g P ETLEAT vy
i Yy, -

(D

Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszahlung 1999

Reihe 2S.2

Methodische Grundlagen der Strukturerhebungen in
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 1999

Fachserie 3

Statist. Bundesamt - Bibliothek

O AGERA
05

-13741
Statistischés Bundesamt —MCFES%II.E}._
Bibliothek - Dokumentation = Archiv




Herausgeber: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Fachliche Informationen zu dieser Verdffentlichung kdnnen Sie direkt beim Statistischen Bundesamt, Zweigstelle Bonn,
erfragen:

Gruppe IX A, Telefon: 0 18 88 / 643 - 86 60, Fax: 0 18 88 / 6 43 89 72 oder Postfach 17 03 77, 53029 Bonn
E-Mail:.agrar@statistik-bund.de

B

Verlag: Metzler-Poeschel, Stuttgart

Verlagsauslieferung: SFG - Servicecenter Fachverlage GmbH
Postfach 43 43
72774 Reutlingen
Telefon: 07071/93 5350
Telefax: 07071/935335
Internet: http://www.s-f-g.com
E-Mail: staba@s-f-g.com

Erscheinungsfolge: einmalig
Erschienen im August 2001
Einzelpreis: DM 36,30/ EUR 18,56

Bestellnummer: 2032602 - 99900

Recyclingpapier aus 100 % Altpapier.

I_T_‘ Informationen Uber das Statistische Bundesamt und sein Datenangebot erhalten Sie:

@ im Internet: hitp://www.statistik-bund.de

oder bei unserem Informationsservice

65180 Wiesbaden

® Telefon: 06 11/7524 05

® Telefax: 06 11/7533 30

® E-Mail: info@statistik-bund.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2001

Fur nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfaltigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quelienangabe
gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, Uber elektronische Systeme/Datentrdger bedarf der vorherigen Zu-
stimmung. Alle Gbrigen Rechte bleiben vorbehalten.



Textteil
VOMDBMEBIKUNG ......eeuerereriencereerstrimrisssstasnistasessossassssestsstssesserssstatassassasssssassatessastaseassestessesensessesssanesrasistossssestorssssanerss
1 Hinweise zur Methodik
1 AlIGEMOINES......c.cueererereaerresssseasesstsessrses st sssas bt s s s era s e ba s e R b er AR SR SRR R e e da e RS A s Rt s R s st ae '
1.1 Veranderungen in der Agrarstatistik ab 1999............oeenivninnnniecen e
1.2 Verlauf der Agrarstrukturstatistiken ab 1999
1.21 LandwirtschaftsZzahIung 1999.........cccciiiinimmiiiieerteisssss s s sessssassassasssesesassnssisasss
1.22 Agrarstrukturerhebungen 1999 Und 2001 ..o s
1.2.3 Ab 1999 geltende ReChtSVOISChIIftEN.........c.coucomiiiiiiicceinee st rensssesessesess st sasasanes
2 Betrieb als Erhebungs- und Darstellungseinheit _
2.1 AlIGEIMEBINGS......c.ceeerereeniriisisinisiit s absb et st e sa v e sas s s s s e e n s sn e s namsasasasiesasannan st sesa e et b st st s e et
2.2 Erhebungs- und Darstellungsbereich ...
23 BOIMBDSOM . ......cccerieeirerrerrensennesaesaresesensataesssasssessssestasesssessesstenssssesssestsssnesressesstesssesssssessssssessssssessaatessessesses
3 Merkmals(Erhebungs)Programim .........c..ccivvmiiienioninievinsisssiesissanessessesesmosnessssstsssessessssasessnsssasasss erenes
4 Verwendete Begriffe und Definitionen...........ccvveveirninmininiiniiisinirteieessessssssssssssssssssesssssns
5 Erlauterung zum Verfahren der Betriebsklassifizierung
5.1 Verfahren ........vveccrerennienniinentnninssreissnee s ssessssssssnesasss cereeseer st s n s ns bbb s st s s
5.2 Hinweise zu den Berechnungsunterlagen und zu methodischen Anderungen..........c.ccocoveeiriieniinneceee
6 Hinweise zur Stichprobenerhebung :
6.1 GIUNAIAGEN ....ceerecceremrriissesiisistsisarsnise st iness st sassasssssssaesasnssnsstssensesssstsssasnsstsstsseasesussnssnsasessssesarsasstssssssses
6.2 AUSWENIPIAN.......c.eeteeeerercrerese sttt s ess et sss s assebsen e e sa e saaRe s e et o as b orssessananeasssnassaneasesassanonsansnsss
6.3 HOCHIECRNUNG .....cceiirreecereerrse ittt rssasbes s besssassnsansanssssssnenssstessesasstasanses e assnssnesesassassenansns
6.4 GONAUIGKEIL .......coneieiriireiiiininiiiit st iassssst e st e s e s st s s et e st e st st s s st s e s s s asana b enesansassassaneanansatasesssstons
7 Vorbereitung der EThEDUNG ...t iiincnissssesisissesstsssnssssassesssnsssssssssssssasansssasensseses
8 Aufbereitung
8.1 Technische Vorarbeiten flr die AUDEIeifUNG ........c..vvciecieiiiniincniiis st tsssssssssaess s e nssnesaes
8.2 KONEPOIAIDEIIEN ........oeeeeecreerienieeenrerererirerresanissenssssessecasessessenessesosnissnsostesssssssnesasssansasenssssesansasarssnensasssnsse
8.3 TaDBIENPIOGIAMIM ...ttt sttt seb b essa b s st e s st s sr e e srassnnssnassassnsnesnensnesntsassstassssnass
9 Verdffentlichungen der Ergebnisse
9.1 Ver6ffentiichungen durch das Statistische Bundesamt (S1BA)..........ccceeirncininnnennnneseciisicneen
9.2 Verdffentlichungen durch die Statistischen Landesamter (StLA) ...........ccccveniinniinminnncnnncniineennnenecnns
10 Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus totalen und aus reprasentativen Zahlungsteilen

fir gleiche SaChverhalte...........ciiiiiic ittt e e st es s s as s sesassnenss
11 EG-AQrarstrukturerhBbUNG .........cocuumeiriitiininsiniiiseiosiesissesinsasssssnssessissssssssassnsassssasssnasassassesessassanes

Inhalt

Ubersichten innerhalb der Hinweise zur Methodik

Ubersicht 1: Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 1999-2007 ............ccccocnununan.
Ubersicht 2: Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszahlung 1999 - Integrierte Erhebung - .........c.ccocvevnincnn,
Ubersicht 3: Schematische Ubersicht (ber die Agrarstrukturerhebung 2001 ............ccccveiiiienimircnncencannsananne
Ubersicht 4:: Landwirtschaftlich genutzte Flache nach Eigentums- und Pachtverhéltnissen ............cccveevenneae
Ubersicht 5: Zuordnung von Merkmalen der Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszahlung 1999

zu den Merkmalsgruppen und Betriebszweigen der Betriebssystematik
} fir die LandwirtSChaft............cveiiiiniiiiinctie ittt esssssssssessassessanasns
Ubersicht 6: . Auswahlplan fir die Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftsz&hlung 1999
) (zugleich EG-AgrarstrukturerheBung) ........c.ccoeevviiiinnncsininccnninirsnesn s e
Ubersicht 7: Einfache relative Standardfehler fur die Merkmale ,Landwirtschaftliche Betriebe“

und ,Landwirtschaftlich genutzte Flache* der Landwirtschaftszéhlung/Agrar—
_ Strukturerhebung 1989 ... s s
Ubersicht 8: Vergleich der Ergebnisse (iber Besitzverhéltnisse der landwirtschaftlichen Betriebe

aus den total und den reprasentativ erhobenen Angaben 1999............cccieniiienieininninessnnsnnens

IStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999|

-3-

Seite



Anhang

Seite
Anlage 1 Gesetz (ber die Statistik tiir Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz — BStatG)
vom 22. Januar 1987 (BGBI. | S. 462, 565), zuletzt geéndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBIL. | S. 1300)........ccccrierirnrirersiecrieseesnsrsrersressessssssessesesssessossesns 45
Anlage 2 Gesetz (ber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz — AgrStatG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 1998 (BGBI. | 8. 1635).......ccccoceeierniricrnincrencsnennenresessessesssessesassesses 61
Anlage 3 Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 zur Durchfiihrung
von Erhebungen der Gemeinschaft (iber die Struktur der landwirtschaftlichen
Betriebe (ABI. EG Nr. L 56 vom 02. Marz 1988, S. 1), zuletzt geéndert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2467/96 vom 17. Dezember 1996 (AB!. EG Nr. L 335 vom
24. Dezember 1996, S. 3). Anhang |, ersetzt durch die Entscheidung der Kommission
(98/377/EG) vom 18. Mai 1998 (ABI. EG Nr. L 168 vom 13. Juni 1998, S. 29) und
Anhang |, geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom
17. Dezember 1996 (ABI. EG Nr. L 335 vom 24. Dezember 1996, S. 3).....cccccceverrrrnrvcerrnveesrenenseenne 79
Anlage 4 Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flachen
vom 10. Juli 1995 (BGBI. 1 8. 910)......ccciiiiiiiiiiciniin ettt ssesesas s ess s sae e sens 105
Anlage 5 Verordnung vom 03. Méarz 1999 zur Aussetzung von Erhebungsmerkmalen nach
dem Agrarstatistikgesetz (AgrStatG AussV) (BGBI. | S. 300).........ccccevrrreciririneincnnineinrcsnenniresennnenes 107
Anlage 6 Merkmalskataloge zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001.........coiiinieniiiieniesnnninienesseeesecsie 109
Anlage 7 Erhebungsvordrucke zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001..........cooocrieiiiniintiiincsneneecserssessaessnns 143
Anlage 8 Anleitungen zur Durchfilthrung der ASE/LZ 1999 und ASE 2001........cocoovirvivinninnnncncnininenesnens 201
_Anlage 9 Verzeichnis der Sachgebietstabellen zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001 ...........ccovevvinvvnenresensensisninnae 279
Anlage 10  Gesamtuberblick Gber die Vorspalten-GréBenklassenschemata far LF, WF,
StBE, Altersgruppen und Arbeitskréafte in den Aufbereitungstabellen zur ASEAZ 1999
UNA ASE 2001.....cccceiieeieeieietisestetesestseesestesessesessassesessonsesesssssessestonsiesiesisesssessansessssessssnssesassnssssassness 285
Literaturhinweise
Ausgewabhilte Beitrage zur Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszéhlung 1999
1 Programm und Organisation der Landwirtschaftszahlung 1999 (Wirtschaft und Statistik,
HEMt 3, 1999)....ccciiuieeiieiirsesereeerresnesesoneneessesesssesasasesasese st et s seseaesanastsrstesesasessassessssnssnsssnsaesssnsnensan 291
2 Das Aufbereitungsverfahren der Produktions- und Strukturerhebungen in land- und
forstwirtschatftlichen Betrieben
(Agrarberichterstattung und Agrarstrukturerhebung -~ AGRA) (Wirtschaft und Statistik,
HEft 1, 2000)....cc0cciieeierreeinrinseraneressrssmesessesasesesasesesasssessessasesesarestasas sonessistsssesstessessnentissestessessesasssssnsss 301
3 Die ,Integrierte Erhebung” in der Agrarstatistik (FORUM der Bundesstatistik, Band 33).................... 319

IStatisﬁsches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999|



Abkiirzungen

A = Arbeitstabelle
a = Ar
AB = Agrarberichterstattung
ABI. = Amtsblatt (der Europdischen Gemeinschaft)
AgrStatG = Agrarstatistikgesetz
AKE- = Arbeitskrafteerhebung
AK-Einheit = Arbeitskrafte-Einheit (MaBeinheit der Arbeitsleistung)
AMR = Arbeitsmarktregionen
ASE o= Agrarstrukturerhebung
BF = Betriebsfléache
BGBI. = Bundesgesetzblatt
BMVEL = Bundesministerium fiir Verbraucherschutz, Eméahrung
und Landwirtschaft )
BRL = Betriebsregister Landwirtschaft
BStatG = Bundesstatistikgesetz
BVVG = Bodenverwertungs- und —verwaltungsgesellschaft
EG = ' Europaische Gemeinschaften
eGki = Eingeschrankte GroBenklassengliederung
EQM = Einheitsquadratmeter
EU = Europdische Union
EUROFARM = Informationssystem der EG zur landwirtschaftlichen
» Strukturstatistik
Eurostat = Statistisches Amt der Européischen Gemeinschaft
EWG = Européische Wirtschaftsgemeinschaft
F = Forstwirtschaftliche Betriebe
ha = - Hektar
" HPR = Hauptproduktionsrichtung
KTBL = Kuratorium fiir Technik und Bauwesen in der
_ Landwirtschaft
L = Landwirtschaftliche Betriebe
LF =. Landwirtschattlich genutzte Flache
LPG = (ehemalige) Landwirtschatftliche
Produktionsgenossenschaft
LWG = Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete
Lz . = Landwirtschaftsz&hlung
NAGE = Nichtadministrative Gebietseinheiten
oGkl : = Ohne GréBenklassengliederung
R = Reprasentativerhebung
StatAv = Statistikanpassungsverordnung
StBA = Statistisches Bundesamt
StBE = Standardbetriebseinkommen
StoB = Standarddeckungsbeitrag
" StLA = Statistische Landes&mter
T = Totalerhebung
VEG = (ehemaliges) Volkseigenes Gut
vGkl = Volisténdige GréBenklassengliederung
WF = Waldfiache

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund. ab 1999 |




Vorbemerkung

In der Bundesrepublik Deutschland werden Landwirtschaftszahlungen im Abstand von 8 bis 12 Jahren durchgefiihrt. Seit 1975 werden
sie durch zweijihrich stattfindende Agrarstrukturerhebungen” erganzt. Mit dem Erhebungs- und Darstellungsprogramm der
Agrarstrukturerhebung  werden zugleich die Anforderungen der im selben zweijahrlichen Turnus vorgeschriebenen
Agrarstrukturerhebungen der Europdischen Gemeinschaften / Europdischen Union erfillt.? Landwirtschaftszéhlungen und
Agrarstrukturerhebungen werden unter dem Oberbegriff ,Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben®
zusammengefasst. In Jahren mit einer Landwirtschaftszéhlung ist die Agrarstrukturerhebung in diese GroBzéhlung integriert.
Entsprechend werden alle im Rahmen der Landwirtschaftszéhlung erhobenen Daten auch als Ergebnisse der Landwirtschaftszahlung
verdffentlicht. Die Weinbauerhebung 1999 war erstmals integrierter Bestandteil der Landwirtschaftszahlung, wobei auch weitere
Merkmale aus der Weinbaukartei verwendet wurden. Neben der Landwirtschaftszahlung werden die Gartenbau- und die
Binnenfischereierhebung als nachfolgende Erhebungen der Grof3zahlung durchgefiihrt,

Ziel der Erhebungen Ober die Struktur land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ist die Bereitstellung aktueller betriebsbezogener Daten
Uber Erzeugungsgrundiagen und -strukturen. Der Ergebnisnachweis bezieht sich u.a. auf die Nutzung der Bodenflichen, auf
Viehbestande, den Einsatz von Arbeitskraften, sozialdkonomische Verhéltnisse sowie Eigentums- und Pachtverhitnisse. Die
Veranderungen im zeitlichen Verlauf spiegeln den strukturellen und sozialen Anpassungsprozess der Landwirtschaft an verinderte
marktwirtschaftliche und agrarpolitische Bedingungen wider. Sie dienen einer Abschatzung kinftiger Entwicklungen und sind somit eine
unentbehrliche Grundlage fir sachgerechte agrarpolitische und sozialdkonomische Entscheidungen auf nationaler und supranationaler
Ebene.

Die Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben setzen sich aus Einzelerhebungen (Bodennutzungshaupterhebung,
Viehzéhilung, bis 1997 auch Arbeitskréfteerhebung) sowie aus weiteren Strukturdaten und sozialdkonomischen Merkmalen zusammen,
die im Zusammenhang mit einer Agrarstrukturerhebung bzw. im erweiterten Umfang mit einer Landwirtschaftszihlung zusatzlich
erhoben werden. Beginnend mit der Landwirtschaftszdhlung 1999 werden die Merkmale Gber Bodennutzung und Viehbestinde
zeitgleich mit den Merkmalen zu den Arbeitskréaften und den Ubrigen Erhebungsmerkmalen als ,Integrierte Erhebung* im Mai erfragt.
Représentativ erhobenen Merkmalen liegt jetzt ein einheitliches Stichprobenkonzept zugrunde. Mit der Novellierung des
Agrarstatistikgesetzes vom 25. Juni 1998 (BGBI. | S. 1635) wurde uberdies der Erhebungsbereich von Produktions- und
Strukturstatistiken vereinheitlicht und die unteren Erfassungsgrenzen angehoben. Die fiir 1999 dargesteliten Ergebnisse beziehen sich
nunmehr auf Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Flache von mindestens zwei Hektar bzw. mit einer Waldfiache von
' mindestens zehn Hektar (bis 1997 jeweils ein Hektar). Fir Betriebe, die diese Flachenausstattung nicht aufweisen, aber Uber
Viehhaltung bzw. liber Spezialkulturen verfigen, besteht Auskunftspflicht, wenn vom Agrarstatistikgesetz vorgegebene Viehbestinde
oder Mindestanbauflichen vorhanden sind. Die ,Integrierte Erhebung* dient jetzt gleichermaBen dem produktions- und
strukturstatistischen Ergebnisnachweis. Aus den genannten Grinden ist die Verglieichbarkeit der aktuellen Ergebnisse mit denen
vorangegangener Erhebungen nicht mehr in voliem Umfang gegeben..

Seit 1997 erfoigt die Ergebnisaufbereitung mit dem neuen Aufbereitungskonzept ,AGRA". In diesem Zusammenhang ist auch das
Tabellenprogramm der Landwirtschaftszahlung/Agrarstrukturerhebung durchgreifend Uberarbeitet worden. Mit der Reduzierung des
zahlenmafigen Tabellenumfanges und der Neugestaltung der meisten Tabellen wurde versucht, dem tatsichlich bestehenden
Informationsbedarf besser Rechnung zu tragen.

1) Bis 1997 Agrarberichterstattung.
2) AufBer 2001.

lStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]




Hinweise zur Methodik

1 Aligemeines

Die agrarstatistischen Rechtsvorschriften schreiben
Agrarstrukturerhebungen (ASE)
Landwirtschaftzahlungen in 8-12 jahrlichen Abstdnden
vor. Im Jahr einer Landwirtschaftszahlung ist die ASE

in zweijdhrlichen,

integrierter Bestandteil dieser. Aufgrund der Mitte 1998
in  Kraft

tistikgesetzes wurden ab 1999 Anderungen gegeniiber

getretenen Neufassung des Agrarsta-

der bisherigen Erhebungspraxis wirksam, die sich u.a.
auch auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit
denen vorangegangener

Erhebungen auswirken.

(Veranderungen von 1991 bis 1997 siehe Fachserie 3

Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattun-
gen/Landwirtschaftszdhlung (Haupterhebung) 1991-

1997%).

Mit der vorliegenden Verdffentlichung werden die
Veranderungen ab 1999 dargestellt. Diese lassen sich

wie folgt zusammenfassen:

1.1 Verdnderungen in der Agrarstatistik ab 1999

» Die Strukturerhebungen in land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben (Agrarstrukturerhe-
bung/Landwirtschaftszahlung) wurden mit der No-
vellierung des Agrarstatistikgesetzes” im Jahre
1998 erstmals in einem gemeinsamen Abschnitt
geregelt und sie umfassen folgende Einzelerhe-

bungen:

e Agrarstrukturerhebung (ASE) bestehend aus
dem
° Grundprogramm und dem

° Erganzungsprogramm.

Die Méglichkeit der Durchfiihrung eines Zusatzpro-
gramms wurde gestrichen.

. LandWirtschaftszahlung bestehend aus der
° Haupterhebung,
° Weinbauerhebung,
° Gartenbauerhebung,

° Binnenfischereierhebung.

Grund- und Ergénzungsprogramm der Agrarstruk-
turerhebung werden gemeinsam durchgefihnt. Diese
neue Organisationsform der ,Integrierten Erhebung*
ist im Grundsatz die enge Verzahnung der
Produktions- und Strukturstatistiken bei einem ein-
heitlichen Betriebskreis. .
Die Agrarstrukturerhebung wird alle zwei Jahre,
beginnend 1999, im Wechsel aligemein und repré-
sentativ durchgefihrt.

Die Haupterhebung der Landwirtschaftszéhlung wird
gemeinsam mit der Agrarstrukturerhebung im ersten
Halbjahr 1999 durchgefihrt. ‘

Das Grundprogramm der Agrarstrukturerhebung
besteht aus den Erhebungsmerkmalen der

O Bodennutzungshaupterhebung und der

O Viehzahlung,

den ,sogenannten” Produktionsstatistiken.

Erhebungsmerkmale des  Ergdnzungsprogramms

sind _

O Arbeitskréfte (bis 1997 als eigenstindige Erhe-
bung durchgefiihrt)

O Eigentums- und Pachtverhditnisse,

O Sozialdkonomische Verhéltnisse,

O Gewinnermittiung und Umsatzbesteuerung,

O Anfall und Aufbringung von Wirtschaftsdiingem

tierischer Herkuntt,

den ,sogenannten” Strukturmerkmalen.

Die Landwirtschaftszahlung 1999 besteht aus der

O Haupterhebung
(sie umfasst die Agrarstrukturerhebung mit inrem
Grund- und Erganzungsprogramm und weitere
spezifische Merkmale der Landwirtschaftszéh—
lung selbst wie Hofnachfolge, Berufsbildung, so-
Ziale Sicherung und Vermietung von Unterkinf-
ten) und aus der

O Weinbauerhebung.

Der Erhebungsbereich der Produktions- und Struktur-

statistiken wurde vereinheitlicht (eine Notwendigkeit

der Integrierten Erhebung), und die eine Auskunfts-

pflicht begriindenden unteren Erfassungsgrenzen

1) Gesetz Gber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz-AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1988 (BGBI. | S.1635).
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der landwirtschaftlich genutzten Flache (LF) und der
Waldflaiche (WF) wurden angehoben. Gleichzeitig
wurden die ebenfalls eine Auskunftspflicht begrin-
denden  Mindesttierbestdnde und  Mindestan-
bauflachen (bis 1997 natirliche Erzeugungseinheiten)
prazisiert.

Neu aufgenommen wurde, dass Betriebe, die entwe-
der uber die LF oder WF oder uber festgelegte
Mindesttierbestdnde

oder Mindestanbauflachen

auskunftspflichtig werden, alle Merkmale der

betreffenden Erhebungen anzugeben haben, und zwar

unabhdngig  vom Erreichen einzelner, im
Agrarstatistikgesetz festgelegter Grenzen.
Mit dem 3. Statistikbereinigungsgesetz vom

19. Dezember 1997 wurde bereits die Nutzung von
Verwaltungsdaten im Agrarbereich fiir Zwecke der
Agrarstatistik zuldssig. Damit konnten die im Rahmen
von VerwaltungsmaBnahmen der Landwirtschaftsbe-
horden erteilten Angaben fir die Bodennutzungs-
haupterhebung und die Viehzdhlung verwendet wer-
den, soweit die Angaben mit den Merkmalen dieser
Statistik Ubereinstimmen und sich auf dieselben Er-
hebungszeitraume beziehen. Mit der Novellierung des
Agrarstatistikgesetzes 1998 wurde die Ubernahme von
Verwaltungsdaten fiur die Viehzdhlung mit festem
Erhebungszeitpunkt (Stichtagsregelung) fest-
geschrieben.

Mit der Novellierung des Agrarstatistikgesetzes 1998
wurde erstmals auch die Nutzung von ausgewdhiten
Merkmalen der bei den landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften vorliegenden Daten fiir die Aktua-
lisierung des in den Statistischen Landesamtern fir die
Vorbereitung und Durchfiihrung der Agrarstatistiken

notwendigen Betriebsregisters Landwirtschaft méglich.

1.2 Verlauf der Agrarstrukturstatistiken ab 1999
1.21  Landwirtschaftszdhlung 1999

Die Landwirtschaftszdhlung 1999 wurde im ersten Halbjahr
1999 (Anfang Mai 1999) durchgefihrt (die letzte Landwirt-
schaftszdhlung, und damit die erste Z&hlung nach der
Wiedervereinigung, erfolgte 1991). Die Landwirtschafts-
zahlung 1999 besteht aus dem Grund- und Ergénzungs-
programm der Agrarstrukturerhebung und weiteren spezi-
fischen Merkmalen der Haupterhebung der Landwirt-
Es handelt sich um die

schaftszéhlung selbst.

Erhebungsmerkmale:

O Vermietung von Unterkinften an Ferien- oder Kur-
 gaste,

O Weiterfihrung des Betriebes ,Hofnachfolge®,

die allgemein, d.h. in allen landwirtschaftlichen Betrieben

erfasst wurden,

O  Berufsbildung

Ehegatten und des Betriebsleiters,

des  Betriebsinhabers, seines
O soziale Sicherung des Betriebsinhabers und seiner
Familienangehérigen,

die reprasentativ in 100 000 landwirtschaftlichen Betrieben
erhoben wurden.

Die mit dem Agrarstatistikgesetz angeordnete Erhebung
der ,uberbetrieblichen Bindungen beim Absatz von
Erzeugnissen* wurde mit der Verordnung vom 03. Mérz
1999 zur Aussetzung von Erhebungsmerkmalen nach dem
Agrarstatistikgesetz (AgrStatGAussV) BGBI. | S. 300 fur
1999 ausgesetzt. '

Die Weinbauerhebung wurde zeitlich gemeinsam mit der
Haupterhebung der Landwirtschaftszdhlung durchgefiihrt.
Die in der Weinbauerhebung zu erfassenden Betriebe
wurden mit identischen Erhebungsmerkmalen in die
Haupterhebung einbezogen. Fir die Darstellung wein-
bauspezifischer Verhéaltnisse wurden {iberwiegend Daten

aus der Weinbaukartei {ibernommen.

1.2.2  Agrarstrukturerhebungen 1999 und 2001

Reprasentativ werden im zweijéhrlichen Abstand ab 1999
ausgewihlte landwirtschaftliche Betriebe (,Stichprobenbe-
triebe*) befragt. Erhoben werden sémtliche Merkmale des
Grundprogramms sowie des Ergénzungsprogramms
(Arbeitskréfte nach dem Einzelpersonenkonzept, Eigen-
tums- und Pachtverhélitnisse, aullerbetriebliche Erwerbs-
und Unterhaitsquellen, sozialékonomische Verhéltnisse,
Anfall und Aufbringung von Wirtschaftsdiingern tierischer

Herkunft).

In jedem vierten Jahr ab 1999 werden aufler den
Stichprobenbetrieben auch die brigen landwirtschaft-
lichen Betriebe und alle Forstbetriebe in die Erhebung
einbezogen (Totalerhebung). In diesen Jahren setzen sich
die Ergebnisse der ASE aus denen des reprasentativen
und des allgemeinen Erhebungsteils zusémmen, wobei
der allgemeine ein

Erhebungsteil eingeschranktes

Erhebungsprogramm darstellt (siehe Ubersicht 1).

Im Jahr 2001 wird die Agrarstrukturerhebung nach dem

AgrStatG als eine reprasentative Erhebung in landwirt-

[Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]




Ubersicht 1:
Strukturerhebungen sowie Erhebungen iiber die
Bodennutzung und Viehbestinde in
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 1999 bis 2007

(Gesetz iiber Agrarstatistiken in der Fassung
der Bekanntgabe vom 25. Juni 1998 [BGBL. I S. 1635])

Agrarstruktur-
erhebung

1999
Gemeinsame Erhebung der
und Vieh
Agrarstruktur-
erhebung

Gemeinsame Erhebung der
g und Vi
Agrarstruktur-
erthebung
Gemeinsame Erhcbung der
g und Vi
Agrarstruktur-
ethcbung

Einzelethebung Progs 1 Erhebungen / Merkmal 19997 20007 2001 2007
Lf* L|F
[Reces :
Agr tung Grundp B R der Betrich T g
(Zur L irtschafts- |gramm pterhcbung | Hauptno und Kultur-
zihlung 1999 Teil der arten (Nutzung der Gesamt-
Haupterhebung) fliiche)
Anbau auf dem Ackerland
(Nutzung der Bodenfliche)
Stiligelegte Flichen,
Viehbestinde im
Mai
Rinder, Schweine, Schafe
Erg! Arbeitskrift Ei P
programm P PP P
Eigentums- und |an der landwirtschafdich
P isse]g Fliche und der-
zeitige Jahrespacht
innerhalb der letzten 2 Jahre
erstmals gepachtete Flichen
und Flichen mit Pachtpreis-
inderung
Sozialdkonomische Verhilmisse des Betrie-
bes (Haupt-/Nebencrwerb)
Gewi itthung und ¢ b g

AuBerbetriebliche Erwerbs- und Unterhalts-
quelien

Anfall und Aufbringung von Wirtschafts-
d ierischer Herkunft (Festmist, Jau-

che, Gulle)
Spezifische Merkmale] Vermi von Unterktinften an Ferien- oder Kurgliste
der Haupterhebung  { Hofnachfolge fiir Betriebsinhaber, die 45 Jahre und slter sind
der LZ 99 I: ildung des icbsinhabers, seines Ehegatten und deg

Soziale Sicherung des Betriebsinhabers und sciner Familien-
angehdrigen

C
]

Uberbetriebliche Bindungen beim Absatz von Erzcugnissen

l_)Suukmremebung ab 1999 alle zwei Jahre (cinschlicBlich Bod und Vi ).

2) Gemei Erhebung der B: und Vi g ab 2000 aile zwei Jahre auBerhalb der Strukturerhebung.

3)L irtschaftlich iebe mit mind: 2ha i ich g Flische oder mit Spezi oder Tierb den, wenn die ! Mi g errcicht oder Uber-
schritten werden.

4) F irtschaftlich icbe (Bewricbe mit einer Waldfliche von mindestens 10 ha).

5) Fur die Darstellung der bnisse aus der Ag kturerhebung nur rep iv fur | i liche Betricbe. Fir die Darstell der Ergebnisse als Produkti rhebung alig:

fur land- und forstwirtschaftliche Betriebe.
6) Fur 2001 ausgesetzt,
7) Fur Nichtstichprobenbetricbe. -
8) Fur 1999 v d ur A von kmalen nach dem Ag; istil vom 3.Mitrz 1999 [BGBL. 1 S. 300))

aligemeine Erhebung
repriiscntative Erhebung
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Ubersicht 2:

Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszahlung 1999
- Integrierte Erhebung -

Erhebung Erhebungs- Berichtszeit- Erhebungsbereich Erhebungsarten
Zeitraum raum, -punkt L=landw. Betriebe T=total
Merkmal F=forstwirt. Betriesbe R=reprasentativ
Agrarstrukturerhebung
Grundprogramm mit Merkmalen der
Einzelerhebungen
sBodennutzungshaupterhebung Januar bis Mai in der Regel der Tag der ersten L.F T
- Rechtsform der Betriebe Aufforderung zur
- Hauptnutzungs- und Kulturarten {(Nutzung der Auskunftserteitung
Gesamtfidche)
- Anbau auf dem Ackerand (Nutzung der
Bodenflache)
- Stiligelegte Flachen
- Zwischenfruchtanbau
sViehbestande
- Rinder. Schweine, Schafe, Pferde und Geflige! 3. Mai (bis ca. 15. Mai} 3. Mai LF T
Erganzungsprogramm
sArbeitskrafte
- Einzelpersonenkonzept
Betriebsinhaber, Ehegatte
und seine mit betrieblichen 3. Mai vier aufeinander foigende
Arbeiten beschatftigten Fami- Wochen, die ganz oder L R
lienangehdrigen teilweise auf den April entfallen
standige familienfremde
Arbeitskrafte .
nichtstandige familienfremde 3. Mai 12 Monate vor dem
Arbeitskrafte (einschl. Erhebungszeitpunkt (Mai des L R
Saisonarbeitskrafte) Vorjahres bis April des
Berichtsjahres)
- Personengruppenkonzept _ 3. Mai .y LF T
Mit betrieblichen Arbeiten
beschaftigte Familienarbeits-
krafte nach vier Arbeitszeitgruppen
Standige und nichtstandige . -
familienfremde Arbeitskrafte " LF T
nach vier Arbeitszeitgruppen
o . . 3. Mai Mai des Vorjahres bis April des
sozialdkonomische Verhaltnisse Berichtsjahres sowie 4 Wochen L T
im April
- auBerbetriebliche Erwerbs- und 3. Mai g::ig:; ,Zh"ia'"es bis April des L T
Unterhattsquelien jahres
- Gewinnermittlung und Umsatz- 3. Mai Winschaftsjahr L T
besteuerung
- Eigentums- und Pachtverhalt- 3. Mai ;‘J,’f’r::ge' der Tag der ersten
nisse. in den letzten zwei Aus:unﬁg‘ennge;::\ L T
Jahren vereinbarte Pachtent- 9
geite
- Ausfall und Ausbringung von 3. Mai g:;f,;i:ﬁ:’;""’s bis April des L R
Wintschaftsdingem tierischer g
Herkuntt
Landwirtschaftszihlung (Haupterhebung)
» Grundprogramm und Erg&nzungsprogramm N
der Agrarstrukturerhebung ’ Ubernahme der einzelbetrieblichen Angaben aus der Agrarstrukturherhebung
« Zusitzliche Merkmale der Haupterhebung
- Vermietung von Unterkinften an Ferien- oder 3 Mai vorausgehendes Kalenderjahr L T
Kurgaste
- Weiterfihrung des Betriebes ,Hofnachfolge* 3. Mai Tag der ersten Aufforderung L T
- Berutsbildung des Betriebsinhabers, seines 3. Mai e L R
Ehegatten und des Betriebsleiters
- Soziale Sicherung des Betriebsinhabers 3. Mai L R

und seiner Familienangehérigen

- Uberbetriebliche Bindungen beim Absatz von
Erzeugnissen

vorausgehendes Kalenderjahr

Far das Jahr 1999 ausgesetzt

o

|§tatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]
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schaftlichen Betrieben durchgefiihit. Erhoben werden
sdmtliche Merkmale des Grundprogramms, auBer Merk-
male des Zwischenfruchtanbaus und der Flachenstillle-
gung, sowie des Ergédnzungsprogramms (Arbeitskrafte
nach dem Einzelpersonenkonzept, Eigentums; und Pacht-
verhéltnisse, auBerbetriebliche Erwerbs- und Unterhalts-
quellen, sozialékonomische Verhdltnisse, Anfall und Auf-

bringung von Wirtschaftsdiingern tierischer Herkuntft).

Eine Besonderheit der ASE 2001 ist, dass nach dem
AgrStatG die Bodennutzungshaupterhebung und die
Viehzahlung als Produktionsstatistiken allgemein (total)
Fir die ASE werden die

Stichprobenbetriebe mit ihren Erhebungsmerkmalen Uber

durchgefiihit  werden.

die Bodennutzung und Viehzahlung Gbernommen (siehe
Ubersicht 3).

1.2.3 Ab 1999 geltende Rechtsvorschriften

Ab 1999 gelten fir die ASE/LZ 1999 folgende Rechts-
grundlagen:

1. Gesetz Ober die Statistik fir Bundeszwecke (Bundes-
statistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI.
1 8. 462, 565), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBI. | S. 1300).

2. Gesetz Uber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz -
AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 1998 (BGBI. | S. 1635 ).

3. Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29.
Februar 1988 zur Durchfiihrung von Erhebungen der
Gemeinschaft dber die Struktur der landwirtschaftli-
chen Betriebe (ABI. EG Nr. L 56 vom 02. Mérz 1988,
S. 1), zuletzt geédndert durch die Verordnung (EG) Nr.
2467/96 vom 17. Dezember 1996 (ABI. EG Nr. L 335
vom 24. Dezember 1996, S. 3). Anhang |, ersetzt
durch die Entscheidung der Kommission (98/377/EG)
vom 18. Mai 1998 (ABI. EG Nr. L 168 vom 13. Juni
1998, S. 29) und Anhang I, gedndert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom 17. De-
zember 1996 (ABI. EG Nr. L 335 vom 24. Dezember
1996, S. 3).

4. Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirt-
schaftlich genutzter Flachen vom 10. Juli 1995 (BGBI.
1. S. 910).

[ statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund!. ab 1999
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5. Verordnung vom 03. Marz 1999 zur Aussetzung von
Erhebungsmerkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz
(AgrStatG AussV) (BGBI. | S. 300).

Siehe Anhang dieser Veréffentlichung Anlagen 1 bis 5.

2 Betrieb als Erhebungs- und Darstel- .
lungseinheit

2.1. Aligemeines

Gegenstand der ASE/LZ sind Erhebungseinheiten, die
die Kriterien eines Betriebes in der Land- und Forst-
wirtschaft erfiillen (vgl. Abschnitt 2.2). Diese Betriebe
werden mit ihren Erzeugungsgrundlagen und -struktu-

ren dargestelit.

2.2 Erhebungs- und Darstellungsbereich

Zum Erhebungs- und Darstellungsbereich der ASENLZ
gehdren landwirtschaftliche Betriebe oder Forstbetriebe in
der
(HPR), und zwar:

Abgrenzung nach der Hauptproduktionsrichtung

a) mit einer LF von mindestens zwei Hektar,

oder mit mindestens jeweils
- acht Rindern oder Schweinen oder
- zwanzig Schafen oder
- zweihundert Legehennen oder Junghennen oder
Schlacht-, Masthdhnen, -hithnern und sonstigen
Hahnen oder Génsen, Enten und Truthihnem
oder
- jeweils dreiBig Ar bestockter Rebflache oder
Obstflache, auch soweit sie nicht im Ertrag ste-
hen, oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen
oder Gemiseanbau im Freiland oder Blumen-
und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau
von Heil- und Gewdirzpflanzen oder Garten-
bausamereien fiir Erwerbszwecke oder
- jeweils drei Ar Anbau flir Erwerbszwecke unter
Glas von Gemiise oder Blumen und Zierpflanzen
b) mit einer Waldfliche von mindestens zehn Hektar
(Forstbetriebe).
Betriebe mit weniger als zwei Hektar LF werden in die
Erhebung einbezogen, wenn bei mindestens einem der in
Frage kommenden Merkmale die angegebene
MindestgréBe an Tierbestdnden oder Spezialkulturen er-
reicht oder (iberschritten wird.
Siehe auch Literaturhinweise auf Seite 289 dieser

Verdffentlichung.
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2.3 Betriebsort

Die Erhebung aller Angaben erfolgt nachdem Ort des
Betriebssitzes, nicht nach der Belegenheit der vom
Betrieb selbst bewirtschafteten Fl&chen. Betriebssitz ist die
Gemeinde, in der sich die wichtigsten Wirtschaftsgebdude
des Betriebes befinden. Dies gilt auch fir Betriebe, deren
Flachen teils im Inland, teils im Ausland liegen sowie fir
das auf diesen Flachen befindliche Vieh. Demzufolge ist
Vieh, das sich auf den im Ausland bewirtschafteten Fla-
chen von Betrieben mit Betriebssitz im Inland befindet, in
den Ergebnissen enthalten, Vieh auf den im Inland gele-
genen Flichen von Betrieben mit Betriebssitz im Ausland
dagegen nicht. Zugepachtete Flachen und zur Bewirt-
schaftung unentgeltiich erhaltenes Land sowie Dienstland,
aufgeteilte Allmende und dergleichen Flachen werden
demjenigen Betrieb zugerechnet, der sie bewirtschaftet
(selbstbewirtschaftete  Fléche).
verpachtete Flachen eines Betriebes nicht bei ihm, son-

Entsprechend werden

demn beim zupachtenden Betrieb erfasst und nachgewie-

sen.

In der ASE werden jene Tiere nachgewiesen, die sich am
Stichtag in den Stallen und auf den Fléchen des Betriebes
befinden, unabhangig davon, ob sie Eigentum des Be-
triebsinhabers sind oder nicht. In Pension weggegebene
eigene Tiere gehen somit in die Ergebnisse des Pensions-
betriebes ein. )

3 Merksmals(Erhebungs)programm

Das Merkmalsprogramm der ASEALZ ist vom Gesetzgeber
mit der Neufassung des Agrarstatistikgesetzes vom
25. Juni 1998 vorgegeben. ‘

Hierdurch setzte sich das Erhebungsprogramm der LZ
1999 aus einem reprasentativen und einem aligemei-

nen Erhebungsteil zusammen.

Den aligemeinen Erhebungsteil hatten hierbei alle
Betriebe, den hmfangreicheren reprasentativen Erhe-
bungsteil jedoch nur ca. 20% aller Betriebe zu beant-
worten.

Uber das jetzige Merksmalsprogramm und die in Kraft
getretenen Veranderungen informiert der nachste-
hende Uberblick:

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundi. ab 1999
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. Bodennutzung

Die Bodennutzung wird anhand eines Frageprogramms
zur Nutzung der Gesamtfiichen nach Hauptnutzungs-
und Kulturarten, zum Anbau auf dem Ackerland, zur
Flachenstilllegung und zum Zwischenfruchtanbau un-
tersucht. Es umfasst alle fir die Beurteilung der
Bodenbewirtschaftung wichtigen Flachenkategorien.
die  ,Art
Bewirtschaftung®. Sie dient der Unterscheidung der

Neu  aufgenommen  wurde der

landwirtschaftlichen Betriebe in ,konventionelie®
Betriebe und Betriebe des &kologischen Landbaus. Mit
Hilfe dieser Zusatzfrage kdnnen wirtschaftlich wichtige
Merkmale getrennt

fir beide Betriebsgruppen

ausgewertet werden, wobei fir Betriebe des

okologischen Landbaus aber alle Flachen des
Betriebes nachgewiesen werden. Ein getrennter
Nachweis der Flachen ,nur* fir den Okologischen

Landbau erfolgt nicht.

. Viehziihlung

Die Angabe'n zu den Viehbestinden der Betriebe wer-
den lber ausgewahite Tierkategorien erhoben. Vieh-
bestande in Kombination mit der Bodennutzung wer-

~den fur die Betriebsklassifizierung und Berechnung

des Standardbetriebseinkommens verwendet.

) Rechtsformen

Gegenidber der vorhergehenden Landwirtschaftszéh-
lung 1991 hat sich der Nachweis fir Betriebe, deren
Inhaber natirliche Personen sind, gedndert, und zwar -
in Betriebe, die in der Rechtsform eines Einzelunter-
nehmens (Allgininhaber) gefithrt werden, und solche
von Personengemeinschaften/Personengeselischaften
(im weiteren Personengemeinschaften). Sie werden

nunmehr getrennt dargestelit.

. Arbeitskrifte

Die Arbeitskrafte der Nichtstichbrobenbetriebe werden
bei der Landwirtschaftszahlung 1999 erstmals nicht
mehr nach dem Einzelpersonenkonzept (Nachweis
jeder im Betrieb standig beschaftigten Arbeitskratt)
erfasst, welches nur fir die Stichprobenbetriebe zur
Anwendung kommt. Fir die Nichtstichprobenbetriebe
wird die Anzahl der Arbeitskréfte nach zwei Personen-
gruppen, a) Familienarbeitskrifte und b) Standig und
nicht standig Beschaftigte einschlieBlich Saisonar-
beitskrifte (ohne Familienarbeitskréfte), nachgewie-



sen. Beide Personengruppen sind dann in Abhangig-
keit von den geleisteten Arbeitsstunden bzw. Arbeits-

tagen im Jahr in vier Arbeitszeitgruppen einzuordnen.

Nur diese vorgenannten Erhebungsmerkmale werden
bei der Landwirtschaftszdhiung 1999 auch in forstwirt-

schaftlichen Betrieben erhoben.

. Soziaiokonomische Verhiltnisse

Mit dem Sachkomplex soziaiokonomische Verhaitnisse
der Betriebe werden Merkmale erfasst, die in Kombina-
tion mit den Angaben Uber die Arbeitskrafte der Be-
triebe Aussagen (ber deren Haupt- oder Nebener-
(bei
Diese sozialékonomische Betriebstypisierung hat sich

werbscharakter Einzelunternehmen) zulassen.
gegeniiber der Landwirtschaftszdhlung 1991 verén-
dert. Die amtliche Statistik nahm 1991 eine Unter-
scheidung der Betriebe, deren Inhaber natirliche
Personen waren, in Haupt- bzw. Nebenerwerbsbe-
triebe allein tber das Vorhanden-
éein/Nichtvorhandensein auBerbetrieblichen Einkom-
" mens bei Betriebsinhaber und/oder seinem Ehegatten
wiéhrend des Bezugszeitraums April des Vorjahres bis
Mérz des Berichtsjahres und das Verhaltnis des be-
trieblichen Einkommens zum auBerbetrieblichen Ein-
kommen vor. Nunmehr kommen der tatsdchliche Ar-
beitseinsatz und das Verhaltnis zwischen dem betrieb-
lichen Einkommen und dem Gesamteinkommen des
Betriebes zur Anwendung. Als Haupterwerbsbetrieb
wird jetzt der Betrieb definiert, der — unabhsngig vom
Einkommen -des Betriebes -~ Uber 1,5 Arbeitskrafte-
Einheiten (Vollarbeitskrifte) und mehr verfugt. Zu den
Haupterwerbsbetrieben werden aber auch die Betriebe
gezédhlt, die mit weniger als 1,5 Arbeitskrafte-Einheiten
bewirtschaftet werden (0,75 bis unter 1,5 Arbeitskrifte-
Einheiten), und bei denen der Anteil des betrieblichen
Einkommens am Gesamteinkommen des Betriebes
50% und mehr betrdgt. Betriebe, die dieser Definition

nicht entsprechen, sind Nebenerwerbsbetriebe.

. Eigentums- und Pachtverhiitnisse

Das Frageprogramm (iber die Eigentums- und Pacht-
verhéltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Flache
(LF) spiegelt wider, inwieweit die landwirtschaftlich
genutzte Fliche des Betriebes als eigene oder ge-
pachtete oder als unentgeltlich zur Bewirtschaftung
erhaltene LF bewirtschaftet wird und welcher Pacht-

preis fur die zugepachtete LF an die Verpichter zu
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entrichten ist. AuBerdem sind die verpachteten und
unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebenen land-

wirtschaftlich genutzten Fldchen nachzuweisen.

. Gewinnermittiung und Umsatzbesteuerung

In diesem Komplex wird bei der GeWinnermittIung die
Art und bei der Umsatzbesteuerung die Form darge-
stellt, in vorhergehenden Erhebungen die Buchfithrung

aufgrund steuergesetzlicher Vorschriften.

. Weitere Strukturmerkmale

Zur Landwirtschaftszahlung 1999 wurden des Weiteren

erhoben:

- bei der Vermietung von Unterkiinften an Fe-
rien- oder Kurgéste, die Zahl der Betten nach
der Art der Unterkunft,

- bei der Hofnachfolge die Vereinbarung, Ab-
sprache oder sonstige Verstandigung Gber die
Hofnachfolge, das Alter, das Geschlecht, land-
wirtschaftliche und auRerlandwirtschaftliche

Berufsbildung eines Hofnachfolgers sowie die

Mitarbeit im Betrieb,

- bei der Berufsbildungv des Betriebsinhabers,
seines Ehegatten und des Betriebsleiters die
landwirtschaftliche und auBerlandwirtschaftli-
che Berufsbildung jeweils nach der Art des Ab-

schiusses,

- bei der sozialen Sicherung des Betriebsinha-
bers und seiner Familienangehorigen die Mit-
gliedschaft in landwirtschaftlichen Alterskassen

und in der gesetzlichen Rentenversicherung.

- Nach die
.uberbetrieblichen Bindungen beim Absatz von
Mitgliedschaft in Er-

oder -organisationen

dem AgrStatG waren auch

Erzeugnissen, die

zeugergemeinschaften
und einzelvertragliche Bindungen, die Art und
der Umfang der einbezogenen Erzeugnisse* zu
erfassen. Diese wurden durch die
AgrStatGAussV vom 03. Miarz 1999 (BGBI. |

S. 300) ausgesetzt.

Detaillierte Ausfithrungen zu den Erhebungsjahren vor
1999 siehe Fachserie 3 ,Methodische Grundlagen der
Agrarberichterstattung/Landwirtschaftsz&hlung
(Haupterhebung) 1991-1997“.
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4 Verwendete Begriffe und Definitionen

Betrieb

Technisch-wirtschaftliche Einheit, die die im Abschnitt 2.2
genannte Mindestgréfe an LF oder WF aufweist bzw. uber
vorgegebene Mindesttierbestande oder Mindestanbau-
flachen fur Spezialkulturen verfugt, fir Rechnung eines
Inhabers (Betriebsinhaber) bewirtschaftet wird, einer
Betriebsfiihrung untersteht und

einheitlichen land-

und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt.
Betriebe nach der Hauptproduktionsrichtung (HPR)

Kennzeichnung der Betriebe nach derjenigen Erzeug-

nisgruppe (Landwirtschaft/Forstwirtschaft), bei der
— gemessen am Verkaufswert der Erzeugnisse (ein-
schlieBllich Eigenverbrauch) — das Schwergewicht der
Produktion liegt. Die Kennzeichnung HPR Landwir-
schaftlicher Betrieb* oder HPR ,Forstbetrieb* erfoigt
anhand des Verhdltnisses der LF zur WF, wobei fol-

gende Schwellenwerte zugrunde gelegt werden:

.

- Landwirtschaftlicher Betrieb: Die LF ist gleich oder gréRer
als 10 % der WF,

- Forstbetrieb: Die LF ist kieiner als 10 % der WF.

In begriindeten Einzelfsllen wird von dieser nur flichenbe-
zogenen Zuordnung abgewichen und der Betrieb gezielt
der anderen HPR zugeordnet (z. B. Betriebe mit Waldfla-
chen und bedeutender Viehhaltung zur HPR ,Landwirt-

schaftlicher Betrieb”).

Betriebe nach der Rechtsform

Betriebe der Rechtsform ,,Einzelunternehmen“

Eine natirliche Person ist Alleininhaber eines selbsténdig

wirtschaftenden Betriebes.

Einem Alleininhaber sind — sofern kein entsprechender
Vertrag vorliegt — Ehepaare, Geschwister, Erbenge-

meinschaften gleichgesetzt.
Betriebe der Rechtsform ,,Personengemeinschaften®

Mehrere natiirliche Personen, die als Gesellschafter
Trager der Rechte und Pflichten in ihrer Verbundenheit
sind, die sich nach den Regeln Uber die Gesamthand
richten. Personengemeinschaften Haben keine eigene
Rechtspersénlichkeit. Zu den Personengemeinschaften

rechnen: Gesellschaft des birgerlichen Rechts, Offene

|Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]
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~ entsprechend

Handelsgesellschaft, Kommanditgeselischaft, Perso-

nengemeinschaft mit Gesellschaftervertrag.
Betriebe der Rechtsform juristische Personen

Betriebe, deren Inhaber eine juristische Person ist, und
zwar
- des privaten Rechts:

eingetragene Genossenschaft, eingetragener Ver-
beschrénkter

ein, Geselischaft mit

(GmbH), Aktiengesellschaft (AG), Stiftung des pri-

Haftung

vaten Rechts (einschl. Gemeinschaftsforsten mit

ideeliem Besitzanteil),

- des offentlichen Rechts: .
e Kirche, kirchliche Anstalt oder dergleichen Anstalt

oder Stiftung des offentlichen Rechts,

« Gebietskdrperschaften: Bund, Bundesland, Bezirk,
Kreis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis- oder Gemeinde-

verband.
Betriebssystem -

Bezeichnung fiir Gliederungen der Betriebssystematik
in der Lahdwirtschaft, denen die Betriebe in einem
speziell hierfiir entwickelten Klassifizierungsverfahren
dem Verhiltnis des
Standarddeckungsbeitrages einzelner Merkmalsgrup-
pen (Produktionsbereich, -richtung, -zweig) zueinander
bzw. zum Standarddeckungsbeitrag des Betriebes
zug’éordnet werden. Das Betriebssystem kennzeichnet
die wirtschaftliche Ausrichtung eines Betriebes, d.h.
seinen Produktionsschwerpunkt und damit auch seinen
Spezialisierungsgrad. Der Begriff Betriebssystem wird
als aligemeiner Begriff fur die in der Betriebssystema-
tik im Einzelnen definierten Betriebsbereiche, -formen,
-arten und -typen oder gegebenenfalls auch fir
genauer bezeichnete Zusammenfassungen hiervon

verwendet.

Betriebe nach den sozialbkonomischen Verhiit-

nissen (Erwerbscharakter)

Die aus den personenbezogenen Daten berechnete
Arbeitsleistung, ausgedriickt in Arbeitskr'alﬂe-Eiﬁheiten
(AK-E), je Betrieb und das Verhéltnis von betriebli-
chem und auflerbetrieblichem Einkommen bilden die
Grundlage fur die Zuordnung zu den ,sozialdkonomi-

schen Betriebstypen®.



Haupterwerbsbetriebe:

1. Betriebe mit 1,5 Arbeitskréfte-Einheiten je Be-

trieb und mehr oder -

2. Betriebe mit 0,75 bis unter 1,5 Arbeitskrafte-
Einheiten je Betrieb und einem Anteil des be-
trieblichen Einkommens am Gesamteinkommen
des Betriebes von 50 % und mehr.

Nebenerwerbsbetriebe:

Alle Betriebe, die den oben angefiihrten Kriterien
nicht entsprechen, werden den Nebenerwerbsbe-

trieben zugeordnet.

Gewinnermittiung und Umsatzbesteuerung der
Betriebe

Die Angaben zur Gewinnermittiung der Betriebe wur-
den durch vier Fragen nach der Art und durch eine
Frage zur Umsatzbesteuerung im Erhebungsvordruck
zur Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszahlung

1999 gewonnen.

Die Gewinnermittlung fir steuerliche Zwecke kann
nach einem der vier folgenden Verfahren durchgefihrt

werden:

.- Buchfithrung mit JahresabschiuBB

Landwirte, die verpllichtet sind, Biicher zu fiihren
und aufgrund j&hrlicher Bestandsaufnahmen Ab-
schlisse zu machen nach der Abgabenverordnung
(§ 141 A) oder wenn der Wirtschaftswert 40 000
DM, der Gewinn im Kalenderjahr 48 000 DM oder
der Umsatz im Kalenderjahr 500 000 DM (ber-
steigt. Als Bestandsaufnahme gilt die Aufstellung
Uber das lebende und tote Inventar an einem be-
stimmten Stichtag.

" - Einnahmen-Ausgaben-Uberschussrechnung

Landwirte, die nicht aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften verpflichtet sind, Blcher zu fihren und
regeimaBig Abschlisse zu machen oder freiwillig
Bacher fihren und solche Landwirte, die die Vor-
aussetzungen fir die Gewinnermittiung nach
Durchschnittssatzen nicht erfillen oder freiwillig
auf Antrag aus dieser Gewinnermittlungsmethode

ausgeschieden sind.

-16 -

- Gewinnermittlung nach Durchschnittssatzen (§ 13 a
Landwirt)

Bei Landwirten, die nicht aufgrund gesetzlicher
Vorschriften verpflichtet sind, Blicher zu fihren und
regeiméBige Abschlisse zu machen, erfolgt' die

Gewinnermittlung nach Durchschnittssatzen, wenn

e der im Einkommenssteuergesetz (EStG) festge-
legte Ausgangswert 32 000 DM und

e der Viehbesatz die im EstG aufgefGhrten Gren-
zen nicht (iberschreitet.

- Gewinnschétzung des Finanzamtes

Buchfiihrungspflichtige Landwirte, die dieser Pflicht
nicht oder nicht ordnungsgeman nachkommen oder
Landwirte, die unter die Uberschussrechnung
fallen, aber keine entsprechenden Aufzeichnungen
tatigen.

Umsatzbesteuerung

Fir die Umsétze land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe sind bestimmte Durchschnittssatze festgesetzt,
deren Hohe so zu bemessen ist, dass sie der Vorsteu-
erbelastung des Sektors Land- und Forstwirtschaft
entsprechen und deshalb eine Steuerzahliast nicht
entsteht.

Durch eine Option kann der Landwirt gegeniiber dem
Finanzamt erkldren, dass seine Umséitze nach den
atigemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes
behandelt werden sollen (sog. Regelbesteuerung). Hat
der Landwirt eine entsprechende Option gegeniber
dem Finanzamt abgegeben, liegt Umsatzbesteuerung

vor.
Standarddeckungsbeitrag (StDB)

Der Standarddeckungsbeitrag je Flacheneinheit einer
Fruchtart oder je Tiereinheit einer Viehart ist eine sich
aus erzeugte_r Menge mal zugehdrigem Preis
ergebende geldliche Bruttoleistung abzlglich der

zurechenbaren variablen Spezialkosten. Dabei wird

nicht mit Dbetriebsspezifischen, sondern  mit
standardisierten  Ertréigen, Preisen und Kosten
gerechnet. Die  Bruttoleistungen und  die

zurechenbaren variablen Spezialkosten werden aus
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Statistiken und Buchfihrungsunterlagen Uber Preise,
Ertrage und Leistungen sowie durchschnittliche Erlése
und Kosten ermittelt. Die so ermittelten StDB je Fi&-
chen- bzw. Tiereinheit werden mit den betrieblichen
Angaben Gber Art und Umfang der Bodennutzung und
Viehhaltung multipliziert. Um die Struktur des betriebli-
chen StDB fir die Bestimmung des Betriebssystems
ermitteln zu kénnen, werden diese Ergebnisse — auf
vier .Aggregationsstufen — zu StDB der Produktions-
zweige, -richtungen und -bereiche sowie schlieBlich

zum StDB des Betriebes summiert.
Standardbetriebseinkommen (StBE)

Das Standardbetriebseinkommen ist ein unter

Verwendung  statistischer Quellen  berechnetes
Einkommen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen

Gréfe der Betriebe.

Auf der Grundlage der fir die einzelnen betrieblichen
Produktionszweige (Frucht- und Vieharten) ermitteiten
Standarddeckungsbeitrage wird der StDB des Betrie-
bes berechnet. Differenziert nach dem Betriebssystem
und der Hhe dieses StDB werden die den einzelnen
Frucht- und Vieharten nicht zurechenbaren festen
Spezial- und Gemeinkosten abgezogen. Dabei sind
sonstige Ertrage (z.B. aus Jagd- und Fischereiver-
pachtung, Einnahmen aus der Vermietung von Ma-
schinen und Geriten, Arbeiten fur Dritte), Ausgleichs-
zahlungen (bis 1995),

sowie sonstige Aufwendungen per Saldo einbezogen.

betriebsbezogene Beihilfen

Die Ausgleichszahlungen fir benachteiligte Gebiete
werden ab der AB 1997 gesondert bei der Berechnung
des StBE beriicksichtigt.

StBE
Konzept her — auf der betrieblichen Ebene etwa dem

Das so berechnete entspricht — vom
Betriebseinkommen in der Buchfuhrungsstatistik und
* auf sektoraler Ebene etwa der im Rahmen der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung berechneten Netto-

wertschépfung zu Faktorkosten.

Die vom Betriebsinhaber zu zahlenden Lohne, Pachten
und Schuldzinsen sind somit noch im StBE enthalten,
seine Einnahmen aus Lohnarbeiten und Verpach-
tungen sind nur teilweise und pauschal in Form der
.sonstigen Ertrage* beriicksichtigt, und die von ihm

eingenommenen Zinsen sind nicht einbezogen.

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999 |
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Da die Berechnung von durchschnittlichen Angaben
iiber Erlése und Kosten ausgeht, kann das tatsdchlich
erzielte Betriebseinkommen der einzelnen Betriebe
vom statistisch. berechneten Standardbetriebseinkom- - *

men mehr oder weniger stark abweichen.
Einheitsquadratmeter (EQM)

Flichensquivalent, mit dem unterschiedlich intensiv
bewirtschaftete Flachen verschiedener Betriebe durch
Multiplikation mit Faktoren in ihrer Flachen- und
Arbeitsproduktivitat dargestellt und verglichen werden
kénnen. Es ermdglicht Vergleiche zwischen Betrieben
mit umfangreichem Anbau von Gerﬁ(lse (auch unter
Glas) und anderen Betrieben, die Oberwiegend

weniger intensive Kulturen (z.B. Getreide) anbauen.

Die allgemein géngigen Koeffizenten zur Ermittiung

der EQM wurden .den Bedingungen der Agrar-

strukturerhebung angepasst:

« Blumen und Zierpflanzen unter Glas = Faktor 19,4

« Gemiise, Erdbeeren im Wechsel

mit Gartengewichsen unter Glas = Faktor 8,6

¢ Blumen und Zierpfianzen im Freiland,

Gartenbausidmereien, auch unter Glas = Faktor 2,0

o Gemise, Erdbeeren im Wechsel mit
Gartengewéchsen im Freiland oder
landwirtschaftlichen Kulturen,

Obstanlagen, Baumschulen = Faktor 1,0

o Getreide einschl. Mais, Hilsenfrichte
Kartoffeln, Riben, Olfriichte, Handels-
gewichse, Tabak, Hopfen, Rebland

und stillgelegte Flachen = Faktor 0,2

Bodennutzung der Betriebe
Hauptnutzungsarten:

Selbstbewirtschaftete Gesamtfliche des Betriebes
(Betriebsfliche)

Die Betriebsflache (BF) umfasst folgende Hauptnut-
zungsarten:

- landwirtschaftlich genutzte Flache,

- Od- und Uniand,

- unkultivierte Moorflache,

- Waldflache,

- Gewisserflache,

- Ubrige Flachen.



Landwirtschaftlich genutzte Fliéche

Die LF umfasst alle landwirtschaftlich oder gartnerisch

genutzten Flachen, einschlieBlich der im Rahmen des

Stilllegungsprogramms stiligelegten Flachen. Zur LF

rechnen im Einzeinen folgende Kulturarten:

- Ackerland einschlieBlich géartnerische Kulturen,
Erdbeeren und Unterglasanlagen,

- Dauergriiniand,

- Haus- und Nutzgarten,

- Obstanlagen (ohne Erdbeeren),

- Baumschulflichen (ohné forstliche Pflanzgarten fir
den Eigenbedarf),

- Rebland,

- Weihnachtsbaumkulturen auBerhalb- des Waldes,
Korbweiden- und Pappelanlagen.

Nicht mehr genutzte landwirtschattliche Fliiche

Aus wirtschaftlichen Grinden nicht mehr bestelites
" Ackerland, nicht mehr gemdahtes oder beweidetes
Dauergrinland, nicht mehr genutztes Rebland, nicht

mehr genutzte Obstanlagen.
Od- und Unland

Flachen, die land- und forstwirtschaftlich nicht nutzbar
sind, wie Felsen, Schutthaiden, Hecken, aber auch
Torfstiche und anderes

Sandgruben, Steinbriiche,

Abbauland.
"Unkultivierte Moorflichen

Ohne Torfstiche und bereits abgetorfte, aber noch
nicht kultivierte Flachen.

Waldflachen

Holzbodenfiiche und forstliche Pflanzgarten fur den
" Eigenbedarf. Zur Holzbodenflache gehdren auch Wege
unter 5 m Breite, BldBen (Kahlflaichen, die wieder
aufgeforstet werden), gering bestockte (Nichtwirt-
schaftswald) und unbestockte Flachen (z.B. Holzla-
gerplatze), deren GréBBe den Zuwachs nicht wesentlich

mindert.

N ic ht zur Waldfliche rechnen alle innerhalb des
Waldes gelegenen, dauernd als ‘Acker oder Wiese
usw. genutzte Flachen, ferner flAchenmaBig ausge-
schiedene Wege, Wasserldufe, Teiche, (:)d- und Un-
landflachen sowie bebaute Flachen uhd dazugehd-
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rende Hofrdume und Garten (z.B. Forstdienstgehdfte),
ferner die Flachen der Weihnéchtsbaumkulturen,
Korbweiden- und Pappelanlagen auBerhalb des Wal-
des. '

Gewdisserflichen

Seen, Teiche, Bache und Graben (soweit zur Ge-
samtfliche des Betriebes zugehdrend).

Ubrige Flichen

Gebaude- und Hofflachen, Wege, StraBen, Uberwege,
Campingplatze, Parks, Ziergarten und Rasen.

Kulturarten:
Ackerland

Flachen der landwirtschaftlichen Feldfrichte ein-
schlieBlich Hopfen, Grasanbau (zum Abméahen oder
Abweiden) sowie Gemise, Erdbeeren, Blumen und
sonstige Gartengewachse im feldmaBigen Anbau und
im Erwerbsgartenbau, auch unter Glas. Ebenso Acker-
fiachen mit Obstbdumen, bei denen das Obst nur die
Nebennutzung, Ackerfriichte aber die Hauptnutzung
darstellen, sowie Schwarzbrache und stiligelegte

Ackerflachen im Rahmen des Stilllegungsprogramms.

Nicht zum Ackerland rechnen die Ackerflachen, die
aus sozialen, wirtschaftlichen oder anderen Griinden
brachliegen sowie die Ackerflichen mit Obstbaumen,
bei denen das Obst die Hauptnutzung darstellt (siehe
Obstanlagen).

Haus- und Nutzgérten

Gartenflachen, auf denen fiir den eigenen Bedarf
Gartengewéchse (Obst, Gemise, Zierpflanzen) oder
Kartoffeln u.a. angebaut werden, auch Grabeland auf
dem Acker auf3erhalb der Fruchtfoige.

N ic ht zum Gartenland rechnen die Flichen des
Feldgemiisebaus und des Erwerbsgartenbaus, auch
wenn sie eingezaunt sind, sowie private Parkanlagen,
Rasenfldchen und Ziergarten.

Dauerkulturen

Landwirtschaftliche Kulturen auBerhalb der Frucht-
folge, die den Boden wihrend eines langeren Zeit-
Rebland,

Baumschulen sowie Weihnachtsbaumkuituren, Korb-

raums beanspruchen, wie Obstanlagen,

weiden- und Pappelanlagen auBBerhalb des Waldes.
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Obstanlagen

Ertragfahige und noch nicht ertragfahige Anlagen von
Obstbaumen und Obststrauchern ohne Unterkultur
oder als Hauptnutzung mit Unterkultur (auf Ackern,
Wiesen oder Viehweiden, auf denen die Arbeiten
hauptsachlich auf die Bedirfnisse der Obstkulturen
ausgerichtet sind).

Baumschulfiichen

Flachen zur Anzucht und Vermehrung von Gehdlzen,
jedoch ohne forstliche Pflanzgarten fir den Eigenbe-
darf und ohne Rebschulflachen und Rebschnittgérten.

Dauergriniand

Grdnlandflaichen (Wiesen, Mahweiden, Weiden, Hu-
~ tungen, Almen.kStreuwiesen), die zur Futter- oder
Streugewinnung oder zum Abweiden — ohne Unterbre-
chung durch andere Kulturen ~ bestimmt sind. Auch
Griinlandfiichen mit Obstbdumen als Nebennutzung
und Gras- oder Heugewinnung als Hauptnutzung.

N ic ht zum Dauergriiniand rechnen die Wiesen und
Weiden mit Obstbiumen, bei denen das Obst die
Hauptnutzung darstellt, sowie der Grasanbau auf dem
Ackerland und die Dauerqrﬁnfléchen, die aus sozialen,

wirtschaftlichen oder anderen Grinden nicht mehr

genutzt werden.
Rebland/Rebfliche

Mit Reben bestockte Flachen (einschl. Rebschuifia-
chen, Rebschnittgarten, Jungfelder) und Rebbrache.

Weihnachtsbaumkulturen, Korbwelden- und

Pappelaniagen

Flachen mit geschlossenen Bestdnden von Waeih-
nachtsbAumen, Korbweiden oder Pappeln auBerhalb
des Waldes.

Fruchtarten (Anbau auf dem Ackerland):
Getreide einschl. Kérnermais

Woeizen, Triticale, Roggen, Gerste, Hafer, Mengge-
treide, Kornermais, Corn-Cob-Mix zur Koérnergewin-

nung.
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Hiilsenfrichte

Zum Ausreifen bestimmte Hdalsenfrichte (einschl.
Flachen mit gemischtem Anbau von Getreide und
Halsenfrichten); Flachen mit grin abgeernteten Hil-
senfrichten werden unter der dem Verwendungszweck
entsprechendén Anbaufliche nachgewiesen, z.B.
Frischerbsen, Buschbohnen unter der Position ,Ge-
miise*, Grinwicken u.a.m. unter der Position ,Futter-
pflanzen®.

Hackfriichte

- Kartoffein,

- Zuckerriben )
zur Riibengewinnung (ohne Samenbau),

- Futterhackfrichte
Runkel- oder Kohiriben (ohne Samenbau), Mark-
stammbkohl, Futtermdhren, Futterkohl, usw.

Fliichen mit Gartengew#chsen

Flachen im Freiland und unter Glas fir den Anbau von
Gemiise, Spargel, Erdbeeren im Wechsel mit landwirt-
schaftlichen Kulturen und im Wechsel mit Gartenge-
wichsen, fir den Anbau von Blumen, Zierpflanzen,

~ Stauden und Jungpflanzen sowie von Gartenbausédme-

reien, Blumenzwiebeln und -knollen.
Handelsgewiichse

- Zum Ausreifen bestimmte Olfriichte (Raps, Rib-
sen, Flachs/Lein, Kdrnersonnenblumen u.a.),

- Hopfen,

- Tabak,

- Riiben und Graser zur Samengewinnung,

- Heil- und Gewdrzpflanzen, Zichorien und andere
Handeisgewachse (z.B. Topinambur, Hanf, Kana-
riensaat, Kenaf, Hirse, Buchweizen, Chinaschilf).

Futterpflanzen

- Kilee, Kleegras, Klee-Luzerne-Gemisch, Kleebra-
che, Luzérne, '

- Grasanbau (auf dem Ackerland zum Abméahen oder
Abweiden), '

- Silomais' (GrGn- und Silomais) einschlieBlich
Lieschkolbenschrot,



- alle anderen zur Griinfutter- oder Heugewinnung
" bestimmten Pflanzen einschl. Flichen mit in gri-

nem Zustand abgeerntetem Getreide, Hilsen-

frichten und Olfriichten.
Brache

Brache (Rotations- und Dauerbrache) einschlielich
stillgelegter Flache zur Erlangung der Ausgleichszah-

lung ohne Anbau von nachwachsenden Rohstoffen.
Viehhaltung der Betriebe

Ausgewﬁhlte Tierkategori;n:

Milchkiihe

Hierzu gehéren alle Kilhe, die zur Milchgewinnung
gehalten werden, ohne Ammen- und Mutterkiihe und
ohne Schiacht- und Mastkihe.

Ammen- und Mutterkiihe

_Kuhe, die das ganze Jahr nicht gemolken werden und

deren Milch nur von Kélbern verbraucht wird.
Mastschweine

Jung- und Mastschweine jeden Gewichts.
Geflugel

Legehennen und Junghennen (einschi. der zur
Aufzucht Kiiken),
Schlacht- und Masthdhne und -huhner (einschl. der
“hierfir
Génse, Enten und Truthdhner

als Legehennen Dbestimmten
bestimmten Kiken) und sonstige Hahne,
ohne Perl- und

Zwerghihner.

Betriebe nach Eigentums- und Pachtverhiltnissen

Die Eigentums- und Pachtverhiltnisse an der LF werden

. nach Besitz- und Eigentumsverhdltnissen dargestelit:

Besitzverhiltnisse

- Selbstbewirtschaftete LF des Betriebes
Das ist die vom Betrieb selbst bewirtschaftete LF,
ohne Riicksicht darauf, ob diese Fliche im Eigentum
des Betriebes steht, von diesem zugepachtet oder ihm
zur Bewirtschaftung unentgeitlich liberlassen worden
ist. Sie schlieRt die Fidche von erhaltenem Dienstland,
Heuerlingsland und aufgeteitter Almende ein.

- Gepachtete selbstbewirtschaftete LF

Gepachtete selbstbewirtschaftete LF sind Flichen,
die vom Betrieb gegen Entgelt (in Geld, Naturalien
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oder sonstigen Leistungen) aufgrund eines schriftli-
chen oder mundlichen Pachtvertrages zur Nutzung
Ubernommen worden sind und auch von diesem be-
wirtschaftet werden. Hierzu z&hlt ebenfalls gepachtete
LF, die voriibergehend stillgelegt ist (Brachlegung),
sofern sie nicht aufgeforstet oder einer nichtlandwirt-

schaftlichen Nutzung zugefiihrt wurde.

Nicht einzubeziehen war gepachtete LF, die an Dritte

weiterverpachtet worden ist. Die Pachtfliche umfasst die

LF von Einzelgrundsticken und/oder von gesamten

Betrieben (,Geschlossene Hofpacht‘ ohne Gebiude). Bei

der Erhebung wird unterschieden, ob die Verpichter

dieser Flachen

s Familienangehdrige (Eltern, Ehegatte oder sonstige
Verwandte und Verschwég_erte des Betriebsinhabers)
oder .

¢ sonstige natirliche oder juristische Personen sind

(,andere Verpéchter”).

Unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF

Zu der unentgeitich zur Bewirtschaftung erhaltenen LF

gehdren z.b B

e von der Bodenverwertungs- und -verwaltungsge-
sellschaft (BVVG) verwaltete bisherige volkseigene
Flachen, sofern keine Pacht gezahlt wird,

o Flichen, zu deren Nutzung der abwesende Ei-
gentimer keine (ausdriickliche mindliche oder
schriftliche) Zustimmung erteilt hat, die jedoch aus
Gﬁjnden des allgemeinen iInteresses (z. B. Land-
schaftspflege, Schutz vor Verunkrautung) bewirt-
schaftet werden missen,

o Dienstland, Heuerlingsland, aufgeteilte Alimende,

e Flachen im Zuge der Durchfiihrung eines Flurbe-

reinigungsverfahrens.

Eigentumsverhditnisse
- Eigene LF des Betriebes (iiberhaupt)
Sie umfasst die eigene LF des Betriebes
iiberhaupt, unq zwar ohne Riicksicht darauf, ob
diese Flache vom Betrieb selbst bewirtschaftet
wird, verpachtet oder zur Bewirtschaftung un-
entgeltlich abgegeben worden ist. Die LF von
Betrieben, die ihre gesamte eigene LF nicht selbst
bewirtschaften, jedoch aufgrund der GréBRe der
selbstbewirtschafteten Pachtflache V
Mindesttierbestande

Mindestanbaufidchen fiir Spezialkulturén zum

bzw.

vorhandener oder
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Ubersicht 4: Landwirtschaftlich genutzte Flache nach Eigentums- und Pachtverhaltnissen

Friheres Bundesgebiet

Bewirtschaftete LF insgesamt

v

LF im Eigentum bestehender Betriebe

—

v

LF anderer Eigentimer

Von den Eigentiimern .Von den Eigentiimem
bestehender Betriebe bestehender Betriebe

selbstbewirtschaftete LF nicht selbstbewirtschaftete LF

'

v

. Von Pachtern bewirtschaftete LF
(einschl. unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltener LF,

die nicht konkret zuordenbar ist)

Neue Lander und Berlin-Ost

Bewirtschaftete LF insgesamt

v

LF im Eigentum bestehender Betriebe

— —

v

LF im Eigentum ehemaliger LPG-Mitglieder
ohne eigenen Betrieb bzw. von der BVVG ver-
waltete/verpachtete Flichen ehemaliger VEG

Von den Eigentiimern Von den Eigentimem
bestehender Betriebe bestehender Betriebe
selbstbewirtschaftete LF nicht selbstbewirtschaftete LF

!

v

Von Péchtern bewirtschaftete LF
(einschl. unentgeltiich zur Bewirtschaftung erhaltener LF,

die nicht konkret zuordenbar ist)

| Statistisches Bundesamt, Fachsarie 3, Meth. Grundl. ab 1999 |
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Erhebungs- und Darstellungsbereich der
ASE/LZ 1999 gehoren, sind in den Nachweis der
.eigenen LF Uberhaupt‘ einbezogen. Dabei werden
Flachen, die vom Betriebsinhaber als NutznieBer
oder Erbpachter bewirtschaftet werden, der eige-
nen LF gleichgesetzt.

- Selbstbewirtschaftete eigene LF
Das ist die selbstbewirtschaftete LF des befragten
Betriebes, die Eigentum des Betriebsinhabers ist.
Altenteilerfand wird zur selbstbewirtschafteten ei-
genen LF des abgebeﬁden Betriebes gerechnet,
sofern es vom Altenteiler nicht mit eigenen Arbeits-
kraften und eigenen Produktionsmitteln bewirt-

schaftet wird.

- Verpachtete eigene LF
Hierbei handeit es sich um verpachtete Eigenfla-
chen aus der LF des befragten Betriebes.

- Unentgeltlich abgegebene eigene LF
Unentgeltlich abgegebene eigene LF des befragten
Betriebes ist die Dritten ohne jegliche Geld- oder
Naturalleistungen auf bestimmte oder unbestimmte
Zeit zur Bewirtschaftung Gberlassene LF. Dazu ge-
hért auch an Heuerlinge unentgeltlich abgegebe-

nes Heuerlingsland.

Personen und Arbeltskrafte®

.Betriebsinhaber

Diejenige natidrliche oder juristische Person, fiir deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, ohne Rick-
sicht auf die jeweiligen individuell gestalteten Eigen-

tumsverhailtnisse.

Auf dem Betrieb lebende Familienangehdrige

- Ehegatte, Verwandte und Verschwégerte des Betriebs-
inhabers (einschlieBlich Kinder), die wahrend des Be-
richtszeilraumes, auch wenn nur voriibergehend, dem
mit dem Betrieb rdumlich verbundenen Haushalt des
Betriebsinhabers angehéren; ferner Verwandte und
Verschwigerte des Betriebsinhabers, die im Berichts-
zeitraum einem anderen, rdumlich mit dem Betrieb
verbundenen Haushalt angehdren, sofern ihre Verpfle-
gung (iberwiegend vom Betrieb bezogen wird. Ver-

2) 15 Jahre und alter

wandte und Verschwaégerte, die auf dem Betrieb leben,
aber' nicht mit betrieblichen Arbeiten beschéftigt sind,
werden ab der ASE 1999 nicht mehr in die Erhebung

einbezogen.

Im landwirtschaftiichen Betrieb mit betrieblichen
Arbeiten beschéftigt

Zur Tatigkeit far diesen landwirtschaftlichen Betrieb
(einschlieBlich verarbeitenden Nebenbetrieben) rech-
nen z.B. alle folgenden ausgefiihrten Arbeiten:

- Feld-, Hof- und Stallarbeiten (einschlieBlich Mel-
ken), Arbeiten im Wald dieses Betriebes,

- Tatigkeit in den zu diesem Betrieb gehdrenden,
Oberwiegend selbsterzeugte Produkte des land-
wirtschaftlichen Betriebes verarbeitenden Neben-

betrieben, z.B. landwirtschatftliche Brennereien,

- Tatigkeiten far die Betreuung von Géasten im Rah-

men von ,Ferien auf dem Bauernhof“,

- Transportleistungen, z.B. beim Absatz der
selbsterzeugten landwirtschaftlichen Produkte
dieses Betriebes (auch Direktvertrieb von Eiern
u.d.) und beim Bezug von Produktionsmittein,

- Arbeiten fir die Unterhaltung der Betriebs-
gebédude und des Inventars,

- Arbeiten fir die Betriebsorganisation und

-fihrung (einschlieBlich Buchfihrung),

- Nachbarschaftshilfe in anderen landwirtschaftli-

chen Betrieben.
Im Haushalt des Betriebsinhabers beschéftigt .

Zur Tétigkeit fir den Haushalt des Betriebsinhabers

" rechnen z.B. alle folgenden aufgefiihrten Arbeiten:

- Bekdstigung und Versorgung,
- Waische- und Wohnungspflege,
- Arbeiten im Haus, Garten und dergleichen

nur far den Betriebsinhaber und/ oder den Ehegatten.
Ab 1999 wird die Beschaftigung im Haushalt fur die
Familienangehbrigen (auBer fir den Ehegatten) nicht
mehr erfragt.
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In anderer Erwerbstiitigkeit beschéftigt

Betriebsinhaber und seine mit betrieblichen Arbeiten
beschaftigten Familienangehdrigen, die im Berichts-
zeitraum auBerbetriebliche Tatigkeiten ausiben,
gleichgiiltig, ob sie regelmaBig oder nur gelegentlich
ausgedbt werden. Hierzu rechnen alle auf Erwerb
ausgerichteten auBerbetrieblichen Tatigkeiten (z.B. in
gewerblichen Betrieben anderer Eigentiimer (Industrie,
Handel), im Offentlichen Dienst, in einem Gewerbebe-
trieb des Betriebsinhabers; in einem fremden Forstbe-
trieb, z.B. als Waldarbeiter oder Arbeiten aufgrund

eines Heimarbeitsvertrages).

Nicht zur anderen Erwerbstatigkeit rechnen dage-
gen die Nachbarschaftshilfe in einem anderen Betrieb
sowie die Tatigkeit in der — in steuerlicher Hinsicht —
~gewerblichen” Viehhaltung des eigenen Betriebes.

Arbeitskrifte

Personen, die im jeweiligen Arbeitsbereich wahrend

des Berichtszeitraums beschéftigt sind.
Familienarbeitskriifte

Betriebsinhaber und ihre sowohl auf dem Betrieb le-
benden als auch mit betrieblichen Arbeiten beschaf-
tigten Familienangehbrigén, die wahrend des Be-
richtszeitraums in den fir die Darstellung der Ergeb-

nisse zugrundegelegten Arbeitsbereichen

- Betrieb (fir Betriebsinhaber und o.g. Familienan-
gehdrige),

- Haushalt des Betriebsinhabers (fiir Betriebsinhaber
und seinen Ehegatten),

- in anderer Erwerbstatigkeit (fir Betriebsinhaber
und seinen Ehegatten in jedem Fall, fir die we‘ite-
ren Familienangehérigen nur, wenn diese ebenfalls

" im Arbeitsbereich ,Betrieb* beschaftigt sind).

Sténdige Arbeitskrifte

Arbeitskrafte, die im Berichtszeitraum im Arbeitsbe-
reich Betrieb (bis einschlieBlich 1997 gab es neben
dem Arbeitsbereich Betrieb den Haushalt des Be-
triebsinhabers) in einem unbefristeten oder auf min-
destens drei Monate abgeschlossenem Arbeitsverhait-
nis zum Betrieb beschaftigt sind (einschiieBlich im
Betrieb beschéftigte Verwandte und Verschwagerte
des Betriebsinhabers, die nicht auf dem Betrieb leben).

[ statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundi. ab 1999 |
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Arbeitskrifte in Kost und Wohnung:

Dieses Merkmal wird ab 1999 nicht mehr erhoben.

’ Nichtsténdige Arbeitskrifte

Alle {brigen Arbeitskrafte (einschl. Saisonarbeits-
krifte), die im Berichtszeitraum fir Rechnung des
Betriebsinhabers, auch wenn nur gelegentlich, mit

betrieblichen Arbeiten beschaftigt sind.

Nicht hierzu zéhlen Arbeitskréfte, die im Rahmen
der Nachbarschaftshilfe oder im Auftrag von Lohnun-
ternehmen im Betrieb tatig sind.

Vollbeschiftigte

Familienarbeitskrafte sowie standige Arbeitskréfte, die
im jeweiligen fiir die Darstellung der Ergebnisse zu-
grundegelegten Arbeitsbereich

- Betrieb,
- Haushalt des Betriebsinhabers,
- andere Erwerbstatigkeit

in jeder der vier Wochen des Berichtszeitraums 42
(Familienarbeitskrafte) bzw. 40 (stindige familien-

~ fremde Arbeitskrafte in den Neuen L&ndern und Berlin-

Ost) oder 38 (stindige Arbeitskrafte im Friheren
Bundesgebiet) oder mehr Stunden beschiftigt sind;

Betriebsinhaber und/oder Ehegatten, die im Arbeitsbe-

reich
- andere Erwerbstatigkeit

in jeder der vier Wochen des Berichtszeitraums 38
oder mehr Stunden beschétftigt sind.

Teilbeschiftigte

Familienarbeitskrafte sowie stdndige Arbeitskrafte, die
die Mindestzahl der fiir vollbeschéftigte Arbeitskrafte
giltigen Anzahl der Wochen und Stunden nicht errei-
chen.

AK-Einheit (MaBeinheit der Arbeitsielstung)

Die AK-Einheit ist die MaBeinheit der Arbeitsleistung
einer im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten
volibeschaftigten und nach ihrem Alter voll leistungs-
fahigen Arbeitskraft. Die Arbeitsleistung wird aus der je
Arbeitskraft fir den Arbeitsbereich Betrieb angegebe-
nen Arbeitszeit (Zahl der Wochen und Zahl der durch-
schnittlichen wochentlidhen Arbeitsstunden) ermittelt.



Dabei wird die an der betrieblichen Arbeitszeit gemes-
sene Arbeitsleistung einer mit betrieblichen Arbeiten

vollbeschéftigten Arbeitskraft

- im Alter von 16 Jahren bis unter 65 Jahren mit 1,0
AK-Einheiten,

- im Alter von 15 Jahren mit 0,5 AK-Einheiten,

- im Alter von 65 Jahren oder mehr mit 0,3 AK-
Einheiten ‘

bewertet. Bei den Betriebsinhabern und 65 Jahre und
alteren standigen Arbeitskraften wird kein altersab-
héngiger Abzug vorgenommen. Entsprechend wird die
Arbeitsleistung der teilbeschéftigten Arbeitskrafte an
der durchschnittichen Arbeitsleistung der ménnlichen
vollbeschaftigten Arbeitskrifte gemessen upd mit
entsprechenden Bruchteilen einer AK-Einheit errechnet
in die Ergebnisse einbezogen.

Bei den nichtstdndigen Arbeitskraften, bei denen die
Zah! der Arbeitstage (1 Arbeitstag = 8 Stunden) erfasst
wird, wird fir eine AK-Einheit die Arbeitsteistung von
220 Arbeitstagen im Berichtszeitraum (Zeitraum von 12
Monaten vor dem Erhebungszeitraum) zugrunde

gelegt.

Die far die Gesamtheit der mit betrieblichen Arbeiten
beschaftigten Arbeitskréfte ermittelte Arbeitsleistung in
AK-Einheiten wird dem- betrieblichen Arbeitsaufwand
aller Betriebe gieichgesetzt.

Arbeitskriifte nach Personengruppen

In Stichprobenbetrieben werden die Arbeitskrafte nach
dem Einzelpersonenkonzept, in Nichtstichproben-
betrieben nach zwei Personengruppen und vier Ar-

beitszeitgruppen erhoben.

‘ Personengruppen
o Familienarbeitskrafte
o Stindig und nicht stindig Beschiftigte (ein-
schlieBlich Saisonarbeitskréfte)

Arbeitszeitgruppen
o volibeschéftigt,
¢ {berwiegend beschaftigt,
s teilweise beschiftigt,
e gering beschéftigt.

Betriebliche Einkommen

Zu den Einkommen aus dem landwirtschaftlichen

Betrieb gehdren die Einnahmen aus dem Verkauf

landwirtschaftlicher Produkte und - sofern
vorhanden — auch die Einnahmen aus der
Zimmervermietung an Ferien- oder Kurgaste.

Unbertiicksichtigt bleiben Einkiinfte, die in einem Hotel,
Gasthof, einer Pension oder dergleichen Beherber-
gungsstatten des Betriebsinhabers angefallen sind.

AuBerbetriebliche Einkommen

Beriicksichtigt werden die auBerbetrieblich bezogenen
Einkommen des Betriebsinhabers und seines Ehe-

gatten in der Unterscheidung nach folgenden Quellen:

- aus auBerbetrieblicher (anderer) Erwerbstatigkeit
(abhéngige Tatigkeit als Angestellter, Arbeiter, Be-
amter oder freiberufliche/selbstandige Tatigkeit,
z.B. in eigener Gaststitte, Metzgerei oder dgl. ei-
genem Gewerbebetrieb; ebenfalls werden Ein-
kommen aus voribergehender Erwerbstatigkeit,
z.B. in einem fremden Forstbetrieb als Waldarbei-
ter oder aufgrund eines Heimarbeitsvertrages ein-
bezogen),

- aus sonstigen auBerbetrieblichen Quellen (Alters-
geld fur Landwirte, Landabgaberente, Produktions-
aufgaberente, Rente, Pension, Arbeitslosengeld/
- hilfe, Sozialhilfe, Einkommen aus Verpachtung,
Vérmietung, Kapitalvermégen und dgl.).

Dariiber hinaus werden die Quellen fir das auBerbe-
triebliche Einkommen des Betriebsinhabers und seines
Ehegatten (sowie seiner mit betrieblichen Arbeiten be-
schéftigten Familienangehdrigen) in der Unterschei-

" dung nach 4 Einkommensarten erhoben.

-24.

Nicht zum Nettoeinkommen (weder betrieblich noch
auBerbetrieblich) zahlen u.a.:

- Heirats- und Geburtsbeihilfen des Arbeitgebers,

- Auszahlung falliger Lebensversicherungen o.a.
Versicherungsleistungen,

- Erbschaften,

- Erstattung privater Steuern (z.B. Einkommens -
/Vermdgenssteuer),

- Reisekosten-, Umzugsvergiitungen aﬁs offentli-

chen Kassen.
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Anfall und Aufbringung von Wirtschaftsdiingern

tierischer Herkunft

In der Tierproduktion anfallender Dung in fester und
flissiger Form, der aus den Staliungen entfernt,
wird.

gelagert oder ausgebracht

bedeuten in diesem Zusammenhang:

Festmist: Kot (mit oder ohne Einstreu) von

Nutztieren.

Jauche: Harn von Nutztieren, der in der Regel

zusammen mit Festmist anfalit.

Gulle: Gemisch aus Kot- und Harnausschei-
dungen von Nutztieren, das auch mit

Wasser vermischt sein kann.

Gille-Lager-
kapazitat: Vorhandener und nutzbarer Lager-
raum fir Gulle in dafir vorgesehenen

Behéltern, Gruben, Lagunen u.a.

Dungeinheit: Eine Dungeinheit (DE) bedeutet 80 kg
Gesamtstickstoff oder 70 kg Gesamt-
phosphat aus Wirtschaftsdingern tie-
rischer Herkunft. Eine DE entspricht
somit einem Tierbesatz, der nicht

mehr als diese Dingermenge absetzt.
Berufsbildung

Angaben zur Berufsbildung waren vom Betriebsinha-
ber, seinem Ehegatten und - sofern mit dem Be-
- vom Betriebsleiter

triebsinhaber nicht identisch

gefordert. Anzugeben waren sowohl die Ausbildung

Im Einzelnen-

auf landwirtschaftlichem als auch auf nicht landwirt- .

schaftlichem: Gebiet, sofern damit ein Abschluss ver-

bunden war.

Eine landwirtschaftliche Berufsbildung liegt vor, wenn
die Ausbildung auf einem der folgenden Gebiete ab-

solviert worden ist:

Landwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Forstwirt-
schaft, Fischzucht, Tierzucht/-haitung, landwirt-
schaftliche Technologie, landiiche Hauswirt-

schaft, Ernahrungsiehre.

Erfasst wurde die abschlossene berufliche: Ausbildung

in allen Quatifikationsstufen:

. Berufsschul-, Berufsfachschulausbildung

(ohne Lehre),

rStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999[
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. Berufsausbildung/Lehre,

. Landwirtschaftsschule auch Weingartenbau-

schule, Winterschule,
. Fortbildung zum Meister, Fachagrarwirt,

. Hohere Landbauschule, Technikerschule,

Fachakademie,
. Fachhochschule, Ingenieurschule,
. Universitat, Hochschule.

Konnte keine landwirtschaftliche Berufsbildung mit
Abschluss nachgewiesen werdén, sondern lagen aus-
schlieBlich Erffahrungen aufgrund praktischer Arbeit in
einem landwirtschaftlichen Betrieb vor, war das ge-

sondert kenntlich zu machen.
Weiterfihrung des Betriebes (Hofnachfolge)

Verwandter bzw. Verschwagerter eines Betriebsinha-
bers von einem landwirtschaftlichen Betrieb der
Rechtsform Einzelunternehmen, der diesen Betrieb
voraussichtlich zu gegebener Zeit weiterfihren wird.
Als Hofnachfolger kann auch eine familienfremde

Person in Betracht kommen.

Vermietung von Unterkiinften an Ferien- oder Kur-
géiste

Zahl der Betten nach der Art der Unterkinfte in land-
wirtschaftlichen Betrieben, di;a im Rahmen von ,Ferien
auf dem Bauernhof zur Verfiigung gestellt werden.
Unbericksichtigt bleiben hierbei Unterkinfte in Hotels,
Gasthdfen, Pensionen und dgl. .

Detaillierte Ubersicht zu den Erhebungsmerkmalen der
ASE/LZ 1999 und zur ASE 2001 siehe Merksmaiska-
talog im Anhang, Anlage 6.

5 Erlauterungen zum Verfahren der Be-
triebsklassifizierung

5.1 Verfahren

Ziel der Betriebsklassifizierung ist es, die Betriebe
nach ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung und Grdfe zu

kennzeichnen und zu gruppieren. Sie stutzt sich auf.

a) einzelbetriebliche Angaben Gber Art und Umfang
der Bodennutzung sowie Gber GrdéBe der Viehbe-

stande und deren Struktur,
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b)  Standarddeckungsbeitrage,

¢)  Einstufungen der Kreise in finf Leistungsklassen
der Betriebszweige,

d) Funktionen fur die festen Spezial- und Gemein-
kosten,

e) sonstige Ertrage je ha LF und je ha WF.

Bei der Klassifizierung werden die bei der Boden-
nutzungshaupterhebung und der Viehz&hlung in physi-
schen GrdBen (Flachen in Hektar, Anzahl Tiere) ge-
wonnenen einzelbetrieblichen Angaben Uber die
pflanzlichen und tierischen Produktionsgrundiagen mit
frucht- und viehartenspezifischen Standard-
deckungsbeitrdgen bewertet. Diese werden
far fanf Klassen der wirtschaftlichen Ertragfahigkeit
berechnet, um die unterschiedlichen natirlichen und
wirtschaftlichen Produktions-, Bezugs- und Absatzbe-
dingungen des Betriebsstandortes bericksichtigen zu
kdnnen.

Anhand der zu 13 Betriebszweigen zusammengefass-
ten Merksmaisgruppen werden alle 445 Landkreise
und kreisfreien Stadte (einschl. Stadtstaaten) des
Bundesgebietes in je eine von fiinf Leistungsklassen
eingestuft. Ubersicht 5 zeigt die in die Betriebsklassifi-
zZierung einbezogenen Merkmale der Bodenndtzung
und Viehhaltung sowie ihre Zuordnung zu den Be-

triebszweigen.

‘Die Ermittlung der Leistungsklassen in den Kreisen

statzt sich far die Betriebszweige Sommer-, Winterge-
treide, Olfrichte, Kartoffeln, Zuckerriben und Milch-
kihe auf die regionalen Unterschiede in der durch-
schnittlichen HOhe der Hektarertrige und Milch-

leistungen. Die Betriebszweige Rindermast, Schweine

-und Gefligel (Eier) werden in Anlehnung an die

regional differenziert zu erzielenden Erldspreise
eingestuft, und der Gliederung der Betriebszweige
Feldgemise, Rebland, Obstanlagen, Gartenbau und
regionsspezifisch

Forst liegen die durchschnittlich

ermittelten Standarddeckungsbeitrdge zugrunde.

3) Literaturhinweise zum Thema siehe: .Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung/l
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Im weiteren Rechengang der Betriebsklassifizierung
werden — ausgehend von dem Kreis, in dem sich der
jeweilige Sitz des Betriebes befindet — die betriebli-
chen Merkmalsangaben mit den merkmalsspezifischen
Standarddeckungsbeitrdgen derjenigen Leistungsklas-
se bewertet, in die der Kreis bei dem betreffenden
Betriebszweig eingestuft wurde. Die Ergebnisse dieser
Berechnung werden fir jeden Betrieb auf vier
Aggregationsstufen zu Standarddeckungsbeitragen der
Produktionszweige, - richtungen und -bereiche und
schlieBlich zum StDB des Betriebes summiert (siehe
Ubersicht  5). Der
Betriebes bildet die Bezugs- und AusgangsgroBe fur

Standarddeckungsbeitrag des

die Ableitung des Betriebssystems und fir die

Berechnung des Standardbetriebseinkommens.”

Das Betriebssystem kennzeichnet die wirt-
schaftliche Ausrichtung eines Betriebes. Es wird
ermittelt, indem jeder der Betriebe anhand des Ver-
haltnisses der Standarddeckungsbeitrage, und zwar
sowohl einzelner Merkmalsgruppen (Produktionsbe-
reich, -richtung, -zweig) zueinander als auch zum
gesamten StDB des Betriebes, einer der Gliederungen
der Betriebssystematik fir die Landwirtschaft zugeord-

net wird.

Das Standardbetriebseinkommen ist
ein Mafstab fur die wirtschaftliche BetriebsgréfBe, d.h.
fir die aus den vorhandenen pflanzlichen und tieri-
schen Produktionsgrundlagen abgeleitete Einkom-
menskapazitdt des Betriebes. Es wird errechnet, indem
vom StDB des Betriebes die festen Spezial- und
Gemeinkosten abgezogen werden. Diese werden mit
Hilfe von Festkostenfunktionen ermittelt. Sie weisen
einen mit steigender Hohe des betrieblichen Stan-
darddeckungsbeitrages degressiven Funktionsverlauf
auf und sind nach Betriebsformen differenziert.

In den festen Spezial- und Gemeinkosten sind seit
1987 auch die Ansétze far sonstige Ertrage, fir be-
triebsbezogene Beihilfen, fir sonstige Aufwendungen

und fir die Ausgleichszulage saldierend enthalten. Die

Awi o f s

g (Haupterhebung) 1991-1997"
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Pauschale fiir die sonstigen Ertrage bericksichtigt u.a.
Einnahmen aus Jagd- und Fischereiverpachtung, aus
Arbeiten far Dritte und aus Vermietung von Maschinen

und Gebéauden.

Die fiir die Betriebskiassifizierung verwendeten mone-
taren Rechenwerte (Standarddeckungsbeitrdge, Fest-
kostenfunktionen, sonstige Ertrdge) werden unter
Verwendung von Statistiken und Buchfiihrungsunteria-
gen Uber Preise, Ertrdge und Leistungen sbwie uber

durchschnittliche Eridse und Kosten berechnet.

Dabei wird nicht auf betriebsspezifische, sondern auf
standardisierte statistische Basisdaten zuriickgegrif-
die in

fen, reprasentativ ausgewahlten Betrieben

durchschnittlich ermittelt wurden.
Aus diesen Griinden kann

- sich der am konkreten Einkommensbeitrag der
einzelnen Betriebszweige gemessene tatsachli-
che Produktionsschwerpunkt von dem statistisch

abgeleiteten Betriebssystem unterscheiden,

- das tatsachlich erzielte Betriebseinkommen der
einzelnen Betriebe von dem statistisch berech-
neten Standardbetriebseinkommen mehr oder

weniger stark abweichen.

Die Einzelheiten der methodischen Grundlagen des
Klassifizierungsverfahrens — einschl. der von 1971 bis
1999 eingefiihrten Anderungen — wurden in den dazu
herausgegebenen  Verdffentlichungen  ausfihrlich
begrindet und dargestellt (siehe Literaturhinweise in
Fachserie 3 ,Methodische Grundiagen der Agrarbe-
richterstattungen/Landwirtschaftsz&hlung (Haupterhe-

bung) 1991 bis 1997“).

5.2 Hinweise zu den Berechnungsgrundlagen
und zu methodischen Anderungen

Far die Beurteilung der Ergebnisse der Betriebsklassi-
fizierung sind folgende zuséatzliche Hinweise zu den
Berechnungsgrundlagen und zu den methodischen
Anderungen, die gegeniiber vorangegangenen Agrar-
berichterstattungen eingefithrt worden sind, von Be-

deutung.

4) Wirtschaftsjahr in der Landwirtschaft: 1. Juli bis 30. Juni des Foigejahres.

5) Vor der letzten Totalerhebung.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]
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Seit 1999 wird das fir die Klassifizierung herangezo-
gene Merkmal Mittelfrihe und spéte Kartoffein“ un-
terteilt in ,Speisekartoffeln zum Direktverzehr* und ,In-
dustrie-, Futter- und Pflanzkartoffeln“ um das optionale
Merkmal ,Verarbeitungskartoffein fir Speisezwecke®

erganzt.
Bezugszeitraume

Seit der Agrarberichterstattung 1991 wurden zur Be-
triebsklassifizierung Standarddeckungsbeitrdge und
Funktionen far die festen Spezial- und Gemeinkosten
herangezogen, denen ein Bezugszeitraufn von fiinf

Wirtschaftsjahren® zugrunde liegt.

Die der ASE/LZ zugrunde

deckungsbeitrdge werden als arithmetisches Mittel der

liegenden Standard-

Rechenwerte aus fiinf Wirtschaftsjahren berechnet.
Die Festkostenfunktionen werden aus dem arithmeti-
schen Mittel der aus Ergebnissen der Buchfihrungs-
statistik berechneten Festkostenwerte dieser funf
Wirtschaftsjahre abgeleitet. Diese sind nach GréBen-
klassen des Standarddeckungsbeitrages degressiv
1000 DM Standard-
deckungsbeitrag bezogen. in der ASE/LZ werden

gestaffelt und auf jeweils
betriebliche Angaben des wéahrend der Erhebung
laufenden Wirtschaftsjahres als letzte in den Durch-
schnitt der monetdren Rechenwerte einbezogen, um
eine frihzeitige Aufbereitung und Verdffentlichung der

Ergebnisse der Betriebsklassifizierung zu erméglichen.
Einstufung der Kreise

Der zur ASE/LZ verwendeten Kreiseinstufung liegen
die Anbauftachen im Mai des Jahres 1995, die Viehbe-
stdnde im Dezember des Jahres 1994 spwie die Er-
trage je ha bzw. je. Milchkuh, Erldspreise und Stan-
darddeckungsbeitrage zugrunde, die als Durchschnitt
der fanf Wirtschaftsjahre® berechnet werden.

Feste Spezial- und Gemeinkosten

Die festen Spezial- und Gemeinkosten abziglich nicht
betriebszweiggebundener Ertrdge und Betrdge aus be-
triebsbezogenen StiitzungsmaBBnahmen werden be-
triebsform- und betriebsgréBenspezifisch ermittelt. Sie
enthalten feste oder ,sprungfixe* Kosten, die einem

Betriebszweig direkt zugeordnet werden kénnen oder



auf den ganzen Betrieb einwirken.

Weitere Hinweise und Unterlagen zur Klassifizierung

der landwirtschaftlichen Betriebe und zur Ableitung

- der Bruttoleistungen und variablen Spezialkosten
fir die Berechnung der Standarddeckungsbeitrdge

der einzeinen Frucht- und Vieharten
sowie
- der festen Spezialkosten und Gemeinkosten

kénnen entsprechenden Verdffentlichungen des Kura-
toriums fir Technik und Bauwesen in der Landwirt-

schaft (KTBL) entnommen werden.

6 Hinweise zur Stichprobenerhebung
6.1 Grundlagen

Seit 1975 wird in jedem zweiten Jahr (Berichtsjahr) eine
Erhebung Uber die Struktur in land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben durchgefihrt; bis einschlieBlich 1997 unter
der Bezeichnung ,Agrarberichterstattung®, ab 1999 als
SAgrarstrukturerhebung®. Im représentativen Teil dieser
Erhebung werden rund 100 000 landwirtschaftliche Be-
triebe befragt. Die Stichprobe ist als Mehrzweckstichprobe
angelegt. Bis 1997 diente sie auBer fur die Agrarberichter-
stattung (EG-Agrarstrukturerhebung) auch fir die Ein-
zelerhebungen (ber die Arbeitskréfte in der Landwirtschaft
und fir die Bodennutzungshaupterhebung. Fir die Erhe-
bungen Uber die Viehbestidnde wurde bis 1998 ein eigenes
Stichprobenkonzept angewendet. Die bis 1997 eigenstén-
digen Erhebungen (iber die Viehbestinde, Bodennutzung
~ und Arbeitskrafte wurden 1999 in die Strukturerhebungen
integriert.

Zur Verbesserung der Ergebnisqualitdt wurde das Prinzip
der Kontrollierten Stichprobenauswahl“ zusétzlich einge-
fuhrt (siehe Punkt 6.2 - Auswahi).

Mit dem Agrarstatistikgesetz von 1998% wurde eine
neue Terminologie fir die ,Strukturerhebungen in land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben eingefluhrt. Unter
dieser Bezeichnung werden die alle zwei Jahre statt-
findenden Agrarstrukturerhebungen sowie die im Ab-
stand von acht bis zwolf Jahren durchgefiihrten Land-

wirtschaftszédhlungen subsumiert. Das Grundprogramm
der ‘ Agrarstrukturerhebung (Bodennutzung,
Viehz&hlung) und das Ergdnzungsprogramm (Arbeits-
krafte, ergdnzende Strukturmerkmale) werden teil-
weise total, teilweise représentativ erfasst. Die Erhe-
bung des Grund- und Erganzungsprogramms der
Strukturerhebungen wurde von bisher unterschied!i-
chen Erhebungszeitpunkten auf einen gemeinsamen
Erhebungszeitpunkt (03. Mai des Erhebungsjahres)
gesetzt. Mit der gleichzeitigen Anhebung der unteren
Erfassungsgrenzen von 1 ha landwirtschaftlich ge-
nutzter Fladche (LF) auf 2 ha LF sowie von 1 ha auf
10 ha Waldflaiche wund der Anpassung von
MindestgréBen von  Tierbestdanden und  Spe-
Zialkulturen, die flr sich eine Auskunftspflicht des land-
wirtschaftlichen Betriebes begriinden, wurden die
Voraussetzungen fiir die EinfGhrung der ,Integrierten
Erhebung” geschaffen. Das Organisationskonzept der
«ntegrierten Erhebung“ ermdglicht es, zeitgleich alle
betrieblichen Produktions- und Strukturmerkmale zu
erheben. Das bisherige  Auswahlkonzept der
Stich‘probenerhebung wurde dafiir in den Grundzigen
beibehalten, lediglich die Prazision von
Viehmerkmalen wurde verbessert, indem die

korrespondierenden Schichten ergdnzt wurden.

6.2 Auswahlplan

Die Schichtgrenzen der représentativen Agrarstrukturer-
hebung werden seit Einfihrung der Agrarberichterstattung
im Jahre 1975 anhand der Vorperioden-Ergebnisse des
totalen Zahlungsteils (Auswahlgrundlage) festgelegt.

Die Auswahlabstdnde der nach fachlichen und metho-
dischen Gesichtspunkten abgegrenzten Schichten sind je
Bundesland gesondert auf der Grundlage der fachlichen
Gliederung und regionalen Verteilung sowie der aus den
einzelbetrieblichen Angaben des aligemeinen (totalen)
Zahlungsteils berechneten Mittelwerte und Varianzen

ermittelt worden.

Auswaht

Die Stichprobe ist als einstufiges (geschichtetes) Aus-
wahlverfahren konzipiert. Jeder Betrieb wird in aufstei-
gender Folge der 20 Schichten jeweils der ersten

Schicht zugerechnet, deren Kriterien fur ihn zutreffen.

6) Gesetz Uber Agrarstatistiken in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1998,

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]
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Und dies unabhéngig davon, ob er auch noch Kriterien

anderer Schichten erfillt.

Die Auswahl der Stichprobenbetriebe wird in den

Statistischen Landes&mtern mit einem maschinelien

Standard-Auswahlprogramm durchgefihrt, bei dem bis’

1983 systematische Auswahi und Zufallsauswahl mit-
eina'nder kombiniert wurden. Fir die Zufallsauswahl
der Stichprobenbetriebe wird das Verfahren der ,Kon-
trollierten Auswahl® angewendet. Zie! ist es, die Ab-
schwachung eines zufallsbedingten Bruches in einer
Ergebnisreihe, der durch eine Neuauswahl! von Betrie-
ben entstehen kann, zu erreichen. Je Bundesland
~ werden funf voneinander unabhangige Stichproben
gezogen, wobei fir jede dieser Stichproben eine
-Schattenaufbereitung” von ausgewdhiten wichtigen
Erhebungsmerkmalen (Kontrolimerkmalen) . durchge-
fahrt wird, die anschlieBend mit den entsprechenden
Totalwerten der Auswahlgrundlage verglichen wird. Es
wird die Stichprobe ausgewahlt, die die geringsten
Abweichungen (Summe der Absolutbetrage der
relativen Abweichungen zwischen den Schitzwerten
der jeweiligen Stichprobe je Bundesland und den
entsprechenden Totalwerten der Kontrolimerkmale)
reprasentiert. Damit eineAgute Reprasentation erzielt
werden kann, sind die Betriebe vor der Auswahl je
Schicht noch nach regionalen Gliederungsmerkmalen

(Regierungsbezirke, Kreise, Gemeinden) angeordnet.

Schichtung

Die Schichtung wird in regionaler Hinsicht nach Bun-
destandern ausgerichtet. In sachlicher Hinsicht bietet
sich kein Gliederungsschema der Aufbereitungstabel-
len an, welches unmittelbar als Schichtungsschema
dienen kénnte. Deshalb wurden die Schichtungsmerk-
male und Schichtgrenzen ausschligBlich nach stich-
probenmethodischen  Gesichtspunkten festgelegt.
Dabei dient die Schichtung nach GrdBenklassen der

landwirtschaftlich genutzten Flache (LF) als Ansatz fir

eine erfahrungsgem4as stabile und wirksame Gruppie- '

rung der Betriebe vor der Auswahl. Darldber hinaus
sind zur Steigerung der Ergebnisgenauigkeit zusatzli-

che Schichten gebildet worden. Sie umfassen die

relativ geringe Zahl der Betriebe, die sich durch ihre -

einseitige Produktionsrichtung oder durch besondere
Bedeutung ihrer Produktion wesentlich aus der Masse
der landwirtschaftlichen Betriebe hervorheben. Dieser

Ansatz gewadhrleistet, dass diese Betriebe mit geni-

IStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]
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gender Sicherheit erfasst werden, und andererseits
Wird dafir gesorgt, dass die Betriebe innerhalb der
GréBenklassen der LF hinsichtlich der
Erhebungsmerkma'le weitgehend homogene Gruppen

bilden.

Die Schichten wurden in den Jahren 1985 und 1999 an-
gepasst. Damit wurde strukturellen Entwicklungen
Rechnung getragen bzw. die Préazision von Erhe-

bungsmerkmalen ((iber Viehbestdnde) verbessert.

1985 wurden gegenuber den Vorjahren folgende
Schichten gebildet:

Schicht 1 Betriebe mit grof3em Gefliigelbe-
stand

Schicht 2 Betriebe mit groBem Zuchtsauen-
oder Mastschweinebestand

Schicht 3 Betriebe mit 200 ha LF u.m. oder 10
ha Rebland u.m.

Schicht 4 Betriebe mit Hopfen und Tabak

Schicht 5 und 6 Betriebe mit Rebland (nach Gro-

Benklassen des Reblandes)

Schicht 7 bis 11 Betriebe mit Gartenbau (nach

GroéBenklassen der LF)

Schicht 12 bis 20 Sonstige Betriebe (nach GrdBen-

klassen der LF).

Im Einzelnen wurde damit erreicht:

- die totale Erfassung von Grof3betrieben wurde auf
das stichprobenmethodisch erforderliche Minimum
reduziert,

- die Schichtgrenzen fir groBe Viehhaltungen wur-
den an die spezifischen Gegebenheiten der L&n-
der angepasst,

- die Merkmalsauspragungen ,Masthiihner‘ und ,Jung-
hennen“ wurden in die Schichtabgrenzung einbezo-
gen,

- auf die GrdBenklassengliederung der LF fir die
Sonderkulturen Tabak und Hopfen wurde verzichtet,

- die Schichtgrenzen fiir die LF wurden im Aligemeinen
bundeseinheitlich festgelegt.

Zur

1999 ist gegeniber den vorangegangenen érhebungen

Agrarstrukturerhebung/t andwirtschaftszahlung

Gber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
insbesondere die Auswahischicht 2 (Zuchtsauen 100

u.m. oder Mastschweine 1000 u.m.} verédndert worden,




Auswahlplan fur die Agrarstrukturerhe
(zugleich EG — Agrar

Ubersicht 6:
. Schichtab .
Schicht- i degi’renzung . Deutsch- B?den Branden- Mecklenburg-
Nr. 0 Merkmal tand Wirttem- Bayern burg Hessen Vor-
Betriebe 1 berg pommern
1 Legehennen oder Schichtumfang 2973 318 402 93 9 113
Junghennen Auswahlsatz % 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3000u. m. Stichprobenumfang 2 970 318 402 93 94 113
2 Zuchtsauen 100 u. m. Schichtumfang 14 435 1284 1654 1332 382 1304
oder Mastschweine Auswahlsatz % 76,8 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0
1000u. m. 4 Stichprobenumfang . 11 083 642 827 1332 382 1304
3 LF 200 hau m. Schichtumfang 3 931 243 219 394 127 679
?gehr Rebland ggsr‘vahlgatz . % 39741,693 10204,g 10201,8 1030550 100,0 1007,0
au m. ichprobenumfang 4 127 879
4 Hopfen oder Tabak Schichtumfang 3191 643 2252 9 3 -
ls\:gsnahlts)atz . % . 31755; 3231,: 3735,? 100,0 1 oo,g -
: ichprobenumfang .
5 Rebland Schichtumfang 28 647 14 372 3371 1 554 -
unter 3 ha /S\;gs;vahlgatz ‘ % 51288'2 22807,(; 2607,0 100,0 33,g -
‘ ichprobenumfang 4 1 18 -
-] Rebiand Schichtumfang 9212 1867 426 1 272 -
3 bis unter 10 ha gus:ahlgatz % 32,7 25,0 50,0 100,0 40,1 -
tichprobenumfang 3012 467 213 1 109 -
7  Gartenbau % Schichtumfang 9618 2924 1388 95 590 72
unter 1 ha LF /-s\us:/ahlgatz % - 26,2 16,7 25,0 24,2 80,0 33,3
tichprobenumfang 2523 487 347 23 472 24
8  Gartenbau Schichtumfang 4 560 1406 660 46 224 28
1 bis unter 2 ha LF g?snahlgatz ‘ % 1377(:,.2 2355,? 4206.2 5oég 61758 391:15
ichprobenumfang
g  Gartenbau Schichtumfang 4696 1174 808 74 251 20
"2 bis unter 5 ha LF Is\t:s;vahlts,atz . % 25650,$ 4407,8 6563,2 7957 102050 651,g
ichprobenumfang 9 1
10 Gartenbau Schichtumfang 2 567 593 522 40 124 9
5 bis unter 10 ha LF IS\usnahlsatz ‘ % 73,3 66,6 79,3 100,0 100,0 44 .4
tichprobenumfang 1881 395 41 40 124 4
11 Gartenbau % Schichtumfang 4730 797 582 140 260 42
10hau. m LF g?s;«ahlgatz ‘ % 48160'(7) aé)s,g 10508,(2) 100,3 102068 1004,2
ichprobenumfang 14
12 Sonstige Landwirtschaft Schichtumfang 9 497 1378 3900 54 97 85
unter 1 ha LF guswahlsatz . % 167é? 25,0 16,7 40,; 24,7 24,7
tichprobenumfang 1 344 650 2 24 21
13 Sonstige Landwirtschaft Schichtumfang 4221 434 936 87 164 53
1 bis unter 2 ha LF guswahlsatz % 177?:(1) 20,0 14,2 25,3 25,0 24,5
tichprobenumfang 87 133 22 41 13
14 S;g;tigetLagdrir}-s;:chaﬂ ichichmmfgng % 74 0523 11 918 24 298 11%1% 5 Egzg 18008
is unter 5 ha uswahlsa o R 4, s ' . '
Stichprobenumfang 3911 477 987 121 325 81
15 Sonstige Landwirtschaft Schichtumfang 71 173 10 867 30 665 778 5481 549
5 bis unter 10 ha LF Auswahlsatz % 6,6 5.9 5,0 11,2 8,3 12,4
. Stichprobenumfang 4 694 639 1533 87 457 68
16  Sonstige Landwirtschaft Schichtumfang 83 109 11 953 37 665 816 6 192 615
10 bis unter 20 ha LF ls\uswahlgatz ; % 81 7(3‘,5 10,0 9:;1 1163,2 14,3 148'2
tichprobenumfang 7 1195 3424 885
17  Sonstige Landwirtschaft Schichtumfang 53 463 6 826 23 944 389 3576 288
20 bis unter 30 ha LF /s\us:/amliatz % 15,4 1;7.2 12,5 20,1 2859.2 20,1
tichprobenumfang 8 231 2993 78 58
18  Sonstige Landwirtschaft Schichtumfang 60 153 6 970 20 879 456 3733 360
30 bis unter 50 ha LF guswahlsatz ‘ % ’ 169258 20 14,3 3353 33,3 25.3
tichprobenumfang 11 1394 2983 1 1244 9
19  Sonstige Landwirtschaft Schichtumfang 47 283 4811 9 588 452 2923 351
§0 bis unter 100 ha LF Asuswahlsatz ‘ % 122366'§ 25,0 2359,9 szoég 40,0 33,;
: tichprobenumfang 1203 2 1169 11
20 Sonstige Landwirtschaft Schichtumfang 11 205 1 009 1307 352 622 303
100 bis unter 200 ha LF Auswahisatz % 471 39,9 50,0 66,8 66,6 39,9
Stichprobenumfang 5274 404 654 235 414 121
Zugange 2093 79 2 558 - 150
insgesamt Schichtumfang 502 688 81788 165 858 6 821 31191 5677
Auswahlsatz % 19,8 17,0 12,7 55,0 24,4 52,8
Stichprobenumfang 99 403 13 897 20 990 3752 7 610 2997

*

Arbeitskrafte und weitere

Sie umfasst: ein Grundprogramm mit Merkmalen der Bodennutzungshaugterhebung und Viehzahlung und ein Erganzungsprogramm mit Merkmalen Uber
trukturmerkmate, die gemeinsam im Mai des ’

erichtsjahres erhoben werden.

Einbezogen wurden: Landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Flache von mindestens 2 ha (bisher 1 ha) oder mit weniger als
2 ha LF, wenn festgelegte MindestgroBen an Tierbestanden oder Spezialkulturen erreicht oder (berschritten wurden. - Die Zah| der ausgewahiten Stichproben-
betriebe schlieft auch die zu erwartenden Zugange bzw. Ausfalle von Betrieben,(z.B. infolge von Betriebsaufiésung oder Absinken unter die Erfassungsgrenze);

ein.

1) Zum Teil abweichende Schichtabgrenzungen haben verwendst:

Berlin, Bremen, Hamburg und Saarland:

Baden-Wurttemberg:

Bayern:

Hessen:
Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheintand-Pfalz:

Schicht 2:

Schicht  2:
Schicht 9
10:
: 15 ha und mehr.
Schicht 2
Schicht  2:
Schicht  1:

Schicht
Schicht

Schicht  1:

Schicht

Schicht

Schicht  1:

'1I' 000 léﬂd mehr Legehennen oder Junghennen oder 100 und mehr MasthGhner oder Ganse, Enten,
ruthGhner.

50 und mehr Zuchtsauen oder 200 und mehr andere Schweine.

100 und mehr Zuchtsauen oder 600 und mehr andere Schweine.

2 bis 7 ha.

7 bis 15 ha.

. . . oder 600 und mehr andere Schweine.

... oder 500 und mehr andere Schweine.

5 000 und mehr Legehennen oder Junghennen oder 10 000 und mehr MasthGhner oder Géanse,
Enten, TruthGhner. .

5 000 und mehr Legehennen oder Junghennen oder 1 000 und mehr Masthihner oder Ganse,
Enten, Truthihner.

2. ... oder 500 und mehr andere Schweine.
Schicht 3:
6: 3 bis unter 20 ha.

.. . oder 20 ha und mehr Rebland.
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bung / Landwirtschaftszéhiung 1999

strukturerhebung)*) .
Nachrichtlich:
Nieder- |Nordrhein-|Rheinland-| saarland | Sachsen |Sachsen-|Schleswig-| Thuringen Stadt- Friheres Neue Lander | Schicht-’
sachsen |Westfalen| Pfalz | Anhalt | Holstein staaten |gundesgebietfund Berlin-Ost Nr.
1061 476 72 27 - 69 56 133 49 10 2 593 380 1
99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 90,0 99,9 99,7
1060 476 72 27 69 55 133 49 9 2 591 379
2624 1804 279 46 969 1072 885 793 7 8 965 5 470 2
66,3 50,0 66,7 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 71,4 62,6 99,9
1741 902 186 46 969 1 069 885 793 5 5616 5 467
612 106 96 12 273 669 293 208 2 1710 2221 3
66,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 87,8 99,8
404 106 96 12 273 665 293 206 2 1502 2217
11 - 194 - 29 11 18 21 - 3121 70 4
100,0 - 67,0 - 100,0 81,8 100,0 100,0 - 36,1 97,1
11 - 130 - 29 9 18 21 - 1127 68
- 1 10 187 10 74 76 - 1 - 28 495 152 5
- 100,0 14,3 30,0 100,0 25,0 - 100,0 - 18,2 62,5
- 1 1455 3 74 19 - 1 - 5193 95
- 2 6614 11 8 11 - - - 9 192 20 6
- 100,0 33,3 27,3 100,0 45,5 - - - 32,6 70,0
- 2 2204 3 8 5 - - - 2 998 14
813 1217 746 84 641 29 269 232 518 8 538 1080 7
248 25,0 20,0 23,8 251 20,7 39,8 39,7 24,7 25,8 29,3
202 304 149 20 161 6 108 92 128 2208 317
528 754 260 18 120 30 150 52 286 4282 278 8
33,3 39,9 40,0 50,0 66,7 33,3 50,0 100,0 36,0 35,7 64,0
176 301 104 8 80 10 75 52 103 1530 178
595 893 250 31 110 41 251 44 154 4404 202 9
39,7 50,1 66,8 100,0 100,0 50,0 50,2 100,0 61,7 53,5- 85,3
236 447 167 31 110 20 126 44 95 2 358 249
411 415 116 18 33 40 174 17 55 2427 140 10
49,6 80,0 80,2 100,0 100,0 75,0 79,9 100,0 63,6 . T72,4 89,3
204 332 93 18 33 30 139 17 35 1756 125
886 915 431 13 89 72 348 43 112 4 342 388 11
79,6 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,3 85,5 100,0
705 732 345 13 89 72 348 43 91 3712 388
3159 309 63 8 200 58 148 34 4 9 066 431 12
10,9 19,7 25,4 37.5 50,0 22,4 33,1 32,4 50,0 16,5 38,7
344 61 16 3 100 13 50 11 2 1494 167
1053 895 150 . 14 114 73 167 71 10 3823 398 13
14,2 14,3 24,7 21,4 25,4 24,7 251 254 10,0 16,2 25,1
149 128 37 3 29 18 41 18 1 620 100
9191 10 362 3164 353 1658 695 3010 1316 126 68 335 5 689 14
,0 5,6 6,7 5,9 10,0 9.9 7,7 12,5 19,8 4.8 10,8 -
457 576 211 21 166 69 231 164 25 3308 603
7 097 8 030 3034 283 1010 385 2 153 761 80 87 688 3485 15
7,1 7,1 7,7 7.8 14,3 12,5 10,0 20,2 20,0 6,2 14,4
505 573 234 22 144 48 216 152 16 4193 - 501
8 292 9 983 3198 289 1063 428 1903 621 91 79 565 3544 16
9.1 111 12,5 12,1 19,9 - 14,0 14,3 25,1 26,4 10,2 18,4
751 1109 400 35 212 60 272 156 24 8 094 653
6 540 7 293 1893 215 451 218 1 550 225 54 51 890 1573 17
14,3 16,7 20,0 22,8 40,1 25,1 20,0 40,0 37,0 15,0 20,4
933 1216 379 49 181 55 310 90 20 7 768 463
11038 9 647 2576 213 398 283 3313 191 96 58 465 1688 18
16,6 20,0 25,0 28,6 50,0 24,7 25,0 74,9 46,9 18,8 38,7
1837 1929 644 61 199 70 829 143 45 10 966 654
13 339 6434 2 349 302 441 365 5 604 198 126 45 476 1807 19
20,0 25,0 - 33,3 43,4 66,7 33,2 25,0 100,0 453 251 52,9
2665 1609 783 131 294 121 1401 198 52 11 410 956
3705 852 655 151 - 254 396 1387 184 28 9715 1490 20
32,3 50,0 50,1 70,9 100,0 49,5 50,0 100,0 90,9 441 66,5
1232 426 328 107 254 196 693 184 26 4283 991
235 - - 70 28 24 - 811 335 1 998 1095 Zugénge
70 955 60 388 36 327 2 096 8 004 5 009 21756 5 059 1759 472 092 30 596 insgesamt
19,5 18,6 22,1 32,6 43,8 52,6 31,2 54,7 38,7 17,7 51,2
13 847 11 230 8 033 683 3502 2634 6779 2769 680 83723 15 680
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schicht - 1: jeweils 500 und mehr Legehennen oder Junghennen oder Masthihner oder Géanse, Enten,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Tharingen: ruthhner.

Schicht 2: jewsils 100 und mehr Zuchtsauen oder andere Schweine oder Miichkihe oder Rinder.

2) Schichtumfang: Zahl der Betriebe; Auswahisatz %: Auswahisatz in Prozent; Stichprobenumfang: Zahl der Betriebe.
3) Oder 500 und mehr Masththner oder 500 und mehr Ganse, Enten, TruthGhner.
4) Jung- und Mastschweine.

§) Landwirtschaftliche Betriebe, in denen die Summe der Anbaufiache von Gemase, Spargel, Erdbeeren, Blumen, Zierpflanzen, Gartenb eien, B chulen
und Obst mehr als 20 % der LF des Betriebes umfasst.
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Ubersicht 7: Einfache relative Standardfehler fiir die Merkmale ,Landwirtschaftliche Betriebe“ und

(zugleich EG- Agrar

Einfacher relativer
Meckien- i
Yo | Londw genuzioFache | Doutsen- | Bader | eayerm | MEO™ | pessen | S | Neser
pommern

(+)

Landwirtschaft
1 unter -2 1,04 1,66 3,09 3,43 3,72 7,05 4,51
2 2- 5 1,35 3,39 2,99 3,78 4,47 7,49 4,01
3 5 10 i 1,27 2,90 2,31 5,81 4,19 8,71 3,71
4 10 20 (i, 0,89 2,21 1,49 4,01 2,88 6,98 2,71
5 20« 30 . 0,97 ' 2,48 1,61 6,48 3,06 9,03 2,79
6 30 50 .iicriiiiii 0,77 1,97 1,52 3,91 2,30 7,08 1,77
7 50 - 100 .ooorieieie 0,68 2,10 1,67 3,00 2,04 5,20 1,46
8 100 und mehr ..........ooevnvnnennenns 0,75 3,32 2,65 1,22 2,60 1,31 1,83
9 Insgesamt ... 0,39 0,96 0,81 0,89 1,27 1,50 0,94

Landwirtschaftlich
10 unter 2 e 1,28 1,89 3,76 4,41 5,54 1291 6,05
1 2- 5 e 1,42 3,57 3,09 4,35 4,64 8,01 4,18
.12 5+ 10 i 1,30 2,97 v 2,36 6,10 4,23 8,81 3,81
13 10- 20 .niviiiiiiiiirneeee 0,91 2,24 1,51 4,14 2,88 7,08 2,74
14 20- 30 . 0,98 2,49 1,62 6,49 3,04 8,98 2,8
15 30 50 .o 0,77 - 1,98 1,563 ‘ 3,89 2,28 6,89 1,78
16 50 - 100 ..oiiiiiininrieninieninniens O,6§ 2,13 | 1,67 2,94 2,04 5,10 1,49
17 100 und mehr .........cooevennennnnees 0,60 3,24 2,63 1,00 2,31 0,62 1,75
18 Insgesamt ... 0,31 0,95 071 0,73 0,96 0,60 0,84

LStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999'
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,Landwirtschaftlich genutzte Fliche“ der Landwirtséhaftszéhlung/ Agrarstrukturerhebung 1999
strukturerhebung )

Standardfehler

Nachrichtlich:
Noratin | RUGNG: | soqnang | sachsen | Sichser | Sereems | marngen | Sttt | Tineee® [ Lamgoru. |
) gebiet Berlin-Ost
%
liche Betriebe
4,08 2,53 6,62 5,14 10,96 5,1 5 4,25 1,70 1,09 2,62 1
3,52 3,32 9,36 6,22 8,54 3,34 3,43 7,92 1.44 2,57 2
3,7 | 3,59 16,41 6,66 10,93 4,42 4,47 13,60 1,33 3,10 3
2,66 . 3,10 7.25 511 9,36 3,93 3,53 9,86 0,92 2,49 4
2,60 4,03 11,80 4 5,53 9,45 4,06 4,96 10,96 1,00 3,13 5
1,89 3,02 8,36 4,51 A8.13 2,37 3,97 7.7 0,79 2,51 6
1,91 2,58 6,54 2,28 5,13 1,30 1,04 5,19 0,70 1,66 . 7
‘ 3,33 3,66 3,96 0,94 1,81 1,;6 - 11,21 0,95 | 0,64 ‘8
1,06 1,09 1,84 2,03 2,61 0,55 0,97 1,25 0,40 0,77 ' 9
genutzte Fliche .
5,43 2,94 11,15 7,56 14,65 6,13 8,22 4,25 1,33 4,01 10
3,65 3,45 10,25 6,48 8,96 3,70 3,84 8,38 1,51 2,75 11
3,78 3,64 15,95 6,64 11,48 4,53 4,51 14,34 1,36 3,16 12
2,68 3,16 7,43 5,19 9,63 3,99 3,69 9,48 0,94 2,56 13
2,61 4,02 11,58 5,49 9,42 4,04 4,93 11,31 1,00 3,12 ) 14
1,90 3,04 8,26 4,60 © 8,22 2,37 . -3.77 8,05 0,79 2,51 | 15
1,92 2,59 6,12 2,22 5,19 1,32 0,94 5,56 0,71 1,64 16
3,12 3,44 . 3,91 0,74 1,05 1,29 - 11,31 0,88 0,40 17
0,98 1,27 1,95 0,79 1,04 0,49 0,31 2,12 0,35 0,36 18

IStaﬁsﬁsches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999| .
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um die Prazision der Viehmerkmale zu verbessern. In
Schicht in den Bundeslandern des

Rinder

dieser sind

Friheren Bundesgebietes Milchkihe, und
wéhrend

Landern Schafe sowie Ammen-

in den Neuen

und Mutterkihe

Schafe hinzugekommen,

aufgenommen wurden.

Die aktuellen Schichfgrenzen der Bundesldnder kén-
nen dem Auswahliplan (Ubersicht 6) entnommen wer-
den. ‘

Die 1975 vorsorglich eingerichteten zwei Schichten fir
Neuzugange - getrennt fir 'Neuzugénge nach bzw. im
Rahmen der Erhebung ermittelt bzw. Neuzugénge, die vor
der Auswahl bekannt wurden, aber keiner der aktueilen
Schichten zugeordnet werden konnten - sind nach wie vor

Bestandteil des Auswahlplanes.

Auswahlabsténde

Die Aufteilung des vorgesehenen Stichprobenumfangs
von maximal rund 100 000 landwirtschaftlichen Betrie-
ben auf die Bundesldnder wurde so ausgerichtet, dass
sowoh! die Ergebnisse der Bundeslander insgesamt
als auch diejenigen fir ,Erhebungsbezirke* hinsichtlich
ihrer Zuveridssigkeit jeweils hinreichend vergleichbar
sind. Die Auswahlabstdnde flr die sachlich unter-
schiedlichen Schichten je Bundesland erfolgen nach
dem Prinzip der vergleichbaren Prazision mit einem
Exponenten von 0,25. Dieses Aufteilungsverfahren
beruht auf der Vorgabe einer Abstufung der relativen
.Standardfehler eines Richtmerkmals in Abh&ngigkeit
von den Totalwerten dieses Merkmals in den Ergeb-
nisbositionen. Die Aufteilung auf die Bundeslander
orientiert sich an den unterschiedlichen Besetzungs-

zahlen.

Nach der Berechnung der Schichtbesetzungszahlen

-und der Streuungsparameter - hier wurde das

Standardbetriebseinkommen herangezogen - wurde
als Aufteilungsverfahren zunéchst jeweils das
Verfahren der abgeschwiéchten Proportionalitat zu den
Betriebszahlen je Schicht sowie das Optimalverfahren
mit dem

von Neymah-Tschuprow

Standardbetriebseinkommen als . Aufteilungsmerkmai

angewendet. Die Kombination mit dem an der Zahl der
Betriebe orientierten Ansatz wurde eingeflhrt, um vor
allem die Ergebnisgenauigkeit fir den Nachweis der
Zahl der Betriebe,
gegliederten Tabellen, zu erhdhen. Die endgiiltigen

insbesondere in nach der LF

Auswahlsadtze wurden dann durch Bildung eines

gewichteten Mittelwertes -aus den Resultaten beider
Verfahren ermittelt (dabei wurde die durch das
Optimalverfahren erzielte Lésung dreimal so stark
gewichtet wie die des wurzelproportionalen Ansatzes).
Sehr hohe Auswahlsatze (90 % u.m., in den neuen
Laéndern auch teilweise Gber 80 %) wurden auf 100'%

angehoben.

Fir Forstbetriebe wurde je Land der in den Schichten

1-20 auftretende kleinste Auswahlsatz angesetzt.

6.3 Hochrechnung

Die Ergebnisse werden durch freie Hochrechnung der
fur die einzelnen Stichprobenbetriebe ermittelten An-
gaben gebildet. Sie werden in 1000 mit einer Dezimal-
stelle widergegeben. Durch Rundungen bedingte
Differenzen werden in den Ergebnissen nicht ausgegli-
chen, da ohne Ricksicht auf die Endsumme auf- bzw.

abgerundet wird.

6.4 Genauigkeit

Die mit einer Stichprobe ermittelten Ergebnisse iber
eine Gesamtheit von Einheiten (z.B. Betriebe) sind in
aller Regel mit Zufallsfehiern behaftet. Diese entstehen
dadurch, dass nicht alle Einheiten der zu untersuchen-
den Gesamtheit befragt werden und die zuféllig aus-
gewadhiten Stichprobenelemente nur hdchst selten die

»Situation in der Gesamtheit ,verkleinert“ darstellen.

Aus Stichproben gewonnene Resultate erfordern daher
fir eine Beurteilung der Qualitit der Ergebnisse eine

statistische Bewertung durch eine Fehlerrechndng.

Die Fehlerrechnung basiert auf dem Standardfehler als

_ quantitatives MaB fiir die GroBe des (im konkreten
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Einzelfall unbekannten) Zufallsfehiers. Theoretisch ist
im Durchschnitt von 1000 analog ermittelten Stichpro-

benergebnissen der Zufallsfehier von

683 Ergebnissen (rd. 2/3 der Ergebnisse) kleiner als
der einfache Standardfehler,

- 955 Ergebnissen kleiner als der dopplte Standardfeh-

~ler,

- 997 Ergebnissen kleiner als der dreifache Standard-

fehler.

Da der Standardfehler des Schatzwertes eines statisti-

schen Merkmals dessen Dimension besitzt und von der

lStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1995]




MaBeinheit abhangig ist, ist es fir Vergleichszwecke
sinnvoll und zweckméBig, den Standardfehler zu relativie-
ren, das heiBt ihn in Prozenten des zu schatzenden Wer-
tes anzugeben. Daher werden Zufallsfehlerschatzungen
fir die einzelnen Tabellenfelder mittels einer in die Aufbe-
reitung integrierten Fehierrechnung durchgefiihrt (Berech-
nung des einfachen relativen Standardfehlers). Im vorlie-
‘genden Bericht werden die Ergebnisse der Fehlerrech-
nung fiir die Erhebungsmerkmale ,Landwirtschaftliche
Betriebe* und ,Landwirtschaftlich genutzte Flache* in
Ubersicht 7 dargestelit.

7 Vorbereitung der Erhebung

ASE und LZ sind dezentrale Bundesstatistiken. Gemas
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. 9 des Gesetzes Uber die Statistik
" fir Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz) obliegt die
Koordinierung und die - methodische Vorbereitung -der
ASEAZ dem Statistischen Bundesamt (StBA), die sich
anschlieBende Durchfiihrung den Statistischen Landes-

amtern.

Zur organisatorischen Vorbereitung durch die SILA
gehdren insbesondere:

1) die Festlegung der zum Erhebungsbereich

gehdrenden Betriebe. Hierfir bildet das
Betriebsregister Landwirtschaft (BRL) die
wesentliche —wenn auch nicht die einzige —
Grundlage. Dieses Register enthdlt alle

Erhebungseinheiten, die in agrarstatistische Er-
hebungen einbezogen werden. Fir die ASE/LZ
betrifft die - die

Gegenstand dieser Erhebungen sind,

das Erhebungseinheiten,

2) bei reprasentativen Erhebungsteilen die Vor-
nahme der Stichprobenauswabhl,

3) der maschinelle Adressaufdruck auf den Erhe-
bungsbdgen usw.,

4) der Aufbau einer Erhebungsorganisation ein-
schlieBlich der Schulung des Personals sowie
dessen  Verpflichtung zur  Geheimhaltung
bekanntwerdender Angaben,

5) der Druck der Erhebungsunterlagen in Eigen-
verantwortung der Lander,

6) der Druck erganzender Erhebungspapiere wie

z.B. Mitteilungen Uber das Z&hlungsvorhaben an

Kreis- und Gemeindeverwaltungen  sowie

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999 |
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Auskunftspflichtige, otfentliche Aushénge,
Kontrolllisten fir die Abgabe der Unterlagen an
die Erheber und fir den Rickfluss der Unterlagen,
Hinweisbogen auf Betriebsdnderungen, Zweit-
‘oder Teilbetriebe, Mahnwesen, Fertigung von
Zahler- und Erheberausweisen, Unterlagen zur
Einberufung  und der

zur  Durchfahrung

Erheberschulungen,

7) die Prifung des Bogenriicklaufs auf Vollzahligkeit,
, Prifung der Angaben auf vollstdndige und - in
Form einer Blickkontrolle — wahrscheinliche
Richtigkeit

Ruckfragen im Betrieb..

sowie die Durchfihrung von

Die Organisation und Durchfihrung der Erhebung wird
durch zahireiche landerspezifische Regelungen, Vor-
schriften und strukturelle Gegebenheiten im Verwaltungs-
bereich mafBgeblich beeinflusst. Die Unterschiede reichen
bis zur Beleggestaltung, wobei oft nur geringfigige Abwei-
chungen in der Anordnung von Fragen oder im Aufbau der
Formulare zu beobachten sind oder Unterschiede in der
technischen Ausrichtung (z.B. maschinell lesbare gegen-
tiber manuell zu verarbeitenden Belegen) bestehen.

Die
Erhebungsunterlagen

bei der Erhebung verwendeten

sind im Anhang  dieser

Veréffentlichung enthalten (Anlagen 7 und 8).

8 Aufbereitung

8.1 Technische Vorarbeiten fiir die Aufberei-
tung

Die ASEN.Z wird in volilem Umfang maschinell aufbereitet.
Die fiir die maschinelle Aufbereitung erforderlichen Ma-
schinenprogramme werden im Rahmen und unter Beach- -
tung der zwischen dem StBA und den StLA fir die Ver-
bundprogrammierung vereinbarten Regein der Spezifizie-
rung und Programmierung entwickelt.

Auf der Grundlage dieser Speiiﬁziemngen wird die Pro-
grammierung durchgefiihit, an der sich mehrere SHLA
beteiligen. Fiir die Tabellenspezifizierungen, die sowohi
genaue Anweisungen Uber den sachlichen Inhalt eines
jeden Tabellenfeldes als auch die erforderlichen Vorgaben
fur die Gestaltung des Druckbildes der Tabellen enthalten,
zeichnet die Fachabteilung des StBA verantwortlich. Die

‘Kontrolle der fertiggesteliten Programme erfolgt anhand

von speziellen Testuntersuchungen, die in der Regel in der



Fachabteilung des StBA oder des programmierenden StLA

erarbeitet werden.

Wie bereits zur AB 1997 wurde auch zur ASE/LZ 1999 das
neue Aufbereitungskonzept ,AGRA“ angewendet. Eine
véllige Neuprogrammierung war somit nicht erforderlich.
Das Aufbereitungskonzept ,AGRA“ musste allerdings um
die Erfordernisse der LZ erweitert und in den organisatori-
schen Ablauf eingepasst werden. ,AGRA“ besteht aus
zwei korrespondierenden Elementen. Grundlage fir die
Aufbereitung der Ergebnisse bildet die neue Online-
. Anwendung, d.h. eine im Dialog (mit dem Bildschirm)
erfolgende Erstellung, Bearbeitung und Plausibilisierung
des eingelesenen Datenbestandes. Den einzelnen
Arbeitsschritten liegt dabei ein alle Merkmale umfassender
Datensatz zugrunde. Die vorgenommene Verbindung der
einzelnen Erhebungsteile (Bodennutzungshaupterhebung,
Viehzahlung, Arbeitskrafte

Erhebungsmerkmale) zu diesem einheitlichen Datensatz

und weitere
-erforderte eine durchgehende Codierung aller Merkmale,
wodurch der gewinschten, verstirkt ganzheitlichen Sicht
des landwirtschaftlichen Betriebes Rechnung getragen
wird. Um die Bereitstellung vorldufiger Ergebnisse zu
beschleunigen, kénnen auBBerdem zu jedem Zeitpunkt der
Aufbereitung Eckzahlen (nicht tabellierte Summierungen,
die auch unter regionalen Anforderungen erfolgen) und

spezielle Vorabergebnisse erstellt werden.

Die sich daran anschlieBende Ergebnisaufbereitung glie-
‘dert sich in einen konstanten fir jede ASE/LZ zu erstellen-
den Tabellenteil und einen sich an die jeweiligen Beson-
derheiten der einzelnen Erhebung(en) anzupassenden

variablen Tabellenteil.
8.2 Kontrollarbeiten

“Je nach der von den Bundesldndern festgelegten Organi-
sation des Erhebungsverfahrens wird teils von Erhebungs-
beauftragten, teils von den StLA die sachgerechte Eintra-
gung der erfragten Angaben in den Erhebungsunterlagen
tberprift. Die Erhebungsvordrucke werden dann in den
StLA einer gezielten ,Eingangs- und Blickkontrolle* unter-
zogen. Dabei wird sowohl der volizahlige Eingang der
ausgefiliten Vordrucke, die Lesbarkeit und die Richtigkeit
der Angaben- {iber Anschriftendnderungen, Neuaufnahme
und Ldschung von Betrieben als auch die Richtigkeit
einiger weiterer fiir die Aufbereitung wichtiger einzelbe-
trieblicher Angaben gepriift. Je nach der Bedeutung dabei
festgesteliter Unklarheiten oder Fehler wird vom Statisti-
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schen Landesamt entschieden, ob die Korrektur eine

Hi]ckfrage erfordert.

Der Eingangs- und Blickkontrolle folgt die Ubernahme der
Angaben auf Datentrager. Grundlage hierfur ist die von der
maschinellen Aufbereitung des StBA gefertigte ,Datener-
An sie schliet die

fassungs- und Prifanleitung“.

Plausibilitdgtskontrolle  der
bei

Kombinationskontrollen

maschinell . durchgefiihrte
einzelbetrieblichen Angaben an, der
Additions-,

durchgefithrt werden. Bei der Plausibilitdtskontrolle wird

Signier-,
Maxima- und
zwischen ,Muss-Fehlern®, ,Kann-Fehlern* und ,maschinell

zu bereinigenden Fehlern“ unterschieden.
Im Einzelnen handelt es sich bei

- Muss-Fehlern ufn solche, die auf jeden Fall bereinigt
werden missen (z.B. fehlende Altersangabe fiir eine
Person), also offenkundige, nicht hinnehmbare feh-
lerhafte Angaben oder Unstimmigkeiten bei Bezie-

hungen von Angaben zueinander,

- . Kann-Fehlern um Angaben oder Beziehungen von
Angaben zueinander, die zwar mdglich sind, aber
entweder unter Beriicksichtigung der Betriebs- und
Wirtschaftsverhéltnisse in der Landwirtschaft unwahr-
scheinlich oder selten sind oder aus zeitlich unter-
schiedlichen Einzelerhebungen stammen und daher
nicht zwingend zueinander passen miissen. In derar-
tigen Féllen wird durch Heranziehen sonstiger Anga-
ben geprift, ob und ggf. in welcher Weise eine Be-
richtigung der betreffenden Angaben erforderlich ist.

- maschinell zu bereinigenden Fehlern um solche,
deren Korrektur aufgrund der vorliegenden Angaben
zweifelsfrei und eindeutig vorgenommen werden
kann. ‘

Die Durchfiihrung der Plausibilitatskontrollen im Rah-
men der ASE/LZ sind so angelegt, dass sowohl die
Erhebungsteile Bodennutzungshaupterhebung, Vieh-
2dhlung und weitere Merkmale im Zusammenhang fir
den ganzen Betrieb als auch fur jeden Erhebungsteil
getrennt - gesteuert Gber die Statistik-Nummern -
durchgefihrt werden kdnnen. Kommen in den ge-
nannten Merkmalsbereichen gleiche Werte und Signie-

rungen vor, werden diese untereinander abgeglichen.

Nach Vorliegen der so Gberpriften tabellierten Ergeb-
nisse erfolgt eine abschlieBende manuell durchge-

fihrte Kontrolie auf sachliche und rechnerische Rich-
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tigkeit. Sie bezieht sich auf die Ergebnisse innerhalb
einer Tabelle und auf den intertabellarischen Ver-
gleich. AnschlieBend werden die Ergebnisse zur Ver-

dffentlichung zusammengestellt.
8.3 Tabellenprogramm

Das Tabellenprogramm fasst samtliche Aufbereitungs-
tabellen der ASE/LZ zusammen. Es vermittelt damit in
kompakter Form Intormatibnen iber die thematische
Gliederhng der Tabellen sowie Uber die fachliche Tiefe
des Ergebnisnachweises. Dem Programm ist weiterhin

zu entnehmen, ob es sich um eine ASE- oder um eine

LZ-Tabelle handelt, weiche der Tabellen dem allge-

meinen (totalen) oder repréasentativen Erhebungsteil
zuzuordnen sind, wann es sich um eine Verdffentli-
chungs- oder um eine Arbeitstabelle handelt. Arbeits-
tabellen werden nur fir interne Zwecke erstellt. Im
Zusammenhang mit den GroBenklassengliederungen”
for Tabellenvor- und -kopfspalten wird zwischen
Tabellen mit voller (am tiefsten gegliederten) und
solchen mit eingeschrdnkter (gestraffter) bzw. ohne
GroBenklassengliederung unterschieden. Den beste-
henden regionalen Besonderheiten wird durch eine
spezielle Bund-, Ost-, Nord- und Sidversion Rechnung
getragen. Den Regionalversionen sind jeweils be-
stimmte Bundeslander zugeordnet. So haben bei-
spielsweise die Neuen Lander ihre Ergebnisse nach
der Ostversion aufbereitet. In Verdffentlichungen des
StBA werden diese Ergebnisse nach der Bundesver-

sion nachgewiesen.

Im Zusammenhang mit dem neuen Aufbereitungskon-
zept ,AGRA" ist das Tabellenprogramm zur Agrarbe-
richterstattung 1997 grundsétzlich Uberarbeitet wor-
den, was die Vorbereitung des Tabellenprogramms zur
ASE/LZ 1999 erieichterte. Als Folge der inhaitlichen
Uberarbeitung der Ergebnisdarstellung und der Be-
grenzung auf den tatsichlichen Informationsbedart
waren erhebliche Einspareffekte im Darstellungsum-
fang der Ergebnisse verbunden.

Das Tabellenprogramm war zur AB 1997 und ist auch

zur ASE/LZ 1999 ff. dadurch gekennzeichnet, dass

= Tabellen der Reprasentativerhebung den Kern der
Ergebnisdarstellung bilden; in Jahren mit einér

Aligemeinerhebung (wie 1999) wird das Ta-
bellenprogramm durch zusétzliche Tabellen er-
ganzt,
» das verdnderte System der Tabellennumme-
rierung nur der inhaltlichen Gliederung der
Tabellen dient; die Unterscheidung von Total- und
Reprasentativtabellen wird durch die
Kennzeichnung T (total) bzw. R (reprasentativ)
der Tabellennummer

nach jeweiligen

gewdhrleistet,

* der Tabellenrahmen fir die Sachverhaite, die im
zeitlichen Wechsel reprasentativ bzw. total erho-

ben werden, einheitlich bleibt,

= je Gliederungsmerkmal eine einheitliche GrdBen-
klassengliederung mit regional begrindeten al-

ternativen ,Darunter-Nachweisen“ verwendet wird,

* sich die Ergebnisdarstellung jeweils auf maximal
zwei Tabellenseiten erstreckt und Tabellenunter-

gliederungen stark eingeschrankt worden sind.

Inhaltlich
Bodennutzung und Viehhaltung der Betriebe gestrafft,

sind insbesondere die Bereiche

die der Eigentums- und Pachtverhaltnisse dagegen

" ausgeweitet worden. Stark Oberarbeitet wurde der

Sachkomplex 2u den JPersonal- und

Arbeitsverhaitnissen®. Inhaltlich verdndert hat sich der
sozialdkonomischen Verhitnisse.
Betriebe

Einzelunternehmen werden die Betriebe nach Haupt-

Nachweis der

innerhalb der der Rechtsform
und Nebenerwerbsbetrieben nach einer vom BMVEL

vorgegebenen Definition unterschieden.

Prazisiert wurde der Nachweis der Betriebe nach
Rechtsformen. Durch eine Aufgliederung der Betriebe
der Rechtsform natirliche Personen in die Rechtsfor-
men ,Betriebe der Rechisform Einzelunternehmen®
und in _ Personengemeinschaften, -gesellschaften*
wurde neuen Entwicklungstendenzen in der Landwirt-

schaft Rechnung getragen. -

Ausgehend vom Tabellenprogramm zur Agrarbe-
richterstattung 1997 wurden die mit dem neuen Agrar-
statistikgesetz vorgegebenen Veradnderungen, die in

7) Dabei handelt es sich um GrdBenklassengliederungen fir die landwirtschaftiich genutzte Flache, die Waidflache, das Standardbetriebseinkommen,

Altersgruppen und die Arbeitskrafte.
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den Abschnitten 1, 2 und 3 dieser Veréffentlichung

ausflhrlich beschrieben wurden, eingearbeitet.

Auf den konkreten Nachweis der Vor- und Kopfspal-
tengliederung der einzelnen Tabellen wird im Rahmen
der vorliegenden Verdffentlichung verzichtet. Entspre-
chende Informationen kénnen den im nachfolgenden
Abschnitt 9 dieser Veréffentlichung genannten Verdf-
fentlichungen zur ASE/LZ 1999 bzw. zur ASE 2001

entnommen werden.

Die Anlagen 9 und 10 vermitteln einen detaillierten
Uberblick Uber die thematische Ubersicht, die Existenz
und Nummerierung der Tabellen sowie die Vorspalten-
GréBenklassenschemata zur ASE/LZ 1999 und zur
ASE 2001.

9 Veréffentlichung der Ergebnisse

9.1 Veréffentlichungen durch das
Statistische Bundesamt (StBA)
Das StBA veréffentlicht die ASE/LZ-Ergebnisse fir

Deutschland und die Lander. Zuséatzlich werden fiir das
Frihere Bundesgebiet und die Neuen Lénder und
Berlin-Ost Teilergebnisse erstellt. Der Ergebnisnach-
weis erfolgt in bundeseinheitlicher Vor- und Kopf-
spaltengliederung sowie in der fachlich tiefsten Gliede-
rung. Abweichungen hierzu ergeben sich aus Grinden

des Datenschutzes oder haben inhaltliche Ursachen:

‘e So werden die Lander Berlin, Bremen und Ham-
burg in der Regel zum Stadtstaatenergebnis insge-

samt zusammengefasst.

o Teilweise wird far die Ladnder auf einen detaillierten
Ergebnisnachweis verzichtet oder der Ergebnis-
nachweis beschrankt sich nur auf die Zusammen-
fassungen Deutschland, Friheres Bundesgebiet,
Neue Lander und Berlin-Ost.

¢ In Tabellen mit allgemeinen (totalen) Ergebnissen
werden auftretende Einzelangaben grundsatzlich
geloscht. Die betreffenden Tabellenfelder werden
durch einen Punkt gekennzeichnet. ,Folgege-
heimhaltungen* verhindern die rechnerische Er-
mittlung dieser geheimgehaltenen Angaben. Die
geldschten Daten sind jedoch in den Zusammen-

fassungen enthalten.
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Repréasentativergebnisse werden generell in 1 000
ausgéwiesen, auftretende Rundungsdifferenzen sind

dabei nicht ausgeglichen worden.

Die vom StBA herausgegebenen ASE/LZ-Ergebnisse
erscheinen in der Fachserie 3 ,Land- und Forstwirt-
schaft, Fischerei“, so die ASE/LZ-Ergebnisse innerhalb
dieser Fachserie in der Reihe 2.1. Fir die LZ-Ergeb-
nisse sind Verdffentlichungen und gesonderte Arbeits-
unterlagen vorgesehen. Im Interesse einer mdglichst
raschen Ergebnisbereitstellung sind ausgewdhite
ASE/LZ-Ergebnisse vorab zusammengestellt sowie im
Rahmen von Sonderheften zur Internationalen Grinen

Woche 2000 und 2001 publiziert worden.

Ergebnisse Uber administrative und nichtadministrative

Gebietseinheiten  (Arbeitsmarktregionen, Landwirt-
schaftliche Wirtschaftsgebiete, Benachteiligte Gebiete)
werden der Offentlichkeit auBerhalb der Fachserie 3

als Arbeitsunterlage zur Verfligung gestelit.

Die verdffentlichten ASE/LZ-Ergebnisse liegen fir
1999 und fur die ASE 2001 in folgender sachlicher

Gliederung vor:

- Bodennutzung der Betriebe
(Reihe 2.1.2; Tabellen 1-11)

- Viehhaltung der Betriebe
(Reihe 2.1.3; Tabellen 51-56)

- Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen
(Reihe 2.1.4; Tabellen 101, 102)

- Sozialdkonomische Verhaitnisse
(Reihe 2.1.5; Tabelle 151)

- Besitzverhaltnisse in den landwirtschaftlichen
Betrieben

(Reihe 2.1.6; Tabellen 201-210)

- AuBerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhilt-
nisse far

(Reihe 2.1.7; Tabellen 301-306)

ausgewahite Betriebsgruppen

- Arbeitskréfte
(Reihe 2.1.8; Tabellen 251-261)

- Ausstattung mit und Einsatz von landwirtschaftli-
chen Maséhinen
(Reihe 2.1.9, Tabellen 473-475; 1995 letztmalig
verbffentlicht))
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Die Herausgabe von Ergebnissen, die im Zusammen-
hang mit der Landwirtschaftszdhlung 1999 erhoben
wurden, ist in Form von Arbeitsunterlagen wie folgt

. vorgesehen:

- Besitz- und Eigentumsverhéitnisse, Vermietung
von Unterkinften, Hofnachfolge, (Tabellen 701-
707, 741, 751, 752)

- Arbeitsverhéltnisse in den land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben (Tabellen 711-713, 251,

263)

- Landwirtschaftliche und auBerlandwirtschaftliche
Berufsbildung, soziale Sicherung, (Tabellen 721,
722, 731-734)

- Mit der vorliegenden Verdffentlichung werden die
methodischen Grundiagen der ASE/LZ (Haupterhe-
bung) 1999 und der ASE 2001 dargestelit.

Mit bundeseinheitlich abgestimmter Vor- und Kopf-
spaltengliederung liegen regionale Ergebnisse als

Arbeitsunterlagen vor. Sie beziehen sich auf
- Stadt- und Landkreise
- Arbeitsmarktregionen

- Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete
jeweils nach folgenden Ergebniskompiexen ge-

gliedert:

o Betriebssysteme, Bodennutzung und Vieh-
haltung,

o Besitz- und Arbeitsverhéitnisse,

o Hofnachfoige, Vermietung von Unterkinften,
Wirtschaftsdiinger tierischer Herkuntt,

- Benachteiligte Gebiete.

9.2 Verdffentlichungen durch die

Statistischen Landesémter (StLA)

Die StLA publizieren ihre ASE/LZ-Ergebnisse auf der
Grundlage des zwischen den Landern vereinbarten
Mindestverdffentlichungsprogramms. Das  schlief3t
Festlegungen der Lander Gber die in den Tabellenvor-
spalten ausgewiesenen GrdB3enklassen und Uber die
regionale Gliederung ein. Es liegt im Ermessen der
Landesadmter, mit ihren Verdffentlichungen dber das

Mindestverdffentlichungsprogramm hinauszugehen.
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10 Unterschiede zwischen Ergebnissen
aus totalen und aus reprasentativen
Zahlungsteilen fiir gleiche Sachver-
halte

Die methodische und organisatorische Verbindung von
LZ 1999 und ASE 1999 ermdglicht es bei gleichen
Merkmalskomplexen, total erhobene Angaben der LZ
und hochgerechnete Ergebnisse des reprasentativen
Erhebungsteils der ASE gegeniiberzustellen. Dabei .
werden in unterschiedlichem Umfang Abweichungen
zwischen den Ergebnissen des totalen und des repra-
sentativen Zahlungsteils erkennbar. Diese Abwei-

chungen sind teils methodischer, teils zufailiger Art.
Sie kénnen begrindet sein

bei totalen Erhebungen:

- im nicht vollstdndigen Erfassen aller Auskunfts-
pflichtigen aufgrund fehlender informationen, was
im Bereich der unteren

sich insbesondere

Erfassungsgrenze auswirkt,

- im Fehlen von Nachprifungsmaglichkeiten, insbe-
sondere bei sensiblen Merkmalen, was auf man-
geinde Kapazitit oder auf die Art des Erhe-

bungsverfahrens zuriickzufihren sein kann;
bei reprasentativen Erhebungen:

- in der Nichtbericksichtigung von Einheiten, die
zwischenzeitlich z.B. durch Neugrindung oder
durch Teilung bereits bestehender betrieblicher
Einheiten entstanden sind,

- in der Methodik des Stichprobenplans,

- in der Verwendung der Stichprobe auch fir die
représentative Erfassung von Merkmalen, die bei
der Gestaltung des Stichprobenplans nicht be-
ricksichtigt wurden, sondern erst spater einbezo-

gen worden sind.

Von diesen vorstehend genannten Grinden ist die
Verbesserung der Erfassung ~ insbesondere die Be-
ricksichtigung neu entstandener Einheiten — in den
der ASE/LZ 1999 folgenden Agrarstrukturerhebungen
eingeleitet worden.

Die Ubersicht 8 verdeutlicht am Beispiel der Besitzver-
haltnisse den Umfang der Abweichungen, die bei
entsprechenden Vergleichen sichtbar werden.



Ubersicht 8: Vergleich der Ergebnisse iiber Besitzverhiitnisse der landwirtschaftlichen Betriebe aus den total und den
repriasentativ erhobenen Angaben 1999

Landwirtschaftlich

Landwirtschaftliche Betriebe

darunter mit

genutzte Fldche Insgesamt selbstbewirtschafteter selbstbewirtschafteter
von ... bis eigener LF gepachteter LF
unter ... ha Betriebe LF Betriebe Eigenflache Betriebe Pachtfliche
1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha
Totalergebnisse der Landwirtschaftszahlung 1999
unter 2 .o 37,8 31,0 31,5 24,3 10,5 6,3
2 - 5 i 79,8 266,0 69.8 201,1 29,2 58,6
5- 10 i 73,9 534,3 64,9 3786 39,8 1449
10 - 20 (i 87.4 1284,0 . 77,3 839,2 62,3 426,8
20 - 30 e 51,8 1280,9 46,4 760,9 43,3 506,5
30 - 50 62,6 2426,8 55,7 1239,0 56,4 1169,7
50 -100 ..o, 54,3 37386 48,0 15434 51,2 21687
100 und mehr ... 24,4 7 589,9 19,8 12379 23,5 6 285,1
Insgesamt .... 472,0 17 151,6 13,3 62243 316,2 10 766,6
Représentativergebnisse der Agrarberichterstattung 1999
unter 2 ... 34,5 28,8 29,3 22,6 9.9 59
2 - 5 i 75,3 252,3 66,3 189,7 29,0 56,9
5 - 10 e 72,2 5221 63.6 368,0 39,6 1428
10 - 20 i 87,0 12797 77,3 840,3 62,6 4234
20 - 30 e, 51,3 1270,6 46,1 751,3 43,1 507.5
30 - 50 . 63,1 24388 56,2 12439 56,9 11773
50 - 100 ..cooiiriiiiiis 54,3 37379 48,1 15378 51,5 21762
100 und mehr ... 243 7 589,1 19,9 1237,0 234 6 288,0
insgesamt ... 461,9 17 119,2 406,7 6 190,7 316,0 10 778,0
Totale Ergebnisse der Landwirtschaftszdhiung 1999 = 100
unter 2 ..o, 91,3 92,9 93,0 93,1 94,2 93.4
2 - 5 94,3 94,8 95,0 94,4 99,0 97,2
5 - 10 e 97,7 97,7 98,1 97,2 99,4 98,5
10 - 20 .oiviii, 99,5 99,7 100,0 100,1 100,5 99,2
20 - 30 e, 99,0 99,2 99,3 98,7 99,5 100,2
30 - 50 e 100,8 100,5 101,0 1004 101,0 100,6
50 <100 ..o 100,0 100,0 100,1 99,6 100,6 100,3
100 und mehr ............... peeeen 99,8 100,0 100,2 99,9 99,8 100,0
Insgesamt ... 979 99,8 98,4 99,5 99,9 100,1
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11 EG-Agrarstrukturerhebung 1999

Die Bundesrepublik Deutschland lieferte Eurostat im
Rahmen der EG-Agrarstrukturerhebung Ergebnisse,
die mit der ASE/LZ 1999 erhoben wurden. Die EG-
Agrarstrukturerhebung war somit in die ASE/LZ 1999
integriert. Die Definitionen sind aufeinander abge-
stimmt. Ab 1999 werden Eurostat die Daten in Form

von Einzeldaten Gbergeben.

Die Ubermittlung, Auswertung und Verdffentlichung der
Daten erfolgt auf EU-Ebene mit Hilfe des EUROFARM-
Systems. Hierbei handeit es sich um ein Netz von
Datenbanken, das die Auswertung der Gemein-
schaftserhebungen {ber die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe fiir die Zwecke der einzelstaatli-

chen und der gemeinsamen Agrarpolitik erlaubt.

Eurostat fihrt 2001 keine EG-Agrarstrukturerhebung
durch. '

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999|
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Anlage 1

Gesetz Uber die Statistik fir Bundeszwecke
(Bundesstatistikgesetz — BstatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. | S. 462,
565), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998

(BGBI. 1 S. 1300)
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Stand 23. August 2000 | BStatG 10

Gesetz
tiber die Statistik fiir Bundeszwecke
(Bundesstatistikgesetz - BStatG) "%

Vom 22. Januar 1987

(BGBI. | S. 462, 565)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

§1

Statistik fir Bundeszwecke

Die Statistik fir Bundeszwecke (Bundesstatistik) hat im foderativ gegliederten Gesamtsystem der
amtlichen Statistik die Aufgabe, laufend Daten Uber Massenerscheinungen zu erheben, zu sam-
meln, aufzubereiten, darzustellen und zu analysieren. Fir sie gelten die Grundsétze der Neutrali-
tat, Objektivitat und wissenschaftlichen Unabhéangigkeit. Sie gewinnt die Daten unter Verwendung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter Einsatz der jeweils sachgerechten Methoden und In-
formationstechniken. Durch die Ergebnisse der Bundesstatistik werden gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und o6kologische Zusammenhénge fur Bund, Lander einschlieflich Gemeinden und
Gemeindeverbande, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung aufgeschlusselt. Die Bundesstati-
stik ist Voraussetzung fur eine am Sozialstaatsprinzip ausgerichtete Politik. Die fir die Bundessta-
tistik erhobenen Einzelangaben dienen ausschlieBlich den durch dieses Gesetz oder eine andere
eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift festgelegten Zwecken.

§2

Statistisches Bundesamt

(1) Das Statistische Bundesamt ist eine selbsténdige Bundesoberbehorde |m Geschéftsbereich
‘des Bundesministers des Innern.

(2) Der Prasident des Statistischen Bundesamtes wird vom Bundesprasndenten auf Vorschlag der
Bundesregierung ernannt. :

(3) Das Statistische Bundesamt fuhrt seine Aufgaben nach den Anforderungen der fachlich zu-
~ stdndigen Bundesminister im Rahmen eines mit der Finanzplanung abgestimmten Aufgabenpro-
gramms und der verfugbaren Haushaltsmittel auf der Grundlage der jeweils sachgerechten Me-
thoden durch.

;’ Geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.Dezember 1990 (BGBI. | S. 2837).
3’ Geéndert durch Artikel 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBI. 1 S. 2378).
4’ Geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Januar 1996 (BGBI. | S. 34).
5’ Geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBI. | S. 1300).
) Gesndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. August 2000 (BGBI. | S. 1253).
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10 BStatG
§3

Aufgaben des Statistischen Bundesamtes

(1) Aufgabe des Statistischen Bundesamtes ist es, vorbehaltlich der Regelung in § 26 Abs. 1 oder
sonstiger Rechtsvorschriften,

1.a) Statistiken fur Bundeszwecke (Bundesstatistiken) methodisch und technisch im Benehmen
mit den statistischen Amtern der Lander vorzubereiten und weiterzuentwickeln,

b) auf die einheitliche und termingeméRe Durchfihrung der Erhebungs- und Aufbereitungspro-
gramme von Bundesstatistiken durch die Lander hinzuwirken,

c) die Ergebnisse der Bundesstatistiken in der erforderlichen sachlichen und regionalen Gliede-
rung fur den Bund zusammenzustellen sowie fur allgemeine Zwecke zu veréffentlichen und
darzustellen,

2.a) Bundesstatistiken zu erheben und aufzubereiten, wenn und soweit es in diesem oder einem
sonstigen Bundesgesetz bestimmt ist oder die beteiligten Léander zustimmen sowie

b) Zusatzaufbereitungen fur Bundeszwecke und Sonderaufbereitungen durchzufihren, soweit
die statistischen Amter der Lander diese Aufbereitung nicht selbst durchfihren,

3. im Auftrag oberster Bundesbehérden Statistiken nach § 8 zu erstellen,

4. Statistiken anderer Staaten, der Europdischen Gemeinschaften und internationaler Organisa-
tionen zusammenzustellen und ihre Ergebnisse fur allgemeine Zwecke zu veréffentlichen und
darzustellen,

5. auf die sachliche, zeitliche und raumliche Abstimmung der Statistiken oder statistischen Aufbe-
reitungen hinzuwirken, die in den Nummern 1 bis 3 und in den §§ 8 und 26 Abs. 1 genannt
sind,

6. an der Vorbereitung des Programms der Bundesstatistik und der Rechts- und allgemeinen
~ Verwaltungsvorschriften des Bundes, die die Bundesstatistik beruhren, mitzuwirken,

7. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und sonstige Gesamtsysteme statistischer Daten fiir
Bundeszwecke aufzustellen sowie sie fir allgemeine Zwecke zu veréffentlichen und darzustel-
len,

8. das Statistische Informationssystem des Bundes zu fihren sowie an der Koordinierung von
speziellen Datenbanken anderer Stellen des Bundes mitzuwirken; das gleiche gilt, soweit der
Bund in entsprechende Vorhaben auRerhalb der Bundesverwaltung eingeschaltet wird,

9. zur Vereinfachung und Verbesserung der Datengewinnung und -verarbeitung fur Zwecke der
Bundesstatistik an Nummerungsvorhaben und Bestrebungen des Bundes zur Automation von
Verwaltungsvorgéngen und Gerichtsverfahren mitzuwirken; das gleiche gilt, soweit der Bund in
entsprechende Vorhaben auerhalb der Bundesverwaltung eingeschaltet wird,

10. die Bundesbehérden bei der Vergabe von Forschungsauftrdgen beziglich der Gewinnung und
Bereitstellung statistischer Daten zu beraten sowie im Auftrag der obersten Bundesbehérden
auf dem Gebiet der Bundesstatistik Forschungsauftrage auszufiihren, Gutachten zu erstellen
und sonstige Arbeiten statistischer und &hnlicher Art durchzufiihren.

(2) Die statistischen Amter der Lander und die sonstigen mit der Durchfiihrung von Bundesstatisti-
ken betrauten Stellen leiten dem Statistischen Bundesamt auf Anforderung Einzelangaben 2zu,
soweit dies fir die methodische und technische Vorbereitung von Bundesstatistiken und die Wei-
terentwicklung nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a oder die Durchfiihrung von Aufbereitungen nach
Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b erforderlich ist; das gleiche gilt fur die Erfullung der entsprechenden
Aufgaben des Bundesamtes im supra- und internationalen Bereich.

(3) Bei Landesstatistiken, an deren bundeseinheitlicher Zusammenstellung ein Bundesinteresse
besteht, kann das Statistische Bundesamt die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1 wahrnehmen, soweit
die beteiligten Lander zustimmen.
§ 4 2)4)
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Statistischer Beirat
(1) Beim Statistischen Bundesamt besteht ein Statistischer Beirat.

(2) Der Statistische Beirat hat die Aufgabe, das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen zu
beraten.

(3) Der Statistische Beirat setzt sich zusammen aus

1. je einem Vertreter der Bundesministerien, des Bundesrechnungshofes und der Deutschen
Bundesbank,?

. den Leitern der statistischen Amter der Lénder,
dem Bundesbeauftragten fiir den Datenschutz,
je einem Vertreter der kommunalen Spitzenverbande,

SR NIFRIN

sieben Vertretern der gewerblichen Wirtschaft, einem Vertreter der freien Berufe und einem
Vertreter der Arbeitgeberverbande,

drei Vertretern der Gewerkschaften,
zwei Vertretern der Landwirtschaft,
zwei Vertretern der wirtschaftswissenschaftlichen Institute,

© o N O

zwei Vertretern der Hochschulen.

Die Geschéftsfuhrung des Statistischen Beirats obliegt dem Statistischen Bundesamt. Der Statisti-
sche Beirat tagt unter Vorsitz des Prasidenten des Statistischen Bundesamtes. Der Prasident des
Statistischen Bundesamtes und die unter den Nummern 1 bis 3 genannten Mitglieder haben im
Falle der Beschlufassung nur beratende Stimmen.

(4) Der Statistische Beirat gibt sich eine Geschéftsordnung.

(5) Die Landesregierungen sind zu den Sitzungen des Statlstlschen Belrats zu laden. lhre Vertre-
ter missen jederzeit gehort werden.

(6) Die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 4 bis 9 sind durch den Présidenten des Statistischen Bundes-
amtes auf Vorschlag der in Frage kommenden Verbdnde und Einrichtungen zu berufen; der zu-
standige Bundesminister bestimmt die vorschiagsberechtigten Verbdnde und Einrichtungen.

(7) Der Statistische Beirat kann fur bestimmte Sachgebiete Fachausschiisse oder Arbeitskreise
einsetzen. Zu den Sitzungen des Statistischen Beirats, der Fachausschisse und der Arbeitskreise
. kénnen Sachverstandige hinzugezogen werden. Zu den Sitzungen der Fachausschiisse und Ar-
beitskreise sind die Bundesministerien zu laden und jederzeit zu héren.

(8) Die Tatigkeit im Statistischen Beirat, in den Fachausschissen und in den Arbeitskreisen ist
ehrenamtlich.

§5

Anordnung von Bundesstatistiken

(1) Die Bundesstatistiken werden, soweit in diesem Gesetz oder in einer sonstigen Rechtsvor- -
schrift nichts anderes bestimmt ist, durch Gesetz angeordnet. Die Rechtsvorschrift soll auch das
Informationsbedurfnis der Lander beriicksichtigen.

(2) Die Bundesregierung wird erméchtigt, Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen,
Betrieben und Arbeitsstitten sowie sonstige Statistiken, die als Bundesstatistiken durchgefihrt
werden, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates mit einer Geltungsdauer bis

zu drei Jahren anzuordnen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
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1. Die Ergebnisse der Bundesstatistiken missen zur Erfullung bestimmter, im Zeitpunkt der Erhe-
bung schon festliegender Bundeszwecke erforderlich sein, -

2. die Bundesstatistiken diirfen nur einen beschrankten Peréonenkreis erfassen,

3. die voraussichtlichen Kosten der jeweiligen Bundesstatistik ohne die Kosten fiir die Veroffentli-
chung durfen beim Bund und bei den Landern einschlieRlich der Gemeinden und Gemeinde-
verbande zusammen zwei Millionen Deutsche Mark fur die Erhebungen innerhalb eines Jahres
nicht Obersteigen.

Wirtschafts- und Umweltstatistiken dirfen mit Auskunftspflicht sonstige Statistiken durfen nur oh-
ne Auskunftspflicht angeordnet werden.

(3) Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre, erstmals im Jahr
1988, einen Bericht Uber die nach Absatz 2 angeordneten Statistiken sowie Uber die Statistiken
nach § 7. Dabei sind die geschatzten Kosten darzulegen, die dem Bund und den Landern ein-
schlieBlich der Gemeinden und Gemeindeverbdnde entstehen. Ferner soll auf die Belastung der
zu Befragenden eingegangen werden. :

(4) Die Bundesregierung wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates bis zu vier Jahren die Durchfihrung einer Bundesstatistik oder die Erhebung einzeiner
Merkmale auszusetzen, die Periodizitdt zu verlangern, Erhebungstermine zu verschieben sowie
den Kreis der zu Befragenden einzuschranken, wenn die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in
der urspringlich vorgesehenen Ausfihrlichkeit oder Haufigkeit benétigt werden oder wenn tat-
sachliche Voraussetzungen fur eine Bundesstatistik entfallen sind oder sich wesentlich gedndert
haben. Die Bundesregierung wird auRerdem erméchtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates bis zu vier Jahren von der in einer Rechtsvorschrift vorgesehenen Befragung mit
Auskunftspflicht zu einer Befragung ohne Auskunftspflicht Uberzugehen, wenn und soweit ausrei-
chende Ergebnisse einer Bundesstatistik auch durch Befragung ohne Auskunftspflicht erreicht
werden kénnen. '

(5) Bundesstatistiken, bei denen Angaben ausschlieflich aus allgemein zugénglichen Quellen
verwendet werden, bedirfen keiner Anordnung durch Gesetz oder Rechtsverordnung. Das gleiche
gilt fur Bundesstatistiken, bei denen Angaben ausschlieflich aus 6ffentlichen Registern verwendet
werden, soweit dem Statistischen Bundesamt oder den statistischnen Amtern der Lander in einer
Rechtsvorschrift ein besonderes Zugangsrecht zu diesen Registern gewéhrt wird.

§6 ¢
MaBnahmen zur Vorbereitung und Durchfiihrung
von Bundesstatistiken

(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Lander kénnen zur Vorbereitung
und Durchfiihrung durch Rechtsvorschrift angeordneter Bundesstatistiken

1. zur Kldrung des Kreises der zu Befragenden und deren statistischer Zuordnung Angaben erhe-
ben,

2. Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre ZweckmaRigkeit erproben.

Bei Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht besteht auch fur die Angaben nach Nummern 1 und 2
keine Auskunftspflicht. Bei Bundesstatistiken mit Auskunftspfiicht gilt dies nur fir die Angaben
nach Nummer 2. Die Angaben nach Nummern 1 und 2 sind zum frithestméglichen Zeitpunkt zu
l6schen, die Angaben nach Nummer 1 spatestens nachdem die entsprechenden im Rahmen der
Durchfuhrung der jeweiligen Bundesstatistik zu erhebenden Angaben auf ihre Schlissigkeit und
Vollstandigkeit Uberpriift worden sind, die Angaben nach Nummer 2 spétestens 3 Jahre nach
Durchfiihrung der Erprobung. Bei den Angaben nach Nummer 2 sind Name und Anschrift von den
Ubrigen Angaben zum frihestmdéglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzubewahren.
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(2) Die Angaben nach Absatz 1 Nr. 1 durfen zum Aufbau und zur Fuhrung des Statistikregisters
nach § 1 Abs. 1 des Statistikregistergesetzes verwendet werden, sofern sie zur Vorbereitung und
Durchfuhrung von durch Rechtsvorschrift angeordneten Wirtschafts- und Umweltstatistiken erho-
ben wurden. *

(3) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Lénder kénnen auch zur Vorbe-
reitung einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift

1. zur Bestimmung des Kreises der zu Befragenden und deren statistischer Zuordnung Angaben
erheben,

2. Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre ZweckmaBigkeit erproben.

Far die Angaben nach Nummern 1 und 2 besteht keine Auskunftspflicht. Sie sind zum frihest-
moglichen Zeitpunkt zu I6schen, die Angaben nach Nummer 2 spétestens drei Jahre nach
Durchfiihrung der Erprobung. Bei den Angaben nach Nummer 2 sind Name und Anschrift von den
ibrigen Angaben zum frihestméglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzubewahren. ¥

§7

Erhebungen fiir besondere Zwecke

(1) Zur Erflllung eines kurzfristig auftretenden Datenbedarfs fur Zwecke der Vorbereitung und
Begriindung anstehender Entscheidungen oberster Bundesbehorden dirfen Bundesstatistiken
ohne Auskunftspflicht durchgefiihrt werden, wenn eine oberste Bundesbehérde eine solche Bun-
desstatistik fordert. '

(2) Zur Klarung wissenschaftlich-methodischer Fragestellungen auf dem Gebiet der Statistik diirfen
Bundesstatistiken ohne Auskunftspflicht durchgefuhrt werden.

(3) Das Statistische Bundesamt ist berechtigt, die Bundesstatistiken nach den Absatzen 1 und 2
durchzufthren, soweit dies in den Fallen des Absatzes 1 nicht von den statistischen Amtern der
Lander innerhalb der von den obersten Bundesbehérden gesetzten Fristen und in den Fallen des
Absatzes 2 nicht von den statistischen Amtern der Lander selbst erfolgt.

(4) Bundesstatistiken nach den Absatzen 1 und 2 diirfen jeweils héchstens zehntausend Befragte
erfassen.

(5) Wiederholungsbefragungen sind auch zum Zweck der Darstellung eines Verlaufs bis zu funf
Jahren nach der ersten Befragung zuléssig.

§8
Aufbereitung von Daten
, aus dem Verwaltungsvollzug

(1) Soweit Verwaltungsstellen des Bundes aufgrund nicht-statistischer Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften Daten erheben oder bei ihnen Daten auf sonstige Weise anfallen, kann die statisti-
sche Aufbereitung dieser Daten ganz oder teilweise dem Statistischen Bundesamt Gbertragen
werden. Das Statistische Bundesamt ist mit Einwilligung der auftraggebenden Stelle berechtigt,
aus den aufbereiteten Daten statistische Ergebnisse fur alilgemeine Zwecke darzustellen und zu
veroffentlichen.

(2) Besondere Regelungen in einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift bleiben
unberthrt.

§9
Regelungsumfang
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bundesstatistischer Rechtsvorschriften

(1) Die eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift mull die Erhebungsmerkmale, die Hilfs-
merkmale, die Art der Erhebung, den Berichtszeitraum, den Berichtszeitpunkt, die Periodizitat und
den Kreis der zu Befragenden bestimmen. .

(2) Laufende Nummern und Ordnungsnummern zur Durchflihrung von Bundesstatistiken bedirfen
einer Bestimmung in der eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift nur insoweit, als sie
Angaben Uber personliche oder sachliche Verhéltnisse enthalten, die Gber die Erhebungs- und
Hilfsmerkmale hinausgehen.

§10
Erhebungs- und Hilfsmerkmale

(1) Bundesstatistiken werden auf der Grundlage von Erhebungs- und Hilfsmerkmalen erstelit. Er-
hebungsmerkmale umfassen Angaben Uber persénliche und sachliche Verhéltnisse, die zur stati-
stischen Verwendung bestimmt sind. Hilfsmerkmale sind Angaben, die der technischen Durchfih-
rung von Bundesstatistiken dienen. Fur andere Zwecke durfen sie nur verwendet werden, soweit
Absatz 2 oder ein sonstiges Gesetz es zulassen.

(2) Der Name der Gemeinde und die Blockseite dirfen fur die regionale Zuordnung der Erhe-
bungsmerkmale genutzt werden. Die tbrigen Teile der Anschrift durfen fur die Zuordnung zu
Blockseiten fur einen Zeitraum bis zu vier Jahren nach Abschluf® der jeweiligen Erhebung genutzt
werden. Besondere Regelungen in einer eine Bundesstatlstlk anordnenden Rechtsvorschrift blei-
ben unberihrt.

(3) Blockseite ist innerhalb eines Gemeindegebiets die Seite mit gleicher StraRenbezeichnung von
~ der durch Straleneinmiindungen oder vergleichbare Begrenzungen umschlossenen Flache.
§11

Erhebungsvordrucke

| (1) Sind Erhebungsvordrucke durch den zu Befragenden auszufiilien, so sind die Antworten auf
den Erhebungsvordrucken in der vorgegebenen Form zu erteilen.

(2) Die Richtigkeit der Angaben ist durch Unterschrift zu bestédtigen, soweit es in den Erhebungs-
vordrucken vorgesehen ist.

(3) Die Erhebungsvordrucke kdnnen maschineniesbar gestaltet werden. Sie dirfen keine Fragen
Uber personliche oder sachliche Verhéltnisse enthalten die Uber die Erhebungs- und Hilfsmerk-
male hinausgehen.

(4) Die Rechtsgrundlage der jeweiligen Bundesstatistik und die bei ihrer Durchfilhrung verwende-
ten Hilfsmerkmale sind auf den Erhebungsvordrucken anzugeben.

§11a ¥
Computergestiitzte Erhebungsverfahren

(1) Bundesstatistiken kénnen mit computergestutzten Erhebungsverfahren durchgefuhrt werden.
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(2) Werden Bundesstatistiken computergestutzt durchgéfUhrt, kénnen die Antworten auch schrift-
lich erteilt werden, soweit in einer besonderen Regelung in einer eine Bundesstatistik anordnen-
den Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

§12
Trennung und Léschung der Hilfsmerkmale

(1) Hilfsmerkmale sind, soweit Absatz 2, § 10 Abs. 2, § 13 oder eine sonstige Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmen, zu I6schen, sobald bei den statistischen Amtern die Uberpriifung der
Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schilssigkeit und Vollstandigkeit abgeschlossen ist. Sie
sind von den Erhebungsmerkmalen zum frihestméglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert
aufzubewahren.

(2) Bei periodischen Erhebungen fir Zwecke der Bundesstatistik durfen die zur Bestimmung des
Kreises der zu Befragenden erforderlichen Hilfsmerkmale, soweit sie fir nachfolgende Erhebun-
gen bendttigt werden, gesondert aufbewahrt werden. Nach Beendigung des Zeitraumes der wie-
derkehrenden Erhebungen sind sie zu léschen.

§13 ™
AdreRdateien

(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Lander fiihren in inrem Zustandig-
keitsbereich AdreRdateien, soweit sie Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Be-
trieben und Arbeitsstéatten betreffen und erforderlic_h sind

1. bei der Vorbereitung von Bundesstatistiken
a) zum Nachweis der Erhebungseinheiten,

b) zur Auswahl der in Stichproben nach mathematischen Verfahren einzubeziehenden Erhe-
bungseinheiten,

) zur Aufstellung von Rotationsplanen und zur Begrenzung der Belastung zu Befragender,
2. bei der Erhebung von Bundesstatistiken fur
a) den Versand der Fragebégen,
b) die Eingangskontrolle und fur Rickfragen bei den Befragten,
3. zur Aufbereitung von Bundesstatistiken fiir
a) die Uberpriifung der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit,
b) statistische Zuordnungen und Auswertungen,
c) Hochrechnungen bei Stichproben. '

(2) Zur Fuhrung der AdreRdateien nach Absatz 1 durfen folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale
aus Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und Arbeitsstatten sowie aus
aligemein zugénglichen Quellen verwendet werden:

1. Namen und Anschriften der Erhebungseinheiten, bei Unternehmen auch ihrer Teile sowie ihrer
Bevoliméchtigten fur die statistische Auskunftserteilung einschlieBlich der Telekommunikati-
onsanschluBRnummern, bei Betrieben auch des Unternehmenssitzes und der Hauptverwaltung
sowie Namen der Inhaber oder Leiter der Betriebe, *

2. Rechtsform bei Unternehmen,

3. Wirtschaftszweig, Eintragungen in die Handwerksrolle und in das Verzeichnis der Inhaber
handwerksahnlicher Betriebe, Art der ausgellbten Tatigkeiten, Ort und Nummer der Eintragung
in das Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder Partnerschaftsregister, Kennzelchen zur
Identifikation aus den Gewerbeanzeigen sowie Zugehérigkeit zu einer Organschaft. *

4. Zahl der tatigen Personen, 5.
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5. Kennzeichnung der Statistiken, zu denen das Unternehmen oder der Betrieb meldet,
6. Datum der Aufnahme in die Adref3datei.

Fir jede Erhebungseinheit wird eine Kennummer vergeben. Sie darf keine Namen nach Satz 1 Nr.
1 und keine Gber Satz 1 Nr. 1 bis 6 hinausgehenden Merkmale enthalten.

(3) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Lénder teilen sich die Merkmale
nach Absatz 2 Satz 1 sowie die Kennummern nach Satz 2 und die jeweiligen Anderungen mit,
soweit in ihrem Zustandigkeitsbereich AdrelRdateien gefuhrt werden.

(4) Die Merkmale nach Absatz 2 Satz 1 und die Kennummern nach Absatz 2 Satz 2 sowie die
Kennummern in den Datensatzen mit den Erhebungsmerkmalen der Erhebungseinheiten werden
jeweils geloscht, sobald sie fur die in Absatz 1 genannten Zwecke nicht mehr benétigt werden.

(5) Die eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschriften, die die FUhfung von Dateien vorse-
hen, bleiben unberiihrt.

§13a
Zusammenfiihrungen aus verschiedenen
Bundesstatistiken

(1) Zusammenfiihrungen von Datensétzen aus Statistiken nach § 13 Abs. 1, die auf verschiede-
nen Rechtsvorschriften beruhen, dirfen durchgefuhrt werden, soweit es zur Gewinnung von In-
formationen ohne zusétzliche statistische Erhebungen erforderlich ist. Hierfir sind Nummern zu
verwenden, die einen Ruckgriff auf die Kennummern nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ausschlieBen. Die
Datensatze der gleichen Erhebungseinheiten erhalten jeweils die gleiche Nummer. Die Entschei-
dung Uber die Zusammenfiihrungen nach Satz 1 treffen der Prasident des Statistischen Bundes-
amtes und die Leiter der statistischen Amter der Lander firr ihren Zustandigkeitsbereich.

(2)'In dem von der Bundesregierung nach § 5 Abs. 3 zu erstattenden Bericht ist zusétzlich uber
die vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der Lander durchgefiihrten Zu-
“sammenfiihrungen nach Absatz 1 Satz 1 zu unterrichten.

§14
Erhebungsbeauftragte

(1) Werden bei der Durchfithrung einer Bundesstatistik Erhebungsbeauftragte eingesetzt, miissen
sie die Gewahr fur Zuverldssigkeit und Verschwiegenheit bieten. Erhebungsbeauftragte dirfen
nicht eingesetzt werden, wenn aufgrund ihrer beruflichen Tétigkeit oder aus anderen Griinden
Anlal} zur Besorgnis besteht, dal} Erkenntnisse aus der Tatigkeit als Erhebungsbeauftragte zu
Lasten der Auskunftspflichtigen genutzt werden.

(2) Erhebungsbeauftragte dirfen die aus ihrer Téatigkeit gewonnenen Erkenntnisse nicht in ande-
ren Verfahren oder fur andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die Wahrung des Statistikgeheim-
nisses nach § 16 und zur Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse schriftlich zu verpflichten, die
gelegentlich ihrer Tatigkeit gewonnen werden. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer
Tatigkeit.

(3) Erhebungsbeauftragte sind verpflichtet, die Anweisungen der Erhebungsstellen zu befolgen.
Bei der Ausiibung ihrer Téatigkeit haben sie sich auszuweisen.

(4) Erhebungsbeauftragte sind Giber ihre Rechte und Pflichten zu belehren.
§15
Auskunftspflicht
-53-

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999 |




BStatG 10

(1) Die eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift hat festzulegen, ob und in welchem
Umfang die Erhebung mit oder ohne Auskunftspflicht erfolgen soll. Ist eine Auskunftspflicht fest-
gelegt, sind alle naturlichen und juristischen Personen des privaten und 6ffentlichen Rechts, Per-
sonenvereinigungen, Behorden des Bundes und der Lander sowie Gemeinden und Gemeindever-
bande zur Beantwortung der ordnungsgeman gesteliten Fragen verpflichtet.

(2) Die AuSkunftspricht besteht gegeniiber den mit der Durchfiihrung der Bundesstatistiken amt-
lich betrauten Stellen und Personen.

(3) Die Antwort ist wahrheitsgemaB, vollstandig und innerhalb der von den statistischen Amtern
des Bundes und der Lander gesetzten Fristen zu erteilen. Bei schriftlicher Auskunftserteilung ist
die Antwort erst erteilt, wenn die ordnungsgemafR ausgefiiliten Erhebungsvordrucke der Erhe-
bungsstelle zugegangen sind. Die Antwort ist soweit in einer Rechtsvorschrift nichts anderes be-
stimmt ist, fur den Empfanger kosten- und portofrei zu erteilen.

(4) Werden Erhebungsbeauftragte eingesetzt, kénnen die in den Erhebungsvordrucken enthalte-
nen Fragen mindlich oder schriftlich beantwortet werden.

(5) In den Faéllen des Absatzes 4 sind bei schriftlicher Auskunftserteilung die ausgefiliten Erhe-
bungsvordrucke den Erhebungsbeauftragten auszuhdndigen oder in verschlossenem Umschlag
zu Ubergeben oder bei der Erhebungsstelle abzugeben oder dorthin zu Gbersenden.

(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben kei-
ne aufschiebende Wirkung. _

§16 °
Geheimhaltung

(1) Einzelangaben Uber persénliche und sachliche Verhéltnisse, die fur eine Bundesstatistik ge-
macht werden, sind von den Amtstragern und fur den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichte-
ten, die mit der Durchfiihrung von Bundesstatistiken betraut sind, geheimzuhalten, soweit durch
‘besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt nicht far

1. Einzelangaben, in deren Ubermittlung oder Veréffentlichung der Befragte schriftlich eingewilligt
hat,

2. Einzelangaben aus allgemein zugénglichen Quellen, wenn sie sich auf die in § 15 Abs. 1 ge-
nannten éffentlichen Stellen beziehen, auch soweit eine Auskunftspflicht aufgrund einer eine
-Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift besteht,

~ 3. Einzelangaben, die vom Statistischen Bundesamt oder den statistischen Amtern der Lander mit
den Einzelangaben anderer Befragter zusammengefal3t und in statistischen Ergebnissen dar-
gestellt sind,

4. Einzelangaben, wenn sie dem Befragten oder Betroffenen nicht zuzuordnen sind.

Die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der
Abgabenordnung vom 16. Mérz 1976 (BGBI. | S. 613; 1977 | S. 269), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 19. Dezember 1985 (BGBI. | S. 2436), gelten nicht fur Personen und Stellen, so-
weit sie mit der Durchfuhrung von Bundes-, Landes- oder Kommunalstatistiken betraut sind.

(2) Die Ubermittlung von Einzelangaben zwischen den mit der Durchfiihrung einer Bundesstatistik
betrauten Personen und Stellen ist zuldssig, soweit dies zur Ersteliung der Bundesstatistik erfor-
derlich ist.

(3) Das Statistische Bundesamt darf an die statistischen Amter der Lander die ihren jeweiligen
Erhebungsbereich betreffenden Einzelangaben fir Sonderaufbereitungen auf regionaler Ebene

ubermittein. Fir die Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der
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Lander durfen sich das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Lander unterein-
ander Einzelangaben aus Bundesstatistiken Gbermittein. :

(4) Fur die Verwendung gegeniiber den gesetzgebenden Koérperschaften und fur Zwecke der Pla-
nung, jedoch nicht fir die Regelung von Einzelféllen, durfen den obersten Bundes- oder Landes-
behérden vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der Lander Tabellen mit
statistischen Ergebnissen Ubermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall
ausweisen. Die Ubermittlung nach Satz 1 ist nur zuléssig, soweit in den eine Bundesstatistik an-
ordnenden Rechtsvorschriften die Ubermittiung von Einzelangaben an oberste Bundes- oder Lan-
desbehérden zugelassen ist.

(5) Fur ausschlieRlich statistische Zwecke durfen vom Statistischen Bundesamt und den statisti-
schen Amtern der Lander Einzelangaben an die zur Durchfiihrung statistischer Aufgaben zustén-
digen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbénde Ubermittelt werden, wenn die Ubermittlung
in einem eine Bundesstatistik anordnenden Gesetz vorgesehen ist sowie Art und Umfang der zu
Uibermittelnden Einzelangaben bestimmt sind. Die Ubermittiung ist nur zuldssig, wenn durch Lan-
desgesetz eine Trennung dieser Stellen von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sicherge-
stellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfahren gewéhrleistet ist.

(6) Fur die Durchfihrung wissenschaftlicher Vorhaben durfen vom Statistischen Bundesamt und
den statistischen Amtern der Lander Einzelangaben an Hochschulen oder sonstige Einrichtungen
mit der Aufgabe unabhéngiger wissenschaftlicher Forschung Gbermittelt werden, wenn die Einze-
langaben nur mit einem unverhéltnisméRig groBen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zu-
geordnet werden kénnen und die Empfanger Amtstréger, fur den &ffentlichen Dienst besonders
Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 7 sind.: :

(7) Personen, die Einzelangaben nach Absatz 6 erhalten sollen, sind vor der Ubermittlung zur Ge-
heimhaltung zu verpflichten, soweit sie nicht Amtstrager oder fur den &ffentiichen Dienst beson-
ders Verpflichtete sind. § 1 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. Marz 1974
(BGBI. | S. 469, Artikel 42), das durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. | S. 1942) geandert
worden ist, gilt entsprechend. ‘

(8) Die aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder der Absétze 4, 5 oder 6 Ubermittelten
Einzelangaben durfen nur fur die Zwecke verwendet werden, firr die sie Gbermittelt wurden. In den
Fallen des Absatzes 6 sind sie zu Idschen, sobald das wissenschaftliche Vorhaben durchgefiihrt
ist. Bei den Stellen, denen Einzelangaben Ubermittelt werden, muf durch organisatorische und
technische MaBnahmen sichergestellt sein, da nur Amtstrager, fur den offentlichen Dienst be-
sonders Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 7 Satz 1 Empfanger von Einzelangaben sind.

(9) Die Ubermittiung aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder nach den Absatzen 4, 5
oder 6 ist nach Inhalt, Stelle, der Ubermittelt wird, Datum und Zweck der Weitergabe von den stati-
stischen Amtern aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren.

(10) Die Pflicht zur Geheimhaltung nach Absatz 1 besteht auch fur die Personen, die Empféanger
von Einzelangaben aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift, nach den Absétzen 5, 6 oder von
Tabellen nach Absatz 4 sind. Dies gilt nicht fur offenkundige Tatsachen bei einer Ubermittiung
nach Absatz 4.

§17
Unterrichtung

Die zu Befragenden sind schriftlich zu unterrichten Gber
1. Zweck, Art und Umfang der Erhebung,
2. die statistische Geheimhaltung (§ 16),

3. die Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der Auskunftserteilung (§ 5 Abs. 2 und § 15),
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4. die Trennung und Léschung (§ 12),
5. die Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten (§ 14),

6. den Ausschlu® der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Aufforderung zur Auskunftserteilung (§ 15 Abs. 6),

7. die Hilfs- und Erhebungsmerkmale zur Fiihrung von AdreRdateien (§ 13 Abs..2),
8. die Bedeutung und den Inhalt von laufenden Nummern und Ordnungsnummern (§ 9 Abs. 2).

§18
Statistische Erhebungen der Européischen
Gemeinschaften

(1) Die Bundesstatistiken betreffenden Vorschriften dieses Gesetzes finden vorbehaltlich der Re-
gelungen in Absatz 2 entsprechende Anwendung auf die durch unmittelbar geltende Rechtsakte
der Européischen Gemeinschaften angeordneten Erhebungen, soweit sich aus den Rechtsakten
der Européischen Gemeinschaften nichts anderes ergibt.

(2) Soweit die Merkmale der durch unmittelbar geltende Rechtsakte der Europdischen Gemein-
schaften angeordneten Erhebungen nicht mit den Merkmalen einer eine Bundesstatistik anord-
nenden Rechtsvorschrift Ubereinstimmen oder diesen Merkmalen gleichgestellt sind, sind die Aus-
kinfte freiwillig, es sei denn, die Rechtsakte der Europsischen Gemeinschaften sehen eine Aus-
kunftspflicht ausdricklich vor.

_ §19
Supra- und internationale Aufgaben des
Statistischen Bundesamtes

Im supra- und internationalen Bereich hat das Statistische Bundesamt insbesondere die Aufgabe,
an der Vorbereitung von statistischen Programmen und Rechtsvorschriften sowie an der methodi-
.schen und technischen Vorbereitung und Harmonisierung von Statistiken sowie der Aufstellung
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen und sonstiger Gesamtsysteme statistischer Daten fur
Zwecke der Europdischen Gemeinschaften und internationaler Organisationen mitzuwirken und
die Ergebnisse an die Europédischen Gemeinschaften und internationalen Organisationen weiter-
zuleiten.

§ 20
Kosten der Bundesstatistik

Die Kosten der Bundesstatistik werden, soweit sie bei den Bundesbehérden entstehen, vom Bund,
im Ubrigen von den Léndern getragen.

§ 21
Verbot der Reidentifizierung

Eine Zusammenfihrung von Einzelangaben aus Bundesstatistiken oder solcher Einzelangaben
mit anderen Angaben zum Zwecke der Herstellung eines Personen-, Unternehmens-, Betriebs-
oder Arbeitsstéattenbezugs aullerhalb der Aufgabenstellung dieses Gesetzes oder der eine Bun-
desstatistik anordnenden Rechtsvorschrift ist untersagt.

-56-

[Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999




10 BStatG

§ 22
Strafvorschrift

Wer entgegen § 21 Einzelangaben aus Bundesstatistiken oder solche Einzelangaben mit anderen
Angaben zusammenfihrt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§23
BuBgeldvorschrift

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder fahrldssig entgegen § 15 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
und 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erteilt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer entgegen § 11 Abs. 1 die Antworten nicht auf den Erhebungs-
vordrucken in der vorgegebenen Form erteilt. '

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet
werden.

§24
Verwaltungsbehoérde im Sinne des Gesetzes (iber
Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Verwaltungsbehérde im Sinne des § 36 Abs. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist das
Statistische Bundesamt, soweit es Bundesstatistiken

1. nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 6 Abs. 1 vorbereitet oder

2. nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 erhebt
oder - \

3. aufgrund dieses oder eines sonstigen Bundesgesetzes aufbereitet.

Das gleiche gilt, soweit dem Statistischen Bundesamt entsprechende Aufgaben bei der Durchfiih-
rung der Erhebungen nach § 18 obliegen.
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§ 25
Aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage
bei Landes- und Kommunalstatistiken

Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, da® Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Aufforderung zur Auskunftserteilung bei der Durchfuhrung von Landes- und Kommunalstatistiken,
die durch Rechtsvorschrift angeordnet sind, keine aufschiebende Wirkung haben.

) § 26
Uberleitungsvorschrift

(1) Soweit die Bundesregierung einen Bundesminister oder eine von ihm bestimmte Stelle er-
méchtigt hat, fur bestimmte Bundesstatistiken die Aufgaben des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ganz oder
zum Teil wahrzunehmen, besteht die Erméachtigung nur fort, wenn bei der beauftragten Stelle die
Trennung der mit der Durchfihrung statistischer Aufgaben befal3ten Organisationseinheit von den
anderen Aufgabenbereichen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und
Verfahren gewahrleistet ist.

(2) Soweit Erhebungen aufgrund bereits geltender eine Bundesstatistik anordnender Rechtsvor-
schriften durchgefihrt werden, dirfen die Angaben als Hilfsmerkmale erfragt werden, die zur
technischen Durchfilhrung erforderlich sind und folgende Zweckbestimmung haben:’

1. Feststellung der Identitat der zu Befragenden und Durchfihrung erforderlicher Riickfragen so-
wie Bestimmung der Anschrift fur das Auskunftsersuchen, wie Namen und Anschriften, Tele-
fon- und Telexnummern,

2. statistische Zuordnung der zu Befragenden, wie die Zugehérigkeit zum Kreis der zu Befragen-
den und zur Art der wirtschaftlichen Tatigkeit,

3. Zuordnung und Bewertung der Erhebungsmerkmale,
4. Kennzeichnung des Betroffenen.

Kennzeichnungen nach Nummer 4 sind vorbehaltlich besonderer Rechtsvorschrift nur zuldssig,
soweit sie von den statistischen Amtern des Bundes oder der Lander den Betroffenen nicht zuge-
ordnet werden kénnen. '

(3) Soweit in Rechtsvorschriften, die eine Bundesstatistik anordnen und die vor dem 31. Dezem-
ber 1984 in Kraft getreten sind, eine Uber § 16 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 6 hinausgehende Uber-
mittlung von Einzelangaben vorgesehen ist, treten diese Regelungen spéatestens vier Jahre nach
- Inkrafttreten dieses Gesetzes auller Kraft.

(4) Eine Auskunftspflicht ist nach § 15 Abs. 1 Satz 2 auch festgelegt, soweit Erhebungen aufgrund
bereits geltender eine Bundesstatistik anordnender Rechtsvorschriften durchgefiihrt werden und
die Antwort nicht ausdricklich freigestellt ist. Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bun-
destag bis zum 1. Januar 1988 einen Bericht zu der Frage, bei welchen Statistiken eine gesetzli-
che Auskunftspflicht der zu Befragenden besteht und in welchem Umfang sie unter Bewertung des
Zwecks der Statistik, der Interessen ihrer Nutzer und der Belastung der zu Befragenden fortbeste-
hen sollte. Dariiber hinaus ist in dem Bericht darzulegen, ob und inwieweit der mit diesem Gesetz
verfolgte Zweck zu weiteren Anderungen einzelstatistischer Rechtsvorschriften AnlaR geben kann.
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§ 27
Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach MaBgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uberleitungsgesetzes auch im Land
Berlin. Rechtsverordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden gelten im Land Ber-
lin nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes.

§ 28
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 26 Abs. 1 am Tage nach der Verkiindung in Kraft. § 26 Abs.

1 tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten

1. das Gesetz Uber die Statistik fiir Bundeszwecke vom 14. Mérz 1980 (BGBL’I S. 289),

2. die Verordnung Uber die Zustandigkeit fur die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten im Bereich der Statistik fir Bundeszwecke vom 20. Dezember 1968 (BGBI. | S. 1410)

auBer Kraft.
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Anlage 2

Gesetz Uber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz — AgrStatG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1998 (BGBI. | S. 1635)
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Bekanntmachung
der Neufassung des Agrarstatistikgesetzes

Vom 25. Juni 1998

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes zur Anderung des Agrarstatistik-
gesetzes und anderer Gesetze vom 25. Juni 1998 (BGBI. | S. 1626) wird nach-
stehend der Wortlaut des Agrarstatistikgesetzes in der ab 1. Dezember 1998
geltenden Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung beriicksichtigt:

1. die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes vom 23. September 1992
(BGBLI.1S. 1632),

2. das am 11. Mérz 1994 in Kraft getretene Gesetz vom 2. Marz 1994 (BGBI. |
S. 384),

3. das nach seinem Artikel 96 teils am 12. August 1994, teils am 1. Januar 1995
in Kraft getretene Gesetz vom 2. August 1994 (BGBI. | S. 2018),

4. die am 27. November 1996 in Kraft getretene und teils am 30. Juni 2000 auBer
Kraft tretende Verordnung vom 20. November 1996 (BGBI. | S. 1804),

5. das nach seinem Artikel 20 teils am 1. Juli 1997, teils am 30. Dezember 1997
in Kraft getretene Gesetz vom 19. Dezember 1997 (BGBI. | S. 3158),

6. das teils am 1. Juli 1998, teils am 1. Dezember 1998 in Kraft tretende eingangs
genannte Gesetz.

Bonn, den 25. Juni 1998

Der Bundesminister
fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten
Jochen Borchert
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Gesetz
iiber Agrarstatistiken
(Agrarstatistikgesetz ~ AgrStatG)

Inhaltstbersicht

Erster Teil Aligemeine Vorschrift . §1

Zweiter Teil Agrarfachstatistiken §§ 2 bis 90

Erster Abschnitt Bodennutzungserhebung §§2bis 17

Zweiter Abschnitt Viehzéhlung §§ 18 bis 20

Dritter Abschnitt (weggefallen) . §§ 21 bis 23 (weggefallen)
Vierter Abschnitt Strukturerhebungen in land- und forst- §§ 24 bis 43

wirtschaftlichen Betrieben
Fanfter Abschnitt (weggefalien)

Sechster Abschnitt Emteerhebung §§44 bis 47
Siebter Abschnitt Geflligelstatistik §§ 48 bis 57
Achter Abschnitt Schlachtungs- und Schlachtgewichts- §§ 58 bis 62
statistik

Neunter Abschnitt Milchstatistik §§ 63 bis 65
Zehnter Abschnitt Hochsee- und Kiistenfischereistatistik  §§ 66 bis 68
Elfter Abschnitt Weinstatistik ) §§ 69 bis 77
Zwolfter Abschnitt Holzstatistik . §§78bis 84
Dreizehr_\'ter Abschnitt (weggefalien) §§ 85 bis 87 (weggefallen)
Vierzehnter Abschnitt  Dingemittelstatistik ' §§ 88 bis 90
'Dritter Teil Gemeinsame Vorschriften . §§ 91 bis 98
Vierter Teil SchiluBvorschrift §99

Erster Teil - Zweiter Teil

Aligemeine Vorschrift Agrarfachstatistiken
' t
§1 ' .
~ Erster Abschnitt

Anordnung als Bundesstatistik

Nach'MaBgabe dieses Gesetzes werden folgende
Agrarfachstatistiken als Bundesstatistiken durchgefihrt:

1. die Bodennutzungserhebung,
2. die Viehzshlung, :
3. die Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaft-

Bodennutzungserhebung

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrift

lichen Betrieben, - : §2
4. die Emteerhebung, o , Einzelerhebungen
5. die Gefliigelstatistik, Die Bodennutzungserhebung umfaBt folgende Einzel-
6. die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik, erhebungen:
7. die Milchstatistik, 1. Fléchenerhebung,
8. die Hochsee- und Kistenfischereistatistik, 2. Bodennutzungshaupterhebung,
9. die Weinstatistik, 3. Gemiseanbau- und Zierpflanzenerhebung,
10. die Holzstatistik, 4. Baumschulerhebung,
11_,i die Dﬂngemittelstatistik. 5. Obstanbauerhebung.
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Zweiter Unterabschnitt
Flachenerhebung

§3

Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Flachenerhebung sind die
Gemeinden und gemeindefreien Gebiete.

§4
Erhebungsart, Periodizitat, Berichtszeitpunkt

Die Flachenerhebung wird allgemein alle vier Jahre,
beginnend 1989, zum Berichtszeitpunkt 31. Dezember
des jeweiligen Vorjahres durchgefihrt. Die Erhebung nach
§ 5 Nr. 2 wird im Jahr 1993 in dem in Artike! 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet ausgesetzt.

§5

Erhebungsmerkmale

Erhebungsmerkmale der Fldchenerhebung sind:

1. die Bodenflachen nach der Art der tatsachlichen Nut-
- zung,

2. die Bodenfidchen nach der in einem Fldchennutzungs-
plan (§ 5 des Baugesetzbuches) dargesteliten Art
der Nutzung; Bodenflachen, die in einem Flachen-
nutzungsplan nicht dargestellt sind, werden unter
Beriicksichtigung der sonstigen planungsrechtlichen
und der tatsdchlichen Verhaltnisse entsprechend den
Darstellungen eines Flachennutzungsplanes zugeord-
net.

Dritter Unterabschnitt
Bodennutzungshaupterhebung

§6

Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Bodennutzungshaupterhe-
bung sind die Betriebe nach § 91 Abs. 1.

§7
Erhebungsart, Periodizitat,
Erhebungszeitraum, Merkmale

(1) Die Bodennutzungshaupterhebung wird in der Zeit
von Januar bis Mai durchgefuhrt:

1. allgemein alle zwei Jahre, beginnend 1999;. hierbei
werden Merkmale zur Feststellung der betrieblichen
Einheiten und Uber die Nutzung der Gesamtfidchen
erhoben;

2. aligemein alle vier Jahre, beginnend 1999; hierbei
werden Merkmale tiber die Nutzung der Bodenflachen
erhoben;

3. reprasentativ bei héchstens 100 000 Erhebungsein-
heiten in jedem Jahr mit Ausnahme der Jahre, in denen
die Erhebung nach Nummer 2 stattfindet; die Linder
Berlin, Bremen und Hamburg werden nur alle vier
Jahre, beginnend 1997, in die Erhebungen einbe-
zogen. Die Merkmale entsprechen mit Ausnahme des
Zwischenfruchtanbaus denjenigen der Erhebung nach
Nummer 2. Alle zwei Jahre, beginnend 2000, werden
zusitzlich Merkmale Uber die Nutzung der Gesamt-
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flache erhobeﬁ. Die Merkmale uber den Zwischen-
fruchtanbau werden alle vier Jahre, beginnend 1997,
erhoben.

(2) Die Erhebungen nach Absatz 1 sind alle zwei Jahre,
beginnend 1999, Bestandteil der Agrarstrukturerhebung
(§§ 25 bis 29) und werden in den Jahren ohne Agrarstruk-
turerhebung, beginnend 2000, gemeinsam mit der Vieh-
zéhlung (§§ 18 bis 20) durchgefihrt.

§8

Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Bodennutzungshaupterhe-
bung sind:

1 zur Feststellung der betrieblichen Eunhenten

der Betriebssitz, der Rechtsgrund des Besitzes, die Art
der Bewirtschaftung, die Rechtsstellung des Betriebs-
inhabers nach Einzelpersonen und Personengemein-
schaften oder juristischen Personen sowie die Art des
Betriebes,

2. bei der Nutzung der Gesamtflache:

die Gesamtflache nach Hauptnutzungs- und Kultur-
arten sowie die GroSe der abgegebenen und erhal-
tenen Flachen,

3. bei der Nutzung der Bodenflachen:

die Hauptnutzungsarten nach Nutzungszweck, Kultur-
arten, Pflanzengruppen, Pflanzenarten und Kultur-
formen sowie der Zwischenfruchtanbau nach der
Pflanzengruppe, Pflanzenart und dem Nutzungszweck
‘jeweils nach der Flache.

(2) Der Berichtszeitpunkt fir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 mit Ausnahme der GréBe der
abgegebenen und erhaltenen Fliachen ist der Tag der

~ ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung. Der Berichts-

zeitraum fir die GroBe der abgegebenen und erhaitenen
Flachen ist der Zeitraum seit der letzten Erhebung. Der
Berichtszeitraum fur die Erhebungsmerkmale nach Ab-
satz 1 Nr. 3 mit Ausnahme des Zwischenfruchtanbaus ist
das laufende Kalenderjahr. Der Berichtszeitraum fir den
Zwischenfruchtanbau sind die Monate Juni des Vorjahres
bis Mai des laufenden Jahres.

Vierter Unterabschnitt

Gemiiseanbau-
und Zierpflanzenerhebung

§8

Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Gemiseanbau- und Zierpflan-
zenerhebung sind die Betriebe nach § 91 Abs. 1 mit
Flachen, auf denen Gemiise, Erdbeeren, Zierpflanzen
oder deren jeweilige Jungpflanzen zum Verkauf angebaut
werden.

§10
Erhebungsart, Periodizitat,
Erhebungszeitraum, Merkmale
(1) Die Gemiiseanbau- und Zierpflanzenerhebung wird
im Monat Juli durchgefiihrt:

1. allgemein alle vier Jahre, beginnend 1992; hierbei
werden Merkmale Gber den Anbau von Gemuse, Erd-

[Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999|




1638

beeren und Zierpflanzen, bei Gemlse und Zierpflanzen
auch (iber die Anzucht von Jungpflanzen, erhoben;

2. repréisentativ bei héchstens 12 000 Erhebungsein- -

heiten in jedem Jahr mit Ausnahme der Jahre, in denen
die Erhebung nach Nummer 1 stattfindet; hierbei
werden Merkmale (ber den Anbau von Gemuse und
Erdbeeren erhoben.

(2) In den Lindern Berlin und Bremen wird nur die Erhe-
bung nach Absatz 1 Nr. 1 durchgefiihrt.

§11

Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Gemisseanbau- und Zier-
pfianzenerhebung sind:

1. beim Anbau von Gemiise und Erdbeeren: ‘

die Pflanzengruppen, Pflanzenarten, Kulturformen,
Arten der Eindeckung, bei Sparge! und Erdbeeren
auBerdem der Stand der Ertragsfihigkeit, jeweils nach
der Anbaufliche, bei den Erhebungen nach § 10 Abs. 1
Nr. 1 zusitzlich bei Gemilse die Grundfldche sowie der
Anbau zur Erflilling vertraglicher Verpflichtungen bei
der Erzeugung und beim Absatz jeweils nach der An-
baufldche,

2. beim Anbau von Zierpflanzen:

die Grundfiache, die Pflanzengruppen, Pflanzenarten,
Kulturformen, Arten der Eindeckung und die Verwen-

dungszwecke jeweils nach der Anbaufldche sowie die

Zahl der erzeugten Topf- und Ballenpflanzen nach der
Pflanzengruppe, Pflanzenart und Kulturform,

3. bei der Anzucht von Jungpfianzen:
die Pflanzenarten.
(2) Der Berichtszeitraum ist das laufende Kalenderjahr.

Finfter Unterabschnitt
Baumsghulerhebung

§12
Erhebpngselnh‘eiten

. Erhebungseinheiten der Baumschulerhebung (Baum-
schulen) sind die Betriebe nach § 91 Abs. 1 mit Flachen,
auf denen Baumschulgewéichse herangezogen werden
mit Ausnahme von Pflanzgérten in Forstbetrieben.

§13

Erhebungsart, Periodizitit, -
Erhebungszeitraum, Merkmale

Die Baumschulerhebung wird allgemein alle vier Jahre,
beginnend 1996, in der Zeit von Juli bis August durch-
gefohrt. Es werden Merkmale iiber die Nutzung der Baum-

-schulflachen erhoben. ’

§14
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt

{1) Erhebungsmerkmale der Baumschulerhebung sind

- die Gesamtfliche einer Baumschule, die Flichen der
Bestinde an Obstgehtlzen, Obstunterlagen, Ziergehé!-
zen und Forstpflanzen sowie die Zahl, die Arten und die
Anzuthtmerkmale der Pflanzen.
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(2) Der Berichtszeitpunkt ist‘der Tag der ersten Auffor- '
derung zur Auskunftserteilung.

Sechster Unterabschnitt
Obstanbauerhebung

§15
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Obstanbauerhebung sind die
Betriebe nach § 91 Abs. 1 mit Baumobstflichen, soweit
sie zusammen mindestens flinfzehn Ar betragen und das
auf dieser Fldche angebaute Obst oder die daraus her-
gesteliten Erzeugnisse zum Verkauf bestimmt sind.

§16
Erhebungsart, Periodizitat,
Erhebungszeitraum, Merkmale

Die Obstanbauerhebung wird allgemein alle finf Jahre,
beginnend 1992, in der Zeit von Januar bis Juni durch-
geflhrt. Es werden Merkmale Uber die Nutzung der Baum-
obstflichen erhoben.

§17

Erhebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt

(1) Erhebungsmerkmale der Obstanbauerhebung sind
die Gésamtfliche des Baumobstanbaus sowie die Obst-
arten, die Obstsorten, die Anbausysteme, die Pflanz- und

- Umveredelungszeitpunkte und die Verwendungszwecke

des Obstes jeweils nach der Fliche und der Zahl der
Bédume.

(2) Der Benchtszentpunkt ist der Tag der ersten Auffor-
derung 2ur Auskunftserteilung.

Zweiter Abschnitt
Viehzéhlung

§18
Erhebungseinheiten’

(1) Erhebungseinheiten der Viehzéhlung sind die Be-
triebe nach § 91 Abs. 1.

(2) Die Erhebungen erfassen die Bestinde, die sich zum
Berichtszeitpunkt im unmittelbaren Besitz des Betriebs-
inhabers oder -leiters befinden, ohne Riicksicht auf das
Eigentum oder die sonstigen Rechtsgriinde des Besitzes.
Bei voriibergehend leerstehenden Stélien in der Geflligel-
haltung zum Berichtszeitpunkt ist derjenige Bestand maB-
geblich, der vor der letzten Stallrdumung vorhanden war,
sofern diese nicht mehr als sechs Wochen zuriickliegt.

§19
Erhebungsart, Periodizitit,
Erhebungszeitpunkt, Merkmale
" (1) Die Viehzéhlung wird durchgefiihrt: .

1. allgemein alle zwei Jahre, beginnend 1999, zum Be-

" richtszeitpunkt 3. Mai; hierbei werden Merkmale {iber

die Bestinde an Rindern, Schweinen, Schafen, Pfer-
den und Gefiigel erhoben;
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2. reprasentativ bei hdochstens 100 000 Erhebungsein-
heiten alle zwei Jahre, beginnend 2000, zum Berichts-
zeitpunkt 3. Mai; hierbei werden Merkmale iiber die Be-
stinde an Rindern, Schweinen und Schafen erhoben;

3. reprédsentativ bei héchstens 50 000 Erhebungseinhei-
ten in jedem Jahr zum Berichtszeitpunkt 3. August;
hierbei werden Merkmale (iber die Bestdnde an
Schweinen erhoben;

4. représentativ bei héchstens 80 000 Erhebungseinhei-
ten in jedem Jahr zum Berichtszeitpunkt 3. November,
beginnend 1998; hierbei werden Merkmale (ber die
Bestinde an Rindern und - Schweinen erhoben.

(2) In den Landern Berlin, Bremen und Hamburg wird
nur die Erhebung nach Absatz 1 Nr. 1 durchgefiihrt.

(3) Die Erhebung nach Absatz 1 Nr. 1 ist Bestandteil der
Agrarstrukturerhebung (§§ 25 bis 29). Die Erhebung nach
Absatz 1 Nr. 2 wird gemeinsam mit der reprasentativen
Bodennutzungshaupterhebung (§§ 6 bis 8) durchgefiihrt.

§20
Erhebungsmerkmale
Erhebungsmerkmale der Viehzahlung sind:
1. bei den Bestinden an Rindern und Schafen:

die Zahl, das Alter, das Geschlecht und der Nutzungs-
zweck der Tiere,

2. beiden Bestianden an Schweinen:

die Zahl der Tiere nach Lebendgewichtklassen und
Nutzungszweck, bei Zuchtschweinen auSerdem das
Geschlecht und bei Zuchtsauen die Trachtigkeit,

3. bei den Bestanden an Pferden:

die Zah! und, auBer bei Ponys und Kleinpferden, das
Alter der Tiere,

4. beiden Bestianden an Gefllige!:

die Zahl, die Art, das Alter, das Geschlecht und der
Nutzungszweck der Tiere.

Dritter Abschnitt

§§21 bis23
(weggefallen)

Vierter Abschnitt
Strukturerhebungen in land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschriften

§24

Einzelerhebungen,
Programme, Periodizitit

(1) Die Strukturerhebungen umfassen folgende Einzel-

erhebungen:
1. Agrarstrukturerhebung:
a) Grundprogramm (§ 27),
-b) Erginzungsprogramm (§§ 28 und 29),
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2. Landwirtschaftszahlung:
a) Haupterhebung (§ 33),
b) Weinbauerhebung (§ 36),
c) Gartenbauerhebung (§ 39),
d) Binnenfischereierhebung (§ 42).
(2) Grundprogramm und Ergénzungsprogramm der

Agrarstrukturerhebung geman Absatz 1 Nr. 1 werden
gemeinsam durchgefihrt.

(3) Die Agrarstrukturerhebung wird alle zwei Jahré,
beginnend 1999, durchgefihrt.

(4) Die Haupterhebung der Landwirtschaftszahlung wird
gemeinsam mit der Agrarstrukturerhebung im ersten
Halbjahr 1999 durchgefiihrt.

Zweiter Unterabschnitt
Agrarstrukturerhebung

§25
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Agrarstrukturerhebung sind:

1. die Betriebe nach § 91 Abs. 1 beim Grundprogramm
gemaB § 27 Abs. 2 Nr. 1 und im Jahr der Haupter-
hebung der Landwirtschaftszdhlung beim Ergénzungs-
programm gemaB § 28 Abs. 1 Nr. 1 fiir die Merkmale
Uber die Arbeitskrafte nach Personengruppen,

2. diejandwirtschaftlichen Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1
in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 beim Grundprogramm
gemaB § 27 Abs. 2 Nr..2 und beim Ergédnzungs-
programm gemé&B § 28 Abs. 1, ausgenommen fur
die Merkmale Uber die Arbeitskrifte nach Personen-
gruppen gemaf § 28 Abs. 1 Nr. 1 im Jahr der Haupt-
erhebung der Landwirtschaftszdhiung.

§26
(weggetallen)

§27
Erhebungsart, Periodizitat,
Erhebungsmerkmale des Grundprogramms
. (1) Das Grundprogramm besteht aus den Erhebungs- '
merkmalen der '
1. Bodennutzungshaupterhebung (§ 8 Abs. 1),
2. Viehzéhlung im Mai (§ 20).
(2) Die Angaben nach Absatz 1 werden erhoben:
1. aligemein alle vier Jahre, beginnend 1999,

2. reprisentativ fir héchstens 100 000 Erhebungseinhei-
ten alle vier Jahre, beginnend 2001. '

§28

Erhebungsart, Periodizitit,
Merkmale des Ergidnzungsprogramms

(1) Die Erhebung fir das Erginzungsprogramm nach
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b wird durchgefihrt:

1. allgemein alle vier Jahre, beginnend 1999; hierbei wer-
den Merkmale Uber die Gewinnermittiung und die
Umsatzbesteuerung sowie die sozialkonomischen
Verhiltnisse des Betriebes und auBer bei den Erhe-
bungseinheiten nach Nummer 2 (iber die Arbeitskréfté
nach Personengruppen erhoben;
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2. reprasentativ bei héchstens 100 000 Erhebungseinhei-
ten alle zwei Jahre, beginnend 1999; hierbei werden
Merkmale Uber Eigentums- und Pachtverhéitnisse an
der landwirtschaftlich genutzten Fliche, auBerbetrieb-
liche Erwerbs- und Unterhaltsquellen, den Anfall und
die Aufbringung von Wirtschaftsdiingern tierischer
Herkunft sowie Uber die Beschéftigung des Betriebs-
inhabers, seiner Familienangehdrigen und der im
Betrieb Beschiftigten, die keine Familienangehdrigen
sind, erhoben; Familienangehdrige des Betriebsin-
habers im Sinne dieses Gesetzes sind sein Ehegatte
sowie die auf dem Betrieb lebenden Verwandten und
Verschwégerten;

3. reprisentativ bei héchstens 100 000 Erhebungseinhei-
ten alle vier Jahre, beginnend 2001, fur die sozialdko-
nomischen Verhéltnisse des Betriebes.

(2) Im Jahr der Haupterhebung der Landwirtschaftszih-
lung werden die Merkmale lber Eigentums- und Pacht-
verhiltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fidche
aligemein erhoben. Dies gilt nicht fir die Erhebung der in
den letzten zwei Jahren vereinbarten Pachtentgelte fiir
nicht von Ehegatten, Verwandten und Verschwégerten
gepachteten Fldchen. '

§29
Erhebungsmerkmale qnd Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale des Ergénzungsprogramms sind:
1. bei den Arbeitskréften nach Personengruppen:
die Gesamtzahl und die Arbeitszeiten im Betrieb,

2. bei der Beschaftigung ‘des Betriebsinhabers, seiner
Familienangehorigen und der im Betrieb Beschif-
tigten, die keine Familienangehérigen sind:

a) beim Betriebsinhaber und seinen Familienangehéri-
gen:

das Geschlecht, Geburtsjahr, Geburtstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis 31. De-
zember, Verwandtschafts- oder Schwégerschafts-
verhéltnis zum Betriebsinhaber, die Betriebsleiter-
eigenschaft, die Arbeitszeiten im Betrieb, im Haus-
halt des Betriebsinhabers und in anderer Erwerbs-
tétigkeit,

b) bei den stindig im Betrieb Beschiftigten, die keine
Familienangehdrigen sind:
das Geschiecht, Geburtsjahr, Geburtstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis 31. De-
zember, die Bezeichnung der ausgelibten Tatigkeit,
die Stellung im Beruf, die Betriebsleitereigenschaft
und die Arbeitszeiten im Betrieb,

c) bei den nicht sténdig im Betrieb Beschéftigen, die
keine Familienangehdrigen sind:

die Gesamtzahl nach Geschlecht und im Betrieb
geleisteter Arbeitszeit,

3. bei der Gewinnermittiung:
die Art, '

4. bei den sozialékonomischen Verhiltnissen des Betrie- .

bes:

Erwerbstiitigkeit auBerhalb des Betriebes und sonstige -

auBerbetriebliche Einkommensquellen des Betriebs-
inhabers sowie das geschétzte Verhditnis (groBer/
kleiner) zwischen dem auBerbetrieblichen Einkommen
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und dem Einkommen aus dem Betrieb; bei verheira-
teten Betriebsinhabern beziehen sich die Angaben
jeweils auf das Betriebsinhaberehepaar, )

5. beim Anfall und der Aufbringung von Wirtschaftsdiin-
gern tierischer Herkunft:

die Dlingerart, die Lagerungsart, die Lagerkapazitét
und die Lagerdauer, das Aufbringen von Flissigmist
auf selbstbewirtschafteten oder auBerbetrieblichen
Flichen sowie die Ubernahme und Aufbringung von
Flissigmist aus anderen Betrieben,

6. bei den Eigentums- und Pachtverhéitnissen an der
landwirtschaftlich genutzten Fidche:

die GréBe der gesamten eigenen Flache, die GroBe der
eigenen selbstbewirtschafteten, der verpachteten und
der unentgeltich zur Bewirtschaftung abgegebenen
Flachen, die GréBe der gepachteten Fidchen nach
Verpéchtergruppen und der unentgeltlich zur Bewirt-
schaftung erhaltenen Fldchen, die Pachtentgelte fiir
nicht von Ehegatten, Verwandten und Verschwégerten
gepachteten Héfen und Einzelgrundstiicken, bei Hofen
nach der Gr6Be der betroffenen Fliche, bei Einzel-
grundstlicken zusétzlich nach der Art der Nutzung
sowie die in den letzten zwei Jahren vereinbarten
Pachtentgelte fiir Einzelgrundstiicke nach der Art der
Nutzung und der Gré8e der betroffenen Flidchen,

7. bei den auBlerbetrieblichen Erwerbs- und Unterhalts-
quellen:

das Einkommen des Betriebsinhabers und seines Ehe-

. gatten und der auf dem Betrieb lebenden und im
Betrieb mithelfenden Verwandten und Verschwégerten
nach der Art oder Herkunft,

8. bei der Umsatzbesteuerung:
die Form.

(2) Der Berichtszeitraum fur die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1, 2 Buchstabe c, Nr. 4, 5, mit Aus-
nahme der Lagerkapazitét, und Nr. 7 sind die Monate Mai
des Vorjahres bis April des laufenden Jahres. Der Be-
richtszeitraum fiir die Erhebungsmerkmale nach Absatz 1
Nr. 2 Buchstabe a und b sind vier aufeinanderfolgende
Wochen, die ganz oder teilweise auf den April des laufen-
den Jahres entfallen. Der Berichtszeitpunkt fur die Er-
hebungsmerkmale nach Absatz 1 Nr. 3, 5 fir die Lager-
kapazitat, Nr. 6, mit Ausnahme der Pachtentgelte, und
Nr. 8 ist der Tag der ersten Aufforderung zur Auskunfts-
erteilung. Der Berichtszeitraum fiir die Pachtentgelte ist
das laufende Pachtjahr.

§§30und 31
(weggefallen)

Dritter Unterabschnitt

. Haupterhebung der
Landwirtschaftszdhlung

§32
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Haupterhebung sind:

1. die Erhebungseinheiten der Agrarstrukturerhebung
(§ 25) fur die aus der Agrarstrukturerhebung entnom-
menen Angaben,
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2. die Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit
Abs. 3 Satz 2 fUr die Ubrigen zu erhebenden Merkmale
(§ 33).

§33
Erhebungsart, Merkmale

(1) Aligemein werden die Angaben zum Grundpro-
gramm (§ 27 Abs. 2 Nr. 1) und zum Ergénzungsprogramm
(§ 28 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2) der Agrarstrukturerhebung
tibernommen sowie Merkmale Gber die Vermietung von
Unterkiinften an Ferien- oder Kurgédste und bei Betriebs-
inhabern, die 45 Jahre und &lter sind, Gber die Hofnach-
folge erhoben.

(2) Repréasentativ bei hochstens 100 000 Erhebungsein-
heiten werden die Angaben zum Erg&nzungsprogramm
der Agrarstrukturerhebung (§ 28 Abs. 1 Nr. 2) ibernom-
men sowie die Merkmale Uber die Berufsbildung des
Betriebsinhabers, seines Ehegatten und des Betriebs-
leiters, die Uberbetrieblichen Bindungen beim Absatz von
Erzeugnissen sowie die soziale Sicherung des Betriebs-
inhabers und seiner Familienangehdrigen (§ 28 Abs. 1
Nr. 2), soweit sie im Betrieb tdtig sind oder waren, er-
hoben.

§34
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Haupterhebung sind neben
den Erhebungsmerkmalen des Grundprogramms (§ 27
Abs. 1) und des Erganzungsprogramms (§ 29 Abs. 1 Nr. 2
bis 7) der Agrarstrukturerhebung:

1. bei der Vermietung von Unterkiinften an Ferien- oder
Kurgéste:

die Zah! der Betten nach der Art der Unterkunft,

2. bei der Hofnachfolge:

Vereinbarung, Absprache oder sonstige Verstandi-
gung Uber die Hofnachfolge, das Alter, das Ge-
schlecht, landwirtschaftliche und auBerlandwirtschaft-
liche Berufsbildung eines Hofnachfolgers sowie die
Mitarbeit im Betrieb,

3. bei der Berufsbildung des Betriebsinhabers, seines
" Ehegatten und des Betriebsleiters:

landwirtschaftliche und auBerlandwirtschaftliche Be-
rufsbildung jeweils nach der Art des Abschlusses,

4. bei den Uiberbetrieblichen Bindungen beim Absatz von
Erzeugnissen:

die Mitgliedschaft in Erzeugergemeinschaften oder
-organisationen und einzelvertragliche Bindungen, die
Art und der Umfang der einbezogenen Erzeugnisse,

5. bei der sozialen Sicherung des Betriebsinhabers und
seiner Familienangehdrigen:

die Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Alterskassen
und in der gesetzlichen Rentenversicherung.

(2) Der Berichtszeitraum fiir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1, 4 und 5 ist das dem Erhebungszeit-
raum vorausgehende Kalenderjahr. Der Berichtszeitpunkt
tir die Erhebungsmerkmale nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 ist
der Tag der ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung.
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Vierter Unterabschnitt
Weinbauerhebung

§35
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Weinbauerhebung sind:

1. fir die Merkmale iber die bestockte Rebflache und die
Rebsorte

a) alle Betriebe mit einer bestockten Rebflédche, auch
. soweit nicht im Ertrag stehend, von insgesamt
mindestens zehn Ar,

b) alle Betriebe mit einer bestockten Rebflache, auch
soweit nicht im Ertrag stehend, von insgesamt
weniger als zehn Ar, die Trauben, Traubenmost,
Wein oder vegetatives Vermehrungsgut zum Ver-
kauf erzeugen,

2. furdie Gbrigen Merkmale alle Betriebe nach § 91 Abs. 1
mit einer bestockten Rebflache, auch soweit nicht im
Ertrag stehend, von insgesamt mindestens dreiBig Ar.

§36

Erhebungsart, Periodizitit,
Erhebungszeitraum, Merkmale

(1) Die Weinbauerhebung wird 1999 durchgefihrt.

(2) Aligemein werden die Angaben zur bestockten Reb-
flaiche und den Rebsorten der Weinbaukartei und zu
den librigen Flachen des Betriebes, den Eigentums- und
Pachtverhiltnissen, der Rechtsstellung des Betriebsinha-
bers, den sozialdkonomischen Verhiitnissen des Betrie-
bes, der Gewinnermittlung und den Arbeitskraften nach
Personengruppen der Haupterhebung der Landwirt-
schaftszdhlung entnommen sowie Merkmale Uber die
Vermarktung erhoben.

(3) Reprasentativ werden die Angaben zu den Uber-
betrieblichen Bindungen beim Absatz, zur Beschaftigung
des Betriebsinhabers, seiner Familienangehérigen und
der im Betrieb Beschiftigten, die keine Familienange-
horigen sind, sowie zu der Berufsbildung des Betriebs-
leiters der Haupterhebung der Landwirtschaftszéhlung |
entnommen.

§37
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit
(1) Erhebungsmerkmale der Weinbauerhebung sind:

1. beiden Flachen des Betriebes:

die landwirtschaftlich genutzte Flache nach Haupt-
nutzungsarten, die bestockte Rebflache nach der Art
der Nutzung und der Art der Unterstiitzungsvorrich-
tungen sowie ihre Belegenheit,

2. beiden Rebsorten:
der Name, die Anbauflidche und die Altersgruppen,
3. bei den Eigentums- und Pachtverhéitnissen: '

die GroBe der eigenen selbstbewirtschafteten, ge-
pachteten und unentgeltlich zur Bewirtschaftung
erhaitenen landwirtschaftlich genutzten Flache,

4. bei der Rechtsstellung des Betriebsinhabers:

Einzelperson und Personengemeinschaften oder juri-
stische Personen,
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5. bei den sozialbkonomischen Verhiltnissen des Be-
triebes:

die Erwerbstitigkeit auBerhalb des Betriebes und
‘sonstige auBerbetriebliche Einkommensquellen des
Betriebsinhabers sowie das geschitzte Verhilitnis
(groBer/kleiner) zwischen dem auBerbetrieblichen
Einkommen und dem Einkommen aus dem Betrieb;
bei verheirateten Betriebsinhabern beziehen sich die
Angaben jeweils auf das Betriebsinhaberehepaar,

6. bei der Gewinnermittlung:
die Art,
7. bei der Vermarktung:

die Verwertung des Lesegutes, die Absatzarten und
Absatzwege jeweils nach dem Umfang,

8. bei den liberbetrieblichen Bindungen beim Absatz:

die Mitgliedschaft in Erzeugergemeinschaften, Win-
zergenossenschaften und einzelvertragliche Bindun-
gen sowie die dort eingebrachte Rebfidche oder
Weinmostmenge, ' :

9. bei den Arbeitskraften nach Personengruppen:
die Gesamtzahl und die Arbeitszeiten im Betrieb,

10. bei der Beschiftigung des Betriebsinhabers, seiner
Familienangehdrigen und der im Betrieb Beschéftig-
ten, die keine Familienangehdrigen sind:

a) beim Betriebsinhaber und seinen Familienange-
hérigen: ‘

das Geschlecht, Geburtsjahr, Geburtstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis
31. Dezember, Verwandtschafts- oder Schwéager-
schaftsverhéitnis zum Betriebsinhaber, die Be-
triebsleitereigenschaft, die Arbeitszeiten im Be-
trieb, im Haushalt des Betriebsinhabers und in
anderer Erwerbstétigkeit,

b) beiden Sténdig im Betrieb Beschéftigen, die keine
Familienangehérigen sind:

das Geschlecht, Geburtsjahr, Geburtstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis

31. Dezember, die Bezeichnung der ausgeiibten -

Tatigkeit, die Stellung im Beruf, die Betriebsleiter-
eigenschaft und die Arbeitszeiten im Betrieb,

¢) bei den nicht standig im Betrieb Beschéftigten, die
keine Familienangehérigen sind:

die Gesamtzah! nach Geschiecht und im Betrieb -

geleisteter Arbeitszeit,
11. bei der Berufsbildung des Betriebsleiters:

die landwirtschaftliche Berufsbildung jeweils nach der
Art des Abschlusses.

(2) Der Berichtszeitpunkt fir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1, ausgenommen die landwirtschaftlich
genutzte Flache nach Hauptnutzungsarten, und Absatz 1
Nr. 2 ist der 31. August des Erhebungszeitraums. Der
Berichtszeitpunkt fiir die Erhebungsmerkmale nach Ab-
satz 1 Nr. 1, ausgenommen die Rebflache nach der Art der
Nutzung und der Art der Unterstiitzungsvorrichtungen
sowie ihre Belegenheit, Absatz 1 Nr. 3, 4, 6 und 11 ist der
Tag der ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung. Der
Berichtszeitraum fiir die Erhebungsmerkmale nach Ab-
satz 1 Nn7 und 8 ist das dem Erhebungszeitraum vor-
ausgehende Kalenderjahr. Die Berichtszeitrdume fiir die
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Erhebungsmerkmale nach Absatz 1 Nr. 5, 9 und 10
Buchstabe c sind die Monate Mai des Vorjahres bis April
des laufenden Jahres sowie nach Absatz 1 Nr. 10 Buch~
stabe a und b vier aufeinanderfolgende Wochen, die ganz
oder teilweise auf den April des laufenden Jahres ent-
fallen. ‘

Finfter Unte'rabschnitt
Gartenbauerhebung

§38
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Gartenbauerhebung sind:

1. alie Betriebe, die Gartenbauerzeugnisse zum Verkauf
anbauen, mit einer gartnerischen Nutzfliche von min-
destens flinfzehn Ar,

2. alle Betriebe, die Gartenbauerzeugnisse zum Verkauf
anbauen, mit einer gértnerischen Nutzfliche unter Glas
oder Kunststoff.

§39

Erhebungsart, Periodizitit,
Erhebungszeitraum, Merkmale

(1) Die Gartenbauerhebung wirg allgemein 1994 im
ersten Halbjahr durchgefiihrt.

(2) Hierbei werden Merkmale Uiber die Betriebsart, die
Fidchen des Betriebes, die Fidchen unter Glas oder Kunst-
stoff, die Bewd&sserungsanlagen, die Lagerridume, die
Betriebseinnahmen, die Pachtverhiltnisse, die Gewerbe-
oder Nebenbetriebe, die Rechtsstellung des Betriebs-
inhabers, die sozialbkonomischen Verhiltnisse des Be-
triebes, die Buchfithrung, die Vermarktung, die Arbeits-
krifte sowie die Berufsbildung des Betriebsleiters und
seines Ehegatten erhoben.

§40
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit
(1) Erhebungsmerkmale der Gartenbauerhebung sind:
1. bei der Betriebsart:

die Erzeugung zum Verkauf sowie Handel und Dienst-
leistungen,

2. bei den Fidchen des Betriebes:

die Gesamtflache, die landwirtschaftlich genutzte
Flache sowie die gartenbaulich genutzte Flache nach
Pflanzengruppen und -arten sowie nach Eindeckung,

3. beiden Flachen unter Glas oder Kunststoff:

die Grundfliche nach der Art und dem Alter der An-
lagen, die Art und der Verbrauch der zur Beheizung
verwendeten Energie sowie das Lagervolumen von
Heizél,

4. bei den Bewésserungsanlagen:
die Ausstattung mit Beregnungs- und sonstigen Be-

wisserungsanlagen sowie die GréBe der Flache, die
beregnet oder bewéssert werden kann,

5. beiden Lagerrdumen:
die Art und die GroBe, °
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6. bei den Betriebseinnahmen:

die Herkunft sowie der jeweilige Anteil an den gesam-
ten Betriebseinnahmen nach Art der Erzeugnisse und
Dienstieistungen,

7. bei den Pachtverhéltnissen:

die GréBe der gepachteten Fiiche, gepachteter Be-
trieb und Verwandtschaftspacht,

8. bei den Gewerbe- oder Nebenbetrieben:
die Art, -
9. bei der Rechtssteliung des Betriebsinhabers:

Einzelpersonen und Personengemeinschaften oder
juristische Person sowie die Betriebsleitereigen-
schaft,

10. bei den sozialdkonomischen Verhdltnissen des Be-
triebes:

Erwerbstétigkeit auBerhalb des Betriebes und sonsti-
ge auBerbetriebliche Einkommensquellen des Be-
triebsinhabers sowie das geschatzte Verhaltnis (gro-
Ber/kleiner) zwischen dem auBerbetrieblichen Ein-
kommen und dem Einkommen aus dem Betrieb; bei
verheirateten Betriebsinhabern beziehen sich die An-
gaben jeweils auf das Betriebsinhaberehepaar,

11. bei der Buchfihrung:

die Art,
12. bei der Vermarktung:

die Art und die Anteile der Absatzwege,
13. bei den Arbeitskraften:

die Zahl der Arbeitskrifte nach der Familienange-
horigkeit (§ 22 Abs. 1 Satz 2), dem Geschlecht und
Arbeitszeitgruppen,

14. bei der Berufsbildung des Betriebsleiters und seines
_ Ehegatten: -
die fachbezogene Berufsbildung nach der Art des
Abschlusses.

(2) Der Berichtszeitraum fur die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 8, 10, 12 und 13 ist das
dem Erhebungszeitraum vorausgehende Kalenderjahr.
Der Berichtszeitpunkt fir die Ubrigen Erhebungsmerkmale
ist der Tag der ersten Aufforderung zur Auskunftser-
teilung.

Sechster Unterabschnitt
Binnenfischereierhebung

§ 41
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Binnenfischereierhebung sind:

1. die Betriebe, die FluB- oder Seenfischerei zu Erwerbs-
zwecken mit einem Fischfang von jdhrlich mindestens
zehn Dezitonnen Fisch betreiben,

2. die Betriebe, die Fischhaltung oder Fischzucht zu
Erwerbszwecken betreiben und (iber eine Erzeugungs-
fliche von mindestens einhundert Quadratmetern
Forellen- oder funftausend Quadratmetern Karpfen-
teich verfiigen,

3. die Betriebe, die zu Erwerbszwecken in Netzgehegen,
Behéltern oder in &hnlichen Einrichtungen jahrlich min-
destens fiinf Dezitonnen Fisch erzeugen.

1643

§42
Erhebungsart, Periodizitit,
Erhebungszeitraum, Merkmale

‘ (1) Die Binnenfischereierhebung wird aligemein 1994 im
ersten Halbjahr durchgefihrt.

(2) Bei Betrieben nach § 41 Nr. 1 werden Merkmale tber
die befischten Gewasser und den Fischfang erhoben.

(3) Bei Betrieben nach § 41 Nr. 2 und 3 werden Merk-
male Uber die Fischhaltung in Netzgehegen, Behdltern
oder &hnlichen Einrichtungen, die fischwirtschaftlich
genutzten Anlagen, die Erzeugung und die Futtermittel
erhoben.

(4) Bei allen Arten der Binnenfischerei werden Merkmale
Uber. die Betriebszweige, den Erwerbscharakter, die
Rechtsstellung des Betriebsinhabers, die Arbeitskréfte
und die Berufsbildung des Betriebsleiters erhoben.

§43
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit
(1) Erhebungsmerkmale der Binnenfischereierhebung
sind:
1. bei den befischten Gewéssern:
die Art und GroBe,
2. beim Fischfang:

die Fangmenge nach der Art der Fische und des
Betr ebes,

3. bei wer Fischhaltung in Netzgehegen, Behditern oder
&hnlichen Einrichtungen: ‘

die Art, Zahl und das Volumen der Gehege,

4. bei den fischwirtschaftlich genutzten Anlagen:
die Artund GréBe,

5. bei der Erzeugung:

die Menge nach der Art der Fische, Erzeugungsrich-
tung und der Anlagen,

6. beiden Futtermitiein:

der Verbrauch nach der Art des Futters und der
Fische,

-7. bei den Betriebszweigen:
~ die Art,
8. bei den Arbeitskréften:

die Zahl der Arbeitskrafte nach der Familienange-
hérigkeit (§ 22 Abs. 1 Satz 2), dem Geschlecht und
Arbeitszeitgruppen,

9. beim Erwerbscharakter:
die Art, '
10. bei der Rechtssteliung des Betriebsinhabers:

Einzelperson und Personengemeinschaften oder juri-
stische Person,

11. bei der Berufsbildung des Betriebsleiters:

die fachbezogene Berufsbildung nach der Art des
Abschlusses.

(2) Der Berichtszeitraum fir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 8 ist das dem Erhebungszeitraum
vorausgehende Kalenderjahr. Der Berichtszeitpunkt flr
die Erhebungsmerkmale nach Absatz 1 Nr. 9 bis 11 ist der
Tag der ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung.
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Flnfter Abschnitt
(weggefallen)

Sechster Abschnitt
Ernteerhebung

§44
Alligemeine Vorschrift

Die Ermnteerhebung umfaBt:
1. Ernte- und Betriebsberichterstattung,
. 2. Besondere Ernteermittiung.

§45
(weggefallen)

§46
Ernte- und Betriebsberichterstattung

(1) Die Emte- und Betriebsberichterstattung wird in
jedem Jahr, auBer in den Landern Berlin und Bremen, in
den Monaten April bis Dezember durchgefihrt. Sie umfaBt
Schitzungen iiber den Wachstumsstand und wachstums-
beeinflussende Bedingungen sowie (iber voraussichtliche
und endgliltige Naturalertrige des laufenden Jahres.
Erganzend werden, auBer im Land Hamburg, die Merk-
male Gesamterntemengen und Vorratsbestinde bei
einzelnen Getreidearten und Kartoffeln sowie bei Feld-
frichten die Flichen der vorangegangenen Emte und
Aussaatflichen geschétzt. Bei Reben werden zusétzlich
die Merkmale Dauer der Lese, Mostausbeute, Mostge-
wicht, Sauregehalt, Giite des Mostes und Erlése fiir Most-
verkiufe erhoben, bei Obst die Ermnteverwendung ge-
schétzt. Fur die ergdnzende Schéatzung nach § 65 kdnnen
zusétzlich die Merkmale Verfitterung von Milch im Be-
trieb, Eigenverbrauch, Direktvermarktung sowie Anliefe-
rung an Molkereien und Milchsammeistelien jeweils nach
der Menge sowie die Zah! der Milchkiihe herangezogen
werden. Die Schitzungen werden von Ernte- und Be-
triebsberichterstattern vorgenommen, sie werden bei
diesen erhoben.

(2) Zur Ergénzung der Schitzungen von Emteertrédgen
nach Absatz 1 Satz 1 und 2 kdnnen in jedem Jahr bei
héchstens 14000 landwirtschaftlichen Betrieben nach
§ 91 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 oder
bei Obst flir hbchstens 0,5 vom Hundert der Anbaufldchen
die Ertrage représentativ festgestelit werden. Dabei dirfen
jéhrlich nicht mehr als finf Arten von Gemdise, Obst oder
landwirtschaftlichen Feldfrichten, mit Ausnahme der
gemiB § 47 Abs. 2 erfaten landwirtschaftlichen Feld-
frichte, insgesamt jedoch nicht mehr als sechs dieser
Arten, sowie Weinmost einbezogen werden.

§47
Besondere Ernteermittiung -
(1) Die Besondere Ernteermittiung wird reprasentativ in

jedem Jahr, auBer in den Lindem Berlin, Bremen und .

Hamburg, auf héchstens 14000 Feldern landwirtschaft-
licher Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit
Abs. 3'Satz 2 durchgefiihrt. Der Berichtszeitraum ist das
laufende Kalenderjahr.
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(2) Ermittelt werden die Naturalertrige bei landwirt-
schaftlichen Feldfriichten. Weitere Erhebungsmerkmale
sind die Gr&Be der in die Erhebung einbezogenen Fléche,’
die Sorte und die Gesamterntemenge. Bei Getreide
werden zusétzlich Beschaffenheitsmerkmale ermittelt. Die
Ermittlung der Beschaffenheitsmerkmale umfaft die
Untersuchung der Inhaltsstoffe und Verarbeitungseigen-
schaften sowie der Belastung mit Schadstoffen ein-
schlieBlich der radioaktiven Substanzen.

(3) Das Bundesministerium flr Erndhrung, Landwirt-
schaft und Forsten erlét mit Zustimmung des Bundes-
rates eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, in der die
Grundsitze fiir die Durchfiihrung der Besonderen Ernte-
ermittlung festgelegt werden.

(4) Die Ermittlung der Beschaffenheitsmerkmale ist Auf-
gabe des Bundes. Zustindig fiir die Erfillung der Auf-
gaben des Bundes nach Satz 1 ist die Bundesanstalt fiir
Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung.

Siebter Abschnitt
Gefligelstatistik

Erster Unterabschnitt
-Allgemeine Vorschrift

§48
Einzelerhebungen

'Die Geflligelstatistik umfaBt folgende Einzelerhebun-
gen:

1. Erhebung in Briitereien,
2. Erhebung in Unternehmen mit Hennenhaltung,
3. Erhebung in Gefliigelschlachtereien.

Zweiter Unterabschnitt
Erhebung in Briitereien
§49
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind die Britereien mit einem Fas-
sungsvermbgen von mindestens 1 000 Eiern ausschlief-
lich des Schiupfraumes. Die Unternehmen geben ihre
Meldung untergliedert nach Betrieben ab. Unternehmen
mit Betrieben in verschiedenen Lindem haben fiir jedes
Land, in dem sie einen Betrieb haben, gesondert zu
melden.

§ 50
Erhebungsart. Periodizitit, Merkmale

Die Erhebung wird aligemein in jedem Monat durchge-
flhrt. Es werden Merkmale iber die Bruteieremlagen und
die Kiikenerzeugung erhoben.

§51
Erhebungsmerkmale und Berichtszeltraum

(1) Erhebungsmerkmale sind:

1. die Zahl der eingelegten Bruteier zur Erzeugung
von Hihnem; Enten, Génsen, Truthiihnem und Peri-
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hithnern sowie die Zahl der geschilipften Kiiken, bei
Huhnern auch nach Nutzungsrichtung und Verwen-
dungszweck,

2. zusétzlich das Fassungsvermobgen der Brutanlagen
ausschlieBlich des Schlupfraumes.

(2) Der Berichtszeitraum fiir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 ist der jeweilige Monat, fiir das Erhe-
bungsmerkmal nach Absatz 1 Nr. 2 der Monat Dezember.

Dritter Unterabschnitt

. Erhebung in
Unternehmen mit Hennenhaltung

§52
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind Untemehmen mit mindestens
3 000 Hennenhaltungsplétzen. Die Unternehmen geben
ihre Meldung untergliedert nach Betrieben ab. Unterneh-
men mit Betrieben in verschiedenen Landern haben fir
jedes Land, in dem sie einen Betrieb haben, gesondert zu
melden.

§53
Erhebungsart, Periodizitit, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durch-
geflihrt. Es werden Merkmale tber Hennenhaltung und
Eiererzeugung erhoben.

§54
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale sind:

1. die Zahl der vorhandenen Hennenhaitungsplitze und
) der legenden Hennen sowie die Zahi der erzeugten
Eier,

2. zusétzlich die Haitungsform und der Bestandsaufbau
nach Alterskiassen und Legeperioden.

(2) Der Berichtszeitpunkt fiir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 ist mit Ausnahme der Zahl der erzeug-
ten Eier der 1. Tag des Monats, fiir die Erhebungsmerk-
male nach Absatz 1 Nr. 2 der 1. Dezember. Der Berichts-
zeitraum fur die Zahl der erzeugten Eier ist der jeweilige
Vormonat.

Vierter Unterabschnitt

Erhebung in
Gefliigelschlachtereien

§55
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind fiir die Erhebungsmerkmale
nach § 57 Abs. 1 die Gefliigelschlachtereien mit einer
Schlachtkapazitét von mindestens 2 000 Tieren im Monat.
Die Unternehmen geben ihre Meldung untergliedert nach
Betrieben ab. Untemehmen mit Betrieben in verschiede-
nen Léndern haben fir jedes Land, in dem sie einen
Betrieb haben, gesondert zu melden.
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§ 56
Erhebungsart, Periodizitat, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durch-
gefiihrt. Es werden Merkmale tiber Gefligelschlachtungen
erhoben.

§57
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum
(1) Erhebungsmerkmale sind:

1. das Schlachtgewicht des geschlachteten Geflligels
nach der Art, nach Herrichtungsform und Angebotszu-
stand,

2. zusétzlich die monatliche Schiachtkapazitat.

(2) Der Berichtszeitraum flir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1 ist der jeweilige Monat, fiir das Erhe-
bungsmerkmal nach Absatz 1 Nr. 2 der Monat Mérz.

Achter Abschnitt

Schlachtungs- und
Schlachtgewichtsstatistik

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrift

§58
Einzelerhebungen

Die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik um-
faBt folgende Einzelerhebungen:

1. Erhebung der Schlachtungen,.
2. Erhebung der Schlachtgewichte.

Zweiter Unterabschnitt
Erhebung liiber Schiachtungen

§59
Erhebungsart, Periodizitat, Merkmale

Die Erhebung wird aligemein in jedem Monat durch-
gefiihrt. Es werden Merkmale Uber Schiachtungen von
Rindern, Kilbern, Schweinen, Schafen, Ziegen und
Pferden, an denen nach den Bestimmungen des Fleisch-
hygienegesetzes die Schiachttier- und Fleischunter-
suchung vorgenommen wurde, erhoben.

§60
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Schlachtungsstatistik sind
die Zahl der in § 59 genannten Tiere nach Herkunft, Tierart
und Kategorie, Art der Schlachtung sowie der Tauglich-
keit.

(2) Der Berichtszeitraum fir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat.
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Dritter Unterabschnitt
Schlachtgewichtsstatistik

§61 v
Erhebungsart, Periodizitit, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durchge-
fihrt. Es werden Merkmale Uber Schiachtgewichte von
Rindern, Kélbern, Schweinen und Schafen auf Grund der
nach der Vierten Vieh- und Fleischgesetz-Durchfiihrungs-
verordnung zu erstattenden Meldungen erhoben.

_ §62
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum.

(1) Erhebungsmerkmale der Schlachtgewichtsstatistik
sind das Gesamtschiachtgewicht und die Zahl der in § 61
genannten Tiere nach Kategorien und Handelsklassen.

(2) Der Berichtszeitraum flir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat. o

Neunter Abschnitt
Milchstatistik

§63
Erhebungsart, Periodizitit, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein in jedem Monat durch-
gefuhrt. Es werden Merkmale Uber die Erzeugung von
Milch auf Grund der nach der Milch-Meldeverordnung zu
erstattenden Meldungen erhoben.

§64
Erhebungsmerkmal und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmal ist die angelieferte Milchmenge
nach Kreisen.

(2) Der Berichtszeitraum fur das Erhebungsmerkmal
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat.

§65
Ergédnzende Schitzung

Die Differenz zwischen angelieferter und erzeugter

- Milchmenge sowie die Verwendung der Milch beim Erzeu- -

ger jeweils nach Kreisen werden durch die statistischen
Amter der Linder geschitzt.

Zehnter Abschnitt
Hochsee- und Kiistenfischereistatistik

§66
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind die Fischereibetriebe, die See-
fischmarkte, die Fischverwertungsgenossenschaften so-
wie die Betriebe von Fischhandel und Fischverarbeitung.

§67
Erhebungsart, Periodizitit, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein. in jedem Monat durch-
gefithrt. Es werden Merkmale (iber die Fangreise und die
Fangergebnisse von Fischen erhoben.
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. §68
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale bei Anlandungen deutscher
Fischereifahrzeuge innerhalb und auBerhalb des Gel-
tungsbereiches dieses Gesetzes und bei Anlandungen
ausléndischer Fischereifahrzeuge unmittelbar vom Fang-
platz aus im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind:

. Beginn und Ende der Fangreise,v

.. Fangplatz,

. Fanggerat,

Verarbeitung an Bord nach Art, Menge und Form,
Anlandehafen,

Anlandegebiet,

Fangergebnis nach Absatzart jeweils nach Fischart,
Menge und Eriés.

() Bei Anlandungen deutscher Kistenfischereifahr--
zeuge innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
werden nur die in Absatz 1 Nr. 2, 5 bis 7 genannten Erhe-
bungsmerkmale erhoben.

(3) Der Berichtszeitraum fir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat.

Elfter Abschnitt
Weinstatistik
Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrift

§69
" Einzelerhebungen
Die Weinstatistik umfaBt folgende Einzelerhebungen:
1. Rebflachenerhebung,
2. El;nteerhebung,
3. Erhebung der Erzeugung,
4. Bestandserhebung.

Zweiter Unterabschnitt
Rebfidchenerhebung

-§70
Erhebungsart, Periodizitit, Merkmale

Die Erhebung wird allgemein-in jedem Jahr durch-
gefihrt. Es werden Merkmale iber Rebflichen erhoben.

§7M
¢ .
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit
(1) Erhebungsmerkmale der Rebflichenerhebung sind

‘die GréBe der mit Keltertrauben bestockten Rebfiiche

und deren Verinderung nach Rebsorten, Anbaugebieten
und Ertragskiassen. Bei der Erzeugung vegetativen Ver-
mehrungsgutes von Reben sind Erhebungsmerkmale die
bestockte Rebfliche nach Pflanzgutkategorien und Reb-
sorten. ‘

{2) Der Berichtszeitpunkt fur die GroBe der mit Kelter-
trauben bestockten Rebflédchen ist jeweils der 31. August.
Der Berichtszeitraum fUr deren Verdnderung ist das abge-
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laufene Weinwirtschaftsjahr. Der Berichtszeitraum bei der
Erzeugung von vegetativem Vermehrungsgut ist das
abgelaufene Weinwirtschaftsjahr.

Dritter Unterabschnitt
Ernteerhebung

§72

Erhebungsart, Periodizitat,
Merkmale, Erhebungszeitpunkt

Die Erhebung wird aligemein in jedem Jahr durch-
gefiihrt. Es werden Merkmale uiber die Traubenernte erho-
ben. Erhebungszeitpunkt ist spatestens der 15. Dezember
eines jeden Jahres.

§73
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale sind die geerntete Trauben-

menge nach Rebsorten, Art der Rebfliche und Bestim- -

mung der Trauben jeweils nach roter und weiBer Trau-
benmenge, die Ertragsflichen sowie der Hektarertrag
jeweils nach der Art der Rebflache.

(2) Der Berichtszeitraum fur die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der Zeitraum zwischen dem Beginn des
Weinwirtschaftsjahres und dem Erhebungszeitpunkt.

Vierter Unterabschnitt
Erhebung der Erzeugung

§74

Erhebungsart, Periodizitat,
Merkmale, Erhebungszeitpunkt

Die Erhebung wird allgemein in jedem Jahr durch-

. gefihrt.'Es werden Merkmale lber die Weinerzeugung

erhoben. Erhebungszeitpunkt ist spétestens der 10. De-
zember eines jeden Jahres.

§75

Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale sind die Art der verwendeten
Erzeugnisse, die Ertragsflachen und der Hektarertrag, die

Erzeugung nach Qualititsstufen jeweils untergliedert nach '
Trauben, Most und Wein, bei Most und Wein auch nach .

roten und weif3en Trauben.

(2) Der Berichtszeitraum fir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der Zeitraum zwischen dem Beginn des
Weinwirtschaftsjahres und dem Erhebungszeitpunkt.

Fiinfter Unterabschhitt
Bestandserhebung

§75a
Erhebungseinheiten
Erhebungseinheiten der Bestandserhebung sind:
1. alle in der Weinbaukartei erfaBten Betriebe,

2. alle nicht in der Weinbaukartei erfaten Unternehmen,
die Wein und Traubenmost zum Verkauf herstellen,
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und alle Unternehmen des GroBhandels mit Wein und
Traubenmost.

§76

Erhebungsart, Periodizitit,
Merkmale, Erhebungszeitpunkt

Die Erhebung wird aligemein in jedem Jahr durch-
gefuhrt. Es werden Merkmale {iber Weinbesténde erho-
ben. Erhebungszeitpunkt ist spatestens der 7. September
eines jeden Jahres.

§77
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt

(1) Erhebungsmerkmale sind die Bestdnde an Wein-
und Traubenmost jeweils untergliedert nach roten und
weiBen Trauben, jeweils nach Wein inlandischer Herkunft,
Wein mit Herkunft aus anderen Léndern der Européischen
Gemeinschaften und Wein mit Herkunft aus Drittlandern.
Die Weine inlandischer Herkunft sind nach Tafelwein,
Landwein, Qualitatswein und Qualitdtswein mit Pradikat,
die Weine mit Herkunft aus anderen Léndern der Europai-
schen Gemeinschaften nach Tafelwein, Landwein und
Qualitatswein - zu untergliedern. Bei Tafelwein, der aus
einem Verschnitt von Weinen aus mehreren Landern der
Europaischen Gemeinschaften besteht, entfilit die Unter-
gliederung nach Herkunft und Qualititsstufen, bei
Schaumwein, Perlwein und Likérwein die Untergliederung
nach Qualitatsstufen.

(2) Der Berichtszeitpunkt fiir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist jeweils der 31. August.

Zwolfter Abschnitt
Holzstatistik

Erster Unterabschnitt
Aligemeine Vorschrift

§78 .
- Einzelerhebungen
" Die Holzstatistik umfaBt folgende Einzelerhebungen:
1. Erhebung in forstlichen Erzeugerbetrieben,
2. Erhebung in Betrieben der Holzbearbeitung.

Zweiter Unterabschnitt
Erhebung in
forstlichen Erzeugerbetrieben
§79
Erhebungseinheiten
Erhebungseinheiten sind die Betriebe, die Rohholz
erzeugen.
§80
Erhebungsart, Periodizitat, Merkmale

(1) Die Erhebung wird als Stichprobe bei hdchstens
15 000 Erhebungseinheiten halbjéhrlich durchgefiihrt. Es
werden Merkmale Gber Rohholz erhoben.
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(2) Die Ergebnisse der Betriebe von natirlichen und juri-
stischen Personen des privaten Rechts kénnen von den
Landern durch die von ihnen zu bestimmenden Stellen
geschatzt werden. ,

§81
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale sind der Einschlag, die Ein-
schlagsursache und der Verkauf von Rohholz nach Holz-
arten und Sorten jeweils nach Waldeigentumsarten.

(2) Berichtszeitrdume fiir die Erhebungsmerkmale nach
Absatz 1 sind die Monate Oktober bis Marz und April bis
September. ’

Dritter Unterabschnitt

Erhebung in .
Betrieben der Holzbearbeitung

§82
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind Betriebe mit mindestens
20 Beschéftigten, in denen Erzeugnisse des holzbearbei-
tenden Gewerbes hergestellt werden. Bei S&gewerken
liegt die Erhebungsgrenze bei einem jéhrlichen Einschnitt
- einschliellich Lohnschnitt - von mindestens 5 000 m?3
Rohholz (im FestmaB).

§83
Erhebungsart, Periodizitit, Merkmale

Die Erhebung wird aligemein halbjahrlich durchgefiihrt.
Es werden Merkmale {iber Rohholz und Erzeugnisse des
holzbearbeitenden Gewerbes erhoben.

§84
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale sind die Zuginge, Abgdnge
und Bestdnde an Rohholz und Erzeugnissen des holz-
bearbeitenden Gewerbes nach der Herkunft und Holzart.

(2) Der Berichtszeitraum fiir die Erhebungsmerkmale
Zugénge und Abgénge sind die jeweiligen Kalenderhalb-
jahre. Der Berichtszeitpunkt fur die Besténde ist das Ende
des jeweiligen Kalenderhalbjahres.

Dreizehnter Abschnitt

§§ 85 bis 87
(weggefallen)

Vierzehnter Abschnitt
Dingemittelstatistik

§88
Erhebungseinheiten

. Erhebungseinheiteh sind die Unternehmen, die Diinge-
/mittel erstmals in Verkehr bringen.
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§89
Erhebungsart, Periodizitit, Merkmale

Die Dingemittelstatistik wird allgemein vierteljahrlich
durchgefihrt. Es werden Merkmale (ber den Inlands-
absatz von Diingemitteln erhoben.

§90
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Dingemittelstatistik sind
der Inlandsabsatz von mineralischen Diingemittein nach
Pflanzenndhrstoffen, Arten und Absatzgebieten jeweils
nach der Menge.

(2) Der Berichtszeitraum fiir die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist das jeweilige Kalendervierteljahr.

Dritter Teil
Gemeinsame Vorschriften

§ 91
Erhebungseinheiten

(1) Erhebungseinheiten sind, soweit nichts anderes
bestimmt ist:

1. Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Flache
von mindestens zwei Hektar oder mit mindestens

- a) jeweils acht Rindern oder Schweinen oder
b) zwanzig Schafen oder

c) jeweils zweihundert Legehennen oder Junghennen
oder Schlacht-, Masthidhnen, -hithnern und sonsti-
gen Hihnen oder Gansen, Enten und Truthihnern
oder

d) jeweils dreiBig Ar bestockter Rebfliche oder Obst-
fidche, auch soweit sie nicht im Ertrag stehen, oder
Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Ge-
miseanbau im Freiland oder Blumen- und Zier-
pflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil-
und Gewdlrzpflanzen oder Gartenbausémereien fiir
Erwerbszwecke oder

e) jeweils drei Ar Anbau fir Erwerbszwecke unter Glas
von Gemiise oder Blumen und Zierpflanzen,

2. Betriebe mit einer Waldflache von mindestens zehn
Hektar.

(2) Erfullen Betriebe mindestens eine Bedingung des
Absatzes 1, dann sind alle Merkmale der betreffenden
Erhebungen, unabhéngig vom Erreichen einzelner Gren-
zen des Absatzes 1, anzugeben.

(3) Betriebe im Sinne dieses Gesetzes sind technisch-
wirtschaftliche Einheiten, die einer einheitlichen Betriebs-
fihrung unterliegen und land-, forst- oder fischwirtschaft-
liche Erzeugnisse hervorbringen. Landwirtschaftliche
Betriebe im Sinne dieses Gesetzes nach Absatz 1 Nr. 1
sind auch solche, die sowoh! die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Nr. 1 als auch die des Absatzes 1 Nr. 2 erfiillen,
wenn ihre landwirtschaftlich genutzte Fliche zwei Hektar -
und mehr betrégt, diese aber mindestens zehn vom Hun-
dert ihrer Waldfidche entspricht.

(4) Bestent ein Betrieb aus mehreren voneinander ent-
fernt liegenden Betriebsteilen, die einheitlich bewirtschaf-
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tet werden, sind die Meldungen nach § 1 fir den gesamten
Betrieb dort abzugeben, wo sich der Hauptsitz des
Betriebs befindet.

(5) Gehoren mehrere Betriebe zu einem Unternehmen,
geben die Unternehmen, soweit nichts anderes bestimmt
ist, die Meldungen fir jeden ihrer inlandischen Betriebe
nach § 1 ab. Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind
unter einheitlicher und selbstandiger Flihrung stehende
wirtschattliche, finanzielle und rechtliche Einheiten. Unter-
nehmen mit Betrieben in verschiedenen Landern haben
fiir jedes Land, in dem sie einen Betrieb haben, gesondert
zu melden. ‘

(6) Die Auswahl der Erhebungseinheiten fir die in
diesem Gesetz angeordneten représentativen Erhebun-
gen erfolgt nach mathematischen Auswahlverfahren.

(7) Das Bundesministerium fir Erndhrung, Landwirt-
schaft und Forsten wird ermachtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Werte
nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a bis e und nach § 41 neu
festzulegen.

§92
Hilfsmerkmale

(1) Hilfsmerkmale sind:

1. die Vor- und Familiennamen, Firma, Instituts- oder
Behdérdenname, Anschrift sowie Telekommunikations-
anschiuBnummer der zu Befragenden nach § 93
Abs.2,3und5Nr. 1,

2. die Vor- und Familiennamen oder Firma sowie An-
schrift der Inhaber der Betriebe nach § 91 Abs. 1,
soweit sie nicht schon unter Nummer 1 fallen,

3. die Vor- und Familiennamen sowie Anschrift des bis-
herigen Bewirtschafters von erhaltenen Flachen sowie

- des neuen Bewirtschafters von abgegebenen Fldchen
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 oder des jeweiligen Eigentimers,

' 4. die Belegenheit der abgegebenen und erhaltenen
Fiachen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2, der Baumobstfldchen
nach § 15 und der Felder nach § 47 Abs. 1,

5. der Name und die Ortsangabe der befischten Gewés-
ser nach § 42 Abs. 2 und die Belegenheit der fischwirt-
schaftlich genutzten Anlagen nach § 42 Abs. 3,

6. der Name und die Registrienummer des Fischereifahr-
zeugs bei der Erhebung nach § 67._

(2) Unterste regionale Gliederungseinheit, der die Erhe-.

bungsmerkmale zugeordnet werden dirfen, ist der
Gemeindeteil.

§93
Auskunftspflicht

(1) Fur alle Statistiken nach diesem Gesetz besteht Aus-
kunftspflicht, soweit in Absatz 5 nichts anderes bestimmt
ist. '

(2) Auskunftspflichtig sind:

1. die Inhaber oder Leiter der Betriebe und Unternehmen
nach § 6 fur die Bodennutzungshaupterhebung, nach

§ 9 fir die Gemiiseanbau- und Zierpfianzenerhebung,
nach § 12 fur die Ba(mschulerhebung, nach § 15 fur

" die Obstanbauerhebung, nach § 18 Abs. 1 fiir die Vieh-
zihlung, nach § 25 fiir die Agrarstrukturerhebung, nach
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§ 32 fur die Haupterhebung der Landwirtschaftszah-
lung, nach § 35 Nr. 2 fir die Weinbauerhebung, nach
§ 38 fur die Gartenbauerhebung, nach § 41 fiir die
Binnenfischereierhebung, nach § 47 Abs. 1 fir die
Besondere Ernteermittlung, nach § 49 flir die Erhebung
in Brutereien, nach § 52 fir die Erhebung in Unter-
nehmen mit Hennenhaltung, nach § 55 fiir die Er-
hebung in Gefligelschiachtereien, nach § 66 fir die
Hochsee- und Kistenfischereistatistik, bei Anlandun-
gen auf Seefischmérkten die Leiter der Seefischmarkt-
verwaltungen, bei unmittelbar an Fischverwertungs-
genossenschaften abgegebenen Fangergebnissen die
Leiter dieser Genossenschaften, nach § 75a Nr. 2 fiir
die Bestandserhebung, nach § 79 fiir die Erhebung in
forstlichen Erzeugerbetrieben, nach § 82 fiur die Er-
hebung in Betrieben der Holzbearbeitung und nach
§ 88 fiir die Dingemittelstatistik,

2. die nach Landesrecht fiir die Fihrung des Liegen-

schaftskatasters und entsprechender anderer erfor-
derlicher amtiicher Unterlagen zustéandigen Stellen fir
die Flachenerhebung nach § 5 Nr. 1 sowie flr die
Filachenerhebung nach § 5 Nr. 2 die Gemeinden, flr die
gemeindefreien Gebiete die nach Landesrecht zustén-
digen Verwaltungsbehérden,

3. die fur die Schlachttier- und Fleischuntersuchung

zustédndigen Landesbehdrden fiir die Erhebung nach
§ 59, die flir die nach § 4 der Vierten Durchfihrungs-
verordnung zum Vieh- und Fleischgesetz zustandigen
Landesbehorden fir die Erhebung nach § 61 jeweils
bis spéatestens zum 10. Tag des darauffolgenden
Monats, . :

4. die nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes Uber die Neuord-

nung der Marktordnungsstellen zustandigen Stellen fir
die Erhebung nach § 63 bis spatestens zum Ende des
darauffolgenden Monats,

5. die fur die Quoteniiberwachung zustindige Bundes-

behorde, fir die Angaben, die ihr auf Grund von Rechts-
akten des Rates und der Kommission der Européi-
schen Gemeinschaften zur Erfassung der Fische-
reitatigkeit durch die fir die Hochsee- und Kisten-
fischerei Auskunftspflichtigen nach Nummer 1 oder
{iber die nach Landesrecht zustidndigen Stellen mit-
geteilt werden, fur die Erhebung nach § 67 jeweils zum
10., 20. und 30. Tag des Monats,

6. die nach Landesrecht fiir die auf Grund von Rechts-

akten des Rates und der Kommission der Européi-
schen Gemeinschaften zu flihrende Weinbaukartei und
fir die Ernte-, Erzeugungs- und Bestandsmeldungen
fur Erzeugnisse des Weinsektors sowie die geméaB der
Verordnung zur Durchfiihrung des Weinwirtschafts-
gesetzes zustandigen Stellen fir die Angaben zur Reb-
fidiche und den Rebsorten nach § 36 Abs. 2 bis spéte-
stens 1. Dezember, fir die Erhebungen nach § 70, mit
Ausnahme der Angaben zum vegetativen Vermeh-
rungsgut, bis spéitestens 1. Dezember eines jeden
Jahres, nach § 72 und § 74 bis spatestens 1. Februar
des darauffolgenden Jahres, nach § 76 bis spéatestens
1. November eines jeden Jatres; fiir die Angaben zum
vegetativen Vermehrungsgut nach § 70 die fir die
Anerkennung von Rebpflanzgut gemaB der Rebpflanz-
gutverordnung zusténdigen Stellen.

(3) Abweichend von der Regelung des Absatzes 2 sind
fir die Angaben nach § 29 Abs. 1 Nr. 7 und § 34 Abs. 1
Nr. 5 die jeweils betroffenen Personen auskunftspflichtig.
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(4) Jeder zu Befragende erhélt auf Wunsch einen geson-
derten Erhebungsvordruck mit den von ihm zu beantwor-

tenden Fragen.
(5) Die Angaben
1. zur Emte- und Betriebsberichterstattung (§ 46),

2. zu dem Hilfsmerkmal TelekommunikationsanschiuB-
nummer des zu Befragenden (§ 92 Abs. 1 Nr. 1)
sind freiwillig.
{6) Zur ordnungsgeméBen Durchfihrung der Erhebun-
.gen haben die Auskunftspflichtigen im Sinne des Absat-
zes 2 Nr. 1 auf Verlangen der Erhebungsstellen Vor- und

Familiennamen der nach Absatz 3 auskunftspflichtigen
Personen mitzuteilen. .

(7) Die Auskinfte zur Hochsee- und Kistenfischerei-
- statistik hinsichtlich der nicht der Quoteniiberwachung
unterliegenden Fischarten kénnen von den Auskunfts-
pflichtigen nach Absatz 2 Nr. 1 gemeinsam mit den im
Rahmen der Quoteniiberwachung zu erstattenden Mel-
dungen erteilt werden.

(8) Fir die nach diesem Gesetz durchzufihrenden
Agrarstatistiken dirfen im Rahmen von VerwaltungsmaB-

nahmen im Agrarbereich erteilte Angaben, soweit sie mit

den Merkmalen der Bodennutzungshaupterhebung nach
§§ 6 bis 8 oder der Viehzéhiung nach §§ 18 bis 20 (iberein-
stimmen und sich auf dieselben Erhebungszeitpunkte und
-zeitrdume beziehen, sowie die Hilfsmerkmale Vor- und
Familienname oder Firma und Anschrift der Inhaber oder
Leiter der Betriebe und Untemehmen und das Kenn-
zeichen zu ihrer Identifikation verwendet werden. Insoweit
sind - die nach Landesrecht zustindigen Verwaltungs-
behérden auskunftspflichtig.

(9) Werden fiir die Viehzahiung (§§ 18 bis 20) im Rahmen
von VerwaltungsmaBBnahmen im Agrarbereich erteilte
Angaben nach Absatz 8 verwendet und liegt der Er-
hebungszeitpunkt nach § 19 Abs. 1 innerhalb des in der
VerwaltungsmaBnahme festgelegten Antragszeitraums,
konnen auch dann alle zu ibernehmenden Angaben auf
den in § 19 Abs. 1 genannten Erhebungszeitpunkt be-
zogen werden, wenn einzelne Angaben zu anderen Zeit-
punkten innerhalb des Antragszeitraumes erteilt worden
sind. :

) §94
Durchfiihrung von Bundesstatistiken

(1) Die Fangstatistik der Hochsee- und Kistenfischerei-
statistik (§ 1 Nr. 8) wird fUr die der Quoteniberwachung
unterliegenden Fischarten von der fur diese Aufgabe
zustdndigen Bundesbehdrde aus- den ihr vorliegenden
Meldungen aufbereitet. Die Anlandestatistik Uber die
Hochsee- und Kistenfischerei wird vom Statistischen
Bundesamt ebenfalls aus diesen Meldungen aufbereitet.
Das Néhere zur Ausfihrung der Satze 1 und 2 regelt das
Bundesministerium fur Emahrung, Landwirtschaft und
Forsten durch ErlaB.

(2) Die Dungemittelstatistik (§ 1 Nr. 11) wird vom Statlstl- .

schen Bundesamt erhoben und aufberettet

- §95
Erhebungsstellien, Erhebungsbeauftragte

(1) Zur Durchfiihrung der Erhebungen nach § 1 kénnen
Erhebungsstellen eingerichtet werden. Die Bestimmung
der Erhebungsstellen obliegt den Lindern. Die Landes-
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regierungen werden erméchtigt, durch Rechtsverordnung
die erforderlichen Regelungen zur Bestimmung der Erhe-
bungsstellen, zur Sicherung des Statistikgeheimnisses:
durch Organisation und Verfahren sowie zur Verwendung
der erhobenen Angaben ausschlielich fiir die in diesem
Gesetz bestimmten Zwecke zu treffen.

(2) Bei der Durchfiihrung der Erhebungen nach § 1 kén-
nen Erhebungsbeauftragte eingesetzt werden.

(3) Im Rahmen der Besonderen Emteermittlung (§ 47) ist
den Erhebungsbeauftragten die Entnahme der erforder-
lichen Emteproben wihrend der (blichen Betriebs- und
Geschiftszeiten zu gestatten.

§96
Fortschreibeverfahren

Die Bodennutzungshaupterhebung (§ 2 Nr. 2) und
die Obstanbauerhebung (§ 2 Nr. 5) kénnen ganz oder
teilweise im Fortschreibeverfahren durchgefihrt werden.
Wird dieses Verfahren durchgefiihrt, ist es bei aflen zu
Befragenden eines Bundeslandes anzuwenden. Dabei
werden dem zu Befragenden die von ihm bei vorangegan-
genen Erhebungen angegebenen, bei den statistischen
Amtem der Linder gespeicherten Angaben zur Fort-
schrelbung vorgelegt

§97
Betriebsregister

(1) 2ur Vorbereitung, Durchfihrung und Aufbereitung
der Erhebungen nach § 1 Nr. 1, mit Ausnahme der
Flachenerhebung, und nach § 1 Nr. 2, 3, 4, mit Ausnahme
der Emte- und Betriebsberichterstattung, Nr. 5, 9 (§ 75a
Nr. 2 bis § 77) und 10 filhren die statistischen Amter der
Lénder ein einheitliches Betriebsregister. Fir die Erhe-
bung nach § 1 Nr. 11 wird das Betriebsregister vom
Statistischen Bundesamt gefiihrt. Das Betriebsregister
kann zur Feststellung und zum Nachweis der Erhebungs-
einheiten, zur Ziehung von Stichproben fiir die représen-
tativen Erhebungen, zur Aufstellung von Rotationspiénen,
zur Begrenzung der Belastung zu Befragender, zum
Versand der Erhebungsunterlagen, zur Eingangskontrolle
und zu Rickfragen bei den Befragten, zur Durchfiihrung
von Erhebungen im Fortschreibeverfahren, zur Uber-
prufung der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit, zu Hochrech-
nungen bei Stichproben verwendet werden. Fur agrarsta-
tistische Zuordnungen und Zusammenfithrungen sowie
zu sonstigen agrarstatistischen Auswertungen diirfen die
Erhebungsmerkmale der Bodennutzungserhebung (§ 8
Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 17 Abs. 1), der Vieh-
zéhlung (§ 20), der Agrarstrukturerhebung (§ 29 Abs. 1),
der Landwirtschaftszahiung (§ 34 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 40
Abs. 1, § 43 Abs. 1), der Gefliigelstatistik (§ 51 Abs. 1, § 54
Abs. 1, § 57 Abs. 1), der Bestandserhebung (§ 77 Abs. 1)
und der Holzstatistik (§ 81 Abs. 1, § 84 Abs. 1) verwendet
werden; dabei ist eine Verwendung personenbezogener .
Angaben anderer Personen als des Betriebsinhabers
unzuldssig.

(2) In das Betriebsregister diirfen folgende Hilfs- und
Erhebungsmerkmale aufgenommen werden:

1. die Vor- und Familiennamen, Firma, Instituts- oder
Behordenname, die Anschrift und Telekommunika-
tionsanschiuBnummer der inhaber oder Leiter der
Betriebe und Unternehmen nach den §§ 38, 41, 49, 52,
55, 75a Nr. 2, §§ 79, 82, 88 und 91 Abs. 1 sowie der
Auskunftspflichtigen nach § 93 Abs. 2 Nr.3und 4,
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2. der Betriebssitz und die Bezeichnungen fur regionale
© Zuordnungen, :

die Art des Betriebes,

die Rechtsstellung des Betriebsinhabers,
die landwirtschaftlich genutzte Flache,
die Waldfidche,

der Wirtschaftszweig, die Art der produzierten Giter,
der jahrliche Rohholzeinschnitt sowie die Zahl der
tatigen Personen,

8. die Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen,
9. das Datum der Aufnahme in das Betriebsregister.

(3) Fiir die in Absatz 1 genannten Zwecke wird flir jede
Erhebungseinheit eine Kennummer gebildet, die keine
{iber die Merkmale des Absatzes 2 Nr. 2 bis 9 hinaus-
gehenden Angaben enthalten darf.

(4) Die Merkmale nach Absatz 2 sowie die Kennummer
nach Absatz 3 sind zu |6schen, soweit sie flir die in
Absatz 1 genannten Zwecke nicht mehr bendtigt werden.
Bei denjenigen Betrieben, die Uber einen Zeitraum von
fint Jahren, bei der Obstanbauerhebung (§ 2 Nr. 5) Gber
einen Zeitraum von sechs Jahren, bei der Gartenbau- und
Binnenfischereierhebung (§ 24 Nr. 2 Buchstabe ¢ und d)
{iber einen Zeitraum von elf Jahren nicht mehr zu Erhebun-
gen herangezogen wurden, sind sie spétestens nach
Ablauf dieser Zeitrdume zu I6schen. Eine Ldschung der
Kennummer auf dem Datensatz erfolgt nicht.

(5) Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
Ubermitteln den statistischen Amtern der Lénder alle zwei
Jahre, beginnend 2000, zur Aktualisierung des Betriebs-
registers, soweit vorhanden, auf Anfrage die Hilfs- und
Erhebungsmerkmale nach Absatz 2 Nr. 1 bis 6 und das
Kennzeichen zur ldentifikation (Betriebsnummer), bei
Anderung auch das zuletzt (ibermittelte Kennzeichen.

{6) Soweit von der Ubermittiung nach Absatz 5 und der
Ermichtigung nach § 93 Abs. 8 Gebrauch gemacht wird,
. kann das Kennzeichen zur Identifikation der Erhebungs-
einheiten fir Zuordnungszwecke im Betriebsregister
gespeichert werden. Sofern das Kennzeichen zur Identifi-
kation Uber einen Zeitraum von funf Jahren nicht mehr zu
Zuordnungszwecken herangezogen wurde, ist es spéte-
stens nach Ablauf dieses Zeitraums zu léschen.

N o s
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§98

-Ubermittiung, Verwendung
und Verbdffentlichung von Einzelangaben

(1) Die Ubermittlung von Einzelangaben an die zustén-
digen obersten Bundes- oder Landesbehérden ist im
Rahmen des § 16 Abs. 4 des Bundesstatistikgesetzes
zugelassen.

(2) Die statistischen Amter der Linder und das Stati-
stische Bundesamt dirfen zur Stichprobenauswahl fir
die Verdiensterhebung in der Landwirtschaft die Vor-
und Familiennamen sowie Anschriften der Inhaber der
Betriebe, die stindige Arbeitskrifte beschéftigen, die
keine Familienangehdrigen sind, sowie Angaben zur
Stellung im Beruf und zur ausgeiibten Tétigkeit verwen-
den. Zur Bestimmung des Kreises der zu Befragenden bei
der Erhebung in Betrieben der Holzbearbeitung und bei
der Dingemittelstatistik durfen sie die Anschriften der
Betriebe und Unternehmen sowie Angaben zum Wirt-
schaftszweig, zur Art und Menge der produzierten Gter
und zur Zahl der tatigen Personen aus der Statistik im
Produzierenden Gewerbe sowie bei der Diingemittelsta-
tistik die Anschriften der Diingemittel ein- und ausfihren-
den Unternehmen und deren Einfuhren und Ausfuhren aus
der AuBenhandelsstatistik sowie bei der Bestandser-
hebung (§§ 75a bis 77) die Anschriften der Unternehmen

"und Angaben zum Wirtschaftszweig aus der Statistik im

Produzierenden Gewerbe und der Statistik im Handel
verwenden. Die hierzu erforderlichen MaBnahmen sind
zum frilhestmoglichen Zeitpunkt durchzufihren; dabei
verwendete Hilfsmerkmale sind unmittelbar danach zu
I6schen.

(3) Die Verdffentlichung der Ergebnisse der Flachen-
erhebung (§ 2 Nr. 1) fir jede Gemeinde ist zugelassen.

Vierter Teil
SchiluBvorschrift

§99
(Inkrafttreten)
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Anlage 3

Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 zur
Durchfihrung von Erhebungen der Gemeinschaft iber die Struktur der
landwirtschaftlichen Betriebe (ABI. EG Nr. L 56 vom 02. Marz 1988,
S. 1), zuletzt geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 2467/96 vom
17. Dezember 1996 (ABI. EG Nr. L 335 vom 24. Dezember 1996, S. 3).
Anhang |, ersetzt durch die Entscheidung der Kommission (98/377/EG)
vom 18. Mai 1998 (ABI. EG Nr. L 168 vom 13. Juni 1998, S. 29) und
Anhang ll, geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates
vom 17. Dezember 1996 (ABI. EG Nr. L 335 vom 24. Dezember 1996,
S.3)
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 571/88 DES RATES _
vom 29. Februar 1988

zur Durchfahrung von Erhebungen der Gemeinschaft Gber die Struktur der
landwirtschaftlichen Betriebe
i. d. F. der Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom
17. Dezember 1996 zur Anderung der Verordnung (EWG)
Nr. §71/88 zur Durchfithrung ...

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN -

stitzt auf den Vertrag zur Grundung der Europgischen Wirt-
schaftsgemeinschatft, insbesondere auf Artikel 43,

auf Vorschiag der Kommission1 ).

nach Stellungnahme des Europsischen Panaments2),

in Erwdgung nachstehender Grinde:

Die Entwicklungstendenzen der Strukturen der landwirtschaftli-
chen Betriebe sind ein wesentlicher Faktor fur die Ausrichtung
der .gemeinsamen Agrarpolitik. Es empfiehit sich, die seit
1966/67 auf Gemeinschaftsebene durchgefQhrte: Reihe von
Erhebungen Gber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
fortzusetzen. '

Die Strukturentwicklung 40t sich jedoch auf Gemeinschafts-
ebene nur dann untersuchen, wenn vergleichbare Angaben far
alle Mitgliedstaaten verfugbar sind. Infolgedessen ist es not-
Wendig, die bisherigen Harmonisierungs- und Synchronisie-
- rungsbemahungen fortzusetzen.

Die Arbeitsbelastung fur die Mitgliedstaaten und die Kommission
aus der Durchfohrung dieser Aufgabe muR so gering wie még-
lich gehalten werden.

Die Merkmale, Begriffsbestimmungen und geographischen
Abgrenzungen, die fOr ahnliche froher durchgefthrte Strukturer-
hebungen festgelégt worden sind, sollten soweit irgend méglich
beibehalten werden.

lBei der Festlegung der zu untersuchenden Merkmale mul
versucht werden, die Arbeitsbelastung fOr die mit der Erhebung
befaBten Personen so gering wie mdglich zu hattén,

1) ABI. Nr. C 179 vom 8.7. 1987, S. 3 und
ABI. Nr. C 4 vom 8.7.1988, S. 10.
2) Abi. Nr. C 305 vom 16.11.1987, S. 147.

Um die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft beurteilen
und die Entwicklung der Struktur der landwirtschaftlichen Be-
triebe verfolgen zu kbnhen, mussen regelmalig statistische
Erhebungen bei den landwirtschaftlichen Betrieben durchgefthrt
werden, die Ober eine gewisse landwirtschaftlich genutzte Flache
verfigen oder in gewissem Umfang fOr den Verkauf erzeugen
oder deren Erzeugung gewisse natdrliche Schwellen dberschrei-
tet.

~in Anbetracht der Vielfalt der statistischen Dienststellen der

Mitgliedstaaten, der Leistungsfahigkeit der Methoden 2ur Erhe-

- bung von Stichproben und der Notwendigkeit, zuverldssige
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informationen zu vernOnftigen Kosten zu gewinnen, ist es erfor-
denich, den Mitgliedstaaten die Wah! zu Oberlassen, ob sie die
Erhebungen in Form einer Vollerhebung oder als Stichprobe mit
Zufaltsauswahl durchfuhren, vorausgesetzt, dal die Ergebnisse
der Stichprobenerhebungen auf den jeweiligen erforderlichen
Aggregationsebenen zuverldssig sind.

Gleichwohl ist es notwendig, zumindest alle zehn Jahre eine
Zahlung (Vollerhebung) aller landwirtschaftlichen Betriebe durch-
zufthren, um die Basisdateien der Betriebe und die sonstigen fur
die Schichtung der Stichproben erforderlichén Angaben auf den
neuesten Stand zu bringen.

{Bel der Festsetzung der Modalititen fir die Gemein-

schaftserhebungen in den Jahren 1989/1990 und 1999/2000
sind soweit wie moglich die Empfehlungen der Organisa-
tion fir Eméhrung und Landwirtschaft der Vereinten Natio-
nen (FAO) zu beriicksichtigen, wonach etwa um das Jahr
1990 und um das Jahr 2000 Weltléndwlrtschaftszé’hlungen
durchgefilhrt werden sollen.

Far die Zwecke der Agrarpolitiken ist es angebracht, den statisti-
schen Diensten der Mitgliedstaaten und der Kommission ein
neues System der Datenanalyse und der Verbreitung der Erhe-
bungsergebnisse zur Verfagung zu stellen, das anpassungsféhi-
ger und schneller ist als das bisherige und dennoch die Arbeits-
belastung far die Mitgliedstaaten verringert.

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999




Es solite die Anwendung von geeigneten Verfahren erleichtert
werden, die es der Kommission und den Mitgliedstaaten ermagti-
chen, die Statistiken, die auf der Grundlage der im Rahmen der
Erhebungen (ber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
gesammeiten Angaben erstellt wurden, optimal 2u nutzen.

. Es ist zu berUcksichtigen, dall die Individualangaben der statisti-
schen Vertraulichkeit unterliegen.

Bei der Erarbeitung eines neuen Systems zur Auswertung der
Erhebungen und zur Verbreitung der Erhebungsergebnisse ist
es zweckméBig,

- einerseits den Standpunkt der Leiter der Statistischen Amter
der Mitgliedstaaten zur Ausarbeitung einer Regelung Uber die
Vertraulichkeit der Angaben zu berticksichtigen und

- andererseits eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
bei der Datenanalyse sicherzustellen.

Um den Informationserfordernissen der Gemeinschaft auf dem
Gebiet der Landwirtschaft zu entsprechen und um eine einheitli-
che Auswertung der Erhebungsergebnisse zu gewahrleisten,
bedarf es einer Koordinierung durch das Statistische Amt der
Europdischen Gemeinschaften.

Die Durchfhrung der genannten Erhebungen erfordert for die
Mitgliedstaaten und fur die Kommission Ober mehrere Jahre
hinweg die Bereitstellung betrachtlicher Haushaltsmittel, von
denen ein grofler Teil zur Deckung des Bedarfs der Gemein-
schaft bestimmt ist. Deshalb solite ein Gemeinschaftsbeitrag fur
die Durchfuhrung des Programms vorgesehen werden.

Um die Durchfihrung dieser Verordnung zu ereichtern, ist
weiterhin eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa-
ten und der Kommission erforderlich, die insbesondere uber den
durch den Beschiuf 72/279/EWG!) eingesetzten Standigen
Agrarstatistischen Ausschufl erfolgen sollte -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten fohren im Rahmen des Statistischen Erhe-

|bungsprogramms der Gemeinschaft im Zeitraum 1988 bis 2007
Erhebungen Uber die Struktur der auf ihrem Geblet liegenden
landwirtschaftlichen Betriebe durch (im folgenden ,Erhebungen®
genannt). Die Bezugszeitrdume dieser Erhebungen sind in den
Artikeln 2 und 3 festgelegt.

- Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten fithren zwischen dem 1. Dezem-
ber 1988 und dem 1. Mirz 1991 bzw. zwischen dem
1. Dezember 1998 und dem 1. Mirz 2001 In Obereinstim-
mung mit den Empfehlungen der FAO betreffend die Welt-
landwirtschaftszihlungen jewells eine Grunderhebung in
einem oder mehreren Abschnitten als aligemeine Zih-

1) ABL Nr. L 179 vom 7.8.1972, S. 1.
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lung (Vollerhebung) aller landwirtschaftlichen Betriebe
durch.

Diese Erhebungen werden sich auf das Anbaujahr bezie-
hen, das der Emte im Jahr 1989 oder 1990 und im Jahr 1999
oder 2000 entspricht.

Die Mitgliedstaaten kdnnen jedoch bei der Grunderhebung
1989/1990 fir gewisse Meriumale Stichprobenerhebungen
mit Zufalisauswahl (im folgenden ‘Stichprobenerhebungen’
genannt) durchfilhren; die Ergebnisse werden hochge-
rechnet.

(2) Die Mitgliedstaaten kénnen die Durchfilhrung der
Grunderhebung von 1989/1990 um héchstens zwblf Monate
Vorverlegen oder aufschieben; in diesem Fall filhren sie
eine Stichprobenerhebung tiber eines der Anbaujahre 1989

oder 1890 durch.

Artikel 3 )

Die folgenden Erhebungen (Zwischenerhebungen) (ber die
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe werden in einem oder
mehreren Abschnitten als Vollerhebungen oder als Stichpro-
benerhebungen durchgefohrt, und zwar:

a) 2zwischen dem 1. Dezember 1992 und dem 1. Mérz 1994 fur
das Anbaujahr, das der Ernte 1993 entspricht
(Agrarstrukturerhebung 1993);

" b) 2wischen dem 1. Dezember 1994 und dem 1. Marz 1996 for

das Anbaujahr, das der Ermnte 1995 enispricht
(Agrarstrukturerhebung 1995);

c) wischen dem 1. Dezember 1996 und dem 1. Marz 1998 far
das Anbaujahr, das der Emte 1997 entspricht
(Agrarstrukturerhebung 1997).

d) zwischen dem 1. Dezember 2002 und dem 1. Miirz 2004
fir das Anbaujahr, das der Emte 2003 entspricht
(Agrarstrukturerhebung 2003),

e) zwischen dem 1. Dezember 2004 und dem 1. Mérz 2006
fiir das Anbaujahr, das der Ernte 2005 entspricht
(Agrarstrukturerhebung 20065),

und

) 2zwischen dgm 1. Dezember 2006 und dem- 1. Mérz 2008
fir das Anbaujahr, das der Ernte 2007 entspricht
(Agrarstrukturerhebung 2007).

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten, die Stichprobenerhebungen durchfiih-
ren, treffen die erforderlichen Mailnahmen, damit die Er-
gebnisse auf den jeweliligen vorgesehenen Aggregations-
ebenen zuverlissig sind, das sind:

- die in Artikel 8 genannten Regionen,

~ die in Artikel 8 ge}ihnnten Erhebungsbezirke (nur filr

b die Grunderhebungen),



- die ‘Zielgebiete’ im Sinne der Verordnung (EWG) Nr.
2052788 des Rates (1) und der Entscheidung 94/187/EG
der Kommission (2) (nur fiir die Grunderhebung
1998/2000).

und, soweit die folgenden Gebietseinheiten 6rtlich von
Bedeutung sind:

- dle benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im
Sinne des Artikels 3 der Richtlinie 75/268/EWG (3) und
die Berggebiote Iim Sinne des Absatzes 3 desselben Ar-
tikels,

- die betriebswirtschattlichen Hauptausrlchtungen im
" Sinne der Entscheidung 85/377/EWG (4),

- die betriebswirtschaftlichen Einzelausrichtungen im
Sinne derselben Entscheidung.

Die Mitgliedstaaten treffen die erfordertichen Manahmen,
um sicherzustellen, dafi die Stichprobennahme so struktu-
riert Iist, dafl sie es moglich macht, je Betrieb nur einen
einzigen Koeffizienten zu verwenden, um die durch Stich-
proben gesammelten Informationen hochzurechnen.

Artikel 5
Im Sinne dieser Verordnung sind

a) landwirtschaftlicher Betrieb: eine technisch-wirtschaftliche
Einheit, die einer einheitlichen Betriebsfuhrung unterliegt und
landwirtschaftiiche Produkte erzeugt;

b) landwirtschaftlich genutzte Fliche: Gesamtheit von Ackerland,
Dauerwiesen und -weiden, Dauerkulturen sowie Haus- und
Nutzgarten,

Artikel 6

Von der Erhebung werden erfafit:

a) landwirtschaftliche Betriebe mit einer
genutzten Fidche von 1 ha oder mehr:

landwirtschaftlich

b) landwirtschattliche Betriebe mit einer landwirtschattlich ge-
nutzten Fidche von weniger als 1 ha, wenn sie in gewissem-
Umfang fir den Verkauf erzeugt oder wenn ihre Erzeugungs-
einheit bestimmte natdrliche Schwellen Uberschreitet.

' Die Mitgliedstaaten, die eine andere Erhebungsschwelle verwen-

den wollen, verpflichten sich jedoch, diese Schwelle so festzule-
gen, dall nur die kieinsten Betriebe ausgeschlossen werden,
diezusammen 1 % oder weniger zum gesamten Standard-
deckungsbeitrag - im Sinne der Entscheidung 85/377/EWG -
des betreffenden Mitgliedstaates beitragen.

1) ABI Nr. L 185 vom 15.7.1988, S. 9. Verordnung zuletzt
geéndert durch die Verordnung (EG) Nr. 3193/94 (ABI.,
Nr. L 337 vom 24.12.1994, S. 11).

2) ABI Nr.L 96 vom 14.4.1994, S. 1.

3) ABL Nr. L 128 vom 19.5.1975, S. 1. Richtlinie zulstzt
gedndert durch die Beitrittsakte von 1994.

4) ABL Nr. L 220 vom 17.8.1985, S. 1. Entscheidung zuletzt
gedndert durch die Entscheidung 96/393/EG der
Kommission (ABI. Nr. L 163 vom 2.7.1996, S. 45).
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Alle Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor der Durchfthrung
der Erhebungen mit, nach weichen Methoden sie ihre Schwelle
festlegen.

Artikel 7

(1) Bei vergeselischafteten Kulturen wird die landwirtschaftiich
genutzte Flache auf die beteiligten Kulturen nach dem Anteil an
der Nutzung des Bodens aufgeteilt.

Einzelheiten und Verfahren fir diese Aufteilung und etwaige
Ausnahmen von der allgemeinen Regel werden von den Mit-
gliedstaaten im Einvernehmen mit der Kommission festgelegt.

Im Obrigen wird die Flache der vergesellschafteten Kulturen auch
auflerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfldche entsprechend den
in Anhang | festgelegten Gruppierungen erhoben.

(2) Die Flache der einander foigenden Nebenkulturen wird ge-
trennt von der landwirtschaftlich genutzten Flache* erfait.

Die eihander folgenden Nebenkulturen sind entsprechend den in
Anhang | aufgefuhrten Gruppierungen einzeln anzugeben.

Artikel 8

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen MaBnahrﬁen,
damit die durch die Erhebung gemal dieser Verordnung ge-
sammelten Angaben dem Merkmalskatalog in Anhang | entspré-
chen. Die Anderungen an dem Merkmalskatalog fur die Erhe-
bungen 1993 bis 2007 werden nach dem Verfahren des Artikels
15 festgelegt.

(2) Im Rahmen der Festlegung des Katalogs der Merk-
ale Kir die Grunderhebung 1999/2000 kann den Mitglied-
staatert auf ihren Antrag und auf der Grundlage einer ge-
eigneten Dokumentation von der Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 15 gestattet werden, fiir bestimmte
Merkmale Stichproben mit Zufallsauswah! anzuwenden.

Nach dem Verfahren des Artikels 1§ kann den Mitgliedstaa-
ten auf Antrag und auf der Grundlage einer geeigneten
Dokumentation sowie Im Rahmen der Festlegung des
Katalogs der Erhebungsmerkmale gleichfalls gestattet
werden, ab der Erhebung 1997 fiir bestimmte Merkmale
bereits vorhandene Informationen zu verwenden, die aus
anderen Quellen ais statistischen Erhebungen stammen.

(3) Bei der Grunderhebung 1999/2000 wird die geogra-
phische Lage eines jeden Betriebs durch sinen Kode defi-
niert, der die Aggregierung nach Gebietseinheiten unter-
haib der Ebene der Erhebungsbezirke oder zumindest nach
Zielgebieten erfaubt. ’

(4) Die Begriffsbestimmungen der Merkmale sowle die
Abgrenzung und Kodierung der Regionen, Erhebungs-
bezirke und anderer Gebletseinheiten werden nach dem

Verfahren des Artikels 15 festgelegt.

(5) Falis im Rahmen der Anwendung der Gemeinschaftstypo-
logie fUr landwirtschaftliche Betriebe fur einige Mitgliedstaaten
Standarddeckungsbeitrage fur Unterteilungen bestimmter, in
Anhang | aufgefdhrter Merkmale festgelegt worden sind, erheben
die davon betroffenen Mitgliedstaaten alle Informationen, die
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notwendig sind, um diese Standarddeckuanbeitrﬁge anwenden
2u kdnnen.

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten treffen alle zur DurchfOhrung der Erhebun-
gen in ihrem Gebiet geeigneten Mainahmen; insbesondere

a) erstellen sie die Erhebungsbogen far die Erhebung der Infor-
mationen entsprechend dem in Artikel 8 Abs. 1 genannten
Merkmalskatalog;

b) prdfen sie nach, ob die Erhebungsbogen vollstandig ausgefatit
und die Antworten wahrscheinlich sind; sie veranlassen erfor-
derlichenfalls und soweit mdglich die Ergnzung fehlender
Angaben und die Berichtigung ungenauer Angaben.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten Ubermitteln dem Statistischen. Amt der
Europdischen Gemeinschaften die In Artikel 8 Absatz 1
genannten Angaben, dle durch die Vollerhebungen und die
Stichprobenerhebungen gesammelt werden, in Form von
Individualangaben je Betrieb gem&8 dem In Anhang Ii be-
schriebenen Verfahren, im folgenden ‘EUROFARM-Projekt’
genannt. ‘

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daB die auf EUROFARM-
Standard-Bandsatz {bertragenen Daten volistindig und
plausibel sind, indem die Mitgliedstaaten die einheitlichen
Kontrolibedingungen anwenden, weiche vom Statistischen

Amt der Europdischen Gemeinschaften in enger Zusam- '

menarbeit mit den zustiéindigen Stellen der Mitgliedstaaten
festgelegt wurden; sie verwenden fir die Uberpriitung der
individualdaten auch die unter Nummer 9 des Anhangs Il
erwidhnten Kontrolitabellen.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten erteilen dem Statistischen Amt der Europai-
schen Gemeinschaften alle gegebenenfalls von ihm gewOnsch-
ten Ausk@nfte bezlglich Organisation und Methodik der Erhe-
bungen, die Gegenstand der voriiegenden Verordnung sind; sie
liefern insbesondere den Zeitplan far die Durchfohrung der
Datenerhebung an Ort und Stelle.

Artikel 12

Das Statistische Amt der Européiischen Gemeinschaften sorgtim
Rahmen des EUROFARM-Projekts fur die Verbreitung der
Erhebungsergebnisse in Tabellenform. Die praktischen Modalita-
ten dieser Verteilung werden in den zustiandigen Ausschussen
und Arbeitsgruppen festgelegt.

Artikel 13

Die Kommission legt dem Rat alle drei Jahre, das erste Mal vor
dem 31. Dezember 1992, einen Bericht uber die Durchfghrung
des EUROFARM-Projekts vor. Sie schiigt die erforderichen
Anpassungen vor, die in dieser Verordnung vorzunehmen sind.
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Artikel 14

(1) Zur Durchfihrung der in den Artikein 2 und 3
vorgesehenen Erhebungen werden den Mitgliedstaaten als
Beitrag zu den entstehenden Ausgaben 20 ECU fur jeden erfai-
ten landwirtschaftichen Betrieb erstattet, fir den die volistandi-
gen Daten dem Statistischen Amt der Europdlischen Gemein-
schaften Gbermittett werden, und zwar jeweils bis zu einem
Hochstbetrag je Erhebung von:

- 100000 ECU fur Luxemburg,

- 500000 ECU jeweils for Belgien und Danemark,

. 600000 ECU fir Schweden

- 700000  ECU far die Niederlande und Finnland,

- 1100000 ECU fur Idand,

- 1300000 ECU far das Vereinigte Kénigreich,

- 1400000 ECU filr Osterreich,

- 2000000  ECU jeweils fUr Deutschland, Griechenland,

Spanien, Frankreich, ltalien und Portugal.

Fir Mitgliedstaaten, die in den Jahren 1999/2000 bei allen
landwirtschaftlichen Betrieben eine allgemeine Zihlung
(Vollerhebung) In bezug auf alle erforderfichen Merkmale
durchfihren, erhéhen sich die vorgenannten Betrige um
50 %.

Die jéhrlichen Mittel werden von der MHaushaltsbehbrde
innerhalb der durch die Finanzielle Vorausschau gesetzten
Grenzen bewilligt.

(2)  Der als finanzieller Bezugsrahmen eingesetzte jéhrii-
che Héochstbetrag filr die Eniwickiung, die Unterhaltung,
die notwendigen Anpassungen und die Verwaltung des
EUROFARM-Projekts, einschlieBlich der Vérbreitung der
Ergebnisse, betrigt:

- 480 000
- 440 000
- 240 000
- 80 000
- 700 000
- 550 000

ECU fiir das Jahr 1989,

ECU fiir das Jahr 1990,

ECU fiir das Jahr 1991,

ECU fiir die Jahre 1992 bis 1998,
ECU fir die Jahre 1999 und 2000,
ECU filr die Jahre 2001 bis 2010.

Die jénrlichen Mittel werden von der Haushaltsbehérde
Innerhalb der durch die Finanzielle Vorausschau gesetzten
Grenzen bewilligt.

Artikel 15

(1) Wird auf das in diesem Artike! festgelegte Verfahren Bezug
genommen, so befalt der Vorsitzende des Standigen Agrarsta-
tistischen Ausschusses (im folgenden .AusschuR® genannt)
diesen von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines Mit-
gliedstaates mit der Angelegenheit.



(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuf
einen Entwurf der zu treffenden Mallnahmen.

Der Ausschul nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist
Stellung, die der Vorsitzende je nach der Dringlichkeit der be-
treffenden Frage bestimmen kann. Die Stellungnahme kommt mit
einer Mehrheit von 62 Stimmen zustande, wobei die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages
gewogen werden. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung
nicht teil.

(3) Die Kommission erialt Malnahmen, die sofort anwendbar
sind. Entsprechen diese Mafinahmen nicht der Stellungnahme

des Ausschusses, so werden sie dem Rat von der Kommission
alsbald mitgeteilt; in diesem Fall kann die Kommission die
Anwendung der von ihr beschlossenen Maflnahmen bis zur
Dauer von hbtchstens einem Monat nach dieser Mitteilung aus-
setzen.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen einem Monat
anders entscheiden.

Artikel 16

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verdffentlichung im
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 29. Februar 1988.

Diese Verordnung ist in allen ikren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar

in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 17. Dezember 1996.

Im Namen des Rates
Der Prisident
W. von GELDERN

fiar die VO (EG)
Nr. 2467/96

Im Namen des Rates
. Der Prdsident
1. Yates
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10.

ANHANG i
PROJEKT EUROFARM

Beschreibung und Inhalt

Das Projekt EUROFARM ist ein Netz von Datenbanken, das die Auswertung der Gemeinschaftserhebungen Ober die Struktur der
landwirtschaftlichen Betriebe fur die Zwecke der einzelstaatlichen und der gemeinsamen Agrarpolitik erlaubt.

Die Konzeption und die Verwirklichung dieses Projekts werden in enger Abstimmung zwischen den statistischen Diensten der Mit-
gliedstaaten und der Kommission sowie mit Unterstutzung der letzteren durchgeftht.

Die Datenbanken des Projekts EUROFARM sind

»= die Datenbank fir individualdaten (BDI), weiche die Individualdaten enthalten soll, die keine direkte identifizierung
erméglichen ddrfen, entweder fiir die Gesamtheit der Betriebe (im Fall von Grunderhebungen) oder die Gesamtheit
oder eine reprisentative Stichprobe der Betriebe (Im Fall von Zwischenerhebungen), die es ermébglicht, die Analysen
autf den geographischen Ebenen geméB Artikel 4 der Verordnung durchzufiihren;”

- die Tabellendatenbank (BDT), welche die Ergebnisse der Erhebung, dargestellt in Form von statistischen Tabellen, enthaiten
soll. Der Inhalt der Tabeliendatenbank wird nach dem Verfahren des Artikels 15 der Verordnung festgelegt.

Standort der Datenbanken

Die Datenbank fur Individualdaten (BDI) wird fOr alle Mitgliedstaaten, auBler den Individualdaten aus Erhebungen, die in
Deutschiand fir den Zeitraum 1988 bis 1997 durchgefiihrt wurden, in einem Datenverarbeitungszentrum der Kommission
angesiedelt, wobei Zugang und Verwaltung einzig und allein unter der Verantwortung des Statistischen Amtes der Européischen
Gemeinschaften stehen.

Die Tabellendatenbank BDT wird in einem Datenverarbeitungszentrum der Kommission angesiedett.
Verfahren der Ubermittiung von Individualdaten an das Statistische Amt der Europiischen Gemeinschaften

Die Individualdaten werden unter Verwendung eines vom Statistischen Amt der Europaischen Gemeinschaften in Abstimmung mit
den Mitgliedstaaten festgelegten einheitiichen Code tbermittelt, und zwar innerhalb der Fristen, die nach dem Verfahren des Arti-

. kels 15 der Verordnung festgelegt werden.

Abwd&hmd davon Ubermitteit Deutschland keine Individualdaten, sondemn Tabellenergebnisse entsprechend dem unter
Nummer 2 erwéhnten BDT-Tabellenprogramm. Diese Ausnahmeregelung erlischt nach den Erfiebungen des Zeltraums
1988 bis 1997. '

Deutschiand verpfiichtet sich, die Individualdaten Innerhalb einer Frist von zw&If Monaten nach AbschiuB der Arbeiten
zur Datenerhebung vor Ort zentral auf Magnettriger in einem einzigen Datenverarbeitungszentrum zu speichern.”

Verfahren fiir die Ubermittiung von Tabellendaten

Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten Obermitteiten Individualdaten erstelit das Statlstlsche Amt der Europdischen Gemein-
schaften

.~ die Tabellen fr die Tabellendatenbank (BDT)

- die unter Nummer 15 genannten Ad-hoc-Tabellen.

Falls es dem Statistischen Amt der Europdischen Gemeinschaften mit den von den Mitgliedstaaten Ubermitteiten Individualdaten
nicht moglich ist, die Gesamtheit der nach dem Verfahren des Artikels 15 der Verordnung festgelegten Tabellen fr die Tabellenda-
tenbank (BDT) zu erstellen, verpflichten sich die betreffenden Mitgliedstaaten, die fehlenden Tabellen innerhalb von drei Monaten
nach dem Termin for die Ubermittiung der unter Nummer 5 genannten Individualdaten zu Gbermitteln.

Falls es dem Statistischen Amt der Européischen Gemeinschaften mit den von den Mitgliedstaaten Ubermitteiten Individualdaten
nicht maglich ist, die auf den in Anhang | aufgefahrten Merkmalen basierenden Ad-hoc-Tabellen zu erstellen, proft die Kommission
mit den Mitgliedstaaten die Modalitaten fOr die Ubermittiung def betreffenden Tabellen.

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, gleichzeitig mit den individualdaten Kontrolitabellen 2u Ubermittein, deren Inhalt vom Statisti-
schen Amt der Europlischen Gemeinschaften in Abstimmung mit ihnen festgelegt wird.

Wahrung der Vertraulichkeit der Individualdaten

Die Individualdaten mssen dem Statistischen Amt der Europaischen Gemeinschaften in anonymer Form Ubermittelt werden, welche
die direkte ldentifizierung der Betriebe nicht zulaft.

lStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]
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12.

13.

14,

18.

»16.

Die Kommission ergreift im Rahmen ihrer EDV-Architektur geeignete Mallnahmen, um die Vertraulichkeit der Daten sicherzustellen,
und unterrichtet die Mitgliedstaaten darGber. ’

Der Zugang zu den Individualdaten ist auf die Personen beschrankt, die innerhalb des Statistischen Amtes der Europaischen Ge-
meinschaften mit der Anwendung der Verordnung betraut sind.

Die unter Nummer 14 genannten Tabellen darfen keine direkte oder indirekte Identifizierung der Betriebe ermdglichen.
Verwendung der Daten und Verbreitung der Ergebnisse

Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften verpflichtet sich, die von den Mitgliedstaaten Gbermittelten Individualdaten
nur zu statistischen Zwecken zu verwenden; jede Verwendung zu Verwaltungszwecken ist ausgeschiossen.

Die Individualdaten dienen zur Ausarbeitung
- der in der Tabellendatenbank (BDT) enthaltenen Tabellen,
- der Ad-hoc-Tabellen.

Unter Ad-hoc-Tabellen sind die Tabellen zu verstehen, die urspranglich im Gemeinschaftsprogramm zur Festlegung des Inhalts der
Tabellendatenbank (BDT) nicht vorgesehen waren, deren Erstellung auf der Grundiage der Merkmale in Anhang | jedoch zur
Deckung des Informationsbedarfs der Organe der Gemeinschaft oder der Statistischen Amter der Mitgliedstaaten angefordert wird.

Abstimmung

Das Statistische Amt der Européischen Gemeinschaften und die Mitgliedstaaten arbeiten Im Rahmen lhrer Jewelligen
Zusténdigkeiten und geméB der Verordnung (Euratom, EWG) Nr. 1688/90 Verfahren fiir eine rasche Konzertlerung aus, um

- die Vertraulichkeit und die statistische Zuveriissigkeit der auf der Grundlage der Individualdaten ersteliten
" Informationen zu garantieren;

- die Mitgliedstaaten tiber die Verwendung dieser Daten zu informieren.* ‘

[Statistlsches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 19§|
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II

(Nicht veriffentlichungsbediirftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 18. Mai 1998

zur Anpassung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates im
Hinblick auf die Durchfithrung von Erhebungen der Gemeinschaft iiber die
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 1346)

(98/377/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestiitzt auf den Vertrag zur Gn’indung der Europiischen
Gemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates
vom 29. Februar 1988 zur Durchfithrung von Erhebungen
der Gemeinschaft iiber die Struktur der landwirtschaft-
lichen Betriebe (), zuletzt geindert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2467/96 (), insbesondere auf Artikel 8 Absitze 1
und 2,

in Erwigung nachstehender Griinde:

Gemaf Artikel 8 Absitze 1 und 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 571/88 werden Anderungen an dem Katalog der
Erhebungsmerkmale nach dem Verfahren des Artikels 15
dieser Verordnung festgelegt, d.h. durch eine Entschei-
dung der Kommission nach Stellungnahme des Stindigen
Agrarstatistischen Ausschusses.

Bei der Festlegung der zu erhebenden Merkmale muf}
versucht werden, die Arbeitsbelastung der von der Erhe-
bung betroffenen Personen soweit wie moglich zu redu-
zieren.

Zur Weiterentwicklung und Uberwachung der gemein-
samen Agrarpolitik mufl der Merkmalskatalog mit Blick
auf die Grunderhebung 1999/2000 uberpriift und ange-
pafit werden. Neue Informationsbediirfnisse treten zutage.
Es besteht ein zunehmender Bedarf an Strukturstatistiken
auf regionaler Ebene fiir die gemeinsame Agrarpolitik

() ABL L 56 vom 2. 3. 1988, S. 1.
() ABL L 335 vom 24. 12. 1996, S. 3.

[ Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth, Grund. ab 1999

sowie fiir Zwecke der Regionalpolitik. Die neuen
Entwicklungen in Richtung auf Betricbe mit mehr als
einem Betriebsinhaber und in Richtung auf eine Land-
wirtschaft, die auf nachhaltigen und umweltgerechten
Methoden der Erzeugung beruht, miissen bewertet
werden, so dafl neue Daten erforderlich sind. Fiir die
Entwicklung des lindlichen Raums mehr Informationen
iiber die Forstwirtschaft und sonstige nichtlandwirtschaft-
liche Titigkeiten in landwirtschaftlichen Betrieben
notwendig. ’

Gemifl Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
571/88 kann die Kommission den Mitgliedstaaten auf
Antrag und auf der Grundlage einer geeigneten Doku-
mentation gestatten, fiir gewisse Merkmale die erforder-
lichen Daten im Wege von Stichprobenerhebungen mit
Zufallsauswahl zu sammeln oder bereits verflighare Infor-
mationen aus anderen Quellen als statistischen Erhe-
bungen zu verwenden. Einige Mitgliedstaaten haben um
die Erlaubnis gebeten, diese Méglichkeiten zu nutzen.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Mafinahmen
entsprechen der Stellungnahme des Stindigen Agrarstati-
stischen Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

‘Im Hinblick auf die Grunderhebung der Gemeinschaft

1999/2000 iiber die Struktur der landwirtschaftlichen
Betriebe wird Anhang 1 der Verordnung (EWG) Nr.

'571/88 durch den dieser Entscheidung beigefiigten

-87-
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Artikel 2

Der Merkmalskatalog muf} die Situation in den einzelnen
Mitgliedstaaten berticksichtigen.

— Ist ein Merkmal im Anhang mit den Buchstaben
.NE* gekennzeichnet, so wird davon ausgegangen, daf}
es in den Dbetreffenden Mitgliedstaaten nicht
vorhanden oder nahezu gleich Null ist.

— Ist ein Merkmal mit den Buchstaben ,NS* gekenn-
zeichnet, so wird davon ausgegangen, daf} es in den
betreffenden Mitgliedstaaten unbedeutend ist.

— Die Erhebung von mit den Buchstaben ,OP* gekenn-
zeichneten Merkmalen ist fiir die betreffenden
Mitgliedstaaten fakultativ.

Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Konigreich
wird gestattet, bei den Grunderhebungen der Gemein-
schaft iiber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
1999/2000 fiir die im Anhang mit den Buchstaben ,SS*
gekennzeichneten Merkmale Stichprobenerhebungen mit
Zufallsauswah! durchzufiihren.

Dinemark, Deutschland, den Niederlanden, Osterreich
und dem Vereinigten Kénigreich wird gestattet, fir die

im Anhang mit den Buchstaben ,AD“ gekennzeichneten
Merkmale bereits verfiighare Informationen aus (in
Abschnitt B des Anhangs aufgefithrten) anderen Quellen
als statistischen Erhebungen zu verwenden.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten, welchen durch diese Entscheidung
gestattet wird, Informationen aus anderen Quellen als
statistischen Erhebungen zu verwenden, treffen die erfor-
derlichen Mafinahmen, um sicherzustellen, dafl diese
Informationen von mindestens gleichwertiger Qualitit
sind wie Informationen aus statistischen Erhebungen

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Briissel, den 18. Mai 1998

Fiir die Kommission
Yves-Thibault DE SILGUY
Mitglied der Kommission

-88- IStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundi. ab 1999'
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B. DATENQUELLEN

Deutschland, Dinemark, den Niederlanden, Osterreich und dem Vereinigten Konigreich wird
gestattet, Informationen aus dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem gemifl den Verord-
nungen (EWG) Nr. 3508/92 (") und (EWG) Nr. 3887/92 () zu verwenden. Den Niederlanden wird
gestattet, fiir die Merkmale B01, B01a), B01b), BO1c), BO1d), L01 und LO1a) Daten aus dem nationalen

Betriebsregister zu verwenden.”

() ABL L 355 vom 5. 12. 1992, S. 1.
() ABL L 391 vom 31. 12. 1992, S. 36.

[ Statistieches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999 |
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Anlage 4

Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter
Flachen vom 10. Juli 1995 (BGBI. | S. 910)
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Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1995, Teil |

Gesetz
zur Gleichstellung stillgelegter
und landwirtschaftlich genutzter Flachen

Vom 10. Juli 1995

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1 . :
(1) Fldchen, die nach MaBgabe der Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 des Rates
vem 30. Juni 1992 zur EinfUhrung einer Stitzungsregelung fir Erzeuger
bestimmter landwirtschaftlicher Kuiturpflanzen (ABIl. EG Nr. L 181 S. 12) still-
gelegt worden sind, gelten weiterhin als landwirtschaftlich genutzte Fldchen.

(2) Die fur die Landwirtschaft in anderen Rechtsgebieten geltenden Rechts=-
vorschriften, insbesondere im Bereich des Biirgerlichen Rechts, des Grundstiick-
verkehrsrechts, des Landpachtverkehrsrechts, des Baurechts, des Naturschutz-
rechts, der Statistik und des Wasserrechts, finden auf diesen Fldchen weiterhin
Anwendung. Die infolge der Stillegung geanderte Beschaffenheit der Flichen
bleibt hierbei unberticksichtigt. Insbesondere bleibt das Recht, diese Flichen
nach Beendigung der Stillegungsperiode in derselben Art und demselben
Umfang wie zum Zeitpunkt vor der Stillegung nutzen zu kénnen, unberihrt.

§2
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1994 in Kraft.

Die verfassungsméiBigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt

verkindet.
Berlin, den 10. Juli 1995

Der Bdndesprésident
Roman Herzog

Der Bundeskanzler
Dr. Heimut Koh!

Der Bundesminister .
far Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten
Jochen Borchert
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Anlage 5
Verordnung vom 03. Méarz 1999 zur Aussetzung von

Erhebungsmerkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz (AgrStatG AussV)
(BGBI. | S. 300)
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 1999 Teli | Nr, 11, auagsgsben ru Bonn am 8. Mitrz 1899

Varordnung
zur Aussetzung von
Erhebungsmerkmalen nach dem Agroratatistikgesstz
(AgrStatGAusaV)

Vom 3. M#rz 1989

Auf Grund des § 5 Abs. 4 dea Bundesstatistikgesotzes vom 22, Januar 1987
(BGBL I S. 482) vorordnet die Bundearegierung:

Artikel 1
Folgende Erhebungsmarkmale des Agrarstatistikgesetzes in dar Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 1898 (BGBI. | S. 1635) werden ausgasetzt:
1. fGr dis Erhebung Ober dla Basténde an Schweinsn nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 dia
Erhebungsmerkmate nach § 20 Nr. 2,

2. {tr die Erhabung Uber die Uberbetrlsbiichen Bindungen belm Absatz von Er-
Zeugnissen nach § 33 Abs. 2 dle Erhsbungamerkmale nach § 34 Abs. 1 Nr. 4,

3. fir dis Erhabung Ober dle Erzeugung vegetativen Vermshrungagutes von
Raben nach § 70 dls dlasbazliglichen Erhebungsmarkmale nach § 71 Aba. 1
Satz 2.

Artlkel 2

Dissa Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 1 Nr. 3 mit Wirkung vom
1. August 1998 In Kraft und am 31, Jull 2002 sufier Kraft. Artikel 1 Nr. 3 tritt mit
Wirkung vom 1. September 1888 In Kraft und am 31, August 2002 guBer Kratt.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 3. Miirz 1998

Dor Bundeskanzler
CGerhard Schréder

Der Bundeaminiater .
fOr Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten
_Funke
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Anlage 6

Merkmalskataloge zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001
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Merkmalskatalog der Landwirtschaftsziihlung/Agrarstrukturerhebung 1999

Merkmalskatalog fiir die
Landwirtschaftszéhlung/Agrarstrukturerhebung im Jahre 1999

Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr. Inhalt/Bedeutung/Auspriigung
ax. Stellenanzahl|

Abschnitt 1
Rechtsform des landwirtschaftlichen Betriebes

Rechtsform des Betriebes Code 065 Einzelunternehmen
i1 Einzelperson, Ehepaar, Geschwister

Personengemeinschaften/-gesellschaften

12 Nicht eingetragener Verein
13 Gesellschaft biirgerlichen Rechts (BGB-
Gesellschaft)

14 Offene Handelsgesellschaft (OHG)

15 Kommanditgesellschaft (KG einschl.
GmbH u. Co. KG)

16 Sonstige Personengemeinschaft (einschl.
Erbengemeinschaft)

Juristische Personen des privaten Rechts

61 Eingetragener Verein

62 Eingetragene Genossenschaft

63 Gesellschaft mit beschrinkter Haftung
(GmbH)

64 Aktiengesellschaft

65 Anstalt des privaten Rechts

66 Stiftung des privaten Rechts
67  Gemeinschaftsforsten mit ideellen Besitz-
anteilen :

Juristische Personen des 6ffentlichen Rechts

21 Gebietskorperschaft Bund

31 Gebietskorperschaft Land

41 Sonstige  Gebietskorperschaften  (Kreis,
Gemeinde, Kommunalverbinde)

51 Sonstige juristische Personen des &ffent-
lichen Rechts (Kirche, kirchliche Anstal-
ten, Stiftungen des offentlichen Rechts,
Personalkérperschaften)

Abschnitt 2
Selbstbewirtschaftete Gesamtfliiche des Betriebes

Falls keine Flichen bewirtschaftet werden, bitte hier ankreuzen [ |

A. Okologischer Landbau

Unterliegt Thr Betrieb dem Kontrollverfahren nach der
EWG-Verordnung Nr. 2092/91 zum Okologischen Land-
bau (EWG-0Oko-Verordnung)? Code349 1 ja
2 nein

-110-
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Merkmalskatalog der Landwirtschaftsziihlung/Agrarstrukturerhebung 1999

B. Hauptnutzungs- und Kulturarten

- Ackerland insgesamt (muB mit dem Ackerland in Ab-

schnitt 3 Code 245 iibereinstimmen) Code 245 ha, Ar 7 Stellen|
- Haus- und Nutzgiirten (ohne Ziergirten) Code 246 ha, Ar 7 Stellen|
- Obstanlagen (ohne Erdbeeren) Code 247 ha, Ar . [7 Stellen|
- Baumschulen (ohne forstliche Pflanzgirten fiir Eigen-
bedarf) Code 248 ha, Ar
- Dauergriinland v .
- Dauerwiesen Code 249 ha, Ar 7 Stelle
- Mihweiden Code 250 ha, Ar 7 Stellen|
- Dauerweiden Code 251 ha, Ar 7 Stellen|
- Streuwiesen und Hutungen' Code 255 ha, Ar Stellen

- Rebland/Rebfliche (bestockte Rebfliche und derzeitige

nicht anderweitig genutzte brachliegende Rebfliche) Code 256 ha, Ar
- Weihnachtsbaumkulturen, Korbweiden- und Pappelanla-

gen (auBerhalb des Waldes) ' Code 257 " ha, Ar

- Landwirtschaftlich genutzte Fliche (LF) ‘ Code 258 ha, Ar
(Summe Code 245 bis 257)

- Waldflichen (einschl. forstliche Pflanzgirten fiir Eigenbe-

darf sowie aufgeforstete Stillegungsflichen) Code 262 ha, Ar
- Sonstige Flichen (nicht mehr genutzte LF, Od- und Un-

land, unkultivierte Moorflichen, Gewisser, Gebiude-

und Hofflichen) Code 264 ha, Ar

- Selbstbewirtschaftete Gesamtfliche des Betriebes (BF)  Code 265 ha, Ar
(Summe Code 258 bis 264)

Abschnitt 3
Anbau auf dem Ackerland

Falls keine Ackerfliche bewirtschaftet wird, bitte hier ankreuzen

- Winterweizen (ohne Durum) einschl. Dinkel® Code 201 ha, Ar 7 Stellen|
- Dinkel® ' Code 211 ha, Ar 7 Stellen
- Sommerweizen (ohne Durum) Code 202 ha, Ar ) [7 Stellen
- Hartweizen (Durum) - : Code 203 ha, Ar 7 Stellen
- Triticale Code 204 ha, Ar 7 Stellen
- Roggen (Winter- und Sommerroggen) Code 205 ha, Ar 7 Stellen
- Wintergerste Code 206 ha, Ar 7 Stellen
- Sommergerste Code 207 ha, Ar 7 Stellen
- Hafer o Code 208 ha, Ar ‘ 7 Stellen
- Wintermenggetreide (verschiedene Getreidearten im

gemischten Anbau) Code 209 ha, Ar
- Sommermenggetrexde (verschiedene Getrexdeanen im

gemischten Anbau) Code 210 ha, Ar
- Kérnermais zum Ausreifen Code 212 ha, Ar 7 Stellen
- Com-Cob-Mix Code 213 ha, Ar , 7 Stellen
- Silomais (einschl. Griinmais und Lieschkolbenschrot) Code 242 ha, Ar 7 Stellen

! Bayern getrennte Erfassung der Almen Code 252.
2 Nur Bundeslinder, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke nicht gesondert erfassen.
3 Nur Bundeslinder, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke gesondert erfassen.
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Merkmalskatalog der Landwirtschaftszihlung/Agrarstrukturerhebung 1999

- Futtererbsen zur Kérnergewinnung Code 214 ha, Ar 7 Stellen
- Ackerbohnen zur K6rnergewinnung Code 215 ha, Ar {7 Stellen|
- Alle anderen Hiilsenfriichte zum Ausreifen (z.B. Speise-

erbsen und -bohnen, Wicken, Lupinen, auch als Gemen-

ge, Leguminosensamen) Code 216 ha, Ar 7 Stellen
- Frithe Speisekartoffeln Code 218 ha, Ar 7 Stellen
- Mittelfrithe und spite Speisekartoffeln zum Direktverzehr

ohne Be- und Verarbeitung Code 219 ha, Ar
- Frithe, mittelfrithe und spite Industrie-, (Verarbeitungs-)

Futter- und Pflanzkartoffeln* Code 217 ha, Ar 7 Stellen|
- Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke’ Code 300 ha, Ar 7 Stellen
- Zuckerriiben ohne Samenanbau Code 220 ha, Ar 7 Stellen
- Runkelriiben ohne Samenanbau ‘ Code 221 ha, Ar 7 Stelle
- Alle anderen Hackfriichte ohne Samenbau (z.B. Futter-

méhren, Kohlriiben, Futter- und Markstammkohl) Code 222 ha, Ar
- Winterraps zur Kérnergewinnung Code 229. ha, Ar -
- Sommerraps, Winter- und Sommerriibsen zur Kérnerge- '

winnung : : Code 230 ha, Ar 7 Stellen
- Flachs (Lein) zur Kémer- und Fasergewinnung Code 231 ha, Ar 7 Stellen

-- Kémersonnenblumen Code 233 ha, Ar 7 Stellen

- Andere Olfriichte auch fiir technische Zwecke (z.B. Kor- '

nersenf, Sojabohnen) Code 232 ha, Ar 7 Stellen|
- Hopfen (Alt- und Junghopfen) Code 234 ha, Ar 7 Stellen
- Tabak Code 235 ha, Ar 7 Stellen
- Riiben und Griser zur Samengewinnung ‘ Code 236 ha, Ar 7 Stellen
- Heil- und Gewiirzpflanzen Code 237 ha, Ar 17 Stellen|

- Alle anderen Handelsgewichse (z.B. Zichorie, Topinam-
bur, Hanf, Kanariensaat, Kenaf, Hirse, Buchweizen,

Chinaschilf) Code 238 ha, Ar

- Gemiise einschl. Spargel, Erdbeeren (chne Samenbau und ohne Anbau im Haus- und Nutzgarten)
- im Wechsel mit landw. Kulturen (z.B. Kohl im

Wechsel mit Getreide) im Freiland Code 223 ha, Ar
- im Wechsel mit anderen Gartengewichsen

(z.B. Gurken im Wechsel mit Blumen)

- im Freiland Code 224 ha, Ar 7 Stellen| -
- unter Glas ‘ Code 225 ha, Ar 7 Stellen|
- Blumen, Zierpflanzen, einschl. Stauden, Jungpflanzen .
- im Freiland Code 226 ha, Ar
- unter Glas (Gewichshiuser, Folienzelte, Friih-
beete) Code 227 ha, Ar
- Gartenbausimereien, Vermehrungsanbau von Blumen- .
zwiebeln und -knollen auch unter Glas Code 228 ha, Ar
- Klee, Kleegras, Klee-Luzerne-Gemisch (einschl. Klee-
brache) Code 239 ha, Ar 7 Stellen|
- Luzeme ' Code 240 ha, Ar [7 Stellen
- Grasanbau auf dem Ackerland zum Abmihen und Abwei-

den (kein Dauergriinland) Code 241 ha, Ar
- Alle anderen Futterpflanzen, auch als Gemenge zur Grlin-
futter-, Silage- oder Heugewinnung (z.B. Futtererbsen,

Wicken, SiBlupinen) Code 243 ha, Ar

4 Nur Bundeslinder, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke nicht gesondert erfassen.
5 Nur Bundeslénder, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke gesondert erfassen.
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Merkmalskatalog der Landwirtschaftéziihlung/Agrarstrukturerhebung 1999

- Brache (Rotations- und Dauerbrache einschl. stillgelegter
Flichen zur Erlangung der Ausgleichszahlung)® Code 244 ha, Ar

- Ackerland insgesamt Code 245 ha, Ar

Abschnitt 4

Fliichenstillegung

Stillegungsfléichen 1999

zur Erlangung der Ausgleichszahlung der Produktionsaufgaberente (FELEG) oder der Beihilfe nach den
Agrarumweltbelangen der Linder

- Brache mit und ohne Begriinung
gemiB dem Grundantrag auf Agrarférderung (kon-
junkturelle Fldchenstillegung)
— bitte gleichzeitig bei Code 244 angeben - Code 268 ha, Ar

- Flidchen mit nachwachsenden Rohstoffen
gemiB dem Grundantrag auf Agrarforderung (kon-
junkturelle Flachenstillegung) -
-bitte gleichzeitig bei den jeweiligen Fruchtarten
des Ackerlandes und der Dauerkulturen angeben-

(z.B. Code 229) Code 269 ha, Ar

- Sonstige stillgelegte Flichen
Stillegelegte Flichen im Rahmen der Agrarumwelt-
programme der Linder sowie stillgelegte bzw. erst-
malig aufgeforstete Fliichen im Rahmen der Produk-
tionsaufgaberente (FELEG)
-bitte gleichzeitig bei Code 244, 262 angeben - Code 270 ha, Ar

- Stillgelegte Flidchen insgesamt
(Summe der Codes 268, 269, 270) Code 267 - ha, Ar

Weitere Untergliederung sonstiger Fliichen (Code 270)

- Sﬁllgelegfe bzw. erstmalig aufgeforstete Flichen im
Rahmen der Produktionsaufgaberente (FELEG)

- bitte gleichzeitig bei Code 244, 262 angeben - Code 271 ha, Ar
- Stillgelegte Flichen im Rahmen der Agarum\;xlelt- v

programme der Linder :

— bitte gleichzeitig bei Code 244 angeben - Code 272 ha, Ar

Abschnitt 3

Zwischenfruchtanbau 1998/1999

Anzugeben ist der gesamte Zwischenfruchtanbau der als Untersaat in die Hauptfrucht 1998 oder als Aussaat
nach der Hauptfrucht 1998 erfolgte. Die nach den Winterzwischenfriichten angebauten Pflanzen gelten als
Hauptfriichte

- Klee und kleeartige Pflanzen insgesamt
z.B. auch Luzerne, Serradella, Kleegras und
gemischter Anbau von Kleearten

® Ohne Anbau nachwachsender Rohstoffe.

-113-

[ Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999 |




Merkmalskatalog der Landwirtschaftszihlung/Agrarstrukturerhebung 1999

e Sommerzwischenfrucht

¢ Winterzwischenfrucht
darunter zur Futtergewinnung

o Sommerzwischenfrucht

o Winterzwischenfrucht

- Griser und Getreide zur Griinnutzung insgesamt
2.B. kurzlebiges Weidelgras, Griinroggen,
Wickroggen, Griinhafer, Griinmais

e Sommerzwischenfrucht

¢ Winterzwischenfrucht
darunter zur Futtergewinnung

¢ Sommerzwischenfrucht

o Winterzwischenfrucht

- Grobleguminosen insgesamt
z.B. Bohnen, Erbsen, Wicken, Lupinen (auch
im gemischten Anbau z.B. Landsberger
Gemenge, Miindener Gemenge)
o Sommerzwischenfrucht
* Winterzwischenfrucht
- darunter zur Futtergewinnung
eSommerzwischenfrucht
¢ Winterzwischenfrucht

- Kreuzbliitler insgesamt
a) Raps (auch im gemischten Anbau mit Grﬁsem)
Senf, Olrettich, Riibsen, Chinakohl
e Sommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht
darunter zur Futtergewinnung
o Sommerzwischenfrucht
. o Winterzwischenfrucht
b)Herbstritben (Stoppelriiben), Kohlriiben
(Steckriiben), Futterkohl (Markstammkohl)
¢ Sommerzwischenfrucht
¢ Winterzwischenfrucht
darunter zur Futtergewinnung
o Sommerzwischenfrucht
o Winterzwischenfrucht

- Sonstige Zwischenfriichte insgesamt
z.B. Phacelia, Sonnenblumen, Malven,
Buchweizen

o Sommerzwischenfrucht
¢ Winterzwischenfrucht
darunter zur Futtergewinnung
e Sommerzwischenfrucht
¢ Winterzwischenfrucht

Insgesamt
eSommer- und Winterzwischenfrucht zusammen
darunter zur Futtergewinnung
eSommer- und Winterzwischenfrucht zusammen
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Code 274 ha, Ar 7 Stellen|
Code 276 ha, Ar 7 Stellen
Code 275 ha, Ar [7 Stellen|
Code 277 ‘ha, Ar 7 Stelle
Code 278 ha, Ar 7 Stellen|
Code 280 ha, Ar 7 Stellen|
Code 279 ha, Ar 7 Stelleny
Code 281 ha, Ar 17 Stellen|
Code 282 ha, Ar 7 Stelle
Code 284 ha, Ar [7 Stellen|
Code 283 ha, Ar 7 Stellen)
Code 285 ha, Ar 7 Stelleny
Code 286 ha, Ar 7 Stellen|
Code 288 ha, Ar 7 Stellen|
Code 287 ha, Ar [7 Stellen|
Code 289 ha, Ar 7 Stellen|
Code 290 ha, Ar [7 Stellen|
Code 292 ha, Ar 7 Stellen;
Code 291 ha, Ar [7 Stellen|
Code 293 ha, Ar 7 Stellerny
Code 294 ha, Ar 7 Stellen
Code 296 ha, Ar [7 Stellen
Code 295 ha, Ar 7 Stellen|
Code 297 ha, Ar 7 Stellen|
Code 298 ha, Ar
Code 299 ha, Ar
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Abschnitte
Viehbestiinde am 03. Mai 1999

Falls am Stichtag voriibergehend kein Vieh gehalten wird, bitte hier ankreuzen

Falls die Viehhaltung vollstindig eingestellt wurde, bitte hier ankreuzen

Pferde
- Ponys und Kleinpferde (unter 148 cm Stockma8)
- Andere Pferde

- unter 1 Jahr alt

- 1 bis unter 3 Jahre alt

- 3 bis unter 14 Jahre alt

- 14 Jahre und #lter

- Pferde insgesamt (Summe Code 101 bis 105)

Rinder :

Code 101

Code 102
Code 103
Code 104
Code 105

Code 106

- Kiilber unter 6 Monate (oder unter 220 kg Lebendgewicht)Code 107

- Jungrinder (Jungvieh) 6 Monate bis unter 1 Jahr alt
-- ménnlich
- weiblich

- Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt
- ménnlich
- weiblich zum Schlachten
- weibliche Nutz- und Zuchttiere

- Rinder 2 Jahre und alter
- Bullen und Ochsen
. - Schlachtfirsen
- Nutz- und Zuchtfirsen
- Milchkiihe
- Ammen- und Mutterkithe
- Schlacht- und Mastkithe

- Rinder insgesamt (Summe Code 107 bis 118)

Schafe

- Schafe unter 1 Jahr alt (einschl. Limmer)

- Schafe (1 Jahr und ilter)
- weibliche Schafe zur Zucht (einschl. Jihrlinge)
- Schafbtcke (zur Zucht)
- Hammel und itbrige Schafe

- Schafe insgesamt (Summe Code 120 bis 123)

Schweine

- Ferkel

- Jungschweine unter 50 kg Lebendgewicht

- Mastschweine (einschl. ausgemerzte Zuchttiere)
- 50 bis unter 80 kg Lebendgewicht
- 80 bis unter 110 kg Lebendgewicht .
- 110 und mehr kg Lebendgewicht

- Eber zur Zucht einschl. der hierfiir bestimmten Jung-
schweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999 |
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Code 108
Code 109

Code 110
Code 111

Code 112

Code 113
Code 114
Code 115
Code 116
Code 117
Code 118

Code 119

Code 120

Code 121
Code 122
Code 123

Code 124

Code 125
Code 126

Code 127

Code 128
Code 129

Code 130

Anzahl

Anzahl
Anzahl
Anzahl

~ Anzahl

Anzahl .

Anzahl

Anzahl
Anzahl

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Anzahl
Anzahl

Anzahl

Anzahl
Anzahl

Anzahl

[
]

5 Stellen

Stellen
5 Stelleny
5 Stellen

[ Steller

5 Stellen
5 Stellen:

5 Stelleny
5 Stellen
p Stellen

Stellen
5 Stellen
5 Stellen|
5 Stellen)
5 Stellen
5 Stellen|

5 Stellen
5 Stellen
5 Stellen

7 Stellen
7 Stellen

7 Stellen
7 Stellen|
7 Stellen|
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- Zuchtsauen einschl. der hierfiir bestimmten Jungschweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht

- trichtig
- Jungsauen zum 1. Mal tréichtig Code 131 Anzahl Stellen
- Andere trichtige Sauen Code 132 Anzahl 7 Stelle
- nicht trichtig
- Jungsauen noch nicht triichtig Code 133 Anzahl 7 Stellen
- Andere nicht trichtige Sauen Code 134 Anzahl 7 Stellen
- Schweine insgesamt (Summe Code 125 bis 134) Code 135 Anzahl
Hiihner
- Hiihner’ (ohne Trut-, Perl- und Zwerghiihner)
- Legehennen % Jahr und #lter Code 136 Anzahl
- Junghennen unter Y2 Jahr alt (einschl. der hierfiir .
bestimmten Kiiken) Code 137 Anzahl
- Schlacht-, Masthihne und -hithner sowie sonst.
Hihne (einschl. der hierfiir bestimmten Kiiken) Code 138 Anzahl
- Hiihner insgesamt (Summe Code 136 bis 138) Code 139 Anzahl

Sonstiges Gefligel

- Giinse insgesamt Code 140 Anzahl 7 Stellen|
- Enten insgesamt Code 141 Anzahl 7 Stellen
- Truthiihner insgesamt Code 142 Anzahl 7 Stellen

- Sonstiges ‘Gefliigel insgesamt (Summe Code 140 bis 142) Code 143 Anzahl {7 Stelle

Abschmnitt 7 ' ,
Eigentums- und Pachtverhiltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fliiche

- Landwirtschaftlich genutzte Fldche (LF) des Betriebes
(iibernehmen aus Code 258) Code 701 ha, Ar
- Gepachtete LF (Grundstticks- und Hofpacht)
- von Eltern, Ehegatte und sonstigen Verwandten

und Verschwigerten des Betriebsinhabers Code 702 ha, Ar 7 Stellen|
- von anderen Verpéchtern " Code 703 ha, Ar 7 Stellen
- bitte iibertragen nach Code 709 -
- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF ~ Code 704 ha, Ar 7 Stellen
- Eigene selbstbewirtschaftete LF (705=701-702-703-704) Code 705 ha, Ar 7 Stellen;
- Verpachtete LF Code 706 ha, Ar 7 Stelleny
- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF Code 707 ha, Ar [7 Stellen
- Eigene LF (708 = 705 + 706 + 707) Code 708 ha, Ar [7 Stelleny
Bitte geben Sie die Wihrung an pM [
oder
EUR [ ]

Es darf nur eine Wihrung angegeben werden:

7 Bei am 3. Mai vorilbergehend leerstehenden Stillen ist derjenige Bestand einzutragen, der vor der letzten
Stallrdumung vorhanden war (Eintragung nur dann, wenn Stallriumung nicht mehr als 6 Wochen zuriickliegt).
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Abschnitt 8

Pachtfliichen und Pachtentgelte fiir die landwirtschaftlich genutzten Fliichen

- Ohne Pachtungen von Familienangehorigen -

- Von ,,anderen Verpichtern* gepachtete LF ,
- gepachtete Fliche Code 709 ha, Ar 7 Stellen
- derzeitige Jahrespacht fiir diese Fliche Code 710 DM oder EUR 6 Stelle

- Grundstiicks- und Parzellenpacht (Einzelgrundstiicke)
" - Ackerland (ohne Unterglasflichen) ,
- gepachtete Fliche Code 711 ha, Ar 17 Stellen|
- derzeitige Jahrespacht fiir diese Fliche Code 712 DM oder EUR 6 Stellen
- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flichen und Flichen mit Pachtpreisénde-
rung (Angaben sind bereits in Code 711 bzw. 712 enthalten)

- gepachtete Fliche Code 713 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht fiir ' .
diese Fliche Code 714 DM oder EUR
- Dauergriinland - ’
- gepachtete Fliche Code 715 ha, Ar 7 Stellen
- derzeitige Jahrespacht fiir diese Fliche Code 716 DM oder EUR 6 Stellen|

- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flichen und Flichen mit Pachtpreisinde-
rung (Angaben sind bereits in Code 715 bzw. 716 enthalten)

- gepachtete Fliche Code 717 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht fiir
diese Fliche - Code 718 DM oder EUR

- Sonstige LF (einschl. gemischter Pachtungen, fiir die Pachtentgelte nicht getrennt angegeben werden
konnen, z.B. von Acker- und Dauergriinland)

- gepachtete Fliche ~ Code 727 ha, Ar 7 Stellen

- derzeitige Jahrespacht fiir diese Fliche Code 728 DM oder EUR - 6 Stellen|

- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flichen und Flichen mit Pachtprexsﬁnde-
rung (Angaben sind bereits in Code 727 bzw. 728 enthalten)

- gepachtete Fldche Code 729 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht fiir ‘ )
diese Fliche Code 730 DM oder EUR
- Gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hofpacht
- gepachtete Fliche Code 731 ha, Ar 7 Stellen|
- derzeitige Jahrespacht fiir diese Fliche Code 732 DM oder EUR 6 Stellen
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Abschnitt 9
Stichprobenbetriebe

Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiiftigten Familienangehérigen im
April 1999 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)

Ohne: 1. Mit betrieblichen Arbeiten beschiiftigte Verwandte und Verschwagerte des Betriebsinhabers, die
auBerhalb des Betriebes leben.
2. Beschiftigte in Betrieben der Rechtsform Personengememschaften, -gesellschaften (BGB-
Gesellschaft, OHG, KG, GmbH u. Co KG u.a.)
3. Beschiftigte in Betrieben der Rechtsform ,,juristische* Personen.

Die unter 1. bis 3. genannten Personen sind in Abschnitt 10 anzugeben!

- Laufenae Nummer der Person Code 800 001 bis ...

- Kennziffer des Verwandtschafts- oder Schwiger-

schaftsverhiltnisses Code 801 1  Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Kinder (auch Stief-,
Schwieger-, Pflege-,
Adoptivkinder)
4 Enkel
5 Eltern, Schwiegereltern
6 GroBeltern
7 Sonstige
- Geschlecht Code 802 1 minnlich
2 Weiblich
“- Geburtstag im Zeitraum ’ Code 803 01 Januar bis April

02 Mai bis Dezember

E

- Geburtsjahr ' Code 804 Geburtsjahr

- Betriebsleitereigenschaft : Code 806 1 ja

- Tatigkeit in den 4 Wochen vom 29. Mérz bis zum 25. April 1999

- fiir diesen Betrieb (ohne Haushalt)
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen
oder weniger) Code 807 Arbeitswochen
- Anzahl der Arbeitsstunden je Woche

(Durchschnitt) Code 808 Arbeitsstunden

- fiir den Haushalt des Betriebsinhabers
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen

oder weniger) Code 809 Arbeitswochen
- Anzahl der Arbeitsstunden
(Durchschnitt) Code 810 Arbeitsstunden
- auBerhalb des Betriebes
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen
oder weniger) Code 811 Arbeitswochen 1 Stelle
- Anzahl der Arbeitsstunden
(Durchschnitt) Code 812 Arbeitsstunden
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Aus welchen Quellen wurde im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 ein auBerbetriebliches Einkommen
bezogen? '
- Einkommen aus anderer Erwerbstitigkeit Code 814 1 ja

- Altersrente fiir Landwirte, Landabgaberente, Produktions-
aufgaberente u.4. Code 815 2 ja

- Rente, Pension, Arbeitslosengeld/-hilfe, Sozialhilfe u.i. Code 816 3 ja

- Einkommen aus Verpachtung, Vermietung, Kapitalver- .
mogen u.4. Code 817 4 ja

- Anzahl der Familienarbeitskrifte. Code 818

Bei auBerbetrieblichem Einkommen (einschl. Kindergeld) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte
- Welches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebsinhaber
und/oder Ehegatte zusammen war schitzungsweise
hoher? - Code 821 1 das aus den auBerbetrieb-
lichen Quellen
2 das aus diesem landwirt-

schaftlichen Betrieb
Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben.

Wer war im Jahr 1998 Beitragszahler der
- landwirtschaftlichen Alterskasse? Code850 1 ja

- gesetzlichen/freiwilligen Rentenversicherung? Code 851 2 ja

Nichtstichprobenbetriebe

Beschiiftigte Arbeitskriifte nach Personengruppen im Jahreszeitrum Mai 1998 bis April 1999
(Bei Aufrechnung aller Arbeitszeiten zu den vollen Arbeitstagen: 8 Stunden = 1 Arbeitstag)
Familienarbeitskriifte (einschl. Betriebsinhaber) in Betrieben der Rechtsform (Einzelunternehmen)

- Insgesamt mit betrieblichen Arbeiten beschiftigt Code 760 Anzahl
. Davon waren '
- vollbeschiftigt
Arbeitsstunden je Woche 42 und mehr bzw. :
Arbeitstage im Jahr 240 und mehr Code 761 Anzahl
- iiberwiegend beschiftigt
Arbeitsstunden je Woche 27 bis unter 42 bzw.
Arbeitstage im Jahr 160 bis unter 240 Code 762 Anzahl
- teilweise beschiftigt
Arbeitsstunden je Woche 12 bis unter 27 bzw.
Arbeitstage im Jahr 80 bis unter 160 Code 763 Anzahl
- gering beschiftigt
Arbeitsstunden je Woche unter 12 bzw.
Arbeitstage im Jahr unter 80 Code 764 Anzahl

PlED b
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AuBerbetriebliche Erwerbstiitigkeit und Einkommensquellen sowie Jahres-Nettoeinkommen des
Betriebsinhabers und/oder seines Ehegatten in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen im
Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999

Waren Betriebsinhaber und/oder Ehegatte auBerhalb
dieses landwirtschaftlichen Betriebes erwerbstitig? Code 051 1 ja 2 nein

Beziehen Betriebsinhaber und/oder Ehegatte Einkommen
aus sonstigen auBerbetrieblichen Quellen? Code 052 1 ja 2 nein

Bei auBlerbetrieblichen Einkommen (einschlieBlichKindergeld) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte

Welches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebsinhaber
und/oder Ehegatte zusammen war schitzungsweise hoher?

- das aus den auBerbetrieblichen Quellen Code 053 1ja
oder
- das aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb Code 053 2ja

Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben.

Abschnitt 10
Stichprobenbetriebe

Stiindig und nicht stindig im Betrieb Beschiiftigte

Dazu zihlen Personen, die

-  mit dem Betricbsinhaber eines Betriebes der Rechtsform Einzelunternehmen verwandt oder

verschwigert sind, aber auBerhalb des Betriebes leben,
- in Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften, -gesellschaften (BGB-Gesellschaft, OHG,
) KG, GmbH und Co KG u.a.) beschiftigt sind,

- in Betrieben der Rechtsform ,juristische‘ Personen beschiftigt sind.
-Ohne Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Familienangehorigen, die in
Abschnitt 9 nachgewiesen werden.

A.Stindig im Betrieb Beschédftigte im April 1999
Zu den stindig im Betrieb Beschiftigten zihlen Personen, die in einem unbefristeten oder auf mindestens drei
Monate abgeschlossenen Arbeitsverhiltnis zum Betrieb stehen.

- Laufende Nummer der Person - Code 900 001 bis ...
- Geschlecht Code 901 1 minnlich
2 weiblich
- Geburtstag Code 902 1 Januar bis April
2 Mai bis Dezember
- Geburtsjahr Code 903 Geburtsjahr
- Betriebsleitereigenschaft Code 905 1 ja
- Tatigkeit im April fiir diesen Betrieb (ohne Haushalt) _
- Anzahl der Arbeitswochen Code 906 Arbeitswochen 1 Stell
- Anzahl der Arbeitsstunden je Woche = Code 907 Arbeitsstunden Stelle;
-120-
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- Stellung innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes Code 911 1 Auszubildender (einschl. Prakti-
kant)

Arbeiter

Angestellter

Beamter

Gesellschafter

Sonstige, ohne Arbeitsvertrag
Titige (ohne Gesellschafter)

bW

- Anzahl der stindigen (familienfremden) Arbeitskrifte ~ Code 912

B Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Mai

1998 bis April 1999
Zu den nicht stindig im Betrieb Beschiftigten zzhlen Personen, die in einem befristeten, weniger als drei -
Monate, abgeschlossenen Arbeitsverhiltnis zum Betrieb stehen.

Wieviele nicht stindig im Betrieb beschiftigte Personen waren fiir diesen Betrieb im Jahreszeitraum Mal 2000
bis April 2001 tiitig (einschl. Saisonarbeitskrifte)?

- Zahl der beschiftigten Ménner Code 918 Personen
- Arbeitsleistung der Mnner in vollen Arbeitstagen® insge- '
samt Code 919 Arbeitstage Stellen
- Zahl der beschiftigten Frauen Code 921 Personen 4 Stellen
Arbeltslelstung der Frauen in vollen Arbeitstagen’ insge- :
samt Code 922 Arbeitstage

Nichtstichprobenbetriebe

Stiindig und nicht standig Beschiiftigte (einschl. Saisonarbeitskriifte) in Betrieben aller Rechtsformen ohne bei
Abschnitt 9 eingetragene Arbeitskriifte \

- Insgesamt mit betrieblichen Arbeiten beschiftigt Code 765 Anzahl

Davon waren -
- vollbeschiftigt

Arbeitsstunden je Woche 40 und mehr

bzw. Arbeitstage im Jahr 230 und mehr Code 766 Anzahl
- Uiberwiegend beschiiftigt

Arbeitsstunden je Woche 25 bis unter 40

bzw. Arbeitstage im Jahr 145 bis unter 230 Code 767 Anzahl
-, teilweise beschiftigt

Arbeitsstunden je Woche 11 bis unter 25

bzw. Arbeitstage im Jahr 63 bis unter 145 Code 768 Anzahl
- gering beschiiftigt '

Arbeitsstunden je Woche unter 11

bzw. Arbeitstage im Jahr unter 63 Code 769 Anzahl

RN

8 8 Stunden = 1 Arbeltstag
9 Siehe FuBnote 8.
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Abschnitt 11
Weiterfiihrung des Betriebes (,,Hofnachfolge*)
. Nur fiir Betriebsinhaber von 45 Jahren und #lter eines Betriebes der Rechtsform Einzelunternehmen -

- Alter des Betriebsinhaber: 45 bis unter 55 Jahre Code 630 1 ja
55 bis unter 60 Jahre Code 630 2 ja
60 bis unter 65 Jahre Code 630 3 ja
65 Jahre und ilter Code 630 4 ja
- Ist eine Person vorhanden, die diesen Betrieb — aufgrund einer Vereinbarung, Absprache oder sonstigen
Verstindigung — zu gegebeéner Zeit itbernehmen wird? Code 631 1 ja
2 nein
3 ungewi
Wenn ,nein“ oder ,,ungewiB* weiter bei
Abschnitt 12

- Wenn ja: Angaben zur Person des voraussichtlichen Hofnachfolgers

e Geschlecht minnlich Code 632 1 ja
weiblich 2 ja
o Derzeitiges Alter . Code 633
- unter 15 Jahre 1 ja
- 15 bis unter 25 Jahre 2 ja
- 25 bis unter 35 Jahre 3 ja
- 35 Jahre und ilter 4 ja
o Berufsbildung vorhanden oder vorgesehen?'”
- eine landwirtschaftliche Berufsbildung Code 634 1 ja
- eine nichtlandwirtschaftliche Berufsbildung Code 635 2 ja
- keine Berufsbildung Code 636 3 ja
e Mitarbeit in diesem Betrieb'” .
- stindig , Code 637 1 ja
- gelegentlich : 2 ja
- keine Mitarbeit 3 ja
Abschnitt 12
Gewinnermittlung, Umsatzbesteuerung
.Erfolgt fiir diesen Betrieb eine Gewinnermittlung
fiir steuerliche Zwecke? Code 040 1 ja 2 nein
Wenn ,ja*: Bitte die zutreffende Art ankreuzen.
Buchfiithrung mit JahresabschluB Code 041 1 ja
Einnahmen-Ausgaben-UberschuBrechnung 2 ja
nach Durchschnittsitzen (§13a-Landwirt) 3 ja
durch Gewinnschiitzung des Finanzamtes 4 ja
Erfolgt fiir diesen Betrieb die Umsatzbesteuerung
in Form der Regelsteuerung (Option)? Code 042 1 ja 2 nein

10 Nur ausfullen, wenn Hofnachfolger 15 Jahre und ilter.
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Abschnitt 13

Vermietung von Unterkiinften an Ferien- oder Kurgiiste

- Ohne gewerbliche Vermietung von Unterkiinften, die zu einem/r Hotel, Gasthof, Pension, Kurheim oder
einem Sanatorium gehoren - '

Haben Sie im Jahr 1998 Unterkiinfte an Ferien-

oder Kurgiiste vermietet? Code 655 1 ja 2 nein
Wenn ja: Zah! der Betten nach Art der Unterkiinfte

Zimmer Code 656 2 Stellen) Betten
Wohnung/Appartement (Ferienwohnung) Code 657 2 Stellen| Betten
Ferienhaus Code 658 Stellen Betten

Abschnitt 14
Berufsbildung

Fiir den Betriebsleiter von Einzelunternehmen sind nur Angaben zu machen, sofern er nicht mit dem
Betriebsinhaber oder Ehegatten des Betriebsinhabers identisch ist.

Bitte jede zutreffende Ausbildung ankreuzen

Wer hat eine landwirtschaftliche Berufsbildung'' mit

Abschlu8? :
eBerufsschule/Berufsfachschule (ohne Lehre) - Code 640
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen 1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Betriebsleiter
Betriebsleiter in Personengemeinschaften, 4
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform 5
juristische Personen 6
7
8
¢ Berufsausbildung/Lehre (Gehilfen-,Fach-
arbeiterpriifung oder AbschluBpriifung Code 641
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen 1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
' Betriebsinhabers
3 Betriebsleiter
Betriebsleiter in Personengemeinschaften, 4
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform 5
juristische Personen 6
7
8
o Landwirtschaftsschule, auch Wein-,
Gartenbauschule, Winterschule Code 642
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen 1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Betriebsleiter

! Einschl. Berufsbildung im Bereich Gartenbau, Weinbau, Forstwirtschaft Nutztierhaltung, Fischerei,
Milchwirtschaft, landw. Technologie sowie ldndlicher Hauswirtschaft. .
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Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

‘eFortbildung zum Meister, Fachagrarwirt
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

eHohere Landbauschule, Technikerschule,
Fachakademie
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

eFachhochschule, Ingenieurschule
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

eUniversitit, Hochschule

in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen -

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
Jjuristische Personen

eAusschlieBlich praktische landwirtschaftliche
Erfahrung?
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen
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-4
5
6
7
8
Code 643
1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Betriebsleiter
4
5
6
7
8
Code 644
1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Betriebsleiter
4
5
6
7
8
Code 645
1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Betriebsleiter
4
5
6
7
8
Code 646
1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Betriebsleiter
4
5
6
7
Code 647
1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 . Betriebsleiter
4
5
6
7
8
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eBerufsschule/Berufsfachschule (ohne Lehre)
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen .

eBerufsausbildung (Lehre, Gehilfen-,
Gesellenpriifung)
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

eFachschule
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

eFortbildung zum Meister, Fachwirt
in Betrieben der Rechtsform Einquunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

eHuhere Fachschule, Technikerschule,
Adakademie

in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen
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Wer hat eine auBerlandwirtschaftliche Berufsbildung mit AbschluB?

Code 648

[ 2

0O ~2IAAWNbEH W

Code 649

Code 650

[ S ) O~V AW

00~ bW

Code 651

Code 652
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Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter

Betriebsinhaber
Ehegatte des
Betriebsinhabers
Betriebsleiter
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eFachhochschule, Ingenieurschule Code 653 »

in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

eUniversitit, Hochschule Code 654
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen

Betriebsleiter in Personengemeinschaften,
-gesellschaften und Betrieben der Rechtsform
juristische Personen

Abschnitt 15
Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft

A.Ubernahme von Giille (Fliissigmist)

- Ist Giille aus anderen Betrieben im Jahreszeitraum Mai
1998 bis April 1999 iibernommen und auf selbstbewirt-
schafteten Fldchen dieses Betriebes aufgebracht worden? Code 733

B. Gille (Flissigmist)

- Ist in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 1998 bis
April 1999 betriebseigene Giille angefallen? Code 734

wenn ,ja"“ _
- Ist betriebseigene Giille auf selbstbewirtschaf-
teten Flichen dieses Betriebes aufgebracht
worden? Code 735

- Ist betriebseigene Giille auf Flichen anderer Be-
triebe aufgebracht worden? Code 736

- Wie groB ist die Lagerkapazitit'? des Betriebes

fur Gulle? Code 737
- Fiir wieviele Monate der Stallhaltungsperiode ist

die Lagerkapazitit ghne zwischenzeitliches Auf-

bringen ausreichend? Code 738

-t

o

Betriebsinhaber

1
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Betriebsleiter
4
5
6
7
8
1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
-3 Betriebsleiter
4
5
6
7
8
ja
Nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
m’

volle Monate

12 Einschl. gemieteter/gepachteter oder gemeinschaftlicher Lagerkapazititen, die diesem Betrieb zur Verfiigung

stehen.
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C.Festmist und Jauche

- Sind in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 1998 bis

April 1999 Festmist und Jauche angefallen? Code739 1 ja
2 nein

wenn ,ja*

- Wie groB ist die Lagerkapazitit'* des Betriebes fir ...?

- Festmist'* (GroBe der befestigten Dung-
platte) Code 740 m’ S Stelle
- Jauche (GrosBe der Jauchegrube) Code 741 m’ Stellen|
Abschnitt 16
Vermarktung im Weinbau
Verwertung des Lesegutes, Absatzarten und Absatzwege im Jahre 1998
Werden von diesem Betrieb 30 Ar und mehr :
bestockte Rebfliche bewirtschaftet? Code 602 1ja 2 nein
. Wenn ,ja*, bitte ausfiillen und
Hinweise auf Riickseite
beachten.

A. Verwertung des eigenen Lesegutes
Wieviel Prozent Thres Lesegutes 1998 haben Sie .....
- im eigenen Betrieb zu Wein ausgebaut? Code 603 in Prozent 3 Stelleny
- an eine Winzergenossenschaft geliefert? Code 604 in Prozent 3 Stellen
- an eine Erzeugergemeinschaft, die keine

Winzergenossenschaft ist, geliefert? . Code 605 in Prozent
- an Herstellungs- und Vermarktungs-

betriebe mit einzelvertraglicher Bindung

verkauft/geliefert? Code 606 in Prozent
- an Andere (Kellerei, Handel) verkauft/ _

geliefert? Code 607 *in Prozent 3 Stellen

zusammen (Summe Code 603-607) : in Prozent 100
B. Weinabsatzarten
Wie haben Sie 1998 Thren Wein abgesetzt?
(Angaben in Prozent)
- als FaBwein Code 609 in Prozent 3 Stellen
- im Ausschank in StrauB- oder Besenwirtschaften ~ Code 610 . in Prozent 3 Stellen
- als Flaschenwein fiir den Inlandverkauf Code 611 in Prozent 3 Stelleny
- als Flaschenwein fiir den Export ~ Code 612 in Prozent 3 Stellen
- als Sekt Code 613 in Prozent 3 Stellen

zusammen (Code 609-613) - in Prozent 100

Beim Absatz von Flaschenweinen (Code 611 bis. 612 gréger als 0)

13 Siche FuBnote 10.
14 Grundflichen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerﬂachen von Festmist dxenen (z B. Tiefstall), sind nicht
zu beriicksichtigen.
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C. Absatzwege bei Flaschenweinen

An wen haben Sie 1998 Ihren Flaschenwein verkauft?

(Angaben in Prozent)
eHandel
- Weinhandel und Kommissionire
(ohne Weinmesse) Code 614 in Prozent 3 Stellen|
Weinmessen, -borsen, -mirkte Code 615 in Prozent 3 Stellen|
Sonstiger Handel Code 616 in Prozent 3 Stellen
eGaststitten (auch eigene) Code 617 in Prozent 3 Stelle;
eEndverbraucher
- Versand (z.B. Post, Bahn, Spedition, _
betriebseigene Fahrzeuge) Code 618 in Prozent 3 Stellen|
- Selbstabholer Code 619 in Prozent 3 Stellen
zusammen (Summe Code 614-619) in Prozent 100

-128 -

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund. ab 1999 ]




Merkmalskatalog fiir die Agrarstrukturerhebung im Jahre 2001

Inhalt Seite
Abschnitt 1
Rechtsform des landwirtschaftlichen Betriebes 2
Abschnitt 2
Selbstbewirtschaftete Gesamtfliiche des Betriebes 3
A Okologischer Landbau 3
B  Hauptnutzungs- und Kulturarten . 3
Abschnitt 3
Anbau auf dem Ackerland : 4
Abschnitt 4 ( Fiir die Erhebung 2001 ausgesetzt )
Abschnitt 5 ( Fiir die Erhebung 2001 ausgesetzt )
Abschnitt 6
Viehbestinde am 03. Mai 2001 6-
Pferde - 6
Rinder 6
Schafe 6
Schweine 7
Hiihner 7
Sonstiges Gefliigel 7
Abschnitt 7
Eigentums- und Pachtverhiltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fliche 8
Abschnitt 8 :
Pachtfliichen und Pachtentgelte fiir die landwirtschaftlich genutzten Flichen 9
Abschnitt 9
Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiiftigten
Familienangehérigen im April 2001 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen) 10
Abschnitt 10
Stiindig und nicht stindig im Betrieb Beschiiftigte 12
A  Stindig im Betrieb Beschiftigte im April 2001 12
B - Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Ma1 2000 bls April 2001 13
~ Abschnitt 11
Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft : ’ 14
A Ubernahme von Giille (Fliissigmist) ; 14
B  Giille (Flissigmist) . 14

C  Festmist und Jauche 14

{ Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth, Grund!. ab 1999 ] -129-




IXA-4 . A 24.07.00
Merkmalskatalog der Agrarstrukturerhebung 2001
Merkmal/Erhebungsmerkmal ‘ Code-Nr. Inhalt/Bedeutung/Ausprigun
ax. Stellenanzah

Abschnitt 1
Rechtsform des landwirtschaftlichen Betriebes

Rechtsform des Betriebes ' Code 065  Einzelunternehmen :
11 Einzelperson, Ehepaar, Geschwister

Personengemeinschaften/gesellschaften

12 Nicht eingetragener Verein

13 Gesellschaft biirgerlichen Rechts
(BGB-Gesellschaft)

14 Offene Handelsgesellschaft (OHG)

15 Kommanditgesellschaft (KG einschl.
GmbH u. Co. KG) _

16 Sonstige Personengemeinschaft
(einschl. Erbengemeinschaft)

Juristische Personen des privaten Rechts’

61 Eingetragener Verein

62 Eingetragene Genossenschaft

63 Gesellschaft mit beschrinkter Haftung
(GmbH) :

64 Aktiengesellschaft

65 Anstalt des privaten Rechts

66 Stiftung des privaten Rechts

67 Gemeinschaftsforsten mit ideellen Besitz-
anteilen

Juristische Personen des 6ffentlichen Rechts

21 Gebietskorperschaft Bund

31 Gebietskorperschaft Land

41 Sonstige Gebietskorperschaften (Kreis,
Gemeinde, Kommunalverbinde)

51 Sonstige juristische Personen des 6ffent-
lichen Rechts (Kirche, kirchliche Anstal-
ten, Stiftungen des 6ffentlichen Rechts,
Personalkorperschaften)
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr. Inhalt/Bedeutung/Auspra
: ax. Stellenanzah

Abschnitt 2
Selbstbewirtschaftete Gesamtfliche des Betriebes

Falls keine Flichen bewirtschaftet werden, bitte hier ankreuzen ]

A. Okologischer Landbau

Unterliegt Ihr Betrieb dem Kontrollverfahren nach der
EWG-Verordnung Nr. 2092/91 zum Okologischen Land-

bau (EWG-Oké-Verordnung)? Code349 1 ja
2 nein
B. Hauptnutzungs- und Kulturarten
- Ackerland insgesamt (muB mit dem Ackerland in Ab- -
schnitt 3 Code 245 iibereinstimmen) Code 245 ha, Ar 7 Stellen
- Haus- und Nutzgirten (ohne Ziergérten) Code 246 . ha, Ar 7 Stellen
- Obstanlagen (ohne Erdbeeren) Code 247 ha, Ar 7 Stellen
- Baumschulen (ohne forstliche Pflanzgirten fiir Eigen-
bedarf) . Code 248 ha, Ar
- Dauergriinland ‘ ) o
- Dauerwiesen ' Code 249 ha, Ar
- Mihweiden i Code 250 ha, Ar
- Dauerweiden Code 251 ha, Ar
- Streuwiesen und Hutungen' Code 255 ha, Ar
- Rebland/Rebfliche (bestockte Rebfliche und derzeitige
nicht anderweitig genutzte brachliegende Rebfliche) Code 256 ha, Ar
- Weihnachtsbaumkulturen, Korbweiden- und Pappelanla-
gen (auBerhalb des Waldes) Code 257 ha, Ar
- Landwirtschaftlich genutzte Fliche (LF) Code 258 ha, Ar
(Summe Code 245 bis 257)

- Waldflichen (einschl. forstliche Pflanzgirten fiir Eigenbe-

darf sowie aufgeforstete Stillegungsflichen) Code 262 ha, Ar
- Sonstige Flichen (nicht mehr genutzte LF, Od- und Un-

land, unkultivierte Moorflichen, Gewisser, Gebidude-

und Hofflichen) Code 264 ha, Ar
- Selbstbewirtschaftete Gesamtflache des Betriebes (BF)  Code 265 ha, Ar
(Summe Code 258 bis 264) '

! Bayern getrennte Erfassung der Almen Code 252.
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr. Inhait/Bedeutung/Ausprigun
[max. Stellenanzahl
Abschnitt 3 '

Anbau auf dem Ackerland

Falls keine Ackerfliche bewirtschaftet wird, bitte hier ankreuzen

- Winterweizen (ohne Durum) einschl. Dinkel? Code 201 ha, Ar Stellen|
- Dinkel’ Code 211 ha, Ar 7 Stellen|
- Sommerweizen (ohne Durum) Code 202 ha, Ar 7 Stellen
- Hartweizen (Durum) ‘ "~ Code 203 ha, Ar 7 Stellen
- Triticale Code 204 ha, Ar 7 Stellen
- Roggen (Winter- und Sommerroggen) Code 205 ha, Ar 7 Stellen
- Wintergerste : Code 206 ha, Ar ’ [7 Stellen
- Sommergerste Code 207 . ha, Ar 7 Stellen
- Hafer Code 208 ha, Ar 7 Stellen

- Wintermenggetreide (verschiedene Getreidearten im

gemischten Anbau) Code 209 ha, Ar

- Sommermenggetreide (verschiedene Getreidearten im

gemischten Anbau) Code 210 ha, Ar

- Kornermais zum Ausreifen : Code 212 ha, Ar 7 Stellen
- Comn-Cob-Mix Code 213 ha, Ar [7 Stellen
- Silomais (einschl. Griinmais und Lieschkolbenschrot) Code 242 ha, Ar 7 Stellen|
- Futtererbsen zur K6mergewinnung Code 214 ha, Ar 7 Stellen|
- Ackerbohnen zur Kérmergewinnung Code 215 ha, Ar 7 Stellen|

- Alle anderen Hiilsenfriichte zum Ausreifen _(z.B. Speise-
erbsen und -bohnen, Wicken, Lupinen, auch als Gemen-

ge, Leguminosensamen) Code 216 ha, Ar 7 Stellen
- Frithe Speisekartoffeln ) Code 218 ha, Ar 7 Stellen
- Mittelfrithe und spite Speisekartoffeln zum Direktverzehr

ohne Be- und Verarbeitung Code 219 ha, Ar

* < Friihe, mittelfriihe und spite Industrie-, (Verarbeitungs-)

Futter- und Pflanzkartoffeln® Code 217 ha, Ar 7 Stellen)
- Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke’ Code 300 ha, Ar 7 Stellen|
- Zuckerriiben ohne Samenanbau Code 220 ha, Ar 7 Stellen| -
- Runkelriiben ochne Samenanbau Code 221 ha, Ar 7 Stellen
- Alle anderen Hackfriichte ohne Samenbau (z.B. Futter-

méhren, Kohlriiben, Futter- und Markstammkohl) Code 222 ha, Ar
- Winterraps zur Kérnergewinnung Code 229 ha, Ar
- Sommerraps, Winter- und Sommerriibsen zur Kérnerge-

winnung Code 230 ha, Ar . 7 Stellen|
- Flachs (Lein) zur Komer- und Fasergewinnung - Code 231 ha, Ar 7 Stellen
- Kérmersonnenblumen Code 233 ha, Ar 7 Stellen
- Andere Olfriichte auch fiir technische Zwecke (z.B. Kér-

nersenf, Sojabohnen) Code 232 ha, Ar 7 Stellen
- Hopfen (Alt- und Junghopfen) Code 234 ha, Ar 7 Stellen
- Tabak : , - Code 235 ha, Ar 7 Stellen
- Riiben und Griser zur Samengewinnung Code 236 ha, Ar [7 Stellen

2 Nur Bundestéinder, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke nicht gesondert erfassen.
3 Nur Bundeslinder, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke gesondert erfassen.
4 Nur Bundesliinder, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke nicht gesondert erfassen.
5 Nur Bundeslinder, die Dinkel bzw. Verarbeitungskartoffeln fiir Speisezwecke gesondert erfassen.
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Merkmal/Erhebungsmerkmal

- Heil- und Gewiirzpflanzen

Code-Nr.

Code 237

- Alle anderen Handelsgewichse (z.B. Zichorie, Topinam-

bur, Hanf, Kanariensaat, Kenaf, Hirse, Buchweizen,
Chinaschilf)

- Gemiise einschl. Spargel, Erdbeeren (ohne Samenbau und ohne Anbau im Haus- und Nutzgarten)

Code 238

- im Wechsel mit landw. Kulturen (z.B. Kohl im

Wechsel mit Getreide) im Freiland
- im Wechsel mit anderen Gartengewdchsen
(z.B. Gurken im Wechsel mit Blumen)
- im Freiland
- unter Glas

Code 223

Code 224
Code 225

- Blumen, Zierpflanzen, einschl. Stauden, Jungpflanzen

- im Freiland

Code 226

- unter Glas (Gewichshiuser, Folienzelte, Friih-

beete)

- Gartenbausdmereien, Vermehrungsanbau von Blumen-

zwiebeln und -knollen auch unter Glas

Code 227

Code 228

- Klee, Kleegras, Klee-Luzerne-Gemisch (einschl. Klee-

brache)
- Luzerne

que 239
Code 240

- Grasanbau auf dem Ackerland zum Abmihen und Abwei-

den (kein Dauergriinland)

Code 241

- Alle anderen Futterpflanzen, auch als Gemenge zur Griin-
futter-, Silage- oder Heugewinnung (z.B. Futtererbsen,

Wicken, SiiBlupinen)

Code 243

- Brache (Rotations- und Dauerbrache einschl. stillgelegter

Flichen zur Erlangung der Ausgleichszahlung)®

- Ackerland insgesamt

N

¢ Ohne Anbau nachwachsender Rohstoffe.

[ Statistisches Bundesam, Fachserie 3, Meth. Grundl, ab 1999
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr. Inhalt/Bedeutung/Ausprigun,
_ ax. Stellenanzah

Abschnitt 6
Viehbestinde am 03. Mai 2001

Angaben zum Abschnitt 6 sind vorbehaltlich einer Entscheidung der Referentenbesprechung im Januar 2000 zu
verstehen.

Falls am Stichtag voriibergehend kein Vieh gehalten wird, bitte hier ankreuzen ]

Falls die Viehhaltung volistﬁndig eingestellt wurde, bitte hier ankreuzen D
Pferde
- Ponys und Kleinpferde (unter 148 cm StockmaB) Code 101 Anzahl
- Andere Pferde
- unter 1 Jahr alt Code 102 Anzahl 5 Stellen|
- 1 bis unter 3 Jahre alt Code 103 Anzahl 5 Stellen
- 3 bis unter 14 Jahre alt Code 104 Anzahl 5 Stellen
- 14 Jahre und ilter Code 105 Anzahl 5 Stellen|
- Pferd;. insgesamt (Summe Code 101 bis 105) Code 106 Anzahl
Rinder
- Kilber unter 6 Monate (oder unter 220 kg Lebendgewicht)Code 107 Anzahl
- Jungrinder (Jungvieh) 6 Monate bis unter 1 Jahr alt .
- minnlich ' Code 108 Anzahi 5 Stellen
- weiblich Code 109 Anzahl 5 Stellen,
- Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt ,
- ménnlich Code 110 Anzahl 5 Stellen
- weiblich zum Schlachten Code 111 Anzahl 5 Stellen|
- weibliche Nutz- und Zuchttiere ’ Code 112 Anzahl 5 Stellen
- Rinder 2 Jahre und ilter
- Bullen und Ochsen Code 113 Anzahl 5 Stellen|
- Schlachtfarsen Code 114 . Anzahl 5 Stellen|
- Nutz- und Zuchtfirsen Code 115 Anzahl 5 Stellen
- Milchkiihe ' Code 116 Anzahl 5 Stellen
- Ammen- und Mutterkiihe Code 117 Anzahl 5 Stellen]
- Schlacht- und Mastkiihe Code 118 Anzahl 5 Stellen,
- Rinder insgesamt (Summe Code 107 bis 118) Code 119 Anzahl
Schafe
- Schafe unter 1 Jahr alt (einschl. Limmer) Code 120 Anzahl
- Schafe (1 Jahr und ilter)
- weibliche Schafe zur Zucht (einschl. Jahrlinge) Code 121 Anzahl 5 Stelleny
- Schafbdcke (zur Zucht) Code 122 Anzahl 5 Stellen]
- Hammel und iibrige Schafe : Code 123 Anzahl 5 Stellen]
- Schafe insgesamt (Summe Code 120 bis 123) Code 124 Anzahl
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr. Inhalt/Bedeutung/Auspragung
Schweine
- Ferkel Code 125 Anzahl 7 Stellen|
- Jungschweine unter 50 kg Lebendgewicht ' Code 126 Anzahl 7 Stellen
- Mastschweine (einschl. ausgemerzte Zuchttiere) .
- 50 bis unter 80 kg Lebendgewicht Code 127 Anzahl 7 Stellen
- 80 bis unter 110 kg Lebendgewicht Code 128 Anzahl 7 Stellen
- 110 und mehr kg Lebendgewicht Code 129 Anzahl 7 Stellen
- Eber zur Zucht einschl. der hierfir bestimmten Jung-
schweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht Code 130 Anzahl
- Zuchtsauen einschl. der hierfiir bestimmten Jungschweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht
- trichtig
- Jungsauen zum 1. Mal trichtig Code 131 Anzahl 7 Stellen
- Andere trichtige Sauen Code 132 Anzahl 7 Stellen|
- nicht trichtig )
- Jungsauen noch nicht trichtig Code 133 Anzahl 7 Stellen|
- Andere nicht trichtige Sauen Code 134 Anzahl 7 Stellen
- Schweine insgesamt (Summe Code 125 bis 134) Code 135 Anzahl
Hiihner "
- Hiihner” (ohne Trut-, Perl- und Zwerghiihner) :
- Legehennen Y Jahr und élter Code 136 Anzahl
! - Junghennen unter Y4 Jahr alt (einschl. der hierfiir
bestimmten Kiiken) Code 137 Anzahl
- Schlacht-, Masthdhne und -hiihner sowie sonst. Coe
Hihne (einschl. der hierfiir bestimmten Kitken) Code 138 Anzahl '
- Hithner insgesamt (Summe Code 136 bis 138) Code 139 Anzahl '

Sonstiges Gefliigel

- Génse insgesamt Code 140 Anzahl ) 7 Stellen
- Enten insgesamt : Code 141 Anzahl 7 Stellen
- Truthiihner insgesamt Code 142 Anzahl 7 Stellen
- Sonstiges Gefliigel insgesamt (Summe Code 140 bis 142) Code 143 Anzahl

7 Bei am 3. Mai voriibergehend leerstehenden Stillen ist derjenige Bestand einzutragen, der vor der letzten
Stallriumung vorhanden war (Eintragung nur dann, wenn Stallrdumung nicht mehr als 6 Wochen zuriickliegt).

[ Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund!. ab 1999]
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Merkmal/Erhebungsmerkmal Code-Nr. Inhalt/Bedeutung/Ausprigung

Eax. Stellenanzahi]

Abschnitt 7
Eigentums- und Pachtverhiiltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fliiche

- Landwirtschaftlich genutzte Fliche (LF) des Betriebes :
(ibernehmen aus Code 258) Code 701 ha, Ar

- = Gepachtete LF (Grundstiicks- und Hofpacht)
- von Eltern, Ehegatte und sonstigen Verwandten

und Verschwigerten des Betriebsinhabers Code 702 ha, Ar 7 Stellen|
- von anderen Verpichtern Code 703 ha, Ar 7 Stellen|
- bitte libertragen nach Code 709 -
- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF Code 704 ha, Ar 7 Stellen|
- Eigene selbstbewirtschaftete LF (705=701-702-703-704) Code 705 ha, Ar 7 Stellen
- Verpachtete LF Code 706 ha, Ar 7 Stellen|
- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF Code 707 ha, Ar 7 Stellen|
- Eigene LF (708 = 705 + 706 + 707) Code 708 ha, Ar 7 Stellen
Bitte geben Sie die Wihrung an DM ]
oder

EUR []

Es darf nur eine Wihrung angegeben werden:
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Abschnitt 8

Pachtfliichen und Pachtentgelte fiir die landwirtschaftlich genutzten Flichen
- Ohne Pachtungen von Familienangehérigen -
- Von ,,anderen Verpidchtern“ gepachtete LF .
- gepachtete Fliche Code 709 ha, Ar Stellen|
- derzeitige Jahrespacht fiir diese Fliche Code 710 DM oder EUR 6 Stellen|

- Grundstiicks- und Parzellenpacht (Einzelgrundstiicke)
- Ackerland (ohne Unterglasflichen)
- gepachtete Flache - Code 711 ha, Ar [7 Stellen|
- derzeitige Jahrespacht fiir diese Fliche Code 712 DM oder EUR 6 Stellen|
- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flichen und Flichen mit Pachtprelsanderung
(Angaben sind bereits in Code 711 bzw. 712 enthalten)

- gepachtete Fliche Code 713 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht fiir ,
diese Fliche Code 714 DM oder EUR
- Dauergriinland ' '
- gepachtete Fliche ' Code 715 ha, Ar 7 Stellen
- derzeitige Jahrespacht fiir diese Fliche Code 716 DM oder EUR 6 Stellen

- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flachen und Flichen mit Pachtpreisinderung
(Angaben sind bereits in Code 715 bzw. 716 enthalten)

- gepachtete Fliche Code 717 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht fir
diese Fliche Code 718 DM oder EUR

- Sonstige LF (einschl. gemischter Pachtungen, fiir die Pachtentgelte nicht getrennt angegeben werden
konnen, z.B. von Acker- und Dauergriinland)

- gepachtete Fliche Code 727 ha, Ar 7 Stellen|

- derzeitige Jahrespacht fir diese Flaiche Code 728 DM oder EUR 6 Stelleny

- Innerhalb der letzten 2 Jahre erstmals gepachtete Flichen und Flichen mit Pachtpreisinderung
(Angaben sind bereits in Code 727 bzw. 728 enthalten)

- gepachtete Fliche Code 729 ha, Ar
- derzeitige Jahrespacht fiir
diese Fliche Code 730 DM oder EUR
- Gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hofpacht
- gepachtete Fliche Code 731 ha, Ar Stellen|
- derzeitige Jahrespacht fiir diese Flaiche Code 732 DM oder EUR 6 Stellen|
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Abschnitt 9

Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Familienangehdrigen im
April 2001 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)

Ohne: 1. Mit betricblichen Arbeiten beschiftigte Verwandte und Verschwigerte des Betriebsinhabers, die
auBerhalb des Betriebes leben.
2. Beschiftigte in Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften, -gesellschaften (BGB-
Gesellschaft, OHG, KG, GmbH u. Co KG u.a.)
3. Beschéiﬁigte in Betrieben der Rechtsform ,juristische* Personen.

Die unter 1. bis 3. genannten Personen sind in Abschnitt 10 anzugeben!

- Laufende Nummer der Person Code 800 001 bis ...

- Kennziffer des Verwandtschafts- oder Schwiger-

schaftsverhiltnisses Code 801 1 Betriebsinhaber
2 Ehegatte des
Betriebsinhabers
3 Kinder (auch Stief-,
Schwieger-, Pflege-,
Adoptivkinder)
4 Enkel
5 Eltern, Schwiegereltern
6 GroBeltern
7 Sonstige
- Geschlecht Code 802 1 miénnlich
2 Weiblich
- Geburtstag im Zeitraum Code 803 01 Januar bis April

02 Mai bis Dezember

- Geburtsjahr Code 804 Geburtsjahr ,

- Betriebsleitereigenschaft Code 806 1 ja
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- Tiatigkeit in den 4 Wochen vom 02. April bis zum 29. April 2001

- fiir diesen Betrieb (ohne Haushalt)
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen

oder weniger) Code 807 Arbeitswochen
- Anzahl der Arbeitsstunden je Woche _
(Durchschnitt) . Code 808 Arbeitsstunden 2 Stelle

- fiir den Haushalt des Betriebsinhabers
- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen

1Terer

oder weniger) Code 809 Arbeitswochen

- Anzahl der Arbeitsstunden .

(Durchschnitt) Code 810 Arbeitsstunden
- auflerhalb des Betriebes

- Anzahl der Arbeitswochen (4 Wochen

oder weniger) Code 811 Arbeitswochen

- Anzahl der Arbeitsstunden

(Durchschnitt) Code 812 Arbeitsstunden

Aus welchen Quellen wurde im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 ein auBerbetriebliches Einkommen
bezogen?
- Einkommen aus anderer Erwerbstitigkeit Code 814 1 ja

- Altersrente fiir Landwirte, Landabgaberente, Produktions- _
aufgaberente u.a. . Code 815 2 ja

- Rente, Pension, Arbeitslosengeld/—hilfe, Sozialhilfe ud. Code 816 3 ja

- Einkommen aus Verpachtung, Vermietung, Kapitalver-
mogen u.i. Code 817 4 ja

- Anzahl der Familienarbeitskrifte Code 818

i

Bei auBerbetrieblichem Einkommen (einschl. Kindergeld) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte
- Welches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebsinhaber
und/oder Ehegatte zusammen war schitzungsweise
héher? Code 821 1 das aus den auBerbetrieb-
lichen Quellen
2 das aus diesem landwirt-

. schaftlichen Betrieb
Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben.
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Abschnitt 10
Stiindig und nicht stiindig im Betrieb Beschiiftigte

Dazu zihlen Personen, die
- mit dem Betriebsinhaber eines Betriebes der Rechtsform Einzelunternehmen verwandt oder
verschwigert sind, aber auBerhalb des Betriebes leben,
- in Betriecben der Rechtsform Personengemeinschaften, -gesellschaften (BGB-Gesellschaft, OHG,
KG, GmbH und Co KG u.a.) beschiftigt sind,
- in Betrieben der Rechtsform ,,juristische“ Personen beschiftigt sind.
Ohne Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Familienangehérigen, die in
Abschnitt 9 nachgewiesen werden.

A. Stindig im Betrieb Beschiftigte im April 2001

Zu den stidndig im Betrieb Beschiftigten zdhlen Personen, die in einem unbefristeten oder auf mindestens drei
Monate abgeschlossenen Arbeitsverhiltnis zum Betrieb stehen.

- Laufende Nummer der Person Code 900 001 bis ...
- Geschiecht Code 901 1 minnlich
2 weiblich
- Geburtstag Code 902 1 Januar bis April
2 Mai bis Dezember
- Geburtsjahr ' Code 903 Geburtsjahr
- Betriebsleitereigenschaft Code 905 1 ja
- Tatigkeit im April fiir diesen Betrieb (ochne Haushalt)
- Anzahl der Arbeitswochen Code 906 Arbeitswochen 1 Stell
- Anzahl der Arbeitsstunden je Woche ~ Code 907 Arbeitsstunden D Stelle
- Stellung innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes Code 911 1 Auszubildender (einschl. Prakti-
kant)
2 Arbeiter
3 Angestellter
4 Beamter
5 Gesellschafter
6 Sonstige, ohne
Arbeitsvertrag Titige (ohne
Gesellschafter)
- Anzahl der stindigen (familienfremden) Arbeitskrifie =~ Code 912
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B Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001

Zu den nicht stindig im Betrieb Beschéftigten zdhlen Personen, die in einem befristeten, weniger als drei Monate, -
abgeschlossenen Arbeitsverhiltnis zum Betrieb stehen.

Wieviele nicht stindig im Betrieb beschiftigte Personen waren fiir diésen Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis
April 2001 titig (einschl. Saisonarbeitskrifte)?

- Zahl der beschiftigten Ménner Code 918 Personen

- Arbeitsleistung der Ménner in vollen Arbeitstagen® insge-
samt Code 919 Arbeitstage 5 Stellen|
" - Zahl der beschiftigten Frauen Code 921 Personen . 4 Stellen

- Arbeitsleistung der Frauen in vollen Arbeitstagen® insge-

samt Code 922 Arbeitstage

8 8 Stunden = 1 Arbeitstag
% Siehe FuBnote 8.
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Abschnitt 11
Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft

A. Ubernahme von Giille (Fliissigmist)

- Ist Giille aué anderen Betrieben im Jahreszeitraum Mai
2000 bis April 2001 {ibernommen und auf selbstbewirt-
schafteten Flichen dieses Betriebes aufgebracht worden? Code 733

—

ja
2 Nein
B._Giille (Fliissigmist)

- Ist in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis
April 2001 betriebseigene Giille angefallen? Code 734

—

ja
2 nein
wenn ,ja* .
- Ist betriebseigene Giille auf selbstbewirtschaf-
teten Flichen dieses Betriebes aufgebracht

worden? Code 735 ja

[\ I

nein
- Ist betriebseigene Giille auf Flichen anderer Be-
triebe aufgebracht worden? "~ Code 736

—

ja
2 nein
- Wie groB ist die Lagerkapazitit'® des Betriebes
fiir Giille? Code 737 m’
- Fiir wieviele Monate der Stallhaltungsperiode ist.
die Lagerkapazitit ohne zwischenzeitliches Auf-
bringen ausreichend? Code 738 volle Monate

C. Festmist und Jauche

- Sind in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis _
April 2001 Festmist und Jauche angefallen? Code 739

1 ja
2 nein
wenn ,ja* :
- Wie groB ist die Lagerkapazitit'' des Betriebes fiir ...?
- Festmist'? (GréBe der befestigten Dung-
platte) ‘Code 740 m’ 5 Stellen
- Jauche (GréBe der Jauchegrube) Code 741 m? 5 Stellen

' Einschl. gemieteter/gepachteter oder gemeinschaftlicher Lagerkapazititen, die diesem Betrieb zur Verfiigung
stehen. ‘

' Siehe FuBnote 10.

12 Grundflichen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflichen von Festmist dienen (z.B. Tiefstall), sind nicht
zu beriicksichtigen.
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Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
Sachgebiet 333

56128 Bad Ems ~

Telefon: (02603) 71-0
Bei Durchwah!: (02603) 71 114

<« Bitte berichtigen Sie hier, wenn
- sich die Anschrift gedndert hat oder

- der Betrieb an eine andere Person
iibergeben wurde.

Unternehmensnummer (Kreisverwaltung)

Betriebsnummer Regionalkennziffer

Landwirtschaftszahlung 1999
{zugleich EG-Agrarstrukturerhebung)

‘Sehrgeehrte Damen und Herren,

an der Schwelle zum neuen Jahrhundert findet bundesweit eine grundlegende Bestandsaufnahme der land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe statt. Das Erhebungsprogramm der Landwirtschaftszahlung 1999 umfasst
im Wesentlichen die Bodennutzungshaupterhebung, Daten zur Viehhaltung sowie die Arbeitskrifte.
Ergénzend werden Fragen zu ausgewahlten Bereichen gestelit, u. a. zu den Eigentums- und
Pachtverhéltnissen, zur sozialokonomischen Struktur der Betriebe sowie zur Hofnachfolge. Die aktuellen
Strukturdaten der Landwirtschaftszdhlung dienen den verantwortlichen Stellen, insbesondere auch dem
landwirtschaftlichen Berufsstand, als wichtige Orientierungshilfe zur Entscheidungsfindung. Bitte tragen Sie
durch thre Mitarbeit zur Erstellung zuverldssiger und aussagefahiger Ergebnisse bei.

Durch die Kiirzungen im Merkmalprogramm der Landwirtschaftszahlung 1999 gegeniiber der von 1991 wird
den Winschen der Auskunftspflichtigen nach einer Entlastung von der Ausfiillung statistischer
Erhebungsbogen Rechnung getragen. So wird auch auf die Durchfiilhrung einer eigenstindigen
Weinbauerhebung in den Weinbaubetrieben verzichtet. Die weinbaulichen Strukturdaten werden vielmehr aus
den Angaben zur Landwirtschaftszahlung aufbereitet. Eine Ausnahme stelien die Fragen zu den
Vermarktungsverhaltnissen im Weinbau dar, die auf dem Erhebungsbogen zur Landwirtschaftszahlung erfragt
werden. .

Wir versichern Ihnen, dass ihre Angaben ausschlieBlich statistischen Zwecken dienen und nicht an Steuer-
oder Verwaltungsbehdrden weitergegeben werden. Es werden auch nur zusammengefasste Ergebnisse ohne
Bezug auf den einzelnen Betrieb verdffentlicht. Alle mit der Durchfiihrung der Erhebung beauftragten
Personen sind zur Geheimhaltung verpflichtet worden.

Weitere Einzelheiten zu den Rechtsgrundlagen und Informationen zur statistischen Auskunftserteilung enthait
das beiliegende Informationsblatt, das Bestandteil des Erhebungsbogens ist.

Mit freundlichen GriiRen
lhr
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird bestitigt: Freiwlllige Angabe:

O, Datum Unterschrift =

557'98/1/BER
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Rechtsform des Betriebes | code | schiussel-r. BN
Einzelunternehmen Einzelperson, Ehepaar, Geschwister 1 D [
Nicht eingetragener Verein 12 D
Gesellschaft bargerlichen Rechts (BGB-Geselischaft) 13 D
Personen- - 065
gemeinschafter/ Offene Handelsgeselischaft (OHG) 14 : D
-geselischaften - ==
Kommanditgeselischaft (KG einschliefllich GmbH u. Co. KG) 15 ‘ D b
Sonstige Pérsonengenieinschafl (einschiieBlich Erbengemeinschaft) 16 EI__
Juﬁsﬁsche Eingetragener Verein, Eingetragene Genossenschaft, Gesellschaft mit be- 1) )
Personen des schrankter Haftung (GmbH), Akﬂengesellsghaﬂ. Anstalt des privatan Rechts, 065 l I I D B
privaten Rechts Stiftung des privaten Rechts, Gemeinschaftsforsten mit ideellen Besitzanteilen g D |
Juristische Gebietskorperschaft Bund, Gebietskorperschaft Land, Sonstige Gebietskdrper-
Personen des 6ffentlichen schaften {Kreis, Gemeinde, Kommunalverbinde), Sonstige Juristische 065
Rechts Personen des &ffentiichen Rechts (Kirche, kirchliche Anstalt, sunung des Ly o
: bﬂenﬂlchen Rech!s Persomlkorpevschaﬂen) I | : = E]
1) Wird vom St I 0

=

%%

s

o e b & s

bschmtt 2

A ﬂbemahme von Velwaltungsdaten i ]
Haben Sie einen vol!sténdlg ausgefiiliten Fldchennachweis im Rahmen des Antragsverfahrens Agrarférdemng 1999 erstellt und enthalt der

Flachennachwels auch die

js D Wenn

nem D Wenn ,nein®, bme weiter bei B

von lhnen bewnrtschaﬂeten nicht ausglelchsberechhgten Flﬂchen (z B. Wald)? .

«Ja“; beantworten Sie bitte die folgende Frage: '
- -Hat sich die von lhnen bewumschanete Flache selt Ma| 1998 geéndert (Zu- oder Verpaehtung)?

Ljat D nemD

< % Bitte beachten® - o R :
*"Prufen und komigieren Sie gegebenenfalls die vorgedmckte Untemehmensnummer bzw. Imgen Sie bitle .
. Untemehmensnummeroben auf Seite 3 ein. Sie knnen dannzuAbschth (anschenﬂuchte) ubergehen

B. Flichenveranderungen
Hat sich die von thnen bewirtschaftete Fléche seit Mai 1998 geandert (Zu- oder Vetpachhmg) ?

)a[] Wonn

nein: I_—__' Wan ,.noln bltte welter be! C

nja®, fullen Sie bme diesen Abschmtt aus

Zugiinge Wer hat die Fldche vorhor bcwlrhchalht?.‘
Hektar - Ar Name, Vomame ] Wohnort g
" Abglinge , " Wer bewirtschattet die Filiche jetzt? - ; R
Hektar Ar Name, Vorname : Wohnort : Strafle, Haus-Nr.

T

557/98/2/BER

@ Weitere Erfautsrungen siehe informationablatt
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Unternehmensnummer (Kreisverwaltung) BITTE PROFEN!

Betriebsnummer Regionalkennziffer

l noch: Abschmtt2

C Angaben zur selbstbewirtschafteten Fliche (Bitte nichtin m’ eintragen)

[ Code Hektar | Ar [ Code Hektar
Winterweizen (ohne Durum) einschiieBlich Dinkel 201 Ly | Mnterfa‘lﬁhz.ullKémerg?winnung 229 L |
SOmmerraps, Winter- und Sommerriibsen
Sommerweizen (ohne Durum) 202 e | 2ur Komerg o efdlich | pl 230 Lty |
Flachs (Lein)
Hartweizen (Durum) 203 P 2zur Kdmer- und Fasergewinnung 21 UL L \
Triticale 204 Ly | Kérnersonnenblumen 233 Ly A
Andere Oifriichte auch fiir technische
Roggen s N I Zwecke (.. Kémersent, Sojabohnen) 22|, i
Wintergerste 206 Hopf . J fen
i Lyt i pren (At und Junghopfer) madl INENENIRER NN
Sommergerste 207 Tabak 235
| | | IR |
Hafer 208 Riben und Grﬁnr 236
I T | | zur S g g | I T |
Winte tre Heil- und Gewirzpflanzen '3 )
ntermenggetreide 2091 i | |@B. Schnittiauch, Selierie, Petersiie,etc) 27 | |, |, i
y Alle anderen Handelsgewichse
Sommermenggetreide 20| i | |@8 Hant, Kenat, Chinaschif, Topinambur, 238
, Zichorie, Hirse, Kanariensaat) [ {
Kdmermais 212 Klee, Kisegras, Kiee-Luzerne-Gemisch 49
11 1 I ( hlieBiich Kleebrache) L1 L L L
Corn - Cob - Mix 213
L L L | Luzeme 240 Pt [
Silomais (einschliefifich L hrot), o409 Grasanbau auf dem Ackerland
Grinmais [ I zum Abmihen und Abweiden (kein Dauergriiniand) 241 TRy N
Futtererbsen zur Kdrmergewinnung 214 Alle anderen Futterpflanzen, auch ais Ge-
411 1 2ur Griinfutter-, Silage- oder Heugewin-- 243
) nung (2.B. Futtererbsen, Wicken, SiBlupinen) L1 ]
Acke nan zur Komergewinnung 215 L L Lt | Dauer- und Rotationsbrache im Rahmen
Alle anderen Hiilsenfriichte Lﬁmﬁ%ﬁmr (ohne Anbau nach- - ey 244
zum Ausreifen (z.B. S und Sonstige Brache, Wildiick
-bohnen, Wicken, Luplnen auch als Gemenge, 216 rache, -~ - ]
Leguminosensamen) I Ackeriand insgesamt 245
Friihe Speisekartoffein mef 0 {Summe Code 201 - 244) : L iy
= Nutz- und Hausgiirten (ohne Erwerbs-
Mitielfrihe und spite Speisskartoffein 5.0 Nt and Hausglrten (ohne © 2

zum Direkiverzehr ohne Be- und Verarbeitung N N T

Frithe, mittelfrihe und spite Industrie-, Obstanlagen (ohne Erdbeeren) Q2| , i}
SIsnrboltunqs-). Futter- und Pflanz- 17 Baumschulen (ohne forstiche Pflanzgarten 6 248
[ | fiir Eigenbedarf-und [ | 1
Zuckerriiben (ohne Samenbau) 220 Dauerwiesen 249
| | - 1 1 {1 |
Runkel- (Futter-) riiben (chne Samenbau) 221 Mihweiden 250
— - — ]t &1 ] Dauergriinland 1 111 l
anderen Hackfrii
{2.8. Futterméhren, Kohlriben, Futter- und 222 Weiden 251 1 111 I
Markstammiohi) L] ] Hutungen 255 :
m::ﬁ m& l?mndwlrt- 1L 1 1 |
sc chen Rulturen Rebfidche ( Rebfiache einschlieRlich
. (2.8. Kohi im Wechsel mit 223 Rebschulen und Unterlagenschnittgérien sowie
Gemiise, Getreide) im Freiland 1111 aufgrund von Wlederbepﬂanzungsred\ten noch 256
Spargel, - 2ur Wied: hene Fliche,
Erd| n im Wechsel g:.lland 224 soweit derzeit nicht andefwemg genutzt) L1 i1 1
ohne Samenbau | mit Gemiise, I | ] Weihnachtsbaumkulturen auerhalb des . g9
und ohne Anbau | Erdbesren Waldes, Korbweiden- und Pappelaniagen ° 111 |
im Haus- u. Nutz- oder Biumen | unter
garten Glas 25 Landwirtschattiich genutzte Fliche 258
[ i (Summe Code 245 - 257) 1 11 |
Im Freiland "
Blumen, eRlich Schnittrosen) 226 Wald- bzw. Forstflichen (einschlieBlich
Zierpflanzen, |05 ) I A ) forstiiche Pflanzgarten for den Eigenbedar) & 262 RN
Stauden, unter Glas (Gewdchs- SOnstlgd‘ lachen (z.B. nicht mehr genutzte
Jungpflanzen héuser, Folienzelte, 227 und Unland, unkuitivierte Moor- 204
Frihbeste) [ 1 fidchen, Gewdisser, Hof- und Gebéiudefiiiche) ’ 1 1 1 1
Gartenbausiimereien, Vermehrungs- 2 .
’ Betriebsfliiche
anbau von Blumenzwiebein und -knollen, 228 265
auch unter Glas VL y {Summe Code 258 - 264) L)1 |
© Weitere Eriuterungen sishe Ruckaaite - |-
557/98/3/BER
- 146 -

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]



Stiligelegte Flichen ohne Anbau nachwachsender Rohstoffe (z.8. konjunkturelle Fldchenstiliiegung)

(Bitte gleichzeitig bei Code 244 angeben) 268 ) , , i M
Stillgologh Flichen mit Anbau nachwachsender Rohstoffe (Bitte gleichzeitig bei den jeweiligen Fruchtarten

"] bzw. Dauerkulturen angeben - 2.B. Winterraps bei Code 229 -) 29| , 4 i
sbnstige stiligelegte Fliichen z.B. im Rahmen von Aufforstungen, der Produktionsaufgaberente oder der
 zwanzigjahrigen dkologischen Stilllegung, etc. (Bitte gleichzeitig bei Code 262 oder 264 angeben) 4, 1
Stiligelegte Flichen zusammen '
(Summe Code 268 - 270) 267

Zwischenfruchtanbaufidche - :
. L Nutzung als Sommer- -
Unter-/Stoppelsaat in der Zeit vom bzw. \ L - darunterzur. ] §
SommerfHerbst 1998 bis zum Frihjahr 1999 Winterzwischenfrucht insgesamt Futtergewinnung | -
s o [Code| Hektar | -Ar [Code] Hektar | Ar

Klee und kieeartige Pflanzen ’ Sommerzwischenfrucht | 274 | ] | 275| - {1 |
z.B. Luzeme, Serradella, Kleegras und gemischter — -
Anbau von Kleearten Wunterzwischenfrucht 276 | 1 f27) |
Gréser und Getreide zur Griinnutzung ) Sbmmerzwischenfmchtk 278 [ 1 i 1279 4 1
z.B. kurzlebiges Weidelgras, Grunroggen Wickroggen :
Grunhafer, Grinmais Winterzwischenfrucht 280 1| | 281 1 | |
Grobleguminosen ‘Sommerzwischenfrucht ' | 282 it 1 1283] 4 {
z.B. Bohnen, Erbsen, Wicken, Lupmen {auch'im gemnschten . -
Anbau wie Landsberger Gemenge) - Winterzwischenfrucht - 1284 | i [285] | | |

Raps (auch im gemischten Anbaumit Sommerzwischenfrucht | 286/ | | I L 1

! Grasemn, Senf, Olrettich, Riibsen, Chinakohl) Winterzwischenfrucht 288 28] | |

Kreuzbliitler — - - e - - L

Herbstriiben (Stoppelriiben), Kohiriiben Sommerzwischenfrucht 290) | | : | f291) | 4 | 4

(Steckritben), Futterkohl (Markstammkohl) Winterzwischenfrucht 22| | 1 293 4 |
Sonstige N”Mnﬁﬂcm Sommerzwischenfrucht 294 [ ] [ 295 11 {
2.B. Phacelia, Sonnenblumen, Malven, Buchweizen Winterzwischenfrucht  [208] | | | 207 I‘ | |

Zusammen o - foes| | oy i) foee) ) by

e Erlauterungen zu den Abschnltten 2 Bodennutzung und 4 Zwischenfruchlanbau

Code [ Edéuterung

Spitzwegerich, Basilikum, Rosmarin, Zitronenmelisse, Dill, Majoran, Holunder, Hagebutte ymian u. a.

Rahmen der Produktionsaufgaberente sullgelegte Flachen unter Sonstige Fldchen (Code 264) anzugeben

-strducher in Nutz- und Hausgérten.

Forstpflanzen: Nichtzu den Baumschulﬂachen ziihlen Weihnachtsbaumkutturen und Schn

. mehrjahriger Fléchensmllegungen sind ebenfalls hier anzugeben.
274 -209

237 . Heil- und Gowﬂnpﬂanun Hierzu gehdren unter andersm auch Amika, Baldrian, Johannlskraut Salbei Kamlue Pfeﬂenmnz.

244 Dauer- und Rotationsbrache, Sonstige Brache, Wildacker: Hierzu gehdren alle fir die Erlangung derAusg!elehszahlungo
stillgelegten Flachen (2.B. Mindeststilllegung, freiwillige Stilllegung, garantierte Dauerbrache), auf denen keine nachwachsenden
Rohstoffe angebaut werden. Stillgelegte Fiichen, auf denen nachwachsende Rohstoffe angebaut werden, sind bei der jeweiligen
Frucht- oder Kulturart (z.B. Winterraps) einzutragen. Aufgeforstete stiligelegte Flachen sind unter Waldfldchen (Code 262). im :

248 Baumschulen: Hierzu gehoren die Flachen der Besténde an Obstgeholzen unterlagen Zlef- und Rosengehélzen o8

262 Wald: Dazu gehoren sowohl regelmél!ug bewnrtschanete Waldungen - Wirtschaftswald (z.B. als Hoch- N‘leder- oder Plentarwald)-
* - als auchNichtwirtschaftswald mit geringer nachhaltiger Nutzung (z.B. Kruppelwald Waldwiesen). Auﬂorstungsﬂéchen lm Rahmen' ’

246 Nutz-und Hausgiirten: Flachen; auf denen Gartengewaduse (Gemiise und Obst) fiir den eigenen Bedarf angebaut werden Nicht -l
hierzu zahlen die Flachen des Feldgemiiseanbaues und des Erwerbsgartenbaues, auch wenn sie eingeziunt sind. Dlese sind -
unter Code 223 bis 228 anzugeben. Parkanlagen, Rasenflachen und Ziergérten bitte unter Code 264 nachweisen. :

247 Obstanlagen: Anlagen von Obstbaumen im Ertrag oder nicht im Ertrag und Beerenstriiuchem - auch mit Unterkulturen bel' s b
‘ denen die Hauptnutzung in der Obsterzeugung Ilegt Nlcht zu.den Obshnlagen zéhlen Erdbeeren sawie die Obstbéume und e o

Anzugeben ist der gesamte Zwlschonfruchhnbau, der als Untersaat in die Hauplfrucht 1998 oder als Aussaat nach der =
’ Hauptfrucht erfolgte. Es wird unterschiedennach: .~ - - :
- Sommerzwischenfrucht = Umbruchnochim Jahr1998
- Winterzwischenfrucht .= alleanderen - - -
Dienachden \Mnterzwnschenfruchten angebauten Pﬂanzen gelten als Hauptfruchte
557/96/4/BER

-147 -

[ Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundi. ab 1999 |




Betriebsnummer Regionalkennziffer

Halten Sie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine oder Gefliigel? ja D Wenn _ja”, filllen Sie bitte diesen Abschnitt aus.

nein D Wenn ,nein”, bitte weiter mit Abschnitt 6.

‘ I Code Anzaht |Code Anzah!
Ponys und Kleinpferde i
(unter 148 cm StockmaR) o Ferkel 125 ) 11 11
unter 1 Jahr alt 102 Ll L1 Jungschweine
) ' unter 50 kg Lebendgewicht 1260 ) ) 111
1 bis unter
Prerde | Andere 3 Jabre ait 03] | 1t | 50 bis unter 80 kg
Pferde 3 bis unter Mast. Lebendgewicht 27 | 111
hwel|
14 Johro at Lad S Y Y (einschiien- | 80 bis unter 110 kg
i Lebendgewicht 128
14 Jahreund Biter 105| |, | |, | s 9 S
Zuchttiere) | 110 und mehr kg
Pferde insgesamt (Summe 101105 106] , |, , Lebendgewicht  129| | | | |
Kilber unter 6 Monate Schweine | Eber zur Zucht 130) 1 oy [ | |
(oder unter 220 kg Lebendgewicht) 107 L L1 :
Jungrinder zum 1. Mal tréchtige
(Jungvieh) mannlich 108 1 | Jungsauen 131
! [ N I |
S Monate bis Andere tréchti
unter 1 Jahr ait| v 08 |,y g Zucht. S tige wl Ly g
sauen
ménnlich 10| 4 : noch nicht trichtige
Rinder . |weiblich dungsauen ] OO |
; giashuntelr zum Schiachten "1 {1 11 Andere nicht
re alt . y
weibliche Nutz- 0 trichtige Sauen 134 ) L1
und Zuchttiere = 112| | |, | | '
Schweine insgesamt
Rinder Bulenund Ochsen 13| | ;| ;| (Summe 125-134) 135 | | g gy
Schiachtfarsen 114 1 1 1 { Legehennen
Nutz- und 1/2 Jahr und alter 136 L
Rind: Zuchifirsen 0 115 0 Junghennen )
2 ‘;' h" e Hihner |unter % Jahr, ‘
ahre . © L
- > . | (einschlieBlich Kiiken) 137
und alter Milchkiihe mel 4 oo Tt : L . -
A Schiacht- und Masthéhne und
ammen- und o Zwerghuirner) } vinner sowie sonstige Hahne
utterkihe LA LA I T T | , {einschiieRlich Kilken) 138 | 4 | g 14
Schiacht- .
Masm_meund 118 L1 1 Hiihner insgesamt
{Summe 136-138) 13 ¢+ 1l
Rinder insgesamt (Summe 107-418) 119 | | ;
Schafe unter 1 Jahr alt Génse insgesamt 40f 4 11y
(einschlieBlich Lémmer) 120 Lt
Sonatiges | Enten insgesamt ’ 141
weibliche Schafe Geftligel =g N W -
2ur Zucht (einschlie~
e lich Jéhrlinge) 121 Lo Truthlhner insgesamt 142f 1 | 111
Schafe Schafe
a 1 Jahr Schafbocke  * Sonsti
. ges Geflligel insgesamt
und alter (zur Zucht) 2 31y (Summe 140-142) 93] |y g
Hammel
23] 111
Schafe insgesamt (Summe 120-123) 124 ) 1

e

Wenn Sie nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die

A0
lch bin damit sinverstanden, dass meine Angaben Gber Pferde, Rinder, Schafe (1 Jahr und dlter),

Schweine, Hilhner, Ganse, Enten und Truthilhner fiir Zwecke der Ti henkasse (u. a. Berechnung < Einwilligungserkiérung und behalten Sie.den Durchschiag
der Beitrdge zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet werden. (Seiten 7 und 8) ein. 4 )
Von den Eriduterungen auf Seite 8 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der Datum/Unterschrift

Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstshen. ich bin aber verpflichtet, im Falle der
Verweigerung die erwiihnten Angaben bis zum 31.05.1999 der Gemeindeverwaltung zu meiden.

557/98/5/BER
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© Erliduterungen zum Abschnitt 5 Viehhaltung
Code [ Erlduterung
| Aligemein Ponsidnsvié{Tere die sich auf einem anderen Betrieb zur Fitterung und Pflege beﬁnden werden dort gezﬁhlt :
112, 115  Weibliche Rinder {iber 1 Jahr: Tiere, d|e besamt bzw. gedeckt wurden oder gedeckt werden sollen, zéhlen in jedem Fall als
Nutz- und Zuchmere auch wenn feststeht, dass sie nach dem ersten Katb geschlachtet werden (Farsenmast mit Vomutzung)
17 Ammen- und Mutterkiihe: Kiihe, die nicht gemolken werden und deren Milch ausschheEhch von Saugkélbem verbraucht wird.
120-123  Schafe: Wandersd13ﬂ1erden sind am Betnebssnz zu erfassen auch wenn sich die Herde am Zahitag nicht dort beﬁndet
125-134  Schweine-Gewichtsklassen: Die Schwelne werden nach Gewichtskiassen erhoben. Die Bezuehungen zwischen Alter :
und Gewicht ergeben sich aus den nachstehenden Faustzahlen. g
Ferkel . = *bis ‘20 kg - Lebendgewicht " = etwa2 Monate ait
Jungschweine 20 -bis 50kg- ' Lebendgewicht .- = -etwa 2-4 Monate alt
Mastschweine 50 bis 80 kg = Lebendgewicht = ‘efwa4 -6 Monate alt
80 bis 110kg - Lebendgewicht - =" etwa 67 Monate alt
110 kg und mehr ‘ ‘Lebehdgewicht = lber 7 Monate att ; ,
136- 138  Hiihner: Bai vorubergehend leer stehenden Stallen ist der Bestand vor der Ietzten Slallréumung anzugeben sofem dlese
S . nicht mehr als 6 Wochen zuruckl:egt :

A. Obernahme von Gulle (Flu55|gm|st) i ]

Ist Giille aus anderen Betrieben im Jahreszeitraum Mal 1998 bis April 1999 ﬁbemommon o
und auf selbstbewirtschafteten Flachen dieses Betriebes aufgebracht worden?

B. Giille (Flissigmist) ©

Ist in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mal 1998 bls April 1999 betriebseigene Gullc anmfallon? 734

wortet:

Wénn Code 734} 'St betriebseigens Giille auf Fliichen andorer Betrhbo aufgebracht worden?
mit ja" beant- ' [\wie oron ist die Lagerkapazitiit des Betriebes fiir Giille?

Ist betriebseigene Guﬂe auf ulbstbewlmchaﬁmn Flichen dloses Botrlebu 735‘: T
aufgebracht worden? i

(einschlieflich gemieteter/gepachteter oder gemeinschaftiicher Lagerka:;)azttétan)6 737, .

Fir wie viele Monate der Stallhaltungsperiode ist dle erkapazitat fir Gllle ohne
zwischenzeitliches Aufbnngen ausregu:hend Lag oo 138

C. Festmist und Jauche (i

Sind in diesem Betriob im Jahreszeﬂmum Mai 1998 bis Aprll 1999 Fostmi:t und Jaucho
angefalien? R g
Wenn Code 739 Wie grof ist die Lngerkapazitit (l-;z.hsntg'%gstall)‘ o Su‘%‘é%«iﬁ:""m 740 |
gt Ja des Betriebes fir: . i
antwortet: | (sinschi: gemleteter/gepachteteroder ‘ i s
gemeinschaficher Lagerkapazititen) | Jauche? .(!;arggxeeg%be Qe

() VE,rIéﬁterungeh zum Abschnitt 6 Wirtsii:khaf&dﬁn‘gér,ti'eirvi:s:cﬁef Herkunﬁ 5

Code - | Edauterung

Allgemem Giille (Fliissigmist, auch Schwemm-oderTralbmist) Gemisch ausKolund Hamausscheidumenvon Nutzuoren a jch'
. mitWasser.: " .

" Festmist: Kot (rhit oder ohne Einstreu) von Nulzheren D ;
.. Jauche: Ham von Nutztieren, félitin der Rege! zusammen mlt Festmist an

| 737, 740, - 'Lagerkapazitiit: Als Lagerkapazitat fir Giille und Jauche ist der vorhahéene
741

fundnutzhamLagensumindaﬁr

zutragen. Fir Festmist ist der vorhandene und genutzte, befestigte Lagerplatz. einzu'mgen Gmndﬂichen ron: Saili

. Tsefstall) die gleichzeitig als Lagerﬂachen dienen, sind nichtzu berﬂcksichtlgen

Behaltem, Gruben, Lagunen u. A. zu verstehen. Wird Jauche gemeinsam mit Giills  gelagert, ist die Lagerkapazitit bei Coda 7:

557/98/6/BER
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Tierseuchenkasse

Bei Durchwahl: 164417/164420

Rheinland-Pfalz E RHEBUNG
Kaiser Friedrich-Strate 7 der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung n

Telefon: (06131) 16-0 ~ der Tlerseuchenkassenbeltrage

Rechtsgrundlagen und Erlauterungen
siehe Ruckselte.

Plerde insgesamt (Summe101-105) 106] |, , |
Rinder insgesamt (Summe 107-118) 112[ [ | l
weibliche Schafe
2ur Zucht (einschliel- i Lo
tich Jahrlinge) 121 L g
Schafe
1 Jahr Schafhdcke
und élter (zur Zucht) 122 C 1 L

Hammel

123) 1 4 4o

ldmndunudmrundon,dassnieheAngabenﬁb«Pfqde,RMer.swafa(1Jahrundinar). .
Schweine, Hahner, Ganse, EnﬂandemﬂmhnoffﬁrZwsckoderTlerseudiemasse(u a. Berechnung
der Beitr3ge zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet werden.
" Von den Eriduterungen auf Seite 8 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus def
Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. Ich bin aber verpflichtet, im Falle der
VaweigqumdbemﬁhpﬁnMgabmbme.OMMduGandndmmMmmnﬂden.

Schweine insgesamt

(Summe 125-134) 1350 gy oy
Hihner insgesamt ]

(Summe 136-138) 1381 b 1 1 oLt
Ganse insgesamt ~ 140 11 1Lt
Enten insgesamt 141 Pl L
Tmthﬁhnér insgesamt 142] | 1 |t |

* Wenn Sie nicht einverstandén sind, streichen Sie bitte die
< Einwilligungserklarung und behalten Sm den Durehschlag
(Seiten 7 und 8) ein. ] :

- Datum/Unterschrift

557/98/7/BER
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Durchschlag fiir die Erhebung der beitragspflichtigen T|erarten zur Berechnung der
Tierseuchenkassenbeltrage

: ’Der Abschnitt 5 des Erhebungsbogens ist mit einem Durchschiag versehen, der Viehhaltern die Maglichkeit gibt,
~“ohne Aufwand der, Verpflichtung nachzukommen, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten’ Frist,
" Angaben iber die Haltung von Pferden; Rindern; Schafen, Schweinen, Hihnem, Gansen, Enten und Truthithnemn
zu machen. Selbstverstindlich beruht die Nutzung der Méglichkeit, iber diesen Durchschlag Angaben fiir Zwecke
der Tierseuchenkasse. zu- machen, auf fretwulllger Basis, .da die Viehzihlungsdaten. grundsétzlich . der
Geheimhaltung unterliegen. Sofern Sie mit einer Weiterleitung der Daten nicht einverstanden sind, streichen Sie
bltte auf Selte 5 Unten die Emwslhgungserklarung und behalten Sie bitte den Durchschlag (Selten 7und8)ein.

' Rééhtégfundlagen und Eriéidt‘erﬁngen, fl'.i.r‘den TIerbeSit:pt »

En Gemél& § 66 des Terseuchengesetzes (Ti lerSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 12 1995 (BGBI l S
© 1 2038)wird fur Tierverluste eine Entschadlgung in Geld geleistet u. a

1. fur Tiere, die auf behordllcheAnordnung getotet worden oder nach Anordnung derTotung verendet smd i

.2 fur Tiere, bei denen eine anzelgepﬂlchtige Seuche nach dem Tod festgestellt worden ist,
- sofern die Voraussetzungen gegeben waren, unter denen die Tiere auf behérdllche Anordnung
~ hétten getotet werden missen. . . -

by 'Dle Entschadlgung wird bei den Tierarten, far dle Beltrage erhoben werden 2ur Halﬁe aus Mltteln des Landes und " ’
= zur Hélfte aus den Mltteln derTerseuchenkasse Rhemland-Pfalz aufgebracht (§ 741 Abs 1 Satz 2und 3TerSG) '

- In Rhemland-PfaIz werden aufgrund § 12 Abs. 1 des Landesherseuchengesetzes LTierSG - vom 24 06. 1986
(GVBL. S. 174), geéndert durch Artikel 10 des Siebten Rechtsberelmgungsgesetzes vom 05.10.1990 (GVBIL. S. 289) e
derzeit Beitrdge erhoben fiir Pferde, Rlnder Schafe und Schweme Von der Emebung von Beltragen fur andere-f
Tierarten wird derzelt abgesehen '

; Der Berechnung des Terseuchenkassenbeltrages lst dle ZahI der Tere zugrunde 2u Iegen dne der Tnerbesitzer an
: demvon derTerseuchenkasse bestimmten Snchtag besntzt (] 12Abs 3 Satz 1 LTerSG)

" Der Terbesntzer ist verpﬂnchtet innerhalb dervon der‘l'ierseuchenkasse bestlmmten Frist Angaben zur Berechnun
desTi T'erseuchenkassenbemages zumachen (§ 12Abs 4Satz 1 LTlerSG) :

Mit den umseitig zu machenden Angaben kommt der Tierbesitzer dieser Verpﬂnchtung nach. Seme Angaben dnenen._
der Berechnung des Terseuchenkassanbeltrages sie _kbnnen dariiber hinaus den fiir den’ Volizug ‘des
Tierseuchenrechts zustindigen Behdrden zuganglich gemacht werden, so weit dies zur Durchfﬁhrung‘von é
Mal&nahmen erforderhch ist,zu denen dle Terseuchenkasse Lelstungen erbnngt (§12Abs 4 Satz 5 L‘l"lerSG)

- Hinweise fiir den Fall dass der T‘erbesitzer sich mn der Verwendung der im Rahmen der amtlichen
Viehzﬁhlung gemachten Angaben zZu Zwecken der Tierseuchenkasse mcht einverstandan erklhrt

L

: Terbesnzer dle dle umseltlge Einverstandniserklarung nicht abgeben snnd gemaB § 1 2 Abs 4 Satz 1 LTlerSG ver-
. pfiichtet, Ihre beitragspflichtigen Tiere bis 31. Mai des laufenden Jahres der zustandigen Gemeindeverwaltung zu
_~melden. Kommt der Tierbesitzer seiner Verpflichtung nicht nach, hat dies fiir ihn u. U. einschneidende wirtschaftliche
‘Folgen, die bei einem groBeren Seuchenfall zur Existenzgefahrdung fiihren kénnen, weil nach § 69 Abs. '3 'ﬂerS
' derAnspruch auf Entschadlgung entfallt wenn der 'ﬁerbesrtzer sehuldhaﬂ ,

1. emen Tlerbestand nicht angxbtodereme zu gennge'ﬁerzahl anglbt oder -
2 selne Beltragspﬂlcht nicht erfullt

Zu den Lelstungen der Terseuchenkasse die im. Falle einer schuldhaften Nichterfullung der Melde- oder
- Beitragspfiicht entfallen, zihlen z. Zt. aufer den Enlschédigungen nach demTierseuchengesetz u. a. die Uber-
nahme derTerkorperbesemgungsgebuhren und von Kosten im Rahmen derLeukose-und Bruoellosebekampfung

557/98/8/BER

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999| -151-



Betriebsnummer

Regionalkennziffer

: ."‘ Abschnitt 7

Bewirtschaften Sie landwirtschaftlich genutzte Flachen (LF)?
(Angabe zur LF bei Code 258 im Abschnitt 2 auf Seite 3 ist vorhanden)

. A. Eigentums- und Pachtverhiiltnisse an der

landwirtschaftlich genutzten Fléiche » Code

Landwirtschaftlich genutzte Flache (LFz:des Betriebes 01
 {Bitte aus dem Abschnitt 2, Seite 3 (Code 258) libernehmen) 7 1 ]

von Elten, Ehegatte und sonstigen Verwandten
gepachteteLF | g Verschwéggrten des Betnebsinhabers €9 - 702 [ |

. (Grundsticks-
abziglich und Hofpacht) | von anderen Verpachtem : e -0

+

unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF - 704

Eigene selbstbewirtschaftete LF © =705

verpachtete LF + 706 iy
zuziglich

unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF + 707

Eigene LF © =701 |

Bitte geben Sie die im nachstehenden Abschnitt B verwendete Wahrung an.
Es darf nur eine Wahrung verwendet werden.

DM oder EUR

ja D Wenn ja", filllen Sie bitte diesen Abschnitt aus.

nein l:] Wenn ,nein”, bitte weiter mit Abschnitt 8.

=~ Bitte ﬁbenragen

nach Code 709

B. Pachtflachen und Pachtentgelte

schaftlich genutzten Flichen fiir diese Flache

(Jahrespacht) fiir die landwirt- gepachtete Fiache | derzeitige Jahrespacht |  Darunter Flachen, die innerhalb der letzten

zwei Jahre erstmals gepachtet wurden: ‘
und Flachen mit Pachtpreisénderungen -}

- Ohne Pachtungen von Familienangehdrigen - Cofe Hektar Ar [Code | volle DM/ EUR

gepachtete Flache

derzeitige Jahrespacht
fiir diese Fliche -

Von ,,anderen Verpichtern* v
" 710 Code
gepachtete LF 709 L1t ] I |

Hektar

Ar

Code{ volle DM/ EUR |

Ackerland .
{ohne Unterglasfiichen) o ™ 11| | 712 L1111 3

714

Grundstiicks- o

und Dauergriinfand 715 716 717

718

Parzellen-

pacht Rebfiéiche ' 723 724 725
(Einzel- L1 iy L1l

726

grundsticke) | Obstanlagen und sonstige LF
(einschi. gemischter Pachtungen, fir
die Pachtentgelte nicht getreant an-

gegeben werden kinnen, z B. von 728 729
Acker- und Dauergriiniand) 727 1] 11} | | I

730

Gepachtete LF innerhalb einer
geschiossenen Hofpacht O (731 Lo

Erfoigt fiir diesen Betrieb eine Gewinnermittiung fir steuerliche Zwecke? i ) 040

neinDé :

als Buchfiihrung mit Jahresabschiuss

als Einnahmen-Ausgaben-Uberschussrechnung

i — o4
Wenn ja": ” -
. nach Durchschnittssétzen (§ 13a-Landwirt)

durch Gewinnschatzung des Finanzamtes

Erfoigt fir diesen Betrieb die Umsatzbesteuerung in Form der Regelbesteuerung (Opﬁon)'?o 042

neiqD 2

© Weitere Eriduterungen sishe llif"onnaﬂonsblya.‘t‘tﬁ
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Betnebslnhaber; Ehegatten und deren mlt betrlebhchen Arbeiten

- beschaﬂigten Familienangehdrigen im April 1999

(Betrnebe der Rechtsform Emzeluntemehmen)

" Fihren Sie thren Betneb in der Rechtsform Elnzeluntemehmen? (Inhaber = Einzelperson oder Ehepaar)

i [ ]
nein D

Wenn .nein”, bitte weiter mit Abschnitt 11.

Wenn ja", geben Sie bitte in diesen Abschnitt den Betriebsinhaber, Ehegatten und im Betrieb beschéftigte
Familienangehdrige an, soweit sie dem Betriebshaushalt angehdren. Bei mehr als 8 Beschaftigten verwenden Sie
bitte ein Zweitexemplar. Dieses ist bei lhrer zustandigen Erhebungsstelle bzw. dem Erhebungsbeauftragten erhaitlich.

1

Verwandtschaftsverhaitnis ein (z.B. Sohn,

Laufende Nummer der Person |code | Loton] | lotor2] | lotosa) | lojose] | laraus] | lototsl | lotorr] | losose
Tragen Sie bitte ab Spalte 3 fur alle beschiiftigten

familienangehdrigen Haushaltsmitglieder das

Verwandtschafts- oder Schwagerschaftsverhdltnis zum| Betriebs- Ehe-

Betriebsinhaber und die Kennziffer fiir das inhaber gatte

Schwiegermutter)
—_—
Bitte folgende Kennziffern fiir das
Verwandtschaftsverhaitnis verwenden: .o
Kinder (auch Stief-,  Eltern, Schwiegereltem.... =5 o
smeee e 2 O\ | |||\ OO D O
iy once)- 2§ Sorsie.. 7 -
ceschiocht mannlich 202 Ch (0 (O[O (O 1. 10O (O
* weiblich Cle |02 [z |0 (2 {2 | [(J2 | [

Gebursta von Januar bis April 603 |:| 1 D 1 D 1 [:] 1 D 1 D 1 D 1 |: 9

Hrees von Mai bis Dezember I:IZ D 2 D2 Dz |:|2 DZ DZ E 2
Geburtsjahr (nur ~ 2.8.1929=2]9] 804 | l I : J [ | l I I l l J
Endziffern eintragen) 1960=1610] [ [ { 1 ] I
Waer ist Betriebsleiter? 806 D l:l 1 D 1 D1 .

—IHEE

O O
S Anzaht der Arbeitswochen
gtdrlzieno (\;::I?Wochen odéf' weniger) 807 l_l L_I l_l U I_I I__l
(ohne Haushalt)] Arheitsstunden : i
tatig jo Wocha (Durchschnit) 808 | L | | | I l 1 I I | ! I | | | | I | | l LJ_]

&:;:‘4 fir den Anzahl der Arbeitswochen

en IHaushalt | (vier Wochen oder weniger) 809

vom des Be- o

29. Mérz|triebsin- Arbeitsstunden | l | I .

bis habers tétig | je Woche (Durchschnitt) 810 L

25. April -

Anzahl der Arbeitswochen -

1090 fauserman emeannsseeneen o | || L L LI L L L L
triebes er- | 5 ryqitsstunden ‘
werbstatig | oncntoet e sz Lo | L L L o L L] L

landwirtschaftiichen
Wer war 6 Alterskasse ? 850 I:I1 D1 D1 [31 D1 D1 D1 D’.,
im Jahr 1998 . :
geitragszahlor ichen/treiwili
er setzlichen/freiwilligen
geentenversucherungg? 851 D 2 I:l 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 . DZ‘
P Einkommen
aus anderer 814 1 1 1 1 1 1 1. 1
a @ |psanderer 0 I I O L O AR I O R A R
Aus weichen Quellen | Altersrente fir Landwirte, :
de im Jah it- { Landabgaberente, P 815 2 2 2 2 2 2 2 2

P N L L L R N A AL !

April 1999 ein auBer- Rente, Pension, Arbeits-

betriebliches Ein- | I d/-hiffe, Sozial- 81 3 3 3 3 3 3 3. 3

betrieliches i | osendapanite; Szl @16 | [ Jo | []s | [Js | [(Jo | (s |Ode | [Jo | o

Einkommen aus Verpach-
t Vi t .Ka ital- 817 4 4 4 4 4 4 4 4
e 3 [0 |0 (O« O« [0« [0+ [0

Bei aulerbetrieblichem Einkommen (einschlieflich Kindergeld) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte

Welches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebs-
inhaber und/oder Ehegatte zZusammen war
schatzungsweise hoher?

Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben.

- g?’s aus den auBerbetriablichen Quellen
or .
- das aus diesem tandwirtschaftlichen Betrieb

Code
821

o

€© Weitere Erlauterungen sishe Informationsblatt
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Betriebsnummer

Regionalkennziffer

Ist eine Person vorhanden, die diesen Betrieb - aufgrund einer Vereinbarung, ja D 1 nein l:] 2 ungewiss D 3
Absprache oder sonstigen Verstindigung - 2u gegebener Zsit ibemehmen wird? 631 Wenn _nein* oder .ungewiss™
weiter bei Abschnift 11
. mannlich :] 1
Geschlecht 632 —
waeiblich | ]2
unter 15 Jahre : 1
- is ut h [ 2
Wenn _ja~ g:,zemges 15 bfs unter 25 Jahre 633 |
Angaben zur or 25 bis unter 35 Jahre - 3
Person des 35 Jahre und élter 4
voraus- febild landwirtschaflliche Berufsbildung 634 1
sichtlichen Ben 9 - —
vorhanden oder nichtlandwirtschaftliche Berufsbildung 635 2
Hofnachfolgers vorgesehen?1) - - —
keine Berufsbildung 636 E
Mitarbeit sténdig L1
in diesem) gelegentlich 637 2
trieb?
Batrieb? keine Mitarbeit 3

1)B¢hwm.mdcm15hhnmmm .

. Abschnltt 11

Betriebe der Rechtsfk i
weisen hier bitte alle im Betrieb besehéﬂlgten Arbemkréﬂe nach.

Betriabe der Rechtsform Einzelunternehmen weisen bitte nur die Arbeitskréfte, die nicht dem Betriebshaushalt angehéren, nach.

Bei mehr als 8 Personen verwenden Sie bitte den Ergénzungsvordruck E. Dieser liegt bei, bzw. ist bei ihrer zustandigen Erhebungssteile oder dem
Erhebungsbeauftragten anzufordem.

A. Sténdig im Betrieb Beschaftigte im April 1999

Standlg und mcht standig !m Betri‘ b Beschaftlgte

haften (BGB-Geselischaft, OHG, KG, GmbH u. CO KG u.a.) und ,juristische Personen”

Eine Arbeitskratt gilt als stiindig im Betrieb beschiftigt, wenn sie in einem unbefri oder auf mind drei Monate abgeschlossenen Arbeits-
verhiiltnis zum Betrieb steht. :
Laufende Nummer der Person I Code |0[0|1| |0|0|21 1010[31 0/0/4 0j0i{5 I0|0|6| |0|0|7| '0!0|8l
Tragen Sie bitte alle stindig Beschaftigten mit der
Bezeichnung ihrer ausgelibten Tatigkeit ein.
(z.B. Geselischafter, Verwaiter, Schlepper- o
fahrer, Gartner, Auszubildender, Praktikant)
Geschiocht mannlich o1 BE [ HEREEE R IRE L BE
weiblich Oz | O |02 (02 102 (O | e (0o
Geburtsiag von Januar bis April o0 ]+ [ O+ | O L L L g
Ul
von Mai bis Dezember D 2 I:]Z D 2 DZ DZ DZ [:]z D 2
Geburtsjah
Endzifom sinvagen) 25 1960= L8101, %03 ' ! | I ! | l | ] | ! I l ! | | 1 | | ! J l | |
Wer ist Betriebsleiter? ss | [ 1 | [ Ch (O (0O 10O [ O [O8
© | Anzani der Arbeitswochen |_] U u l_l U I_I I_l U
tm Zeitraum vom 29. {maximal vier Wochen}) 906
Mirz bis 25. April 1999
fir diesen Betrieb
(ohne Haushalt) tétig Arbeitsstunden .
woveeonsenmssor | || L L L L L L L
fl‘a‘fié’ﬁ‘afﬁﬂ'é’: E’raktiI‘(ant) L4 E OO« g (0«
Arbeiter O | ™1 0:10:10:2 102 [0O:=10-:
Stellung Angesteilter 11 D3 D 3 D 3 D 3 E] 3 D 3 D 3 D 3
g‘:se::?\lct!)- Beamter D 4 D 4 D 4 l:] 4 D 4 D 4 D 4 D 4
wirtschaft-
lichen Be- | Geselischater Os | Os | Os|Os | Qs | 0s (Os (s
Tange (ahne Gesehscnaion e | Cle | Cde [Cle [[Je |[[ds |6 [
912
€© Weitere Erliuterungen siehe Informationsblatt
557/98:11'BER
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B. Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999
Eine Arbeitskraft gilt als nicht stindig im Betrieb beschaftigt, wenn sie in einem auf weniger als drei Monate befristeten Arbeitsverhaltnis ym
Betrieb steht. ~

o

Wie viel nicht stindig im Betrieb beschéfligte

Personen (Saisonarbeitskrafte) waren fir diesen Betrieb im
Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 tétig?
(Tatigkeiten im Haushalt sind nicht zu beriicksichtigen)

Code
Zah! der
e 918 ‘ |
Beschaftigt
Ménner eschaftiglen
Arbeitsleistung in vollen 919
Arbeitstagen 1)
Zahl der
Beschaftigten 921 I [ I
Frauen

Arbeitstagen )

Arbeitsleistung in vollen 922

1) Bei stundenweise geleisteten Arbeitszeiten gelten 8 Stunden als 1 Arbeitstag.

Haben Sle im Jghr 1998 Unterkiinfte an Ferien- oder Kurgiiste vermietet? o . 1 . D Wenn ,nein”,
Ohne gewerbliche Vermietung von Unterkiinften, die zu einem/r Hotel, Gasthof, 655 la D nein 2 weiter bei
Pension, Kurheim oder einem Sanatorium gehéren. Abschnitt 13
Zimmer 656 | 1 | Betten
Wenn ja"
Zahi der
Betten Wohnung/Appartement (Ferienwohnung) 857
nach Art 9 ApPa (Feri ung . Betten
der Unter-
kinfte
Ferienhaus 658 | 1 I Betten

Berufsbildung :
Betriebe der Rechtsform Betriebe der Rechtsformen Pel lemein-
Einzeluntemehmen schaften, -geselischaften und juristische Personen
Bitte jede zutreffende Ausbildung ankreuzen Enhegatte -
{Mehrfachnennungen maéglich) Code Betriebs- ﬁgs Betriebs-
inhaber | Betriebs- | leiter" Betriebsleiter
inhabers
Berufsschue/Berufsfachschuie (ohne Lehre) 640 | [ 11 [[[]2 [[]a [[ ]« |[[]s [[]s 7 ([ e
Berufsausbildung/Lehre (Gehilfen-, Fach-
Earbeiterprﬁfung oder Abschlussprifung) 641 D ! D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8
ndwirtschaftsschule, auch Wein-,
Landwirt. Gartenb. hule, Winterschule 642 D 1 D 2 D 3 4 D 5 D 5 D 7 D 8
;:m‘;"‘ Fortbildung zum Meister, Fachagrarwirt 643 D 1 D 2 D 3 4 D 5 G6 E 7 8
bildu Hohere Landbauschule, Technikerschule,
9 Fachakademie 644 D 1 2 Qﬁ D 4 D o 6 7 8
Fachhochschule, Ingenieurschule 645 '—I 1 2 3 4 ==I 5 6 7 8
Universitat, Hochschule 646 g 1 D 2 3 4 5 D 6 7 8
AusschiieBlich praktische landwirtschaftiche Erfahrung sa7 | [ 11 ][ ]2 3 4 s [[]e 7 8
:em:ssch:l:Berufifachscgule"(ohne Lehre) 648 1 D 2 D 3 | I4 | ] 5 D 6 | | 7 | I 8
erufsausbildung (Lehre, Gehilfen-,
Conatonoraing) o0 | (Jo f[J2 Jds [[Je 1[5 [L]e L7 [ ]e
AuBeriand. | Fachschule es0 | ] |[J2 [[Js | ]+ s s [L]7 [Je
wirtschaft- ; . -
fiche Berufs- Fortbildung zum Meister, Fachwirt 651 D 1 D 2 Da D4 [:l 5 D [} D 7 D 8
bitdun: Héhere Fachschule, Technikerschule, [ ] l |
9 Akademie v nixersehue 652 D ! 2 3 D4 5 D i Dl 8
Fachhochschule, Ingenieurschule 653 D 12 E;; D4 j 5 6 D 7 D 8
i itat, H
Universitéat, Hochschule 654 [:] 1 D 2 Da D4 D 5 D 6 D 7 D 8
1) Angaben sind nur erf ich, wenn der Betriebsleiter nicht mit dem Betriebsinhaber oder dessen Ehegatten identisch ist.
2) Einschi. Berufsbildung im Bereich Gartenbau, Weinbau, Forstwirtschaft, Nutztierhaltung, Fischerei, Milchwirtschaft, landw. Technologie sowie landficher Hauswirtschaft.

557/98/12/BER
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Betriebsnummer Regionalkennziffer

| L

Bewirtschaften Sie 30 Ar und mehr bestockte Rebfliche? 1)

Vermarktung im Weinbau 1998

ja D 1 Wenn ja", filllen Sie bitte diesen Abschnitt aus.

nein I___] 2

A. Verwertung des eigenen Lesegutes I Code "
im eigenen Betrieb zu Wein ausgebaut {einschlieRlich Federweiler)? 0 603 | |
an eine Winzergenossenschaft (e.G., GEN) geliefert? o 604 | |
Wie viel Prozent Ihres Lesegutes 1998 an eine Erzeugergemeinschaft (EZG), die keine o 605
Winzergenossenschaft ist, geliefert?
haben Sie ... L 1
(Angaben in %) an Herstellungs- und Vermarktungsbetriebe mit o 606
einzelvertraglicher Bindung geliefert? A |
an Andere (Kellerei, Handel) verkauft? 607 | |
‘zusammen (Summe Code 603-607) 1,0, 0
B. Weinabsatzarten (Ausbau von Wein im eigenen Betrieb) ' l Code “
als Fasswein (einschlielich Sektgrundwein) 609 | |
im Ausschank in StrauB- oder Besenwirtschaft 610 | |
Wie haben Sie 1998
. als Flaschenwein fir den Inlandverkauf o 611 P—
thren Wein abgesetzt? L |
(Angaben in %) als Flaschenwein fiir den Export © 612 | A b'-
als Sekt (Winzersekt) © o1 1 |
zusammen (Summe Code 609-613) 1,0, 0
'L Beim Absatz von Flaschenwein (Code 611 bzw. 612 grofier als 0) ]-———

C. Absatzwege bei Flasg:henwem Code -
Weinhandel und Kommissionare, Getrénke- 14
hande! (ohne Weinmesse) 6 | |
Handel
Weinmessen, -borsen, -markte 615 | |
i 1
An wen haben Sie 1998 ihren Sonstiger Handel 616 | |
Flaschenwein verkauft? Gaststiitten (auch eigene) 617 . |
(Angaben in %) Versand (z. B. Post, Bahn, Spedition, 618
Endver- betriebseigene Fahrzeuge) | i
braucher
Selbstabholer 619 | l
rusammen (Summe Code §14-619) 1, 0, 0

557/98/13/BER
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© Erlduterungen zum Abschnitt 14 Vermarktung im Weinbau

Code

Erlauterung

Allgemein

602

603

604

605

606

611,612

613

Der Abschnitt 14 ,Vermarktung im Weinbau® ist nur von Betrieben auszufiillen, die mehr als 30 Ar be-
stockte Rebflache bewirtschaften. Im Abschnitt 14 A. ist die Verwertung des eigenen Lesegutes aus -
der Ernte 1998 anzugeben. In den Abschnitten 14 B. und C. sind von den Betrieben, die selbst Wein
ausbauen, die Vermarktung und Absatzwege des Weines der Jahrgénge 1998 und élter aufzuglie-
dern.

Bestockte Rebfldche: Mit Keltertrauben- oder Tafeltraubensorten bepflanzte, im Ertrag und noch
nicht im Ertrag stehende Rebflache (Junganlagen) einschlieBlich Rebschulen und Unterlagen-
schnittgarten.

Weinausbau im eigenen Betrieb: Anzugeben ist der Anteil des Lesegutes, der im eigenen Betrieb
zu Wein oder Sekt ausgebaut oder als Federweiler abgesetzt wurde. Der Anteil, der im eigenen
Betrieb fur die Produktion von beispielsweise Weinbrand, Weinessig, Hefebrand oder Traubenkemnd!
verwendet wurde, ist nicht zu berlicksichtigen.

Winzergenossenschaften (e.G, GEN): Zusammenschlisse aufgrund der Vorschriften des
Genossenschaftsrechts mit der Zlelsetzung, die gesamte Produktion oder Teile davon zentral auszu-
bauen und zu vermarkten.

Erzeugergemeinschaft, die keine Winzergenossenschaft ist: Eine Erzeugergemeinschaft (EZG)
ist ein Zusammenschluss von Betrieben, die gemeinsam den Zweck verfolgen, die Erzeugung und
den Absatz den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Sie wird auf der Grundiage des
Marktstrukturgesetzes anerkannt. Der Anteil des Lesegutes, der an eine Winzergenossenschatt, die
gleichzeitig als Erzeugergemeinschaft anerkanntist, geliefert wurde, ist unter Code 604 anzugeben.

Lieferungen an Herstellungs- und Vermarktungsbetriebe: Dem Verkauf von Lesegut an - .
Herstellungs- und Vermarktungsbetriebe liegen privatrechtliche Liefervertrige zugrunde. Dlese ent-
halten Regelungen zu: e
- Dauerdes Vertrages
- Ortund Zeitpunkt der Lieferung
- Bestimmung iiber Liefermenge (Fléche) und Qualltat
- Regelung der Preise und derAuszahlungstermme

Flaschenweinabsatz: Einzubeziehen ist beim Flaschenweinabsatz auch der direkte Absatz auf
Weinmessen, Weinbdrsen oder Weinmarkten wie z.B. der Flaschenwein, der an Weinsténden bei -
Winzerfesten oder Verbrauchermessen abgesetzt wurde ‘

Sektabsatz: Anzugeben ist der Anteil an Wem der im eigenen Betrieb zu Sekt (szerseld) ausgé— b

baut und vermarktet wurde. Hierzu gehort auch der Sekt, der im Rahmen von Lohnversektung er-
zeugt wurde. : :

557/98/14/BER
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Statistisches Landesamt
Rheiniand - Pfaiz
Sachgebiet 333
56128 Bad Ems
Telefon: (02603) 71 - 0
Bei Durchwahl: (02603) 71114

Informationsblatt zur

Landwirtschaftszihlung 1999

(zugleich EG-Agrarstrukturerhebung)

S

Dieses Informationsblatt
ist Bestandteil des Erhe-
bungsbogens

Rechtsgrundlagen und Informationen fiir den Auskunftspflichtigen nach
§ 17 Bundesstatistikgesetz

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Das Ziel der Landwirtschaftszédhiung, die etwa alle 10 Jahre stattfin-
det, ist die Gewinnung umfassender, aktueller und zuveridssiger sta-
tistischer informationen Uber die strukturelle, wirtschaftliche und
soziale Situation und deren Verdnderungen in den landwirtschaftli-
chen Betrieben und Forstbetrieben. Die Daten bieten den verantwort-
lichen Stellen in Regierung, Verwaltung, Berufsstand, Wirtschaft und
Wissenschaft auf nationaler und supranationaler Ebene die notwen-
digen statistischen Grundlagen fir ihre Entscheidungen und Mai-
nahmen. Mit den Ergebnissen werden zugleich die statistischen
Anforderungen der Europdischen Union in den EG-Struktur-
erhebungen abgedeckt. Da die Ergebnisse auch fir Planungen und
MaBnahmen zu Gunsten der Landwirtschaft herangezogen werden,
verdient die Landwirtschaftszdhlung ihre uneingeschrénkte Unter-
stutzung.

Mit der Landwirtschaftszahlung 1999 werden auch die Anforderun-
gen der Bodennutzungshaupterhebung und der allgemeinen Viehzah-
lung erfillt, die bisher mit eigenen Erhebungsbogen durchgefiihrt
wurden. Das Konzept der zeitgleichen Erhebung der Merkmale (ber
Bodennutzung, Viehhaltung und Strukturmerkmalen wie Arbeitskréfte
und Eigentums- und Pachtverhditnisse wird als integrierte Erhebung
bezeichnet. Es hat fiir die Auskunftspflichtigen den groRen Vorteil,
dass sie zukUnftig in der Regel nur noch einmal im Jahr statistische
Angaben machen missen. Die Auskunftspflichtigen dirften mit die-
ser Vorgehensweise deutlich von statistischen Arbeiten entiastet
werden.

Rechtsgrundlagen

1. Gesetz Uber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in
der Neufassung vom 25. Juni 1998 (BGBI. | S. 1635).

2. Gesetz Uber die Statistik fur Bundeszwecke (Bundesstatistik-
gesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. | S. 462, 565),
2uletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998
(BGBL. | S. 1300).

3. . Landesverordnung zur Durchfiihrung des Agrarstatistikgesetzes
vom 25. August 1989 (GVBI. S. 210).

4. Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988
zur Durchfiihrung von Erhebungen der Gemeinschaft Gber die
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (ABI. EG Nr. L 56,
S. 1), 2uletzt gedndert durch die Verordnung (EG) Nr. 2467/96
vom 17. Dezember 1996 (ABI. EG Nr. L 335, S. 3). Anhang | er-
setzt durch die Entscheidung der Kommission (98/377 EG) vom
18. Mai 1998 (ABI. EG Nr. L 168, S. 29) und Anhang Il gedndert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom 17. De-
zember 1996 (ABI. EG L 33§, S. 3).

Auskunftspfiicht

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Abs. 2, 3 und 8 AgrStatG in
Verbindung mit § 15 BStatG. Auskunftspflichtig sind:

1. Die inhaber oder Leiter von;

a) Betrieben und Unternehmen mit einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Fidche (LF) von mindestens 2 ha oder mit mindestens
- jeweils 8 Rindern oder Schweinen oder
- 20 Schafen oder
- jeweils 200 Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-,
Masthadhnen, -hithnern und sonstigen Hahnen oder Gansen,
Enten und Truthithnern oder

— jeweils 30 Ar bestockter Rebfldche oder Obstfldche, auch so
weit sie nicht im Ertrag stehen, oder Hopfen oder Tabak
oder Baumschulen oder Gemiseanbau im Freiland oder
Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von
Heil- und Gewirzpflanzen oder Gartenbausdmereien fir
Erwerbszwecke oder

- jeweils 3 Ar Anbau fir Erwerbszwecke unter Glas von Ge-
miise oder Blumen und Zierpflanzen.

b) Betrieben und Unternehmen mit einer Waldfliche von minde-
stens 10 ha.

2. Betriebsinhaber, Ehegatten und im Betrieb beschiftigte Familien-
angehorige fur die Angaben Uber auRerbetriebliche Erwerbs- und
Unterhaltsquellen sowie soziale Sicherung. Fir diese Angaben
wird - auf Wunsch - ein gesonderter Erhebungsvordruck zur Ver-
figung gestellt.

3. Die zustindigen Verwaltungsbehdrden, fir die im Rahmen von
Verwaltungsmafinahmen im Agrarbereich erteilten Angaben, die
mit den Merkmalen der Bodennutzungshaupterhebung lberein-
stimmen und sich auf denselben Erhebungszeitpunkt und
-zeitraum beziehen und die Hilfsmerkmale Vor- und Familienname
oder Firma und Anschrift.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur
Auskunftserteilung haben gemdll § 15 Abs. 6 BStatG keine auf-
schiebende Wirkung.

Erhoben werden mit dem Erhebungsbogen Tatbestande zu §§ 8, 20,
29, 34 und 37 AgrStatG.

Statistische Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsitz-
lich geheim gehalten. Nur in gesetzlich ausdricklich geregeiten Aus-
nahmefdilen dirfen Einzelangaben unter bestimmten Bedingungen
Ubermittelt werden.

Nach § 98 Abs. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG
durfen den zustandigen obersten Bundes- oder Landesbehdrden
Tabellen mit statistischen Ergebnissen Obermitteit werden, auch so
weit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zuldssig, den Hochschulen oder
sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissen-
schaftlicher Forschung fir die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vor-
haben Einzelangaben dann zur Verfigung zustellen, wenn diese so
anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhéltnismagig groen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betrof-
fenen wieder zugeordnet werden kénnen.

Eine Ubermittlung zu anderen - insbesondere steuerlichen - Zwecken
ist ausgeschiossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fiir die Personen, die
Empfanger von Einzelangaben sind.

Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten, Ausfiillen
der Erhebungsvordrucke

Um die Auskunftserteilung zu erleichtern und insbesondere Riickfra-
gen zu vermeiden, konnen zur Durchfihrung der Erhebung Erhe-
bungsbeauftragte eingesetzt werden. Sie haben sich bei der
Ausiibung ihrer Tatigkeit auszuweisen und sind zur Geheimhaltung
besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer Tatigkeit gewonnenen
Erkenntnisse dirfen sie nicht in anderen Verfahren oder fir andere
Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung
ihrer Tatigkeit.

Die Erhebungsbeauftragten sollen den Auskunftspflichtigen bei der
Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie diirfen die Erhebungs-
vordrucke nach deren Angaben ausfiillen.

Auf Wunsch kann der Auskunftspflichtige aber auch

- die Angaben selbst in den Erhebungsvordruck eintragen,

- den ausgefiliten Erhebungsvordruck dem Erhebungsbeauftragten
aushéndigen oder in einem verschlossenen Umschlag ibergeben
oder innerhalb einer Woche bei der Erhebungsstelle abgeben
oder dorthin ausreichend frankiert ibersenden.

Die Richtigkeit und Vollsténdigkeit der Angaben ist vom Auskunfts-
pflichtigen durch Unterschrift zu bestéatigen.
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Hilfsmerkmale, Trennen und Ldschen Betriebsregister, Kennnumimer der Erhebungseinheit

Vor- und Familienname, Firma, Instituts- oder Behdrdenname, die Die Kennnummer des Betriebes ist eine systemfrei vergebene Ord-
Anschrift sowie die als freiwillige Angabe erhobene Telefonnummer nungsnummer und dient der Identifizierung des Betriebes (s. § 97
der zu Befragenden und die Unterschrift der Auskunftspflichtigen Abs. 3 AgrStatG). Sie wird zusammen mit Name und Anschrift des
sind Hilfsmerkmale. Betriebsinhabers in das geméaR § 97 AgrStatG zu fiihrende Betriebs-

ister aufgenommen.
Diese dienen lediglich der technischen Durchflhrung der Erhebung regf g
und werden nach Abschluss der Prifung der Angaben auf Volistan-
digkeit vom Erhebungsvordruck abgetrennt und vernichtet.

Aligemeine Erlduterungen und Hinweise zum Ausfiillen des Erhebungsbogens

1. Ein wichtiges Ziel der agrarstatistischen Erhebungen ist die Darstellung von Betrieben im Sinne von Wirtschaftseinheiten nach deren Zahl
und GréBe. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass in dem Erhebungsbogen alle zu einem Betrieb gehdrenden Flichen und Vieh-
bestinde nachgewiesen werden. Flichen oder Viehbestinde, die auf getrennte Rechnung bewirtschaftet werden, gelten als ein Betrieb
im Sinne der Agrarstatistik, wenn dieselben Arbeitskrafte, Geb4ude und Maschinen fir deren Bewirtschaftung eingesetzt werden. Sie mis-
sen folglich auch in einen einzigen Erhebungsbogen eingetragen werden. Falsch wire es, wenn fur die Fidchen oder Viehbestéande der
einzelnen Eigentimer (Besitzeinheiten) jeweils gesonderte Erhebungsbogen angelegt wirden.

Bei der Ubergabe eines Betriebes an einen Hofnachfolger (z. B. Kinder, Schwiegerkinder) bilderi vom ehemaligen Betriebsinhaber noch zu-
riickbehaltene Restflichen oder Viehbestinde nur dann einen eigenen Betrieb, wenn diese auch von ihm seibst mit eigenen Arbeitskréften
und Maschinen bewirtschaftet werden. Nur dann miissen diese Fiichen in einem eigenen Erhebungsbogen nachgewiesen werden. An-
sonsten sind sie vom neuen Betriebsinhaber mit anzugeben.

Durch diese Vorgehensweise entstehen den betroffenen Personen keinerlei steuertiche oder sonstige Nachteile (z.B. bei Rente, Altershil-
fe, weingesetzlichen Regelungen), da die Angaben ausschlielich statistischen Zwecken dienen und der Geheimhaltung unterliegen.

2. Gehen Sie bitte alle Abschnitte nacheinander durch. Eine Ausnahme besteht fUr Betriebe, die Gber keine landwirtschaftlich genutzte FIa-
che und/oder Viehhaltung verfiigen sondern nur aufgrund der GroRe ihrer Waldfliche (10 ha und mehr) auskunftsplichtig sind
(Forstbetrieb). Diese brauchen nur die Abschnitte 1 - S, 9 und 11 auszufillen. .

3. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wurde auf eine geschlechtsspezifische Bezeichnung (2. B. Betriebsinhaber/in) verzichtet.

4.  Fur die Beantwortung der Fragen gibt es folgende Maglichkeiten:
a) Ankreuzen vorgegebener Antworten

(so weit zutreffend) 2um Beispiel E

b) Eintragen ) :
- der zutreffenden Anzahl ............ccccccvvecvciivinnniinnn. 2um Beispie! |_1_L.§_J
- der zutreffenden Kennaziffer .............cccccovevcciennnne zum Beispiel 3]

c) Kiartexteintragungen (in Worten) ..............co......ccoee. zum Beispiel [_Tochter |

5. Fur die Beantwortung der im Abschnitt 9 mit dem Buchstaben P gekennzeichneten Fragen wird auf Wunsch ein Einzelperson-'
Erhebungsvordruck (PS) ausgehandigt. )

Eriduterungen zu den Abschnitten 2 A, 7, 8, 9, 11, 12 und 13

Abschnitt 2 A Ubernahme von Verwaltungsdaten

Sie braucv:hé'n eine Angaben iu en A'bséﬁnméh 2 C und 3m cHe , Wérih ‘Sie" ich :a'r'nnAgrérf { eméﬁna mén eil lgéh un ]
einen Fladchennachweis erstellen. Sie helfen mit, A\{fwand und Kosten fir etwaige Rickfragen zu reduzieren, wenn Sie die fol-
genden Hinweise beachten. Voraussetzung fir die Ubernahme der Daten ist, dass

Aligemeine
Hinweise

® Sie den Flichennachweis ,Agraﬁérdémng 1999* erstellen und diesen zusammen mit dem entsprechenden Antrag
bei der Kreisverwaltung, zu dem in den Antragsunteriagen genannten Abgabetermin (31. Marz 1999), einreichen.

® Sie im Flichennachweis alle von thnen bewirtschafteten Flichen angegeben haben, auch wenn Sie nicht ausgleichs-
berechtigt sind, wie z. B. Wald, Dauergranland, Rebfldche sowie Gebaude- und Hoffléchen,

® Verwenden Sie bitte nicht den Code 429 (Sonstige Hauptfutterfliche), wenn Luzerne 423, Klee 421, Kleegras 422 oder
Gras 424 angebaut werden. ’

Auskunftspflichtige, die die Voraussetzungen erfiillen, bitten wir die Unternehmensnummer, unter der sie bei der Kreisver-
waltung gefihrt werden, auf der Seite 3 oben einzutragen. Die Unternehmensnummer ist bereits in den Erhebungsbogen
eingedruckt worden, wenn im Jahre 1998 Daten Uibernommen wurden. In diesem Fall ist die Unternehmensnummer nur zu
prifen und gegebenenfalls zu korrigieren. Beachten Sie bitte, dass sich bei Betriebsiibergaben oder/und Anschrifteninde-
rungen die Unternehmensnummer gedndert haben kann.

IStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund!. ab 1999] -159-




Abschnitt 7 Eigentums- und Pachtverhaltnisse, Pachtentgelte (Jahrespacht)

Code - -[Erﬁuterung L i R
702.703 Gepachtete LF: Gepachtete landwirtschaftlich genutzte Flédchen, die vom Betrieb gegen Entgelt zur Nutzung iibernommen worden
sind (schriftlicher oder miindlicher Pachtvertrag) und auch von diesem bewirtschaftet werden; hierzu 2&hlt auch gepachtete LF, die
vorilbergehend stillgelegt ist. Die Pachtflache umfasst die LF aus Grundstiickspachtungen und geschlossenen Hofpachten von Fa-
milienangehdrigen (Code 702) und anderen Verpachtern (Code 703).

708 Eigene selbstbewirtschaftete LF: Selbstbewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Fldchen so weit sie sich im Eigentum des
Betriebsinhabers befinden oder Fiichen, die vom Betriebsinhaber als NutznieRer oder Erbpachter bewirtschaftet werden. Nicht dazu
gehéren gepachtete oder verpachtete Fldchen und unentgeltlich erhaltene oder abgegebene Fldchen.

708 Eigene LF: Die eigene LF setzt sich zusammen aus ,eigener selbstbewirtschafteter LF" (Code 705}, ,eigener verpachteter LF* (Code
706) sowie ,eigener unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebener LF* (Code 707).

741, 712, 715, Die von anderen Verpachtern (Code 703) gepachtete LF ist nach Code 709 zu iibertragen und vollstandig auf die Code 711, 715,
716 usw. 723, 727 und 731 aufzugtiedern in:
- Grundstiicks- bzw. Parzellenpacht nach Art ihrer Nutzung (Code 711, 715, 723 und 727)
- und gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hofpacht (Code 731).
Zu allen eingetragenen Pachtfiichen ist die Hohe der derzeitigen Jahrespacht insgesamt in volien DM (oder EUROQ) anzugeben
{nicht je ha); dabei sind der Geldbetrag, der Wert der Naturalpacht und sonstige Leistungen zusammenzuzéhlen. Teilbetrdge der
Jahrespacht, die nicht fir die Flachennutzung, sondern fir andere Nutzungsgegenstinde oder Rechte (2.8. Gebdude, Inventar,
Milch- und Zuckerriibenkontingente) gezahlt wurden, sind von dem Gesamtbetrag der Jahrespacht in DM - ggf. nach Schétzungen -
abzuziehen.
Falls bei gemischten Pachtungen (2.B. Acker- und Dauergriinland) der Pachtpreis nicht getrennt angegeben werden kann, ist die
betreffende LF und der Pachtpreis bei ,sonstige LF* einzutragen (Code 727 und 728).
Zur sonstigen LF zdhlen auch Baumschulflichen und Gewéchshausfldchen.
713, 714, 717, Erstpachtung und Pachtpreisinderung in den letzten zwei Jahren: Von den unter Code 711, 715, 723 und 727 angegebenen

718 usw. Pachtfidchen, sind hier diejenigen anzugeben, die seit dem 1. Mai 1997 erstmals von diesem Betrieb als Pachtland bewirtschaftet
werden, oder fir die der Pachtpreis nach dem 1. Mai 1997 geidndert worden ist.
731 Geschiossene Hofpacht: Hierzu rechnen Pachtungen mit Gebduden. Einzutragen sind jedoch nur die gepachtete LF und der dafiir

entrichtete Pachtpreis.

Abschnitt 8 Gewinnermittiung, Umsatzbesteuerung

'Code":'tEﬁéuterﬂng o S P B : T
040 Gewinnermittlung fiir steuerliche Zwecke: Sie liegt vor. wenn eine Einkommensteuererkldrung beim Finanzamt abgegeben wird

und auf dieser Einkiinfte aus der Land- und Forstwirtschaft angegeben werden.
042 Umsatzbesteuerung in Form der Regelbesteuerung: Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe brauchen normalerweise

keine Aufzeichnungen iiber vereinnahmte oder gezahite Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zu machen. Der Betriebsinhaber kann jedoch
gegeniiber den Steuerbehdrden erkidren, dass er entsprechende Aufzeichnungen machen will (Option). In diesem Fall muss die Dif-
ferenz aus eingenommener und gezahiter Umsatzsteuer an das Finanzamt abgefihrt werden bzw. wird sie vom Finanzamt erstattet.

Abschnitt 9 Betriebsinhaber, Ehegatten und deren mit betrieblichen Arbeiten beschaftigten Familienangehérigen im April
1999 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)

Code I Eﬂ&memnl s s ::: e BB Bl T Leat L i CEER R
‘Allgemeine  Der Abschnitt ist nur auszufiillen, wenn der Betrieb in der Rechtsform , Einzelunternehmen” (2.B. Einzelperson, Ehepaare) gefiihrt
wird. Die Arbeitskrifte von Betrieben der Rechtsformen ,Personengesellschaft (2.B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG) und
Ljuristische Person* ( 2.8. GmbH, Kirche, Gebietskérperschaft ) sind nur im Abschnitt 11 nachzuweisen. :

Anzugeben sind:

- Betriebsinhaber und sein Ehegatte in jedem Fall

- im Betrieb beschiftigte Familienangehérige (Verwandte und Verschwigerte des Betriebsinhabers) die dem Betriebshaushalt an-
gehéren. Familienangehdrige gehdren dem Betriebshaushalt an, wenn sie in der Zeit vom 29. Mérz bis 25. April 1999 ununterbro-
chen oder zeitweise auf dem Betrieb lebten oder ihre Verpflegung Uberwiegend vom Betrieb erhieiten.

Im Betrieb arbeitende Familienangehérige, Verwandte und Verschwigerte des Betriebsinhabers, die nach vorstehender Definition

nicht dem Betriebshaushalt angehéren, sind im Abschnitt 11 einzutragen.

Hat der Betriebsinhaber keinen Ehegatten, ist die Spalte 002 freizulassen. Sie darf nicht fur die Eintragung eines anderen Famili-

enmitglieds verwendet werden. .

801 Kennziffer des Verwandtschaftsverhiltnisses: Fir die dritte (003) und jede weitere Person ist die Kennziffer des Verwandt-
schafts- oder Schwiigerschaftsverhiitnisses zum Betriebsinhaber einzutragen. Die Kennziffer braucht nicht mit der laufenden Num-
mer iibereinzustimmen. (Bsp.: Der Betriebsinhaber hat 2 Kinder. die im Betrieb mitarbeiten. Diese sind in den Spalten mit den
laufenden Nummern 003 und 004 einzutragen. Als Kennziffer wird jeweils die 3 verwendet).

807, 808 Fiir diesen Betrieb (ohne Haushalit) titig: Alle Arbeiten fir den land-
wirtschaftlichen Betrieb, z.B. Feld-, Hof-, Stallarbeit, Melken, Arbeit im
Wald des Betriebes, Transport landwirtschaftlicher Produikte und Be-
darfserzeugnisse, Betriebsflinrung einschl. Buchfihrung.

Hinweise

809, 810 Fiir den Haushalt des Betriebsinhabers tatig: Alle Arbeiten fir den Fur die angegebenen Arbeitsbereiche jeweils die
Haushalt des Betriebsinhabers, 2.B. Bekdstigung und Versorgung von Anzahl der Arbeitswochen (1, 2, 3 oder 4) und die
Personen, die ,auf dem Betrieb leben”, Wiasche- und Wohnungspflege, Anzahl der Arbeitsstunden je Woche (im Durch- |
Arbeiten im Haus, Garten usw. Angaben sind nur fir Betriebsinhaber schnitt der Arbeitswochen) angeben.
und/oder Ehegatten erforderlich.

811, 812 Auferhalb des Betriebes erwerbstitig: Hierzu zdhlen alle auf Er- Voriibergehender Ausfall wegen Krankheit oder Ur-
werb ausgerichteten Titigkeiten auBerhalb des landwirtschaftlichen laub zahlt als Arbeitszeit.

Betriebes, 2.B. in einem Gewerbebetrieb des Betriebsinhabers oder
anderer Eigentimer (2.B. Gastwirtschaft, Metzgerei, Industrie, Handel,
Handwerk), im éffentlichen Dienst, in einem fremden Forstbetrieb, als
Selbstandiger oder freiberuflich Tatiger usw.

Nachbarschaftshilfe in anderen landwirtschaftlichen Betrieben zahit
nicht zur anderen Erwerbstatigkeit.
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Code v.Edédteiﬁhg‘.- R AR o e U e e
814 bis 817  Quellen auBerbetrieblichen Einkommens: Die Fragen sind zu be-

antworten, wenn Betriebsinhaber, Ehegatte und im Betrieb beschaftigte Fir diese Angaben kann auf Wunsch ein Einzelper-
Familienangehérige im Jahreszeitraum von Mai 1998 bis April 1999 aus son - Erhebungsvordruck (Vordruck PS) zur Verfii-
den zu Code 814 bis 817 genannten Quellen ein Einkommen bezogen gung gestellt werden.
haben. Mehrfaches Ankreuzen ist maéglich.

821 Welches Einkommen war hoher?: Die Frage ist zu beantworten, wenn der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte Einkommen

aus auflerbetrieblichen Einkommens- und Unterhaltsquellen im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 bezogen. Das Jahres-
Nettoeinkommen aus auRerbetrieblichen Einkommens- und Unterhaltsquellen ist mit dem Jahres-Nettoeinkommen, das der Betrieb-
sinhaber und sein Ehegatte aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb erwirtschafteten, zu vergleichen. Anzukreuzen ist die Einkom-
mensquelle, aus der das hohere Nettoeinkommen bezogen wurde.

850 Beitragszahler der landwirtschaftlichen Alterskasse: Hier sind nur
die Personen anzugeben, die selbst Beitrdge zur landwirtschaftlichen
Alterskasse entrichten. Mitversicherte Familienangehérige sowie Bezie-
her von Altersgeld sind nicht anzugeben.

851 Beitragszahler der gesetzlichen/freiwilligen Rentenversicherung: Fir diese Angaben kann auf Wunsch ein Einzelper-
Anzugeben sind diejenigen Personen, die selbst Beitrige zur Arbeiter-, son - Erhebungsvordruck (Vordruck PS) zur Verfu-
Angestelltenversicherung oder Knappschaftsversicherung entrichtet gung gestellt werden.

haben. Dies gilt unabhingig davon, ob die Beitragszahlung aufgrund
bestehender Versicherungspflicht oder im Rahmen einer freiwilligen
Versicherung erfolgt ist. Mitversicherte Familienangehérige sowie Be-
zieher von Renten sind nicht anzugeben.

Abschnitt 11 Standig und nicht standig im Betrieb Beschattigte

Aligemeine  Standig und nicht stindig Beschiftigte: Dazu gehéren Arbeitskrafte (einschlieBlich Saisonarbeitskrifte) von Betrieben
Hinweise - der Rechtsform ,,Personengeselischaft",

- der Rechtsform ,,juristische Person”,
- der Rechtsform , Einzelunternehmen", soweit sie nicht in Abschnitt 9 angegeben wurden (einschiielich Verwandte oder Ver-

schwiigerte des Betriebsinhabers, die nicht auf dem Betrieb leben).
Als stindig beschaftigt gelten alle Arbeitskrifte, die in der Zeit vom 29. Mérz bis 25 April 1999 (vier Wochen) in einem unbefriste-
ten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitsverhditnis (auch Ausbildungsverhéltnis) zum Betrieb standen.
Nicht zu beriicksichtigen sind Arbeitskrifte eines rechtlich selbstandigen, nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebetriebes, die Arbeits-
krafte von Lohnunternehmen, Maschinenringen sowie Arbeitskrifte, die nicht mit der Produktion von land- und forstwirtschaftlichen
sowie wein- oder gartenbaulichen Erzeugnissen befasst sind (z.B. Verkauferinnen in einem Gartenbaubetrieb, Verkaufsfahrer, Be-
triebshandwerker).
Bei mehr als 8 Personen bitte einen Erganzungsvordruck E verwenden. Auf diesem ist die Gesamtzahi der im Betrieb stéindig Be-
schiftigten und die Gesamtzahl der ausgefiillten Erganzungsvordrucke einzutragen.

906, 907 Flir diesen Betrieb (ohne Haushalt) titig: Alle Arbeiten fiir den landwirtschaftlichen Betrieb, 2.B. Feld-, Hof-, Stallarbeit, Melken,
Arbeit im Wald des Betriebes, Transport landwirtschaftlicher Produkte und Bedarfserzeugnisse, Betriebsfiihrung einschl. Buchfiih-
rung. Anzugeben ist die Anzah! der Arbeitswochen (1, 2. 3 oder 4) und die Anzaht der Arbeitsstunden je Woche (im Durchschnitt der
Arbeitswochen). Voriibergehender Ausfall wegen Krankheit oder Urlaub zéhit als Arbeitszeit.

911 Stellung innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes: Zu den Sonstigen, ohne Arbeitsvertrag Tétigen zéhlen z.B. im Betrieb
arbeitende Familienangehérige, die nicht zum Haushalt des Betriebsinhabers gehéren und mit denen kein Arbeitsvertrag besteht, die
aber regelmaBig im Betrieb beschaftigt sind.

918 - 922 Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte: Arbeitskrifte (einschliellich Saisonarbeitskrifte), die im Jahreszéitraum Mai 1998 bis
April 1999 unregelmiBig mit Feld-, Hof- oder Stallarbeiten oder mit Arbeiten im Wald des Betriebes beschiftigt waren. Die Arbeits-
2zeit ist in vollen Arbeitstagen anzugeben. Bei stundenweise geleisteter Arbeitszeit gelten 8 Arbeitsstunden als 1 voller Arbeitstag.
Bsp.: Eine Arbeitskraft arbeitet an 6 Tagen jeweils 4 Stunden (6 Arbeitstage x 4 Stunden = 24 Stunden Gesamtarbeitszeit). Das ent-
spricht 3 vollen Arbeitstagen (24 Stunden : 8 Stunden). Betragt die tagliche Arbeitszeit eines Erntehelfers mehr als 8 Stunden, so ist
die Arbeitszeit als 1 Arbeitstag 2u rechnen.

Abschnitt 12 Vermietung von Unterkinften an Ferien- oder Kurgaste

- Code | Enduteriing ,

655 Eine gewerbliche Vermietung liegt in der Regel vor, wenn mehr als vier Zimmer bzw. mehr als sechs Betten an Feriengaste ver-

mietet werden, oder wenn - auch unterhalb dieser Grenze - auRer dem Frithstiick noch eine Hauptmahizeit oder sonstige zugekaufte

Speisen und Getranke angeboten werden. Der erwirtschaftete Gewinn aus der gewerblichen Titigkeit ist dann als Einkommen aus
Gewerbebetrieb zu versteuern. In diesem Fall ist ,nein” anzukreuzen.

Abschnitt 13 Berufsbildung

Code . |EdEwterang e

Aligemeine  Die Beantwortung dieses Abschnittes richtet sich nach der Rechtsform des Betriebes.
Fiir Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen sind die ersten 3 Spaiten bestimmt. Anzugeben ist in jedem Fall die Ausbildung des
Betriebsinhabers und so weit vorhanden seines Ehegatten. Die Angaben fiir den Betriebsleiter sind nur erforderlich, wenn dieser nicht
mit dem Betriebsinhaber oder seinem Ehegatten identisch sind.
Betriebe der Rechtsformen Personengeselischaft oder juristische Person verwenden die Spalten 4 bis 8. Sie geben nur die Ausbil-
dungen des Betriebsleiters an. Sind mehrere Betriebsleiter vorhanden, z.B. leiten die Geselischafter einer Betriebsgemeinschaft den
Betrieb gemeinsam, sind die Berufsbildungen aller Betriebsleiter anzugeben.
Wenn keine abgeschlossene landwirtschaftliche Berufsbildung vorliegt, ist der Code 647 ,AusschlieBlich praktische Erfahrung® anzu-
kreuzen.

Hinweise
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Hilfsblatt

zum Erhebungsteil S/3 der Landwirtschaftszahlung 1999

Vordruck HS
2ur LZ 1999

Dieses Hilfsblatt soll dem Betriebsinhaber die Zusammenstellung der Angaben Uber die Grundsticks-
und Parzellenpacht fOr den Erhebungsteil $/3, zu Abschnitt 8, erleichtern.

Dieses Hilfsbiatt verbleibt beim Betriebsinhaber

Von ,anderen Verpichtern" (familienfremden) gepachtete

Grundstiicke bzw. Parzellen und Jahrespachtentgelte

Diejenigen Pachtflichen

(einschliefilich deren Pachtpreise)

-die in den letzten 2 Jahren

oder

htat "

¥ep

- {ir die in den letzten 2 Jahren der Pachtpreis gedndert

wurde,

von den Spalten 1 und 2 in die Spalten 3 und 4 Gber-

260 iscnen. | Kurbezsichnung acne | “larese riache amne. | “lordase riche
NI kategorie Pachtungen Hektar1 | A volle DMzod. EUR Hektar3 1 Ar volle DM4od. EUR
01 | Acker- O O I I O B O
02 | fand I Y I O I I O
03 | Sy I O O I I I O O O
04 I I O ] A I I O
0 I A I I I O O
06 N I T O S I I I I O
o7 S O O O T A I
Summe 01 - 07 [ I O O A A N I O O O
im Erhebunz;atg: :/’3 m 72 s 4
11 | Daver- I O I A O I O I O
12 | graniand 2 I O I O O I
13 N A O I I I A A |
14 I I O I R I I A
15 I O O [ I I T O O
Summe 11 - 15 I O O I A O [ O O A
im Erhebun;rsatz: g/r:s s 716 i 718
2t | Soppee I I I O I I O
22 [ oo e 1 N 1 O O | O I O
23 oo e g I O O I I I O O I
2| e e
gl P O I I I I I
30| oo | Summe 21 - 25 I O I I O B
im Erhebun;rsj:: :I; 27 728 29 730
(@it [summeso — | [ 1 T [ [T ]I 1]
im Erhebuh:::: :/; 31 732
Pachtungen zusammen
(Summe der Zeilen Nr. Il I | ' l l" l l |
10+20+30+40) Frage Nr. 708 710

im Erhebungsteil S/3

[statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

-163-




Aus Erhebungsvordruck S zu ibertragen

Vordruck PS

Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen 2ur LZ 1999

Familienname

Vomame Rechtsgrundiagen, Auskunftspflicht, Hifsmerkmale und statistische
Geheimhaltung sind den Informationen fur den Auskunfispflichtigen, die

Strale, Haus-Nr.

Bestandteil des Erhebungsvordrucks S sind, zu entnehmen.

Postleitzahl, Betriebsort

Aus Erhebungsvordruck S zu Obertragen

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Berlin

Gruppe IX A
Otto-Braun-Stralle 70/72

10178 Berlin
Telefon: (030) 2324-5

Vordruck-
Gemeinde-Kennziffer Kenn-Nr. des Betriebes orArrtth

Barcode PS

Lfd.Nr. der Person aus
Abschnitt 9 zu Ubertragen

Einzelperson - Erhebungsvordruck
zum Erhebungsteil S/3 der Landwirtschaftszahlung 1999, Abschnitt 9

Soziale Sicherung,

Quellen des auRerbetrieblichen Einkommens

Zutreffendes
G

ankreuzen

- Far Ehegatte des Betriebsinhabers und im Betrieb beschaftigte sonstige Famitienangehorige -

landwirtschaftlichen Alterskasse? 850 O
Wer war im Jahr 1998
Beitragszahler der
gesetzlichen/freiwilligen Rentenversicherung? 851 O2
Einkommen aus anderer Erwerbstatigkeit 814 O1
Aus weichen Quellen wurde Q?:dﬁﬁm:gr{L:mn:' Laandabgaberente, 815 O2
im Jahreszeitraum Mai 1998 lonsaugaberente u.d.
bis April 1899 ein auBerbetrieb-
liches Einkommen bezogen? Rente, Pension, Arbeitslosengeld/-hilfe, Sozialhilfe u.4. 816 Os
Einkommen aus Verpachtung, Vermietung,
Kapitalvermdgen u.a. 817 O«
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Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz

Sachgebiet 333
56128 Bad Ems N

Telefon: (02603) 71-0
Bei Durchwahl: (02603) 71 114

<« Bitte berichtigen Sie hier, wenn
- sich die Anschrift gedndert hat oder
- der Betrieb an eine andere Person
iibergeben wurde.

Unternehmensnummer (Kreisverwaltung)

Betriebsnummer Regionalkennziffer

Landwirtschaftszahlung 1999

(zugleich EG-Agrarstrukturerhebung)
Sehrgeehrte Damen und Herren,

an der Schwelle zum neuen Jahrhundert findet bundesweit eine grundlegende Bestandsaufnahme der land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe statt. Das Erhebungsprogramm der Landwirtschaftszéhiung 1999 umfasst
im Wesentlichen die Bodennutzungshaupterhebung, Daten zur Viehhaltung sowie die Arbeitskrifte.
Ergénzend werden Fragen zu ausgewidhiten Bereichen gestellt, u. a. zu den Eigentums- und
Pachtverhéltnissen, zur sozialdkonomischen Struktur der Betriebe sowie zur Hofnachfolge. Die aktuellen
Strukturdaten der Landwirtschaftszdhlung dienen den verantwortlichen Stellen, insbesondere auch dem
landwirtschaftlichen Berufsstand, als wichtige Orientierungshilfe zur Entscheidungsfindung. Bitte tragen Sie
durch Ihre Mitarbeit zur Erstellung zuverlassiger und aussageféhiger Ergebnisse bei.

Durch die Kiirzungen im Merkmalprogramm der Landwirtschaftszahlung 1999 gegeniiber der von 1991 wird
den Winschen der Auskunftspflichtigen nach einer Entlastung von der Ausfiillung statistischer
Erhebungsbogen Rechnung getragen. So wird auch auf die Durchfiihrung einer eigenstindigen
Weinbauerhebung in den Weinbaubetrieben verzichtet. Die weinbaulichen Strukturdaten werden vielmehr aus
den Angaben zur Landwirtschaftszdhlung aufbereitet. Eine Ausnahme stellen die Fragen zu den
Vermarktungsverhaltnissen im Weinbau dar, die auf dem Erhebungsbogen zur Landwirtschaftszahiung erfragt
werden.

Wir versichern lhnen, dass ihre Angaben ausschiieBlich statistischen Zwecken dienen und nicht an Steuer-
oder Verwaltungsbehorden weitergegeben werden. Es werden auch nur zusammengefasste Ergebnisse ohne
Bezug auf den einzelnen Betrieb veroffentlicht. Alle mit der Durchfiihrung der Erhebung beauftragten
Personen sind zur Geheimhaltung verpflichtet worden.

Weitere Einzelheiten zu den Rechtsgrundiagen und Informationen zur statistischen Auskunftserteilung enthalt
das beiliegende Informationsblatt, das Bestandteil des Erhebungsbogens ist.

Mit freundlichen GriRen
lhr .
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird bestitigt: Freiwillige Angabe:

Ort, Datum Unterschrift =

016/99/1/BER
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e e

g Abschnitt 1

Rechtsform des Betriebes [ Code Schh’]ssej;Nr‘
Einzelunternehmen Einzelperson, Ehepaar, Geschwister 11
Nicht eingetragener Verein 12 l
Gesellschaft birgerfichen Rechts (BGB-Gesellschaft) 13
Personen- 065
gemeinschaften/ Offene Handelsgesellschaft (OHG) 14 l
-gesellschaften
Kommanditgesellschaft (KG einschlielich GmbH u. Co. KG) 15 I
Sonstige Personengemeinschaft (einschliefllich Erbengemeinschaft) 16 l
Juristische Eingetragener Verein, Eingetragene Genossenschaft, Gesellschaft mit be- 1)
Personen des schrankter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaft, Anstalt des privaten Rechts, 065 l ) I l:‘
privaten Rechts Stiftung des privaten Rechts, Gemeinschaftsforsten mit ideellen Besitzanteilen
Juristische Gebietskérperschaft Bund, Gebietskdrperschaft Land, Sonstige Gebietskdrper-
Personen des 6ffentlichen schaften (Kreis, Gemeinde, Kommunalverbédnde), Sonstige juristische 065
Rechts Personen des 6ffentlichen Rechts (Kirche, kirchliche Anstalt, Stiftung des 1
offentlichen Rechts, Personaikorperschaften) | l D

'Bvodevnnutiun‘g 1999 (nur Héuptndiiu'né, keine Zﬁfseﬁen?frﬁehta)

A. Obernahme von Verwaitungsdaten ©
Haben Sie einen volistandig zusgefiiliten Flachennachweis im Rahmen des Antragsverfahrens Agrarfdrderung 1999 erstelit und enthélt der
Flachennachweis auch die von Ihnen bewirtschafteten nicht ausgleichsberechtigten Flachen (z.B. Wald)?

ja D Wenn ,ja“, beantworten Sie bitte die folgende Frage:
Hat sich die von lhnen bewirtschaftete Flache seit Mai 1998 geandert (Zu- oder Verpachtung)?

ja D nein D
* Bitte beachten »

Prifen und korrigieren Sie gegebenenfalls die vorgedruckte Unternehmensnummer, bzw. tragen Sie bitte ihre
Unternehmensnummer oben auf Seite 3 ein. Sie kdnnen dann zu Abschnitt 4 (Zwischenfriichte) ibergehen.

nein D Wenn ,,nein", bitte weiter bei B.

B. Flichenverdnderungen
Hat sich die von lhnen bewirtschaftete Flache seit Mai 1998 gedndert (Zu- oder Verpachtung) ?

ja D Wenn ,ja", fiillen Sie bitte diesen Abschnitt aus.

nein l:] Wenn ,,nein*, bitte weiter bei C.

Zugénge Wer hat die Fliche vorher bewirtschaftet?

Hektar Ar Name, Vorname Wohnort Strafe, Haus-Nr.
Abginge Wer bewirtschaftet die Flache jetzt?

Hektar Ar Name, Vorname Wohnort Strafle, Haus-Nr.

o Weitere Erlduterungen siehe Informationsbiatt
"0-5.99.2.8ER
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Unternehmensnummaer (Kreisverwailtung) BITTE PROFEN!
Betriebsnummer Regionalkennziffer
’ noch Abschmtt 2 i 3 Boden nutzung 1 999 {nur Hauptnutémg, keine Zwischenfriichte)
C. Angaben 2ur selbstbewlrtschaﬂeten Fliche (Biite nicht'ln m eintragen) : _ I
| Code Hektar Ar { Code Hektar Ar
" ’ R Winterraps zur Kérnergewinnung
Winterweizen {ohne Durum) einschiiefilich Dinkei 201 Ly , {einschlieBlich Industrieraps) 229 L1 |
Sommerraps, Winter- und Sommerriibsen
Sommerweizen (ohne Durum) 202 L 111 | 2zur Kémergewinnung (einschliefliich Industrieraps) 230 L Lt b : L
Flachs (Lein)
Hartweizen (Durum) 203 L] | zur Korner- und Fasergewinnung 231 111 |
Triticale 204 2
Ll | Kdrnersonnenblumen 33 N |
’ Andere Olfriichte auch fir technische
Roggen 205 Ll Zwecke (2.B. Kémersenf, Sojabohnen) 224,y
Wintergerste 208 L1 | Hopfen (Att- und Junghopfen) el T |
Sommergerste 207 Tabak 235
i O 1 L1 11 ]
Hafer 208 Riiben und Gréser 236
1 1. L 1 1 ur Samengewmnung . L L L1 1
Wintermenggetreide Heil- und Gewiirzpflanzen (1]
99 0 111 f 1| |=B Schnittiauch, Sellere, Petersiie, ete) 27 | |, |,
‘ Alle anderen Handelsgewichse
Sommermenggetreide 20 i {2.B. Hanf, Kenaf, Chinaschiff, Topinambur, 238
Buc , Zichorie, Hirse, Kanariensaat) | L] 1
Kdrnermais 212 Kies, Kicegras, Kise-Luzerne-Gemisch .o
I . 1 (sinschlieRlich Kleabrache) NN |
Corn - Cob - Mix 213
I I Luzerne sl INENERENER BN
Silomais (einschlieflich Lieschkolbenschrot), 242 Grasanbau auf dem Ackerland
Griinmais 1114 ] zum Abmahen und Abweiden (kein Dauergriniand) 241 L1y A
Futterarbsen zur Kémergewinnung 214 Alle anderen Futterpflanzen, auch ais Ge-
Lt 11 1 menge zur Grinfutter-, Silage- oder Heugewin- 243
Ack N N - 218 nung (2.B. Futtererbsen, Wicken, SGBlupinen) {111 1
ckerbohnen zur Kémergewinnung L L1 1 L Dauer- und Rotationsbrache im Rahmen
Alle anderen Hilsenfrichts e agson (ohne Anbau nach- - €y 244
2um Ausreifen (z.B. Speiseerbsen und rache,
-bohnen, Wicken, Lupinen, auch als Gemenge, 216 Sonstige B  Wildacker - ]
Leguminosensamen) Y Ackerland insgesamt 245
Friihe Speisekartoffein d Ty (Summe Code 201 - 244) [
Mittelfriihe und spite Speisekartoffein 50 N s Hausgarten (ohneEnverts- €} 245 :
zum Direktverzehr ohne Be- und Verarbeitung L1 | 1 L I L
::v"‘-ihor'b:‘mem;‘.Fund ‘Nt: g‘:u“ﬂe.' 27 Obstanlagen (ohne Erdbeeren) 0 247 NN |
rarbeitungs-), Futter- un anz-
rten
kartoffeln L1 1 E 1] | genpetat v womcncomemen@ 248 | |
Zuckerriiben (chne Samenbau) 220
IR Dauerwiesan el NI AT S I
Runkel- (Futter-) riiben (ohne Samenbau) 221 ’ Mihweiden 250
L1 1} i Dauergriinland I . !
Alle anderen Hackfriichte Weiden 251
(2.B. Futterméhren, Kohiriben, Futter- und 222 oL 1
Markstammkoht) [ 1 Huto
ngen
im W?tcihid mli: Ifndwm- 9 258 [ | |
schaftlichen Kulturen Rebfliche (bestockte Rebflache einschiieiich
. (2.8. Kohl im Wechsel mit 2 Rebschulen und Untertagenschnittgarten sowie
3 Getreide) im Freiland | | aufgrund von Wederbepﬂanzungsrad\tsn noch 256
Spargel, zur Wiederb Flache,
Erdbeeren im Wechsel L"r‘onand 224 soweit derzeit nicht andememg genutzt) L i1t i
ohne Samenbau mit Gemii 1 1 1 1 l Welhnachtsbaumkulturen auBlerhaib des
und ohne Anbau Erdbeeren Waldes, Korbwelden- und Pappelaniagen 11 11 |
im Haus- u. Nutz- oder Blumen | unter
garten Glas 225 Landwirtschaftlich genutzte Fliiche 258
| 1 (Summe Code 245 - 257) Pl |
im Freiland " .
Blumen, 226 Wald- bzw. Forstfidchen (einschlieBlich
ZierpRanzen, (einschiieBlich Schnittrosen) L L1t L forstiche Pllanzgérten for den Eigenbedar © 262 Ll |
Stauden, unter Glas (Gewichs- Sonstige Fldchen (z.B. nicht mehr genutzte
Jungpflanzen | hauser, Folienzelte, 227 Flache, Od- und Unland, unkuttivierte Moor- 264
Frihbeete) L1 i fidchen, G Hot- und Gebaudefiache) [ ]
Gartenbausémereien, Vermehrungs- .
anbau von Blumenzwiebeln und knolien, 228 %’"“bsé‘:’ch:“ 264 265
auch unter Glas Pl 1 (Summe Code - 264) ] {1 |
€ Weitere Erliiuterungen slehe Riickseite

016/89/3/BER
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|Code] Hektar | "Ar
Stiligelegte Flichen ohne Anbau nachwachsender Rohstoffe (z.B. konjunkturelle Flachenstilllegung)
(Bitte gleichzeitig bei Cotle 244 angeben) 268 [ |
Stiligelegte Flaichen mit Anbau nachwachsender Rohstoffe (Bitte gleichzeitig bei den jeweiligen Fruchtarten
bzw. Dauerkulturen angeben - z.B. Winterraps bei Code 229 -) 29| | |
Sonstige stillgelegte Flachen z.B. im Rahmen von Aufforstungen, der Produktionsaufgaberente oder der
zwanzigjahrigen Gkologischen Stilllegung. etc. (Bitte gleichzeitig bei Code 262 oder 264 angeben) 270 1 | |
Stillgelegte Flichen zusammen
(Summe Code 268 - 270) 267 L |

. Acnitt4 v

Zwischenfruchtanbau 1998/99 *

' Nutzung als Sommer- Zwischenfruchtanbauflache
Unter-/Stoppelsaat in der Zeit vom gbzw . darunter zur
Sommer/Herbst 1998 bis zum Frihjahr 1999 Winterzwiscﬁen frucht insgesamt Futtergewinnung
Code| Hektar Ar |Codel Hekiar Ar
Klee und kleeartige Pflanzen Sommerzwischenfrucht | 274 L { 275 |
z.B. Luzerne. Serradella, Kleegras und gemischter L !
Anbau von Kleearten Winterzwischenfrucht 276 L1 { 7 |
Graser und Getreide zur Griinnutzung Sommerzwischenfrucht | 278 11 | 2791 | | |
2.B. kurzlebiges Weidelgras, Griinroggen, Wickroggen,
Griinhafer, Griinmais Winterzwischenfrucht 280 | ;|81 4 |
Grobleguminosen Sommerzwischenfrucht | 282 283] |
2.B. Bohnen, Erbsen, Wicken, Lupinen, (auch im gemischten - 1 |
Anbau wie Landsberger Gemenge) Winterzwischenfrucht | 284 | [ |285] | | |
Raps (auch im gemischten Anbau mit Sommerzwischenfrucht [286] | , L1287 | l
Grasern, Senf, Olrettich, Ribsen, Chinakohl) Winterzwischenfrucht 288 289
Kreuzbliitler Ll L L I
Herbstriiben (Stoppelriiben), Kohiriiben Sommerzwischenfrucht | 290 1 1 1 1291 ) ]
(Steckriiben), Futterkoht (Markstammkohl) Winterzwischenfrucht 292 | L {293 | {
Sonstige Zwischenfriichte Sommerzwischenfrucht 1294{ |, ( l298) | |
2.B. Phacelia, Sonnenblumen, Malven, Buchweizen Winterzwischenfrucht 296 [} P29 |
Zusammen 298| | | 299 1| 1

© Erlduterungen zu den Abschnitten 2 Bodennutzung und 4 Zwischenfruchtanbau

Code l Erlauterung

237 Heil- und Gewiirzpflanzen: Hierzu gehdren unter anderem auch Arnika, Baldrian, Johanniskraut, Salbei, Kamille, Pfefferminz,
Spitzwegerich, Basilikum, Rosmarin, Zitronenmelisse, Dill, Majoran, Holunder, Hagebutte, Thymian u. a.

244 Dauer- und Rotationsbrache, Sonstige Brache, Wildacker: Hierzu gehoren alle fir die Erlangung der Ausgleichszahlungen
stillgelegten Fiachen (z.B: Mindeststilllegung, freiwillige Stilllegung, garantierte Dauerbrache), auf denen keine nachwachsenden
Rohstoffe angebaut werden. Stiligetegte Flachen, auf denen nachwachsende Rohstoffe angebaut werden, sind bei der jeweiligen
Frucht- oder Kulturart (z.B. Winterraps) einzutragen. Aufgeforstete stiligelegte Flachen sind unter Waldflachen (Code 262), im
Rahmen der Produktionsaufgaberente stillgelegte Flachen unter Sonstige Fldchen (Code 264) anzugeben.

246 Nutz- und Hausgérten: Fiachen, auf denen Gartengewachse (Gemiise und Obst) fiir den eigenen Bedarf angebaut werden. Nicht
hierzu zéhlen die Flichen des Feldgemiseanbaues und des Erwerbsgartenbaues, auch wenn sie eingezéunt sind. Diese sind
unter Code 223 bis 228 anzugeben. Parkanlagen, Rasenflichen und Ziergarten bitte unter Code 264 nachweisen.

. 247 Obstanlagen: Anlagen von Obstbaumen im Ertrag oder nicht im Ertrag und Beerenstrauchern - auch mit Unterkulturen -, bei
denen die Hauptnutzung in der Obsterzeugung liegt. Nicht zu den Obstanlagen zahlen Erdbeeren sowie die Obstbdume und
-straucher in Nutz- und Hausgarten.

248 Baumschulen: Hierzu gehéren die Flachen der Bestande an Obstgehoizen, -unterlagen, Zier- und Rosengehélzen sowie
Forstpflanzen. Nicht zu den Baumnschulflachen zahlen Weihnachtsbaumkuituren und Schnittrosen.

262 Wald: Dazu gehéren sowohl regelmaRig bewirtschaftete Waldungen - Wirtschaftswald (z.B. als Hoch-, Nieder- oder Plenterwald) -
als auch Nichtwirtschaftswald mit geringer nachhaltiger Nutzung (z.B. Kriippelwald, Waldwiesen). Aufforstungsflachen im Rahmen
mehrjahriger Flachenstilllegungen sind ebenfalls hier anzugeben.

274 -299  Anzugeben ist der gesamte Zwischenfruchtanbau, der als Untersaat in die Hauptfrucht 1998 oder als Aussaat nach der
Hauptfrucht erfoigte. Es wird unterschieden nach:

- Sommerzwischenfrucht = Umbruch nochim Jahr 1998
- Winterzwischenfrucht = alle anderen
Die nach den Winterzwischenfrichten angebauten Pflanzen gelten als Hauptfriichte.

015/99/4/BER
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Betriebsnummer Regionalkennziffer

e , ‘ Vleh‘haltung zum 3 Mai 1999 i

Halten Sle Pferde Rlnder Sohafe Schwelne oder Geﬂugel? 1a D Wenn »Jja", fillen Sie bitte diesen Abschnitt aus. . -

nein D Wenn ,nein”, bitte weiter mit Abschnitt 6.

[ Code Anzahl [code Anzahl
Ponys und Kleinpferde
(unter 148 cm Stockmal) 101 L1 Ferkel 1250 | | | ] |
unter 1 Jahr alt 102 L1 Jungschweine
. unter 50 kg Lebendgewicht 126 1 | | 1
1 bis unter
Plerde Andere 3 Jahre ailt 103 L1 11 50 bis umer.eo kg
Pferde 3 bis unter Mast- Lebendgewicht ~ 127] | | | | |
14 Jahre ait 104 schweine )
L (einschien. |80 bis urter 10kg
i ebendgewi
14 Jahreund dter 105) | | | Igtg\maeu:-w I -
Zuchttiere) | 110 und mehr kg
Pferde insgesamt (Summe 101-105) 106 [ N | Lebendgewicht 129] v | 11}
Kalber unter 6 Monate Schweine | Eber zur Zucht 130 | g
(oder unter 220 kg Lebendgewicht) 107 L1
Jungrinder ) zum 1. Mal trachtige
(Jungvieh) ménnlich 108 -1 1 | Jungsauen 1310 ) 1
6 Monate bis Andere trachtig
unter 1 Jahr alt . ere e
waeiblich 109 [ | Zucht- Sauen 1320
a ) sauen
ménnlich O] 41 1 noch nicht triichtige
Rinder weiblich Jungsauen L] I T I
; bishumer zum Schiachten 11 ] Andere nicht
Jahre alt .
weibliche Nutz- @) trdchtigeSaven _ 134) | | | ) |
und Zuchttiere 112 [
Schweine insgesamt .
Rinder Bulen und Ochsen 13| | | |, | . (Summe 125-134) , 15[ g
Schiachtfirsen 114 i | 1 I Legehennen
Nutz- und * 1 1/2 Jahr und diter 136 [ |
Zuchtfarsen 0 115 0 Junghennen
Rinder 11 1 ! )
2 Jahre Hahner un%ﬁ:gh Kiike 137
und éter Milchkiihe 18 | (ohna T, (in lken) I T I
Ammen- und i) Sepoc s Vastime s
Muterithe @ 117| | | | (einschieBlich Kiiken) 138) (4 | |
Schlacht- und .
Mesthihe AL SR . (Summe 156.138) 139
I S
Rinder insgesamt (Summe 107-118) 119 [ |
Schafe unter 1 Jahr alt Génse insgesamt 14901 ) 4 ) )
(einschlieBlich Ldmmer) 120 I -
Sonstiges | Enten insgesamt 141
weibliche Schafe G.ﬂﬁlg:l 11 1.
zur Zucht (einschlie3-
(' ) lich Jahrlinge) 21 Truthihner insgesamt’ 42 ] 11
Schafe Schafe
o ]
1 Jahr Sztt:jr:azﬂzghcl:)e 122 Sonstiges Gefiiigel insgesamt
und &iter ¢ [ (Summe 140-142) w3l oy
Hammel
1231 ) 1 1 1

Schafe insgesamt (Summe 120-123) 124 [

" Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben iiber Pferde, Rinder, Schafe (1 Jahr und tter), bitte
Schweine, Hiihner, Ganse, Enten und Truthihner fir Zwecke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung 4 Einwilligungserkiarung und behalten 5'9 den Durchschlag
der Beitrdge zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet werden. (Seiten 7 und 8) ein.
Von den Erauterungen auf Seite 8 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der Datum/Unterschrift
Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. Ich bin aber verpflichtet, im Falle der
Verweigerung die erwahnten Angaben bis zum 31.05.1999 der Gemeindeverwaltung zu meld

Wenn Sie nicht einverstanden sit

016/99/5/BER
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© Erliduterungen zum Abschnitt 5 Viehhaltung

Code I Erduterung
Aligemein  Pensionsvieh: Tiere, die sich a}feinem anderen Betrieb zur Fiitterung und Pflege befinden, werden dort gezéhit.
112, 115 Weibliche Rinder iiber 1 Jahr: Tiere, die besamt bzw. gedeckt wurden oder gedeckt werden sollen, zéhlen in jedem FaH als
Nutz- und Zuchttiere, auch wenn feststeht, dass sie nach dem ersten Kalb geschlachtet werden (Farsenmast mit Vornutzung).
117 Ammen- und Mutterkiihe: Kihe, die nicht gemolken werden und deren-Milch ausschiielich von Saugkélbern verbraucht wird.
120-123 Schafe: Wanderschafherden sind am Betriebssitz zu erfassen, auch wenn sich die Herde am Zahitag nicht dort befindet.
125- 134  Schweine-Gewichtsklassen: Die Schweine werden nach Gewichtsklassen erhoben. Die Beziehungen zwischen Alter
und Gewicht ergeben sich aus den nachstehenden Faustzahlen.
Ferkel bis 20kg Lebendgewicht = etwa 2 Monate alt
Jungschweine 20 bis 50kg Lebendgewicht = etwa 2 -4 Monate alt
Mastschweine 50 bis 80kg Lebendgewicht = etwa 4 -6 Monate alt
80 bis 110kg Lebendgewicht = etwa 6 - 7 Monate alt
110 kg und mehr  Lebendgewicht = Gber 7 Monate ait
136- 138

Hilhner: Bei voriibergehend leer stehenden Stillen ist der Bestand vor der letzten Stalirdumung anzugeben, sofern diese
nicht mehr als 6 Wochen zuriickliegt.
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Tierseuchenkasse
Rheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Strale 7
55021 Mainz

Telefon: (06131) 16-0
Bei Durchwahl: 164417/164420

ERHEBUNG
der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung
der Tierseuchenkassenbeitriage

Rechtsgrundiagen und Erlduterungen
siehe Riickseite.

Pferde insgesamt {Summe 101-105} 106

Schweine |

nsgesamt
(Summe 125-134) 1350 1.1 ¢ 1.1
Hihner insgesamt : .
- (Summe 136-138) 138 1 1 o1
[Rlndor insgesamt (Summe 107-118) 19| | | |
Ganse insgesamt 1401 1 1 4 |
E insgesamt 141 -
weibliche Schafe iten In L1l 1l
2ur Zucht {einschiiel- .
lich Jahdinge) 121 | Truthiihner insgesamt 142 1 | 1 L1
Schafe '
1 Jahr Schafbdcke
und éiter (2ur Zucht) 1221, | 4
Hammel
23] 4 1

n , dass meine Angaben Gber Plerde,

Einwilligungserklarung

3 { )} Wenin Sie nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die

Schweine, Hihner, Géinse, Enten und Truthihner fir Zwecke der Tiersauchenkasse (u. a. Berechnung < Einwilligungserklirung und behalten Sie den Durchschlag
der Beitréige zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet werden. + (Seiten 7 und 8) ein. ‘
Von den Eriduterungen auf Seite 8 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der Datum/Unterschrift
Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. Ich bin aber verpfiichtet, im Falle der
Verweigerung die erwéhnten Angaben bis zum 31.05.1999 der Gemeindeverwaltung zu melden.

016/99/7/BER
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N
Durchschlag fiir die Erhebung der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der

Tierseuchenkassenbeitrage

Der Abschnitt 5 des Erhebungsbogens ist mit einem Durchschlag versehen, der Viehhaltern die Méglichkeit gibt,
ohne Aufwand der Verpflichtung nachzukommen, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist,
Angaben iiber die Haltung von Pferden, Rindern, Schafen, Schweinen, Hithnern, Gansen, Enten und TruthGhnern
zu machen. Selbstverstandlich beruht die Nutzung der Méglichkeit, Uber diesen Durchschlag Angaben fir Zwecke
der Tierseuchenkasse zu machen, auf freiwilliger Basis, da die Viehzadhlungsdaten grundsétzlich der
Geheimhaltung unterliegen. Sofern Sie mit einer Weiterleitung der Daten nicht einverstanden sind, streichen Sie
bitte auf Seite 5 unten die Einwilligungserklarung und behalten Sie bitte den Durchschlag (Seiten 7 und 8) ein.

Rechtsgrundlagen und Eriduterungen fiir den Tierbesitzer

GemaR § 66 des Tierseuchengesetzes (TierSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.1995 (BGBI. 1 S.
2038) wird fur Tierverluste eine Entschadigung in Geld geleistetu. a.

1. fur Tiere, die auf behérdliche Anordnung getétet worden oder nach Anordnung der Tétung verendet sind,

2. fur Tiere, bei denen eine anzeigepflichtige Seuche nach dem Tod festgestelit worden ist,
sofern die Voraussetzungen gegeben waren, unter denen die Tiere auf behérdliche Anordnung
hétten getétet werden missen.

Die Entschéadigung wird bei den Tierarten, fiir die Beitrdge erhoben werden, zur Halfte aus Mitteln des Landes und
zur Halfte aus den Mitteln der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz aufgebracht (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und 3 TierSG).

in Rheinland-Pfalz werden aufgrund § 12 Abs. 1 des Landestierseuchengesetzes - LTierSG - vom 24.06.1986
(GVBI. S. 174), gedndert durch Artikel 10 des Siebten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 05.10.1890 (GVBI. S. 289)
derzeit Beitrge erhoben fiir Pferde, Rinder, Schafe und Schweine. Von der Erhebung von Beitragen fiir andere
Tierarten wird derzeit abgesehen.

Der Berechnung des Tierseuchenkassenbeitrages ist die Zahl der Tiere zugrunde zu legen, die der Tierbesitzer an
dem von der Tierseuchenkasse bestimmten Stichtag besitzt (§ 12 Abs. 3 Satz 1 LTierSG).

Der Tierbesitzer ist verpflichtet, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist Angaben zur Berechnung
des Tierseuchenkassenbeitrages zu machen (§ 12Abs. 4 Satz 1 LTierSG).

Mit den umseitig zu machenden Angaben kommt der Tierbesitzer dieser Verpflichtung nach. Seine Angaben dienen
der Berechnung des Tierseuchenkassenbeitrages; sie konnen dariber hinaus den fir den Vollzug des
Tierseuchenrechts zustindigen Behorden zugdnglich gemacht werden, so weit dies zur Durchfiihrung von
MaRnahmen erforderlich ist, zu denen die Tierseuchenkasse Leistungen erbringt (§12 Abs. 4 Satz 5 LTierSG).

Hinweise fiir den Fall, dass der Tierbesitzer sich mit der Verwendung der im Rahmen der amtlichen
Viehzihlung gemachten Angaben zu Zwecken der Tierseuchenkasse nicht einverstanden erkiart:

Tierbesitzer, die die umseitige Einverstandniserkldrung nicht abgeben, sind gemaR § 12 Abs. 4 Satz 1 LTierSG ver-
pflichtet, ihre beitragspflichtigen Tiere bis 31. Mai des laufenden Jahres der zustdndigen Gemeindeverwaltung zu
melden. Kommt der Tierbesitzer seiner Verpflichtung nicht nach, hat dies fiir ihn u. U. einschneidende wirtschaftliche
Folgen, die bei einem groReren Seuchenfall zur Existenzgefahrdung fiihren kdnnen, weil nach § 69 Abs. 3 TierSG
der Anspruch auf Entschadigung entfailt, wenn der Tierbesitzer schuldhaft

1. einen Tierbestand nicht angibt oder eine zu geringe Tierzahl angibt oder
2. seine Beitragspflicht nicht erfilit.

Zu den Leistungen der Tierseuchenkasse, die im Falle einer schuldhaften Nichterfilllung der Melde- oder
Beitragspflicht entfallen, zahlen z. Zt. auBer den Entschadigungen nach dem Tierseuchengesetz u. a. die Uber-
nahme der Tierkdrperbeseitigungsgebiihren und von Kosten im Rahmen der Leukose- und Bruceliosebekémpfung.
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Betriebsnummer _ Regionalkennziffer

« Ergentums»und Pachtverhiltnisse, Pachtentgelte (Jahrespacht)

Bewirtschaften Sie landwirtschaftich genutzte Flachen (LF)?

~;a[_] Wenn_ja", fiilen Sie bite diesen Abschnitt aus.
(Angabe zur LF bei Code 258 im Abschnitt 2 auf Seite 3 ist vorhanden) LT

nein D Wenn nein”, bitte weiter mit Abschnitt 7.

A. Eigentums- und Pachtverhiltnisse an der

N o LF
landwirtschaftlich genutzten Fliche Code raorem——
Landwirtschaftlich genutzte Fidche (LF) des Betriebes
(Bitte aus dem Abschnitt 2, Seite 3 (Code 258) i\bernehmen) 701 L1 |
von Eltern, Ehegatte und sonstigen Verwandten
gepachteteLF | ng Verschwéggrten des Betriebsinhabers €) =792 | | | | ; i |
(Grundstiicks-
abziiglich und Hofpacht) | von anderen Verpachtemn © - 703 RN — Bitte Gbertragen
nach Code 709
unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF - 704 111 i
Eigene selbstbewirtschaftete LF ‘ Q=75 ]|, ,,,i,
verpachtete LF + 706
zuziglich | I O | 1
unentgeltiich zur Bewirtschaftung abgegebene LF + 707 L Ll {
Eigene LF Q=708 1|, ,,,:,
DM oder EUR
Bitte geben Sie die im nachstehenden Abschnitt B verwendete Wahrung an.
Es darf nur eine Wiahrung verwendet werden. )
B. Pachtflichen und Pachtentgelte ;
{Jahrespacht) fiir die landwirt- chtete Flache | derzeitige Jahrespacht
schatftlich genutzten Flichen gepa fir diese Fléche
-Ohne Pachtungen von Familienangehérigen - " Hektar Ar Codel volle DM/ EUR
Von ,anderen Verpidchtern“ v
‘ gepachtete LF O i a ™
Ackerland
(ohne Untergtasfldchen) o ™ L1t | 72 L1 L1l
Grundsticks-| payergriniand O |ns 716
I N ] I I I |
Parzellen-
pacht Rebflache 723 724 .
(Einzel- | I | | 3 I I I |
grundstiicke) | Obstanlagen und sonstige LF }-
{einschi. gemischter Pachtungen, fir
die Pachtentgelte nicht getrennt an-
gegeben werden konnen, 2.8. von 727 728
Acker- und Dauergriniand) 11 1 1 | [
Gepachtete LF innerhalb einer o
geschlossenen Hofpacht

Erfoigt fir diesen Betrieb eine Gewinnermittiung fiir steuerliche Zwecke? o ’ 040 ja D 1 nein D 2
als Buchfiihrung mit Jahresabschiuss s
als Einnahmen-Ausgaben-Uberschussrechnung D 2
Wenn ja“: . - 041
nach Durchschnittssétzen (§ 13a-Landwirt) HE
durch Gewinnschitzung des Finanzamtes D 4
Erfolgt fiir diesen Betrieb die Umsatzbesteuerung in Form der Regelbesteuerung (Option)?ﬁ 042 ja D 1 nein [:] 2

o Waeitere Erliduterungen siehe Informationsblatt
016/99/9/BER
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FG e e L k2 e T

' : _-g vqn Unterk inften an Fenen- oder Kurgaste 1998

Haben Sie im Jahr 1998 Unterkiinfte an Ferien- oder Kurgdste vermietet? Wenn _nein'
Ohne gewerbliche Vermietung von Unterkiinften. die zu ®inem/r Hotel, Gasthof. © o655 ja D 1 nein D 2 weiter bei
Pension, Kurheim oder einem Sanatorium gehdren. Abschnitt 9
Zimmer 656
Wenn_ja™ Betten
Zahi der -
Betten .
nach Art Wohnung/Appartement {Ferienwohnung) 657 Betten
der Unter- ¢
kinfte
Ferienhaus 658 Betten

Arbe itékr&ﬂe

A. Im Zeitraum Mai 1998 bis April 1999 mit betrieblichen Arbeiten Beschiftigte (i ]

Nur Betriebe der Rechtsform Einzeluntemehmen Standig und nicht standig Beschaftigte (einschlieBlich Saisonarbeitskrafte)
{Inhaber = Einzelperson oder Ehepaar) in Betrieben aller Rachtsformen (ohne Betriebsinhaber und im
Betriebsinhaber und im Betrieb beschiiftigte Ehegatten und o Betrieb beschaftigte Ehegatten und Familienangehdrige, die dem o
Familienangehdrige, die dem Betriebshaushait angehdren Betriebshaushalt angehdren).

Familienarbeitskrafte). Anzahl d |

‘ : [cooe s [Goae| zaaer

s a) 42 oder mehr Wochenstunden o a) .38 oder mehr Wochenstunden
vollbeschafigt b) 240 oder mehr Jahresarbeitstage 751 L volibeschaftigt b) 220 oder mehr Jahresarbeitstage ' 06 Lo
uberwiegend a) 27 bis unter 42 Wochenstunden Gberwiegend a) 24 bis unter 38 Wochenstunden 767
beschaftigt b) 160 bis unter 240 Jahresarbeitstage 762 Ly beschiftigt b} 140 bis unter 220 Jahresarbeitstage | ]
T . a) 12 bis unter 27 Wochenstunden e . a) 10 bis unter 24 Wochenstunden
teilweise beschafligt | ) g5 s unter 160 Jahresarbeitstage 763 e teilweise beschafligt | b) 60 bis unter 140 Jahresarbeitstage /00 Ly
. . a) unter 12 Wochenstunden . - a) unter 10 Wocheﬁslunden

gering beschaftigt | | er 80 Jahresarbeitstage 744 gering beschafigt b) unter 60 Jahresarbeitstage Ll AR
Zusammen 760 [ Zusammen 765 [

B. Bei aufterbetrieblichem Einkommen (einschlieBlich Kindergeid) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte

Code
Waren Betriebsinhaber und/oder Ehegatte auBerhalb dieses landwirtschafllichen Betriebes erwerbstitig? 051 ja 1 nein 2
9
Beziehen Betriebsinhaber und/oder Ehegatte Einkommen aus sonstigen auBerbetrieblichen Quellen? o 052 ja D1 nein D 2
Welches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebs- - das aus den auBerbetrieblichen Quellen D1
inhaber und/oder Ehegatte zusammen war oder . o 053
schatzungsweise hoher? - das aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb
Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben Dz

Abschnit 10 B Weiterfuhrung des Betnebes (‘,Hofnachfolge”)

Der Abschmtt lst nur von Bextiebsmhabem zu beantworten die 45 Jahre und a!tér émd

45 bis unter 55 Jahre |:] 1
i ter 60 Jahre 2
Alter des Betriebsinhabers 55 bis unter 630 I:]
60 bis unter 65 Jahre D 3
65 Jahre und aiter D 4
Ist eine Person vorhanden, die diesen Betrieb - aufgrund einer Vereinbarung, 631 a D 3 nein D 2 ungewiss D 3
Absprache oder sonstigen Verstindigung - zu gegebener Zeit ibernehmen wird? s Wenn nein” oder Jungewiss”, weiter bei Abschritt 11
maénnlich 1
Geschlecht ' 632 =
' weiblich 2
unter 15 Jahre 1
Derzeitiges 15 bis unter 25 Jahre 633 ] 2
Wenn ja": Alter, 25 bis unter 35 Jahre : 3
Angaben zur 35 Jahre und iter ] 4
Person des fandwinschaftiche Berufsbild
voraus- Berufsbitdung andwirtschaftliche Berufsbildung 634 1
sichtlichen vorhanden oq;ar nichtlandwirtschaftliche Berufsbildung 635 2
?
Hofnachfolgers | vorgesehen? keine Berufsbildung 636 3
Mitarbeit || _standig 1
in diesen;n) gelegentlich 637 2
ieh?
Betrieb? keine Mitarbeit 3
1) Bitte nur ausfillen, wenn der Hofnachfolger 15 Jahre und &lter ist.

€ Weitere Erlduterungen siehe Informationsblatt
07599/ G/BER
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Betriebsnummer Regionalkennziffer

Bewirtschaften Sie 30 Ar und mehr bestoékte Rebﬂé‘c e

Code 602

ja D 1 Wenn ,ja", fillen Sie bitte diesen Abschnitt aus.

nein D 2

A. Verwertung des eigenen Lesegutes : rc“. %

im gigenen Betrieb zu Wein ausgebaut (sinschlieflich Federweifler)? e 603

an eine Winzergenossenschaft (e.G., GEN) geliefert? ﬂ 604 | |
Wie viel Prozent Ihres Lesegutes 1998 an eine Erzeugergemeinschaft (EZG), die keine e 605
Winzergenosseanschaft ist, geliefert?
haben Sie ... L. ]
(Angaben in %) an Hersteliungs- und Vermarktungsbetriebe mit © eos )
einzelvertraglicher Bindung geliefert? i |
an Andere (Kellerei, Handel) verkauft? 607 | |
zusammen (Summe Code 603-607) 1,0, 0
B. Weinabsatzarten (Ausbau von Wein im eigenen Betrieb) r Code %
als Fasswein (einschlieBlich Sektgrundwein) 609 { |
im Ausschank in Straul- oder Besenwirtschaft 810 , |
Wie haben Sie 1998
F in ful
Irom Wein abgesatzt? als Flaschenwein fir den Iniandverkaut QO en 1 l P— ;
(Angaben in %) als Flaschenwaein fiir den Export i ©Q s | | b— :
als Sekt (Winzersekt) : i Q@ s | |
zusammen (Summe Code 609-613)

e rT—

Beim VO

4

C. Absatzwege bei Flaschenwein [ Code %
Waeinhandel und Kommissiondre, Getrénke- ’ )
handel (ohne Weinmesse) 614 | 1
Handel -
Waeinmessen, -bdrsen, -mérkte 615 | |
An wen haben Sie 1998 thren Sonstiger Handel 616 ! |
Fiaschenwein verkauft? Gaststatten (auch eigene) 617 . [
(Angaben in %) ' Versand (z. B. Post, Bahn, Spedition, 518
Endver- betriebseigene Fahrzeuge) { |
braucher
Seibstabholer 619 | |
zusammen (Summe Code 614-819) ’ 14 0 0

© Waeitere Erlduterungen siehe Riickseite
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© Erliuterungen zum Abschnitt 11 Vermarktung im Weinbau

Code Erlduterung

Allgemein Der Abschnitt 11 ,Vermarktung im Weinbau* ist nur von Betrieben auszufiillen, die mehr als 30 Ar be-
stockte Rebflache bewirtschaften. Im Abschnitt 11 A. ist die Verwertung des eigenen Lesegutes aus
der Ernte 1998 anzugeben. In den Abschnitten 11 B. und C. sind von den Betrieben, die selbst Wein
ausbauen, die Vermarktung und Absatzwege des Weines der Jahrgénge 1998 und alter aufzuglie-

dern.

602 Bestockte Rebfliche: Mit Keltertrauben- oder Tafeltraubensorten bepflanzte, im Ertrag und noch
nicht im Ertrag stehende Rebflache (Junganlagen) einschiieBlich Rebschulen und Unterlagen-
schnittgarten.

603 Weinausbau im eigenen Betrieb: Anzugeben ist der Anteil des Lesegutes, der im eigenen Betrieb

zu Wein oder Sekt ausgebaut oder als Federweifler abgesetzt wurde. Der Anteil, der im eigenen
Betrieb fir die Produktion von beispielsweise Weinbrand, Weinessig, Hefebrand oder Traubenkernét
‘verwendet wurde, ist nicht zu berticksichtigen.

604 Winzergenossenschaften (e.G, GEN): Zusammenschlisse aufgrund der Vorschriften des

: Genossenschaftsrechts mit der Zielsetzung, die gesamte Produktion oder Teile davon zentral auszu-
bauen und zu vermarkten.

605 Erzeugergemeinschatft, die keine Winzergenossenschatft ist: Eine Erzeugergemeinschaft (EZG)

ist.ein Zusammenschluss von Betrieben, die gemeinsam den Zweck verfolgen, die Erzeugung und
den Absatz den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Sie wird auf der Grundlage des
Marktstrukturgesetzes anerkannt. DerAnteil des Lesegutes, der an eine Winzergenossenschatt, die
gleichzeitig als Erzeugergemeinschaft anerkanntist, geliefert wurde, istunter Code 604 anzugeben.

606 Lieferungen an Herstellungs- und Vermarktungsbetriebe: Dem Verkauf von Lesegut an
Herstellungs- und Vermarktungsbetriebe liegen privatrechtliche Liefervertrdge zugrunde. Diese ent-
halten Regelungen zu:

- Dauer des Vertrages

- Ortund Zeitpunkt der Lieferung

- Bestimmung Uber Liefermenge (Fldche) und Qualitat
- Regelung der Preise und der Auszahlungstermine.

611,612 Flaschenweinabsatz: Einzubeziehen ist beim Flaschenweinabsatz auch der direkte Absatz auf
Weinmessen, Weinborsen oder Weinmérkten wie 2.B. der Flaschenwein, der an Weinstanden bei
Winzerfesten oder Verbrauchermessen abgesetzt wurde.

613 Sektabsatz: Anzugeben ist der Anteil an Wein, der im eigenen Betrieb zu Sekt (Winzersekt) ausge-
baut und vermarktet wurde. Hierzu gehért auch der Sekt, der im Rahmen von Lohnversektung er-
zeugtwurde.

$16/99/12/BER
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Statistisches Landesamt
Rheinland - Pfalz
Sachgebiet 333
56128 Bad Ems
Telefon: (02603) 71 - 0
Bei Durchwahi: (02603) 71114

Informationsblatt zur

Landwirtschaftszahlung 1999

(zugleich EG-Agrarstrukturerhebung)

N

Dieses informationsblatt
ist Bestandteil des Erhe-
bungsbogens

Rechtsgrundlagen und Informationen fiir den Auskunftspflichtigen nach
§ 17 Bundesstatistikgesetz '

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Das Ziel der Landwirtschaftszahlung, die etwa afle 10 Jahre stattfin-
det, ist die Gewinnung. umfassender, aktueller und zuverlissiger sta-
tistischer Informationen Uber die strukturelle, wirtschaftliche und
soziale Situation und deren Verdnderungen in den landwirtschaftli-
chen Betrieben und Forstbetrieben. Die Daten bieten den verantwort-
lichen Stellen in Regierung, Verwaltung, Berufsstand, Wirtschaft und
Wissenschaft auf nationaler und supranationaler Ebene die notwen-
digen statistischen Grundiagen fur ihre Entscheidungen und MaR-
nahmen. Mit den Ergebnissen werden zugleich die statistischen
Anforderungen der Europdischen Union in den EG-Struktur-
erhebungen abgedeckt. Da die Ergebnisse auch fir Planungen und
MaBnahmen zu Gunsten der Landwirtschaft herangezogen werden,
verdient die Landwirtschaftszahlung ihre uneingeschriankte Unter-
stitzung.

Mit der Landwirtschaftszéhlung 1999 werden auch die Anforderun-
gen der Bodennutzungshaupterhebung und der aligemeinen Viehzih-
lung erfultt, die bisher mit eigenen Erhebungsbogen durchgefiihrt
wurden. Das Konzept der zeitgleichen Erhebung der Merkmale {iber
Bodennutzung, Viehhaltung und Strukturmerkmalen wie Arbeitskrifte
und Eigentums- und Pachtverhaltnisse wird als integrierte Erhebung
bezeichnet. Es hat fur die Auskunftspflichtigen den. groRen Vorteil,
dass sie zukinftig in der Regel nur noch einmal im Jahr statistische
Angaben machen mussen. Die Auskunftspflichtigen dirften mit die-
ser Vorgehensweise deutiich von statistischen Arbeiten entlastet
werden.

Rechtsgrundlagen

1. Gesetz Uber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in
der Neufassung vom 25. Juni 1998 (BGBI. | S. 1635).

2. Gesetz Uber die Statistik fir Bundeszwecke (Bundesstatistik-
gesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. | S. 462, 565),
2uletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998
(BGBI. 1 S. 1300).

3. Landesverordnung zur Durchfiihrung des Agrarstatistikgesetzes
vom 25. August 1989 (GVBI. S. 210).

4. Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988
zur Durchfuhrung von Erhebungen der Gemeinschaft {iber die
Struktur der landwirtschaftiichen Betriebe (ABI. EG Nr. L 56,
S. 1), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG) Nr. 2467/96
vom 17. Dezember 1996 (ABI. EG Nr. L 335, S. 3). Anhang | er-
setzt durch die Entscheidung der Kommission (98/377 EG) vom
18. Mai 1998 (ABI. EG Nr. L 168, S. 29) und Anhang 1l gedndert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom 17. De-
2ember 1996 (ABI. EG L 335, S. 3).

Auskunftspflicht

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Abs. 2 und 8 AgrStatG in
Verbindung mit § 15 BStatG. Auskunftspflichtig sind:

1. Die Inhaber oder Leiter von:

a) Betrieben und Unternehmen mit einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Flache (LF) von mindestens 2 ha oder mit mindestens
— jeweils 8 Rindern oder Schweinen oder
~ 20 Schafen oder
- jeweils 200 Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-,
Masthdhnen, -hihnern und sonstigen Hihnen oder Gansen,
Enten und Truthhnern oder

- jeweils 30 Ar bestockter Rebfléche oder Obstftiche, auch so
weit sie nicht im Ertrag stehen, oder Hopfen oder Tabak
oder Baumschulen oder Gemiseanbau im Freiland oder
Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von
Heil- und Gewirzpflanzen oder Gartenbausdmereien fir
Erwerbszwecke oder

- jeweils 3 Ar Anbau fiir Erwerbszwecke unter Glas von Ge-
muse oder Blumen und Zierpflanzen.

[ statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundt. ab 1999

b) Betrieben und Unternehmen mit einer Waldfliche von minde-
stens 10 ha.

2. Die zusténdigen Verwaltungsbehérden, fur die im Rahmen von
Verwaltungsmafinahmen im Agrarbereich erteilten Angaben, die
mit den Merkmalen der Bodennutzungshaupterhebung berein-
stimmen und sich auf denselben Erhebungszeitpunkt und
-zeitraum beziehen und die Hilfsmerkmale Vor- und Familienname
oder Firma und Anschrift.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur
Auskunftserteilung haben gemaR § 15 Abs. 6 BStatG keine auf-
schiebende Wirkung.

Erhoben werden mit dem Erhebungsbogen Tatbestiinde zu §§ 8, 20,
29, 34 und 37 AgrStatG.

Statistische Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsitz-
lich geheim gehalten. Nur in gesetziich ausdriicklich geregelten Aus-
nahmeféllen diirfen Einzelangaben unter bestimmten Bedingungen
Ubermittelt werden. :

Nach § 98 Abs. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG
durfen den zusténdigen obersten Bundes- oder Landesbehérden
Tabelien mit statistischen Ergebnissen tibermittelt werden, auch so
weit Tabellenfeider nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zuldssig, den Hochschulen oder
sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhiingiger wissen-
schaftlicher Forschung fir die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vor-
haben Einzelangaben dann zur Verfigung zustelien, wenn diese so
anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhéltnisméRig grofien
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betrof-
fenen wieder zugeordnet werden kénnen.

Eine Ubermittlung zu anderen - insbesondere steuerlichen - Zwecken
ist ausgeschlossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fiir die Personen, die
Empfanger von Einzelangaben sind.

Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten, Ausfiillen
der Erhebungsvordrucke

Um die Auskunftserteilung zu erleichtern und insbesondere Riickfra-
gen zu vermeiden, kdnnen zur Durchfiihrung der Erhebung Erhe-
bungsbeauftragte eingesetzt werden. Sie haben sich bei der
Auslbung ihrer Tétigkeit auszuweisen und sind zur Geheimhaltung
besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer Tétigkeit gewonnenen
Erkenntnisse durfen sie nicht in anderen Verfahren oder fir andere
Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung
ihrer Tatigkeit. :

Die Erhebungsbeauftragten sollen den Auskunftspfiichtigen bei der
Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie dirfen die Erhebungs-
vordrucke nach deren Angaben ausfiillen.

Auf Wunsch kann der Auskunftspflichtige aber auch

- die Angaben selbst in den Erhebungsvordruck eintragen,

- den ausgefliten Erhebungsvordruck dem Erhebungsbeauftragten
aushandigen oder in einem verschlossenen Umschlag (ibergeben
oder innerhalb einer Woche bei der Erhebungsstelle abgeben
oder dorthin ausreichend frankiert ibersenden.

Die Richtigkeit und Volistandigkeit der Angaben ist vom Auskunfts-
pflichtigen durch Unterschrift zu bestatigen.
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Hilfsmerkmale, Trennen und Loschen

Vor- und Familienname, Firma, Instituts- oder Behérdenname, die
Anschrift sowie die als freiwillige Angabe erhobene Telefonnummer
der zu Befragenden und die Unterschrift der Auskunftspflichtigen
sind Hilfsmerkmale.

Diese dienen lediglich der technischen Durchfihrung der Erhebung
und werden nach Abschluss der Prifung der Angaben auf Volistan-
digkeit vom Erhebungsvordruck abgetrennt und vernichtet.

Betriebsregister, Kennnummer der Erhebungseinheit

Die Kennnummer des Betriebes ist eine systemfrei vergebene Ord-
nungshummer und dient der Identifizierung des Betriebes (s. § 97
Abs. 3 AgrStatG). Sie wird zusammen mit Name und Anschrift des
Betriebsinhabers in das geman § 97 AgrStatG zu fuhrende Betriebs-
register aufgenommen.

Aligemeine Erlduterungen und Hinweise zum Ausfiillen des Erhebungsbogens

Ein wichtiges Ziel der agrarstatistischen Erhebungen ist die Darstellung von Betrieben im Sinne von Wirtschaftseinheiten nach deren Zaht
und GréRe. Es ist deshalb unbedingt erfordertich, dass in dem Erhebungsbogen alle zu einem Betrieb gehorenden Flachen und Vieh-
bestinde nachgewiesen werden. Flachen oder Viehbestinde, die auf getrennte Rechnung bewirtschaftet werden, gelten als ein Betrieb
im Sinne der Agrarstatistik, wenn dieselben Arbeitskrafte, Gebaude und Maschinen fir deren Bewirtschaftung eingesetzt werden. Sie mis-
sen folglich auch in einen einzigen Erhebungsbogen eingetragen werden. Falsch wire es, wenn fir die Flachen oder Viehbestiande der

einzelnen Eigentiimer (Besitzeinheiten) jeweils gesonderte Erhebungsbogen angelegt wurden. -

Bei der Ubergabe eines Betriebes an einen Hofnachfolger (2. B. Kinder, Schwiegerkinder) bilden vom ehemaligen Betriebsinhaber noch zu-
riickbehaltene Restflichen oder Viehbestande nur dann einen eigenen Betrieb, wenn diese auch von ihm selbst mit eigenen Arbeitskraften
und Maschinen bewirtschaftet werden. Nur dann missen diese Fidchen in einem eigenen Erhebungsbogen nachgewiesen werden. An-
sonsten sind sie vom neuen Betriebsinhaber mit anzugeben. ‘

Durch diese Vorgehensweise entstehen den betroffenen Personen keinerlei steuerliche oder sonstige Nachteile (2.B. bei Rente, Altershil-
fe, weingesetzlichen Regelungen), da die Angaben ausschiiefllich statistischen Zwecken dienen und der Geheimhaltung unterliegen.

Gehen Sie bitte alle Abschnitte nacheinander durch. Eine Ausnahme besteht fir Betriebe, die Uber keine landwirtschaftlich genutzte Fia-
che und/oder Viehhaltung verfiigen sondern nur aufgrund der GrofRe ihrer Waldfliche (10 ha und mehr) auskunftspflichtig sind
(Forstbetrieb). Diese brauchen nur die Abschnitte 1 - 5 und 9 auszufilllen.

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wurde auf eine geschlechtsspezifische Bezeichnung (z. B. Betriebsinhaber/in) verzichtet.

Flr die Beantwortung der Fragen gibt es folgende Méglichkeiten:

a) Ankreuzen vorgegebener Antworten

(so weit zutreffend) zum Beispiel [E

b) Eintragen
- der zutreffenden Anzahl .....................ccccieeienine -zum Beispiel LL.J.L]
- der zutreffenden Kennziffer .......................ccooes zum Beispiel

c) Klartexteintragungen (in Worten) ...................ccocoe zum Beispiel IME'__I

Erlauterungen zu den Abschnitten 2 A, 7,8,9,11,12und 13

Abschnitt 2 A Ubernahme von Verwaltungsdaten

Code °|Erauterung: 1 1 T . .
Allgemeine  Sie brauchen keine Angaben zu den Abschnitten 2 C und 3 machen, wenn Sie sich an Agrarférdermafinahmen beteiligen und
Hinweise einen Flichennachweis erstellen. Sie helfen mit, Aufwand und Kosten fiir etwaige Ruickfragen zu reduzieren. wenn Sie die fol-

genden Hinweise beachten. Voraussetzung fir die Ubernahme der Daten ist, dass

® Sie den Fldichennachweis ,Agrarforderung 1999* erstellen und diesen zusammen mit dem entsprechenden Antrag
bei der Kreisverwaltung, zu dem in den Antragsunteriagen genannten Abgabetermin (31. Mérz 1999), einreichen.

®  Sie im Fiachennachweis alle von lhnen bewirtschafteten Flichen angegeben haben, auch wenn Sie nicht ausgleichs-
berechtigt sind, wie z. B. Wald, Dauergrinland, Rebfliche sowie Gebdude- und Hofflachen.

® Verwenden Sie bitte niéht den Code 429 (Sonstige Hauptfutterfliche), wenn Luzerne 423, Klee 421, Kleegras 422 oder
Gras 424 angebaut werden.

Auskunftspflichtige, die die Voraussetzungen erfiillen, bitten wir die Unternehmensnummer, unter der sie bei der Kreisver-
waltung gefihrt werden, auf der Seite 3 oben einzutragen. Die Unternehmensnummer ist bereits in den Erhebungsbogen
eingedruckt worden, wenn im Jahre 1998 Daten Gbernommen wurden. In diesem Fall ist die Unternehmensnummer nur zu
prifen und gegebenenfalls zu korrigieren. Beachten Sie bitte, dass sich bei Betriebsiibergaben oder/und Anschriftendnde-

rungen die Unternehmensnummer geandert haben kann.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]
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Abschnitt 6 Eigentums- und Pachtverhélitnisse, Pachtentgeite (Jahrespacht)

Coto: l Edauterung : . . e
702, 703 Gepachtete LF: Gepachtete landwirtschaftlich genutzte Fiachen, die vom Betrieb gegen Entgelt zur Nutzung tibernommen worden
sind (schriftlicher oder mtindlicher Pachtvertrag) und auch von diesem bewirtschaftet werden; hierzu zahlt auch gepachtete LF, die
voribergehend stillgelegt ist. Die Pachtfliche umfasst die LF aus Grundstiickspachtungen und geschiossenen Hofpachten von Fa-
milienangehdorigen (Code 702) und anderen Verpichtern (Code 703).

705 Eigene selbstbewirtschaftete LF: Selbstbewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Flachen so weit sie sich im Eigentum des
Betriebsinhabers befinden oder Fidchen, die vom Betriebsinhaber als Nutznieler oder Erbpachter bewirtschaftet werden. Nicht dazu
gehoren gepachtete oder verpachtete Flachen und unentgeitlich erhaltene oder abgegebene Filachen.

708 Eigene LF: Die eigene LF setzt sich zusammen aus ,eigener selbstbewirtschafteter LF* (Code 705), ,eigener verpachteter LF* (Code
706) sowie ,eigener unentgeltiich zur Bewirtschaftung abgegebener LF" (Code 707).

711, 712, 715, Die von anderen Verpachtern (Code 703) gepachtete LF ist nach Code 709 zu libertragen und vollstandig auf die Code 711, 715,
716 usw. 723, 727 und 731 aufzugliedern in:

- Grundstiicks- bzw. Parzellenpacht nach Art ihrer Nutzung (Code 711, 715, 723 und 727)

- und gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hofpacht (Code 731).
Zu allen eingetragenen Pachtflichen ist die Hohe der derzeitigen Jahrespacht insgesamt in vollen DM (oder EURO) anzugeben
(nicht je ha), dabei sind der Geldbetrag, der Wert der Naturaipacht und sonstige Leistungen zusammenzuzihlen. Teilbetriage der
Jahrespacht, die nicht fiir die Flichennutzung, sondern fiir andere Nutzungsgegenstidnde oder Rechte (z.B. Gebéude, Inventar,
Milch- und Zuckerriibenkontingente) gezahit wurden, sind von dem Gesamtbetrag der Jahrespacht in DM - ggf. nach Schatzungen -
abzuziehen.
Falls bei gemischten Pachtungen (z.B. Acker- und Dauergriinland) der Pachtpreis nicht getrennt angegeben werden kann, ist die
betreffende LF und der Pachtpreis bei ,sonstige LF" einzutragen (Code 727 und 728).
Zur sonstigen LF zdhlen auch Baumschuiflichen und Gewichshausflachen.

731 Geschlossene Hofpacht: Hierzu rechnen Pachtungen mit Gebauden. Einzutragen sind jedoch nur die gepachtete LF und der dafiir
entrichtete Pachtpreis.

Abschnitt 7 Gewinnermittiung, Umsatzbesteuerung

Code lEﬂauterung N L e . : E : : Tk

040 Gewinnermittiung fur steuerliche Zwecke: Sie Ilegt vor, wenn eine Elnkommensteuererklarung beim Flnanzamt abgegeben wird
und auf dieser Einkiinfte aus der Land- und Forstwirtschaft angegeben werden.

042 Umsatzbesteuerung in Form der Regelbesteuerung: Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe brauchen normalerweise

keine Aufzeichnungen Uber vereinnahmte oder gezahlte Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zu machen. Der Betriebsinhaber kann jedoch
gegeniber den Steuerbehdrden erklidren, dass er entsprechende Aufzeichnungen machen will (Option). In diesem Fall muss die Dif-
ferenz aus eingenommener und gezahiter Umsatzsteuer an das Finanzamt abgefiihrt werden bzw. wird sie vom Finanzamt erstattet.

Abschnitt 8 Vermietung von Unterkiinften an Ferien- oder Kurgéaste

Code .. [Edaummng IR ! o :

655 Eine gewerbliche Vermnetung liegt in der Regel vor, wenn mehr als vier Zlmmer bzw. mehr als sechs Betten an Feriengiste ver-
‘mietet werden, oder wenn - auch unterhalb dieser Grenze - auer dem Friihstiick noch eine Hauptmahizeit oder sonstige zugekaufte
Speisen und Getrianke angeboten werden. Der erwirtschaftete Gewinn aus der gewerblichen Titigkeit ist dann als. Einkommen aus
Gewerbebetrieb zu versteuern. In diesem Fall ist .hein" anzukreuzen.

Abschnitt 9 Arbeitskrafte

_Code - TErléuterung :
Aligemeine  Anzugeben sind alle mit betrieblichen Arbelten beschaftlgten Arbeitskrifte (15 Jahre und ilter) im Jahreszemaum Mai 1998 bis
April 1999. Dazu gehéren beispieisweise Betriebsinhaber, Ehegatte, Verwandte oder Verschwigerte des Betriebsinhabers (Kinder,
Eltern) soweit sie im Betrieb beschaftigt sind, Landarbeiter, Auszubildende und Saisonarbeitskrifte. N
Die Anzahl der Personen ist je Personengruppe nach den 4 Arbeitszeitgruppen ,volibeschiftigt”, ,iiberwiegend beschiftigt”
«teilweise beschaftigt” und ,gering beschiftigt* nachzuweisen. Um die Einordnung in eine Arbeitszeitgruppe zu erleichtern, ist
zur Orientierung sowoh! die Anzahl der Arbeitsstunden ais auch die Anzahl der Arbeitstage je Jahr vorgegeben. 8 Stunden zihlen
jeweils als ein Arbeitstag.

Nicht zu beruicksichtigen sind Arbeitskréfte eines rechtlich selbstindigen, nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebetriebes, die Arbeits-
kréafte von Lohnunternehmen, Maschinenringen sowie Arbeitskrifte, die nicht mit der Produktion von land- und forstwirtschaftlichen
sowie wein- oder gartenbaulichen Erzeugnissen befasst sind (z.B. Verkéauferinnen in einem Gartenbaubetrieb, Verkaufsfahrer, Be-
triebshandwerker).
760 - 764 Arbeitskrifte in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen (Familienarbeitskrifte): Hierzu zahlen
- der Betriebsinhaber und sein Ehegatte in jedem Fall
- im Betrieb beschiftigte Familienangehérige, Verwandte und Verschwigerte des Betriebsinhabers, soweit sie ununterbrochen
oder zeitweise auf dem Betrieb (Haushalt des Betriebsinhabers) lebten oder ihre Verpflegung liberwiegend vom Betrieb erhiel-
ten.
Verwandte oder Verschwégerte des Betriebsinhabers, die im Betrieb beschiftigt, jedoch nicht dem Betriebshaushalt angehéren, sind
unter Code 765 - 769 anzugeben.
765 - 769 Stindig und nicht standig Beschaftigte: Dazu gehdren Arbeitskrafte (einschliellich Saisonarbeitskrifte) von Betrieben
" - der Rechtsform ,,Personengeselischaft*, .
- der Rechtsform , juristische Person*,
- der Rechtsform , Einzelunternehmen®, soweit sie nicht zu den Familienarbeitskriften gehéren (Code 760 - 764), einschlieBlich der
im Betrieb beschiftigten Verwandten oder Verschwigerten des Betriebsinhabers, die nicht dem Betriebshaushalt angehéren.

Hinweise
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Code Erauterung R . )

051 - 053 Der Abschnitt B ist nur von Betrieben der Rechtsform ,Einzelunternehmen” zu beantworten (Inhaber = Einzelperson oder Ehepaar).
Angaben sind erforderlich, wenn im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 Einkommen aus auBerbetrieblicher Erwerbstitigkeit
oder sonstigen aulerbetrieblichen Einkommensquellen bezogen wurde.

051 Beschiftigung in anderer Erwerbstitigkeit: Alie auf Erwerb ausgerichteten Titigkeiten auBerhalb des landwirtschaftlichen Be-
triebes, 2.B. in einem Gewerbebetrieb des Betriebsinhabers oder anderer Eigentiimer (z.B. Gastwirtschaft, Metzgerei, Industrie. Han-
del, Handwerk), im éffentlichen Dienst, in einem fremden Forstbetrieb, als Seibstindiger oder freiberuflich Tatiger usw.
Nachbarschaftshilfe in anderen landwirtschaftlichen Betrieben zéhit nicht zur anderen Erwerbstitigkeit.

052 Einkommen aus sonstigen auflerbetrieblichen Einkommensquetllen: Einkommen aus auBBerbetrieblichen Quellen liegt vor, wenn
2. B. Altersrente flir Landwirte, Arbeitslosengeld/-hilfe, Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung bezogen wurde.

053 Weiches Einkommen war hoher?: Das Jahres-Nettoeinkommen aus auferbetrieblicher Erwerbstitigkeit und auBerbetrieblichen

Einkommensquelien ist mit dem Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und sein Ehegatte aus diesem landwirtschaftli-
chen Betrieb erwirtschafteten, zu vergleichen. Anzukreuzen ist die Einkommensquelle, aus der das hohere Nettoeinkommen bezo-

gen wurde.

| 083/99
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Vordruck HN
2ur L.Z 1999

Hilfsblatt

zum Erhebungsteil N/3 der Landwirtschaftszahlung 1999

Dieses Hilfsblatt soll dem Betriebsinhaber die Zusammenstellung der Angaben Uber die Grundsttcks-
und Parzellenpacht fur den Erhebungsteil N/3, zu Abschnitt 8, erleichtern.

Dieses Hilfsblatt verbleibt beim Betriebsinhaber

Von ,,anderen Verpachtern“ (familienfremden) gepachtete
Grundstiicke bzw. Parzellen und Jahrespachtentgelte

225 pgcpen, | - Kurbezsichnung “Fache | “lardese ache
NI, kategorie Pachtungen Hektar | Ar volle DM od. EUR

1 2
o1 [ Acker- L Ll
02 |land HEEEEE NN
] Prechet NN
04 I o I
os I I I
06 RN
o7 [ O O O O
@ Summe 01 - 07 , I l l l | | I I |

Frage Nr.

im Erhebungstegil N/3 m 712
11 ] Dauer- [ 11 | I
12 | gruniand L PPt
13 Lyt
14 NN
15 I I I I
@ Summe 11 - 15 HEEE RN

r.

im Erhebun;::ile:m s 716
21 | Sofgtige [ I
21 [ NENENE NN
P [ I N
20 | s, L
2 HENE NN
(30 | orumorians Summe 21 - 25 L 11 | L1

Frage Nr. 727 728

im Erhebungsteil N/3

[@ ] Foipacn: | summe 40 | I T T T

Frage Nr.

im Erhebungsteil N/3 1 732
Pachtungen zusammen
(Summe der Zeilen Nr. l | I [ l I ' l | ' l
10+20+30+40) Frage Nr. 709 710

im Erhebungsteil N/3
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Statistisches Landesamt I nteg ri e rte E rh e b U n g 200 1

Rheinland-Pfalz (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzahlung und

Sachgebiet 332
56123 Bad Ems Agrarstrukturerhebung)

Telefon: (02603) 71114 Bitte geben Sie den Erhebungsbogen nur bei der értlichen Erhebungsstelle (Stadt-,
Gemeinde-, Verbandsgemeindeverwaltung) oder dem Erhebungsbeauftragten ab.

Meine / Unsere Anschrift hat sich wie folgt geéndert:

Name:
Vorname:
Strale:
Postleitzahl: Ort:
Die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird bestitigt:
Ort, Datum Unterschrift k-4
Freiwillige Angabe:
Betriebsnummer Regionatkennziffer Rechtsgrundlagen und Informationen zur statistischen

Auskunftspflicht entnehmen Sie bitte dem Informations-
blatt, das Bestandteil dieses Erhebungsbogens ist.

Aligemeine Erlduterungen und Hinweise zum Ausfiillen des Erhebungsbogens

1.

Ein wichtiges Ziel der agrarstatistischen Erhebungen ist die Darstellung von Betrieben im Sinne von Wirtschaftseinheiten nach deren
Zahl und GréBe. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass in dem Erhebungsbogen alle zu einem Betrieb gehorenden Flichen und
Viehbestinde nachgewiesen werden. Flachen oder Viehbestande, die auf getrennte Rechnung bewirtschaftet werden, gelten als ein
Betrieb im Sinne der Agrarstatisik, wenn dieselben Arbeitskrafte, Gebaude und Maschinen fir deren Bewirtschaftung eingesetzt wer-
den. Sie missen folglich auch in einen einzigen Erhebungsbogen eingetragen werden. Falsch wire es, wenn fir die Flachen oder Vieh-
besténde der einzelnen Eigentimer (Besitzeinheiten) jeweils gesonderte Erhebungsbogen angelegt wirden.

Bei der Ubergabe eines Betriebes an einen Hofnachfolger (z. B. Kinder, Schwiegerkinder) bilden vom ehemaligen Betriebsinhaber noch
zurickbehaltene Restflidchen oder Viehbesténde nur dann einen eigenen Betrieb, wenn diese auch von ihm selbst mit eigenen Arbeits-
kraften und Maschinen bewirtschaftet werden. Nur dann mussen diese Flachen in einem eigenen Erhebungsbogen nachgewiesen wer-
den. Ansonsten sind sie vom neuen Betriebsinhaber mit anzugeben.

Durch diese Vorgehensweise entstehen den betroffenen Personen keinerlei steuerliche oder sonstige Nachteile (z. B. bei Rente, Alters-
hilfe, weingesetzlichen Regelungen), da die Angaben ausschlieBlich statistischen Zwecken dienen und der Geheimhaltung unteriiegen.

Gehen Sie bitte alle Abschnitte nacheinander durch. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wurde auf eine geschlechtsspezifische Bezeich-
nung (z. B. Betriebsinhaber/in) verzichtet.

Der Erhebungsbogen wird maschinell gelesen. Sie kénnen mithelfen eine reibungslose Erfassung zu gewahrleisten, wenn Sie die nach-
folgenden Hinweise beachten.

© Geben Sie nur den Originalbeleg (keine Kopie oder Telefax) zuriick.
@ Filllen Sie den Erhebungsbogen nur mit Kugelschreiber aus.

© Die Eintragungen nur in den farbig umrandeten Feldern vornehmen.
Fir die Beantwortung der Fragen gibt es folgende Mdglichkeiten:

Ankreuzen vorgegebener Antworten (so weit zutreffend) .
Eintragen einer zutreffenden Kennziffer oder Anzahi @ oder -.ngg
O Nehmen Sig Klartexteintragungen (in Worten) nur in Blockschrift vor l Tochter ]
@ Sofern keine Eintragungen erforderlich sind, bitte die entsprechenden Felder nicht Nicht so m
durchstreichen oder ausnulien.

Keine Streichungen vornehmen

“Fur die Beantwortung der im Abschnitt 5 mit dem Buchstaben P gekennzeichneten Fragen wird auf Wunsch ein Einzelperson-Erhe-
bungsvordruck (PS) ausgehandigt.
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Aligemeine Erliauterungen zur Ubernahme von Verwaltungsdaten

Flichendaten (Daten aus dem integrierten Kontroll- und Verwaltungssystem - InVeKoS)
Sie brauchen keine Angaben zum Abschnitt 1 C zu machen, wenn Sie sich an AgrarférdermaBnahmen beteiligen und einen Flachen-
nachweis erstellen. Sie helfen mit. Aufwand und Kosten fir etwaige Riickfragen zu reduzieren, wenn Sie die folgenden Hinweise beach-
ten. Voraussetzung fiir die Ubernahme der Daten ist, dass

® Sie den Flachennachweis ,Agrarférderung 2001* erstellt und diesen zusammen mit dem entsprechenden Antrag bei der Kreis-
verwaltung, zu dem in den Antragsunterlagen genannten Abgabetermin (31. Méarz 2001), eingereicht haben.

® Sie im Flachennachweis alle von ihnen bewirtschafteten Fiichen angegeben haben, auch wenn Sie nicht ausgleichsberechtigt
sind. wie z. B. Wald. Dauergriinland, Rebflache sowie Gebaude- und Hofflachen.

® Verwenden Sie bitte nicht den Code 429 (Sonstige Hauptfutterflache), wenn Luzerne 423, Klee 421, Kleegras 422 oder Gras 424
angebaut werden.

Auskunftspflichtige, die die Voraussetzungen erfiillen, bitten wir die Unternehmensnummer, unter der sie bei der Kreisverwaltung
gefihrt werden. im nachfolgenden Abschnitt 1A einzutragen. Die Unternehmensnummer ist bereits in den Erhebungsbogen einge-
druckt worden, wenn im Jahre 1999 bzw. 2000 Daten {ibernommen wurden. In diesem Fall ist die Unternehmensnummer nur zu pri-
fen und gegebenenfalls zu korrigieren. Beachten Sie bitte, dass sich bei Betriebsiibergaben oder/und Anschriftendnderungen die

Unternehmensnummer gedndert haben kann.

Viehdaten (Daten aus der Rinderdatenbank - HIT)

Eine Dateniibernahme der Rinderbestande ist leider noch nicht méglich.
Es ist daher nach wie vor erforderlich die Angaben zur Viehzahlung (Abschnitt 3) volistandig zu machen.

Abschnitt 1 Bodennutzung 2001 (nur Hauptnutzung, keine Zwischenfriichte)
A. Ubernahme von Verwaltungsdaten  * Nur fiir die Bodennutzung méglich ! %
Haben Sie
© einen volistindig ausgefiillten Flichennachweis im Rahmen des Antragsverfahrens Agrarférderung 2001
bei ihrer zustandigen Kreisverwaltung abgegeben 0
und
® darin auch die nicht ausgleichsberechtigten Fliichen (wie z. B. Waldflachen, Rebflachen, etc.) angegeben?
nein = Weiter bei B. «
ja <*  Beantworten Sie bitte die nachfolgende Frage:

e Hat sich die von Ihnen bewirtschaftete Fliiche seit der letzten Erhebung (Mai 1999 bzw. 2000) gedndert (z. B. Zu- oder
Verpachtung) ? nein ja

Prisfen und korrigieren Sie die ggf. vorgedruckte

Unternehmensnummer (Kreisverwaltung). Sofern

keine Unternehmensnummer vorgedruckt ist, (Die Unternehmensnummer ist nur vorgedruckt, wenn bei der letzten
ergénzen Sie diese nachfolgend. Beachten Sie Erhebung Angaben.aus dem Flachennachweis Gbernommen wurden.)
jedoch, die o0.g. Voraussetzungen fir die

Dateniibernahme. » 0107

o Bitte weiter bei Abschnitt 2 auf Seite 4. <

B. Fldachenverdnderungen
Hat sich die von Ihnen bewirtschaftete Flache seit der letzten Erhebung (Mai 1999 bzw.'2000) gedndert (z. B. Zu- oder Verpachtung)?

nein o Weiter bei C. auf Seite 3. =~
ja 2 Fllen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt aus.
Zugange Wer hat die Flache vorher bewirtschaftet?
Hektar Ar Name, Vorname StraBe, Hausnummer Wohnort
Abgange Wer bewirtschaftet die Fliche jetzt?
Hektar Ar Name, Vorname Strae, Hausnummer Wohnort
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| Belegart: 1

noch: Abschnitt 1

Betriebsnummer:

Unternehmensnummer:

Bodennutzung 2001 (nur Hauptnutzung, keine Zwischenfriichte)

C. Angaben zur selbstbewirtschafteten Flache (Bitte nicht in m? eintragen)
Weiter mit Abschnitt 2 auf Sejte 4. 0

Ich/Wir bewirtschafte/n keine Flachen. &~

Winterweizen (ohne Durum),

einschlieBlich Dinkel 201
Sommerweizen (ohne Durum) 202
~ Hartweizen (Durum) 203
Triticale 204
Roggen 205
Wintergerste ‘ 206
Sommergerste 207
Hafer 208
Wintermenggetreide 209
Sommerménggetreide 210
Koérnermais 212

Mais Corn - Cob - Mix 213

Silomais (einschlieBlich
Lieschkolbenschrot), Griinmais 242

Futtererbsen zur Kérnergewinnung 214

Ackerbohnen zur Kérnergewinnung 215

Alle anderen Hiilsenfriichte (zum Ausrei(en),o
2. B. Speiseerbsen, -bohnen, Wicken, Lupinen 216

frithe Speisekartoffein 218

mittelfriihe und spate Speise- €
Kartoffeln kartoffeln zum Direktverzehr - 219

Industrie-, {Verarbeitungs-), 0
Futter- und Pflanzkartoffen 217
Zuckerriiben (ohne Samenbau) 220

Runkel- (Futter-) riiben
(ohne Samenbau) 221

Alle anderen Hackfriichte, z. B. Futter-
mbhren, Kohlrilben, Futter- und Markstammkoh!i 222

Gemiise, tandwirtschaftlichen
:f:;g::;ﬂ Kulturen im Freiland 223
im Wechsel- Gemiise im

anbau mit ... , .

{ohne Haus- Erdbeeren Freiland 224
girten, ohne  Oder Blumen 40,

Samenanbau) Glas 225

Blumen, €))im Freiland

- Zierpflanzen, (einschlieBlich Schnittrosen) 226
Stauden,  ynter Glas (Gewachshauser,
Jungpflanzen Folienzelle, Friihbeete) 227
Gartenb eien, Vermehrungsanbau von

Biu iebein und -knoil

1, auch unter Glas 228

© Eniuterungen siehe Informationsblatt.

Hektar

>
L3
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Ar

Winterraps zur Kérnergewinnung
(einschlieBllich Industrieraps) - 229

Sommerraps, Winter- und Sommerriibsen
2ur Kdrnergewinnung (einschlieBlich Industrieraps) 230

Flachs (Lein)

zur Kdrner- und Fasergewinnung 231
Kdrnersonnenblumen 233
Andere Olfriichte auch fir technische Zwecke,

Z. B. Kbrnersenf, Sojabohnen 232
Hopfen (Alt- und Junghopfen) 234
Tabak 235
Riiben und Gréser

zur Samengewinnung 236
Heil- und Gewiirzpflanzen, o
z. B. Schnittlauch, Sellerie, Petersilie 237
Alle anderen Handelsgewiéchse, z. B. Hanf, 6
Kenaf, Chinaschilf, Topinambur, Buchweizen 238
Klee, Kleegras, Klee-Luzerne-Gemisch
{einschlieBlich Kleebrache)} 239
Luzerne 240

Grasanbau auf dem Ackerland zum Ab-
mdéhen und Abweiden (kein Dauergrinland) 24

Alle anderen Futterpflanzen, auch als Ge- 6
menge zur Grinfutter-, Silage- oder Heugewinnung 243

Dauer- und Rotationsbrache im Rahmen (i )
von Flachenstilllegungen (ohne Anbau nach-

F ), g , Wildiicker 244
Ackerland insgesamt
{Summe Code 201 - 244) 245
Nutz- und Hausgérten i )
(ohne Erwerbsgartenbau) 246
Obstanlagen (ohne Erdbeeren) 247
Baumschulen (ohne forsti. Pflanzgérten o

fir Eigenbedarf und Weihnachtsbaumkuituren) 248

Dauerwiesen 249

Mihweiden 250
Dauergriinland

Waeiden 251

Hutungen 255

Bestockte Rebfldche (einschl. Rebbrache 0
zur Wiederbestockung, Rebschulen und
Unterlagenschnittgérten) 256
Weihnachtsbaumkulturen auBerhalb des
Waldes, Korbweiden- und Pappelaniagen 257

Landwirtschaftlich genutzte Flache
(Summe Code 245 - 257) 258

Wald- bzw. Forstflichen (einschtiesich €
forstliche Pflanzgérten fir den Eigenbedarf) - 262

Sonstige Flichen, z. B. Nicht mefr genutzte €
Flachen, ()d- und Unland, Hof- und Gebiudefliche 264

Betriebsfliche
(Summe Code 258 - 264) 265
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r—Abschnitt 2

Bewirtschaften Sie landwirtschaftlich genutzte Flachen (LF)? ja

(Angaben zur LF bei Code 258 im Abschnitt 1C auf Seite 3 ist vorhanden)

A.Eigentums- und Pachtverhiltnisse an der
landwirtschaftlich genutzten Flache

Landwirtschaftlich genutzte Flache (LF) des Betriebes

(Bitte aus dem Abschnitt 1C, Seite 3 (Code 258) ibernehmen)

von Eltern, Ehegatte und sonstigen Verwandten
und Verschwagerten des Betriebsinhabers

gepachtete LF
(Grundstiicks- und

oali Hofpacht
abziiglich pacht) von anderen Verpachtern

unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF
Eigene selbstbewirtschaftete LF
verpachtete LF
2uziiglich

unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF

Eigene LF

nein

-]

Bitte geben Sie die im nachstehenden Abschnitt B verwendete Wahrung an.

Es darf nur eine Wihrung verwendet werden.

B. Pachtflachen und Pachtentgelte
(Jahrespacht) fiir die landwirt-

schaftlich genutzten Flichen )
gepachtete Flache

Ohne Pachtungen von

Familienangehérigen Hektar Ar

Von ,anderen Verpdchtern®

gepachtete LF 709
Ackerland i ]
{ohne Unterglasflaichen) 711

Grund-

stiicks- und Dauergriiniand O

Parzellen-

pacht

(Einzel- Rebfldche 723

grund- Obstanlagen und sonst. LF

stiicke) (einschi. gemischter Pachtungen, fiir
die Pachtentgelte nicht getrennt an-
gegeben werden kénnen, z. B. von
Acker- und Dauergrinland) 727

Gepachtete LF innerhalb einer

geschlossenen Hofpacht 731

derzeitige Jahrespacht

fur diese Flache
volle DM / EUR

710
712
716

724

728

732

- 186 -

- 703

Eigentums- und Pachtverhiltnisse, Pachtentgelte (Jahrespacht)

Wenn ,ja“, flllen Sie bitte diesen Abschnitt aus!

Wenn ,nein*, bitte weiter bei Abschnitt 3.

Hektar Ar

701

- 702

Bitte Ubertragen
nach Code 709

- 704

= 705

+ 706

+ 707

= 708

DM oder EUR

Darunter Flachen, die innerhalb der letzten
zwei Jahre erstmals gepachtet wurden
und Flachen mit Pachtpreisanderungen

derzeitige Jahrespacht

gepachtete Flache Sy by
fur diese Flache

Hektar Ar volle DM / EUR
713 714
717 718
725 726
729 730
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I Belegart: 2 Betriebsnummer: Unternehmensnummer:

Abschnitt 3 Viehzdhlung zum 3. Mai 2001

Halten Sie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine oder Gefligel? ja Wenn ,ja*“, fillen Sie bitte diesen Abschnitt aus!
nein Wenn ,,nein, bitte weiter bei Abschnitt 4.

Ponys und Kieinpferde

(unter 148 cm StockmaB) 101 Ferkel 125
) Jungschweine
unter 1 Jahr alt 102 unter 50 kg Lebendgewicht 126
[
b 1 bis unter 50 bis unter 80 kg
& Andere 3 Jahre alt 103 Mast- Lebendgewicht 127
Pferde schweine .
3 bis unter (einschl. 80bb|s unter 1 go kg
14 Jahre alt 104 ausgemerzte Lebendgewicht 128
2 Zuchttiere) 110 kg und mehr
14 Jahre und aiter 105 'g Lebendgewicht 129
Pferde insgesamt S
(Summe Code 101 - 105) 106 ¥ Eber zur Zucht 130
o zum 1. Mal
. trachtige Jungsauen 131
Kaélber unter 6 Monate
(oder unter 220 kg Lebendgewicht) 107 andere trachtige
Sauen 132
Jungrinder Zucht-
{Jungvieh) mannlich 108 sauen noch nicht tréchtige
6 Monate bis Jungsauen 133
unter 1 Jahr alt weiblich 109 andere nicht
trachtige Sauen 134
" mannlich 110 Schweine insgesamt
Rinder (Summe Code 125 - 134) © 135
1 bis unter weiblich
2 Jahre alt zum Schlachten 111
_ Legehennen
weibliche Nutz- o 4
5 und Zuchttiere 112 1/2 Jahr und éiter 136
°
é Bullen und E’ Jgng:lcar;rlin unter 1/2 Jahr 137
Ochsen 113 é (einschl. Kiken) '
Schlacht- und Masthahne und
Schlachtfarsen 114 o -hithner sowie sonstige Hahne
o (einschl. Kiken} 138
Rinder Nutz- und - A
2 Jahre Zuchtfarsen 115 Hiihner insgesamt
.. (Summe Code 136 - 138) “139
und aiter
Milchkiihe 116
®
Ammen- und 0 2 Ginse insgesamt 140
Mutterkihe 117 S
(L]
Schiacht- und 8 Enten insgesamt : 141
Mastkihe 118 B
Rinder insgesamt g Truthiihner insgesamt 142
(Summe Code 107 - 118) 19
Sonstiges Gefliigel insgesamt
(Summe Code 140 - 142) 143
Schafe unter 1 Jahr alt
(einschiieBlich Lammer) 120
weibliche Schafe © Erliuterungen siehe Informationsbiatt.
K zur Zucht (einschl. '
= -
5 Schafe Jahrlinge) 121
@ 1dahrund  gepatbicke
o élter (2ur Zucht) 122
- Hammel 123 .
Schafe insgesamt .
{Summe Code 120 - 123) 124 i Bitte weiter auf Seite 6. =

Einwilligungserklarung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben Uber Pferde, Rinder, Schafe (1 Jahr und alter), Wenn Sie nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die
Schweine, Hithner, Ganse, Enten und Truthihner fir Zwecke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung <@ Einwilligungserkidrung und behalten Sie den Durchschiag
der Beitrage zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet werden.  (Seiten 7 und 8) ein.

Von der Ertauterung auf Seite 8 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der Datum 7 Unterschrift

Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. Ich bin aber verpfiichtet, im Fatle der

Verweigerung die erwahnten Angaben bis zum 31.05.2001 der Gemeindeverwaltung zu melden.

| statistisches Bunidesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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[ Abschnitt 4 Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft

A. Ubernahme von Giille (Fliissigmist) @

ist Giille aus anderen Betrieben im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 {ibernommen
und auf selbstbewirtschafteten Flichen dieses Betriebes aufgebracht worden? 733 ja 1 nein 2

B. Giille (Fliissigmist) @

Ist in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 betriebseigene Gulle angefallen? 734 ja 1 nein 2
Ist betriebseigene Gulle auf selbstbewirtschafteten Flachen dieses Betriebes
aufgebracht worden? 735 ja 1 nein 2
Wenn Code 734
mit ,ja* Ist betriebseigene Gille auf Flichen anderer Betriebe aufgebracht worden? 736 ja 1 nein 2
beantwortet: Wie groB ist die Lagerkapazitéit des Betriebes fiir Giille?
(einschlieBlich gemieteter/gepachteter oder gemeinschaftlicher Lagerkapazititen) 0 737 m3
Fur wie viele Monate der Stallhaltungsperiode ist die Lagerkapazitat fur Gille ohne
zwischenzeitliches Aufbringen ausreichend? 738  volle Monate
C. Festmist und Jauche @
Sind in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 Festmist und Jauche angefallen? 739 ja 1 nein 2
Wenn Code 739 Wie groB ist die Lagerkapagzitit Festmist? GroBe der befestigten
mit ja des Betriebes fiir: (ohne Tiefstall) Dungplatte 0 740 m2
beantwortet: {einschl. gemieteter/gepachteter oder GréBe der
gemeinschaftlicher Lagerkapazitédten) Jauche? Jauchegrube 0 741 m?

@ Erliuterungen siehe Informationsblatt.

> Bitte weiter auf Seite 9. =
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Tierseuchenkasse
Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Strafe 1
55021 Mainz
Telefon: (06131) 16-0
Bei Durchwahl: 1644 17/1644 20

ERHEBUNG

der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der
Tierseuchenkassénbeitrage

Rechtsgrundlagen und Erlauterungen
siehe Riickseite

AN

Pferde insgesamt
{Summe Code 101 - 105}

Rinder insgesamt
{Summe Code 107 - 118)

weibliche Schafe
zur Zucht (einscht.

ahrli

Schafe Jahrlinge)

1 Jahr und Schafbdcke

alter (zur Zucht)
Hammel

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben iiber Pferde, Rinder, Schafe (1 Jahr und alter),
Schweine, Huhner, Ganse, Enten und Truthiihner fur Zwecke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung

106

118

121

122

123

& @@@

o® &

(Summe Code 125 - 134) 135

@® e
2

@@

Hiihner insgesamt

(Summe Code 136 - 138) 139
Ganse insgesamt 140
Enten insgesamt 141
Truthithner insgesamt 142

Einwilligungserkldarung

der Beitriige zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet werden. (Seiten 7 und 8) ein
Von der Erlauterung auf Seite 8 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der Datum - Untarschrift
Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. Ich bin aber verpflichtet, im Falle der

Verweigerung die erwahnten Angaben bis zum 31.05.2001 der Gemeindeverwaltyng zu melden.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999 |
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Wenn Sie nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die
< Einwilligungserklarung und behalten Sie den Durchschlag



Durchschlag fiir die Erhebung der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der Tierseuchenkassen-
beitrage

Der Abschnitt 3 des Erhebungsbogens ist mit einem Durchschlag versehen, der dem Viehhalter die Méglichkeit gibt, ohne Aufwand seiner
Verpflichtung nachzukommen, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist, Angaben liber die Haltung von Pferden, Rindern,
Schafen, Schweinen, Hihnern, Gansen, Enten und Truthilhnern zu machen. Selbstverstandlich beruht die Nutzung der Mdglichkeit Uber
diesen Durchschlag Angaben fiir Zwecke der Tierseuchenkasse zu machen auf freiwilliger Basis, da die Vlehzahlungsdaten grundsétziich
der Geheimhaltung unterliegen. Sofern Sie mit einer Weiterleitung der Daten nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte auf Seite 5 unten
die Einwilligungserklarung und behalten Sie den Durchschlag ein.

Rechtsgrundiagen und Erlduterungen fiir den Tierbesitzer

GemiB § 66 des Tierseuchengesetzes (TierSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.1995 (BGBI. | S. 2038), gedndert durch
Artike! 2 des Gesetzes vom 22.12.1997 (BGBI. | S. 3224), wird fur Tierverluste eine Entschadigung in Geld geleistet u. a.

1. fur Tiere, die auf behérdliche Anordnung getotet worden oder nach Anordnung der Totung verendet sind,

2. fur Tiere, bei denen eine anzeigepflichtige Seuche nach dem Tod festgestellt worden ist, sofern die Voraussetzungen gegeben waren,
unter denen die Tiere auf behérdliche Anordnung hétten getdtet werden mussen.

Die Entschidigung wird bei den Tierarten, fir die Beitrage erhoben werden. zur Halfte aus Mitteln des Landes und zur Halfte aus den Mit-
teln der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz aufgebracht (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und 3 TierSG).

In Rheinland-Pfalz werden aufgrund § 12 Abs. 1 des Landestierseuchengesetzes - LTierSG - vom 24.06.1986 (GVBI. S. 174), zuletzt geén-
dert durch Artikel 215 des Gesetzes vom 12.10.1999 (GVBI. S. 325), derzeit Beitrdge erhoben fir Pferde, Rinder, Schafe und Schweine.
Von der Erhebung von Beitragen fir andere Tierarten wird derzeit abgesehen.

Der Berechnung des Tierseuchenkassenbeitrages ist die Zahl der Tiere zugrunde zu legen, die der Tierbesitzer an dem von der Tierseu-
chenkasse bestimmten Stichtag besitzt (§ 12 Abs. 3 Satz 1 LTierSG).

Der Tierbesitzer ist verpflichtet, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist Angaben zur Berechnung des Tierseuchenkas-
senbeitrages zu machen (§ 12 Abs. 4 Satz 1 LTierSG).

Mit den umseitig zu machenden Angaben kommt der Tierbesitzer dieser Verpflichtung nach. Seine Angaben dienen der Berechnung des
Tierseuchenkassenbeitrages; sie kénnen dariiber hinaus den fur den Volizug des Tierseuchenrechts zusténdigen Behérden zugénglich
gemacht werden, so weit dies zur Durchfiihrung von MaBnahmen erforderlich ist, zu denen die Tierseuchenkasse Leistungen erbringt (§ 12
Abs. 4 Satz 5 LTierSG).

Hinweise fiir den Fall, dass der Tierbesitzer sich mit der Verwendung der im Rahmen der amtlichen Viehzahiung gemachten Anga-
ben zu Zwecken der Tierseuchenkasse nicht einverstanden erklart:

Tierbesitzer, die die umseitige Einverstandniserklarung nicht abgeben, sind gemaB § 12 Abs. 4 Satz 1 LTierSG verpflichtet, ihre beitrags-
pflichtigen Tiere bis 31. Mai des laufenden Jahres der zustandigen Gemeindeverwaltung zu melden. Kommt der Tierbesitzer seiner Ver-
pflichtung nicht nach, hat dies fir ihn u. U. einschneidende wirtschaftliche Folgen, die bei einem gréBeren Seuchenfalil zur Existenzgeténhr-
dung fiihren kénnen, weil nach § 69 Abs. 3 TierSG der Anspruch auf Entschadigung entfalit, wenn der Tierbesitzer schuldhaft

1. einen Tierbestand nicht angibt oder eine zu geringe Tierzah! angibt oder
2. seine Beitragspflicht nicht erfilit.
Zu den Leistungen der Tierseuchenkasse, die im Falle einer schuldhaften Nichterflillung der Melde- oder Beitragspflicht entfallen, zahlen

2. Zt. auBer den Entschadigungen nach dem Tierseuchengesetz u. a. die Ubernahme der Tierkdrperbeseitigungsgebihren und von Kosten
im Rahmen der Leukose- und Brucellosebekampfung.

[Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]
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| Belegart: 3 Betriebsnummer: Unternehmensnummer:

Abschnitt 5 Betriebsinhaber, Ehegatten und deren mit betrieblichen Arbeiten

beschiftigten Familienangehdrigen im April 2001 i ]

(Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)
~

Fuhren Sie thren Betrieb in der Rechtsform Einzelunternehmen (inhaber = Einzelperson oder Ehepaar) ?

ja Wenn ,ja“, geben Sie bitte in diesem Abschnitt den Betriebsinhaber, Ehegatten und im Betrieb beschéftigte Familienan-
gehorige an, soweit sie dem Betriebshaushalt angehdren. Bei mehr als 8 Beschiftigten verwenden Sie bitte
ein Zweitexemplar. Dieses ist bei ihrer zustandigen Erhebungsstelle bzw. dem Erhebungsbeauftragten erhiitlich.
nein Wenn ,,nein®, bitte weiter bei Abschnitt 6.

Laufende Nummer der Person 001 002 003 004 005 006 007 o008
Tragen Sie bitte ab Spaite 3 fur alle beschiftigten ’
familienangehorigen Haushaltsmitglieder das .
Verwandschafts- oder Schwagerschaftsverhaltnis zum Betriebs- Ehe-
Betriebsinhaber und die Kennziffer fiir das inhaber gatte
Verwandtschaftsverhiltnis ein (z. B. Sohn, )
Schwiegermutter)
Bitte folgende Kennziffern fir das o
Verwandschaftsverhaltnis verwenden
Kinder (auch Stief-, Schwieger-,  Eltern, Schwiegereltern...... =
Pflege-, Adoptivkinder).... =3 Grofieltern 1 2
Enkel....ooe =4 Sonstige...
801
mannlich 1 1 1 1 o1 1 1 1
Geschlecht
weiblich 802 2 2 2 2 2 2 2 2
von Januar bis Aprit 1 R 1 1 1 1 1 1
Geburtstag ) . )
von Mai bis Dezember 803 2 2 2 2 2 2 2 2
Geburtsjahr (nur. ' 6 0
Endziffern eintragen) 2. B. 1960 = 804
" Wer ist Betriebsleiter? 806 1 1 1 1 1 1 1 1
fir di o Anzahi der Arbeitswochen
ur diesen (Vier Wochen oder weniger) 807
Betrieb (ohne
Haushalt) titig  Arbeitsstunden
je Woche (Durchschnitt) 808
inden 4 ’
Wochen fiir den Anzahl der Arbeitswochen
vom Haushalt des (Vier Wochen oder weniger) 809
_ 2. April bis Betriebsin-  Arbeitsstunden
29. April habers tdtig  je Woche {Durchschnitt) 810
2001
€) Anzahl der Arbeitswochen
auBerhalb des (Vier Wochen oder weniger) 811
Betriebes
i Arbeitsstunden
erwerbstatig o \vocne (Durchschity 812
P o Einkommen aus anderer
Erwerbstatigkeit 814 1 1 1 1 1 1 1 1
Aus welchen Quellen,wurde Altersrente fir Landwirte . :
im Jahreszeitraum Mai 2000 Land.abgaberente, Pro- 815 2 2 2 2 4 2 2 2
3 N . duktionsaufgaberente u. A.
bis April 2001 sin ” ”
auBerbetriebliches  |-oe: Pension, Arbeits-
. losengeld/-hilfe, Sozialhilfe 816 3 3 3 3 3 3 3 3
Einkommen bezogen? , 4
Einkommen aus Verpach- ]
tung, Vermietung, Kapital- 817 4 4 4 4 4 4 4 4
vermégen u. A.
818
Bei auBerbetrieblichem Einkommen (einschlieBlich Kindergeld) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte
Welches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebs- das aus auBerbetrieblichen Quellen o 1
inhaber und/oder Ehegatte zusammen war ’
schatzungsweise hoher? das aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb - 821 2
Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Neb werbsbetrieben.
© Erliuterungen siehe Informationsblatt. . Bitte weiter auf Seite 10.
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|—Abschnitt 6 Standig und nicht stidndig im Betrieb Beschiftigte

t.- Betriebe der Rechtsformen ,Personengemeinschaften, -gesellschaften* (BGB-Gesellschaft, OHG, GmbH u. Co. KG u.a. und ,juristische Per-
sonen“ weisen hier bitte alle im Betrieb beschaftigten Arbeitskrafte nach.

1! Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen weisen bitte nur die Arbeitskrafte, die nicht dem Betriebshaushalt angehéren, nach.

Bei mehr als 8 Personen verwenden Sie bitte den Ergédnzungsvordruck E. Dieser liegt bei, bzw. ist bei ihrer zustandigen Erhebungsstelle oder dem

Erhebungsbeauftragten erhéitlich.

A. Standig im Betrieb Beschiftigte im April 2001
Eine Arbeitskraft gilt als standig im Betrieb beschéftigt, wenn sie in einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen
Arbeitsverhéltnis zum Betrieb steht.

Laufende Nummer der Person 00 1 002 003 004 005 006 007 008

Tragen Sie bitte alle sténdig Beschaftigten mit der
Bezeichnung ihrer ausgelbten Tatigkeit ein.

(z. B. Gesellschafter, Verwalter, Schlepper- >
fahrer, Gartner. Auszubildender, Praktikant)

mannlich 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschlecht

weiblich 901 2 2 2 2 2 2 2 2

von Januar bis April 1 1 1 1 1 1 1 1
Geburtstag P :

von Mai bis Dezember 902 2 2 2 2 2 2 2 2
Geburtsjahr (nur 6 0
Endziffern eintragen) 2.B.1960 = 903
Wer ist Betriebsleiter? 905 1 1 1 1 1 1 1 1

0 Anzahl der Arbeitswochen
Im Zeitraum vom 2. April bis (maximal vier Wochen) 906
29, April 2001 fir diesen

Betrieb (ohne Haushait) tatig ~ Arbeitsstunden
e Woche (Durchschnitt) 907

Auszubildender
(einschlieBiich Praktikant)

© Arbeiter 2 2 2 2 2 2 2 2
Stellung innerhalb
des landwirt-  Angesteliter 3 3 3 3 3 3 3 3
schaftlichen ' 8t
Betriebes Beamter 4 4 4 4 4 4 4 4
Gesellschafter 5 5 5 5 5 5 5 5

Sonstige, ohne Arbeitsvertrag
Tatige {(ohne Geselischafter)

912

B. Nicht standig im Betrieb Beschéftigte im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001
Eine Arbeitskraft gilt als nicht stindig im Betrieb beschaftigt, wenn sie in einem auf weniger als drei Monate befristeten Arbeitsverhélitnis
zum Betrieb steht.

Zahl der
0 Manner Beschaftigten 918
Wie viel nicht sténdig im Betrieb beschaftigte Personen Arbeitsleistung in vollen
(Saisonarbeitskrafte) waren fur diesen Betrieb im Jahreszeitraum Arbeitstagen - 919
Mai 2000 bis April 2001 tatig? ) Zahi der
(Tatigkeiten im Haushalt sind nicht zu berdcksichtigen) Frauen Beschiftigten 921

Arbeitsieistung in vollen -
Arbeitstagen " 922

' Bei stundenweise geleisteten Arbeitszeiten gelten 8 Stunden als 1 Arbeitstag. 924

© Erléuterungen siehe Informationsblatt.
Vergessen Sie bitte nicht, den Bogen auf Seite 1 oben zu unterschreiben.
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Statistisches Landesamt
Rheinland - Pfalz
Sachgebiet 332
56128 Bad Ems

Telefon: (02603) 71 114

Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen

Familienname

Vorname

Stralle, Haus-Nr.

Postleitzahl, Ort

Bitte vom Erhebungsvordruck S Ubertragen

Betriebsnummer

Regionalkennziffer

Vordruck

PS

zur Integrierten Erhebung 2001

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht, Hilfsmerkmale und statistische
Geheimhaltung sind dem Informationsblatt zu entnehmen, das
Bestandteil des Erhebungsvordrucks S ist.

Einzelperson - Erhebungsvordruck
zum Vordruck S, Abschnitt 5 der Integrierten Erhebung 2001

Quellen des aulerbetrieblichen Einkommens

Bitte die laufende Nr. der Person
aus dem Abschnilt § ibertragen

- Fir Ehegatte des Betriebsinhabers und im Betrieb beschéftigte sonstige Familienangehérige -

Aus welchen Quellen wurde

im Jahreszeitraum Mai 2000

bis April 2001 ein auBerbetrieb-
liches Einkommen bezogen?

Einkommen aus anderer Erwerbstétigkeit 814

[

Altersrente fir Landwirte, Landabgaberente,
Produktionsaufgaberente u.A.

815

]2

Rente, Pension, Arbeitslosengeid/-hilfe, Soziathilfe uA. 816

[]s

Einkommen aus Verpachtung, Vermietung,

Kapitalvermbgen u.A.

817

WL
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Statistisches Landesamt lntegrierte Erhebung 2001

Rheinland-Pfal
Sazlr:\g:giet 322z (Bodennutzungshaupterhebung und Viehzahlung)

56128 Bad Ems

Bitte geben Sie den Erhebungsbogen nur bei der 6rtlichen Erhebungsstelle (Stadt-,

Telefon: (02603) 71114 Gemeinde-, Verbandsgemeindeverwaltung) oder dem Erhebungsbeauftragten ab.

Meine / Unsere Anschrift hat sich wie folgt geandert:

Name: ~
Vorname:
Strafle:
Postleitzahl: Ort:
Die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird bestitigt:
Ort, Datum : Unterschrift : o
Freiwillige Angabe:
Betriebsnummer Regionalkennziffer Rechtsgrundlagen und Informationen zur statistischen

Auskunftspflicht entnehmen Sie bitte dem Informations-
blatt, das Bestandteil dieses Erhebungsbogens ist.

Abschnitt 1 Bodennutzung 2001 (nur Hauptnutzung, keine Zwischenfriichte)

A. Ubernahme von Verwaitungsdaten  * Nur fiir die Bodennutzung moglich ! *

Haben Sie .
@ einen vollsténdig ausgefiillten Flichennachweis im Rahmen des Antragsverfahrens Agrarférderung 2001

bei ihrer zustandigen Kreisverwaitung abgegeben - 0
und
® darin auch die nicht ausgleichsberechtigten Fliachen (wie z. B. Waldfldchen, Rebflachen, etc.) angegeben?
nein = Weiter bei B.
ja 2 Beantworten Sie bitte die nachfoigende Frage:
* Hat sich die von Ihnen bewirtschaftete Fliche seit der letzten Erhebung (Mai 1999 bzw. 2000) geandert (z. B. Zu- oder
Verpachtung) ? nein ja >

Priifen und korrigieren Sie die ggf. vorgedruckte
Unternehmensnummer (Kreisverwaltung). Sofern

keine Unternehmensnummer vorgedruckt ist, ergdnzen
Sie diese nachfolgend. Beachten Sie

jedoch, die 0.g. Voraussetzungen fiir die Dateniibernahme. » 0107

L= Bitte weiter bei Abschnitt 2 auf Seite 3.

(Die Unternehmensnummer ist nur vorgedruckt, wenn bei der letzten
Erhebung Angaben aus dem Flichennachweis Uibernommen wurden.)

‘B. Flachenverédnderungen :
Hat sich die von Ihnen bewirtschaftete Fliche seit der letzten Erhebung (Mai 1999 bzw. 2000) gedndert (z. B. Zu- oder Verpachtung)?

nein = Weiter bei C. auf Seite 2. ©
ja 2 Flllen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt aus.
Zugédnge Wer hat die Flache vorher bewirtschaftet?
Hektar Ar Name, Vorname StraBe, Hausnummer Wohnort
Abgidnge " Wer bewirtschaftet die Fliche jetzt?
Hektar Ar Name, Vorname StraBe, Hausnummer Wohnort
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6 Erlauterungen zum Abschnitt 1 C Bodennutzung

Code [ Erlauterung

245 Ackerland: Zum Anbau auf dem Ackeriand gehort auch der erwerbsmaBige Anbau von Gemiise, Erdbeeren, Blumen und

~ Zierpflanzen unabhangig davon ob es sich um Freitand- oder Unterglasfldchen handelt. Anbauflichen der vorgenannten
Kulturen, die nur fiir den Eigenbedarf bestimmt sind, tragen Sie bitte bei Haus- und Nutzgérten (Code 246) ein.

246 Nutz- und Hausgarten: Fliachen auf denen Gartengewichse (Gemise und Obst) fiir den eigenen Bedarf angebaut wer-
den. Der Feldgemiseanbau und der Erwerbsgartenbau sind unter Code 245 anzugeben. Parkanlagen, Rasenflichen und
Ziergarten sind unter Code 264 nachzuweisen.

247 Obstanlagen: Anlagen von Obstbaumen im Ertrag oder nicht im Ertrag und Beerenstrauchern - auch mit Unterkulturen -,
bei denen die Hauptnutzung in der Obsterzeugung tiegt. Nicht zu den Obstanlagen zahlen Erdbeeren sowie dle Obstbau-
me und -straucher in Nutz- und Hausgarten.

248 Baumschulen: Hierzu gehoren die Flachen der Bestande an Obstgehoizen, -unterlagen, Zier- und Rosengehdlzen sowie
Forstpflanzen. Nicht zu den Baumschulflachen zahlen Weihnachtsbaumkulturen und Schnittrosen.

256 Bestockte Rebflache: Hierzu zdhlen auch die Flachen, die aufgrund von Wiederbepflanzungsrechten zur Wiederbe-
stockung vorgesehen sind, soweit sie derzeit nicht anderweitig genutzt werden.

262 Wald: Dazu gehoren sowoh! regelmiBig bewirtschaftete Waldungen - Wirtschaftswald (z. B. als Hoch-, Nieder- oder Plen-
terwald) - als auch Nichtwirtschaftswald mit geringer nachhaltiger Nutzung (z. B. Kriippelwald, Waldwiesen). Auffor-

) stungsflachen im Rahmen mehrjahriger Flachenstilllegungen sind ebenfalls hier anzugeben.

264 Sonstige Flidchen: Hier sind nicht mehr genutzte Flachen, Od- und Unland, Hof- und Gebaudefiichen, aber auch

Gewaésser-'und unkultivierte Meorflachen anzugeben.

\

noch: Abschnitt 1 Bodennutzung 2001 (nur Hauptnutzung, keine Zwischenfriichte)
C. Angaben zur selbstbewirtschafteten Flache (Bitte nicht in m? eintragen)
Ich/Wir bewirtschafte/n keine Flachen. i i Weiter mit Abschnitt 2 auf Seite 3.
Hektar Ar
Ackerland insgesamt
(einschl. Dauer- und Rotationsbrache im Rahmen von Fiachenstilllegungen) 245
Nutz- und Hausgérten
{ohne Erwerbsgartenbau) 246
Obstanlagen
{ohne Erdbeeren) X 247 .
Baumschulen
(ohne ‘orstl. Pflanzgarten fur Eigenbedarf und.Weihnachtsbaumkullufen) ’ 248
Dauerwiesen 249
Dauergriiniand Mihweiden ’ 250
Weiden . 251
Hutungen 255
Bestockte Rebfléche
(einschi. Rebbrache zur Wiederbestockung, Rebschulen und Unterlagenschnittgarten) 256
Weihnachtsbaumkuituren auBerhaib des Waides,
Korbweiden- und Pappelanlagen 257
Landwirtschaftiich genutzte Flidche
{Summe Code 245 - 257) 258
Wald- bzw. Forstfiachen o
{einschlieBlich forstiiche Pflanzgérten fur den Eigenbedarf) 262
Sonstige Flachen
z. B. Nicht mehr genutzte Fiichen, Od- und Unland, Hof- und Geb4udeflachen 264
Betriebsfliche

(Summe Code 258 - 264) . 265

1. Bitte weiter auf Seite 3.
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l Belegart: 2 Betriebsnummer: Unternehmensnummer:

Abschnitt 2 Viehzahlung zum 3. Mai 2001
Halten Sie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine oder GeflUge{? ja Wenn ,ja“, flllen Sie bitte diesen Abschnitt aus!
nein

Ponys und Kleinpferde

(unter 148 cm StockmaB) 101 Ferkel 125
Jungschweine
unter 1 Jahr alt 102 unter 50 kg Lebendgewicht 126
[}]
g 1 bis unter 50 bis unter 80 kg
& Andere 3 Jahre alt 103 Mast- Lebendgewicht 127
Pf i ;
erde 3 bis unter (s;rg\::me 80 bis unter 110 kg
14 Jahre ait 104 ) Lebendgewicht 128
ausgemerzte
@ Zuchttiere) 110 kg und mehr
14 Jahre und alter 105 'g Lebendgewicht v 129
Pferde insgesamt "§
(Summe Code 101 - 105) 106 Eber zur Zucht 130
0 zum 1. Mal
Kilber unter 6 Monate trachtige Jungsauen 131
{oder unter 220 kg Lebendgewicht) 107 andere trachtige
Sauen 132
Jungrinder Zucht-
{Jungvieh) mannlich 108 sauen noch nicht trachtige
6 Monate bis Jungsauen 133
unter 1 Jahr alt weiblich 109 andere nicht
trachtige Sauen 134
. mannlich 110 Schweine insgesamt
?';gfmer ich (Summe Code 125 - 134) 135
welbiic
2 Jahre alt zum Schlachten 111
. Legehennen
weibliche Nutz- o
5 und Zuchttiere 112 1/2 Jahr und &lter 136
° [
£ @ Junghennen unter 1/2 Jahr
« glc"r',es';# nd "3 .§ (einschl. Kiikery 137
x
Schiacht- und Masthéhne und
Schiachtfarsen 114 o -hiihner sowie sonstige Hahne
o (einschl. Kiken) 138
Rinder Nutz- und . .
2 Jahre Zuchtfarsen 115 Hiihner insgesamt
und atter (Summe Code 136 - 138) 139
Milchkiihe 116
D
Ammen- und 1) .3 Ganse insgesamt 140
Mutterkihe 117 E
achlakcht- und % Enteninsgesamt 141
astkiihe 118 By
®
g'"n?r:; 'g:f:f;’“ﬂ - e ;é, Truthilhner insgesamt 142
U -
Sonstiges Gefliigel insgesamt
{(Summe Code 140 - 142) 143
Schafe unter 1 Jahr alt
(einschlielich Lammer) 120
weibliche Schafe
2 zur Zucht {einschl.
= P
_5 Schafe Jahrlinge) 121
@ 1 Jahr und Schafbdcke
alter {zur Zucht) 122
o 0 Erlduterungen siehe Seite 4.
Hammel 123

Schafe insgesamt
(Summe Code 120 - 123) 124

Einwilligungserkldrung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben Uber Pferde, Rinder, Schafe (1 Jahr und &lter). Wenn Sie nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die
Schweine, Hihner, Ganse, Enten und Truthithner fir Zwecke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung <« Einwilligungserkidrung und behalten Sie den Durchschlag
der Beitrige zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet werden.  (Seiten 5 und 6) ein.

Von der Erlduterung auf Seite 6 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der Datum 7 Unterschrift

Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. ich bin aber verpflichtet, im Faile der

Verweigerung die erwihnten Angaben bis zum 31.05.2001 der Gemeindeverwaltung zu melden.
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0 Erlduterungen zum Abschnitt 2 Viehzédhlung

Code | Erlauterung

Allgemein Pensionsvieh: Tiere sind grundsétzlich von dem Betrieb zu z&hlen, bei dem sie sich zur Fitterung und Pflege befinden.
Die Eigentumsverhéltnisse spielen hierbei keine Rolle. ’

112, 115 Weibliche Rinder iiber 1 Jahr: Tiere, die besamt bzw. gedeckt wurden oder gedeckt werden sollen, zdhlen in jedem Fall
als Nutz- und Zuchttiere, auch wenn feststeht, dass sie nach dem ersten Kalb geschlachtet werden (Farsenmast mit Vor-
nutzung).

117 Ammen- und Mutterkiihe: Kiihe, die nicht gemolken werden und deren Milch ausschlieBiich von Saugkalbern verbraucht

wird.

120 - 124 Schafe: Wanderschafherden sind am Betriebssitz zu erfassen, auch wenn sich die Herde am Z&hitag nicht dort befindet.

125 - 135 Schweine-Gewichtsklassen: Die Schweine werden nach Gewichtsklassen erhoben. Die Beziehungen zwischen Alter und
Gewicht ergeben sich aus den nachstehenden Faustzahlen.

Ferkel bis 20 kg Lebendgewicht = etwa 2 Monate alt
Jungschweine 20 bis 50 kg Lebendgewicht = etwa 2 - 4 Monate alt
Mastschweine 50 bis 80 kg Lebendgewicht = etwa 4 - 6 Monate alt

80 bis 110 kg Lebendgewicht = etwa 6 - 7 Monate alt
110 kg und mehr  Lebendgewicht = tiber 7 Monate alt

136 - 139 Hiihner: Trut-, Perl- und Zwerghiihner werden nicht erfasst. Bei voribergehend leer stehenden Stéllen ist der Bestand vor
der letzten Stallrdumung anzugeben, sofern diese nicht mehr als 6 Wochen zuriickliegt.

Vergessen Sie bitte nicht, den Bogen auf Seite 1 oben zu unterschreiben.
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Tierseuchenkasse
Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-StraBe 1 -
55021 Mainz
Telefon: (06131) 16-0
Bei Durchwahl: 1644 17/16 44 20

ERHEBUNG
der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der
Tierseuchenkassenbeitrage ™

Rechtsgrundlagén und Erlauterungen

siehe Riickseite

Pferde insgesamt
(Summe Code 101 - 105)

%@ﬁ

}n\
22

@ q;@

@“@

Gianse insgesamt

Enten insgesamt

Rinder insgesamt

(Summe Code 107 - 118) 119
weibliche Schafe
zur Zucht (einschl.
Schafe Jéhrlinge) 1?21
1 Jahr und Schafbdcke
élter (zur Zucht) 122
Hammel 123

Truthithner insgesamt

hweme insgesamt
(Summe Code 125 - 134)

135

Hahner insgesamt
+ {Summe Code 136 - 138)

140

141

142

Einwilligungserklarung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben Gber Pferde, Rinder, Schafe (1 Jahr und dlter),
Schweine, Hihner, Génse, Enten und Truthiihner fir Zwecke der Tierseuchenkasse (u. a. Berechnung
der Beitriige zur Tierseuchenkasse; vgl. § 12 Abs. 4 Satz 5 Landestierseuchengesetz) verwendet werden.
Von der Edauterung auf Seite 6 habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass mir aus der
Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen. Ich bin aber verpfiichtet, im Falle der
Verweigerung die erwihnten Angaben bis zum 31.05.2001 der Gemeindeverwaltung zu melden.

[Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1998
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Wenn Sie nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die
« Einwilligungserkldrung und behalten Sie den Durchschiag
(Seiten 5 und 6) ein.

Datun / Untarschrift



Durchschlag fiir die Erhebung der beitragspflichtigen Tierarten zur Berechnung der Tierseuchenkassen-
beitrage

Der Abschnitt 2 des Erhebungsbogens ist mit einem Durchschlag versehen, der dem Viehhalter die Méglichkeit gibt, ohne Aufwand seiner
Verpflichtung nachzukommen, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist, Angaben (ber die Haltung von Pferden, Rindern,
Schafen. Schweinen, Hiihnern, Gansen, Enten und Truthilhnern zu machen. Selbstverstandlich beruht die Nutzung der Méglichkeit Uber
diesen Durchschlag Angaben fiir Zwecke der Tierseuchenkasse zu machen auf freiwilliger Basis, da die Viehzahlungsdaten grundsatzlich
der Geheimhaltung unterliegen. Sofern Sie mit einer Weiterleitung der Daten nicht einverstanden sind., streichen Sie bitte auf Seite 3 unten
die Einwilligungserkiarung und behalten Sie den Durchschiag ein.

Rechtsgrundlagen und Erlauterungen fiir den Tierbesitzer

GemiB § 66 des Tierseuchengesetzes (TierSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.1995 (BGBI. | S. 2038), geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 22.12.1997 (BGB!. | S. 3224), wird fiir Tierverluste eine Entschadigung in Geld geleistet u. a.

1. fir Tiere, die auf behordliche Anordnung getétet worden oder nach Anordnung der Tétung verendet sind,

2. fiir Tiere, bei denen eine anzeigepfiichtige Seuche nach dem Tod festgestellt worden ist, sofern die Voraussetzungen gegeben waren,
unter denen die Tiere auf behdrdliche Anordnung hétten getdtet werden missen.

Die Entschadigung wird bei den Tierarten, fir die Beitrage erhoben werden, zur Hélfte aus Mitteln des Landes und zur Halfte aus den Mit-
teln der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz aufgebracht (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und 3 TierSG).

in Rheinland-Pfalz werden aufgrund § 12 Abs. 1 des Landestierseuchengesetzes - LTierSG - vom 24.06.1986 (GVBI. S. 174), zuletzt gedn-
dert durch Artikel 215 des Gesetzes vom 12.10.1999 (GVBI. S. 325), derzeit Beitrage erhoben fir Pferde, Rinder, Schafe und Schweine.
Von der Erhebung von Beitragen fir andere Tierarten wird derzeit abgesehen.

Der Berechnung des Tierseuchenkassenbeitrages ist die Zahl der Tiere zugrunde zu legen, die der Tierbesitzer an dem von der Tierseu-
chenkasse bestimmten Stichtag besitzt (§ 12 Abs. 3 Satz 1 LTierSG).

Der Tierbesitzer ist verpflichtet, innerhalb der von der Tierseuchenkasse bestimmten Frist Angaben zur Berechnung des Tierseuchenkas-
senbeitrages zu machen (§ 12 Abs. 4 Satz 1 LTierSG).

Mit den umseitig zu machenden Angaben kommt der Tierbesitzer dieser Verpflichtung nach. Seine Angaben dienen der Berechnung des
Tierseuchenkassenbeitrages; sie konnen dariber hinaus den fir den Volizug des Tierseuchenrechts zustandigen Behorden zugénglich
gemacht werden, so weit dies zur Durchfihrung von MaBnahmen erforderlich ist, zu denen die Tierseuchenkasse Leistungen erbringt (§ 12
Abs. 4 Satz 5 LTierSG).

Hinweise fiir den Fall, dass der Tierbesitzer sich mit der Verwendung der im Rahmen der amtlichen Viehzdhlung gemachten Anga-
ben zu Zwecken der Tierseuchenkasse nicht einverstanden erklart:

Tierbesitzer, die die umseitige Einverstandniserkldrung nicht abgeben, sind gemaf} § 12 Abs. 4 Satz 1 LTierSG verpflichtet, inre beitrags-
pflichtigen Tiere bis 31. Mai des laufenden Jahres der zustandigen Gemeindeverwaltung zu melden. Kommt der Tierbesitzer seiner Ver-
pflichtung nicht nach, hat dies firr ihn u. U. einschneidende wirtschaftliche Folgen, die bei einem groBeren Seuchenfall zur Existenzgefahr-
dung fiihren kdnnen, weil nach § 69 Abs. 3 TierSG der Anspruch auf Entschadigung entfalit, wenn der Tierbesitzer schuldhaft

1. einen Tierbestand nicht angibt oder eine zu geringe Tierzahl angibt oder
2. seine Beitragspflicht nicht erfilit.

Zu den Leistungen der Tierseuchenkasse, die im Falle einer schuldhafter). Nichterfiillung der Melde- oder Beitragspflicht entfallen, zéhlen
z. Zt. auBer den Entschadigungen nach dem Tierseuchengesetz u. a. die Ubernahme der Tierkorperbeseitigungsgebihren und von Kosten
im Rahmen der Leukose- und Brucellosebekampfung.
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1 Vorbemerkung

Allgemeines zur Landwirtschaftszihlung

Der Haupterhebung der Landwirtschaftszihlung 1999 kommt angesichts eines starken Strukturwandels. vor
allem in den neuen Léndern, eine besondere Bedeutung zu. Umfassende, aktuelle und zuverldssige statistische
Informationen iiber die strukturelle, wirtschaftliche und soziale Situation und deren Verinderungen in den
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben - wie sie durch Landwirtschaftszihlungen zur Verfiigung gestellt
werden - bilden eine unverzichtbare Bewertungsgrundiage. Sie dient zuallererst dem Berufsstand selbst, der
Agrarpolitik und anderen Nutzern agrarstatistischer Daten, um sachgerechte Entscheidungen und MaBnahmen
vorbereiten und treffen zu kdnnen. Die zuverldssige Erfassung der Erhebungsmerkmale dient daher sowohl
dem Interesse der Landwirte als auch dem der Allgemeinheit.

Zum Aufbau der Erhebung

Dic Haupterhebung der Landwirtschaftszihlung 1999 ist inhaltlich, methodisch und organisatorisch mit der
nationalen Agrarstrukturerhebung und der EG-Agrarstrukturerhebung verkniipft. Durch die zeitgleiche Erfas-
sung der Erhebungsmerkmale der Bodennutzungshaupterhebung, der Viehzihlung und weiterer Strukturmerk-
male - einschlieBlich der Arbeitskrifte - werden die Auskunftspflichtigen weniger belastet. Die zu einem Ter-
min anzugebenden Sachverhalte bieten dariiber hinaus die Méglichkeit, korrespondierende Erhebungsmerk-
male sachgerecht zu verbinden.

Einen Uberblick iiber Aufbau und Organisation der Haupterhebung der Landwirtschaftszihlung 1999 gibt das
Schema auf Seite 6.

Zur Haupterhebung der Landwirtschaftszihlung 1999 werden mit den Angaben der Betriebe zum
Grund- und Erginzungsprogramm der Agrarstrukturerhebung spezielle Sachverhalte der Landwirt-
schaftszdhlung erhoben.

Die Merkmale iiber die Bodennutzung (1), iiber die Viehzihlung (2) und iiber die Struktur der Betriebe
(3) werden als einzelne Erhebungsteile erfaBt und zusammengefiihrt. Da nach dem Agrarstatistikgesetz
die Weinbauerhebung 1999 mit der Haupterhebung der Landwirtschaftszihlung 1999 zusammen durch-
gefiihrt wird, sind die betreffenden Sachverhalte im Erhebungsteil (4) zu melden.

Hierfur werden die Vordrucke S (fiir Stichprobenbetriebe S/1-5/4), N (fiir Nichtstichprobenbetriebe N/1-
N/4) oder F (fiir forstwirtschaftliche Betriebe F/1-F/3) verwendet.

In der vorliegenden ,, Anleitung zur Durchfiihrung der Landwirtschafiszihlung 1999 werden die Erhebungs-
merkmale des Erginzungsprogramms und die Angaben, die speziell zur Landwirtschaftszihlung erhoben wer-
den, inhaltlich beschrieben und erlautert.

Zur besonderen Beachtung!
Im Abschnitt Arbeitskrifte (ab Seite 9 der Anleitung) werden:

1. die Personen, die in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen titig sind, erfabt. Dazu gehéren
Einzelpersonen sowie Ehepaare oder Geschwister (ohne Gesellschaftervertrag).

2. die Personen (einschlieBlich der Gesellschafter), die in Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften
titig sind (z.B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG, Erbgemeinschaften), im gleichen Abschnitt nachgewiesen
wie die Beschiftigten in Betrieben der Rechtsform juristische Personen (z.B. AG, GmbH, e.V,, e.G., Ge-
bietskdrperschaften, Anstalten des dffentlichen oder privaten Rechts). Siehe hierzu auch die Seite 25 dieser
Erheberanleitung.

lStatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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2 Fragen in den Erhebungsteilen S/3, N/3 und F/3
(mit zugehériger Codierung)

Abschnitt 7: Eigentums- und Pachtverhiiltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fliche
(Erhebungsteile S/3 und ' N/3)

Allgemeine '

Hinweise Die Angaben iiber die Eigentums- und Pachtverhiltnisse beziehen sich auf die landwirt-
schaftlich genutzte Fliche (nur bewirtschaftete LF) und nicht auf die Gesamtfliche des
Betriebes (Betriebsfliche) zum Erhebungszeitpunkt: (die LF umfaBt auch die Fliche etwa
erhaltenen Dienstlandes, Heuerlingslandes, aufgeteilter Allmende, unentgeltlich zur Be-
wirtschaftung erhaltener LF oder gegen Entgelt zur Landschaftspflege iibernommener LF
“sowie voruibergehend stillgelegter LF). Die Flachen sind entsprechend ihrer Nutzung zum
Zeitpunkt der Erhebung anzugeben.

Die seibstbewirtschaftete LF ist fiir die gesamte statistische Auswertung die wichtigste
Gliederungs- und BezugsgroBe; sic muB daher im Abschnitt ,,Eigentums- und Pachtver-
haltnisse an der LF* mit der entsprechenden Fliche im Erhebungsvordruck der Boden-
nutzung {ibereinstimmen.

701

LF des Betriebes Zur LF gehdren: Ackerland, Dauergriinland, Obstanlagen, Baumschulflichen, Rebfla-
chen, Haus- und Nutzgirten (ohne Ziergirten), Korbweiden-, Pappelaniagen und Weih-
nachtsbaumkulturen auBerhalb des Waldes sowie voriibergehend stillgelegte LF, deren
Flachen in der Bodennutzung 1999 (Code 258) einbezogen wurden.

Zur LF gehiren nicht: nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Flachen, Od- und Un-
land, unkultivierte Moorflichen, Waldflichen, Gewisserflichen, Gebiude-, Hofflichen,
Wegeland usw.; deshalb bleiben diese Flichen im Abschnitt , Eigentums- und Pachtver-
hiltnisse" unberiicksichtigt. '

Die vom Betrieb selbstbewirtschaftete LF setzt sich zusammen aus:
eigener selbstbewirtschafteter LF (Code 705)
+ gepachteter LF (Code 702 und/oder 703)
+ unentgeltlich erhaltener LF (Code 704)

702, 703

Gepachtete LF Gepachtete landwirtschaftlich genutzte Flichen, die vom Betrieb gegen Entgelt (in Geld,
Naturalien oder sonstigen Leistungen) zur Nutzung iibernommen worden sind (schriftli-
cher oder miindlicher Pachtvertrag) und auch von diesem bewirtschafiet werden; hierzu
zdhlt auch gepachtete LF, die voriibergehend stillgelegt ist (Brachlegung, Anbau nach-
wachsender Rohstoffe).
Nicht einzubeziehen ist gepachtete LF, die an Dritte weiterverpachtet ist.
Die Pachtfliche umfaft Einzelgrundstiicke und/oder gesamte Betriebe (,,geschlossene Hof-
pacht’). Es ist zu unterscheiden, ob es sich um Pachtungen von Familienangehérigen
(Code 702) oder um Pachtungen von anderen Verpichtern handelt (Code 703).

704

Unentgeldich zur

Bewirtschaftung

erhaltene LF Hierzu rechnen fiir befristete oder unbefristete Zeit unentgeltlich zur Bewirtschaftung er-

haltene LF, u.a. auch Flichen im Zuge der Durchfiihrung eines Flurbereinigungsverfah-
rens; sowie Flichen, zu deren Nutzung der abwesende Eigentiimer keine (ausdriickliche
miindliche oder schriftliche) Zustimmung erteilt hat, die jedoch aus Griinden des allge-
meinen Interesses (z.B. der Landschaftspflege, Schutz vor Verunkrautung) bewirtschaftet
werden miissen, von der Bundesanstalt fiir vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)
verwaltete bisherige volkseigene Flichen, sofern keine Pacht gezahlt wird.

[statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundi. ab 1999
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Eigene selbst-
bewirtschaftete LF

708
Eigene LF

Im Eigentum des Betriebsinhabers stehende selbstbewirtschaftete LF (also ohne gepach-
tete oder unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene Flidchen und ohne eigene verpachtete
und/oder unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene eigene LF). Der eigenen selbst-
bewirtschafteten LF werden auch Flichen gleichgesetzt, die vom Betriebsinhaber als Nutz-
nieBer oder Erbpichter bewirtschaftet werden.

Altenteilerland wird dann zur selbstbewirtschafteten LF des abgebenden Betriebes ge-
rechnet, wenn es nicht vom Altenteiler, sondern vom abgebenden Betriecb mit bewirt-
schaftet wird.

Die ,,eigene LF* setzt sich zusammen aus ,,eigener selbstbewirtschafteter LF* (Code 705),
.cigener verpachteter LF" (Code 706) sowie ,.eigener unentgeltlich zur Bewirtschaftung
abgegebener LF" (Code 707).

Abschnitt 8: Pachtflichen und Pachtentgelte (Jahrespacht) fiir die landwirtschaftlich genutzten Flichen
) (Erhebungsteile S/3 und N/3)

709, 710

Von "anderen Ver-
péchtern" gepach-
tete LF

711, 712, 715,

716 usw.
Gepachtete Einzel-
grundstiicke,
gepachtete LF
innerhalb einer
geschlossenen
Hofpacht

-

Die von ,,anderen Verpdchtern* (familienfremden) zu Code 703 als gepachtet angegebene
LF ist zu iibertragen (Code 709) und fur diese die gesamte Jahrespacht (Grundstiicks- und
Hofpacht zusammengerechnet) einzutragen (Code 710).

Die bei Code 709 eingetragene LF ist aufzugliedern in

- gepachtete Einzelgrundstiicke (Grundstiicks- bzw. Parzellenpacht nach Art ihrer Nut-
zung) (Codes 711, 715 usw.)

und
- geschlossene Hofpacht (Code 731).

Hierzu rechnen Pachtungen mit Gebduden. Einzutragen sind jedoch nur die gepachtete
LF und der dafiir entrichtete Pachtpreis. p

Zu jeweils eingetragenen Pachtfldchen ist die Hohe der derzeitigen Jahrespacht insgesamt
in vollen DM od. EUR anzugeben (nicht je ha); dabei sind der Geldbetrag, der Wert der
Naturalpacht und sonstige Leistungen zusammenzurechnen und in vollen DM od. EUR
nachzuweisen.

Teilbetrdge der Jahrespacht, die nicht fiir die Flichennutzung, sondern fiir- andere Nut-
zungsgegenstinde oder Rechte (z.B. Gebiude, Inventar, Milch- und Zuckerriibenkontin-
gente) gezahlt wurden, sind nach Moglichkeit vom Gesamtbetrag der Jahrespacht in DM
od. EUR - ggf. nach Schétzung - abzuziehen.

Falls bei gemischten Pachtungen (z.B. Acker- und Dauergriinland) der Pachtpreis nicht
getrennt angegeben werden kann, ist die betreffende LF und der Pachtpreis bei ,,sonstige
LF* einzutragen (Codes 727 und 728). Unter ,sonstige LF* sind auch gepachtete Ge-
wichshausflachen nachzuweisen. ‘ :
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Um die Zusammenstellung der Angaben iiber gepachtete Einzelgrundstiicke (Grund-
stitcks- und Parzellenpacht) zu erleichtern, wird dem Betriebsinhaber ein Hilfsblatt '(Vor-
druck HS bzw. HN zur LZ 1999) zur Verfiigung gestellt. Dieses Hilfsblatt verbleibt beim
Betriebsinhaber.

713, 714, 717,

718 usw.

Erstpachtung und

Pachtpreisinderung

in den letzten zwei

Jahren (nur im Er-

hebungsteil §/3) Es sind dicjenigen zugepachteten Grundstiicke auszuweisen, die seit dem 1. Mai 1997
erstmals von diescm Betrieb als Pachtland bewirtschafiet werden, oder fiir die der Pacht-
preis nach dem 1. Mai 1997 gedndert worden ist.
Die Angaben zur Erstpachtung und Pachtpreisinderung in den letzten zwei Jahren sind in
den Angaben zur Grundstiicks- und Parzellenpacht (Zeilen 711, 712, 715, 716, 727 und
728) enthalten.
Um dic Zusammenstellung der Angaben iiber Erstpachtung und Pachtpreisinderung fiir
gepachiete Einzelgrundstiicke (Grundstiicks- und Parzellenpacht) zu erleichtern, wird dem
Betricbsinhaber ein Hilfsblatt (Vordruck HS zur LZ 1999) zur Verfiigung gestellt. Dieses
Hilfsblatt verbleibt beim Betriebsinhaber.

Abschnitt 9: Betricbsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Familienan-
gehdrigen im April 1999 in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen (nur im Erhe-
bungsteil S/3)

Allgemeine .
Hinweise Hier diirfen Eintragungen von beschiftigten Personen nur fiir die Rechtsform Einzel-
unternehmen vorgenommen werden.

Beachte: Gesellschafter und Beschdftigte der Rechtsformen Personengemeinschaften und ,juri-
stische Personen werden in Abschnitt 10 und bei Bedarf im Erginzungsvordruck E
ausgewiesen.

Die Betriebe nach ikren Rechtsformen sind in den Erlduterungen zum Betriebsinhaber
auf S. 25 definiert.

Als ,,mit betricblichen Arbeiten beschiftigte Personen* sind in Betrieben der Rechts-
form Einzelunternehmen anzugeben

- der Betriebsinhaber und sein Ehegatte in jedem Fall (auch dann, wenn Haushalt und
Betrieb riumlich getrennt sind),

- beschiftigte Familienangehorige, Verwandte und Verschwigerte des Betriebsinha-
bers, dic wihrend der Zeit vom 29. Mirz bis 25. April 1999 ununterbrochen oder zeit-
weise auf dem Betrieb (Haushalt des Betriebsinhabers) lebten oder ihre Verpfle-
gung iiberwiegend vom Betrieb erhielten.

Nicht in die Erhebung einzubeziehen sind Familienangehdrige, die nur auBerhalb des
Betriebes erwerbstitig sind sowie Kinder und nichtbeschiftigte Erwachsene.

Bei mehr als 8 Personen ist ein Zweitexemplar (siche Seite 28) zu verwenden und auf
Seite 1 in das Kistchen ,,Vordruck S/3 Nr.“ die Ziffer ,,1“ einzutragen (weitere Erldute-

rungen auf Seite 28).

Im Betrieb arbeitende Familienangehorige, Verwandte oder Verschwigerte des Betriebs-
inhabers, die nach der vorstehenden Definition als ,,nicht auf dem Betrieb lebend* ein-
zustufen sind, sind - je nach Art des Arbeitsverhiltnisses - in Abschnitt 10 ,stéindig und
nicht stindig im Betrieb Beschiiftigte" nachzuweisen.
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Verwandtschafts-
oder Schwiger-
schaftsverhiltnis
zum Betriebs-
inhaber

801

Kennziffer des
Verwandtschafts-
verhiltnisses

802
Geschlecht

803, 804
Geburtstag.
Geburtsjahr

807 bis 812
Titig in den 4
Wochen vom
29. Miérz bis
25.April 1999

Dic Bezeichnung des Verwandtschafts- oder Schwigerschaftsverhiltnisses muBl sich auf
die in Spalte 001 als Betriebsinhaber angegebene Person bezichen (Definition des ,Be-
triebsinhabers™ siche S. 24). Hat der Betriebsinhaber keinen Ehegatten, ist Spaite 002
freizulassen; sic darf micht fiir dic Eintragung eines andercn Familienangehérigen ver-
wendet werden.

Fiir die dritte (003) und jede weitcre Person ist die Kennziffer des Verwandtschafts- oder
Schwiigerschaftsverhiiltnisses zum Betriebsinhaber einzutragen.

Die Angabe des Geschlechts ,ménnlich*oder ,weiblich* muf} bei Code 802 bei allen Per-
sonen angekreuzt sein.

Geburtstag muB bei Code 803 angekreuzt werden. Geburtsjahr 00 bis 99 ist bei Code 804
zweistellig, ggf. mit fithrender Null, einzutragen.

Bei diesen Codes sind fiir Personen im Alter von 15 Jahren und ilter die Arbeitszeiten

wie folgt etnzutragen:

- bei Code 807 (Arbeitsbereich Betrieb), Code 809 (Arbeitsbercich Haushalt) und Code
811 (Arbeitsbereich auBerhalb des Betriebes) die Anzahl der Arbeitswochen (1, 2,3
oder 4), in denen die betreffende Person im jeweiligen Arbeitsbereich tatig war, hierbei
zihit voriibergehender Ausfall wegen Krankheit und Urlaub als Arbeitszeit,

- bei Code 808, 810 und 812 fiir jeden der drei 0.a. Arbeitsbereiche die Anzahl der Ar-
beitsstunden je Woche im Durchschnitt der fir den jeweiligen Arbeitsbereich einge-
tragenen Arbeitswochen, in denen die betreffende Person titig war (einschl. der Arbeits-
zeiten an Sonn- und Feiertagen und einschl. unterstellter Zeiten voriibergehender
Krankheit oder des Urlaubs). ‘

Die Arbeitszeit ist in vollen Stunden auszuweisen.

Achtung!

Es ist ohne Belang, ob die betreffenden Personen, deren Arbeitszeiten bei den Codes 807
bis 812 nachgewiesen werden, in dem oben angegebenen Zeitraum regelmifig oder nur
gelegentlich titig waren.

Berechnungsbeispiel:

Der Betriebsinhaber arbeitete in den ersten drei Wochen im Betrieb 55, 60 und 63 Stun-
den; in der vierten Woche war er krank. Im Durchschnitt der ersten drei Wochen arbeitete
er also 59,3 Stunden. Diese Wochenstundenzahl wird auch fir die vierte Woche unter-
stellt. Einzutragen ist somit bei Code 807 (,,Arbeitswochen'): 4 und bei Code 808 (,,Ar-
beitsstunden je Woche*): 59.
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807, 808

Fiir diesen Be-
trieb (ohne Haus-
halt) taug

809, 810

Fiir den Haushalt
des Betriebsin-
habers titig

811, 812
Auflerhalb des Be-
triebes erwerbs-
titig

Fiir diesen landwirtschaftlichen Betrieb (ohne Haushalt) titig - dazu rechnen z.B. fol-
gende vom Betriebsinhaber und/oder seinen auf dem Betrieb beschiftigten Familienan-
gehorigen, Verwandten und Verschwigerten in diesem Betrieb durchgefiihrten Arbeiten:
- samtliche Feld-, Wald-, Hof- und Stallarbeiten,

- Taugkexten in den zu diesem Betrieb gehérenden, iiberwiegend selbsterzeugte Produkte
des Betriebes verarbeitenden Nebenbetrieben, z.B. landw. Brennereien im Rahmen des
bauerlichen Landwirtschaftsbetriebes,

- Verkauf von selbsterzeugten landwirtschaftlichen Produkten, z.B. Verkauf ab Hof,

- Tatigkeiten fir die Betreuung von Gisten im Rahmen von ,Ferien auf dem Bauern-
hof*1),

- Transportleistungen, z.B. beim Absatz der selbsterzeugten Produkte dieses Betriebes
und beim Bezug von Produktionsmitteln,

- Arbeiten fiir die Unterhaltung der Betricbsgebiude und des Inventars,

- Arbeiten fiir die Betriebsorganisation und -ﬁxhrung (emschl fir Gewinnermittlung und
Umsatzbesteuerung),

- Nachbarschafishilfe in anderen landwirtschaftlichen Betrieben.

Es sind die Haushaltstatigkeiten nur fiir den Betriebsinhaber und/oder seinen Ehegatten
anzugeben. Zu den Haushaltstétigkeiten rechnen z. B. Bekdstigung und Versorgung von
Personen des Einzelunternehmens ebenso wie Wische- und Wohnungspflege, Arbeiten im
Haus und Garten.

Zur Erwerbstitigkeit auBerhalb dieses landwirtschaftlichen Betriebes rechnen alle auf
Erwerb ausgerichteten Tatigkeiten, gleichgiiltig, in welcher Form und in welchem Um-
fang sie ausgeiibt werden, wie z.B. Arbeiten _

- in anderen landwirtschaftlichen/forstwirtschaftlichen Betrieben des Inhabers dieses Be-
triebes mit eigener Rechnungslegung,

- in landwirtschaftlichen Betriecben anderer Betriebsinhaber (z.B. gewerbsmaﬁlg als
Mitglied eines Maschinenringes), .

- in gewerblichen Betrieben anderer Eigentiimer (z.B. Industrie, Handel, Handwerk, in
einem Betrieb des Beherbergungsgewerbes, z.B. Hotel),

- in gewerblichen Betricben des Betriebsinhabers (z.B. Gastwirtschaft, Metzgerel Blu-
mengeschift; gleichgiiltig, ob diese Betriebe mit dem Betrieb rdumlich verbunden sind
oder nicht),

- im 6ffentlichen Dienst,

- in Staats-, K6rperschafis- oder fremden Privatforsten, z.B. als Waldarbeiter oder dhn-

liches,

- aufgrund eines Heimarbeitsvertrages,

- als Selbstiandiger oder freiberuflich Tatiger.

Nicht zur Erwerbstitigkeit auBerhalb des Betriebes zihlt Nachbarschaftshilfe in anderen

landwirtschaftlichen Betrieben.

S

1) Unter ,Ferien auf dem Bauemhof“ ist die Vermietung von Unterkiinften im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb an
Ferien- oder Kurgiste zu verstehen. Zur Tatigkeit fiir diesen Betrieb gehort jedoch nicht die gewerbliche Betreuung von
Ferien- oder Kurgisten in einem Hotel, einem Gasthof, einer Pension, in einem Kurheim, einem Sanatotium oder auf

einem Campingplatz.
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850, 851

Soziale

Sicherung Die Angaben zu den Codes 850 und 851 konnen auf Wunsch der Auskunftspflichtigen
(Familienangehérige des Betriebsinhabers) auf dem Einzelperson-Erhebungsvordruck PS
von den betreffenden Personen selbst eingetragen werden (Vorgehensweise siehe S. 26).

850

Beitragszahler

der landwirt-

schaftlichen ,

Alterskasse Hier sind nur die Personen anzukreuzen, die selbst Beitrige zur landwirtschaftlichen
Alterskasse entrichten. Mitversicherte Familienangehérige sowie Bezieher von Altersgeld
sind hier nicht anzukreuzen. Mithin sind anzukreuzen:

- der Betriebsinhaber,

- der Ehegatte des Betriebsinhabers (in der Regel Biuerinnen),

- seine im Kalenderjahr 1998 mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten und auf dem Be-
tricb lebenden Familicnangehérigen,

soweit sie sich nicht von der Beitragspflicht in der Altershilfe fiir Landwirte haben be-

freien lassen.

Nicht anzukreuzen sind mitarbeitende Familienangehérige, die zwar versicherungspflich-

tig sind. deren Beitrige jedoch vom Landwirt getragen werden.

851

Beitragszahler

der gesetzlichen/

freiwilligen Renten-

versicherung Anzukreuzen sind diejenigen Personen, die selbst Beitrage zur Arbeiter-, Angestellten-
versicherung, Knappschaftsversicherung entrichtet haben. Dies gilt unabhiingig davon, ob
die Beitragszahlung aufgrund bestehender Versicherungspflicht oder im Rahmen einer
freiwilligen Versicherung erfolgt ist.

Angaben sind zu machen fiir den Betriebsinhaber, seinen Ehegatten sowie fiir Verwandte
und Verschwigerte, wenn sie fiir diesen Betrieb im Kalenderjahr 1998 beschiftigt waren.
Mitversicherte Familienangehérige sowie Bezieher von Renten sind nicht anzukreuzen.

814 bis 817

Quellen aufierbe-

trieblichen Ein-

kommens Die Fragen zu den Codes sind in jedem Fall zu beantworten fiir den Betriebsinhaber und
deren Ehegatten und fiir weitere Personen, wenn sie im Jahreszeitraum von Mai 1998 bis
April 1999 fiir diesen Betrieb beschiftigt waren und aus den zu Codes 814 bis 817 ge-
nannten Quellen ein Einkommen wihrend des gesamten Berichtszeitraums von 12 Mona-
ten oder nur wihrend eines Teils dieses Zeitraumes bezogen haben.
Die Angaben zu den Codes 814 bis 817 kénnen auf Wunsch auf dem Einzelperson-Erhe-
bungsvordruck PS zur LZ 1999 von den betreffenden Personen (Familienangehérige des
Betriebsinhabers) selbst eingetragen werden (Vorgehensweise siehe S. 26).
Beispiele fiir verbreitet vorkommende Arten des auBerbetrieblichen Einkommens siehe
Anhang 7.2 bzw. fiir nicht zum betrieblichen oder auBerbetrieblichen Nettoeinkommen
zihlende Einnahmen siehe Anhang 7.3.

814

Einkommen aus
anderer Erwerbs- :
tatigkeit Hier ist jede Person anzukreuzen, die im Berichtszeitraum Einkommen aus

- unselbstindiger Tatigkeit (als Angestellter, Beamter, Arbeiter) oder aus
- freiberuflicher/selbstindiger Tatigkeit oder aus

- Titigkeit in einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb oder aus

- Tatigkeit in einem Gewerbebetrieb bezog.

Kreis der Personen siche zu Codes 814 - 817.
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815

Altersrente fiir

Landwirte, Land-

abgaberente,

Produktionsauf-

gaberente u. 4. Altersrente (reguldr) ist nach Vollendung des 65. Lebensjahres und bei Erfiillung einer

Wartezeit von 15 Jahren die bei Abgabe des Betriecbes von der landwirtschaftlichen Al-
terskasse erhaltene Leistung. Das vorzeitige Altersgeld (bei Erwerbsunfihigkeit), Witwen-
altersgeld und vorzeitiges Witwenaltersgeld bei erworbenem Anspruch des verstorbenen
Ehegatten sind hier ebenfalls zu beriicksichtigen wie Altersgeld fiir mitarbeitende Fami-
lienangehdrige.

Landabgaberente ist der bis 31.12.1983 erworbene Anspruch fiir Landwirte auf Leistun-
gen aus der landwirtschaftlichen Alterskasse durch strukturverbessernde Unternehmens-
aufgabe. Bewilligte Zahlungen werden an den Unternchmer lebenslang weitergefiihrt
(unter Umstéinden auch an Witwen/Witwer).

Produktionsaufgaberente ist eine staatliche Leistung an landwirtschaftliche Unternehmer,
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, wenn diese ihren landwirtschaftlichen Betrieb
strukturverbessernd abgegeben haben. Diese erhalten dann eine laufende Geldleistung der
landwirtschaftlichen Alterskasse.

Kreis der Personen siehe zu Codes 814-817.

816

Rente, Pension,

Arbeitslosengeld/

-hilfe, Sozialhilfe , ,

u. 4. Hierzu rechnen Personen, die aus Alters-, Krankheits- oder Invalidititsgriinden oder als
Hinterbliebene bzw. unterhaltsberechtigte Angehorige oder Erwerbslose fiir den vollen Be-
richtszeitraum oder fiir einzelne Monate dieses Zeitraumes Einkommen aus den genannten
Quellen bezogen haben. ’

Hierzu rechnet auch Vorruhestandsgeld.

Es ist nur der jeweilige Bezieher anzukreuzen, nicht dagegen seine versorgungsberechtig-
. ten Familienangehérigen.

Kreis der Personen siehe zu Codes 814 - 817,

817

Einkommen aus

Verpachtung, Ver-

mietung, Kapital-

vermdgen u. a. Hier ist jede Person anzukreuzen, die im Berichtszeitraum eigene Pachteinnahmen (gleich-
gultig, ob aus Verpachtung von Grundstiicken oder von als Ganzes verpachteten Betrie-
ben), Mieteinnahmen oder Einkiinfte aus Kapitalvermégen, wie Aktien, Beteiligungen
(z.B. an einem Gemeinschaftsbetrieb), bezogen hat. Einnahmen aus Zimmervermietung in
Verbindung mit ,Ferien auf dem Bauernhof* zihlen im Rahmen dieser Erhebung zum
Einkommen aus dem Betrieb; es sei denn, es handelt sich um solche aus einem Hotel,
cinem Gasthof oder einer Pension.

Kreis der Personen siche zu Codes 814 - 817.

821 .

Welches Einkom-

men war héher?  Hier ist miteinander zu vergleichen (sofern Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte auBler-
betriebliches Einkommen bezogen):

- das Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusammen
im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb
erwirtschafteten, mit dem : ‘

- Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusammen im
Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 aus auBerbetrieblichen Einkommens- und
Unterhaltsquelien) bezogen.

Anzukreuzen ist dabei die Einkommensquelle, aus der nach Einschitzung des Betriebs-
~ inhabers das hohere Nettoeinkommen bezogen wurde. Zur Ermittlung des auBerbetriebli-
chen Nettoeinkommens siche die Erliuterungen im Anhang 7.1.
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Wichtiger Hinweis zu den Abschnitten ""Stiindig und nicht stindig im Betrieb Beschiiftigte' (nur im
Erhebungsteil $/3)

Der Abschnitt 10 wird von Betrieben aller Rechtsformen ausgetiillt.

Die Rechtsform. Einzelunternchmen weist hier alle nicht zur Familie gehorigen Arbeits-
krifte aus, die im Betrieb des Betriebsinhabers beschiftigt sind, auch Verwandte und Ver-
schwigerte des Betriebsinhabers, die auBerhalb des Betriebes lebten (familienfremde Ar-
beitskrifte).

Abschnitt 10A: Stiindig im Betrieb Beschiiftigte im April 1999 (nur im Erhebungsteil S/3)

Allgemeine
Hinweise Bei mehr als 8 Personen bitte Erginzungsvordruck E verwenden.

Auf dem ersten Ergidnzungsvordruck E ist
- die Gesamtzahl der im Betrieb standig Beschiftigten und
- die Gesamtzahl der ausgefiillten Erganzungsvordrucke E

einzutragen (weitere Erlduterungen auf S. 28).

Stdndig im Betrieb
Beschiftigte Hierzu zihlen:

- alle Personen im Alter von 15 Jahren und ilter, die wihrend des Berichtszeitraumes in
einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitsver-
hiltnis zum Betrieb standen,

- auch Personen, die in einem Ausbildungsverhiltnis zum Betrieb standen, Beschiftigte in
ArbeitsbeschaffungsmafBnahmen (ABM), sofern dem einstellenden Betrieb die Lohn-
kosten ganz oder teilweise von der BfA erstattet werden, sowie Zivildienstleistende u.d.,

- Personen, die nur teilweise mit der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse (z.B.
Betriebe im Garten- und Landschaftsbau, in Garten- und Friedhofsdmtern, in Versuchs-
betrieben u.4.) beschaftigt waren,

- fur die Rechisform Einzelunternehmen auch im Betrieb stindig beschiftigte Verwandte
des Betriebsinhabers oder seines Ehegatten (Verschwigerte), die im Zeitraum vom
29. Mirz bis 25. April 1999 auflerhalb des Betriebes lebten (Definition siehe S. 9).

Alle im Abschnitt 10A desselben Vordrucks aufgefiihrten Personen dirfen nicht im Ab-
schnitt 9 (Familienangehorige) enthalten sein.

Nicht zu den stindigen Arbeitskriften dieses Betriebes rechnen Personen (Arbeitskrifte),
die
- ausschlieBlich in einem rechtlich selbstdndigen, nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebe-

trieb oder einem anderen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb des
Betriebsinhabers arbeiten,

- fiir fremde Rechnung in diesem Betrieb beschiftigt waren (z.B. Arbeitskrifte von Lohn-
unternehmen, Maschinenringen oder Bauunternehmen),

- zwar vom Betrieb beschiftigt werden, die aber keine Titigkeit im produzierenden Be-
reich der Landwirtschaft (einschl. des Garten- und Weinbaus) oder Forstwirtschaft aus-
iiben, sondern z.B. ausschlieBlich zu Arbeiten der Landschaftspflege, als Verkduferin im
Blumengeschiift, als Verkaufsfahrer oder in Garten- oder Friedhofsdmtern (auBerhalb des
Anzuchtbetriebes) eingesetzt wurden,

- in Arbeitsbeschaffungsmafinahmen (ABM), die iiber sogenannte Trigergesellschaften
vermittelt werden und in den Betrieben gegen Rechnung arbeiten.

901
Geschlecht Die Angabe des Geschlechts ,,mannlich* oder ,,weiblich® muB bei Code 901 bei allen Per-
sonen angekreuzt sein.
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902, 903

Geburtstag,

Geburtsjahr Geburtstag muB bei Code 902 angekreuzt werden. Geburtsjahr 00 bis 99 ist bei Code 903
zweistellig, ggf. mit filhrender Null, einzutragen.

906, 907

Fur diesen

Betrieb (ohne

Haushalt) titig Fiir die Berechnung und Angabe der Arbeitszeiten gelten die fiir den Betriebsinhaber und
seine Familienangehérigen bei den Codes 807 und 808 aufgefiihrten Regelungen entspre-
chend. Auch hier gelten Ausfallzeiten wegen Krankheit oder Urlaub als Arbeitszeit.

911

Stellung innerhalb

des landwirtschaft-

lichen Betriebes Fiir jeden stindig Beschaftigten die zutreffende Stellung innerhalb des landwirtschaft-
lichen Betriebes (Auszubildender, Praktikant, Arbeiter, Angestellter, Beamter, Gesell-
schafter oder Sonstige, ohne Arbeitsvertrag Titige (ohne Gesellschafter) ankreuzen.

Auszubildender (einschl Praktikant):

Auszubildende sind Personen, mit denen ein Ausbildungs- oder Lehrvertrag abgeschlossen
worden ist. Sie sind von dem Betrieb anzugeben, mit dem der Ausbildungsvertrag
(Lehrvertrag) abgeschlossen wurde, wenn die praktische Ausbildung auch in diesem Be-
trieb erfolgt. Erfolgt die praktische Ausbildung im Rahmen von Delegierungen in anderen
Betrieben, sind die Auszubildenden von diesem Betrieb zu melden.

Nicht zu den Auszubildenden ziihlen Personen, mit denen im Rahmen der Erwachsenen-
qualifizierung oder Umschulung ein Ausbildungsvertrag zum Erwerb des Facharbeiter-
briefes abgeschlossen wurde. Diese Personen sind unter ,Sonstige, ohne Arbeitsvertrag
Tatige* zu erfassen. :

Arbeiter:

Arbeiter im Sinne der Erhebung smd Personen in abhingiger Stellung, die iiberwiegend
manuelle und/oder mechanische Titigkeiten ausiiben. Dabei ist es unerheblich, ob es sich
um Facharbeiter, angelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Brigadiere usw. handelt.

Angesteliter:

Angestellte im Sinne der Erhebung sind Personen in abhingiger Stellung, die iiberwie-
gend kaufmdnnische, technische oder Verwaltungsberufe ausiiben. Zu den Angesteliten
zdhlen insbesondere

- Angestellte in leitender Stellung,

- technische Angestellte im Betrieb, Biiro und der Verwaltung, Meister und andere Ange-
stellte in dhnlicher Stellung,

Biiroangestellte, soweit sie nicht ausschlieBlich mit Botengangen, Relmgung, Aufriu-
men oder dhnlichen Arbeiten beschiiftigt werden,

- Handlungsgehilfen und andere Angestellte fiir kaufminnische Dienste,
Angestellte fiir die Berufsausbildung. '

Beamter:
Alle Bediensteten, die - auf Lebenszeit, Probe, Widerruf - durch eine Emennungsurkunde
ausdriicklich in das Beamtenverhiiltnis berufen worden sind.

Gesellschafter:
Mitinhaber von Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften.

Sonstige, ohne Arbeitsvertrag Tidtige:

Sonstige, ohne Arbeitsvertrag Titige sind Personen, die nicht den Kategorien - Auszubil-
dender, Arbeiter, Angestellter, Beamter oder Gesellschafter - zuzuordnen sind. Hierzu ge-
héren z. B.

- im Betrieb beschiftigte Familienangehorige, die auBerhalb des Betriebes des Betriebs-
" inhabers lebten und mit denen kein Arbeitsvertrag bestand, die aber regelm:Big im Be-
trieb arbeiteten.
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Abschnitt 10B: Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 (nur
im Erhebungsteil $/3)

918,919, 921, 922
Nicht standig
Beschiftigte Hierzu zdhlen _ _

- alle ibrigen Personen im Alter von 15 Jahren und ilter, die wihrend des Berichtszeit-
raumes in einem befristeten, weniger als drei Monate, abgeschlossenen Arbeitsver-
hiltnis zum Betrieb stehen (einschlieBlich Saisonarbeitskrifie) und mit Feld-, Hof- oder
Stallarbeiten oder mit Arbeiten im Wald des Betriebes beschiiftigt sind und nicht in Ab-
schnitt 9 oder 10A dieses Vordruckes eingetragen wurden,

- Studenten im Arbeitseinsatz sowie Schiiler in der Ferientiitigkeit,
- Studenten im Praktikum, wenn ihre Vergiitung aus dem Lohnfonds zu zahlen ist,

- Aushilfskrifte zur Uberwindung zeitweilig auftretender Arbeitsspitzen, die regelmiBig
oder unregelmibig eingesetzt werden,

- Beschiftigte in ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen (ABM), sofern dem einstellenden Be-
trieb die Lohnkosten ganz oder teilweise von der BfA erstattet werden, sowie Zivil-
dienstleistende u.i.,

- fiir die Rechtsform Einzelunternehmen auch nicht stindig im Betrieb beschiftigte Ver-
wandte des Betriebsinhabers oder seines Ehegatten (Verschwigerte), die im Berichts-
zeitraum auBerhalb des Betriebes lebten, und die nicht im Haushalt des Betriebsinhabers
tatig waren (dieser Personenkreis wurde in den Abschnitten 9 und 10A nicht nachge-
wiesen).

Nicht hierzu zihlen Personen,
- die in diesem Betrieb nur im Rahmen der Nachbarschafishilfe titig geworden sind,

- die nur fur fremde Rechnung in diesem Betricb gearbeitet haben, z.B. als Arbeitskrifte
von Lohnunternehmen, Maschinenringen oder Bauunternehmen,

- in Arbeitsbeschaffungsmafnahmen (ABM), die iiber sogenannte ABM-Trigergesell-
schaften vermittelt werden und in den Betrieben gegen Rechnung arbeiten.

Die Arbeitszeit ist in vollen Arbeitstagen anzugeben. Bei stundenweise geleisteten Ar-
beitszeiten gelten 8 Arbeitsstunden als 1 voller Arbeitstag.

Beispiel firdieBerechnungin vollen Arbeitstagen:
Im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 waren 2 Minner und 2 Frauen im Betrieb,
und zwar:
1 Mann Oktober/November 1998 zu je
20 vollen Arbeitstagen

Mirz/April 1999 zu je
10 vollen Arbeitstagen

1 Mann Mirz/April 1999 zu je
8 vollen Arbeitstagen

2 Frauen Juli/August 1998 zu je
32 Arbeitsstunden
(8 Stunden = 1 Arbeitstag)

Einzutragen sind also insgesamt

60 volle Arbeitstage

16 volle Arbeitstage

16 volle Arbeitstage

Minner 2
Arbeitsleistung 76
Frauen 2

Arbeitsleistung 16
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Abschaitte 9, 10A und 10B: Beschiftigte Arbeitskrifte nach Personengruppen im Jahreszeitraum

Allgemeine
Hinweise

760 bis 764
Familien-
arbeitskrifte

765 bis 769
Stindig und
nicht stindig
Beschiftigte

Mai 1998 bis April 1999
(Erhebungsteile N/3 und F/3)

Fiir Nichtstichprobenbetriebe werden die mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Arbeits-
krifte (15 Jahre und élter) in der stark vereinfachten Form nach Personen- und jeweils
4 Arbeitszeitgruppen erfafit.

Die Anzahl der Personen ist je Personengruppe nach den 4 Arbeitszeitgruppen vollbe-
schaftigt, iiberwiegend beschifligt, teilweise beschiftigt und gering beschéftigt nachzuwei-
sen. Die Arbeitszeitgruppen, ausgedriickt in Arbeitsstunden je Woche bzw. Arbeitstage
(8 Stunden = 1 Arbeitstag) im Jahr des Erfassungszeitraumes Mai 1998 bis April 1999,
sind aufgrund der gesetzlich festgelegten Arbeitszeit fiir eine vollbeschiftigte Arbeitskraft
nach Personengruppen differenziert.

Zu der Personengruppe , Familienarbeitskrifte in Betrieben der Rechtsform Einzel-
unternehmen* zihlen der Betriebsinhaber, sein Ehegatte sowie auf dem Betrieb beschif-
tigte Familienangehorige, Verwandte und Verschwigerte des Betriebsinhabers, soweit sie
ununterbrochen oder zeitweise auch auf dem Betrieb (Haushalt des Betriebsinhabers)
lebten oder ihre Verpflegung iiberwiegend vom Betrieb erhielten.

Zu der Personengruppe ,,Stindig und nicht stindig Beschiftigte (einschlieBlich Saison-
arbeitskrifte) in Betrieben der Rechtsformen Einzelunternehmen, Personengemein-
schaften und juristische Personen“ zihlen alle, die in einem befristet oder unbefristet
abgeschlossenen Arbeitsverhiltnis zum Betrieb standen.

In dieser Personengruppe sind auch die Familienangehorigen, Verwandten und Verschwi-
gerten des Betriebsinhabers in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen mit einzube-
zichen, die zwar im Betrieb beschiftigt sind (mit Arbeitsvertrag), aber nicht ununterbro-
chen oder zeitweise auf dem Betrieb (Haushalt des Betriebsinhabers) lebten.

Abschnitt 9A: AuBlerbetriebliche Erwerbstitigkeit und Einkommensquellen sowie Jahres-Nettoeinkom-

051
Einkommen
aus anderer
Erwerbs-
titigkeit

men des Betriebsinhabers und/oder seines Ehegatten
(nur im Erhebungsteil N/3)

Die Frage ist zu beantworten fiir den Betriebsinhaber und/oder seinen Ehegatten, wenn sie
im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 oder nur wihrend eines Teils dieses Zeitrau-
mes Einkommen aus anderer Erwerbstitigkeit, z.B. durch Titigkeiten in einem anderen
landwirtschaftlichen Betrieb oder einem 'Gewerbebetrieb, bezogen.

Beispiele fiir verbreitet vorkommende Arten des auBerbetrieblichen Einkommens siche
Anhang 7.2
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052

AuBerbe-

triebliche

Einkommens-

quellen Hier ist die Frage mit ,ja*“ oder ,nein” anzukreuzen, wenn Betriebsinhaber und/oder sein
Ehegatte im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 oder nur wihrend eines Teils dieses
Zeitraumes Einkommen aus auberbetrieblichen Quellen, z.B. durch Altersrente fiir Land-
winte, Arbeitslosengeld/-hilfe, Einkommen aus Verpachtung, bezogen.
Fiir diese Angaben gelten die bei den Codes 815 bis 817 aufgefiihrten Regelungen ent-
sprechend.
Beispiele fiir verbreitet vorkommende Arten der auBerbetrieblichen Einkommensquellen
siche Anhang 7.2. '

053

‘Welches Ein-

kommen

war hoher? Hier ist miteinander zu vergleichen (sofern Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte auBer-

betriebliches Einkommen bezogen):

— das Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusam-
men im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 aus diesem landwirtschaftlichen
Betrieb erwirtschafteten, mit dem

— Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusammen
im Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1999 aus auBerbetrieblichen Einkommens-
und Unterhaltsquellen bezogen.

Anzukreuzen ist dabei die Einkommensquelle, aus der nach Einschitzung des Be-
triebsinhabers das héhere Nettoeinkommen bezogen wurde. Zur Ermittlung des aufler-
betrieblichen Nettoeinkommens siche die Erlduterungen im Anhang 7.1.

Abschnitt 11; Weiterfiihrung des Betriebes (" Hofnachfolge") (Erhebungsteile S/3 und N/3)

630

Alter des Betriebs-

inhabers (nur Er-

hebungsteil N/3)  Hier wird das Alter der 45 Jahre und ilteren Betriebsinhaber von Betrieben der Rechts-
form Einzelunternehmen direkt erfragt, da in diesem Erhebungsteil eine Altersberechnung
anhand anderer vorhandener Daten zum Alter nicht méglich ist.

631 bis 637

Hofnachfolge Die Beantwortung der Codes 631 bis 637, an deren Ergebnissen insbesondere der Berufs-
stand sehr interessiert ist, ist erforderlich fiir Betricbe, deren Betriebsinhaber
45 Jahre und alter sind.

Die Eintragungen zu diesem Fragenabschnitt erfordern besondere Sorgfalt, zumal es vie-
len Betriebsinhabern nicht leicht fallt, die Zukunft ihres Betriebes - insbesondere iiber die
Hofnachfolge - einzuschitzen. Fiir Vorausplanungen vor allem im berufsstindischen Be-
reich werden jedoch die Angaben zur Hofnachfolge dringend benétigt.
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631
Hofnachfolger

Zu beantworten
- mit "ja": Wenn der Betrieb von einem Hofnachfolger (Verwandter, Verschwi-
' gerter oder ggf. auch eine familienfremde Person)- aufgrund einer
Vereinbarung, Absprache oder sonstigen Verstindigung - zu gegebe-
ner Zeit voraussichtlich weitergefithrt wird.
- mit "nein"": Wenn der Betrieb zu gegebener Zeit (aus unterschiedlichen Griinden)

voraussichtlich nicht weitergefiihrt wird.

Wenn gegenwirtig noch nicht einschitzbar ist, ob ,ja" oder ,nein“
zutrifft.

- mit "ungewifl";

Abschnitt 12: Gewinnermittlung, Umsatzbesteuerung (Erhebungsteile S/3 und N/3)

040, 041
Gewinnermittlung

Buchfithrung mit
Jahresabschluf

Einnahmen-
Ausgaben-Uber-
schuBrechnung

Gewinnermitt-
lung nach Durch-
schnittssitzen

Gewinnschiit-
zung des Finanz-
amtes

Die Gewinnermittlung fiir steuerliche Zwecke kann nach einer der vier folgenden Ver-
fahren durchgefiihrt werden. Landwirte, die beispiclsweise eine Einkommenssteuererkla-
rung an das Finanzamt richten, kreuzen hier ,ja“ an und markieren eine der folgenden
vier Arten der Gewinnermittlung. '

Fiir Landwirte, die verpflichtet sind, Biicher zu filhren und aufgrund jihrlicher
Bestandsaufnahme Abschliisse zu machen entweder nach der Abgabenordnung (§ 141 A),
wenn der Wirtschaftswert 40 000 DM, der Gewinn im Kalenderjahr 48 000 DM oder der
Umsatz im Kalenderjahr 500 000 DM iibersteigt.

Feld auch dann ankreuzen, wenn mit solchen Aufzeichnungen erst wihrend der letzten
zwSlf Monate begonnen wurde. Als Bestandsaufnahme gilt die Aufstellung itber das
lebende und tote Inventar an einem bestimmten Stichtag.

Fiir Landwirte, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Biicher zu

fithren und regelm:iBig Abschliisse zu machen oder freiwillig Biicher fiihren und solche .
Landwirte, die die Voraussetzungen fir die Gewinnermittlung nach Durchschnittssitzen

nicht erfiillen oder freiwillig auf Antrag aus dieser Gemnnemuttlungsmethode ausge-

schieden sind.

Fiir Landwirte, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Biicher zu
fiihren und regelmaBig Abschliisse zu machen, erfolgt die Gewmnemmtlung nach Durch-
schnittssitzen wenn

¢ der im Einkommenssteuergesetz (EStG) festgelegte Ausgangswert 32 000 DM und

e der Vichbesatz die im EStG aufgefiihrten Grenzen nicht iiberschreitet.

Fiir buchfithrungspflichtige Landwirte, die dieser Pflicht nicht oder nicht ordnungsgemiB
nachkommen oder Landwirte, die unter die Uberschuﬂrechnung fallen aber keine ent-
sprechenden Aufzeichnungen titigen.
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042
Umsatzbe-
steuerung

Firr die Umsitze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sind bestimmte Durchschnittssitze
festgesetzt, deren Hohe so zu bemessen ist, dafl sie der Vorsteuerbelastung des Sektors
Land- und Forstwirtschaft entsprechen und deshalb eine Steuerzahllast nicht entsteht.
Durch eine Option kann der Landwirt gegeniiber dem Finanzamt erklaren, daB seine Um-
sitze nach den allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes behandelt werden sol-
len (sog. Regelbesteuerung). Hat der Landwirt eine entsprechende Option gegeniiber dem
Finanzamt abgegeben, ist die Frage mit ,ja* zu beantworten.

- Abschnitt 13: Vermietung von Unterkiinften an Ferien- oder Kurgiste (Erhebungsteile S/3 und N/3)

655 bis 658
Vermietung von
Unterkiinften .

Bei den Unterkiinften ist die Zahl der Betten nach der jeweiligen Art der Unterkiinfte - un-
abhdngig von der steuerlichen Behandlung - einzutragen, sofem die zur Verfligung ge-
stellten Unterkiinfte als Zimmervermietung im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb im
Rahmen von ,Ferien auf dem Bauernhof" anzusehen sind. Zur Tétigkeit fiir diesen Betrieb
gehort jedoch nicht die gewerbliche Betreuung von Ferien- oder Kurgésten in einem Hotel,
einem Gasthof, einer Pension, in einem Kurheim, Sanatorium oder einem Campingplatz.

Abschnitt 14: Berufsbildung
’ (nur im Erhebungsteil S/3)

Allgemeine
Hinweise

640 bis 646
Landwint-
schaftliche
Berufsbildung

640
Berufsschule/
Berufsfachschule

641
Berufsausbildung/
Lehre

Fiir den Betriebsinhaber und seinen Ehegatten sind in jedem Fall Angaben zur landwirt-
schaftlichen und auBerlandwirtschaftlichen Berufsbildung zu machen. Fiir den Betriebs-
leiter von Einzelunternehmen sind nur Angaben zu machen, sofern er nicht mit dem Be-
triebsinhaber oder Ehegatten des Betriebsinhabers identisch ist. Hierbei sind in den Aus-
bildungsgiingen alle Stufen mit Abschiul und zwar sowohl einer landwirtschaftlichen
(Codes 640 bis 646) als auch einer auBerlandwirtschaftlichen Berufsbildung (Codes 648 bis
654) anzugeben, d. h. fir die einzelne Person kénnen mehrere Ausbildungsstufen an-
gekreuzt werden. In Betrieben der Rechtsformen Personengemeinschaften, -gesellschaften
und ,juristische Personen* sind Eintragungen fir mehrere Betriebsleiter zuzulassen.

Zum Berufsfeld der Landwirtschaft rechnen die Fachrichtungen Landwirtschaft, Wein-
bau, Forstwirtschaft, Fischzucht, Tierzucht/-haltung, landwirtschaftliche Technologie,
landliche Hauswirtschaft, Erndhrungslehre.”

Ausbildung erfolgt grundsitzlich innerhalb der Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr an
einer Berufsschule oder an einer auf bestimmte Fachrichtungen spezialisierten beruflichen
Schule (wie Landwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Forstwirtschaft, Nutztierhaltung,
Fischerei, Milchwirtschaft, ldndliche Hauswirtschaft, Landespflege und verwandte Fach-
richtungen).

Mit einer in einem Lehrvertrag vereinbarten Lehre, in Verbindung mit einer - wie vor-
stehend - Berufsschule/Berufsfachschule.
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642
Landwirtschafts-
schule

643

Fortbildung zum
Meister, Fach-
agrarwirt

644

Hoéhere Landbau-
schule, Techniker-
~ schule, Fach-

- akademie

645
Fachhochschule,
Ingenieurschule

646
Universitit,
Hochschule

647
AusschlieBlich
praktische land-
wirtschaftliche
Erfahrung

648 bis 654
AuBerlandwirt-
schaftliche Be-
rufsbildung

Einjihriger Fachschulbesuch mit Abschlub staatlich gepriifter Wirtschafter in land-
oder hauswirtschaftsverbundenen Berufen; der Besuch einer ,,Winterschule" rechnet
auch dazu.

Nach Abschlufl einer Ausbildung gemif der ,Landwirtschaftsschule” und einer mehrjih-
rigen praktischen Titigkeit als Landwirt oder in einem einschligigen Beruf sowie weite-
ren Fortbildung in speziellen Lehrgingen mit Erwerb des Meisterbriefes bzw. des Ab-
schlusscs Fachagrarwirt.

An dic Aushildung gemiB der ,Landwirtschaftsschule" anschlieBende einjihrige Fortbil-
dung an einer weiterfithrenden Fachschule mit Abschluf staatlich gepriifter Landwirt-
schaftsleiter bzw. staatlich gepriifter Landwirt.

Abgeschlossenes Studium an einer Fachhochschule bzw. Ingenieurschule in einer der
unter ,.Berufsschule/Berufsfachschule” angegebenen Fachrichtungen nach Erwerb der
Fachhochschulreife und nach mindestens einjdhrigem berufsbezogenem Praktikum mit

" Abschluf Dipl. Ing. (FH), Ing. agr. (grad.) und dgl. fachspezifische Berufsbezeichnun-

gen.

Abgeschlossenes Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule in einer der unter der
~Berufsschule/Berufsfachschule" angegebenen Fachrichtungen mit Abschluf Dipl. Ing.
agr., Dipl. Landwirt und dgl. fachspezifische Berufsbezeichnungen.

Besteht keine landwirtschaftliche Berufsbildung mit Abschlufl, sondern ausschlieBlich Er-
fahrung aufgrund praktischer Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb, ist Code
647 anzukreuzen.

Vorstehende Ausfithrungen zu landwirtschaftsverbundenen Aus- und Fortbildungen gelten
fiir die auBerlandwirtschaftliche Berufsbildung entsprechend.

Abschnitt 15: Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft (nur im Erhebungsteil S/3)

Allgemeine
Hinweise

Dieser Abschnitt ist fiir jeden Betrieb zu beantworten, in dem im Jahreszeitraum Mai
1998 bis April 1999 Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft anfiel oder nicht bzw. der aus
anderen Betrieben Giille iibernahm und auf selbstbewirtschafteten Flichen aufgebracht hat
oder nicht, d.h. die Codes 733, 734 und 739 miissen in jedem Fall (entweder ,ja" oder
»hein®) angekreuzt sein.
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733

Aus anderen Be-
triecben ibernom-
mene Giille

734, 739
Giille, Festmist
und Jauche

735, 736
Aufbringung der
Giille dieses
Betriebes

737, 740, 741
Lagerkapazitit

738
Lagerdauer

Ist Code 734 mit ,ja* beantwortet, miissen die Codes 735 und 736 mit ,ja“ oder ,,nein“
beantwortet sein und Codes 737 und 738 eine Eintragung aufiveisen.

Ist Code 739 mit ,ja" beantwortet, mub Code 740 und/oder 741 eine Eintragung aufwei-
sen. auBer wenn Festmist pur auf Grundflichen von Stallungen, die gleichzeitig als La-
gerflichen von Festmist dienen (z.B. Tiefstall), anfillt.

Ist Code 740 beantwortet, muB einer der Codes 737 oder 741 eine Eintragung aufweisen.

Fiir Betriebe, die iiber entsprechende Lagerkapazititen verfiigen, diese jedoch im o.g.
Jahreszeitraum nicht genutzt haben, entfallen die Codes 737. 738, 740 und 741.

Es ist anzugeben. ob Giille von anderen Betriecben oder von Giillebanken iibernommen und
auf der LF dieses Betriebes aufgebracht wurde.

Giille (Fliissigmist): Gemisch der Kot- und Harnauscheidungen von Nutztieren - auch
vermischt mit Wasser.

Festmist: Kot (mit oder ohne Einstreu) von Nutztieren.

Jauche: Harn von Nutztieren, fillt in der Regel zusammen mit Festmist an.

.

Es ist anzugeben, ob wihrend des Jahreszeitraumes von Mai 1998 bis April 1999 im Be-
trieb angefallene Giille

- auf der LF dieses Betriebes

und/oder
- auf der LF anderer Betriebe, u.U. iiber Gillebanken

aufgebracht worden ist.

Als Lagerkapazitit ist der vorhandene und genutzte, befestigte Lagerplatz fiir Festmist
sowie der vorhandene und genutzte Lagerraum fiir Jauche und Giille in dafiir vorgesehe-
nen Behiltern, Gruben, Lagunen u.4. zu verstehen.

Grundflichen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflichen von Festmist dienen (z.B.
Tiefstall), werden nicht beriicksichtigt.

Bei Einleitung von Giille und Jauche in einen gemeinsamen Lagerbehiilter, ist die Lager-
kapazitit bei Code 737 (Giillegrube) einzutragen.

Bei Einleitung von Jauche in ecine ungenutzte Giillegrube, ist die Lagerkapazitit bei
Code 741 (Jauchegrube) einzutragen.

Den Angaben ist der wihrend der Stallhaltungsperiode iibliche Durchschnittsbestand an
Tieren zugrundezulegen.
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3 Grundbegriffe

Betrieb Technisch-wirtschaftliche Einheit, die einer einheitlichen Betriebsfiihrung unterliegt und
land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt.

Im einzelnen wird darunter folgendes verstanden:

Als Betrieb im Sinne dieser Erhebung (einschl. Betriebe des Gartenbaus und des Wein-
baus) gilt jede technisch-wirtschaftliche Einheit, die unabhingig von der Rechtsform, der
steuerlichen Zuordnung und den Eigentumsverhiltnissen

1.

Sonderfille

fiir Rechnung eines Inhabers bewirtschaftet wird (siche Definition ,Betriebsinhaber
auf S. 24), .

. einer einheitlichen Betriebsfilhrung untersteht,

-- Diese liegt auch vor, wenn sie von mehreren Personen gemeinsam, d.h. mit einheit-
licher Willensbildung, ausgeiibt wird. Zur Unterscheidung Betriebsfithrung/Betriebs-
leitung siehe Definition zu ,,Betriebsinhaber/Betriebsleiter” auf S. 24/25. -

. dieselben Arbeitskrifte und Produktionsmittel (insbesondere Gebidude und Maschinen)

einsetzt,

. land- (auch garten- oder weinbauliche und/oder fischwirtschaftliche) und/oder forst-

wirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt,

- Als solche gelten die (aufgrund der Rechtsgrundliage zu erfassenden) Erzeugnisse der
Bodenproduktion sowie der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. -

. eine der fiir die Landwirtschaftsziihlung/Agrarstrukturerhebung gesetzlich festgelegten

Mindestgrenzen erreicht oder iiberschreitet (siche Abschnitt ,Erfassungsbereich auf

S. 24),

- Die Erfassung der Bodenflichen erstreckt sich auf die gesamte selbstbewirtschaftete
landwirtschaftlich genutzte Fliche (Eigenland, Pachtland und unentgeltlich zur Be-
wirtschaftung erhaltene LF). -

. ber den Ort des Betriebssitzesv(Anschriﬁ) lokalisierbar ist.

- Das ist die Gemeinde (der Gemeindeteil), in der (dem) sich der iiberwiegende Teil der
Wirtschaftsgebaude befindet, bei Betrieben ohne Wirtschaftsgebdude die Gemeinde
(der Gemeindeteil), in der (dem) der groBte Teil der betreffenden Flichen (z.B. Wald-
flichen, Rebflichen, Flichen von Grisereien) des Betriebes liegt und/oder die Vieh-
haltung betrieben wird.

In den meisten Fillen ist in der Landwirtschaft der Betriebssitz mit dem Betriebsort
(Anschrift des Auskunftspflichtigen) identisch. -

zu ,,Betrieb" Sofern die vorstehend genannten Voraussetzungen erfiillt sind, rechnen zu den landwirt-
schaftlichen und/oder forstwirtschaftlichen Betrieben auch

-

Wanderschifereien, Bullen- und Eberhaltungen, Briitereien,

landwirtschaftliche Versuchsbetriebe, -anstalten,

landwirtschaftliche Betricbe von Heil-, Pflege- und Krankenanstalten sowie Heimen,
landwirtschaftliche Betriebsteile gewerblicher Unternehmen,

landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betriebe offentlich-rechtlicher Korper-
schaften,

zuriickbehaltene Altenteilerflichen, sofern sie vom Altenteiler und/oder seinem Ehegat-
ten mit eigenen Arbeitskriften und Produktionsmitteln bewirtscha_ﬁet werden,
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- landwirtschafuiche und forstwirtschaftliche Betriebe, die zusitzliche Einnahmen er-
zielen, z.B. durch

. ihre Verbindung mit landwirtschaftlichen Nebenbetrieben und/oder Hilfsbetrieben,
. Vermietung von Riumen, z.B. im Rahmen der Aktion ,Ferien auf dem Bauernhof*,
. Vermietung von Gebiuden, Gebiudeteilen oder Hofflichen,

. voriibergehend stillgelegte LF.

Einzelproduktgemeinschaften und Betriebszweiggemeinschaften werden als eigenstindige
Betriebe erfaBt, wenn sie im wesentlichen mit eigenen Arbeitskriften und Produktionsmit-
teln (und nicht mit denen der Mitgliedsbetriebe) bewirtschaftet werden; Gemeinschafts-
obstanlagen, bei denen die Pflege- und/oder Erntearbeiten iberwiegend von den Teil-
habern selbst durchgefiihrt werden, werden dagegen nicht als gesonderte Betriebe, sondern
bei den Teilhabern jeweils mit den eingebrachten Flichenanteilen erfafit.

Mehrere Betricbe in der Hand eines Inhabers (Betriebsinhabers) gelten als ein Betrieb,
wenn fiir die Bewirtschaftung dieser Einheiten in der Regel dieselben Arbeitskrifte und
Produktionsmittel (insbesondere Gebdude und/oder Maschinen) eingesctzt werden.

Erfassungs-
bereich Der Erfassungsbereich der Landwirtschaftszihlung/Agrarstrukturerhebung erstreckt sich
auf alle Betriebe:

- mit einer landwirtschaftlich genutzten Fliche von mindestens zwei Hektar oder mit
mindestens

a) jeweils acht Rindern oder Schweinen oder
b) zwanzig Schafen oder

¢) jeweils zweihundert Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-, Masthihnen,
-hithnern und sonstigen Hihnen oder Ginsen, Enten und Truthiihnern oder

d) jeweils dreiBig Ar bestockter Rebfliche oder Obstfliche, auch soweit sie nicht im Er-
trag stehen, oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Gemiiseanbau im Frei-
land oder Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil- und
Gewiirzpflanzen oder Gartenbausimereien fiir Erwerbszwecke oder

e) jeweils drei Ar Anbau fiir Erwerbszwecke unter Glas von Gemiise oder Blumen und
Zierpflanzen,

- mit einer Waldfliche von mindestens zehn Hektar.

Erhebungs-

merkmale Erfiillen Betriebe mindestens eine der vorgenannten Bedingungen (Erfassungsbereich),
dann sind alle Erhebungsmerkmale des Vordrucks zur Landwirtschaftszihlung 1999 an-
zugeben, unabhingig vom Erreichen einzelner, im Erfassungsbereich dargestellter Gren-
zen.

Betriebsinhaber Inhaber/Unternchmer ist diejenige Person, fir deren Rechnung und auf deren Risiko der
Betrieb bewirtschaftet wird, ohne Riicksicht auf die jeweiligen individuell gestalteten Ei-
* gentumsverhiltnisse (Eigentum, Pacht, Erbpacht, NutznjeBung) an den Produktionsmit-

teln (insbesondere Boden, Vieh, Gebiude, Maschinen).

Erginzende Bemerkungen zu vorstehenden Kriterien:

Eine Ubertragung von Verantwortlichkeiten an einen Betriebsleiter entbindet den Be-
triebsinhaber nicht von seiner Eigenschaft als Betriebsinhaber, da er Triger des wirt-
schaftlichen Risikos und NutznieBer des wirtschaftlichen Erfolges bleibt.
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Inhaber/Unternehmer kionnen sein:

a) bei Betrieben cer Rechtsform , Einzelunternehmen®

- Einzelperson, einschlieBlich Ehepaar, Geschwister, Erbengemeinschaft (ohne Gesell-
schaftervertrag),

b) bei Betrieben der Rechtsform , Personengemeinschaften”

- BGB-Gesellschaft, nicht eingetragener Verein, Offene Handelsgesellschaﬁ Kom-
manditgesellschaft einschlieBlich GmbH und Co. KG - mit Gesellschaftervertrag,

¢) bei Betricben der Rechtsform , juristische Personen*

- Gebietskérperschaften: Bund, Bundesland, Bezirk, Kreis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis-
oder Gemeindeverband,

- Kirche, kirchliche Anstalt oder dgl. Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts,

- Anstalten oder Stiftungen des privaten Rechts (einschl. Gemeinschaftsforsten mit
idecllem Besitzanteil),

- eingetragene(r) Genossenschaft oder Verein, Gesellschaft mit beschrankter Haftung
(GmbH), Aktiengesellschaft (AG).

Sonderfille

zu , Betriebs-

inhaber* Sind zwei oder mehrere Personen Betriebsinhaber in einem Betrieb der Rechtsform Ein-
zelunternechmen (z.B. Ehepaare, Geschwister, Erbengemeinschaft (ohne Gesellschafter-
vertrag)), so kann die iiberwiegend mit der Geschiftsfithrung betraute Person (bei gleichen
Anteilen am Betriebsrisiko und bei nach Art und Umfang vergleichbarer Arbeitsleistung
fiir den Betrieb) in Anlehnung an das Lebensalter im Sinne der Erhebung als Betnebs-
inhaber bestimmt werden.

Leitet ein Betriebsinhaber mehrere Betriebe, dann ist er im Sinne der Erhebung als Be-
" triebsinhaber mit seiner anteiligen Arbeitsleistung fiir jeden Betrieb anzugeben.

Betriebsleiter Der Betriebsleiter ist in Betriecben dér Rechtsform Einzelunternehmen diejenige Person,
die den Betrieb leitet, also iiber den laufenden Einsatz an Produktionsmitteln bestimmt.

Dabei kann es sich um den Betriebsinhaber, einen seiner Familienangehérigen oder eine
andere mit der Leitung des Betriebes beauftragte Person handeln (z.B. Angesteliter).

In den Rechtsformen ,Personengemeinschaften” und ,juristische Personen“ kénnen meh-
rere Betriebsleiter titig sein. So ist i.d.R. jeder in der Personengemeinschaft titige Gesell-
schafter zugleich Betriebsleiter.

Erginzende Anmerkungen zu vorstehenden Definitionen:

In Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen darf als Betriebsleiter nur eine Person je Betrieb - entweder
bei Abschnitt 9 oder bei Abschnitt 10A des Erhebungsteils S/3 - angegeben werden. Ein unterschiedliches Aus-
maB in der Ubertragung von Verantwortlichkeiten an den Betriebsleiter ist méglich. Die vertragsmiBig festge-
setzte Zahlung eines erfolgsabhiingigen Entgeltes an den mit der Leitung eines Betriebes beauftragten Betriebs-
leiter macht diesen nicht zum Betriebsinhaber.

[Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

-227-



4 Durchfiihrung der Erhebung

4.1 Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten

Zur Entlastung der Auskunftspflichtigen konnen Erhebungsbeauftragte eingesetzt werden. Sie haben sich aus-
zuweisen und sind zur Geheimhaltung besonders verptlichtet worden. Die aus ihrer Titigkeit gewonnenen Er-
kenntnisse diirfen sie nicht in anderen Verfahren oder fiir andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt
auch nach Beendigung ihrer Tétigkeit.

Die Erhebungsbeauftragten sotlen den Auskunftspflichtigen bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie
ditrfen die Erhebungsvordrucke nach deren Angaben ausfiillen.

4.2 Erhebungsunterlagen

Jeder Erhebungsbeauftragte erhilt fur die Befragung der Betriebe zur Landwirtschaftszahlung/ Agrarstruktur-
erhebung 1999 neben den speziellen Anweisungen des Statistischen Landesamtes folgende Unterlagen:

- Anschriftenliste,

- voradressierte Erhebungsvordrucke,
- Erhebungsvordrucke ohne Adresse,

- Erhebungsvordrucke E,

- Einzelperson-Erhebungsvordruck PS,
- Hilfsblatt-Vordrucke HS bzw. HN,

- Anleitung zur Durchfiihrung der Landwirtscﬂaﬁsziihlung 1999.

4.3 Durchfiithrung der Erhebung in den Betrieben

Der Erhebungsbeauftragte mufl die Erhebung selbst durchfiihren; er darf seine Aufgaben keiner anderen Person
iibertragen.

Auf Wunsch kann der Auskunftspflichtige aber auch

- die Angaben zu den Fragen selber in den Erhebungsvordruck eintragen; in derartigen Fillen muB der Erhe-
bungsbeaufiragte dem Auskunftspflichtigen die fiir die sach- und termingerechte Beantwortung der Fragen
erforderlichen Hinweise und Erl4uterungen schriftlich iibergeben und erforderlichenfalls ausfiihrtich miindlich
erldutern,

- den volistandig und korrekt ausgefiiliten Erhebungsvordruck dem Erhebungsbeauftragten aushindigen oder
ungeknickt in einem verschlossenen Umschlag dem Erhebungsbeauftragten iibergeben oder ihn in einem
ausreichend frankierten Umschlag innerhalb einer Woche nach Erhalt an die Erhebungsstelle iibersenden. Die
Antwort ist gemdB § 15 Abs. 3 BStatG bei postalischer Ubersendung erst erteilt, wenn die ordnungsgemaB
ausgefullten Erhebungsvordrucke der Erhebungsstelle zugegangen sind.

Wilnscht ein Familienangehériger des Betriebsinhabers zu den mit einem ,,P* gekennzeichneten Fragen im Er-
hebungsteil S/3 (Beitragszahler in der Alterskasse/Rentenversicherung (Codes 850 bzw. 851), auBerbetriebliche
Einkommensquellen (Codes 814 - 817)), daB seine Angaben auf einem gesonderten Erhebungsvordruck einge-
tragen werden, so sind vom Erhebungsbeauftragten Name und Anschrift dieses auskunftspflichtigen Familien-
angehorigen in den Einzelperson-Erhebungsvordruck PS einzutragen und die Kenn-Nr. des Betriebes (sieben-
stellig) sowie die Gemeinde-Kennziffer aus dem Erhebungsvordruck S zu ilbernehmen. Auflerdem ist die 1fd.
Nr. der Person aus dem Abschnitt 9 des Erhebungsteils S/3 auf Vordruck PS zu iibertragen und bei Ausgabe des
Erhebungsvordrucks PS ist die betreffende Person iiber der Ifd. Nr. im Erhebungsteil S/3 durch ein Kreuz (x) zu
kennzeichnen.

Abschlieend soll die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben auf den Erhebungsvordrucken S, N bzw. F
durch Unterschrift auf der letzten Seite oben bestitigt werden.
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Anderung der Anschrift des Betriebsinhabers

Zunichst ist zu priifen, ob der in der Anschriftenliste vorgegebene Name und die Anschrift des Betriebsinha-
bers noch zutreffen. Etwaige Anderungen sind im Anschriftenfeld auf dem Erhebungsvordruck und in der An-
schriftenliste einzutragen. Eine etwaige Anderung des Betriebssitzes (siche Seite 23, Ifd. Nr. 6.) muB dem Sta-
tistischen Landesamt mitgeteilt werden.

Betriebsiibergabe, Betricbsteilung, Betriebsaufldsung

Wurde der Betrieb an einen anderen Inhaber iibergeben, so ist dieser auskunftspflichtig (Betriebsiibergabe). Der
Name des neuen Inhabers ist sowohl auf dem jeweiligen Erhebungsvordruck als auch in der Anschriftenliste zu
vermerken. Werden im Falle einer Betriebsteilung die abgegebenen Flichen und/oder Viehbestinde von einem
im Sinne der Definition des Betriebes neugegriindeten Betrieb (Neugriindung) iibernommen, ist der Inhaber des
neugegriindeten Betriebes zusitzlich zum Inhaber des verbleibenden Restbetriebes auskunftspflichtig, wenn er
entsprechend dem Agrarstatistikgesetz vom 25. Juni 1998 zum Erfassungsbereich der Agrarberichterstattung
gehort.

Falls ein Betrieb nicht mehr bestcht, ist die Betriebsauﬂésuhg in der Anschriftenliste anzugeben und der Erhe-
bungsvordruck mit dem Vermerk ,,aufgeldst* dem Statistischen Amt zuzuleiten,

Nahere Hinweise zur Bearbeitung dieser Veranderungen sind den speziellen Anweisungen des Statistischen
Landesamtes zu entnehmen.

3

Betriebsteile

Besteht ein Betrieb aus mehreren voneinander entfernt liegenden Betriebsteilen, die einheitlich bewirtschaftet
werden, dann ist die Meldung fiir den gesamten Betrieb dort abzugeben, wo sich der Hauptsitz des Betriebes
befindet. .

Unternehmen

Unternehmen i.S. der Agrarstrukturerhebung sind unter einheitlicher und selbstindiger Fiithrung stehende wirt-
schaftliche, finanzielle und rechtliche Einheiten. Gehéren mehrere Betriebe zu einem Unternehmen, geben die
Unternehmen die Meldungen fiir jeden ihrer inlindischen Betriebe ab. .

Unternehmen mit Betrieben in verschiedenen Lindern haben fiir Jedes Land, in dem sie einen Betrieb haben,
gesondert zu melden.

Verschriebene Erhebungsvordrucke

Sollten voradressierte Erhebungsvordrucke beim Ausfiillen verschrieben worden oder sonstwie unauswertbar
sein, miissen fiir diese neue Erhebungsvordrucke angelegt werden. Dazu muB der Erhebungsbeauftragte Name
und Anschrift des Betriebsinhabers, die Kenn-Nummer des Betricbes (sicbenstellig) und Gemeinde-Kennziffer
aus der Anschriftenliste auf mitgelieferte Erhebungsvordrucke S, N bzw. F ohne Anschrift vollstindig iber-
tragen. Neu ausgestellte Erhebungsvordrucke sind in die vom Statistischen Landesamt voradressierten Erhe-
bungsvordrucke S, N bzw. F einzulegen (Riickgabe auch ‘des verschriebenen Erhebungsvordrucks, Kenn-
zeichnung des giiltigen Vordrucks usw.); hieriiber ist der Auskunfispflichtige zu unterrichten.
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Verwendung von Zweitexemplaren (Erhebungsteil S/3) und Erginzungsvordrucken (E)

Bei Betrieben, in denen zu Abschnitt 9 Angaben fiir mehr als 8 Personen eingetragen werden miissen, sind die
weiteren Personen in einem Zweitexemplar des Erhebungsteils S/3 einzusetzen. Im Zweitexemplar bleiben die
Spalten 001 ,.Betriebsinhaber” und 002 ,Ehegatte®leer, die vorgedruckten Spaltennummern ,,003% ,,004“ usw.
sind nicht (in ,,009", 010" usw.) abzuindern.

Bei Betrieben. in denen zu Abschnitt 10A Angaben fiir mehr als 8 Personen einzutragen sind, sind die 9. bis
28. Person (= 20 Personen) in einem Erginzungsvordruck E aufzufiithren. Sind mehr als 28 Personen einzu-
tragen. sind ein weiterer bzw. mehrere weitere Erganzungsvordrucke E auszufiillen. Im ersten und jedem wei-
teren Erginzungsvordruck E ist eine Ifd. Nummer der Person einzutragen (beginnend mit 009 auf dem ersten
Ergianzungsvordruck E).

- Sowohl bei den Zweitexemplaren des Erhebungsteils S/3 zu Abschnitt-9 als auch bei den Erginzungsvordruk-
ken E zu Abschnitt 10A sind die gepriiften Angaben zur Anschrift und dic Kenn-Nr, des Betriebes (sieben-
stellig) sowic dic Gemeinde-Kennziffer aus dem Erstvordruck (Vordruck mit AdreBangabe) zu iibertragen
und die Ifd. Nr. des Zweitvordrucks bzw. Erginzungsvordrucks E in das dafiir vorgesehene Feld einzutra-
gen. hieriiber ist der Auskunfispflichtige zu unterrichten. Wenn der Auskunfispflichtige auf der Selbsteintra-
gung der Angaben zu den Abschnitten 9 und 10A besteht, mufl der Erhebungsbeauftragte einen eventuellen Be-
darf an Zweit- bzw. Erginzungsvordrucken E erfragen und dem Auskunftspflichtigen zur Verfiigung stellen;
hierbei sind vom Erhebungsbeauftragten Name und Anschrift. die Kenn-Nr. dcs Betriebes (siebenstellig) sowie
Gemeinde-Kennziffer vom Erstvordruck zu iibernehmen.

Die fiir einen Betrieb ausgefiillten Zweitexemplare und Ergiinzungsvordrucke E sind in den Erhebungsvor-
druck S einzulegen.

Unterschiedliche Berichtszeitriume

Beachtet werden muB der Berichtszeitraum, fiir den die Fragen gestellt sind. Die Mehrzahl der Fragen bezieht
sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Hiervon abweichende Berichtszeitraume sind bei den betref-
fenden Fragen bzw. Abschnitten jeweils angegeben.

Auskunftsverweigerung

Verweigert ein Auskunfispflichtiger die Beantwortung der Fragen ganz oder teilweise, so ist er in angemesse-
ner und sachlicher Form sowohl auf seine gesetzlich begriindete Auskunftspflicht als auch darauf hinzuweisen.
dab alle mit der Erhebung betrauten Personen zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. Dariiber hinaus ist
er iiber das generclle Verbot der Weiterleitung von Einzelangaben an die Finanzverwaltung zu unterrichten.
Weitere Regelungen hierzu sind den speziellen Anmerkungen des Statistischen Landesamtes zu entnehmen.

Telefonnummer, Lischung von Name und Anschrift

Zur Erleichterung etwaiger Riickfragen wird auf der letzten Seite der Erhebungsvordrucke 8, N bzw. F die
Telekommunikationsanschluinummer des Betriebsinhabers oder -leiters erbeten. Die Beantwortung ist frei-
willig. Hierauf ist der Auskunftspflichtige ausdriicklich hinzuweisen. Dem Auskunftspflichtigen sollte auch
mitgeteilt werden, daB die Hilfsmerkmale nach Abschlul der formalen Priifung der Angaben auf Vollstindig-
keit von Erhebungsvordrucken abgetrennt und mit Ausnahme von Name, Anschrift und Telekommunikations-
anschluBnummer vernichtet werden.

Achtung:

Die Erhebungsvordrucke diirfen nicht geknickt werden, weil hierdurch die Datenerfassung im Statistischen
Landesamt erschwert werden wiirde.
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4.4 Eintragungstechnik

Die unterschiedlichen Méglichkeiten zur Beantwortung der Fragen sind bereits auf der ersten Seite der Erhe-
bungsvordrucke S, N bzw. F kurz erlautert. Dariiber hinaus ist folgendes unbedingt zu beachten:

Ankreuzen vorgegebener Antworten zum Beispiel ®

Hier sind nur diejenigen Eintragungsfelder anzukreuzen, fiir die der Sachverhalt zutrifft

. Eintragen der zutreffenden Anzahl . zum Beispiel 1]5

Zahlenangaben sind rechtsbiindig in die vorgesehenen Felder einzutragen.

Achtung:

Bei Flichenangaben (Abschnitte 7 und 8) sind die Hektar-Angaben in die fiinf ersten Spalten, die Ar-Angaben
in die beiden letzten durch einen verstirkten Strich abgehobenen Felder, einzutragen.

Nullen am Ende von Wertangaben sind in jedem Fall als solche zu schreiben und nicht durch Striche anzudeu- |
ten.

Beispiele:

zu den Abschnitten 7 und 8 Richtig Falsch

Hektar | Ar ektar |
67 Hektar, 92 Ar ' | | lsl7l9|2 | L8512
13 Hektar [ 1 11]3]o]o [1]3]>
Eintragen der zutreffenden Kennziffer .....................ccooooovvennn... zum Beispiel @
Klartexteintragungen ...................c.iveoveeeeeeeeeeeeeceeereeeeeeeesenean zum Beispiel I Tochter |

Klartexteintragungen deutlich lesbar in die vorgegebenen Antwortfelder schreiben. Bei schmalen Antwort-
feldern (Abschnitte 9 und 10A) sind lingere Eintragungen erforderlichenfalls zu trennen.

Zum Beispiel 006

Schwie-
ger-
mutter

~

4.5 Nachpn’ifén der Angaben in den Erhebungsvordrucken

1. Vollzihligkeit
Fiir jeden in der Anschrifienliste genannten Betrieb muB ein Erhebungsvordruck S, N bzw. F vorhanden
sein, ‘ :

2. Aufgeldste Betricbe oder Aussage verweigert ‘
Wenn der Betrieb nicht mehr existiert oder der Betriebsinhaber bis zum Abschluf des Erhebungsgeschiftes
die Aussage verweigert, ist ein Vermerk auf dem Erhebungsvordruck S, N bzw. F und auf der Anschriften-
liste anzubringen.
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Ubereinstimmende Kenn-Nr. des Betriebes
In simtlichen fiir dicsen Betricb ausgefiillten Erhcbungsvordrucken muB die Kenn-Nr. des Betriebes (sie-
benstellig) ibereinstimmen.

Ubereinstimmende Anschrift
Im Einzelperson-Erhebungsvordruck PS muB die Anschrift im Anschriftenfeld mit dem Erhebungsvordruck
S tibereinstimmen.

. Betriebe der Rechtsform . Einzelunternehmen™

Bei Abschnitt 9 muf in den Erhebungsteilen $/3, N/3 bzw. F/3 zumindest der Betriebsinhaber eingetragen
sein.

Betriebe der Rechtsformen ,,Personengemeinschaften”, ,juristische Personen®

Abschnitt 9 darf in den Erhebungsteilen S/3, N/3 bzw. F/3 keine Personencintragung enthalten; bei Ab-
schnitt 10 miissen Angaben fiir mindestens eine stindig oder nicht standig beschiftigte Person eingetragen
sein.

Abstimmung der Angaben beim Erhebungsteil /3

a) Abschnitte 7, 8,9, 10, 13 und 15
Die Zahlenangaben miissen rechtsbiindig eingetragen werden.

b) Abschnitte 7 und 8: ,,Eigentums- und Pachtverhiltnisse sowie Pachtflichen und Pachtentgelte
Die LF bei Code 701 muB mit der Angabe zu Code 258 der Bodennutzung 1999 iibereinstimmen.
Bei Codes 705 und 708 ist die Richtigkeit der Berechnung zu prifen.
Ist bei Code 703 eine Fliche angegeben, darf die Ubertragung der Pachifliche nach Code 709 und die
Angabe des Pachtentgeltes (Code 710) nicht fehlen und umgekehrt.
AuBerdem mub die Unterteilung der von ,anderen Verpichtern“ gepachteten LF (Code 709) und der
zugehorigen Jahrespacht (Code 710) nach Nutzungsarten {Ackerland, Dauergriinland usw.) vorge-
nommen worden sein.
Wenn bei Codes 713, 717 usw. Flichcnangaben eingetragen sind. missen auch dic entsprechenden
Felder fiir die Jahrespacht (Codes 714, 718 usw.) Eintragungen enthaiten.
Bei Codes 713, 717 usw. bzw. 714, 718 usw. diirfen die Eintragungen zu diesen Fragen weder bei der
Fliche noch bei der Jahrespacht hoher sein als die entsprechenden Angaben zu Codes 711, 715 usw.
bzw. 712, 716 usw. Die Summen der Eintragungen zu den Codes 711, 715 bis 727 sowie 712, 716 bis
728 miissen den Angaben zu den Codes 709 bzw. 710 entsprechen, wenn keine geschlossene Hofpacht
vorliegt.

¢) ‘Abschnitt 9: ,Betriebsinhaber, ﬁhegaftte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiiftigten Fami-
lienangehorigen im April 19994
Im Abschnitt 9 muBl (miissen) fiir jede eingetragene Person
- bei Code 801 die zutreffende Kennziffer eingetragen sein,
- bei Code 802 das Geschlecht angekreuzt sein,
- bei Code 803 und 804 Geburtsmonat und Geburtsjahr angegeben sein,
- mit Eintragungen bei Codes 807, 809 oder 811 auch die jeweils zugehorigen Codes 808, 810 bzw. 812 "

eine Eintragung aufweisen und umgekehrt (Codes 809 und 810 diirfen nur beim Betriebsinhaber und/
oder deren Ehegatte Eintragungen aufweisen),

Im Abschnitt 9 ist bei Code 817 (Einkommen aus Verpachtung ...) in Spalte 1 ,Betriebsinhaber” eine
Ankreuzung zu erwarten, wenn zu Code 706 eine verpachtete LF angegeben ist.

Wenn Codes 811/812 eine Eintragung aufweisen, muB auch Code 814 angekreuzt sein.

Im Abschnitt 9 muB bei Code 821 entweder das Eintragungsfeld ,,1 oder ,2“ angekreuzt sein, wenn
mindestens bei einer der Codes 814 bis 817 in der Spalte 001 (Betriebsinhaber) und/oder Spalte 002
(Ehegatte) Eintragungen vorliegen. Verfugen Betriebsinhaber und Ehegatte iiber kein auBerbetriebliches
Einkommen (Codes 814 bis 817: Eintragungsfelder in Spalten 001 und 002 nicht angekreuzt), sollten in
der Regel auch beide Eintragungsfelder bei Code 821 nicht angekreuzt sein. Wenn allerdings Betriebs-
inhaber und/oder Ehegatte noch andere (z.B. Kindergeld) als bei den Codes 814 bis 817 verbal ange-
fiihrten Einkommen beziehen, kann bei Code 821 die Signierziffer ,,2* angekreuzt sein.
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d) Abschnitt 10A: ,,Stindig im Betrieb Beschiftigte im April 1999

Im Abschnitt 10A muf} (miissen) fiir jede eingetragene Person '
- bei Code 901 das Geschlecht angekreuzt sein,
- bei Code 902 und 903 Geburtsmonat und Geburtsjahr angegeben sein,

Wenn Code 906 Angaben enthilt, mub auch der zugehdrige Code 907 eine Eintragung aufweisen und
umgekehrt.

€) Abschnitt 19B: ,Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Mai 1998 bis
April 1999

Bei Abschnitt 10B miisscn, sofern Beschiftigte nachgewiesen werden, auch Arbeitstage eingetragen
sein.

f) Abschnitt 11: ,Weiterfiihrung des Betriebes (,,Hofnachfolge*)*

Zu Code 631 muf eine Eintragung vorliegen, wenn der Betriebsinhaber 45 Jahre und 4lter ist (siche Ab-
schnitt 9, Codes 803 und 804, Ifd. Nr. 001).

Codes 632, 633 und 637 miissen jeweils eine Eintragung enthalten, wenn bei Code 631 ~ja“ angekreuzt
ist; desgl. mufl mindestens einer der Codes 634 bis 636 angekreuzt sein.

Eine Eintragung bei den Codes 634 bis 637 setzt voraus, daB der Hofnachfolger 15 Jahre und ilter ist.

g2) Abschnitt 12: ,,Gewinnermittiung, Umsatzbesteuerung®

Bei Code 040 muB | ja" oder ,,nein“ angekreuzt sein. Wenn Code 040 mit ,,ja“ beantwortet ist, muf auch
eine der Fragen des Codes 041 eine Eintragung aufweisen. Gebietskérperschaften beantworten die Codes
040 und 042 nur mit ,,nein",

h) Abschnitt 13: ,,Vermietung von Unterkiinften*

Zu den Codes 656 bis 658 mu mindestens eine Eintragung vorliegen, wenn Code 655 mit ,ja“ beant-
wortet ist.

i) Abschnitt 14: w»Berufsbildung*

Bei Abschnitt 14 muB mindestens einer der Codes 640 bis 647 angekreuzt sein, wenn der Betriebs-
inhaber Einzelunternehmer ist.

In den Betricben der Rechtsformen Personenge‘meinschaﬂen, -gesellschaﬁen und , juristische Personen“
sind Eintragungen fur mehrere Betricbsleiter zuzulassen. Dabei sind bei Vorhandensein eines oder
mehrerer Betriebsleiter die entsprechenden Eintragungen (ankreuzen) grundsitzlich bei der ifd. Nr. 4
des Abschnittes 14 zu beginnen.

) Abschaitt 15: ,,Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft*

Die Codes 733, 734, 739 miissen in jedem Fall (entweder mit ,ja“ oder ,nein‘) angekreuzt sein. Ist

Code 734 mit ,ja“ beantwortet, miissen die Codes 735 und 736 mit ,ja* oder ,,nein“ beantwortet sein

und Codes 737 und 738 eine Eintragung aufweisen. Ist Code 739 mit ,ja“ beantwortet, muf Code 740
und/oder 741 eine Eintragung aufweisen, aufler wenn Festmist nur auf Grundflichen von Stallungen,
die gleichzeitig als Lagerflichen von Festmist dienen (z.B. Tiefstall), anfillt. Ist Code 740 beantwortet,
mub einer der Codes 737 oder 741 eine Eintragung aufweisen.

Abstimmung der Angaben beim Erhebungsteil N/3

Hier gelten die gleichen Prifungen wie beim Erhebungsteil S/3 mit Ausnahme von Abschnitt 8, dessen
Codes 713, 714, 717, 718 usw. nicht erhoben werden, der Abschnitte 9 und 10, deren inhaltlichen Aussagen
nur in komprimierter Form erfaBt werden, von Abschnitt 11, in dem das Alter des 45 Jahre und &lteren
Betricbsinhabers direkt im Abschnitt erfragt wird und der Abschnitte 14 und 15, die It. gesetzlicher
Vorgaben nur im Erhebungsteil S/3 zu erfassen sind.

a) Abschnitte 7, 8,9, 10A und 10B, 13
Die Zahlenangaben miissen rechtsbiindig eingetragen werden.
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b) Abschnitt 9: ,,Familienarbeitskriifte (einschl. Betriebsinhaber)*
Bei Abschnitt 9 muB mindestens einer der Codes 761 bis 764 Angaben enthalten, wenn der Betriebs-
inhaber Einzelunternehmer ist.

Die Summe der Eintragungen bei Codes 761 bis 764 muf den Angaben von Code 760 entsprechen.

¢) Abschnitte 10A und 10B: ,,Stindig und nicht stindig Beschiiftigte (einschl. Saisonarbeitskrifte)“
Die Summe der Eintragungen bei Codes 766 bis 769 muB den Angaben von Code 765 entsprechen.

d) Abschnitf 11: ,,Weiterfiihrung des Betriebes (,,Hofnachfolger*)“
Wenn der Betriebsinhaber 45 Jahre und lter ist (Code 630 weist eine Eintragung auf), muf bei Code 631
eine Eintragung vorliegen.

Abstimmung der Angaben beim Erhebungsteil F/3

Im Erhebungsteil F/3 werden nur Angaben iiber beschiftigte Arbeitskrifte nach Personengruppen (Ab-
schnitte 9, 10A und 10B) erfaBt, deren Abstimmungen denen im Erhebungsteil N/3 entsprechen.

S Rechtsgrundlagen und Auskunt:tspﬂicht

Fiir die Erhebung gelten folgende Rechtsgrundlagen:

1. Gesetz iber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 1998 (BGBI. I S. 1635).

2. Gesetz iiber die Statistik fur Bundeszwecke (Bundesstatistikgesgti - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. [
S. 462, 563), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.Juni 1998 (BGBI. I S. 1300).

Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich.genutzter Flichen vom 10. Juli 1995 (BGBIL. 1
S.910).

(¥}

4. Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 zur Durchfiihrung von Erhebungen der
Gemeinschaft dber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (ABL. EG Nr. L 56, S. 1), zuletzt gedndert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2467/96 vom 17. Dezember 1996 (ABIl. EG Nr. L 335, S. 3). Anhang I er-
setzt durch die Entscheidung der Kommission (98/377/EG) vom 18. Mai 1998 (ABIl. EG Nr. L 168, S. 29)
und Anhang 11 gedndert durch Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom 17. Dezember 1996 (ABL. EG L
335, 8:.3).

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Abs. 2 Nr. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 BStatG.

Danach sind auskunftspflichtig die Inhaber/Unternehmer der Betriebe in der auf Seite 24 angegebenen Ab-
grenzung. :

Fiir die Angaben iiber die auBerbetrieblichen Erwerbs- und Unterhaltsquellen sowie fur die soziale Sicherung
des Betriebsinhabers und seiner Familienangehorigen (nur Erhebungsteil S/3) sind nach §93 Abs. 3
AgrStatG die jeweils betroffenen Personen selbst auskunftspflichtig. Falls dies vom Auskunftspflichtigen
(Familienangehorige des Betriebsinhabers von Einzelunternehmen) gewiinscht, werden diese Angaben auf
einem gesonderten Erhebungsvordruck (PS) erhoben.

Die Antworten sind gemiB § 15 Abs. 3 BStatG wahrheitsgemaf, vollstindig und innerhalb der von den
statistischen Amtern der Lander gesetzten Fristen zu erteilen.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemifl § 15°
Abs. 6 BStatG keine aufschiebende Wirkung.
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6 Statistische Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsitzlich geheimgehalten. Nur in ausdriicklich
geregelten Ausnahmefillen dirfen Einzelangaben iibermittelt werden. '

Eine Ubermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 98 Abs. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Abs. 4
BStatG an die zustindigen obersten Bundes- oder Landesbehérden in Form von Tabellen mit statistischen
Ergebnissen zulissig. auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist auch méglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe
unabhingiger wissenschaftlicher Forschung fiir die Durchfithrung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben
zur Verfiigung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, daB sie nur mit einem unverhiltnisméifig grofen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden kénnen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fiir Personen, die Empfinger von Einzelangaben sind.

7 Anhang

7.1 Ermittlung des auBlerbetrieblichen Nettoeinkommens

Zum auBerbetrieblichen Einkommen (netto) zihlen tolgende Einkommensarten, die bei der Beantwortung
der Codes 814 bis 817 bzw. 051 und 052 und 821 bzw. 053 zu beriicksichtigen sind:

Nettoeinkommen aus Gewerbebetrieb, aus selbstindiger oder freiberuflicher Erwerbstitigkeit2)3):
Betricbscinnahmen abziiglich der Summe aus Betricbsausgaben, Pflichtbeitréigen zur Sozialver-
sicherung und anteiliger Einkommenssteuer (entsprechend dem Anteil dieses Einkommensteiles
am Gesamteinkommen),

Nettoeinkommen aus Erwerbstitigkeit als Arbeitnehmer?):
Bruttolohn oder Bruttogehaltsbeziige abziiglich der Summe aus Lohnsteuer und Beitrdgen zur
Sozialversicherung,

Nettoeinkommen aus Quellen der sozialen Sicherung:
Gesamteinkommen aus Pension abziiglich Lohnsteuer; Renten und sonstige Beziige ohne Abzug,

Nettoeinkommen aus Verpachtung oder Vermietung?):
Einnahmen abziiglich der Summe aus Werbekosten (Grundsteuer, Gebaudeversicherung, Repara-
turkosten, Verwaltungskosten usw.) und anteiliger Einkommenssteuer (Anteile dieses Einkom-
mensteiles am Gesamteinkommen), .

Nettoeinkommen aus Kapitalvermogen: .
Zins- und Dividendeneinnahmen abziiglich der Summe aus Kapitalertragssteuer, Verméogens-
steuer und Abgabe zum Lastenausgleich,

Nettoeinkommen aus sonstigen auBerbetrieblichen Quellen:
Gewinne aus anderen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben: Betriebseinnahmen abziiglich
der Summe der Betriebsausgaben.

2) Auch Einnahmen aus voritbergehender Tatigkeit sind einzubeziehen.

3) Das Nettoeinkommen aus selbstindiger oder freiberuflicher Tatigkeit und aus Verpachtung und Vermietung ist, sofern
eine genauere Schitzung in Anlehnung an entsprechende Unterlagen fritherer Jahre nicht méglich ist, ndherungsweise
durch einen Abschlag von 20 % vom Bruttoeinkommen zu ermitteln.
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Zum Zwecke einer zutreffenden Erfassung des Nettocinkommens aus den Quellen auBerhalb dieses Betriebes
empfiehlt es sich. dem Auskunfispflichtigen erforderlichenfalls durch Aufzihlung moglicher auBerbetrieblicher
Einkommensquellen behilflich zu sein. Einen Uberblick dariiber - getrennt nach Einkommensarten - gibt die
Zusammenstellung auf S. 34 f Einen Uberblick iiber hiufig vorkommende Einnahmen, die jedoch nicht zum
Einkommen rechnen. bringt die Ubersicht auf S. 36.

Dem Nettoeinkommen kann - im Falle des Vorliegens von Unterlagen fiir die Einkommensbesteuerung - der
Einkommensbetrag zugrundegelegt werden, der sich aus dem Bruttoeinkommen aus den Quellen auBerhalb
dieses Betriebes nach Abzug der Beitrige fir die Sozialversicherung und die jeweils zutreffenden Personen-
steuern (in erster Linie Lohn- bzw. Einkommenssteuer) ergibt.

Bei Lohn- und Gehaltsempfingern kann, soweit keine genauen Unterlagen vorliegen, fur die Ermittlung der
Einkommenshohe von Tarifarbeitszeiten und Tariflohnen unter Beriicksichtigung von Qualifikation, Alter und .
Familienstand ausgegangen werden.

7.2 Beispiele fiir verbreitet vorkommende Arten aulerbetrieblichen Einkommens

Einkommen aus
Gewerbebetrieb Gewinne des Gewerbebetriebes oder der Gewerbebetriebe (Gastwirtschaft, Metzgerei 0.4.)
aus der laufenden Bewirtschaftung.

Einnahmen groferen Umfangs aus der Titigkeit in einem Maschinenring.
Gewinne aus anderen gewerblichen Unternehmen.
Gewinne aus Verduflerung oder Aufgabe von Gewerbebetrieben oder -betriebsteilen.

Gewinne aus VerduBerung von Anteilen an gewerblichen Unternechmen.

Einkommen aus

selbstindiger oder

freiberuflicher Er-

werbstitigkeit Gewinne aus einer der nachstehend genannten oder 4hnlichen Titigkeit, sofern diese in
eigener Verantwortung und auf cigene Rechnung durchgefiihrt wurden.

In Frage kommen freie Benufe, wie zB. Arzte, Rechtsanwilte, Kiinstler, Architekten, Ver-
messungsingenieure.

Gewinne bei Aufgabe einer selbstindigen oder freiberuflichen Tatigkeit.

Einkommen aus

der Erwerbstitig-

keit als Arbeit- v

nehmer Lohn oder Gehalt aus einem oder mehreren Dienstverhiiltnis(sen) als Arbeiter, Angestell-
ter oder Beamter, Volontir, Auszubildender (Lehrling), nichtselbstandiger Vertreter 0.4.

Einzubeziehen sind auch: .
Lohn- oder Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall, |
Lohn- oder Gehaltsnachzahlungen,
13. Monatsgehalt,
Tantiemen, Leistungs- und Treuepramien,
Weihnachts- oder Urlaubsgeld,
Lohnausgleichszahlungen,
Kurzarbeits- oder Schlechtwettergeld,
Uberstundengeld,
Abfindungen beim Ausscheiden,
_Geldwert von Sachleistungen, wie Deputate, freie Kost und Wohnung.
EssensgeldzuschuB,
Sonstige Zuschiisse des Arbeitgebers zu Versicherungs- oder Sparpramien.
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Einkommen aus
Quellen der ge-
setzlichen oder
privaten sozialen
Sicherung Altersrente
" Pension aufgrund beamtenrechtlicher Bestimmungen
Vorruhestandsgeld
Unfallrente; Leistungen fiir Personenschiden durch private Haftpflichtversicherungen
(z.B. Kfz-Versichcrungen)
Landabgaberente
Renten aus dem Lastenausgleich
Kriegsopferversorgung
Arbeitslosengeld oder -hilfe
Sozialhilfe
Krankengeld
Wohngeld :
Unterhaltszahlungen durch Verwandte
Kindergeld/Erziehungsbeihilfe

Einkommen aus
Verpachtung und ' )
Vermietung Pacht- oder Mieteinnahmen aus Uberlassung

- unbeweglichen Vermégens (z.B. Grundstiicke, Gebdude, Gebiudeteile) und Rechten
(u.a. Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungsrecht),

Hierin sind auch einzubeziehen:

Einnahmen aus Campingplitzen, sofern fiir deren Betrieb bauliche oder sanitéire Ein-
richtungen geschaffen sind und die Flichen aus der LF ausgeschieden sind,

Einnahmen aus der Verpachtung land- oder forstwirtschaftlicher Flichen des befrag-
ten Betriebes, die iiber das iiblicherweise als ,Kleinpachtungen“ bezeichnete MaB
hinausgehen,

Einnahmen aus der Vermietung von Hofflichen oder Scheunen u.4. als Lagerraum
oder zum Ab- oder Unterstellen, z.B. von Wohnwagen, sofern damit die betriebliche
Nutzung dieser Flichen bzw. Gebiude auf lingere Dauer unterbunden ist,

Einnahmen aus Zimmervermietung, sofern diese Riaumlichkeiten nur in loser Ver-
bindung zu den Gebiuden des Betriebes stehen, ohne die Grenzen der steuerlich als
gewerblich bezeichneten Nutzung zu iberschreiten (getrennte Gebdude, groBerer
Umfang der Ubernachtungen) und die Zimmervermietung nicht als "Ferien auf dem
Bauernhof" zu rechnen sind.

- beweglichen Vermdgens (z.B. Uberlassung von lebendem und totem Inventar).

Einkommen aus _
Kapitalvermégen  Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen von Sparkassen- oder Bankkonten, sonstige Beziige
aus Aktien, Kuxen, Genufischeinen
Gewinnanteile aus Gesellschaften mit beschrinkter Haftung
Einnahmen aus Beteiligung als stiller Gesellschafter.
Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden, Darlehen, Anleihen

Einkommen aus

sonstigen auBler-

betrieblichen

Quellen Gewinne aus anderen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben einschl. etwaiger Verdu-
Berungsgewinne
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7.3 Beispiele fiir weder zum betrieblichen noch zum auflerbetrieblichen Nettoeinkommen zihlende Ein-
nahmen

Zum Nettocinkommen zihlen nicht u.a.:

Heirats- und Geburtsbeihilfen des Arbeitgebers,

Schadensregulierungen durch Sach- oder Haftpflichtversicherungen (jedoch ohne Personenschadensregulie-
rungen),

Rickvergiitungen oder Preisminderungen fiir Waren des privaten Bedarfs,

Auszahlung filliger Lebens- 0.4. Versicherungen,

Aufgenommene Kredite oder Darlehen,

Erbschaften,

Lotterie oder dhnliche Gewinne,

Aussteuerbeihilfen. :

Reisckosten-, Umzugskostenvergiitungen aus 6ffentlichen Kassen,

Aufwandsentschidigungen aus éffentlichen Kassen,

Beitragserstattungen seitens privat abgeschlossener Sachversicherungen,

Erstattung privater Steuern (z.B. Einkommen-, Vermdgenssteuer),

Durchlaufende Posten,

Einnahmen aufgrund der Bestimmungen des Bundes-Ausbildungsforderungs-Gesetzes (BAF6G).
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1 Vorbemerkung

Allgemeines zur Agrarstrukturerhebung (ASE) 2001

Im Jahre 2001 wird die Agrarstrukturerhebung nach dem Agrarstatistikgesetz von 1998" als eine reprisentative
Erhebung in 100 000 landwirtschaftlichen Betricben (Erhebungseinheiten) durchgefihrt. Im jeweiligen
Zihlungsjahr liefert die ASE aktuclle Informationen iber die Anderungen der Apgrarstruktur, iber die
wirtschafiliche und soziale Situation der Betriebe. Umfassende, aktuelle und zuverlissige statistische
Informationen bilden eine unverzichtbare Bewertungsgrundlage, zuallererst fiir den Berufsstand selbst, fur die
Agrarpolitik und die anderen Nutzer agrarstatitischer Daten. Der zuverlissige Nachweis der zu erfragenden
Erhebungsmerkmale dient daher dem Interesse der Landwirte selbst als auch der Aligemeinheit.

Zum Aufbau der Erbebung

Die reprasentative ASE 2001 besteht aus dem Grund- und Erginzungsprogramm (siche Ubersicht auf Seite 5 der
vorliegenden Anleitung), und als Integrierte Erhebung setzt sie die zeitgleiche Erhebung aller Produktions- und
Strukturmerkmale in einem Erhebungsvordruck voraus. Méglich ist dies, da auf EU-Ebene Termine fur
Zihiungen verlegt, Zwischenzihlungen selbst entfallen sind. In erster Linie dient das der Endastung der
Auskunfispflichtigen von staustischen Erfassungsarbeiten. Zum anderen bietet die zengleiche Erfassung der
Erhebungsmerkmale die Moglichkeit, korrespondicrende Erhebungsmerkmale sachgerecht zu verbinden, was zur
Erhohung der statistischen Sicherheit der Daten beitragt.

Besonderheit:

Nach dem Agrarstatistikgesetz werden die Bodennutzungshaupterhebung und die Viehzihlung im Jahre 2001
allgemein (total) durchgefihrt. Sofern die Erhebungsmerkmale der Bodennutzungshaupterhebung und der
Viehzihlung mit dem Grundprogramun der reprisentativen ASE erhoben werden, sind diese Bestandieil des
einheitlichen Vordruckes ,, Agrarstrukturerhebung 2001%.

Die Erhebung der Merkmale der Bodennutzungshaupterhebung und der Viehzdhlung in den verbleibenden land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben (Nichtstichprobe) erfolgt als gemeinsame Erhebung. Sie ist 2001 Be.s{and!ell
der .. Agrarstrukturerhebung “ (siehe Ubersicht S. 5).

In der vorliegenden .Anleitung zur Durchfihrung der ASE 2001* werden die Erhebungsmerkmale des
Erginzungsprogramms inhaltlich beschrieben und erliutert. Ab Seite 27 ist anhand eincs Erhebungs-
vordrucks ein Beispiel filr das Ausfiilien des Erginzungsprogramms gegeben.

"Zur besonderen Beachtung!
Im Abschnitt Arbeitskrifte (ab Seite 9 der Anleitung) werden: -

1. die Personen, die in Betriecben der Rechisform Einzelunternehmen titig sind, erfaBt. Dazu gehéren
Einzelpersonen sowie Ehepaare oder Geschwister (ohne Gesellschaflervertrag).

2. die Personen (einschlieBlich der Gesellschafier), die in Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften
tatig sind (z.B. BGB-Gesellschafl, OHG, KG, Erbengemeinschafien), im gleichen Abschnitt nachgewiesen
wie die Beschaftigten in Betrieben der Rechisform juristische Personen (z.B. AG, GmbH, e.V,, e.G., Ge-
bietskdrperschafien, Anstalten des sffentlichen oder privaten Rechts). Siehe hierzu auch die Seite 22 dieser

Erheberanleitung.

1) Gesetz uber Agrarstalitiken (Agrarstatistikgesetz-AgrStalG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juru 1998
(BGBL. 1 S. 1635).
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2 Fragen im Erhebungsvordruck
(mit zugehdriger Codierung)

Abschnitt 7: Eigentums- und Pachtverhiltaisse an der landwirtschaftlich genutzten Fliche

LF
Hektar [ Ar
Landwirtschaftiich genutzte Fliche (LF) des Betriebes 701 .
(Ubernehmen aus dem Erhebungsteil der Bodennutzung 2001, Code 268)
gepachtete LF von ENern, Ehegatte und sonstigen Verwandten
G k und Verschwigenien des Betriebsinhabers - 702
abzglich und Holfpachi) von anderen Verpachtemn - 703 I I l l I I
unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF - 704 l 1 l l I l
Eigene selbstbewirtschaftete LF = 705 [ | | [ ] 1
2uz0glich verpachtete LF + 706 1 l I [ I l
unentgettlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF + 707 1 I l l I l
Eigene LF ‘ = 708 HEEER
Allgemeine ,
Hinweise Die Angaben iiber die Eigentums- und Pachtverhilinisse beziehen sich auf die landwirt-

schaftlich genutzte Fliche (nur bewirschafiete LF) und nicht auf die Gesamtfliche des
Betriebes (Betriebsflache) zum Erhebungszeitpunkt: (dic LF umfaBt auch die Fliche etwa
erhaltenen Dienstlandes, Heuerlingslandes, aufgeteilter Allmende, unentgeltlich zur Be-
wirtschaftung erhaltener LF oder gegen Entgelt zur Landschafispflege ibernommener LF
sowie voriibergehend stiligelegter LF). Dic Flichen sind entsprechend ihrer Nutzung zum
Zeitpunkt der Erhebung anzugeben. :

Die selbstbewirtschaftete LF ist fiir die gesamte statistische Auswertung die wichtigste
Gliederungs- und Bezugsgrobe; sic muB daher im Abschnitt ,Eigentums- und Pachtver-
hiltnisse an der LF* mit der entsprechenden Fliche im Erhebungsvordruck der Boden-
nutzung iibereinstimmen.

701

LF des Betriebes  Zur LF gehBren: Ackerland, Dauergrinland, Obstanlagen, Baumschulflachen, Rebfla-
chen, Haus- und Nutzgirien (ohne Zierginten), Korbweiden-, Pappelanlagen und Weih-
nachisbaumkulturen auBerhalb des Waldes sowie voriibergehend stillgeiegte LF. deren
Flachen in der Bodennutzung 2001 (Code 258) einbezogen wurden.

Zur LF gehdren nicht: nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Flachen, Od- und Unland,
unkultivierte Moorflachen, Waldflachen, Gewisserflichen, Gebiude-, Hoffldchen,
Wegeland usw.; deshalb bleiben diese Flachen im Abschnitt ,Eigentums- und Pachtver-
hiltnisse* unberiicksichtigt.

Dic vom Betrieb seibstbewirtschaftete LF sctzt sich zusammen aus:
eigener selbstbewirtschafteter LF (Code 705)
+ gepachteter LF (Code 702 und/oder 703)
+ unentgeltlich erhaltener LF (Code 704)

702, 703

Gepachtete LF Gepachtete landwirtschafilich genutzte Flichen, die vom Betrieb gegen Entgelt (in Geld,
Naturalien oder sonstigen Leistungen) zur Nutzung iibernommen worden sind (schriftlicher
oder miindlicher Pachtvertrag) und auch von diesem bewirtschafiet werden; hierzu zihlt
auch gepachtete LF, die voribbergchend stillgelegt ist (Brachlegung, Anbau nach-
wachsender RohstofTe).
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704
Unentgeltlich zur
Bewirtschaftung
erhaltene LF

708
Eigene selbst-
bewirtschaftete LF

708
Eigene LF

Nicht einzubeziehen ist gepachtete LF, die an Dritte weiterverpachtet ist.

Die Pachtfliche umfaBt Einzelgrundstiicke und/oder gesamte Betriebe (.geschlossene Hof-
pacht®). Es ist zu unterscheiden, ob es sich um Pachtungen von Familienangehérigen
(Code 702) oder um Pachtungen von anderen Verpichtern handelt (Code 703).

Hierzu rechnen fiir befristete oder unbefristete Zeit unentgeltlich zur Bewirtschaftung er-
haltene LF, u.a. auch Flichen im Zuge der Durchfiihrung eines Flurbereinigungsverfahrens;
sowie Flichen, zu deren Nutzung der abwesende Eigentimer keine (ausdriickliche
miindliche oder schrifiliche) Zustimmung erteilt hat, die jedoch aus Griinden des allge-

"meinen Interesses (z.B. der Landschafispflege, Schutz vor Verunkrautung) bewirtschaftet

werden miissen, von der Bundesanstalt fiir vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)
verwaltete bisherige volkseigene Flichen, sofern keine Pacht gezahit wird.

Im Eigentum des Betriebsinhabers stehende selbstbewirtschafiete LF (also ohne gepach-
tete oder unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene Flachen und ohne eigene verpachtete
und/oder unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene eigene LF). Der eigenen selbst-
bewirtschafteten LF werden auch Flichen gleichgesetzt, die vom Betriebsinhaber als Nutz-
nieBer oder Erbpichter bewirtschaftet werden.

Altenteilerland wird dann zur selbstbewirtschafteten LF des abgebenden Betriebes ge-
rechnet, wenn es nicht vom Altenteiler, sondern vom abgebenden Betrieb mit bewirt-
schaftet wird. ‘ ,

Die ,eigene LF* setzt sich zusammen aus ,eigener selbstbewirtschafteter LF* (Code 705),
.eigener verpachteter LF* (Code 706) sowie ,.eigener unentgeltlich zur Bewirtschaftung
abgegebener LF* (Code 707).

Abschnitt 8: Pachtﬂicﬁen und Pachtentgelte (Jahrespacht) fir die landwirtschaftlich genutzten Flichen

Bitte geben Sie die Wihrung an, '

Es darf nur sine Wihrung angegebenkwerden. :

~ DM od. EUR

Innerhalb der letzten zwei Jahre erstmais
derzeitige gepachtete Flachen und Flachen mit
gepachtete Jahrespacht Pachtpreisanderung (Angaben sind bereits
Flache fOr diese Flache in Spalte 1 bzw. 2 enthalten)
Hektar ] Ar volle DM gepachtete derzeltige
- Ohne Pachtungen von Famiiienangehérigen - 1 ‘ od. §UR ' Flache m.'l:ri!er::p:l:g‘ .
Von ,anderen Verpichtern* | I Il | | > LJ l | I Hektar [ Ar volle DM od. EUR|
gepachtete LF 709 710 3 4
Senarnacoany o | LD B L ol LI LR L
i 0% | Dauergrtniang s | UL LD | A DL o LLLEL L LT
Parzellen- sonstige LF (einschi. gemischier
gp;cl:tnl;ka) :«:h: qtmom\lf ‘:‘nzi:oibo; wo:denn
e gy | L L s DL L fmasl DL LI LAl ]
Gepachtete LF innerhalb einer l [ [ I I l 2> | I | I l
geschiossenen Hofpacht - 731 732
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709, 710
Von ,anderen Ver-

pichtern™ gepach-
tete LF - Die von _anderen Verpachtem" (familienfremden) zu Code 703 als gepachtet angegebene
LF ist zu iibertragen (Code 709) und fiir diese die gesamte Jahrespacht (Grundstiicks- und
Hofpacht zusammengerechnet) einzutragen (Code 710).
711,712, 715,
716 usw.
Gepachtete Einzel-
grundstiicke,
gepachtete LF
innerhalb einer
geschlossenen
Hofpacht Die bei Code 709 eingetragene LF ist aufzugliedem in
- gepachtete Einzelgrundstiicke (Grundstiicks- bzw. Parzellenpacht nach Art ihrer Nut-
zung) (Codes 711, 715 usw.)
und
- geschlossene Hofpacht (Code 731).
Hierzu rechnen Pachtungen mit Gebiuden. Einzutragen sind jedoch nur die gepachtete LF
und der dafiir entrichtete Pachtpreis. ’
Zu jeweils eingetragenen Pachtflichen ist die Hohe der derzeitigen Jahrespacht insgesamt
in vollen DM od. EUR anzugeben (nicht je ba), dabei sind der Geldbetrag, der Wert der
Naturalpacht und sonstige Leistungen zusammenzurechnen und in vollen DM od. EUR
nachzuweisen. '
Teilbetrige der Jahrespacht, die nicht fiir die Flichennutzung, sondern fiir andere Nut-
zungsgegenstinde oder Rechte (z.B. Gebdude, Inventar, Milch- und Zuckeribenkontin-
gente) gezahlt wurden, sind nach Méglichkeit vom Gesamtbetrag der Jahrespacht in DM
od. EUR - ggf. nach Schitzung - abzuziehen.
Falls bei gemischten Pachtungen (zB. Acker- und Dauergriinland) der Pachtpreis nicht
getrennt angegeben werden kann, ist die betreffende LF und der Pachtpreis bei ,sonstige
LF" einzutragen (Codes 727 und 728). Unter ,sonstige LF"* sind auch gepachtete Ge-
wichshausflichen nachzuweisen.
Um die Zusammenstellung der Angaben iber gepachtete Einzelgrundstiicke (Grundsticks-
und Parzellenpacht) zu erleichtern, wird dem Betricbsinhaber ein Hilfsblau (Vordruck HS
zur ASE 2001) zur Verfiigung gestellt. Dieses Hilfsblatt verbleibt beim Betriebsinhaber.
713, 714, 7117,
718 usw.
Erstpachtung und
Pachtpreisinderung
in den letzten zwei -
Jahren Es sind diejenigen zugepachteten Grundstiicke auszuweisen, die seit dem 1. Mai 1999

erstmals von diesem Betrieb als Pachtland bewirtschafiet werden, oder fiir die der Pacht-
preis nach dem 1. Mai 1999 geindert worden ist.

Die Angaben zur Erstpachtung und Pachtpreisinderung in den letzten zwei Jahren sind in
den Angaben zur Grundstiicks- und Parzellenpacht (Codes 711, 712, 715, 716, 727 und
728) enthalten. :

Um die Zusammenstellung der Angaben iber Erstpachtung und Pachtpreisinderung fir
gepachtete Einzeigrundstiicke (Grundsticks- und Parzellenpacht) zu erleichten, wird dem
Betriebsinhaber ein Hilfsblatt (Vordruck HS zur ASE 2001) zur Verfiigung gestellt Dieses
Hilfsbiatt verbleibt beim Betriebsinhaber.
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Abschnitt 9: Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Familienan-
gehdrigen im April 2001 in Betricben der Rechtsform Einzelunternehmen

L oo e pwaterompter verwercen| P1011] | 101017 | o101 | lojord | lotoid | fojoid | letoid

eintragen

Nebenstehend bitte zuerst alle beschaftigten

familienangehorigen Haushaltsmitglieder mit
Verwandtschafts- oder Schwigerschaftsverhiitnis zum | Betriebs- Ehe-
Betriebsinhaber eintragen —
{2.B. Sohn, Schwiegermutter)

Nachstehende Kennziffern (3 bis 7) fur das \/\/\/\/\/\/\/

Verwandischaftsverhiitnis ab Spaite 003 bitte

> inhaber gatte

Enkel ................

—_—>
Kinder (such Stief-,  ENtern, Schwiogereliem .... =5
-g--.w.pnu wg 801 .
Adoptiviinder) . = 3 Sonstig =7
i -4

O1 O O O O1 O O

O

echt minnlich 802
Geschlec|
weiblich O:2 02 O2 02 02 02 02 02
ceburtst Januar bis April 003 (O] O] O O 01 O1 O O1
V] a
9 Mai bis Dezember 02 O2 O2 02 02 02 02 O:2
Geburtsjahe 804 [IILJILIIHIIl”lll”lll”ll[“lllJIlllI
Wer ist Betriebsietter? 806 O1 O1 01 01 O1 O O1 O
Allgemeine
Hinweise Hier diirfen Eintragungen von beschiftigten Personen nur fiir die Rechtsform Einzel-
unternehmen vorgenommen werden. -
Gesellschafter und Beschdftigte der Rechtsformen Personengemeinschaften und ,juri-

Beachte:

stische* Personen werden in Abschnitt 10 und bei Bedarf im Ergdnzungsvordruck E
ausgewiesen.

Die Betriebe nach ihren Rechtsformen sind in den Erlduterungen ium Betriebsinhaber
auf S. 22 definiert.

Als ,mit betricblichen Arbeiten beschiftigte Personen“ sind in Betrieben der Rechts-
form Einzelunternehmen anzugeben

- der Betriebsinhaber und sein Ehegatte in jedem Fall (auch dann, wenn Hauskalt und
Betrieb riumlich getrennt sind),

- beschiftigte Familienangehtrige, Verwandte und Verschwigerte des Betriebsinhabers,
die wahrend der Zeit vom 02. April bis 29. April 2001 ununterbrochen oder zeitweise
auf dem Betrieb (Haushalt des Betriebsinhabers) lebten oder ibre Verpflegung
@iberwiegend vom Betrieb erhielten.

Nicht in die Erhebung einzubezichen sind Familienangehdrige, die nur auBierhalb des
Betriebes erwerbstitig sind sowie Kinder und nichtbeschiftigte Erwachsene.

Bei mehr als 8 Personen ist ein Zweitexemplar (siche Seite 25) zu verwenden und auf Seite
1 in das Kasichen ,Vordruck Nr.“ die Ziffer ,1* einzutragen (weitere Erlduterungen auf
Seite 25).

Im Betrieb arbeitende Familienangehorige, Verwandte oder Verschwigerte des Betriebs-
inhabers, die nach der vorstehenden Definition als ,nicht auf dem Betrieb lebend* cin-
zustufen sind, sind - je nach Art des Arbeitsverhdltnisses - in Abschnitt 10 ,standig und
nicht stindig im Betrieb Beschiftigte* nachzuweisen.
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Verwandtschafis-

oder Schwiger-
schafisverhiltnis
zum Betnebs-
inhaber Die Bezeichnung des Verwandtschafis- oder Schwigerschafisverhiltnisses muB sich auf
die in Spalte 001 als Betriebsinhaber angegebene Person beziehen (Definition des ,,Be-
triebsinhabers* siehe S. 21). Hat der Betriebsinhaber keinen Ehegatten, ist Spalte 002
freizulassen; sic darf nicht fiir dic Eintragung eines anderen Familienangehérigen ver-
wendet werden,
801
Kennzffer des
Verwandtschafts-
verhaltrusses Fir die dnitte (003) und jede weitere Person ist die Kennziffer des Verwandtschafts- oder
Schwigerschaftsverhiltnisses zum Betriebsinhaber einzutragen.
802 2
Geschlecht Die Angabe des Geschlechts ,,minnlich* oder ,weiblich* mub bei Code 802 bei allen Per-
sonen angekreuzt sein.
803, 804
Geburtstag,
Gebuntsjahr Geburtstag mub bei Code 803 angekreuzt werden. Geburtsjahr vollstindig bei Code 804
eintragen (4 Stelien).
806
Betriebsleiter- siche Seite 22.
eigenschaft
fur o Anzahl der Arbeitswachen
boe [ewemnememeeneor | UL U] U O U] O] LI O
. {ohne Arbeitsstunden
Inden 4 Haushalt) j& Wache (Durchschnitt) 808 I I ' l | l ‘ ‘ ’ , ‘
Wochen | t30g L ! 1 ! ] ! |
vom
. Aprit [ f0rden | anzani der Arbetswochen
:isAp' ' [Haushan w’f.'m:.mf.x.w 809 l__’ I__’
29. April| des Be- -
2001 tnebsin- | Arbetsstunden
habers j® Woche (Durchachnitt) 810
tatig L |
Anzahi der Arbeitswochen
weel ity ] U] U] U] U] U] O] O
triebes | Arpensstunden ‘
erwerbs- |, woche (Durchachnitt)y 812
|tatig ! ! ! ! | ! !
807 bis 812
Tiatig inden 4
Wochen vom
2. April bis »
29.Apnl 2001 Bei diesen Codes sind fiir Personen im Alter von 15 Jahren und #lter die Arbeitszeiten

wie folgt einzutragen:

- bei Code 807 (Arbeitsbereich Betrieb), Code 809 (Arbeitsbereich Haushalt) und Code
811 (Arbeitsbereich auberhalb des Betriebes) die Anzahi der Arbeitswochen (1, 2, 3 oder
4), in denen die betreffende Person im jeweiligen Arbeitsbereich titig war; hierbei zihlt -
voriibergehender Ausfall wegen Krankheit und Urlaub als Arbeitszeit,

bei Code 808, 810 und 812 fiir jeden der drei 0.2 Arbeitsbereiche die Anzahl der Ar-
beitsstunden je Woche im Dyrchschnitt der fiir den jeweiligen Arbeitsbereich einge-
tragenen Arbeitswochen, in denen die betreffende Person titig war (einschl. der Arbeits-
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807, 808

Fiir diesen Be-
trieb (ohne Haus-
halt) titg

809,810

Fiir den Haushalt
des Betriebsin-
habers titig

zeiten an Sonn- und Feiertagen und einschl. unterstellter Zeiten - voribergehender
Krankheit oder des Urlaubs). -

Die Arbeitszeit ist in vollen Stunden auszuweisen.

Achtung!

Es ist ohne Belang, ob die betreffenden Personen, deren Arbeitszeiten bei den Codes 807
bis 812 nachgewiesen werden, in dem oben angegebenen Zeitraum regelmiBig oder nur
gelegentlich tatig waren.

Berechnungsbeispiel:

Der Betriebsinhaber arbeitete in den ersten drei Wochen im Betrieb 55, 60 und 63 Stunden;
in der vierten Woche war er krank. Im Durchschnitt der ersten drei Wochen arbeitete er
also 59,3 Stunden. Diesc Wochenstundenzahl wird auch fiir die vierte Woche unterstellt.
Einzutragen ist somit bei Code 807 (,Arbeitswochen"): 4 und bei Code 808 (,Ar-
beitsstunden je Woche™): 59.

Fiir diesen landwirtschaftlichen Betrieb (ohne Haushalt) titig - dazu rechnen z.B. fol-
gende vom Betriebsinhaber und/oder seinen auf dem Betrieb beschiftigten Familienan-
gehorigen, Verwandten und Verschwigerten in diesem Betrieb durchgefiihrten Arbeiten:

- simdiche Feld-, Wald-, Hof- und Stallarbeiten,

- Titigkeiten in den zu diesem Betrieb gehdrenden, iiberwiegend selbsterzeugte Produkte -
des Betriebes verarbeitenden Nebenbctrieben, zB. landw. Brennercien im Rahmen des
biuerlichen Landwirtschafisbetriebes, ’

- Verkauf von selbsterzeugten landwirtschaftlichen Produkten, z.B. Verkauf ab Hof,

- 'll"a:‘j.%eiten fiir die Betreuung von Gasten im Rahmen von ,Ferien auf dem Bauemn-

ol 7,

- Transportleistungen, z.B. beim Absatz der selbsterzeugten Produkte dieses Betriebes und
beim Bezug von Produktionsmitteln,

- Arbetten fiir die Unterhaltung der Betriebsgebdude und des Inventars,

- Arbeiten fiir die Betriebsorganisation und -fiilhrung (einschl. fiir Gewinnermittlung und
Umsatzbesteuerung), ‘

- Nachbarschaftshilfe in anderen landwirtschaftlichen Betricben.

Es sind die Haushaltstitigkeiten nur fir den Betriebsinhaber und/oder seinen Ehegatten
anzugeben. Zu den Haushaltstitigkeiten rechnen z. B. Bekdstigung und Versorgung von
Personen des Einzelunternehmens ebenso wie Wiasche- und Wohnungspfiege, Arbeiten im
Haus und Garten.

2) Unter Ferien auf dem Bauernhof* ist die Vermietung von Unterktnften im eigenen landwirtschaflichen Betrieb an
Ferien- oder Kurgaste zu verstehen. Zur Tatigkeit fir diesen Betrieb gehort jedoch niche die gewerbliche Betreuung von
Ferien- oder Kurgasten in einem Hotel, einem Gasthof, einer Pension, in einem Kurheim, einem Sanatonum oder auf

einem Campingplatz. -
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811,812

AuBerhalb des Be-
triebes erwerbs-
tiug Zur Erwerbstitigkeit aullerhalb dieses landwirtschaftlichen Betriebes rechnen alle auf

Erwerb ausgerichteten Titigkeiten, gleichgiiltig, in welcher Form und in welchem Umn-

fang sie ausgeiibt werden, wic z.B. Arbeiten

. in anderen landwirtschaftlichen/forstwirtschaftlichen Betricben des Inhabers dieses Be-
triebes mit eigener Rechnungslegung,

- in landwinschafilichen Betrieben anderer Betriebsinhaber (z.B. gewerbsmiBig als
Mitglied eines Maschinenringes),

- in gewerblichen Betricben anderer Eigentiimer (zB. Industrie, Handel, Handwerk, in
cinem Betrieb des Beherbergungsgewerbes, z.B. Hotel),

- in gewerblichen Betricben des Betriebsinhabers (z.B. Gastwirtschaft, Metzgerei, Blu-
mengeschift; gleichgiiltig, ob diese Betriebe mit dem Betrieb riumlich verbunden sind
oder nicht),

- im o6ffentlichen Dienst,

- in Staats-, Korperschafts- oder fremden Privatforsten, z.B. als Waldarbeiter oder ahn-
liches,

- aufgrund eines Heimarbeitsvertrages,

- als Selbstandiger oder freiberuflich Tatiger.

Nicht zur Erwerbstitigkeit auBerhalb des Betriebes zihit Nachbarschafishilfe in anderen

landwinschaftlichen Betricben.

Einkommen
__F‘_J aus anderer - 814 O O O O O O Ot O
Erwerbstatigkeit

Aus weichen Quellen | Altersrente fir Landwirte,
wurde im Jahreszett- | Landabgaberente, Pro- 815 02 02 02 02 O2 02 O2 O:
raum Mai 2000 bis %Jktionsau!gaberente u.d
April 2001 ein auBer-{ Rente, Pension, Arbetts-
botriebliches Ein- | losengeidi-hite, Sozai- 8161 O3 | O3 | O3 | O3 O3 O3] O3 | O»
kommen bezogen? | hilfe u.a.

Einkommaen aus Verpach-

tung, Vermietung, Kaptal- 817 Ous Ous Oa Os Oa Os Oa Oa

vermogen u.A.

818

814 bis 817

Quellen auberbe-

trieblichen Ein-

kommens Die Fragen zu den Codes sind in jedem Fall zu beantworten fiir den Betriebsinhaber und
dessen Ehegatten und fiir weitere Personen, wenn sie im Jahreszeitraum von Mai 2000 bis
April 2001 fiir diesen Betrieb beschiftigt waren und aus den zu Codes 814 bis 817 ge-
nannten Quellen ein Einkommen wihrend des gesamten Berichtszeitraums von 12 Monaten
oder nur wihrend eines Teils dieses Zeitraumes bezogen haben.
Die Angaben zu den Codes 814 bis 817 konnen auf Wunsch auf dem Einzelperson-Erhe-
bungsvordruck PS zur ASE 2001 von den betreffenden Personen (Familienangehorige des
Betricbsinhabers) sclbst cingetragen werden (Vorgehensweise siche S. 23).
Beispiele fiir verbreitet vorkommende Arten des auberbetrieblichen Einkommens siche
Anhang 7.2 bzw. fir nicht zum betrieblichen oder auBerbetrieblichen Nettoeinkommen
z4hlende Einnahmen siche Anhang 7.3.

814

Einkommen aus
anderer Erwerbs- :
augkeit Hier ist jede Person anzukreuzen, die im Berichtszeitraum Einkommen aus

- unselbstindiger Titigkeit (als Angestellter, Beamter, Arbeiter) oder aus
- freiberuflicher/selbstindiger Tatigkeit oder aus
- Tatigkeit in einem anderen landwirtschafilichen Betrieb oder aus
. - Tatigkeit in einem Gewerbebetrieb bezog.
- Kreis der Personen siche zu Codes 814 - 817.
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815

Altersrente fir
Landyinte, Land-
abgaberente,
Produktionsauf-
gaberente u. 4.

816

Rente, Pension,
Arbeitslosengeld/
-hilfe, Sozialhilfe
u. a

817

Einkommen aus
Verpachtung, Ver-
mietung, Kapital-
vermébgen u. 4.

Altersrente (reguldr) ist nach Vollendung des 65. Lebensjahres und bei Erfiillung einer
Wartezeit von 15 Jahren die bei Abgabe des Betriebes von der landwirtschaftlichen Al-
terskasse erhaltene Leistung. Das vorzeitige Altersgeld (bei Erwerbsunfihigkeit), Witwen-
altersgeld und vorzeitiges Witwenaltersgeld bei erworbenem Anspruch des verstorbenen
Ehegatten sind hier ebenfalls zu benicksichtigen wie Altersgeld fiir mitarbeitende Fami-
lienangehonige.

Landabgaberente ist der bis 31.12.1983 erworbene Anspruch fiir Landwirte auf Leistungen
aus der landwirtschaftlichen Alterskasse durch strukturverbessernde Untemmehmensaufgabe.
Bewilligte Zahlungen werden an den Unternchmer lebenslang weitergefiihrt (unter
Umstinden auch an Witwen/Witwer).

Produktionsaufgaberente ist cine staatliche Leistung an landwirtschaftliche Untermehmer,
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, wenn diese ihren landwirtschaftlichen Betrieb
strukturverbessernd abgegeben haben. Diese erhaiten dann eine laufende Geldleistung der
landwirtschaftlichen Alterskasse.

Kreis der Personen siehe zu Codes 814-817.

Hierzu rechnen Personen, die aus Alters-, Krankheits- oder Invalidititsgrinden oder als
Hinterblicbene bzw. unterhaltsberechtigte Angehtrige oder Erwerbslose fiir den vollen Be-
richtszeitraum oder fiir einzelne Monate dieses Zeitraumes Einkommen aus den genannten
Quellen bezogen haben.

Hierzu rechnet auch Vorruhestandsgeld.

Es ist nur der jeweilige Bezieher anzukreuzen, nicht dagegen seine versorgungsberechtig-
ten Familienangehtnigen.

Kreis der Personen siche zu Codes 814 - 817.

Hier ist jede Person anzukreuzen, die im Berichtszeitraum eigene Pachteinnahmen (gleich-
giiltig, ob aus Verpachtung von Grundstiicken oder von als Ganzes verpachteten Betricben),
Mieteinnahmen oder Einkiinfte aus Kapitalvermogen, wie Aktien, Beteiligungen (z.B. an
einem Gemeinschafisbetrieb), bezogen hat. Einnahmen aus Zimmervermietung in
Verbindung mit ,Ferien auf dem Bauermnhof* zihlen im Rahmen dieser Erhebung zum
Einkommen aus dem Betrieb; es sei denn, es handelt sich um solche aus einem Hotel,
einem Gasthof oder einer Pension.

Kreis der Personen siche zu Codes 814 - 817.

Bei auBlerbetrieblichem Einkommen (einschlielich Kindergeld) von Betriebsinhaber und/oder Ehegatte

Weiches Jahres-Nettoeinkommen von Betriebs-
inhaber und/oder Ehegatte zusamumen war
schitzungsweise hoher? -

Hinweis: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben.

- das aus den aulierbetrieblichen Quellen O Zutreffendes
oder 821 bitte ®

- das aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb O2 ankreuzen

821
Welches Einkom-
men war hther?

Hier ist miteinander zu vergleichen (sofern Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte auBier-
betriebliches Einkommen bezogen):
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- das Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusammen
im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb
erwirtschafteten, mit dem

- Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusammen im
Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 aus auBerbetrieblichen Einkommens- und
Unterhaltsquellen bezogen.

Anzukreuzen ist dabei die Einkommensquelle, aus der nach Einschitzung des Betriebs-
inhabers das hohere Nettoeinkommen bezogen wurde. Zur Ermittlung des auBerbetriebli-
chen Nettoeinkommens siehe die Eriduterungen im Anhang 7.1.

Wichtiger Hinweis zu den Abschnitten "Stindig und nicht stindig im Betrieb Beschiftigte"

Der Abschnitt 10 wird von Betrieben aller Rechtsformen ausgefiillt.

Die Rechtsform Einzelunternehmen weist hier alle nicht zur Familie gehérigen Arbeits-
krifte aus, dic im Betrieb des Betricbsinhabers beschiftigt sind, auch Verwandte und Ver-
schwigerte des Betriebsinhabers, die auflerhalb des Betriebes lebten (familienfremde Ar-
beitskrifte). :

Abschaitt 10A: Stindig im Betrieb Beschiftigte im April 2001

Lfd. Nr. der
Person

Eraanzungevordn € vemenden| £1011] | P1012] | 01013 | [or0i4 | [oroig | foroid | lotor] | forold

Hier bitte alie stindig Beschittigten mit der
Bezeichnung ihrer ausgeubten Tatigkett

sintragen

(2.B. Geselischafter, Verwalter, Schiepper- ” \/\/\/\/\/\/\/\/

fahrer, Gantner, Auszubildender, Praktikant)

Geschischt mannlich sor O Ot O O1 O O O O
weibiich O: O:2 o)) 02 Oz 02 02 02
Geburtstag Januar bis April 002 O1 O O O O O1 O O
Mai bis Dezember 02 O2 02 02 O2 O2 02 02
Gepuntsjahr mlill”[Ll“LHHLU“!H“JH” wH ]
Wer ist Betriebsieter? sos| O1 O1 O1 O O1 O O O
Allgemeine
Hinweise Bei mehr als 8 Personen bitte Erginzungsvordruck E verwenden.
Auf dem ersten Erginzungsvordruck E ist
- die Gesamtzahl der im Betrieb stindig Beschiftigten und
- die Gesamtzahl der ausgefillten Ergdnzungsvordrucke E
einzutragen (weitere Erlduterungen auf S. 25).
Stindig im Betrieb
Beschaftigte Hierzu zihlen:

- alle Personen im Alter von 15 Jahren und 4lter, die wihrend des Berichtszeitraumes in
cinem uobefristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitsver-
hiltnis zZum Betneb standen,

- auch Personen, die in einem Ausbildungsverhiltnis zum Betrieb standen, Beschiftigte in
ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen (ABM), sofern dem einstellenden Betrieb die Lohn-
kosten ganz oder teilweise von der BfA erstattet werden, sowic Zivildienstleistende u.4.,
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- Personen, die nur teilweise mit der Produktion landwirtschaftiicher Erzeugnisse (z.B.
Betriebe im Garten- und Landschafisbau, in Garten- und Friedhofsimtem, in Versuchs-
betrieben u.4.) beschifligt waren,

- fiir die Rechisform Einzelunternehmen auch im Betrieb standig beschiftigte Verwandte
des Betriebsinhabers oder seines Ehegatten (Verschwigente), die im Zeitraum vom 02,
April bis 29. April 2001 auBerhalb des Betricbes lebten (Definition siehe S. 9).

Alle im Abschnitt 10A aufgefihrten Personen dirfen nicht im Abschnitt 9
(Familienangehorige) enthalten sein.

Nicht zu den stindigen Arbeitskriften dieses Betriebes rechnen Personen (Arbeitskrifie),
die

ausschlieBlich in einem rechtlich selbstindigen, nichtlandwirtschafilichen Gewerbebe-
trieb oder einem anderen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb des
Betriebsinhabers arbeiten,

- fiir fremde Rechnung in diesem Betrieb beschifligt waren (z.B. Arbeitskrifte von Lohn-
untemehmen, Maschinenringen oder Bauunternehmen),

- zwar vom Betricb beschaftigt werden, die aber keine Titigkeit im produzierenden Be-
reich der Landwirtschaft (einschl. des Garten- und Weinbaus) oder Forstwirtschaft aus-
tben, sondern 2.B. ausschlieBlich zu Arbeiten der Landschafispflege, als Verkiuferin im
Blumengeschift, als Verkaufsfahrer oder in Garten- oder Friedhofsdmtern (auBerhalb des
Anzuchtbetriebes) eingesetzt wurden, '

- in Arbeitsbeschaffungsmafnahmen (ABM), die iiber sogenannte Trigergeselischafien
vermittelt werden und in den Betricben gegen Rechnung arbeiten.

901 :
Geschlecht Die Angabe des Geschlechts ,,minnlich“ oder ,weiblich“ muB bei Code 901 bei allen Per-
sonen angekreuzt sein.
902, 903
Geburtstag, _
Geburtsjahr Geburtstag mubB bei Code 902 angekreuzt werden. Geburtsjahr vollstindig bei Code 903
eintragen (4 Stellen).
905
Betnebsleiter- Siehe Seite 22.
eigenschaft
in den 4 Anzaht der Arbeitswochen U u ' I___I U l__’ U u
Wochen [fQr diesen (Vier Wochen oder weniger) 906
vom Betrieb
2. April |(ohne Haus-
P il [t Lo e L b e |
29. April j® Waoche (Durchschnitt) 907 I ] | 1 { I 1 1
2001

906, 907
*Filr diesen
Betrieb (ohne
Haushalt) titig

Fiir die Berechnung und Angabe der Arbeitszeiten gelten die fiir den Betriebsinhaber und
seine Familienangehorigen bei den Codes 807 und 808 aufgefiihrten Regelungen entspre-
chend. Auch hier gelten Ausfallzeiten wegen Krankheit oder Urlaub als Arbeitszeit.
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x’z‘;f";"::‘,’;'m O1 O\ O O O O1 O O
Arbeder 02 O2 O2 O2 02 02 O2 02
Stellung
innerhalt Angesteltter O O3 O3 O3 Os O3 O»s O3
des land- 911
wirtschaft-
lichen Be- Beamter Os Os Qs O 4 Oas Qs Qs Ous
triebes
Geselischafter Os Os Os Os Os Os Os Os
?:{:;‘.'9(:;. ::‘g::{f:::;;;‘"g Os Os Os Os Os Os Os | Os
912

911

Stellung innerhalb

des landwirtschaft-

lichen Betnebes Fiir jeden stindig Beschifligten die zutreffende Stellung innerhaib des landwirtschaft-
lichen Betriebes (Auszubildender, Praktikant, Arbeiter, Angesteliter, Beamter, Gesell-
schafter oder Sonstige, ohne Arbeitsvertrag T4tige (ohne Gesellschafier) ankreuzen.

Auszubildender (einschl Praktikant):

Auszubildende sind Personen, mit denen ein Ausbildungs- oder Lehrvertrag abgeschlossen
worden ist. Sie sind von dem Betneb anzugeben, mit dem der Ausbildungsvertrag
(Lehrvertrag) abgeschlossen wurde, wenn die praktische Ausbildung auch in diesemn Be-
tneb erfolgt. Erfolgt die praktische Ausbildung im Rahmen von Delegierungen in anderen
Betrieben, sind die Auszubildenden von diesem Betrieb zu melden.

Nicht zu den Auszubildenden zihlen Personen, mit denen im Rahmen der Erwachsenen-
qualifizierung oder Umschulung cin Ausbildungsvertrag zum Enwerb des Facharbeiter-
briefes abgeschlossen wurde. Diese Personen sind unter ,Sonstige, ohne Arbeitsvertrag
Tauge" zu erfassen.

Arbeiter:

Arbeiter im Sinne der Erhebung sind Personen in abhingiger Stellung, die iiberwiegend
manuelle und/oder mechanische Tatigkeiten ausiiben. Dabei ist es unerheblich, ob es sich
um Facharbeiter, angelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Brigadiere usw. handelt.

Angestellter:

Angestellte im Sinne der Erhebung sind Personen in abhingiger Stellung, die iiberwiegend
kaufminnische, technische oder Verwaltungsberufe ausiiben. Zu den Angestellten zihien
insbesondere

- Angestellte in leitender Stellung,

- technische Angestellie im Betrieb, Biiro und der Verwaitung, Meister und andere Ange-
stelite in dhnlicher Stetlung,

- Biiroangestellte, soweit sie nicht ausschtieBlich mit Botengingen, Reinigung, Aufrdwmen
oder dhnlichen Arbeiten beschiftigt werden,

- Handlungsgehilfen und andere Angestellte fiir kaufmainnische Dienste,
- Angestellte fiir die Berufsausbildung.

Beamter:
Alle Bediensteten, die - auf Lebenszeit, Probe, Widerruf - durch eine Emennungsurkunde
ausdriicklich in das Beamtenverhiltnis benufen worden sind.

Gesellschafter:
_Mitinhaber von Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften.
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Sonstige, ohne Arbeitsvertrag Titige:

Sonstige, ohne Arbeitsvertrag TAtige sind Personen, die nicht den Kategorien - Auszubil-
dender, Arbeiter, Angestellter, Beamter oder Gesellschafter - zuzuordnen sind. Hierzu ge-
horen z. B. )

- im Betrieb beschiftigte Familienangehorige, die auBerhalb des Betniebes des Betriebs-
inhabers lebten und mit denen kein Arbeitsvertrag bestand, die aber regeimiiBig im Be-
trieb arbeiteten.

Abschnitt 10B: Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001

(€ hEallich Sai )

Wieviel nicht stiindig im Betrieb beschaftigte
Personen waren f0r diesen Betrieb im
Jahreszeitraum Mal 1000 Ms Aprll 2001 titig?

1) 8 Stunden = 1 Arbeitstag

918, 919, 921, 922
Nicht stindig
Beschiftigte

Zahi der 918
Beschaftigten
Manner
Arbeitsleistung in vollen 919
Arbeitstagen’) insgesamt
Zahi der l l
! 921
Beschiftigten
Frauen g
Arbeitsieistung in volien 822
Arbeitstagen?) insgesamt
924 |
Hierzu zihlen

- alle ibrigen Personen im Alter von 15 Jahren und 4lter, die wihrend des Berichiszeit-
raumes in einem befristeten, weniger als drei Monate, abgeschiossenen Arbeitsver-
hiltnis zum Betrieb stehen (einschlieBlich Saisonarbeitskrifie) und mit Feld-, Hof- oder
Stallarbeiten oder mit Arbeiten im Wald des Betriebes beschiftigt sind und nicht in Ab-
schnitt 9 oder 10A dieses Vordruckes eingetragen wurden,

- Studenten im Arbeitseinsatz sowie Schiiler in der Ferientitigkeit,
- Studenten im Praktikum, wenn ihre Vergiitung aus dem Lohnfonds zu zahlen ist,

- Aushilfskrifte zur Uberwindung zeitweilig aufiretender Arbeitsspitzen, die regelmiBig
oder unregelmifig eingesetzt werden,

- Beschafligte in ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen (ABM), sofern dem einstellenden Be-
trieb die Lohnkosten ganz oder teilweise von der BfA erstattet werden, sowie Zivil-
dienstleistende u.d,

- fiir die Rechtsform Einzeluntemehmen auch nicht stindig im Betrieb beschafligte Ver-
wandte des Betriebsinhabers oder seines Ehegatten (Verschwigerte), die im Berichts-
zeitraum auBerhalb des Betriebes lebten, und die nicht im Haushalt des Betriebsinhabers
tatig waren (dieser Personenkreis wurde in den Abschnitten 9 und 10A nicht nachge-
wiesen).

Nicht hierzu ziihlen Personen,
- die in diesem Betrieb nur im Rahmen der Nachbarschafishilfe titig geworden sind,

- die nur fir fremde Rechnung in diesem Betrieb gearbeitet haben, z.B. als Arbeitskrifie
von Lohnunternehmen, Maschinenringen oder Bauunternehmen,

- in ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen (ABM), die @iber sogenannte ABM~Tr$gergescll- '
schafien vermitteit werden und in den Betrieben gegen Rechnung arbeiten.

Die Arbeitszeit ist in vollen Arbeitstagen anzugeben. Bei stundenweise geleisteten Ar-
beitszeiten gelten 8 Arbeitsstunden als 1 voller Arbeitstag.
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Beispiel fiir die Berechnung in volien Arbeitstagen:

Im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 waren 2 MAnner und 2 Frauen im Betrieb, und
zwar: '

1 Mann Oktober/November 2000 zu je

(A. Acker) 20 vollen Arbeitstagen

Mirz/April 2001 zu je
10 vollen Arbeitstagen

1 Mann Mairz/April 2001 zu je
(B. Boden) 8 vollen Arbeitstagen
2 Frauen Juli/August 2000 zu je

32 Arbeitsstunden
(8 Stunden = | Arbeitstag)

60 volle Arbeitstage

16 volle Arbeitstage

16 volle Arbeitstage

Einzutragen sind also insgesamt

Mainner 2
Arbeitsleistung 76
Frauen 2

Arbeitsleistung 16

Abschnitt 15: Wirtschaftsdinger tierischer Herkunft

Allgemeine )
Hinweise Dieser Abschnitt ist fur jeden Betrieb zu beantworten, in dem im Jahreszeitraum Mai 2000

bis Apnil 2001 Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft anfiel oder nicht bzw. .der aus anderen
Betrieben ‘Giille ibemahm und auf selbstbewirtschafteten Flichen aufgebracht hat oder
nicht, d.h. die Codes 733, 734 und 739 missen in jedern Fall (entweder ,ja" oder ,nein*)
angekreuzt sein.

Ist Code 734 mit ,ja" beahlwonel, miissen die Codes 735 und 736 mit ,ja" oder ,nein™
beantwortet sein und Codes 737 und 738 eine Eintragung aufweisen.

Ist Code 739 mit ,ja* beantwortet, mul Code 740 und/oder 741 eine Eintragung aufweisen,
auBer wenn Festmist nur auf Grundflichen von Stallungen, die gleichzeitig als La-
gerflichen von Festmist dienen (2.B. Tiefstall), anfallt.

Ist Code 740 beantwortet, muf} einer der Codes 737 oder 741 eine Eintragung aufweisen.
Fir Betriebe, die iber entsprechende Lagerkapazititen verfigen, diese jedoch im o.g.
Jahreszeitraum nicht genutzt haben, entfallen die Codes 737, 738, 740 und 741.

k)

Ist Gulle aus anderen Betrieben im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 Ubemnommen und auf 544 a2 O nein O 2
selbstbewirtschafteten Flachen dieses Betriebes aufgebracht worden? }

733
Aus anderen Be-

trieben ilbernom-
mene Giille Es ist anzugeben, ob Giille von anderen Betrieben oder von Giillebanken iibernommen und

auf der LF dieses Betriebes aufgebracht wurde.

Ist in diesem Betrieb im Jahreszetraum Mal 2000 bis April 2001 betriebseigene Gulle angefallen? 734 ja O nein O 2
Ist betriebseigene GUlle auf selbstbewirtschafteten Fiachen dieses Betriebes 735 ia O1 nem O 2
aufgebracht worden? I

Wenn Code 734 Ist betriebseigene Gulie auf Fiachen anderer Betriebs aufgebracht worden? 736 ja O ~ nein O2

mit ja° beant-

wortet: Wie grof ist die Lagerkapazititd) des Betriebes fir Gulle? 737 m3 l IR J
Flr wieviele Monate der Stalihattungsperiode ist die Lagerkapazitat fur Gllie ohne 738 '
zwischenzeitliches Aufbringen ausreichend? volle Monate
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Sind in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mal 2000 bis April 2001 Festmist und Jauche 739 | ja 01 nein O 2

angefalien?
. .\ rnd GréQe der befestigten
Wenn Code 738 | wie grof ist die Lagerkapazitat®) Festmist?4 Dungplatte 740 | m? l I I | I
c“: rtJ:t beant- des Betriebes fir: GroGe der
- Jauche? Jauchegrube 741 m3 I 111 I
3) Einschlieblich gemieteter / gepachieter oder gemeinschafllicher Lagerkap die diesem Betricb zur Verfigung stehen.
4) Grundfischen von Stall gen, die gleichzeiug als Lagerflichen von Festmist dienen (2.B. Tiefstail), sind nicht zu berdcksichtigen

734,739 '

Gillle, Festmist

und Jauche Gillle (Flilssigmist): Gemisch der Kot- und Harnauscheidungen von Nutztieren - auch
vermischt mit Wasser.

Festmist: Kot (mit oder ohne Einstreu) von Nutztieren.
Jauche: Ham von Nutztieren, fillt in der Regel zusammen mit Festmist an.

735,736

Aufbringung der

Giille dieses

Betnebes Es ist anzugeben, ob wihrend des Jahreszeitraumes von Mai 2000 bis Apnl 2001 im Be-
trieb angefaliene Giille

- auf der LF dieses Betriebes
und/oder .
- auf der LF anderer Betriebe, u.U. iiber Giillebanken
aufgebracht worden ist.

737, 740, 741 :

Lagerkapazitit Als Lagerkapazitit ist der vorhandene und genutzte, befestigte Lagerplatz fiir Festmist
sowic der vorbandene und genutzte Lagerraum fiir Jauche und Giille in dafiir vorgesehe-
nen Behiltern, Gruben, Lagunen u.4. zu verstehen.

Grundfiichen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflichen von Festmist dienen (2.B.
' Tiefstall), werden nicht benicksichtigt.
Bei Einleitung von Giille und Jauche in einen gemeinsamen Lagerbehilter ist die Lager-
kapazitat bei Code 737 (Giillegrube) einzutragen.
Bei Einleitung von Jauche in eine ungenutzte Gilllegrube ist die’ Lagerkapazitit bei
Code 741 (Jauchegrube) einzutragen. )
738 .
Lagerdauer Den Angaben ist der wahrend der Stallhaltungsperiode ibliche Durchschnittsbestand an

Tieren zugrundezulegen.
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3 Grundbegriffe

Betricb . Technisch-wintschaftliche Einheit, die einer einheitlichen Betriebsfithrung unterliegt und
land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt.

Im cinzelnen wird darunter folgendes verstanden:

Als Betrieb im Sinne dieser Erhebung (einschl. Betriebe des Gartenbaus und des Weinbaus)
gilt jede technisch-wirtschaflliche Einheit, die unabhingig von der Rechtsform, der
steuerlichen Zuordnung und den Elgenlumsverhaltmssen

1. fiir Rechnung cines Inhabers bewmschaﬂet wird (siehe Definition , Betriebsinhaber* auf
S. 2D,

2. einer einheitlichen Betriebsfiihrung untersteht,

- Diese liegt auch vor, wenn sic von mehreren Personen gemeinsam, d.h. mit einheit-
licher Willensbildung, ausgeiibt wird. Zur Unterscheidung Betriebsfiihrung/Betriebs-
leitung siche Definition zu ,Betricbsinhaber/Betriebsleiter auf S. 21/22. -

3. dieselben Arbeitskrifie und Produktionsmittel (insbesondere Gebidude und Maschinen)
einsetzt,

4. land- (auch garten- oder weinbauliche und/oder fischwirtschafiliche) und/oder forst-
winschaﬁlicbc Erzeugnisse hervorbringt,

- Als solche gelten die (aufgrund der Rechtsgrundiage zu erfassenden) Erzeugnisse der
Bodenproduktion sowie der landwirtschaftlichen Nutztierhaitung. -

S. eine der fur die Agrarstrukturerhebung gesetzlich festgelegten Mindestgrenzen erreicht
oder iiberschreitet (siche Abschnitt , Erfassungsbereich® auf S. 21), .
- Die Erfassung der Bodenflichen erstreckt sich auf dic gesamte selbstbewirtschaftete
landwirtschaftlich genutzte Fliche (Eigenland, Pachtland und unentgeltlich zur Be-
wirtschaftung erhaltene LF). -

6. iiber den Ort des Betriebssitzes (Anschrift) lokalisierbar ist.

- Das ist die Gemeinde (der Gemeindeteil), in der (dem) sich der iiberwiegende Teil der
Wintschafisgebiude befindet, bei Betricben ohne Winschaftsgebidude die Gemeinde
(der Gemeindeteil), in der (dem) der groBte Teil der betreffenden Flichen (z.B. Wald-
flichen, Rebflichen, Flichen von Grisercien) des Betriebes liegt und/oder die Vieh-
haltung betrieben wird.

In den meisten Fillen ist in der Landwirtschaft der Betriebssitz mit dem Betriebsort
(Anschrift des Auskunftspflichtigen) identisch. -

Sonderfille
zu ,Betneb" Sofern die vorstehend genannten Voraussetzungen erfillt sind, rechnen zu den landwirt-

schafilichen und/oder forstwirtschaftlichen Betrieben auch

- Wanderschifereien, Bullen- und Eberhaltungen, Briitereien,

- landwirtschafiliche Versuchsbetricbe, -anstalten,

- landwintschaftliche Betriebe von Heil-, Pflege- und Krankenanstalten sowie Heimen,
- landwinschaﬁliche Betriebsteile gewerblicher Unternehmen,

- landwirtschaftliche und forstwirtschafiliche Betriebe &ffentlich-rechilicher Korper-
schaften,

- zuriickbehaltene Altenteilerflichen, sofern sie vom Altenteiler und/oder seinem Ehegat-
ten mit eigenen Arbeitskriften und Produktionsmitteln bewirtschaftet werden,

- landwirtschafiliche und forstwirtschaftliche Betriebe, die zusitzliche Einnahmen erzielen,
2.B. durch
. ihre Verbindung mit landwirtschaftlichen Nebenbetrieben und/oder Hilfsbetricben,
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. Vermietung von Riumen, z.B. im Rahmen der Aktion ,Ferien auf dem Bauernhof™,
. Vermietung von Gebiuden, Gebiudeteilen oder Hofflichen,
. voriibergehend stillgelegte LF.

Einzelproduktgemeinschafien und Betricbszweiggemeinschafien werden als eigenstindige
Betriebe erfaBt, wenn sie im wesentlichen mit eigenen Arbeitskriften und Produktionsmit-
teln (und nicht mit denen der Mitgliedsbetriebe) bewirtschafiet werden; Gemeinschafis-
obstanlagen, bei denen die Pflege- und/oder Emtearbeiten iiberwiegend von den Teilhabern
selbst durchgefiihrt werden, werden dagegen nicht als gesonderte Betriebe, sondern bei den
Teilhabern jeweils mit den eingebrachten Flichenanteilen erfabt.

Mehrere Betriebe in der Hand eines Inhabers (Betriebsinhabers) gelten als ein Betnieb,
wenn fiir die Bewirtschaflung dieser Einheiten in der Regel dieselben Arbeitskrifie und
Produktionsmittel (insbesondere Gebaude und/oder Maschinen) eingesetzt werden.

Erfassungs-
bereich Der Erfassungsbereich der reprisentativen Agrarstrukturerhebung 2001 erstreckt sich auf
alle Betricbe:

- mit einer landwintschaftlich genutzten Fliche von mindestens zwei Hektar oder mit
mindestens

a) jeweils acht Rindern oder Schweinen oder
b) zwanzig Schafen oder

¢) jeweils zweihundert Legehennen oder Junghennen oder Schiacht-, Masthihnen,
-hithnern und sonstigen Hihnen oder Gansen, Enten und Truthiihnem oder

d) jeweils dreiBig Ar bestockter Rebfliche oder Obstflache, auch soweit sie nicht im Er-
trag stehen, oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Gemiiseanbau im Frei-
land oder Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil- und
Gewiirzpflanzen oder Gartenbausimereicn fiir Erwerbszwecke oder

) jeweils drei Ar Anbau fiir Erwerbszwecke unter Glas von Gemiise oder Blumen und
Zierpflanzen,

Erhebungs- :

merkmale Erfiilllen Betriebe mindestens cine der vorgenannten Bedingungen (Erfassungsbereich),
dann sind alle Erhebungsmerkmale des Vordrucks zur ASE 2001 anzugeben, unabhingig
vom Erreichen einzelner, im Erfassungsbereich dargesteliter Grenzen.

Betriebsinhaber Inhaber/Untemehmer ist dicjenige Person, filr deren Rechnung und auf deren Risiko der
Betricb bewirtschaftet wird, ohne Riicksicht auf die jeweiligen individuell gestalteten Ei-
gentumsverhaltnisse (Eigentum, Pacht, Erbpacht, NutznieBung) an den Produktionsmitteln
(insbesondere Boden, Vieh, Gebiude, Maschinen).

' Erganzende Bemerkungen zu vorstehenden Kriterien:

Eine Ubertragung von Verantwortlichkeiten an einen Betricbsleiter entbindet den Be-
triebsinhaber nicht von seiner Eigenschaft als Betriebsinhaber, da er Triger des win-
schaftlichen Risikos und NutznieBer des wirtschaftlichen Erfolges bleibt.
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Inhaber/Unternehmer k3nnen sein:

a) bei Betrieben der Rechtsform , Einzelunternehmen*

- Einzelperson, einschlieBlich Ehepaar, Geschwister, Erbengemeinschaft (ohne Gesell-
schaftervertrag),

b) bei Betrieben der Rechtsform , Personengemeinschaften*

- BGB-Gesellschaft, nicht eingetragener Verein, Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft einschlieBlich GmbH und Co. KG - mit Gesellschafterverirag,

¢) bei Betrieben der Rechtsform , juristische Personen*

- Gebietskdrperschaften: Bund, Bundesland, Bezirk, Kreis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis-
oder Gemeindeverband,

- Kirche, kirchliche Anstalt oder dgl. Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts,

- Anstalten oder Stiftungen des privaten Rechts (einschl. Gemeinschaftsforsten mit
ideellem Besitzanteil),

- eingetragene(r) Genossenschaft oder Verein, Gesellschaft mit beschrinkter Haftung
(GmbH), Aktiengesellschaft (AG).

Sonderfille

zu ,Betnebs-

inhaber" Sind zwei oder mehrere Personen Betriebsinhaber in einem Betrieb der Rechtsform Ein-
zelunternehmen (z.B. Ehepaare, Geschwister, Erbengemeinschaft (ohne Gesellschafter-
vertrag)), so kann die iiberwiegend mit der Geschafisfithrung betraute Person (bei gleichen
Anteilen am Betriebsrisiko und bei nach Art und Umfang vergleichbarer Arbeitsleistung fiir
den Betrieb) in Anlehnung an das Lebensalter im Sinne der Erhebung als Betriebsinhaber

bestimunt werden.

Leitet cin Betriebsinhaber mehrere Betriebe, dann ist er im Sinne der Erhebung als Be-
triebsinhaber mit seiner anteiligen Arbeitsleistung fiir jeden Betrieb anzugeben.

Betriebsleiter Der Betriebsleiter ist in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen diejenige Person, die
den Betrieb leitet, also iiber den laufenden Einsatz an Produktionsmitteln bestimmt.

Dabei kann es sich um den Betriebsinhaber, einen seiner Familienangehérigen oder eine
andere mit der Leitung des Betniebes beaufiragte Person handeln (z.B. Angestellter).

In den Betnieben der Rechtsformen ,,Personengemeinschafien” und |, juristische Personen™
konnen mchrere Betriebsleiter titig sein. So ist i.d.R. jeder in der Personengemeinschaft
tatige Gesellschafter zugleich Betriebsleiter. .

Erginzende Anmerkungen zu vorstehenden Definitionen:

In Betnieben der Rechtsform Einzelunternehmen darf als Betriebsieiter nur eine Person je Betrieb - entweder
bei Abschnitt 9 oder bei Abschnitt 10A des Erhebungsvordrucks - angegeben werden. Ein unterschiedliches
Ausmab in der Ubertragung von Verantwortlichkeiten an den Betriebsleiter ist moglich. Die vertragsmiBig
festgesetzte Zahlung eines erfolgsabhingigen Entgeltes an den mit der Leitung eines Betriebes beaufiragten
Betriebsleiter macht diesen nicbt zum Betricbsinhaber.
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4 Durchfiihrung der Erhebung

4.1 Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten

Zur Entlastung der Auskunfispflichtigen kénnen Erhebungsbeaufiragte eingesetzt werden. Sie haben sich aus-
zuweisen und sind zur Geheimhaltung besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer Titigkeit gewonnenen Er-
kenntnisse diirfen sie nicht in anderen Verfahren oder fiir andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt
auch nach Beendigung ihrer Titigkeit.

Die Erhebungsbeaufiragten sollen den Auskunfispflichtigen bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie
diirfen die Erhebungsvordrucke nach deren Angaben ausfillien.

4.2 Erhebungsunteriagen

Jeder Erhebungsbeaufiragte erhalt fiir dic Befragung der Betriebe zur Agrarstrukturerhebung 2001 neben den
speziellen Anweisungen des Statistischen Landesamies folgende Unterlagen:

- Anschrifienliste,

- voradressiene Erhebungsvordrucke,

- Erhebungsvordrucke ohne Adresse,

- Erhebungsvordrucke E,

- Einzelperson-Erhebungsvordruck PS,

- Hilfsblatt-Vordrucke HS

- Anleitung zur Durchfiihrung der ASE 2001.

4.3 Durchfiihrung der Erhebung in den Betrieben

Der Erhebungsbeaﬁﬁmglc mub die Erhebung selbst durchfiihren; er darf seine Aufgaben keiner anderen Person
ibertragen.

Auf Wunsch kann der Auskunfispflichtige aber auch

- die Angaben zu den Fragen selber in den Erhebungsvordruck eintragen; in derartigen Fillen muB der Erhe-
bungsbeaufiragte dem Auskunfispflichtigen die fir die sach- und termingerechte Beantwortung der Fragen
erforderlichen Hinweise und Erlauterungen schrifilich iibergeben und erforderlichenfalls ausfiihrlich mindlich
erljutern,

den vollsuindig und korrekt ausgefiillten Erhebungsvordruck dem Erhebungsbeaufiragien aushindigen oder
ungeknickt in einem verschlossenen Umschlag dem Erhebungsbeauftragten iibergeben oder ihn in einem
ausreichend frankierten Umschlag innerhalb einer Woche nach Erhalt an die Erhebungsstelle iibersenden. Die
Antwort ist gemiB § 15 Abs. 3 BSwatG bei postalischer Ubersendung erst erteilt, wenn dic ordnungsgemaib
ausgefiilllen Erhebungsvordrucke der Erhebungsstelle zugegangen sind.

Wiinscht ein Familienangehoriger des Betriebsinhabers zu den mit cinem P gekennzeichneten Fragen im Er-
hebungsvordruck (auBerbetriebliche Einkommensquellen (Codes 814 - 817)), dab seine Angaben auf einem
gesonderten Erhebungsvordruck eingetragen werden, so sind vom Erhebungsbeauftragten Name und Anschrift
dicses auskunfispflichtigen Familienangehorigen in den Einzelperson-Erhebungsvordruck PS einzutragen und
die Kenn-Nr. des Betriebes (sicbenstellig) sowie die Gemeinde-Kennziffer aus dem Erhebungsvordruck zu
iibernehmen. AuBerdem ist die Ifd. Nr. der Person aus dem Abschnitt 9 des Erhebungsvordruck auf Vordruck PS
zu ibertragen und bei Ausgabe des Erhebungsvordrucks PS ist die betreffende Person iber der Ifd. Nr. im
Erhebungsvordruck durch ein Kreuz (x) zu kennzeichnen.

AbschlieBend soll die Richtigkeit und Vollstindigkeit der Angaben auf den Erhebungsvordruck durch
Unterschrift auf der letzten Seite bestitigt werden.
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Anderung der Anschrift des Betriebsinhabers

Zunichst ist zu priifen, ob der in der Anschriftenliste vorgegebene Name und die Anschrift des Betriebsinhabers
noch zutreffen. Etwaige Anderungen sind im Anschrifienfeld auf dem Erhebungsvordruck und in der An-
schrifienliste einzutragen. Eine etwaige Anderung des Betriebssitzes (siche Seite 20, Ifd. Nr. 6.) muB dem Sta-
tistischen Landesamt mitgeteilt werden. ‘

Betriebsiibergabe, Betriebsteilung, Betriebsaufldsung

Wurde der Betrieb an einen anderen Inhaber ibergeben, so ist dieser auskunfispflichtig (Betriebsiibergabe). Der
Name des neuen Inhabers ist sowohl auf dem jeweiligen Erhebungsvordruck als auch in der Anschrifienliste zu
vermerken. Werden im Falle einer Betriebsteilung die abgegebenen Flichen und/oder Viehbestinde von einem
im Sinne der Definition des Betriebes neugegnindeten Betrieb (Neugriindung) iibernommen, ist der Inhaber des
neugegriindeten Betriebes zusitzlich zwn Inhaber des verbleibenden Restbetriebes auskunfispflichtig, wenn er
entsprechend dem Agrarstatisukgesetz vom 25. Juni 1998 zum Erfassungsbereich der ASE gehont.

Falls ein Betneb nicht mehr besteht, ist die Betriebsauflosung in der Anschrifienliste anzugeben und der Erhe-
bungsvordruck mit dem Vermerk ,,aufgelost” dem Staustischen Amt zuzuleiten.

Nihere Hinweise zur Bearbeitung dieser Verdnderungen sind den speziellen Anweisungen des Statistischen
Landesamtes zu entnehmen.

Betriebsteile

Besteht ein Betrieb aus mehreren voneinander entfemt liegenden Betriebsteilen, die einheitlich bewirtschaftet
werden, dann ist die Meldung fiir den gesamten Betneb dort abzugeben, wo sich der Hauptsitz des Betniebes
befindet.

Unternehmen

Untemehmen i.S. der Agrarstrukturerhebung sind unter einheitlicher und selbstindiger Fithrung stehende wirt-
schafiliche, finanzielle und rechtliche Einheiten. Gehdren mehrere Betriebe zu einem Unternehmen, geben die
Untermehmen die Meldungen fiir jeden ihrer inlindischen Betriebe ab.

Unternehmen mit Betrieben in verschiedenen Lindern haben fiir jedes Land, in dem sie einen Betrieb haben,
gesondert zu melden.

Verschriebene Erhebungsvordrucke

Sollten voradressierte Erhebungsvordrucke beim Ausfiillen verschrieben worden oder sonstwie unauswertbar
sein, missen fiir diese neue Erhebungsvordrucke angelegt werden. Dazu muB der Erhebungsbeauftragte Name
und Anschrift des Betriebsinhabers, die Kenn-Nummer des Betriebes (siebenstellig) und Gemeinde-Kennziffer
aus der Anschrifienliste auf mitgelieferte Erhebungsvordrucke ohne Anschrift vollstindig iibertragen. Neu
ausgestellte Erhebungsvordrucke sind in die vom Statistischen Landesamt voradressierten Erhe-
bungsvordrucke einzulegen (Riickgabe auch des verschriebenen Erhebungsvordrucks, Kennzeichnung des
gulugen Vordrucks usw.); hieriber ist der Auskunfispflichtige zu unterrichten.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
) -

-262 -



Verwendung von Zweitexemplaren (Erhebungsvordruck) und Erginzungsvordrucken (E)

Bei Betrieben, in denen zu Abschnitt 9 Angaben fiir mehr als 8 Personen eingetragen werden miissen, sind die
weiteren Personen in einem Zweitexemplar des Erhebungsvordrucks einzusetzen. Im Zweitexemplar bleiben die
Spalten 001 , Betriebsinhaber* und 002 , Ehegatte* leer, die vorgedruckten Spaltennummem ,,003*, ,,004“ usw.
sind nicht (in ,,009*, , 010" usw.) abzudndemn.

Bei Betrieben, in denen zu Abschnitt 10A Angaben fiir mehr als 8 Personen einzutragen sind, sind die 9. bis 28.
Person (= 20 Personen) in einem Erginzungsvordruck E aufzufithren. Sind mehr als 28 Personen einzutragen,
sind ein weiterer bzw. mehrere weitere Erganzungsvordrucke E auszufiillen. Im ersten und jedem weiteren
Erganzungsvordruck E ist eine 1fd. Nummer der Person einzutragen (beginnend mit 009 auf dem ersten
Erginzungsvordruck E).

Sowohl bei den Zweitexemplaren des Erhebungsvordrucks zu Abschnitt 9 ais auch bei den Erginzungsvordnuk-
ken E zu Abschnitt 10A sind dic gepriiften Angaben zur Anschrift und die Kenn-Nr. des Betriebes (sicben-
stellig) sowie die Gemeinde-Kennziffer aus dem Erstvordruck (Vordruck mit AdreSangabe) zu iibertragen
und die Ifd. Nr. des Zweitvordrucks bzw. Erginzungsvordrucks E in das dafiir vorgeschene Feld einzutragen,
hieriiber ist der Auskunfispflichtige zu unterrichten. Wenn der Auskunfispflichtige auf der Selbsteintragung der
Angaben zu den Abschnitten 9 und 10A besteht, muf der Erhebungsbeauftragte cinen eventuellen Bedarf an
Zweit- bzw. Erganzungsvordrucken E erfragen und dem Auskunfispflichtigen zur Verfiigung stellen; hierbei
sind vom Erhebungsbeauftragten Name und Anschrift, die Kenn-Nr. des Betniebes (siebenstellig) sowie
Gemeinde-Kennziffer vom Erstvordruck zu tibemehmen.

Die fiir einen Betrieb ausgefiillten Zweitexemplare und Erginzungsvordrucke E sind in den Erhebungsvor-
druck einzulegen.

Unterschiedliche Berichtszeitriume

Beachtet werden mub der Berichtszeitraum, fiir den dic Fragen gestellt sind. Die Mehrzahl der Fragen bezieht
sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Hiervon abweichende Berichtszeitrdume sind bei den betref-
fenden Fragen bzw. Abschnitten jeweils angegeben. ‘

Auskunftsverweigerung

Verweigert ein Auskunfispflichtiger die Beantwortung der Fragen ganz oder teilweise, so ist er in angemessener
und sachlicher Form sowohl auf seine gesetzlich begriindete Auskunftspflicht als auch darauf hinzuweisen, daf
alle mit der Erhebung betrauten Personen zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. Dariiber hinaus ist er
ilber das generelle Verbot der Weiterleitung von Einzelangaben an die Finanzverwaltung zu unterrichten.
Weilere Regelungen hierzu sind den speziellen Anmerkungen des Statistischen Landesamtes zu entnehmen.

Telefonnummer, Ldschung von Name und Anschrift

Zur Ereichterung etwaiger Riickfragen wird auf der letzten Seite des Erhebungsvordrucks die
Telekommunikationsanschlunummer des Betriebsinhabers oder -leiters erbeten. Die Beantwortung ist frei-
willig. Hierauf ist der Auskunfispflichtige ausdnicklich hinzuweisen. Dem Auskunfispflichtigen sollte auch
mitgeteilt werden, daB die Hilfsmerkmale nach AbschluB der formalen Priifung der Angaben auf Vollstindigkeit
von Erhebungsvordrucken abgetrennt und mit Ausnahme von Name, Anschrift und Telekommunikations-
anschluBnummer vernichtet werden.
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Achtung:

Die Erhebungsvordrucke dirfen micht geknickt werden, weil hierdurch die Datenerfassung im Statistischen
Landesamt erschwert werden wiirde.

4.4 Eintragungstechnik

Die unterschiedlichen Mdglichkeiten zur Beantwortung der Fragen sind bereits auf der ersten Seite des Erhe-
bungsvordrucks kurz erlutert. Dariiber hinaus ist folgendes unbedingt zu beachten:

Ankreuzen vorgegebener Antworten zum Beispiel ®

Hier sind nur diejenigen Einuagung;fcldcr anzukreuzen, fiir die der Sachverhalt zutnfft.

Eintragen der zutreffenden Anzahl zum Beispie! 1|5

Zahlenangaben sind rechtsbiindig in die vorgesehenen Felder einzutragen.

Achtung:

Bei Flichenangaben (Abschnitte 7 und 8) sind die Hektar-Angaben in die fiinf ersten Spalten, die Ar-Angaben in
die beiden letzten durch einen verstirkten Strich abgehobenen Felder, einzutragen.

Nullen am Ende von Wertangaben sind in jedem Fall als solche zu schreiben und nicht durch Stnche anzudeu-
ten.

Beispiele:

zu den Abschnitten 7und 8 Richtig Falsch
Helar | Ar cktar |
67 Hektar, 92 Ar { 11 1sl710]2 | 3512

15 HHckar L1 tastolo] LA LisD

Eintragen der zutreffenden Keomziffer ...........cooooooovvcociercnenene. ZUM Beispiel @
KIAMeSteintragungen ...t zum Beispiel | Tochter |

Klanexteintragungen deutlich lesbar in die vorgegebenen Antwortfelder schreiben. Bei schmalen Antwortfeldern
(Abschnitte 9 und 10A) sind ldngere Eintragungen erforderiichenfalls zu trennen.

Zum Beispiel 006
Schwie-
ger-
mutter
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4.5 Beispiel fir das Ausfiillen des Ergdnzungsprogramms im Erhebungsvordruck

Erhebungsvordruck S
Erlauterungen und Hinweise zum Ausfilllen des Erhebungsvordrucks
1. FUr die Beantwortung der Fragen gibt es loigende Méglichkeiten:
e) An!u‘mcn vorgegebener Antworten ®
it ffend) zum Beispiet
b) Elmugul
- der ondan Ansahl 2um Beispiel | 1
- der zutreflenden Kennziffer 2zum Bei ,' t
c) Ki ) gen (in W ) zum Beispiel | Tochter |
o 2. Aul Grﬂndon der mehtichm wmd- aufl eine geschiechtsspezifische
Statistisches 3undesamt g (2.B. Belriebsinhab fin) verzichiet.
Dienstort Berlin 3. Fr die B o der auf Vordruck S/3 mit dem Buchstaben P gel ich
Gruppe IX A reten Fragen wird suf W h ein Einzeip Erhebungsvordruck (PS) aus-
Otto-Braun-StraBle 70/72 gehiindigt,
10178 Benlin
Telefon: (030) 2324-5
Gemeinde-Kennziffer Kenn-Nr. des Betriebes
Barcode
Vordruck S
Nr.
Bei 2
und mehr

Agrarstrukturerhebung 2001

in den landwirtschaftlichen Betrieben

(einschl. Gartenbau- und Weinbaubetrieben)

Erhebungseinheiten sind landwirtschaftliche Betriebe mit:
1. 2 ha und mehr landwirtschaftlich genutzter Flache (LF), soweit deren Waldfiache das 10fache der LF nicht ubersteigt

. 2. weniger als 2 ha LF (einschlieBlich Betriebe ohne LF),
wenn diese mindestens eine der nachstehend aufgefOhrten unteren Erfassungsgrenzen orreichen oder Uberschreiten:

e 30 Ar bestockte Rebftache, auch soweit sie nicht im e 3 ArGemase fur Erwerbszwecke unter Glas
Ertrag stent e 3 ArBlumen und Zierpflanzen fir Erwerbszwecke
e 30 ArObstflache, auch soweit sie nicht im Ertrag steht unter Glas
e 30 ArHopfen e 8 Rinder
e 30 ArTabak e B Schweine
e 30 Ar Baumschulen e 20 Schafe
e 30 ArGemiseanbau im Freiland e 200 Legehennen
e 30 Ar Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland e 200 Junghennen
e 30 Ar Heil- und Gewtlirzpfianzen e 200 Schiacht-, Masthahne, -hUhner und sonst. Hahne
e 30 Ar Gartenbausamereien fur Erwerbszwecke e 200 Ganse, Enten und Truthuhner

Erfullt der landwirtschaftliche Betrieb mindestens eine der unter 1. oder 2. genannten Bedingungen, dann sind alle Erhebungs-
merkmale der Erhebungsteile (Bodennutzung, Viehbestande, Arbeitskrafte und weitere Strukturmerkmale), und Zwar unabhangig vom
Erreichen einzeiner unter 2. vorgegebener Grenzen, anzugeben.
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Informationen fir den Auskunftspflichtigen nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Rechtsg'rundlagen:

1.

[ ]

L

Gesetz liber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG)
tn der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 1998 (BGBI. I S. 1635).

Gesetz uber die Statistik fiir Bundeszwecke

(Bundesstaustikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI.

I S. 462, 565), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 16.Juni 1998 (BGBIL. I S. 1300).

Gesetz zur Gleichstellung stiligelegter und landwirtschaftlich
genutzter Flichen vom 10. Juli 1995 (BGBI. 1 S. 910).

Rechte und Pflichten der Erhebungs-
beauftragten:

1.

Zur Entlastung der Auskunftspflichtigen konnen Er-
hebungsbeauftragte eingesetzt werden. Die aus ihrer
Tatigkeit gewonnenen Erkenntnisse durfen sie nicht in
anderen Vertahren oder fur andere Zwecke verwenden.
Diese Verpfiichtung gilt auch nach Beendigung tihrer
Taugkeit. Die Erhebungsbeauftragten sollen den
Auskunftspflichtigen bei der Beantwortung der Fragen
behilflich sein.

Auf Wunsch kann der Auskunftspflichtige die Angaben
auch selbst in den Erhebungsvordruck eintragen und
diesen dem Erhebungsbeauftragten- Gbergeben oder in
einem verschiossenen Umschlag aushandigen oder bei
der Erhebungsstelie abgeben oder dorthin ausreichend
frankiert innerhaib einer Woche absenden.

Hilffsmerkmale, Trennen und L&schen:

1.

Hilfsmerkmale sind Vor- und Familienname (ggf. Firma,
Instituts- oder Behdrdenname), Anschnft, Datum und
Unterschrift sowie die als. freiwillige Angabe erbetene
TelekommunikationsanschluBnummer.

Sie dienen lediglich der technischen DurchfGhrung der
Erhebung und werden spatestens nach Abschlul der
Prifung der Angaben auf Volistandigkeit von den
Erhebungsvordrucken abgetrennt und mit Ausnahme von
Name, Anschrnft und Teiekommunikationsanschiu-
nummer vernichtet.

Auskunftspflicht und Geheimhaltung:

1.

Auskunftspflichtig sind nach § 93 Abs. 2 Nr. 1 AgrStatG
i.V.m. § 15 BStatG Inhaber oder Letter landwirtschaftlicher

Betriabe.

Far die Angaben Ober die auBerbetrieblichen Erwerbs-
und Unterhaitsquellen des Betriebsinhabers und seiner
Familienangehorigen sind nach § 93 Abs. 3 AgrStatG

die jeweils betroffenen Personen selbst auskunfts-
pflichtig. .

3. Die Antworten sind gemafl § 15 Abs. 3 BStatG wahr-
heitsgemdB, volistandig und innerhalb der von den
statistischen Amtern der Lander gesetzten Fristen zu

erteilen.

4. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Auffor-
derung zur Auskunftserteilung haben gemal § 15 Abs
6 BStatG keine aufschiebende Wirkung.

5. Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16
BStatG grundsatzlich geheimgehalten. Nur in aus-
dricklich geregeiten Ausnahmefallen durfen Einzel-
angaben Gbermitteit werden.

Eine Ubermittiung der erhobenen Angaben ist nach § 98
Abs. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatlG
an die zustadndigen obersten Bundes- oder
Landesbehdrden in Form von Tabellen mit statistischen
Ergebnissen zulassig, auch soweit Tabellenfeider nur
einen einzigen Fall auswessen

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist auch moglich, den
Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der
Aufgabe unabhangiger wissenschaftiicher Forschung fur
die Durchfuhrung wissenschaftiicher Vorhaben
Einzelangaben zur Verfugung zu steilen, wenn diese so
anonymiusiert sind, dal sie nur mit einem unver-
haltnismaBig groBen Aufwand an Zeit, Kosten und
Arbeitskraft dem’Befragten oder Betroffenen zugeordnet
werden konnen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fur Personen,
die Empfanger von Einzelangaben sind

Kennummer des Betriebes und
Betriebsregister:

1. Nach § 97 Abs. 3 AgrStatG wird fur jede Erhebungs-
einheit eine systemfreie und landesspezifische Kenn-
nummer, die der Identifizierung des Betriebes dient,
vergeben und vom Statistischen Landesamt in das nach
§ 97 Abs. 2 AgrStatG zu fihrende Betrniebsregister
Ubernommen.

2. In das Betriebsregister werden nach § 97 Abs. 2
AgrStatG foigende Hilfs- und Erhebungsmerkmale
aufgenommen:

- Name und Anschrift der Inhaber oder Leiter der Be-
triebe, TelekommunikationsanschiuBnummer,
Betriebssitz und die Bezeichnung fur regionale Zu-
ordnungen,

- Art des Betriebes,

Rechtsstellung des Betriebsinhabers,

landwirtschaftlich genutzte Flache,

- Waldflache,

Zahi der tatigen Personen,

Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen,

- Datum der Aufnahme in das Betriebsregister.
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Arbeitskrafte und weitere Strukturmerkmale 2001

Abschnitt 7:
Eigentums- und Pachtverhiltnisse an der LF
landwirtschaftlich genutzten Fliche Hektar | Ar
Landwirtschaftlich genutzte Flache (LF) des Betriebes 701 I
{Uberneh aus dem Erhebungsteil der Bodennutzung 2001, Code 268) I I 6 l 0 l S I 7
asvacntete L7 | (o0 Uan e s Seveemiapen 72 | | | | ] ] |
abztiglich und Holpacht) von anderen Verpachterm - 703 I l I 4 ' 6 l . l . E::::\ ‘-'cb::e' e
unentgettlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF - 704 l l I l l l
Elgene selbstbewirtschaftete LF = 705 I | I , l 4L116
verpachtete LF + 706
zuzlglich J J l J4l912
. unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene LF + 707 I I I I Ll
Eigene LF =708 I I nglale
Bitte geben Sie die Withrung an.
Es darf nur éjne Wiéhrung ahgegeben wérden.
Abschnitt 8: Innerhalb der letzten zwei Jahre erstmals
Pachtflichen und Pachtentgelte nt derzeitige gepachtete Flachen und Flichen mit
(Jahrespacht) fur die landwirt- gepachtete Jahrespacht Pachtpreisdnderung (Angaben sind bereits
schaftlich genutzten Flichen Flache for diese Flache in Spalte 1 bzw. 2 enthalten)
lie DM d L
- Ohne Pachtungen von Familienangehdrigen - Hektar Ar ::!.GEUR geg:c f;‘tete Ja:fr::plag:m
i 2 ache | for diese Flache
Von .anderen Verpichtern* l | l | , = l l l l [ Hektar [ Ar volle DM od. EUR
gepachtete LF 709 4[(6)1i1]710 41264 3 4
Ackeriand k4 >
val:;l::ﬂac(:m 711 l l ISI7I1I3 712 l l3|4|318 713 I I l l l l 714 l I I [ l
Grundsticks- _ . 4
und Dauergriniand ns| | || lololo|ms] | | lalolefme| L1 L1 It I ) 1111
g:c'::'(';:z o | sOnstige LF (einschi. gemischier
grundstlicke) iwh; gen. fUr die Pachtentge
Konnen, 2.8. von Acker- 2> ’ >
ovcmgionsng o zzr | | LU L2 [ o DL LA L]
Gepachtets LF innerhalb ei : kd
ges':;:io:se.nen mfepa:ht e 731 J l l 1 1 ' 732 l [ l ] l '
Wichtige Hinweise zum Ausfiillen des Erhebungsvordrucks
g .
Abschnitt 7:

Eigentums- und Pachtverhiltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Fliche

Die Angaben Ober die Eigentums- und Pachtverhaltnisse beziehen sich auf die landwirtschaftlich genutzte Fliche (nur bewirt-
schaftete LF) und nicht auf die Gesamtfliche des Betriebes (Betriebsflache) zum Erhebungszeitpunkt.

Die selbstbewirtschaftete LF ist fur‘ die gesamte statistische Auswertung die wichtigste Gliederungs- und BezugsgroBe; sie muff
daher im Abschnitt ,Eigentums- und Pachtverhaitnisse an der LF* mit der entsprechenden Flache im Erhebungsteil der Bodennutzung
Ubereinstimmen. - .

Hinsichtlich der Zuordnung zu den Flichen siehe Erhebungsteil Bodennutzung.
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Abschnitt 9:

Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Familienangehérigen
im April 2001 (Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen)

1. md betrieblichen Arbeiten beschaftigte Verwandte und Verschwigerte des Betriebsinhabers, die auBerhalb des Betriebes leben.
Ohne 2. Beschafigte in Betneben der Rechisform Personeng inschaften, -gesellschaften (BGB-Gesellschaft, ONG, KG, GmbH u. Co. KG

ua).

3. Beschafligte in Betrieben der Rechtsform ,juristische” Personen.

Die unter 1. bis 3. genannten Personen sind in Abschnitt 10 anzugebent

Person - satzien zwenexemptar vorwengen| 121011 | (01013 | {01013 | brojs] | |ovorg] | lorore] | |osor7] | |orord

Nebenstehend bitte zuerst aile beschaftigten
familienangehorigen Haushaitsmitglieder mit

Verwandtschafts- oder Schwagerschaftsverhiltrus Betriebs- Ehe-

zum Betriebsinhaber eintragen —_—— inhaber gatte

(2.8. Sohn, Schwiegermutter) :
Nachstehende Kennziffern (3 bis 7) fur das ~ T T~ T T T \/‘L\/'\/

Verwandtschaftsvernaitnis ab Spaite 003 bitte

eintragen —e>
Kinder (auch Stief-, Ehemn, Schwiegersitern.... = 5 1 2
Schwieger-, Pllege-, GroBeltern........................ 286 gone

Adoptivkinder) . = 3 Sonstig -7
Enkel ............. =4
manniich : =\ O1 O O
Geschiecht 802 O O O O
' weiblich Q2 X2 (oF ] (OF] 02 oF] 02 O2
Geburstag Januar bis April 803 B O O O Ot O O O
Mai bis Dezember O2 X2 O2 O2 O2 O2 O2 02
Geburtsjah
ebunsjant 804 Iumsw”usudl L] H L] H Lt H ! Hu ! HJ Ll |
Wer ist Betriebsiener? 808 | B O1 | O1 O:1 | O O1 | O1 01
_— | Anzahi der Arbeitswochen ]
oo Jamvevermer ] ] U] U] U] U] U] U] O
(oo Maushal) | 411 atsatunden I 1 111
wa:r““ - | mwuoche @urchechnit ﬂﬂ;JS'ul I !J Il l { ! J l LJ I[ j l ! ] l 11
oC n n
vom fur den Anzahl der Arbeitswochen i iR
2. April |Haushalt (Vier Wochen ader weniger) 809 4
bis des Be-
29. April [triebsin- Arbentsstunden
2001 habers tatig | je Woche (Durchschant) 810 ] 114

e ez, | ] W] O] U] O U] O 1
g""%“:‘e‘:; ﬁaﬂﬁlgxﬁmm) 812 [1_1 [uﬂ ll I lJJ I ! I |__|__] I___n___l l_IJ

I Einkommen ‘ ’
P aus anderer 814 Ot X4 Ot O O1 O O O]
Erwerbstatigkeit
Aus welchen Quellen [ Altersrente fur Landwirte,
wurde im Jahreszed- | Landabgaberente, Pro- 815 02 02 02 02 02 (oF] 02 (OF]
raum Mai 2000 bis _%uktionsaufgaberente u.d N
April 2001 ein auBer-{ Rente, Pension, Arbetts- :
betriebliches Ein- | losengeid/-hife, Sozial- 816 | O3 Oa (O] O O (O K] O3 Os
kofrunen bezogen? | hife ua
inkommen aus Verpach- .
tung, Vermietung, Kapital- 817 X4 . Oa Qs O4 Ou4 Oas Qa4 Os
vermogen u. 8.
818 2

Bei auBerbetrigblichem Einkommen (einschlielich Kindergeld) von Betnebsinhaber und/oder Ehegatte
Weiches Jahres-Nettoeinkommen von Betnebs- - das aus den auBerbetrieblichen Quellen O Zutreffendes
inhaber und/oder Ehegatte zusammen war oder . . . 821 bitte ®
schatzungsweise hoher? - das aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb X2 ankreuzen

Hirwers: Diese Angabe dient mit zur Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben.
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Abschnitt 10:

Stindig und nicht stindig im Betrieb Beschiftigte

Dazu zahlen Personen, die

- mit dem Betriebsinhaber eines Betriebes der Rechtsform Einzeluntemehmen verwandt oder verschwagert sind, a_ber auBierhalb des Betriebes leben,
- in Betrieben der Rechisform Personengemeinschaften, -gesellschaften (BGB-Geselischaft, OHG, KG, GmbH u. Co. KG u.a.) beschiftigt sind,
- in Betrieben der Rechtsform ,juristische* Personen beschattigt sind.

- Ohne Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Familienangehorigen, die in Abschnitt 8 nachgewiesen

A. Stindig im Betrieb Beschiftigte im April 2001

2Zu den stindig im Betrieb Beschaftigten zihien Personen, die in einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschiossenen

Arbeitsverhattnis zum Betrieb stehen.

Lfd. Nr. der Bei mehr ais 8 Personen bitte
Person Ergdnzungsvordruck E verwenden

lojort | loio14

CIIE

oo14

loto1d

lotoid | [o1017 | [otoid

Hier bitte alie stindig Beschiftigten mit der
Bazeichnung ihrer ausgelbten Titigkeit

(.zif‘:..g::ellschaner, Verwalter, Schiepper- g \/\/ \/\/\/\/\/\/
fahrer, Gartner, Auszubildender_ Praktikant)
| Geschicht mannlich 001 O p = Q] O O Ot O Ot O
' weiblich 2 02 02 O2 Q2 O2 O:2 O2
eburtsts Januar bis April %02 X1 O1 O1 O1 O O1 O1 O1
9 Mai bis Dezember O 2 XZ O 2 O2 o)) @) 2 O 2 O2
Geburtsjahr 9°3|_1Lg|_6_|__a”_1_|_91_7|_$_’|1|1“111“11;H|11HH[“[HI
Wer st Betriebsleiter? 051 O O1 O O O O1 O1 O
Arbei
:?V:ce:c: fur diesen x:f,awo:zn :::t::ﬂc:;::;nm M [il U U l_l I__] l_, I__J
vom Betrieb
2. April |(ohne Haus-
bis halt) tati Arbeitsstund
::b:&"“ e ;.wln-?'w?l'-mm 907 |4 ! 0] [41 ol I ! l l ] I I ] l | ! J I | I l ! J
(A:nstzct::i?r::?:a;') O O O\ O1 O1 O O1 O
Arbeiter 2 | X2 02 02 02 O:2 (o) ] 02
i:r?:ﬂb Angesteliter O3 (OK] O3 O3 O3 O3 Oa O3
des lal’\‘d-n 911
R":’J.“..E. Beamter O« O O O« O4 Os Os Qa4
triebes
Geselischafter Os Os Os Os Os Os Os Os
o e Cosataaaen 9 Os | Os | Os Os | Os | Os Os | Os
912 2

B. Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001

Zu den‘nicht standig im Betrieb Beschaligten zihlen Personen, die in einem befristeten, weniger als drei Monate, abgeschlossenen Art

verhditnis zum Betrieb stehen.

Wieviel nicht standig im Betrieb beschiftigte
Personen waren fUr diesen Betrieb im
Jahreszeftraum Mal 2000 bis April 2001 tatig?
(EinschiieBiich S rbeitskrafie)

Zaht der

Beschaftigten 918 I L1
Minner
Arbeitsieistung in volien 919 ’
Arbeitstagen?) insgesamt Ll 1 12
Zahi der I
Beschiaftigten 21
Frauen
Arbeitsieistung in vollen 922
Arbeitstagen?) insgesamt Lt ]2

1) 8 Stunden = | Arbeitstag

[Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999|
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Abschnitt 11:
Wirtschaftsddnger tierischer Herkunft

A. Ubernahme von Glie (FIussigmist)

Ist GUlle aus anderen Betrieben im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 ubernommen und auf ;
saibstbewirtschafteten Flachen dieses Betriebes aufgebracht worden? 73 s On nein 182

B. GUlle (Fiussigmist)

ist in diesem Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 betriebseigene Gillle angefallien? 734 ja;& 1 nein O 2
Ist betriebseigene Gulie auf selbstbewirtschafteten Flachen dieses Betriebes . .
aufgebracht worden? 735 ]ax 1 nein O 2
Wenn Code 734 Ist betriebseigene Gllle auf Flichen anderer Betriebe aufgebracht worden? 736 ja O nein J8X2
mit ja° beant- .
wortet: Wie groB ist die Lagerkapazitit!) des Betriebes fGr GUlle? 737 m3 | | [6l0 J
Fur wieviele Monate der Statihaitungsperiode ist die Lagerkapazitat fir GUlle ohne 738
zwischenzeitiiches Aufbnngen ausreichend? : volie Monate ]

1) Einschliellich gemieteter/gepachteter oder gemeinschaftlicher Lagerkapazitaten, die diesem Betrieb zur Verfigung stehen.

C. Festmist und Jauche

Sind in diesemn Betrieb im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 Festmist und Jauche 739 }a)&l nein O 2
angefalien? .
<¢92) GroBe der befestigten I I
Wenn Code 738 | e grog ist die Lagerkapazitit!) Festmist? Dungplatte 740 | 2 | f4]0]o0
mt ja" beant- des Betriebes fur:
rtet: ’ Grole der ' I
worte Jauche? Jauchegrube [ALIN I 11 {310

1) Einschiiellich gemieteter/gepachteter oder gemeinschaftiicher Lagerkapazitdten, die diesem Betrieb zur Verfigung stehen.
2) Grundfischen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflachen von Festmist dienen (2.8. Tiefstall), sind nicht 2u berucksichtigen.

[ statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund. ab 1999]
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Die Richtigkeit der gemachten Angaben wird bestatigt:

TT.MM.2001 LXXXXX XXX XX

Datum Umerschirift Tek ikati hiug
(freiwillige Angabe flr evil. RUckiragen)

noch: Wichtige Hinweise zum Ausfiillen des Erhebungsvordrucks

Abschnitte 9, 10A und 10B
Arbeitskrifte

Im Erhebungsvordruck sind die Arbeitskrafte nachzuweisen, die im landwirtschaftlichen Betrieb beschdrtigt sind.

In den landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen sind das:

1.
2

der Betriebsinhaber und sein Ehegatte,

Familienangehdrige, die ununterbrochen oder zeitweise auf dem Betrieb leben oder ihre Verpflegung Uberwiegend vom Betrieb
erhaiten, bzw. die vom Haushalt und Betrieb rdumliich getrennt leben, aber in einem abgeschlossenen Arbeitsverhaltnis zum
Batrieb stehen,

standig und nicht standig beschaftigte familienfremde Arbeitskrafte (einschliefilich Saisonarbeitskrafte), die Uber einen
Arbeitsvertrag (unbefristet/ befristet) verfigen. ’

In den landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform Personengemeinschaften und juristische Personen sind das:

1.
2

Gesellschafter, soweit sie in der Personengemeinschatt tatig sind,

Familienangehorge der Gesellschafter, soweit sie einen Arbeitsvertrag mit der Personengemeinschaft abgeschlossen haben
und mnt betrieblichen Arberten beschattigt sind,

standig und nicht standig beschaftigte Arbeitskrafte (einschiiellich Saisonarbeitskrafte), die einen Arbeitsvertrag mnt der Per-
sonengemeinschaft oder einem Betrieb der Rechtsform juristische Personen® abgeschiossen haben und mit betneblichen
Arbeiten beschaftigt sind.

FQr den Nachweis der Arbeitszeit giit:

1.
2.

fur alle Familienarbetskratte der Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen und

far alle standig beschaftigten Arbeitskrafte der Betnebe der Rechtsformen Einzelunternehmen, Personengemeinschaften und
juristische Personen ’

(Dazu z#hien auch Familienangehdrige, Verwandie und Verschwigerte des Betriebsinhabers in Betrieben der Rechtsform Einzeluntemehmen,
die zwar im Betrieb beschinigt‘sind {mit Arbeitsvertrag), aber nicht ununterbrochen oder 2eitweise auf dem Betrieb (Haushalt des
Betriebsinhabers) lebten )

- die Anzah! der Arbeitswochen (z.B. 4 Wochen),

- die Anzahl der durchschnittlichen Arbeitsstunden je Woche (z.B. 10 Stunden)

im Zeitraum 2. April bis 29. Apni 2001.

Far alle nicht standig Beschaftigten der Betriebe der Rechtsformen Einzelunternehmen, Personengemeinschaften und juri-
stische Personen

~ die Anzahl der Personen,

- die Arbeitsleistung in vollen Arbeitstagen (8 Stunden = 1 Arbeitstag)

im Jahreszeitraum Mai 2000 bis April 2001 (bessere Einbindung der Saisonarbeitskrafte in den Arbeitskraftenachweis).

[ Bitte die Unterschrift nicht vergessen! J

(siehe oben)
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4.6 Nachpriifen der Angaben in den Erhebungsvordrucken

1. Vollzahligkeit )
Fiir jeden in der Anschriftenliste genannten Betrieb muB ein Erhebungsvordruck vorhanden sein.

!\J

Aufgeldsté Betriebe oder Aussage verweigernt

Wenn der Betrieb nicht mehr existiert oder der Betriebsinhaber bis zum Abschlufl des Erhebungsgeschiftes
die Aussage verweigert, ist ein Vermerk auf dem Erhebungsvordruck und auf der Anschnftenliste
anzubnngen.

3. Ubereinstimmende Kenn-Nr. des Betriebes

In samtichen fiir diesen Betrieb ausgefiillten Erhebungsvordrucken muf die Kenn-Nr. des Betriebes (sie-
benstellig) dbereinstimmen.

4. Ubereinstimmende Anschrif
Im Einzelperson-Erhebungsvordruck PS muB die Anschrift im Anschriftenfeld mit dem Erhebungsvordruck

ibereinstmmen.

5. Betniebe der Rechtsform ,Einzelunternehmen™
Ber Abschnitt 9 mub im Erhebungsvordruck zumindest der Betriebsinhaber eingetragen sein.

6. Betriebe der Rechisforen ,,Personengemeinschafien®, |, juristische Personen™
Abschnitt 9 darf un Erhebungsvordruck keine Personeneintragung enthalten; bei Abschnitt 10 miissen
Angaben fiir mindestens etne standig oder nicht stindig beschifligte Person eingetragen sein.

7. Abstimmung der Angaben im Erhebungsvordruck

a) Abschnitte 7,8, 9, 10, und 11
Die Zahlenangaben miissen rechtsbiindig eingetragen werden.

b) Abschnitte 7 und 8: ,.Eigentums- und Pachtverhiltnisse sowie Pachtflichen und Pachtentgelte*

Die LF bei Code 701 muB mit der Angabe zu Code 258 der Bodennutzung 2001 iibereinstimmen.

Bei Codes 705 und 708 ist die Richtigkeit der Berechnung zu priifen.

ist bei Code 703 eine Fliche angegeben, darf die Ubentragung der Pachtfliche nach Code 709 und die

Angabe des Pachtentgeltes (Code 710) nicht fehlen und umgekehat.

AuBerdem muB die Unterteilung der von ,anderen Verpichtem* gepachteten LF (Code 709) und der

zugehorigen Jahrespacht (Code 710) nach Nutzungsarten (Ackerland, Dauergrinland usw.) vorge-

nommen worden sein.

Wenn bei Codes 713, 717 usw. Fliachenangaben eingetragen sind, missen auch die entsprechenden Felder

fiir die Jahrespacht (Codes 714, 718 usw.) Eintragungen enthaiten. .

Bei Codes 713, 717 usw. bzw. 714, 718 usw. dirfen die Eintragungen zu diesen Fragen weder bei der

Fliche noch bei der Jahrespacht hoher sein als dic entsprechenden Angaben zu Codes 711, 715 usw. bzw.

712, 716 usw. Die Summen der Eintragungen zu den Codes 711, 715 bis 727 sowie 712, 716 bis 728

missen den Angaben zu den Codes 709 bzw. 710 entsprechen, wenn keine geschlossene Hofpacht

vorliegt.
¢) Abschnitt 9: ,Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Arbeiten beschiftigten Fami-

lienangehdrigen im April 2001%

Im Abschnitt 9 mub (miissen) fir jede eingetragene Person

- bei Code 801 die zutreffende Kennziffer cingetragen sein,

- bei Code 802 das Geschlecht angekreuzt sein,

- bei Code 803 und 804 Geburtsmonat und Geburtsjahr angegeben sein,

- mit Eintragungen bei Codes 807, 809 oder 811 auch die jeweils zugehorigen Codes 808, 810 bzw. 812
eine Eintragung aufweisen und umngekehrt (Codes 809 und 810 diirfen nur beim Betriebsinhaber und/
oder dessen Ehegatten Eintragungen aufweisen),

- Eintragungen bei den Codes 811 und 812 diirfen nur zugelassen werden (auBer beim Betriebsinhaber
und / oder dessen Ehegatien), wenn auch die Codes 807 und 808 eine Eintragung aufweisen.

Im Abschnitt 9 ist bei Code 817 (Einkommen aus Verpachtung ...) in Spalte 1 ,Betriebsinhaber” eine
Ankreuzung zu erwarten, wenn zu Code 706 eine verpachtete LF angegeben ist.
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Wenn Codes 811/812 eine Eintragung aufweisen, mul auch Code 814 angekreuzt sein.

Im Abschnitt 9 mub bei Code 821 entweder das Eintragungsfeld ,1* oder ,2“ angekreuzt sein, wenn
mindestens bei einer der Codes 814 bis 817 in der Spalte 001 (Betriebsinhaber) und/oder Spalte 002
(Ehegatte) Eintragungen vorliegen. Verfligen Betriebsinhaber und Ehegatte iber kein auberbetriebliches
Einkommen (Codes 814 bis 817: Eintragungsfelder in Spalten 00! und 002 nicht angekreuzt), soliten in
der Regel auch beide Eintragungsfelder bei Code 821 nicht angekreuzt sein. Wenn allerdings Betriebs-
inhaber und/oder Ehegatte noch andere (z.B. Kindergeld) als bei den Codes 814 bis 817 verbal ange-
fithrten Einkommen beziehen, kann bei Code 821 die Signierziffer ,,2 angekreuzt sein.

d) Abschnitt 10A: ,,Stindig im Betrieb Beschiftigte im April 2001

Im Abschnitt 10A mub (miissen) fiir jede cingetragene Person
- bei Code 901 das Geschlecht angekreuzt sein,
" - bei Code 902 und 903 Geburtsmonat und Geburtsjahr angegeben sein,
Wenn Code 906 Angaben enthilt, muB auch der zugehdrige Code 907 eine Eintragung aufweisen und
umgekehrt. ’

¢) Abschaitt 10B: ,Nicht stindig im Betrieb Beschiftigte im Jahreszeitraum Mai 2000 bis
April 2001¢ '

Bei Abschnitt 10B miissen, sofem Beschiftigte nachgewiesen werden, auch Arbeitstage eingetragen
sein.

f) Abschnitt 11: ,Wirtschaftsdinger tierischer Herkunft*

Die Codes 733, 734, 739 miissen in jedem Fall (eniweder mit ,ja“ oder ,nein") angekreuzt sein. Ist
Code 734 mit ,ja" beantwortet, miissen die Codes 735 und 736 mit ,ja" oder ,nein™ beantwortet sein und
Codes 737 und 738 einc Eintragung aufweisen. Ist Code 739 mit ,ja" beantwortet, muB Code 740
und/oder 741 eine Eintragung aufweisen, auBer wenn Festmist nur auf Grundflichen von Stallungen, die
gleichzeitig als Lagerflichen von Festmist dienen (z.B. Tiefstall), anfillt. Ist Code 740 beantwortet, mu
einer der Codes 737 oder 741 eine Eintragung aufweisen.
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5 Rechtsgrundlagen und Auskunftspflicht

Fiir die Erhebung gelten folgende Rechtsgrundlagen:

1. Gesetz iiber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 1998 (BGBI. I S. 1635).

2. Gesetz iiber die Statisuk fur Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)y vom 22. Januar 1987 (BGBI. |
S. 462, 565), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.Juni 1998 (BGBI. I S. 1300).

3. Gesetz 2ur GIeié:hsleIlung stillgelegter und landwirtschafilich genutzter Flachen vom 10. Juli 1995 (BGBL. |
S. 910).

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Abs. 2 Nr. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 BStatG.

Danach sind auskunfispflichtig die Inhaber/Untemehmer der Betriebe in der auf Seite 21 angegebenen Ab-
grenzung.

Fiir die Angaben tber die auberbclnebhchen Erwerbs- und Unterhaltsquellen sowic ﬁsr die soziale Slcherung des
Betriebsinhabers und seiner Familienangehorigen sind nach § 93 Abs. 3 AgrStatG die jeweils betroffenen
Personen selbst auskunfispflichtig. Falls dies vom  Auskunfispflichtigen (Familienangehonge des
Betriebsinhabers von Einzelunternehmen) gewiinscht, werden diese Angaben auf etnem gesonderten
Erhebungsvordruck (PS) erhoben.

Die Antworten sind gemiB § 15 Abs. 3 BStatG wahrheitsgemaf, vollstindig und innerhalb der von den
statistischen Amtern der Linder gesetzten Fristen zu enteilen.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunﬁscncnlung haben gemif § 15
Abs. 6 BStatG keine aufschiebende Wirkung.

6 Statistische Geheimbaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsitzlich geheimgehalten. Nur in ausdrickiich
geregelten Ausnahmefillen dirfen Einzelangaben tibermuttelt werden.

Eine Ubermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 98 Abs. 1 AgrStaiG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG
an die zustindigen obersten Bundes- oder Landesbehorden in Form von Tabellen mit statisuschen Ergebnissen
zulissig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Abs. 6 BSwaG ist auch méglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe
unabhangiger wissenschaftlicher Forschung fiir die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben
zur Verfligung zu stelien, wenn diese so anonymisiert sind, daB sie nur mit einem unverhiltnismafBig grofen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden konnen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fiir Personen, die Empfinger von Einzelangaben sind.
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7 Anhang

7.1 Ermittlung des aullerbetrieblichen Nettoeinkommens

Zum auBerbetrieblichen Einkommen (netto) zihlen folgende Einkommensarten, die bei der Beantwortung der
Codes 814 bis 817 und 821 zu beriicksichtigen sind:

Netioeinkommen aus Gewerbebetrieb, aus selbstindiger oder freiberuflicher Erwerbstitigkeit*)):
Betriebseinnahmen abziiglich der Summe aus Betriebsausgaben, Pflichibeitrigen zur Sozialver-
sicherung und anteiliger Einkommenssteuer (entsprechend dem Anteil dieses Emkommcnstclles
am Gesamteinkommen),

Nettoeinkommen aus ErwerbstAtigkeit als Arbeitnehmer4):
Bruttolohn oder Bruttogehaltsbeziige abziiglich der Summe aus Lohnsteuer und Beitrigen zur
Sozialversicherung,

Nettoeinkommen aus Quellen der sozialen Sicherung: _
Gesamteinkommen aus Pension abziiglich Lohnsteuer, Renten und sonstige Beziige ohne Abzug,

Nettoeinkommen aus Verpachtung oder Vermietung’):
Einnahmen abziiglich der Sumune aus Werbekosten (Grundsteuer, Gebiudeversicherung, Repara-
turkosten, Verwaltungskosten usw.) und anteiliger Einkommenssteuer (Anteile dieses Einkom-
mensteiles am Gesamteinkommen),

Nettoeinkommen aus Kapitalvermagen:
Zins- und Dividendeneinnahmen abziiglich der Summe aus Kapualcruagssleuer Vermégenssteuer

und Abgabe zum Lastenausgleich,

Nettoeinkommen aus sonstigen auBerbetrieblichen Quellen:
Gewinne aus anderen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben: Betriebseinnahmen abziiglich der
Summe der Betricbsausgaben.

Zum Zwecke ciner zutreffenden Erfassung des Nettoecinkommens aus den Quellen auBerhalb dieses Betricbes
empfiehit es sich, dem Auskunfispflichtigen erforderlichenfalls durch Aufzihlung méglicher auferbetrieblicher
Einkommensquellen behilflich zu sein. Einen Uberblick dariiber - getrennt nach Einkomunensarten - gibt die
Zusammensteilung auf S. 38. Einen Uberblick iber hiufig vorkommende Einnahmen, die jedoch micht zum
Einkommen rechnen, bringt die Ubersicht auf S. 40

Deimn Nettoeinkomunen kann - im Falle des Vorliegens von Unterlagen fiir die Einkommensbesteuerung - der
Einkommensbetrag zugrundegelegt werden, der sich aus dem Bruttoeinkommen aus den Quellen auBerhalb
dieses Betriebes nach Abzug der Beitrige fiir die Sozialversicherung und die jeweils zutreffenden Personen-
steuemn (in erster Linie Lohn- bzw. Einkommenssteuer) ergibt.

Bei Lohn- und Gehaltsempfingern kann, soweit keine genauen Unterlagen vorliegen, fiir dic Ermittlung der
Einkommenshshe von Tarifarbeitszeiten und Tarifléhnen unter Beriicksichtigung von Qualifikation, Alter und
Familienstand ausgegangen werden.

) Auch Einnahmen aus vortbergehender Tatigkeit sind einzubezichen
5) Das Nettoeinkommen aus selbstandiger oder freiberuflicher Tatigkeit und aus Verpachtung und Vemuelung ist, sofern
eine genauere Schitzung in Anlehnung an entsprechende Unterlagen fritherer Jahre nicht moglich ist, naherungsweise

durch einen Abschiag von 20 % vom Bruttoeinkommen zu ermitteln.
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7.2 Beispiele fir verbreitet vorkommende Arten auBerbetrieblichen Einkommens

Einkommen aus
Gewerbebetrieb Gewinne des Gewerbebetriebes oder der Gewerbebetriebe (Gastwirtschafl, Metzgerei 0.4.)
aus der laufenden Bewirtschaflung.’

Einnahmen gréBeren Umfangs aus der Titigkeit in einem Maschinenning.
Gewinne aus anderen gewerblichen Unternehunen.
Gewinne aus VeriuBerung oder Aufgabe von Gewerbebetrieben oder -betnebsteilen.

Gewinne aus VeriuBerung von Antcilen an gewerblichen Untemehmen.

Einkommen aus

selbstindiger oder

freiberuflicher Er-

werbstatigkeit Gewinne aus einer der nachstehend genannten oder 4hnlichen Titigkeit, sofern diese in
eigener Verantwortung und al\u' cigene Rechnung durchgefiihrt wurden.

In Frage kommen freie Berufe, wie z.B. Arzte, Rechtsanwilte, Kiinstler, Architekten, Ver-
messungsingenieure.

Gewinne bei Aufgabe ciner selbstindigen oder freiberuflichen Tatigkeit.

Einkommen aus

der Erwerbstatig-

keit als Arbeit-

nehmer Lohn oder Gehalt aus einem oder mehreren Dienstverhiltnis(sen) als Arbeiter, Angestetlter
oder Beamter, Volontir, Auszubildender (Lehrling), nichtselbstandiger Vertreter 0.4.

Einzubezichen sind auch:

Lohn- oder Gehaltsfortzahdungen im Krankheitsfall,

Lohn- oder Gehaltsnachzahlungen,

13. Monatsgehalt,

Tantiemen, Leistungs- und Treuepriamien, .

Weihnachts- oder Urlaubsgeld, ‘

Lohnausgleichszahlungen,

Kurzarbeits- oder Schlechtwettergeld,

Uberstundengeld,

Abfindungen beim Ausscheiden,

Geldwert von Sachleistungen, wie Deputate, freie Kost und Wohnung,
Essensgeldzuschuf,

Sonstige Zuschiisse des Arbeitgebers zu Versicherungs- oder Sparpramien.

Einkommen aus
Quellen der ge-
setzlichen oder
privaten sozialen
Sicherung Altersrente,
Pension aufgrund beamtenrechtlicher Bestimmungen,
Vorruhestandsgeld,
Unfalirente; Leistungen fiir Personenschaden durch private Haftpflichtversicherungen (z.B.
Kfz-Versicherungen),
 Landabgaberente,
Renten aus dem Lastenausgleich,
Kriegsopferversorgung,
Arbeitslosengeld oder -hilfe,
- Souzialhilfe,
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Einkommen aus
Verpachtung und
Vermietung

Einkommen aus
Kapitalvermogen

Einkommen aus
sonstigen auber-
betnieblichen
Quellen

Krankengeld,

Wohngeld,

Unterhaltszahlungen durch Verwandte,
Kindergeld/Erziehungsbeihilfe.

Pacht- oder Mieteinnahmen aus Uberlassung

- unbeweglichen Vermégens (z.B. Grundstiicke, Gebiude, Gebadudeteile) und Rechten (u.a.
Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungsrecht),

Hierin sind auch einzubezichen:

Einnahmen aus Campingplitzen, sofern fiir deren Betrieb bauliche oder sanitire Ein-
richtungen geschaffen sind und die Flichen aus der LF ausgeschieden sind,

Einnahmen aus der Verpachtung land- oder forstwirtschaftlicher Flichen des befrag-
ten Betriebes, die iber das tiblicherweise als , Kleinpachtungen" bezeichnete Mab
hinausgehen, .

Einnahmen aus der Vermietung von Hofflichen oder Scheunen u.i. als Lagerraum
oder zum Ab- oder Unterstellen, z.B. von Wohnwagen, sofern damit die betriebliche
Nutzung dieser Flichen bzw. Gebaude auf lingere Dauer unterbunden ist,

Einnahmen aus Zimmervermictung, sofern diese Riumlichkeiten nur in loser Ver-
bindung zu den Gebiuden des Betriebes stehen, ohne die Grenzen der steuerlich als
gewerblich bezeichneten Nutzung zu iberschreiten (getrennte Gebaude, groBerer
Umfang der Ubernachtungen) und die Zimmervermietung nicht als “Ferien auf dem
Bauernhof” zu rechnen sind.

- beweglichen Vermogens (z.B. Uberlassung von lebendem und totem Inventar).”

Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen von Sparkassen- oder Bankkonten, sonstige Beziige
aus Aktien, Kuxen, GenuBscheinen,

Gewinnanteile aus Gesellschafien mit beschrinkter Haftung,

Einnahmen aus Beteiligung als stiller Gesellschafter,

Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden, Darichen, Anleihen.

Gewinne aus anderen land- oder forstwirtschaftlichen Betricben einschl. etwaiger Verdu-
Berungsgewinne.
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7.3 Beispiele fiir weder zum betrieblichen noch zum auBerbetrieblichen Nettoeinkommen zihlende Ein-
nahmen

Zum Nettoeinkommen zihlen nicht u.a.;

Heirats- und Geburtsbeihilfen des Arbeitgebers,

Schadensregulierungen durch Sach- oder Haftpflichtversicherungen (jedoch ohne Personenschadcnsreguhe-
rungen),

Riickvergiitungen oder Preisminderungen filr Waren des privaten Bedarfs,

Auszahlung filliger Lebens- 0.4. Versicherungen, '

Aufgenommene Kredite oder Darlehen,

Erbschaften,

Lotterie oder 4hnliche Gewinne,

Aussteuerbeihilfen,

Reisekosten-, Umzugskostenvergiitungen aus Sffentlichen Kassen,

Aufwandsentschidigungen aus &ffentlichen Kassen,

Beitragserstattungen seitens privat abgeschlossener Sachversicherungen,

Erstattung privater Steuern (z.B. Einkommen-, Vermégenssteuer),

Durchlaufende Posten,

Einnahmen aufgrund der Bestimmungen des Bundes-Ausbildungsforderungs-Gesetzes (BAF6G).
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- Anlage 9

Verzeichnis der Sachgebietstabellen zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001
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Hinweise zum nachfolgenden ,Verzeichnis von Sachgebietstabellen*:

Das Tabellenprogramm der ASE/LZ 1999 setzt sich aus

« Tabellen mit Merkmalen der Agrarstrukturerhebung,
 Tabellen mit Merkmalen der Landwirtschaftszahlung,
« Regionaltabellen mit Merkmalen der Agrarstrukturerhebung und der Landwirtschaftszahlung

zusammen.

Dariiber hinaus sind Bestandteil des Tabellenprogramms

» Tabellen zur Feststellung der betrieblichen Einheiten,
» Vorabtabellen,

« Tabellen fur verlaufsstatistische Auswertungen,

« Hilfstabellen,

o Eckzahlen.

Die Tabelleninhalte sind fachlich wie folgt gegliedert:

1.

Qualitative Gliederungsmerkmale
Hauptproduktionsrichtung
» Landwirtschaftiiche Betriebe
« Forstwirtschaftliche Betriebe
Betriebssystematik {Betriabsbereiche, -formen, -arten, -typen)
Unterscheidung der Betriebe nach dem Anteil des Standarddeckungsbeitrages
(StDB) des sntsprechenden Produktionsbereiches am StDB des Gesamtbetriebes,
Sozialskonomische Betriebstypen (Erwerbscharakter)
« Haupterwerbsbetriebe
» Nebenerwerbsbetriebe
Rechtsform
« Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen
« Betriebe der Rechtsform Personengemeinschaften, -gesellschaften
» Betriebe der Rechtsform juristische Personen

Quantitative Gliederungsmerkmale
Die quantitative Gliederung der Tabellen wird aufgrund festgelegter GroBenklassen fir LF, WF, SIBE, Altersgruppen und
Anzahl der Arbeitskréafte vorgenommen.

Die Vorspaitengliederungen sind in Anlage 10 dieser Verdffentlichung aufgezeigt.
Um den unterschiedlichen GroBenstrukturen in Ost-, Nord- und Siiddeutschland Rechnung zu tragen, verwenden die

StLA GréBenklassengliederungen mit alternativen Darunter-Nachweisen (siehe dazu auch Anlage 10).
Bei Bundesaufbereitungen wird wie folgt verfahren:

¢ Deutschland = Ostversion
¢ Bundeslander = die jeweils fur die Landeraufbereitung
festgelegte Version
« Friheres Bundesgebiet = Nordversion
¢ Neue Lander und Berlin-Ost = Ostversion
» Stadtstaaten = Nordversion
Regionale Gliederung ‘
Bei Bundesaufbereitungen wird der Ergebnisnachweis fiir folgende administrative
Einheiten durchgefihrt:

¢ Deutschiand
« Bundeslander
« Fritheres Bundesgebiet
* Neue Lander und Berlin-Ost
Auf Landerebene werden Tabelien mit allgemein erhobenen Merkmalen bis zum Kreis,
solche mit reprasentativ erhobenen Merkmalen fiir das jeweilige Land bzw. bis zum Regierungssitz aufbereitet.
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Anlage 9:

und Agrarstrukturerhebung 2001

Verzeichnis der Sachgebietstabellen
zur Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszihlung 1999

Sachgebiet
Erhebung Tabellennummer mit Kennzeichnung Vorspalfen-
gliederungen
Jahr T=total, R=reprasentativ,
A=Arbeitstabelle -
Struktur der Bodennutzung,
Rechtsformen
ASE/LZ 1999 1T bis 11T; A3.3T und A3.4T nach Gkl. LF, GKI. WF
ASE 2001 1.1R,2.1R nach Gkl. LF
Struktur der Viehhaltung
ASE/ LZ 1999 51.1T, 52T bis 56T nach Gkl. LF
ASE 2001 | 51-1R, 52R bis S6R, 51.17, 52T bis 56T nach Gkl. LF
BestandsgroB8en der Viehhaltung
ASE/LZ 1999 57T bis 64T nach Landem und Regierungsbezirken
ASE 2001 57T bis 64T nach Léndern und Regierungsbezirken
Tierbestiinde nach Kategorien
ASE/Z 1999 | 70R/T, 71R/T, 72T, 73T, 74T nach Landem und Regierungsbezirken
{ ASE 2001 70T bis 74T nach Lindern und Regierungsbezirken
Betriebe mit Viehhaitung
' ASE/LZ 1999 90T nach Landemn und Regierungsbezirken
ASE 2001 A 90T nach Landern und Regierungsbezirken
Betriebssystematik,
Standardbetriebseinkommen
ASE/ LZ - 1999 101T bis 103T, A101.4T, A103.4T, A104T | nach Gki. LF und/oder StBE
ASE 2001 101R, 102R, A101.4R, A104R nach Gki. LF und/oder StBE
Sozlaldkonomische Betriebstypen
ASE/LZ 1999 1517 nach Gkl. LF, StBE und Betriebssystemen
| ASE 2001 151R nach Gkl. LF, StBE und Betriebssystemen
{
Gewinnermittiung
ASE/LZ 1999 161T, A161.4T nach Gki. LF, StBE und Betriebssystemen
ASE 2001 entfalit :
Eigentums- und Pachtverhiiltnisse
ASE/LZ 1999 201R, 202R, 204R bis 210R, A203R nach Gkl. LF
ASE 2001 201R, 202R, 204R bis 210R, A203R nach Gkl. LF
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Sachgebiet

Erhebung Tabellennummer mit Kennzeichnung Vorspalten-
gliederungen
Jahr T=total, R=reprasentativ,
A=Arbeitstabelle
Personal- und Arbeitsverhéitnisse
(vor Klassifizierung)
ASE/ L2 1999 251.1R, 252R bis 258R, 261R, A263 T nach Gkl. LF
A251.2R nach Gkl. der Arbeitskréfte
259R, 260R nach Altersgruppen
ASE 2001 251.1R, 252R bis 258R, 261R nach Gkl. LF
A251.2R nach Gkl. der Arbeitskréfte
259R, 260R nach Altersgruppen
Personal- und Arbeitsverhditnisse
(nach Klassifizierung)
ASE/LZ 1999 301R bis 306R nach Gkl. StBE und Betriebssystemen
ASE 2001 301R bis 306R nach Gki. StBE und Betriebssystemen
AuBerbetriebliche Einkommensquellen
ASE/LZ 1999 A351R nach Gki. LF
ASE 2001 A351R nach Gkl. LF
Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft
ASE/ LZ 1999 451R bis 454R‘, A453.3R, A453.4R nach Gkl. LF.
ASE 2001 451R bis 454R, A453.3R, A453.4R nach Gkl. LF
Eigentums- und Pachtverhiitnisse
(W4 1999 701T, 702T, 704T bis 707T, A703T nach Gkl. LF
Personal- und Arbeitsverhiltnisse
Lz 1999 A711T bis A713T nach Gkl. LF, Gkl. WF
Berufsbildung
Lz 1999 721R, 722R nach Gki. LF und Altersgruppen
Soziale Sicherung
Lz 1999 A 731R, A733R nach Gkl. LF
A 732R, A 734R nach Altersgruppen
Vermietung von Unterkiinften
W4 1999 74T nach Gkl. LF
Hofnachfolge
Lz 1999 751T, 752T nach Gkl. LF in Kombination mit

Altersgruppen des Betriebsinhabers, nach
Gkl. StBE und Betriebssystemen
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Sachgebiet
Erhebung Tabellennummer mit Kennzeichnung Vorspalten-
gliederungen
Jahr T=total, R=reprasentativ, )
A=Arbeitstabelle
Gemeindetabellen
ASE/ LZ 1999 1T bis 3T nach Kreisen und Gemeinden
ASE 2001 entfallt
Kreistabellen
ASE/LZ 1999 1T und 2T nach Gkl. LF und Flechtsformen
ASE 2001 entfalit
Arbeitsmarktregionen '
ASE/ LZ 1999 1Tund 2T nach Gkl. LF und Rechtsformen
ASE 2001 entfalit
| Feststellung der betrieblichen Einheiten
ASE/ LZ 1999 1T bis 4T, 1R bis 4R nach Gebietseinheiten
5T, 5R nach Gkl. LF
ASE 2001 1.1T, 2T bis 4T, 1.1R, 2R und 4R nach Gebietseinheiten
5.1T,5.1R nach Gkl. LF
Vorabtabellen
ASE/LZ 1999 1T, 2T, 4T, 5T, 6T, 8T nach Fruchtarten, le. der Betriebe/LF,
1R bis 8R Tierarten, Rechtsformen, Erwerbs-
charakter Personengruppen,
ASE 2001 1T, 2T, 4T, 5T, 8T (wie ASE/ LZ 1999)
1R bis 8R
. Verlaufsstatistische Auswertungen
ASE/ LZ 1999 VERU 1, VERU 2 ' * nach Gkl. LF, Betriebssystemen, Gki.
StBE, Erwerbscharakter
ASE 2001 entfalit
Hilfstabellen
ASE/LZ 1999 1 (Hochrechnung), 2 (durchschn. wdchentl. | nach Schichien, wdchentlichen
Arbeitsstunden) Arbeitsstunden
ASE 2001 1 (Hochrechnung), 2(durchschn. wichentl. | nach Schichten, wdchentlichen
Arbeitsstunden) Arbeitsstunden
Okologischer Landbau
ASE 2001 (12R,22R ,51.2R) nach Gkl. LF
51.2T
FBE: 1.2T, 1.2R nach Gebietseinheiten
5.2T,5.2R nach Gki. LF
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Anlage 10

Gesamtlberblick Gber die Vorspalten-GréBenklassenschemata fir LF,
WF, StBE, Altersgruppen und Arbeitskrafte in den Aufbereitungstabellen
zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001 :

[ Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundi. ab 1999
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Anlage 10:
Gesamtiberblick Gber die Vorspalten - GréBenklassenschemata
fur LF, WF, StBE, Aitersgruppen und Arbeitskréfte
in den Aufbereitungstabellen zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001

Gliederungsmerkmal Gliederungsschemata
Bund Ostversion Nordversion Sidversion
Landwirtschaftlich unter 2 unter 2 unter 2 unter 2
genutzte Flache (LF) 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5
von . .. bis 5 - 10 : 5 - 10 5 - 10 5 - 10
unter...ha 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20
: 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30
30 - 50 30 - 50 30 - 50 30 - 50
50 - 100 50 - 100 50 - 100 50 - 100
fur ASE/LZ 1999 100 u. mehr ‘ 100 u. mehr 100 u. mehr 100 u. mehr
und ASE 2001 Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt
darunter: darunter: darunter: darunter:
100 - 200 100 - 200 50 - 75 50 - 75
200 - 500 . 200 - 500 75 - 100 75 - 100
500 - 1000 500 - 1000 100 - 200 100 - 200
unter 10 unter 10 unter 10 unter 10
10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30
30 - 50 . 30 - 50 30 - 50 30 - 50
50 -100 50 -100 50 - 100 50 - 100
100 u. mehr 100 u. mehr 100 u. mehr 100 u. mehr
Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt
darunter darunter
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 -1000 500 -1000
unter 2
2 - 10
10 - 30
30 - 50
50 - 100
100 u. mehr
Insgesamt - -
darunter:
100 - 200
200 - 500
500 -1000
Waldflache (WF) 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20~
von . .. bis 20 - 50 20 - 50 20 - 50 20 - 50
unter...ha 50 - 100 50-- 100 50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200 100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500 200 - 500 200 - 500
fur ASE/LZ 1999 500 u. mehr 500 u. mehr 500 u. mehr 500 u. mehr
und ASE 2001 Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt
darunter darunter darunter Darunter
500 - 1000 500 - 1000 50 - 75 50 - 75
1000 - 5000 1000 - 5000 75 - 100 75 - 100
5000 - 10000 5000 - 10000 200 - 300 200 - 300
: fur forstw. Betriebe
unter 2
2- 5
5-10
fur landw. Betriebe
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Gliederungsmerkmal

Gliederungsschemata

Bund Ostversion Nordversion Sldversion
Standardbetriebs- unter 5 000 unter 5 000 unter 5 000 unter 5 000
einkommen (StBE) 5000 - 10000 5000 - 10000 5000 - 10000 5000 - 10000
von . .. bis 10 000 - 20000 10000 - 20000 10000 - 20000 10000 - 20000
unter ... DM 20000 - 30000 20 000 - 30000 20000 - 30000 20 000 - 30000
30 000 - 50000 30 000 - 50000 30000 - 50000 30000 - 50000
50000 - 75000 50 000 - 75000 50 000 - 75000 50 000 - 75000
75 000 - 100 000 75 000 - 100 000 75 000 - 100 000 75 000 - 100 000
fur ASE/LZ 1999 100 000 und mehr 100 000 und mehr 100 000 und mehr 100 000 und mehr
und ASE 2001 Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt
darunter: darunter: . darunter: darunter:
100 000 - 200 000 100 000 - 200 000 10 000 - 15000 unter 2 500
200 000 - 500 000 200 000 - 500 000 15000 - 20 000 10000 - 15000
500 000 und mehr 500 000 und mehr 40 000 - 50 000 40 000 - 50000
Standardbetriebs- unter 2 500 unter 2 500 unter 2 500 unter 2 500
einkommen (StBE) 2500 - 5000 2500 - 5000 2500 - 5000 2500 - 5000
von . . . bis 5000 - 10000 5000 - 10000 5000 - 10000 5000 - 10000
unter . . . Euro 10000 - 15000 10000 - 15000 10000 - 15000 10000 - 15000
15000 - 25000 15000 - 25000 15000 - 25000 15000 - 25000

fur ASE 2001

25000 - 37500
37 500 - 50000
50 000 und mehr

Insgesamt

darunter:
50 000 - 100 000
100 000 - 250 000
250 000 und mehr

25000 - 37500
37 500 - 50000
50 000 und mehr

Insgesamt

darunter:
50000 - 100 000
100 000 - 250 Q00
250 000 und mehr

25000 - 37 500
37 500 - 50000
50 000 und mehr

Insgesamt

darunter:
5000 - 7.500
7 500 - 10 000
20000 - 25000

25000 - 37500
37 500 - 50000
50 000 und mehr

Insgesamt

darunter:

unter 1 250
5000 - 7500
20 000 - 25000

Altersgruppen
Altervon . . .
bis . .. Jahren

far ASE/LZ 1999
und ASE 2001

15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 u. mehr
Insgesamt

GroBenklassen der

Arbeitskrafte
Betriebe mit . . .
Arbeitskraften

fir ASE/LZ 1999
und ASE 2001

1
2

3

4und 5

6 und mehr
Insgesamt

darunter:
6- 9

10 - 19
20 u. mehr

[Statisﬁsches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Programm und
Organisation der
Landwirtschaftszahlung
1999

Vorbemerkung

Landwirtschaftszahlungen sind seit jeher die wichtigsten
und inhaltlich umfassendsten Informationsquellen zur Be-
obachtung und Beurteilung der mittel- und langerfristigen
Veranderungen der Produktionskapazitaten und -struktu-
ren sowie der wirtschaftiichen und sozialen Verhéitnisse
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Merkmale und
Umiang des Erhebungsprogramms spiegeln den aus zeit-
nahen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und orga-
nisatorischen Anforderungen resuitierenden Bedarf an
betriebsspezifischen Informationen wider.

Die Landwirtschaftszahlungen komplettieren die seit Mitte
der 70er Jahre - bislang unter der Bezeichnung ,Agrar-
berichterstattung” — stattfindenden zweijahrlichen Agrar-
strukturerhebungen. Die Agrarstrukturerhebungen sind im
jeweiligen Zahlungsjahr Grundlage bzw. integraler Be-
standteil der Landwirtschaftszahiungen und liefern zwi-
schen den Landwirtschaftszahlungen aktuelle Informatio-
nen iiber die Anderungen der Agrarstruktur, allerdings mit
einem nicht so umfassenden Merkmalsprogramm.

Die zweijahrlichen Agrarstrukturerhebungen und die in
8- bis 12jdhrigen Absténden stattfindenden Landwirt-
schaftszahlungen werden unter dem Oberbegriff ,Struktur-
erhebungen in land- und forstwirtschatltlichen Betrieben*
zusammengefaBt. Das novellierte Agrarstatistikgesetz!)
beriicksichtigt die geanderte Terminologie.

Die Landwirtschaftszahlung gliedert sich in die Haupterhe-
bung, in die samtliche land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (einschl. Gartenbau- und Weinbaubetrieben) ein-
bezogen werden, und in die Bereichserhebungen (Spezial-
erhebungen)

— Gartenbauerhebung,
- Weinbauerhebung,
- Binnenfischereierhebung.

Dazu ist anzumerken, daB alle in der Gartenbauerhebung
und in der Weinbauerhebung zu erfassenden Betriebe
auch in die Landwirtschaftszahlung (Haupterhebung) ein-
bezogen werden. Gesonderte Erhebungen fir diese Be-
triebskreise sind aber zur Darsteliung garten- bzw. wein-
bauspezifischer Verhaltnisse erforderlich. Fiir 1999 sind
zunachst nur die Haupterhebung und die Weinbauerhe-
bung angeordnet worden, wobei flr letztere iberwiegend

') Geselz iiber Agrarstatistiken (Agrarstalistikgggetz-AgrSlalG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 1998 (BGBL. | $.1635).

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999

Daten aus der Weinbaukartei ibernommen werden. Fir
die Gartenbauerhebung, die zuletzt 1993/94 stattfand, be-
steht gegenwartig noch keine Rechtsgrundiage, da noch
zu prufen ist, ob und in welchem Umfang die Gartenbauer-
hebung in eine der Agrarstrukturerhebungen (2001/2003)
integriert werden kann. Ein Rickgriff auf Verwaltungsdaten
wie bei der Weinbauerhebung ist allerdings nicht méglich.
Rechtsgrundlage und Merkmalsprogramm fiir die ndchste
Binnenfischereierhebung kénnen erst festgelegt werden,
wenn die Anforderungen der Europaischen Union (EU)
prézisiert sind.

Die Haupterhebung der Landwirtschaftszahlung?)
wird im oben erwahnten Betriebskreis Anfang Mai 1999
durchgetiihrt, acht Jahre nach der ersten umfassenden Er--
hebung im vereinigten Deutschland. Angesichts des sich
verstarkenden Strukturwandels im friiheren Bundesgebiet
und der Anpassung an neue Gegebenheiten in den neuen
Landern ist diese Erhebung von besonderer Bedeutung,
erwarten doch Politik, Forschung und Verwaltung mit den
fachlich umtassenden und regional tief gegliederten Er-
gebnissen eine sichere Datenquelle fir die Untersuchung
der Ursachen dieser Strukturveranderungen.

Die Landwirtschaftszdhlung 1999 deckt zugleich die
gemaB der EG-Verordnungs3). liber die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe fiir 1999/2000 vorgesehene ali-
gemeine Zahlung (Grunderhebung) ab. Bei der Festset-
zung der Modalitdten fur die Gemeinschaftserhebung
1999/2000 sind die Empfehlungen der FAO4) betreffend
die Weltlandwirtschaftszahlungen mit beriicksichtigt wor-
den. Weitweit werden in etwa zehnjahrigen Abstdnden
Landwirtschaftszahlungen durchgefihrt.

1 Programm der
Landwirtschaftszahlung 1999

1.1 Erhebungskonzept

Die Landwirtschaftszéhlung 1999 besteht aus dem Grund-
und Ergénzungsprogramm der Agrarstrukturerhebung und
wird um spezifische Merkmale der Haupterhebung der
Landwirtschaftszéhlung selbst ergéanzt (siehe Ubersicht 1).

Einen Erhebungsbogen mit allen zu erhebenden Merk-
malen erhalten dabei nur etwa 100000 reprasentativ aus-
gewabhlte Betriebe, das heiBt jeder fiinfte Betrieb.

Bei den anderen rund 400000 Betrieben fallen dem-
gegeniber eine Reihe von Merkmalen des Erganzungs-
programms der Agrarstrukturerhebung weg (siehe auch
die Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2). Fir diese Betriebe gilt dann
auch ein in bezug auf das Erhebungsprogramm verkirzter
Fragebogen. Und fir beide Erhebungen gilt, daB bei wei-
tem nicht alle Merkmale auch fiir jeden Betrieb zutreffen.

2) Zur sprachlichen Vereinfachung wird im weiteren Text hierfir .Landwirtschaftszahlung
1999 verwendet.

3) Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 (iber die Struktur der
landwirtschaltlichen Betriebe (Amtsbl. EG Nr. L 56. S. 1), zuletzt gedndert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom 17. Dezember 1996 (Amtsbl. EG Nr. L 335. S. 3).
4)Food and Agriculture Organization of the United Nations - Erndhrungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen.
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Ubersicht 1: Einzelerhebungen und Programme der Landwirtschaftszahlung 1999

Landwirtschaftszahlung

Haupterhebung Weinbauerhebung Gartenbauerhebung | Binnenfischereierhebung
1999 Fur die Durchfihrung dieser spezifischen Bereichserhebungen muB die rechtliche Grundlage
Mar 1999 Dazu werden Angaben aus der Haupt- noch geschaffen werden. Gartenbaubetriebe sind zu den Merkmalen der Haupterhebung 1999
erhebung und insbesondere Verwaltungsdaten | auskunitspflichtig
aus der Weinbaukartei ausgewertet
Haupterhebung
Agrarstrukiurerhebung Spezifische Merkmale der Landwirtschaftsziihlung
Grundprogramm Erganzungsprogramm Haupterhebung
aligemein (total) allgemein (total) reprasentaliv aligemein (total) reprasentativ
- Bodennutzungshaupterhebung ~ Art der Gewinnermittiung/ - AuBerbetriebliche Erwerbs- ~ Vermietung von Unterkinften ~ Berufsbildung des Betriebs-

ua Umsatzbesteuerung und Unterhaltsquellen an Ferien- oder Kurgéste inhabers, seines Ehegatien und
* Gesamtfidche nach - Sozialbkonomische Verhaltnisse | — Wirtschaltsdinger tierischer - Hofnachiolge fiir Betriebsinhaber des Betnebsieiters

Hauptnutzungs- und der Betriebe Herkunft die 45 Jahre und alter sind - Soziale Sicherung des Betriebs-

Kulturarten - Arbeitskrifte nach Personen- - Arbeitskréfte nach dem inhabers und seiner Familien-
« Haupinutzungsarten nach gruppen Einzelpersonenkonzept angehorigen

Nutzungszweck - Eigentums- und Pacht-

- Viehzahlung verhaltnisse')

Bestande an

 Rindern

o Schweinen

« Schafen

 Plerden '} Nurim Jahr der Haupterhebung der

+ Gefogel Landwirtschaftszahiung aligemein.

Die Auswahl der Stichprobenbetriebe, fir die grundsatzlich
das Erhebungsprogramm des totalen und reprasentativen
Teils der Landwirtschaftszahlung zu erfragen ist, erfolgte
aus der letzten allgemeinen (totalen) Agrarstrukturerhe-
bung 1995. Mit der vorsorglichen Einrichtung von zwei
Zugangsschichten im Schichtungskonzept wurde eine
Zuordnungsmdoglichkeit fiir neu entstandene Betriebe ge-
schaffen. Wahrend einer Schicht alle Neuzugange zuge-
wiesen werden, die erstnach der Auswahibzw. im Rahmen
der Erhebung ermittelt werden (diese werden dann in das
Totalergebnis mit einbezogen), enthait die andere Schicht
alle bereits vor der Auswahl der Stichprobenbetriebe be-
kanntgewordenen Neuzugénge, die wegen fehlender An-
gaben keiner der Schichtgruppen zugeordnet werden
konnten.

1.2 Erhebungsprogramm

Das Erhebungsprogramm der Landwirtschaftszahiung
1999 besteht aus einem reprasentativen und einem alige-
meinen (totalen) Erhebungsteil. Den aligemeinen Erhe-
bungsteil haben alie Betriebe zu beantworten, den um-
fangreicheren reprasentativen Erhebungsteit nur rund 20 %
aller Betriebe.

1.2.1 Aligemeines (totales) Erhebungsprogramm in
den landwirtschaftlichen Betrieben

Die Bodennutzung wird anhand eines Frageprogramms
zur Nutzung der Gesamtflachen nach Hauptnutzungs- und
Kulturarten, zum Anbau auf dem Ackerland, zur Flachen-
stillegung und zum Zwischenfruchtanbau untersucht. Es
umfaBt alle fir die Beurteilung der Bodenbewirtschaftung
wichtigen Flachenkategorien. Neu aufgenommen wurde
die ,Art der Bewirtschaftung“. Sie dient der Unterschei-
dung der landwirtschaftlichen Betriebe in . konventionelle®
Betriebe und Betriebe des 6kologischen Landbaus. Mit
Hilfe dieser Zusatzfrage kénnen wirtschaftlich wichtige
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Merkmale getrennt fiir beide Betriebsgruppen ausgewertet
werden.

Die Angaben zu den Viehbestinden der Betriebe entspre-
chen denen der allgemeinen (totalen) Viehzahlung. Vieh-
bestande inKombination mit der Bodennutzung werden fir
die Betriebsklassifizierung und Berechnung des Stan-
dardbetriebseinkommensS) verwendet. Zum Sachkomplex
Rechtsstellung des Betriebsinhabers werden Angaben
nach Einzelpersonen, Personengemeinschaften oder juri-
stischen Personen erhoben, die eine Gliederung der Be-
triebe nach der Rechtsform (siehe Ubersicht 2) ermég-
lichen.

Gegenlber der letzten Landwirtschaftszahlung 1991 hat
sich der Nachweis fur Betriebe, deren Inhaber naturliche
Personen sind, geandert: Betriebe, die in der Rechtsform
eines Einzelunternehmens (Alleininhaber) gefihrt werden,
und solche von Personengemeinschaften/Personenge-
sellschaften (im weiteren Personengemeinschaften) wer-
den nunmehr getrennt dargestelit.

Die Arbeitskréafte der Nichtstichprobenbetriebe werden bei
der Landwirtschaftszahlung 1999 erstmals nicht mehr nach
dem Einzelpersonenkonzept (Nachweis jeder im Betrieb
standig beschaftigten Arbeitskraft) erfaBt. Statt dessen wird
die Anzahl der Arbeitskréfte nach zwei Personengruppen,
a) Familienarbeitskrafte und b) Standig und nicht standig
Beschatftigte einschlieBlich Saisonarbeitskriften (ohne
Familienarbeitskrafte), nachgewiesen. Beide Personen-
gruppen sind dann in Abhangigkeit von den geleisteten
Arbeitsstunden bzw. Arbeitstagen im Jahr in vier Arbeits-
zeitgruppen einzuordnen.

Nur diese vorgenannten Erhebungsmerkmale werden bei
der Landwirtschaftszahlung 1999 auch in forstwirtschaft-
lichen Betrieben erhoben.

5) Aus den vorhandenen pifanzlichen und tierischen Produktionsgrundiagen abgeleitete
wirtschaftliche BetriebsgréBe.

IStatistisohes Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999]




Ubersicht 2: Gliederung. der landwirtschaftlichen Betriebe nach der Rechtsform

Rechtsformen

Anzahl der Betriebe in Deutschland 1997 = 100 %

Einzelunternehmen
von Personengemeinschaften/ et
Alleininhabern Personengeseilschalten Juristische Personen
97% 2% 1%
davon 2. B. Gesellschaft bilrgerlichen Rechts, davon
| Erbengemeinschall. 1
[ 1 [ 1
Haupterwerbsbetriebe | * | Nebenerwerbsbetriebe Juristische Personen des Juristische Personen des
" privaten Rechts Offentlichen Rechts
9% 58%
08% 02%
z.AB. Geselischaft mit beschrankter 2.8 Gebietskérbersd\aﬂ.
’ Haftung. i Stiftung des dffentlichen Rechts.
Eingetragene Genossenschaft.

Mit dem Sachkomplex sozialbkonomische Verhéltnisse
der Betriebe werden Merkmale erfaBt, die in Kombination
mit den Angaben UOber die Arbeitskréfte der Betriebe Aus-
sagen uber deren Haupt- oder Nebenerwerbscharakter
({bei Einzelunternehmen) zulassen. Diese sozialdkonomi-
sche Betriebstypisierung hat sich gegeniiber der Land-
wirtschaftszahlung 1991 verdndert. Die amtliche Statistik
nahm 1991 eine Unterscheidung der Betriebe, deren In-
haber natiirliche Personen waren, in Haupt- bzw. Neben-
erwerbsbetriebe allein nach der Héhe des betrieblichen
Einkommens vor. Nunmehr kommen der tatsichliche
Arbeitseinsatz und das Verhéltnis zwischen dem betrieb-
lichen Einkommen und dem Gesamteinkommen des Be-
triebsinhabers und/oder seines Ehegatten zur Anwen-
dung. Als Haupterwerbsbetrieb wird jetzt der Betrieb
definiert, der - unabhangig vom Einkommen des Betriebs-
inhaberehepaares — tber 1,5 Arbeitskréafteeinheiten [Voll-
arbeitskrafte) und mehr verfiigt. Zu den Haupterwerbs-
betrieben werden aber auch die Betriebe gezahit, die mit
weniger als 1,5 Arbeitskrafteeinheiten bewirtschaftet wer-
den(0,75 bis unter 1,5 Arbeitskrafteeinheiten), und bei denen
der Anteil des betrieblichen Einkommens des Betriebs-
inhabers und/oder seines Ehegatten am Gesamteinkom-
men beider mindestens 50 % betragt.

Das Frageprogramm Uber die Eigentums- und Pachtver-
haltnisse an der landwirtschaftlich genutzten Flache (LF)
spiegelt wider, inwieweit die landwirtschaftiich genutzte
Flache des Betriebes als eigene oder gepachtete oder als
unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF bewirt-
schaftet wird und welcher Pachtpreis fir die zugepachtete
LF an die Verpachter zu entrichten ist. AuBerdem sind die
verpachteten und unentgeltlich zur Bewirtschaftung ab-
gegebenen landwirtschaftlich genutzten Flichen nach-
zuweisen.

Der Komplex Buchfiihrung wurde mit dem novellierten

Agrarstatistikgesetz neu gestaltet und auf die Gewinner-
mittiung fir steuerliche Zwecke abgestelit.

Die speziellen Fragen der Landwirtschaftszahlung 1999
tber die Weiterbewirtschaftung des Betriebes (Hofnach-
folge) und die Vermietung von Unterkiinften an Ferien- oder

| statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund. ab 1999 |
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Kurgéaste (,Ferien auf dem Bauernhof) wurden auch bei
der Landwirtschaftszihlung 1991 gestelit (siehe Ubersicht
4 auf S. 183). Bei der Vermietung ist die Zahl der Betten
nach der Art der Unterkunft (Zimmer, Ferienwohnung,
Ferienhaus) anzugeben. Die Hofnachfolge wird bei In-

: habern von Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen
" erfragt, die 45 Jahre und alter sind.

1.2.2 Reprasentatives Erhebungsprogramm in.den
landwirtschaftlichen Betrieben '

' Uber die Sachverhalte der allgemeinen (totalen) Erhebung

hinaus werden in den Stichprobenbetrieben weitere Er-
hebungsmerkmale erfragt. Ausgenommen ist dabei die
Erfassung der Arbeitskrafte nach Personengruppen, an
deren Stelle bei den Stichprobenbetrieben die auf Einzel-
personen bezogenen Angaben zu den Arbeitskréften
erhoben werden, die bei der Landwirtschaftszahlung 1999
im Unterschied zu 1991 nur noch reprasentativ nachzu-
weisen sind.

Im Frageprogramm Gber Arbeitskrafte werden die fur die
Beurteilung der Arbeitsverhéltnisse wichtigen Angaben
{iber den Umfang der Beschéftigung in den Arbeitsberei-
chen Betrieb (fur alle Arbeitskrafte), Haushalt des Betriebs-
inhabers (fur ihn selbst und fiir den Ehegatten) und tber
eine anderweitige Erwerbstatigkeit (nur fir auf dem Betrieb
lebende und mit betrieblichen Arbeiten beschaftigte Fami-
lienarbeitskréfte) erhoben. Im Gegensatz zur Landwirt-
schaftszahlung 1991 (und zu den bis einschlieBlich 1997
durchgefihrten Agrarstrukturerhebungen) werden ab 1999
in den Betrieben in der Rechtsform des Einzelunterneh-
mens nur noch die Personen nachgewiesen, die im Betrieb
beschéftigt sind. Das bis dahin mit der amtlichen Agrar-
statistik nachgezeichnete Bild Giber die gesamte Familie
des Alleininhabers (auf dem Betrieb iebende Familien-
angehdrige) wurde aufgegeben. Im Vordergrund der
Betrachtungen stehen jetzt die mit betrieblichen Arbeiten
Beschiftigten (siehe Ubersicht 3); Familienangehérige, die
nur auf dem Betrieb wohnen, ohne dort zu arbeiten, werden
nicht mehr erfaBt. Damit ist der Nachweis der Arbeitskrafte
in den Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen dem



Ubersicht 3: Mit betrieblichen Arbeiten beschéftigte Arbeitskrafte in der Landwirtschaft

Arbeitskrafte in der Landwirischaft
(mit betrieblichen Arbeiten beschaftigl)
Anzahl der Personen in Deutschland 1997 = 100%
I
[ ] ]
Einzelunternehmen Personengemeinschalten/
von Alleininhabern Personengeselischalten Juristische Personen
89% 5% 6%
] | — IJ;—l
[ ]
Familien- Familienfremde Standig Nicht stindig Standig Nicht standig
arbeitskrafte Arbeitskrafte Beschaftigte Beschéfiigte Beschéttigte Beschéftigte
79% 10% ) 4% 1% 6% 0%
l l_—l—ﬁ
[ 1 1
Allein- Ehegatte Weitere Slindig Nicht
inhaber Familien- Be- standig Be-
angehdrige schéftigte schiftigte
40% 18% 21% 5% 5%

der Rechtsformen Personengemeinschaften und juristi-
sche Personen weitestgehend angeglichen worden. Fir
den Nachweis der nicht standig im Betrieb Beschéftigten
(Arbeitskrafte mit einem befristeten, aut weniger als drei
Monate abgeschlossenen Arbeitsverhaltnis bzw. ohne
Arbeitsvertrag) wird ab 1999 als Berichtszeitraum nicht
mehr der Monat April — wie fir die anderen Arbeitskréfte —,
sondern die zwdlf Monate vor dem Erhebungsmonat Mai
vorgesehen. Das ist notwendig, da der bisherige, vier
Wochen umfassende, Berichtszeitraum die Hochrechnung
der jahrlichen Arbeitsleistung dieser Saisonarbeitskrafte
sowie deren Anzahl nur unzureichend zulieB. Die zuneh-
mende Spezialisierung und das GréB8enwachstum der
Betriebe bei gleichzeitigem Rickgang der Zahl der standig
Beschéftigten 148t erwarten, daB die Bedeutung der Sai-
sonarbeitskrafte kiinftig weiter zunehmen wird. Die Fragen
nach den auBerbetrieblichen Erwerbs- und Unterhalts-
quellen in Betrieben in der Rechtsform eines Einzelunter-
nehmens erstrecken sich auf das Einkommen des
Betriebsinhabers, seines Ehegatten und der im Betrieb
tatigen Familienangehdrigen nach der Art oder der Her-
kunft (Einkommen aus anderer Erwerbstatigkeit, Alters-
rente, Kapitaleinkommen u.a.). Im Sachkomplex soziale
Sicherung fiir den vorgenannten Betriebskreis sind Fragen
zur Mitgliedschaft/Beitragszahlung in der landwirtschaft-
lichen Alterskasse und zur gesetzlichen einschlieBlich der
freiwilligen Rentenversicherung vorgesehen.

Das Frageprogramm zur Berufsbildung (landwirtschaft-
liche und auBerlandwirtschaftliche Ausbildung mit Ab-
schiuB) erstreckt sich auf den Betriebsinhaber, seinen Ehe-
gatten, und sofern eingesetzt, auch auf den Betriebsleiter
in Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen sowie auf
die Betriebsleiter in Betrieben der anderen Rechtsformen.
Erhoben werden Angaben ber die Art und den AbschiuB
der Berufsbildung.

Der Sachkomplex Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft
ist unter Umweltgesichtspunkten von besonderem Inter-
esse.
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Die in den vorgenannten Abschnitten 1.2.1 und 1.2.2 dar-
gestellten Sachkomplexe und Frageprogramme zur Land-
wirtschaftszahlung 1999 entstammen dem Grund- und
Erganzungsprogramm der Agrarstrukturerhebung und den
speziellen Merkmalen der Landwirtschaftszahiung {Ande-
rungen gegenuber dem Erhebungsprogramm der LZ 1991
werden in Ubersicht 4 dargestellt). Bei der Novellierung
des Agrarstatistikgesetzes 1998 wurde —vor allem zur Ent-
lastung der Auskunftspflichtigen — auf eine groBe Anzahl
von Merkmalen aus den Strukturerhebungen (Agrarstruk-
turerhebung und Landwirtschaftszahiung) verzichtet.

Inder Agrarstrukturerhebung betrifit das bei Betrie-
ben der Rechtsform Einzelunternehmen: a) beim Betriebs-
inhaber und seinem Ehegatten das Merkmal ,auBerbetrieb-
liche Erwerbs- und Unterhaltsquellen nach Einkommens-
kiassen“, b) beim Betriebsinhaber und seinen Familien-
angehorigen den Tatbestand der Nichtbeschéftigung*, c) bei
den stdndig im Betrieb Beschéftigten, die keine Familien-
angehdrigen sind, die Merkmale ,Arbeitszeiten im Haushalt
des Betriebsinhabers*, ,Gewahrung von Kost und Woh-
nung*,die ,Artder Entlohnung” sowie die ,Berufsausbildung”.

Auf das Zusatzprogramm der Agrarstrukturerhebung
wurde ganz verzichtet. Lediglich die vertraglichen Bindun-
gen der Betriebe beim Absatz von Erzeugnissen wurden
daraus in das Merkmalsprogramm der Landwirtschaits-
zahlung Obernommen. Dieses Merkmal wird 1999 aber
nicht erfaft.

Sehr stark entlastet werden die Forstbetriebe, fir die das
Erganzungsprogramm der Agrarstrukturerhebung - aus-
genommen der Nachweis der Arbeitskrafte nach Perso-
nengruppen — ganzlich wegfallt. '

Im speziellen Merkmalskatalog der Landwirtschafts-
zahlung wurde auf den Nachweis der Merkmale ,Refe-
renzmenge nach der Milch-Garantiemengen-Verordnung*
(wurde nur bei der LZ 1991 erhoben) und bei der Vermie-
tung von Unterkinften an Ferien- oder Kurgaste auf die
.Zahi der Ubernachtungen"” verzichtet.
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Ubersicht 4: Anderungen im Erhebungsprogramm der Haupterhebung der Landwirtschaftszahiung 1999
gegeniiber der Landwirtschaftszdhlung 1991

Merkmal/Merkmalskomplex der - Anderungen gegeniiber der Merkmal/Merkmalskomplex der Anderungen gegeniiber der
Landwirtschaftszahlung 1999 Landwirtschaftszahlung 1991 Landwirtschaftszahlung 1999 Landwirtschaftszahlung 1991
Aligemeine (totale) Erhebung in land- und forstwirtschaftiichen Betrieben Reprasentative Erhebung in den Betrieben der Landwirtschatt
a) in landwirtschaftlichen Betrieben
1. Rechtsform keine 1. Berufsbildung des Betriebsinhabers, keine
seines Ehegatien und des Betriebsleiters | (1991 in den neuen Léndern afigemein)
2. Sozialokonomische Verhéltnisse Wegfall
o der Art der Tatigkeit (Beruf)
o des Wirtschaftszweiges
o der Erwerbstétigkeit auBerhalb des 2. Landwirtschaftiiche Aussetzung der Merkmale im Mai 1999 (1991
Betriebes {ir den Betriebsinhaber Erzeugergemeinschafien, kein Nachweis fiir die neuen Lander)
und/oder Ehegatten (Arbeitsstunden) Erzeugerorganisationen
3. Buchtithrung Umstellung des gesamten Abschnitts auf At { 3. Ausstattung des Betriebes mit landwirl- Wegfall
der Gewinnermittiung und schaftlichen Maschinen
Umsatzbesteuerung
4. Eigentums- und Pachiverhiitnisse keine (1991 kein Nachweis fiir die in den 4. Beschaftigung des Belriebsinhabers, o Einschrankung des
letzien zwei Jahren vereinbarten seiner Familignangehdrigen und der im " Einzeipersonennachweises der
Pachtentgelte in den neuen Lindern) Betrieb Beschéftigten, die keine Familien- Arbeitskréfte auf die im Betrieb beschéftig-
angehdrigen sind ten Personen
5. Nutzung der Bodenflachen nach o Zusammeniassung von sonstigen A
Hauptnutzungs- und Kulturarten sowie Hauplnutzungs- und Kulturarten o Einschrankung des Nachweises der
nach Planzenarten und -gruppen . Beschaftigung fiir den Haushalt des
e Prazisierung der Nomenkiatur der Betriebsinhabers auf den Betriebsinhaber
Fruchtarten selbstund seinen Ehegatien
o Neufassung der Fiachenstillegung o Wegfall des Nachweises Gber die
. Nichtbeschaftigung der
o Aufnahme des Nachweises lber den Familienarbeitskrafte
Bkologischen Landbau :
e Waegfall der Einkommenskiassen
6. Viehbestande an Plerden, Rindern, Berichtszeitpunkt vom 3. Dezember des ’
Schalfen, Schweinen, Hihnern und Vorjahres auf den 3. Mai des Berichtsjahres o Verdnderung des Zeitraumes fur den
sonsligem Gefiugel fur das frihere Bundesgebiet verlegt Nachweis der nicht stndig im Betried
. Beschéftigten vom Monats- {Apnit) auf den -
7. Beschiftigung des Betriebsinhabers, o Wegfall des Einzelpersonennachweises fir | Jahreszeitraum Mai 1998 bis April 1998
seiner Familienangehdrigen und derim Familienarbeitskrafte und standig
Betrieb Beschaftigten, die keine Beschiftigte, die keine Familien- e Verdnderung des Zeitraumes fir den
Familienangehdrigen sind "angehorigen sind (Nachweis nur noch Nachweis der Geburtstage fir Personen
reprasentativ) im Einzelnachweis von Januar - Marz und
o Nachweis der betrieblichen Beschaftigung April - Dezember auf Januar - April und
fir Personengruppen nach Mai - Dezember
Arbeitszeitgruppen fir den Jahreszeitraum
Mal 1998 bis April 1999 o Ersimaliger Nachweis fiir die neuen Lander
o Weglall des Nachweises uber - Mitgliedschaft (Beitragszahler) in
- Kost und Wohnung der landwirtschaftlichen Alterskasse
- Stellung im Beruf - Bezug von Altersrante fir Landwirte,
- Art der Entiohnung fir standig Landabgaberente,
Beschiftigte, die keine Produktionsaufgaberente
Familienangehdrigen sind -
8. Wirtschaftsdinger tierischer Herkunft Nachweis nur noch reprasentativ 5. Wirtschaftsdinger tierischer Herkunft Autnahme des Nachweises der
’ Lagerkapazitat fir Festmist und Jauche
9. Holnachfolge keine (1991 kein Nachweis fir die neuen
Lénder) .
10. Zimmervermietung Wegfall des Nachweises dber
- Campingstelipldtze
- Zaht der Ubemachtungen
11. Referenzmenge nach der Milch- Wegfal!
Garantiemengen-Verordnung
b) in forstwirtschaftfichen Betrieben
Fir diesen Betriebskreis treffen nur die unter dem Bst. a) in den Punkten 1, 5 und 6 dargelegten
Merkmale zu.
Alle anderen Punkte entlalien im Nachweis fir die forstwirtschaftiichen Betriebe.

Vollig entfalien sind sowohl in der Agrarstrukturerhebung
als auch in der Landwirtschaftszahlung die Merkmale zur
~Ausstattung des Betriebes mit landwirtschaftlichen Ma-
schinen®.In der Begrindung zum ,Entwurf eines Gesetzes
zur Anderung des Agrarstatistikgesetzes und anderer Ge-
setze" heiBt es hierzu, daB ,aggregierte Angaben tber den
Schlepperbestand den Statistiken des Kraftfahrtbundes-
amtes entnommen werden kénnen"6), allerdings lassen
sich diese Angaben nicht einzelbetrieblich zuordnen.

6) Bundestags-Drucksache 13/9110 vom 19. November 1997, S. 16.
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1.2.3 Erhebungseinheiten

Das ErhebGngsprogramm der Landwirtschaftszéhlung
1999 basiert auf dem der Agrarstrukturerhebung. Ab 1999
werden alle zum Grund- und Erganzungsprogramm der

_Agrarstrukturerhebungen zahlenden Erhebungen und Er-

hebungsmerkmale gemeinsam als ,Integrierte Erhebung”
organisiert. Es lag daher sowohl im Interesse der Struktur-
statistik als auch der Produktionsstatistiken, die unteren
Erfassungsgrenzen zumindest auf das Niveau der Struk-
turstatistiken (also auf Betriebe) anzuheben und die bisher
in den verschiedenen Fachstatistiken (Bodennutzungs-
haupterhebung und Viehzéahlung) voneinander abweichen-
den Abschneidegrenzen als unabdingbare Voraussetzung




zu harmonisieren. Gerade das Organisationsprinzip einer
Jntegrierten Erhebung” setzt nicht nur eine Befragung zu
einem Zeitpunkt, sondern auch einen einheitlichen Ef-
hebungsbereich voraus (siehe auch Kapitel 2). Vor allem
aufgrund der angehobenen Erfassungsgrenzen bei der
landwirtschaftlich genutzten Flache und der Waldfliche
werden viele bislang fir die Strukturstatistiken auskunfts-
pflichtige kleinere Betriebe und Einheiten mit geringen
Tierbestanden und/oder landwirtschaftlich genutzten
Flachen vollstédndig von der Auskunftspflicht befreit. Die
nunmehr geltenden unteren Erfassungsgrenzen bei den
Viehbestanden, die deutlich (ber den bisherigen Ab-
schneidegrenzen der Viehzéhlungen liegen, stellen sicher,
daB die Informationsverluste hinsichtlich der tierischen
Produktion — mit Ausnahme der Bestinde an Génsen und
Enten — vertretbare Grenzen nicht Gberschreiten. Die zu
erwartenden Informationsverluste bei Enten und Gansenin
Hohe von bis zu 15% des Stichtagsbestandes werden
dabei hingenommen, um das Konzept der ,Integrierten
Erhebung* nicht in Frage zu stellen.?)

Die Erhebungseinheiten zur Agrarstrukturerhebung/Land-
wirtschaftszahlung 1999 sind nach dem novellierten
Agrarstatistikgesetz land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe.

Betriebe im Sinne des Gesetzes sind technisch-wirt-
schaftliche Einheiten, die einer einheitlichen Betriebs-

3

7)Ebenda, S. 17.

Obersicht 5: Festlegung der unteren Erfassungsgrenzen for
fand- und Jorstwirtschaftliche Betriebe der
Landwirtschaftszihlungen von 1991 und 1999

Flache (landwirtschaftlich
genutzte Flache bzw. ]
Waldftache) 1991 1999
oder Tierbestinde
oder Spezalkulturen
Mindestgr3de der landwirt- 1ha 2ha
scheftiich genutzien Fiiche
oder
Tierbestinde:') . .
Rindvieh - 8 Rinder jeden Alters
Schweine 8 Schweine jeden Gewichts
Schale 50 Schafe jeden Allers | 20 Schale jeden Allers
Legehennen 200 Lege- und Junghennen
Ginse. Enten. Truthbhner 200 Génse, Enten, Truthiihner
_ m;ﬁ‘m:f' 200 Schiacht-, Masthahne, -hihner und sonstige Hahne
oder
:1)
Bestocktes Rebland 30 Ar Reblfiache 30 Ar bestockte Rebflache
Qbstanlagen 30 Ar Obstanlagen (im Ertrag oder nicht im Ertrag)
Hoplen i 30 Ar Hoplen
Tabak - 30 ArTabak
Baumschulen 30 Ar Baumschulen
Gemiiseanbau im Freiland 30 Ar Gemaseanbau im Freiland
Blumen und Zierplanzen 10 Ar Blumen und 30 Ar Blumen und
im Freiland Zierpftanzen im Freiland Zierpflanzen im Freiland
Gemise oder Blumenund| 1 Ar Anbau unter Glas von 3 Ar Anbau unter Glas von
Zierpllanzen unter Glas Gemise oder Biumen und Gemuse oder Blumen und
fiar Erwerbszwecke |Zierphanzen fir ErwerbszweckeiZierplanzen fiir Erwerbszwecke|
: 30 Ar Heil- und Gewiirz-
’ - 1 Ar Heil- und
Heil- und Gewirzpflanzen A pfianzen oder Gartenbau-
Gewirzphanzen simersien fir Erwerbszwecke
MindesigriBe der
Weidfiiche 1ha 10na

1) Jeder bzw. jede der aufgefihrien Tierbesténde oder Spezialkuliuren begriinden fir sich die

Auskunftspfticht als Betrieb.
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flihrung unterliegen und land-, forst- oder fischwirtschaft-
liche Erzeugnisse hervorbringen.

Zur allgemeinen (totalen) Erhebung werden folgende
Gruppen von Betrieben herangezogen:

1. Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Flache
von zwei Hektar und mehr oder mit Mindesttierbestan-
den oder Spezialkulturen;

2. Betriebe mit einer Waldfliche von mindestens zehn Hek-
tar (siehe Ubersicht 5).

In den reprasentativen Erhebungsteil werden nur die Be-
triebe der Gruppe 1 einbezogen. Zusatzlich kommen alle
Betriebe mit in die Auswahlgesamtheit, deren landwirt-
schaftlich genutzte Flache 2 ha und mehr betragt, diese
aber mindestens zehn v.H. der Waldfldche entspricht. Sie
werden der Gruppe 1 zugeordnet.

2 Organisation der
Landwirtschaftszahiung 1999

Im Hinblick auf die in den vergangenen Jahren verwirk-
lichte Weiterentwicklung der laufenden Agrarstatistiken zu
einem in sich abgestimmten System landwirtschaftlicher
Betriebs- und Erzeugungsstatistiken ist das Konzept der
Landwirtschaftszahlung 1999 gegeniiber der vorangegan-
genen Erhebung erheblich modifiziert worden. Mit der
Integrierten Erhebung kommt ein neues Organisations-
konzept der zeitgleichen Erhebung aller Produktions- und
Strukturmerkmale zur Anwendung.

Die Einfishrung der Agrarberichterstattung Mitte der 70er
Jahre stelite bereits eine neue Art der Nutzung vorhande-
ner Agrarstatistiken dar.

Ziel war es, keine neuen eigensténdigen Strukturerhebun-
gen zu installieren, sondern Daten aus vorhandenen Ein-
zelerhebungen betriebsweise zusammenzufihren. Auf
dieser Grundlage konnten die nachfolgenden Landwirt-
schaftszahlungen 1979 und 1991 bereits effizienter vorbe-
reitet und durchgefihrt werden: Agrarberichterstattung
und Haupterhebung der Landwirtschaftszahlung wurden
so aufeinander abgestimmt, daB sie sich in ihren Erhe-

_bungsprogrammen, der Abgrenzung der Erhebungs-

bereiche und der Aufbereitungsprogramme weitgehend
erganzten (Baukastenprinzip)8). Die Nutzung der einzelbe-
trieblichen Daten aus den Produktionsstatistiken fur die
Agrarstrukturstatistik verursachte allerdings vor allem in
den Statistischen Amtern der Lander noch erhghten Koor-
dinierungsaufwand. Dieser Aufwand ergab sich haupt-
séchlich aus der unterschiedlichen Zweckbestimmung der
agrarstatistischen Erhebungen selbst. Sie erstreckten sich
im Sinne der Strukturerhebungen nicht auf einheitlich
definierte Erhebungseinheiten und Erhebungsbereiche;
far spezifische Bereiche waren sie inhaltlich unterschied-
lich definiert. Wahrend die Produktionsstatistiken Viehzéh-
lung und Bodennutzung auf die Darstellung der Erzeu-
gungskapazitdten ausgerichtet waren — eingeschlossen
viele kleinere Erhebungseinheiten —, war bei den betriebs-
bezogenen Nachweisungen der Betrieb die Darstellungs-

8) Siehe auch Griepenkert, W.: , Agrarstalistik auf neuen Wegen® in WiSta8/1998, S.661 ff.
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einheit. So war fur die Viehzahlung jeder Halter von zum
Beispiel nur einem Rind oder einem Zuchtschwein oder
drei anderen Schweinen Erhebungseinheit, hingegen fir
die Strukturerhebung Betriebe mit acht Rindern oder acht
Schweinen.

Mit den Angaben aus der allgemeinen Dezember-Vieh-
zahlung des Vorjahres, die fur die Agrarberichterstattung
im Mai des Folgejahres genutzt wurden, verfiigten die Sta-
tistischen Amter der Lander schon sehr friihzeitig auch
Uber Informationen zu den landwirtschafttichen Betrieben.
Die eindeutige und endgiiitige Abgrenzung und Kenn-
zeichnung der Betriebe konnte aber erst mit der Boden-
nutzungshaupterhebung im Mai des Folgejahres (dem
Jahr der Agrarberichterstattung) anhand der jeweiligen
pflanzlichen und tierischen Erzeugungseinheiten erfolgen
(Feststellung der betrieblichen Einheiten). Gerade diese
Zusammenfihrung der zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erhobenen Daten, besonders die sehr umfangreichen
Prifungen auf ihre Plausibilitit, bereitete und bereitet bis
heute den Statistischen Landesamtern hohen personellen
und sachlichen Aufwand.

Bildeten Bodennutzungshaupterhebung, Viehzahlung und
die Arbeitskrafteerhebung bis 1997 das Grundprogramm
der Agrarstrukturstatistik, gilt das ab 1999 nur noch fur die
Bodennutzungshaupterhebung und die Viehzéhlung. Sie
werden auch weiterhin als eigenstandige Statistiken in den
Jahren zwischen den Agrarstrukturerhebungen durchge-
fuhrt. Die Arbeitskrifteerhebung wurde durch Integration
ihrer Erhebungsmerkmale in das Erganzungsprogramm
der Agrarstrukturerhebung als eigensténdige Erhebung
eingestellt. :

Das Neue an der Organisation der Landwirtschaftszahlung
1999 ist, daB die Erhebungen zum Grundprogramm
(Bodennutzung und Viehbestande) und zum Erginzungs-
programm (einschlieBlich der Arbeitskréfte) der Agrar-
strukturerhebung, erganzt um die spezifischen Merkmaie
der Landwirtschaftszahlung selbst, mit einem gemein-
samen Erhebungsvordruck erfolgen. Diese neue Organi-
sationsform der Integrierten Erhebung ist also im Grund-
satz eine enge Verzahnung der Produktions- und Struktur-
statistiken bei einem einheitlichen Betriebskreis (siehe
Ubersicht 6). Mdglich geworden ist dieses neue Organi-
sationskonzept vor allem dadurch, daB auf EU-Ebene der
Termin fOr die Dezember-Viehzahlung (des der Agrarstruk-
" turerhebung vorausgegangenen Jahres) auf den Mai des
Jahres der Agrarstrukturerhebung verlegt werden konnte.
Als ein zusétzlicher Entlastungseffekt fir die Auskunfts-
. pflichtigen wurde dabei erreicht, daB die bis dato durch-
gefihrte Zwischenzahlung fur Rinder und Schafe im Juni
entfallen konnte. Wichtig fiir die Einfihrung der Integrierten
Erhebung war die Regelung einer einheitlichen Begriffs-
bestimmung zum auskunftspfiichtigen Betrieb. Wurden bis
1998 in die Bodennutzungshaupterhebung nicht nur Be-
triebe, sondern auch Bewirtschafter von Flachen von zu-
sammen mindestens einem Hektar, die ganz oder teilweise
land- oder forstwirtschaftlich genutzt wurden, mit einbezo-
gen, so sind es ab 1999 generell nur noch Betriebe. Bei der
Viehzéhlung werden ab 1999 auch Halter von Klein- und
Kieinstbestanden an Tieren aus der Auskunitspflicht ent-
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lassen, so daB auch hier kiinftig nur noch Betriebe (iber ihre
Viehbesténde befragt werden. Das Konzept der Integrier-
ten Erhebung zielt zum einen auf die Ausgewogenheit
landwirtschaftlicher Erhebungen ab und ist zum anderen
das Ergebnis von Bestrebungen nach einem HoéchstmaB
an Information bei gleichzeitiger Entlastung der Befragten.

Seinen Praxistest hat das neue Organisationskonzept der
Agrarstrukturstatistik bereits im Rahmen der Landwirt-
schaftszéhlung 1991 in den neuen Landern bestanden.
Seinerzeit wurde ausschiieBlich auf den Betriebsbereich
abgestellt.

Im Statistischen Bundesamt und in den Statistischen Lan-
desamtern sind die Vorarbeiten fiir die Landwirtschafts--
zahlung 1999 in vollem Gange. Die auskunftspflichtigen’
Betriebe werden zur Landwirtschaftszahlung 1999 durch
die Statistischen Amter der Lander mit den Erhebungs-
papieren versorgt. Die Adressierung erfolgt ebenfalls in
den Statistischen Landesamtern, die hierzu das Betriebs-
register Landwirtschaft nutzen. Trotzdem bleibt es fir die
Gemeinden und die Zahler (Erhebungsbeauftragten) eine
wichtige Aufgabe, fir die volistandige Erfassung der Be-
triebe zu sorgen. Das gilt besonders im Hinblick auf neu
entstandene Betriebe und hier vor allem in den neuen Lan-
dern. Da die agrarstatistischen Erhebungen — soweit nichts
anderes geregelt ist — nach dem Betriebskonzept durch-
gefuhrt werden, sind fir die Félle, in denen mehrere Be-
triebsteile voneinander entfernt liegen, die Meldungenvon
den Auskunitspflichtigen fir den Gesamtbetrieb abzuge-
ben. Gehéren mehrere Betriebe zu einem Unternehmen
und ist nichts anderes bestimmt, dann geben die Unter-
nehmen die Meldungen fiir jeden ihrer inldndischen
Betriebe getrennt ab. Zur regionalen Differenzierung der
Ergebnisse haben die iberregional tatigen Unternehmen
fiir jedes Land gesondert zu melden. ‘

Die Landwirtschaftszahlung solt aktuelle Strukturdaten
Uber die Land- und Forstwirtschaft bereitstelien und damit
u.a. den vordringlichen Zahlenbedarf von Politik (Agrar-,
Sozial- und Regionalpolitik), Verwaltung und Wissenschaft
abdecken. Angesichts der tiefgreifenden Wandlungen der
Betriebs- und Produktionsstrukturen, der Besitz- und
Arbeitsverhaltnisse und der sozialdkonomischen Gliede-
rung der Betriebe sind die Ergebnisse der letzten Land-
wirtschaftszahlung von 1991 flr diese Zwecke bereits
veraltet. So gab es zum Beispiel im friheren Bundesgebiet
1991 rund 632100 Betriebe, die bis 1998 um 122100
Betriebe oder um fast ein Funftel zurlickgingen. In den
neuen Landern waren 1991 rund 21 700 Betriebe als Nach-
folgeeinrichtungen der ehemaligen Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften oder als Neu- und Wieder-
einrichterbetriebe vorhanden. Bis 1998 stieg ihre Anzahi
auf knapp 34000 Betriebe an. Die Zahl der in der Landwirt-
schaft mit betrieblichen Arbeiten beschéaftigten Arbeits-
kréafte im friheren Bundesgebiet betrug 1991 rund 1,5 Mill.;
1997 waren es noch 1,2 Mill. Dramatischer war der Riick-
gang bei den landwirtschaftlichen Arbeitskréften in den
neuen Landern: Waren 1991 noch 362 000 Personen in der
Landwirtschatft tatig, so ging deren Anzahl bis 1997 aut
150000 zurick. Mit der Landwirtschaftszahlung 1999 soll -
anknipfend an Empfehlungen der Europdischen Union



Ubersicht 6: Organisationskonzept der Landwirtschaftszihlung

- Erhebungsprogramm

Landwirtschaftszéhlung

als
.Integrierte Erhebung”

Bodennutzungs-
haupt-
erhebung

Arbeitskrahe
und
Strukturmerkmale

Viehzahlung

Rinder
Schweine

Art der

-

Gewinnermittlung/
" Selb;!a-h Umsatzbesteuerung
L ewirtschaftete Berufsbildung
Flache nach Haupt-

Eigentums- und
Pachiverhaltnisse
Arbertskrafte

nutzungs- und Kulturarten
Anbau aut dem

Ackerland Hofnachtoige
Stiligetegte Flachen JFerien auf dem Bguernhol‘
2wischenfrucht- Wirtschaftsdinger
anbau nenscher
Herkunft

Schafe
Pterde
Gefligel

und der Vereinten Nationen — der etwa zehnjéahrige Turnus
dieser Erhebungen gewahrt werden.

3 Nutzung von Verwaltungsdaten

Die im Mai 1992 beschlossene Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik der EU fGhrte zu vollig neuen landwirtschaft-
lichen FérdermaBnahmen. Waren bis zu diesem Zeitpunkt

einzelne Beihilferegelungen auf die Férderung landwirt-
schaftlicher Produkle ausgerichtet, so stand bei der
Neuausrichtung der vorhandenen Marktstutzungsinstru-
mente die Einfihrung flaichenbezogener Erzeugerbeihilfen
fir die pflanzliche und tierische Produktion im Vorder-
grund. Mit diesem grundsatzlichen Einstieg in direkte Ein-
kommensibertragungen erhdhte sich fir die Landwirte
und die Agrarverwaltung der Aufwand.
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Fur die Durchfihrung der FordermaBnahmen schreibt die
EG die Errichtung eines integrierten Verwaltungsverfah-
rens vor.9) Durch die Ausweitung der EU-BeihiifemaBnah-
men im Rahmen der EU-Agrarreform ist ein erheblicher
Verwaltungs- und Kontrollaufwand entstanden. Beim
Auskunitspflichtigen treffen die Auskunftsanforderungen
der nationalen amtlichen Agrarstatistik mit den neu hinzu-
gekommenen Anforderungen aus den EU-Regelungen
zusammen. Die Antragsteller missen somit mehrfach zu
gleichen Sachverhaiten sowohl gegenuber der Agrarver-
waltung als auch gegeniiber der amtlichen Statistik die-
selben oder dhnliche Auskinfte geben. Deshalb wurden in
_den Statistischen Amtern schon friihzeitig die Abweichun-
gen zwischen .den Anforderungen, die sich aus den
agrarstatistischen Rechtsgrundlagen an die amtliche
Agrarstatistik ergeben, und den Festlegungen aus den
EG-Regelungen zum Integrierten Verwaltungs- und Kon-
trollsystem (InVeKoS) sorgfaltig analysiert. Ausgehend von
dem Ziel, das bestehende agrarstatistische System der
Bundesrepublik Deutschland zu erhalten, gleichzeitig
jedoch in dem Bestreben, Doppelbelastungen der be-
troffenen Landwirte zu vermeiden, stelite sich als erstes
die Frage, inwieweit die rechtlichen Voraussetzungen,
InVeKoS flr statistische Zwecke nutzbar zu machen, be-
stehen oder geschaffen werden mussen.

Die Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates10) ist als
Rechtsakt der Europaischen Gemeinschaftenin allenihren
Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. In Artike! 1 Abs. 3 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verord-
nung ist bestimmt, daB die Mitgliedstaaten die im Rahmen
des integrierten Systems erhobenen Daten fir statistische
Zwecke nutzen kénnen. Dementsprechend bildet die
Verordnung bezlglich der statistischen Verwendung der
erhobenen Daten einen rechtlichen Rahmen, der noch
der Austillung durch erganzende nationale Vorschriften
bedurfte. Mit dem 3. Statistikbereinigungsgesetz vom
19. Dezember 199711) wurde das Agrarstatistikgesetz in
der Weise erganzt, daB die Nutzung vorhandener Verwal-
tungsdaten im Agrarbereich fir Zwecke der Agrarstatistik
zulassig ist. Die im Rahmen von VerwaltungsmaBnahmen
den Landwirtschaftsbehérden erteilten Angaben kénnen
flr die Bodennutzungshaupterhebung und die Viehzah-
lung verwendet werden, soweit die Angaben mit Merk-
malen dieser Statistiken Ubereinstimmen und sich auf
dieselben Erhebungszeitraume beziehen. Mit der Novel-
lierung des Agrarstatistikgesetzes wurde die Ubernahme
von Verwaltungsdaten fir die Viehzahlung mit festem
Erhebungszeitpunkt (Stichtagsregelung) festgeschrieben.
Agrarverwaltung und amtliche Agrarstatistik dienen unter-
schiedlichen Zielsetzungen. Wenn agrarpolitische Vorga-
ben im Zeitablauf abgeandert (z.B. modifiziert, prazisiert)
werden, muB sich die Agrarverwaltung entsprechend an-

9)Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates vom 27. November 1992 zur Einfilhrung eines
integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems 1ir bestimmte gemeinschaftliche Bei-
hitferegetungen (Amtsbl. EG Nr. L 335, S. 1). - Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 der Kom-
mission vom 23. Dezember 1992 mit Durchfiihrungsbestimmungen zum integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystem fir bestimmte gemeinschaftiiche Beihilferegelungen
{Amtsbl. EG Nr. L 391, 5. 36). - Richtlinie 92/102/EWG des Rates vom 27. November 1992
uber die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren (Amisbl. EG Nr. L 355, S. 32).

19) Siehe FuBnote 9. .

1) Drittes Gesetz zur Anderung statistischer Rechtsvorschriften (3. Statistikbereini-
gungsgesetz - 3. StatBerG) vom 19. Dezember 1997 (BGB!. 1 S. 3158).
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passen. Das heifit, die VerwaltungsmaBnahmen (z.B.
Merkmalskataloge, Merkmalsinhalte, Erfassungseinhei-
ten) und deren zeitliche Terminierung sind nach den Erfor-
dernissen der Agrarpolitik auszugestalten. Dies erfordert
eine erhebliche Flexibilitdt des Systems. Daher kénnte die
Bestatigung der Vorschlage der Europaischen Kommis-
sion fUr die weitere Agrarpolitik der Gemeinschatlt im Rah-
men der Agenda 2000, die im Kern auf eine weitere Sen-
kung der Agrarpreise und im Gegenzug auf weitere direkte
Ausgleichszahlungen an die Landwirte hinaustaufen, die
Frage der Nutzung von Verwaltungsdaten flr die amtliche
Agrarstatistik neu beleben.

4 EG-Erhebung lber die Struktur der
landwirtschaftlichen Betriebe

Um die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft be-
urteilen und die Entwicklung in den landwirtschaftlichen
Betrieben verfolgen zu kénnen, schreibt die EG regel-
méaBige Strukturerhebungen durch die nationalen statisti-
schen Amter vor. In Anbetracht der Vielfalt der statistischen
Dienststellen der Mitgliedstaaten, der Leistungsfahigkeit
der Methoden zur Erhebung von Stichproben und der
Notwendigkeit, zuverldssige Informationen zu verniinftigen
Kosten zu gewinnen, wird den Mitgliedstaaten die Wahi
uberlassen, inwieweit sie die Betriebe in Form einer Grund-
erhebung oder teilweise als Stichprobe mit Zufallsauswahl
erfassen. Voraussetzung ist, daB die Ergebnisse der Stich-
probenerhebungen auf den jeweiligen erforderlichen Ag-
gregationsebenen zuverlassig sind. Gleichwohl ist es aus
Sicht der EU notwendig, zumindest alle zehn Jahre eine
Zahlung (Grunderhebung) aller landwirtschaftlichen Be-
triebe durchzufiihren, um die Basisdateien der Betriebe
und die sonstigen fur die Schichtung erforderlichen Anga-
ben auf den neuesten Stand zu bringen. Die nachste Grund-
erhebung ais allgemeine Zahlung (Vollerhebung) aller
landwirtschatftlichen Betriebe sollen die Mitgliedstaaten
zwischen dem 1. Dezember 1998 und dem 1. Mé&rz 200112)
durchtiihren. Sie soll sich auf das Anbaujahr beziehen, das
der Ernte im Jahr 1999 oder 2000 entspricht. In Deutsch-
land werden die Anforderungen der EG durch die Land-
wirtschaftszahlung 1999 erfllit. Das im Abschnitt 1.2 ge-
nannte Erhebungsprogramm fult auf den Merkmalen des
EG-Katalogs.

Auf Antrag und mit einer geeigneten Dokumentation
konnte den Mitgliedstaaten im Rahmen der Festlegung
des Katalogs der Merkmale fir die Grunderhebung
1999/2000 gestattet werden, fir bestimmte Merkmale
Stichproben mit Zufalisauswahl anzuwenden oder bereits
vorhandene Informationen zu verwenden, die aus anderen
Quellen als statistischen Erhebungen stammen (Verwal-
tungsdaten). Letzte Regelung galt allerdings schon seit der
EG-Agrarstrukturerhebung 1997.13)

Erstmals hat die EG mit dem Merkmalsprogramm fiir die
Grunderhebung 1999/2000 zu jedem einzelnen Erhe-

12) VO (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 iber die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe (Amtsbl. EG Nr. L 56, S. 1), zuletzt gedndert durch Verordnung (EG)
Nr. 2467/96 vom 17. Dezember 1996 (Amisbl. £G Nr. L 335, S. 3).

13) GemaB der in FuBnote 3 genannten Verordnung.



bungsmerkmal festgelegt, ob es allgemein (total) oder
reprasentativ erhoben wird oder aus anderen Quellen als
statistischen Erhebungen stammt. Hinzu kommt die Kenn-
zeichnung, ob Erhebungsmerkmale flr den einzeinen
Mitgliedstaat nicht vorhanden (z.B. Zitrus-/Olivenanlagen
fur Deutschland), unbedeutend (z.B. Schalenobst als
Dauerkultur fir Deutschiand) oder fakultativ sind (z.B.
Schlepper, Einachsschlepper, Maschinen und Einrichtun-
gen fir Deutschland). Der Merkmalskatalog der EG kann
also umfangreicher sein als der der nationalen Erhebung.
Nach AbschluB der Landwirtschaftszahlung 1999 werden
die nationalen einzelbetrieblichen Daten dem Statistischen
Amt der Europaischen Gemeinschaften (Eurostat) liber-
sandt, das im Rahmen des EUROFARM-Projektes fir die

Aufbereitung und Verbreitung der Erhebungsergebnissein .

Tabelienform sorgt.

Das Projekt EUROFARM ist ein System von Datenbanken,
das die Auswertung der Gemeinschaftserhebungen {ber
die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe fir Zwecke
der einzelstaatlichen und der gemeinsamen Agrarpolitik
erlaubt. Die Datenbanken enthalten iIndividualdaten, die
allerdings keine direkte ldentifizierung der Betriebe er-
moglichen. Die Datenbank ist in einem Datenverarbei-
tungszentrum der Kommission angesiedelt, wobei Zugang
und Verwaltung einzig und allein unter der Verantwortung
von Eurostat stehen. Der Zugang zu den individualdaten ist
auf die Personen beschrankt, die innerhalb von Eurostat
mit der Anwendung der Verordnung betraut sind. Eurostat
ist verpflichtet, die von den Mitgliedstaaten (bermittelten
Individualdaten nur fur statistische Zwecke zu verwenden;
jede Verwendung zu Verwaltungszwecken ist ausge-
schiossen.

Dr. Gidnter Nause
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Das Aufbereitungsverfahren der Produktions- und Struktur-
erhebungen in land-und forstwirtschaftlichen Betrieben
(Agrarberichterstattung und Agrarstrukturerhebung —
AGRA)

Die Organisation der Strukturerhebungen in land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben

Die Aufbereitung der Landwirtschaftszihlungen und Agrarstrukturstatistiken wurde von
1973 bis 1997 nach dem Konzept der Agrarberichterstattung durchgeftihrt. Dieses fachliche
Konzept beruht im wesentlichen darauf, dafl es auf eigenstiindige Erhebungen verzichtet und
sich statt dessen auf die Daten der Einzelerhebungen iiber Viehbestinde, Bodennutzung und
Arbeitskrifte stiitzt. Durchgefiihrt wurden diese Einzelerhebungen zweijéhrlich abwechselnd
repréisentativ und aligemein.

Beginnend mit der Landwirtschaftszihlung 1999 werden die Merkmale tiber Viehbestinde,
Bodennutzung und Arbeitskrifte als Agrarstrukturerhebung zeitgleich mit dem Ergénzungs-
programm (einschlieBlich Arbeitskriften) als ,,Integrierte Erhebung“l) durchgefiihrt.

Die Agrarberichterstattung

Die Aufbereitung der zweijihrlichen Agrarberichterstattung und der in einem ca. zehnjahr-
lichen Turnus durchgefiihrten Landwirtschaftszdhlung erfolgte dem fachlichen Konzept ent-
sprechend in fiinf Schritten (siche Abbildung 1, S. 47). Am Anfang stand die Aufbereitung
der allgemeinen Viehzihlung im Dezember des Jahres vor einer Agrarberichterstattung.
Dabei wurden die Angaben der Betriebe einer Plausibilitdtskontrolle unterzogen und aus
dem fehlerfreien Bestand die Ergebnistabellen erstellt. Im zweiten Schritt wurden im April
die Bodennutzungserhebung und die Arbeitskrifteerhebung durchgefiihrt. Die erfafiten Da-
ten der Bodennutzungserhebung wurden mit den fehlerfreien Daten der Viehzihlung zusam-
mengespielt und anschlielend einer Plausibilitét unterzogen.

Parallel dazu wurden im dritten Schritt die Angaben aus der Arbeitskrifteerhebung erfat
und ebenfalls plausibilisiert. Dabei wurde im Rahmen der Plausibilitit fiir diejenigen Be-
triebe, die aufgrund ihrer Werte dem Darstellungsbereich der Agrarberichterstattung zuzu-
ordnen waren ein Abgleich durchgefithrt. Wegen der Korrespondenz der Merkmale zwi-
schen den Erhebungsbogen der Bodennutzungserhebung und der Arbeitskrifteerhebung
waren die Aufbereitungsschritte zwei und drei sehr eng miteinander verzahnt. So konnten
die endgiltigen Bodennutzungsergebnisse und die Ergebnisse der Agrarberichterstattung erst
nach Vorliegen des fehlerfreien Bestandes aus den drei Einzelerhebungen in zwei weiteren
Schritten erstelit werden. Zun#chst wurden die Tabellen ohne Nachweisungen aus der

*) Karl Gunter Kohler, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
1) Siehe W. Griepenkerl: , Agrarstatistik auf neuen Wegen*, in: Wirtschaft und Statistik 8/1998, S. 661 ff.
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Das Aufbereitungsverfahren der Produktions- und Strukturerhebungen . ..

Betriebsklassifikation (z. B. Standardbetriebseinkommen) erstellt; zum Schlufl wurde die
Klassifikation der Betriebe durchgefiihrt und die Tabellen mit und nach den Klassifikati-
onsmerkmalen erstellt.

Abbildung 1
Organisation der Agrarberichterstattung

Viehzahlungs-
bogen
— A
¥ [ Schritt
Viehzahlung oo oo i .. _|Aufbereitung
Viehzdhlung

erfalte Daten erfaBte Daten

QEH toehierfreie Daten

2.und 3. Schritt
-{Aufbereitung
Bodennutzung und
“|[Arbeitskrafte
Tabellen vor der
Klassifikation

Vieh-Tabsllen

fehlerfreie Daten

4. Schritt
Kiassifikation
Aufbereitung

5. Schritt
Tabellen nach der
Ktassifikation
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Die Integrierte Erhebung

Mit der Landwirtschaftszihlung 1999 wird das bisherige Aufbereitungssystem der Agrarbe-
richterstattung mit seinen einzeln aufbereiteten Produktionsstatistiken Viehz&hlung und
Bodennutzungserhebung sowie der Zusammenfiihrung dieser Statistiken mit der Arbeits-
krifteerhebung zur Agrarberichterstattung verlassen.

Die Landwirtschaftszdhlung 1999 und die nachfolgenden, in zweijihrlichem Turnus durch-
zufithrenden Agrarstrukturerhebungen werden jetzt als zeitgleiche Erhebung aller betrieb-
lichen Produktions- und Strukturmerkmale durchgefuhrt. Jetzt konnen die Betricbe zum
gleichen Zeitpunkt mit einem gemeinsamen Vordruck nach den Erhebungsmerkmalen Uber
Viehbestinde, Bodennutzung, Arbeitskrifte und weitere Strukturmerkmale der Agrarbe-
richterstattung befragt werden. Aufbereitungstechnisch ergeben sich daraus nur noch drei
Schritte. Zu Beginn werden die Betriebe mit Hilfe eines EDV-Programms plausibilisiert,
typisiert und klassifiziert. Danach werden die Tabellen ohne Nachweisungen aus der
Betriebsklassifikation und direkt anschlieBend die Tabellen mit und nach Merkmalen der
Betriebsklassifikation erstelit.

Das Aufbereitungsprogramm

Ausgangssituation

Obwohl sich die Agrarberichterstattung im wesentlichen bewzhrt hat, war eine Uberarbei-
tung der datenverarbeitungstechnischen Aufbereitung dringend notwendig geworden.

In den Jahren der Agrarberichterstattung muBte der Ablauf der Erhebung stetig den aktuellen
Erfordernissen angepafit werden. Dies bedingte eine Vielzahl von Arbeitsgingen und Ver-
bundprogrammen, die die Ubersichtlichkeit und eine ziigige Aufbereitung beeintrichtigten.
Zum Stand der Landwirtschaftszihlung 1991 waren es ca. 500 Arbeitsgénge und etwa 160
Programme. Da auch die Zahl der fachlichen Auswertungen stark angestiegen war, mufite
nicht nur die Aufbereitung bis zum fehlerfreien Einzelmaterial, sondern auch das Tabellen-
programm vollstindig tiberarbeitet werden.

Hinzu kommt das sich in den letzten Jahren verstirkende Bestreben der Statistischen Lan-
desamter, Daten aus dem ,,Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS)“ fur
statistische Zwecke zu {ibernchmen. Bei der EG-Strukturerhebung ergeben sich ab dem
Berichtsjahr 1999 ebenfalls gravierende Anderungen. Die Bundesrepublik Deutschland ver-
liert ihre Sonderstellung und liefert erstmals fiir die Landwirtschaftszihlung 1999 den
vereinbarten einzelbetrieblichen Datensatz an das Statistische Amt der Europ#ischen
Gemeinschaften (Eurostat). Damit wird auch das EUROFARM-Projektz) auf eine andere
organisatorische Plattform gestellt werden.

2) Dabei handelt es sich um ein System von Datenbanken zur Aufbereitung von betrieblichen Einzeldaten der
Gemeinschaftserhebungen.
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Das Aufbereitungsverfahren der Produktions- und Strukturerhebungen . ..

Erarbeitung eines flexiblen Aufbereitungsverfahrens

Dieses neue Konzept, die Agrarstrukturerhebungen als , Integrierte Erhebung” (gemeinsame
zeitgleiche Erfassung der Merkmale itber Bodennutzung, Viehhaltung und die Struktur des
Betriebes) durchzufiihren, ist Grundlage fiir das Aufbereitungskonzept AGRA ab dem
Berichtsjahr 1999. .

Aufbereitungstechnisch sehr anspruchsvoll ist bei diesem Konzept, daf die Erhebungen in
den Statistischen Amtern nicht integriert im Sinne der Befragung des ganzheitlichen Betrie-
bes durchgefiihrt werden. So erhalten von einem Teil der Statistischen Amter die Betriebe
nicht die Erhebungsbodgen fiir Fragenkomplexe, von denen von vornherein feststeht, dafi sie
nicht beantwortet werden kénnen (z. B. erhilt ein ,,reiner Ackerbaubetrieb keinen Viehzih-
lungsbogen). Auch die Termingestaltung fiir die Bereitstellung der Ergebnisse (vorldufiges
Bodennutzungs- und Viehzihlungsergebnis am 15. Juli des Berichtsjahres) und von endgiil-
tigen repréisentativen und totalen Ergebnissen erfordert zusitzlich zur gemeinsamen Sicht auf
den Betrieb die getrennte Betrachtung des Viehzidhlungsbogens und des Bodennutzungs-
bogens und dies sogar mit von Erhebung zu Erhebung unterschiedlicher Anzahl von Merk-
malen bei unterschiedlichen Massen (Stichprobe und Nicht-Stichprobe) — (siehe die Abbil-
dung 2, S. 50).

Um diese differenzierte Betrachtung eines Betriebes sicherzustellen, miissen folgende Stati-
stiken definiert und aufbereitet werden:

Statistik-Nr. Statistik

102 Landwirtschaftszhlung — Nicht-Stichprobe
103 Landwirtschaftszihlung — Stichprobe
114 Agrarstrukturerhebung — Nicht-Stichprobe
115 Agrarstrukturerhebung - Stichprobe
123 Bodennutzungserhebung— Stichprobe

1 Feststellung der betrieblichen Einheiten— Stichprobe
125 Bodennutzungserhebung— Stichprobe

Feststellung der betrieblichen Einheiten— Stichprobe

140 Viehzihlung — Nicht-Stichprobe
141 Viehzdhlung — Stichprobe
142 Viehzwischenzdhlung - Stichprobe Rinder und Schafe im November

Die Definition dieser Statistiken im Zusammenhang mit dem Berichtsjahr ist das Grund-
gerippe fur die Aufbereitung. Daran orientiert sich der gesamte Ablauf innerhalb der Online-
Anwendung des Aufbereitungskonzeptes AGRA.
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Das Aufbereitungsverfahren der Produktions- und Strukturerhebungen . ..

AGRA - konzeptionelle Vorstellungen

Fiir die zukunftsorientierten Planungsaufgaben der Agrarpolitik, fiir die regionale Wirt-
schaftspolitik wie auch fiir Zwecke der Verwaltung sind die Informationen iiber agrarstruk-
turelle Verhiltnisse regelmiBig und in kurzem Abstand zu aktualisieren.

Mit der GewiBheit, daf} die alte Agrarberichterstattung 1997 nochmals durchgefiihrt werden
muf und den bereits recht klaren Vorstellungen von einer ,Integrierten Erhebung® vor
Augen, galt es im Jahre 1994 ein flexibles Aufbereitungskonzept zu entwickeln.

AGRA orientiert sich an den bisherigen Agrarstatistiken, wonach die drei Haupterhebungen
Bodennutzungshaupterhebung, Viehziihlung und Arbeitskrifteerhebung zusammenzufithren
und im Betriebszusammenhang auszuwerten sind. Auflerdem kann AGRA noch die in den
Zwischenjahren stattfindende Feststellung der betrieblichen Einheiten und Bodennutzungs-
haupterhebung beriicksichtigen. Auch fiir die ab dem Berichtsjahr 1999 gilltige Agrarstruk-
turerhebung als zeitgleiche Erhebung und fur eine Ubernahme von Merkmalen aus dem
InVeKoS ist das neue Konzept ausgelegt. Die Zusammenflihrung der Merkmale der einzel-
nen Erhebungen und die Aufbereitung bis zum vollstindigen fehlerfreien Einzelmaterial
erfolgt nach dem neuen EDV-Konzept mit Hilfe einer Dialoganwendung in Kompetenz und
Verantwortung der Fachabteilung. Fiir eine zielgerechte und aktuelle Auswertung der Agrar-
berichterstattung bzw. Agrarstrukturerhebung erfolgt die Tabellenaufbereitung getrennt in
einem feststehenden, bei jeder Erhebung aufzubereitenden Teil (Grundlast) und einem vari-
ablen Teil. Damit reduziert sich der Anderungsaufwand und fiir die Grundlast des Tabel-
lenprogramms wird die formale und inhaltliche Vergleichbarkeit gesichert.

Die Erarbeitung dieses Konzeptes erfolgte unabhingig von den bestehenden Aufbereitungs-,
Tabellierungs- und Verdffentlichungsprogrammen der Agrarberichterstattung. Das Erhe-
bungsprogramm blieb mit Riicksicht auf die Gesetzeslage und die Wirkung auf die Befrag-
ten zunichst unangetastet und wurde erst nach der Anderung des Agrarstatistikgesetzes an-
gepablt.

AGRA - die Idee

Die Idee, die maschinelle Aufbereitung der Agrarstatistiken neu zu gestalten, geht auf einen
Vorschlag der Abteilung ,,Mathematisch-statistische Methoden, Datenverarbeitung™ des Sta-
tistischen Bundesamtes zuriick. Angestrebt ist die zielgerichtete und aktuelle Aufbereitung
aller Agrarstatistiken unter Ausnutzung der modernen Moglichkeiten der EDV.

Vorgestellt wurde das Konzept dem Arbeitskreis Informationstechnik (AKIT —dem
BeschluBgremium fur die Statistische Verbundprogrammierung-) sowie dem Gremium der
Fachreferenten der Statistischen Amter der Lénder, das gleichzeitig als Projekttrager fun-
giert, in der Referentenbesprechung Agrarstatistik im Juni 1994. lhr Einverstindnis zur
Realisierung des Projektes gaben diese beiden Gremien im Dezember 1994 (AKIT) und im
Januar 1995 (Projekttriger). Somit konnte Anfang 1995 mit der fachlichen Spezifikation und
EDV-technischen Planung begonnen werden.
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AGRA - die Realisicrung

Das Projekt erforderte eine grundlegende Uberarbeitung aller fachlichen Vorgaben und eine
komplette Neuprogrammierung. Die Realisierung dieses ehrgeizigen Projektes konnte in der
Kiirze der zur Verfigung stehenden Zeit - die Programme muBten im April 1997 einsetzbar
sein - nur gemeinsam mit den Statistischen Amtern der Linder und dem Statistischen
Bundesamt realisiert werden. Der fiir die Neuprogrammierung notwendige Umfang an Pro-
grammierleistung konnte in die mittelfristige Programmierplanung des Statistikverbundes
" eingebracht und die notwendigen Kapazititen von den Statistischen Amtern der Linder
bereitgestellt werden.

Der Statistikverbund ist ein ZusammenschluB aller Statistischen Amter der Lander und des
Statistischen Bundesamtes zum Zwecke der gemeinsamen Planung und einheitlichen
Durchfithrung von Statistiken mit den Mitteln der modernen elektronischen Datenverar-
beitung sowie der Erstellung der dazu notwendigen Programme.

Das Aufbereitungskonzept AGRA wurde von den Statistischen Amtern des Bundes und der
Linder in einem Zeitraum von 1 % Jahren erstelit. Hessen und Thiiringen waren fir die
Tabellenerstellungs- und Druckprogramme zustindig. Das Statistische Landesamt Schles-
wig-Holstein und das Statistische Bundesamt realisierten die Online-Anwendung. Das Stati-
stische Landesamt Sachsen-Anhalt hat die Erstellung der Programme fiir die Tabellierung
der Ergebnisse fur die Landwirtschaftszihlung 1999 tibernommen.

Die Qualititssicherung, nimlich die Kontrolle der Spezifikation und den Test der ausgelie-
ferten Programme, wird von den Statistischen Amtern der Linder Brandenburg und Nord-
rhein-Westfalen im Rahmen der Weiterentwicklung von AGRA durchgefiihrt.

AGRA - die Anforderquen und ihre Erfiillung

Die Anforderungen an das Aufbereitungssystem AGRA ergeben sich durch das Agrarstati-
stikgesetz als Gesetzesauftrag auf der einen Seite und durch die Erwartungen an ein moder-
nes Aufbereitungskonzept auf der anderen Seite. Wihrend die Vorgaben des Gesetzgebers,
nimlich die Erhebungsmerkmale, klar waren, wurde von dem Aufbereitungssystem AGRA
die termingerechte, speziell auf die Hauptkonsumenten ausgerichtete und sachgerecht
gegliederte Ergebnisdarstellung gewiinscht. AuBerdem soll das Verfahren dbersichtlich,
leicht steuerbar und bundeseinheitlich sein, gepaart mit einer hohen Verfahrenssicherheit.
Bei der Ergebniserstellung soll natiirlich auch die maschinelle Geheimhaltung integriert sein.
Um die Anforderungen zu erfiillen, muBten alle Erhebungsbogen neu kodiert werden, so daf3
es bei der Datenerfassung und innerhalb der Online-Anwendung keine doppelten Merkmals-
felder gibt. Fur die Erstellung des fehlerfreien, gekennzeichneten und klassifizierten Ein-
zelmaterials gibt es die Online-Anwendung AGRA. Mit ihr lassen sich auch Vorwegergeb-
nisse aus noch nicht endgilltigem, fehlerfreiem Material erstellen.

Firr die Darstellung der Ergebnisse wurde ein klassisches Batch-Aufbereitungsverfahren ge-
wihlt, dessen Programme mit dem Statistischen Problemldsungsverfahren (SPLV) erstellt
werden.
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Dazu sind die Tabellen in folgende Tabellenblécke aufgeteilt:

repriisentative Tabellen vor der Betriebsklassifikation,
reprisentative Tabellen nach der Betriebsklassifikation,

aligemeine Tabellen vor der Betriebsklassifikation,

allgemeine Tabellen nach der Betriebsklassifikation,

reprédsentative BetriebsgroBenstrukturtabellen,

allgemeine BetriebsgréBenstrukturtabellen,

représentative Tabellen tiber Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft,
reprisentative Tabellen zur Landwirtschaftszihlung 1999,
allgemeine Tabellen zur Landwirtschaftszihlung 1999,

0 0N R W —

e

Gemeinde- und Kreistabellen (Tabellen auf Gemeinde- und Kreisebene) und
11. BDT-Tabellen (Banque de Données Tabulaires — Tabellendatenbank) fiir Eurostat.

Die unter den Punkten 1. bis 4. genannten Tabellen gehéren zu den sogenannten Grundlast-
tabellen. Dies sind die Tabellen, die in jeder Erhebung erstellt werden und daher unversndert
bleiben. Die Tabellen unter den Punkten 3. bis 7. gehoren zum variablen Teil der Tabellen-
erstellung. Die Erstellung dieser Tabellen ist von Erhebung zu Erhebung unterschiedlich.
Werden die dargestellten Sachverhalte nicht mehr erfragt, konnen die entsprechenden
Programme entfallen. Die Tabellen zur Landwirtschaftszahlung (Punkte 8. bis 9.) werden
nur fir das Berichtsjahr 1999 erstellt; die Gemeinde- und Kreisstatistik nur in Jahren mit
einer allgemeinen Agrarstrukturerhebung. Das BDT-Tabellenprogramm bzw. das dazu not-
wendige Einzelmaterial wird bei jeder Agrarstrukturerhebung im Rahmen des EUROFARM-
Projektes erstellt. . '

Zur Losung der Geheimhaltungsproblematik sind in AGRA zwei Verfahren installiert (s.
Abb. 4). Das erste beruht auf einem vom Landesamt fiir Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen entwickelten Verfahren ,NRW*, bei dem primire und sekundire
Geheimhaltung getrennt durchgefithrt werden. Das zweite tbernimmt die Geheimhaltungs-
methode des Statistischen Amtes der Europiischen Gemeinschaften (Eurostat), bei der die in
den Tabellen- dargestellten Werte mit einem Filterprogramm (FILTER) verfilscht werden.
Von dem Verfahren des Landesamtes fiir Statistik und Datenverarbeitung Nordrhein-West-
falen ist in AGRA derzeit nur die primire Geheimhaltung realisiert.

AGRA - die Komponenten

Wie eben beschrieben, besteht das neue Aufbereitungskonzept AGRA im wesentlichen aus
den Komponenten Online-Anwendung und Tabellierung. '

Die Dialoganwendung (siche Abbildung 3, S. 54) umfaft:

— die Plausibilitétskontrolle,

— die Erstellung von wichtigen Eckzahlen zur Priifung der Ergebnisse,

- die Erstellung von Tabelien (Vorabtabellen) fiir die Bereitstellung der vorliufigen Ergeb-
nisse aus der Bodennutzungshaupterhebung und zukiinftig auch aus der Viehzihlung,

|§tatistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1993] .
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die Klassifikation der Betriebe,
die Berechnung der Vieheinheiten,

die Bandsatzerginzung mit Grofenklassengliederungen fiir die anschlieBende Tabel-
lierung,

!

die Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren und

Abbildung 3
Struktur der Online-Anwendung

die Ausgabe des endgiiltigen, fehlerfreien, vollstindigen Einzelmaterials.
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Die zweite wichtige Komponente, die Tabellierung der nationalen Ergebnisse (siche die
Abbildung 4, S.56), besteht im wesentlichen aus zwei Teilen. Der erste Teil umfaBt den
feststehenden, immer wiederkehrenden Teil des Tabellenprogramms. Der zweite Teil besteht
.aus dem variablen Teil des Tabellenprogramms, der sich von Erhebung zu Erhebung
verindern kann. Damit soll erreicht werden, daB sich der Programmieraufwand reduziert und
die Vergleichbarkeit zwischen den Tabellen von Erhebung zu Erhebung gewdhrleistet ist.
Das Grundlastprogramm kann sowohl nach dem Geheimhaltungsverfahren ,,FILTER* von
Eurostat als auch nach dem Verfahren ,NRW* des Landesamtes flir Datenverarbeitung und
Statistik Nordrhein-Westfalen tabelliert werden. Beriicksichtigt sind auch die Bereiche
»Vorbereitung der Erhebung® mit der Stichprobenauswahl und die Sonderregelungen zum
Umsetzen der Datenbestinde.

Eine weitere wichtige Komponente bei der Ergebniserstellung ist die Tabellierung der
Ergebnisse fiir Eurostat im Rahmen des EUROFARM-Projektes.

AGRA - die Werkzeuge

Im Verbund der Statistischen Amter des Bundes und der Linder bestehen unterschiedliche
Hardwareplattformen. Die meisten Statistischen Amter haben IBM-Grofirechner, einige
Siemens-Rechner im Einsatz. Daraus ergibt sich, daB bundeseinheitlich nur Software einge-
setzt werden kann, die fiir alle vorhandenen Plattformen verfligbar ist.

Da aufgrund des hohen Datenaufkommens in einigen Statistischen Amtern und des grofien
Umfangs der Online-Anwendung (die Plausibilitit umfaft allein ca. 500 Fehlerschlussel)
eine Realisierung als PC-Anwendung von vornherein ausschied, haben sich die Statistischen
Amter auf eine Adabas/Natural-Lésung auf Grofirechnerbasis fiir den Online-Teil von
AGRA geeinigt. Die Tabellenerstellung erfolgt ebenfalls auf dem Host mit Programmen, die
mit dem Statistischen Problemldsungsverfahren (SPLV), einer Programmiersprache der
4. Generation, erstellt wurden. Organisatorisch bleibt die Tabellenerstellung als Batch-
Losung im Bereich der Maschinellen Aufbereitung. Die Durchfiihrung der Tabellierung
erfolgt auf Anforderung durch den Fachbereich. Die Erstellung des fehlerfreien Einzel-
materials mit allen zugehorigen Arbeitsschritten, von der Dateneingabe iiber die Plausibilitit
bis zur Ausgabe des fehlerfreien Materials auf Betricbsebene, erfolgt in der Online-
Anwendung durch den Fachbereich.

[Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999
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Abbildung 4
Datenflullplan
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!

| Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundi, ab 1999

-311-



Das Aufbereitungsverfahren der Produktions- und Strukturerhebungen ...

AGRA - die Software

Um hier dem Fachbereich ein Produkt mit hoher Akzeptanz anzubieten, wurde bei der Reali-
sierung besondere Aufmerksamkeit auf die Softwareergonomie gelegt. Realisiert ist die
Online-Anwendung AGRA auf Grofirechnerbasis mit zeilenorientierten Terminals. Von da-
her sind der Softwareergonomie bestimmte Grenzen gesetzt. Dennoch und gerade deshalb
wurde auf die Umsetzung der Gestaltungsgrundsitze der DIN-Norm3) 66234 Teil 8 bei der
Planung besonderen Wert gelegt.

Die Gestaltungsgrundsitze lauten:

— Aufgabenangemessenheit,

— Selbstbeschreibungsfihigkeit,
— Steuerbarkeit,

— Erwartungskonformitit und
— Fehlerrobustheit.

Da AGRA keine Standardsoftware wie z. B. MS-Word oder Excel ist, also kein Software-

produkt mit unbekanntem Kreis von Benutzern, sondern eine Anwendersoftware fiir einen
ganz bestimmten Nutzerkreis, konnten die Gestaltungsgrundsitze auf den definierten Nutzer-

kreis zugeschnitten werden.

Bei der Analyse der Aufgabe und beim Design der Datenbank wurde besonders darauf
geachtet, da3 das Softwareprodukt den Anforderungen der Statistischen Amter der neuen
Bundeslidnder, mit ihren relativ wenigen groBen Betrieben, und der siiddeutschen Linder,
mit ihren vielen relativ kleinen Betrieben, ebenso gerecht wird wie den restlichen Amtern
und daritber hinaus den Erwartungen der Sachbearbeiter entspricht. Aufgrund der enormen
Komplexitat der durchzufiihrenden Agrarstatistiken (siehe Abbildung 2) ist auf die Steuer-
barkeit besonders geachtet worden. So wird die Erledigung bestimmter Arbeitsginge und die
Grundeinstellung der Software bestimmten Nutzern zugeteilt (siche Abbildung 5, S. 58).

So kénnen sich die einzelnen Nutzer auf ihre Aufgabe konzentrieren, was die Erlernbarkeit
dieses Systems vereinfacht. Die Arbeit mit dem System wird wesentlich unterstiitzt durch die
spezielle Maskengestaltung, die von der globalen Maske fiir mehrere Fehlerschliissel (siehe
Abbildung 6, S. 59) bis zur speziellen Fehlerschliisselmaske mit Hilfetext (sieche Abbil-
dung 7, S. 60) reicht. Die Masken orientieren sich, wo immer mdglich, an dem Aufbau des
Fragebogens. So ist ein hohes MaB an Selbstbeschreibungsfihigkeit gewihrleistet.

Zusitzlich gibt es natiirlich ein Handbuch mit der Beschreibung der Online-Anwendung
inklusive der Spezifikation der Fehlerschliissel sowie eine Dokumentation des gesamten
Verfahrens inklusive der Spezifikation jeder erstellten Tabelle.

3) DIN = Deutsches Institut fur Normung e.V.
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AGRA - das Ergebnis

Mit dem Aufbereitungssystem AGRA ist es gelungen, den Mitarbeitern in den Statistischen
Amtern ein Verfahren in die Hand zu geben, das die Fachabteilung von der EDV-Abteilung
unabh#ngiger macht. Sie hat jetzt die Gelegenheit, die Agrarstatistiken in eigener Verant-
wortung durchzufiihren, was nach Aussage der Statistischen Amter einen enormen Motivati-
onsschub bei den Sachbearbeitern ausgeltst hat.

Der mit dem AGRA-System erzielte Rationalisierungseffekt ist enorm (siehe die folgende
Abbildung 8). Gegeniiber der Landwirtschaftszihlung 1991 ist der Aufwand bei der Agrar-
berichterstattung 1997 auf ca. 19 % der Programme, auf ca. 10 % bei den Arbeitsgingen
und auf und ca. 6 % bei den an das Statistische Bundesamt zu liefernden Dateien gesenkt
worden.

Abbildung 8
Rationalisierungseffekt

[ Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund). ab 1999 ]
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AGRA - das Umfeld .

In AGRA werden die Angaben der Betriebe einer Erhebung zu einem fehlerfreien Datenbe-
stand aufbereitet und anschlieBend tabelliert.

Im statistischen Aufbereitungssystem steht AGRA jedoch nicht alleine. Dariiber hinaus gibt
es noch das Betriebsregister Landwirtschaft (BRL), das den Bestand an land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben verwaltet und die verschiedenen, im Statistikverbund zugelassenen
Werkzeuge fur die Erhebungsunterstiitzung. Derzeit zugelassen ist HERMES®) als PC-An-
wendung und MERCURY) als Grofirechneranwendung. Geplant ist, in einer weiteren Aus-
baustufe Verbindungen zum BRL und zu MERCUR herzustellen.

Abbildung 9
Aufbereitungssystem AGRA

Rdrroenchiaisiiing

e

|
| 1
BO AB/AKE ||| BO i BRL
(April) (April)
|| ABJ/AKE || (MERCUR)
i viz
L W4
(incl. Weinbau)

4) HERMES = Harmonisierte statistische Erinnerungsunterstiitzung mit Rucklaufkontroile, Mahn- und Erinne-
rungswesen sowie Steuerung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.

5) MERCUR = Maschinelle Eingangskontrolle, Register, Controlling und Registerunterstutzung.

fStalistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. ab 1999| -317 -




Das Aufbereitungsverfahren der Produktions- und Strukturerhebungen . ..

Voraussetzung flir eine rationelle Anpassung von AGRA an die jeweilige Erhebung ist je-
doch, daB sowohl der Gesetzgeber als auch die Fachstatistiker AGRA als geschlossenes Sy-
stem begreifen, dessen Ziel es ist, den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb als Ganzes zu
sehen und zu bearbeiten. AGRA ist fiir die Aufnahme von neuen Merkmalen, die aktuelle
politische Fragestellungen beantworten, offen. Es vertrigt jedoch, wie alle komplexen EDV-
Anwendungen, grundsitzliche konzeptionelle Anderungen nur schlecht. Auch im Sinne von
Investitionsschutz - die in AGRA investierten Sach- und Personalmittel sind erheblich - ist
die Beibehaltung dieses Systems zu wiinschen. Die im ,,Schlanken Staat™ noch vorhandenen
Ressourcen erlauben eine Pflege und Wartung des Systems, jedoch nicht die Verwandlung in
ein anderes. Wenn Gesetzgeber, Fachstatistiker und die EDV-Spezialisten AGRA als inte-
grales6) Aufbereitungssystem verstehen, hat AGRA eine Zukunft; dann ist AGRA nicht
Selbstzweck, sondern gleich Agrarstatistik.

6) Integral = das Ganze ausmachend, fur sich bestehende.
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Die ,,Integrierte Erhebung® in der Agrarstatistik

Integration hat die Bedeutung von ,,(Wieder-) Herstellen einer Einheit aus Differenziertem*
oder ,,Wiederherstellen eines Ganzen*. Das Erfassungs- und Aufbereitungssystem der ,,Inte-
grierten Erhebung® verfolgt in der Agrarstatistik demzufolge” zwei Ziele: zum einen, ver-
schiedene Einzelerhebungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen gemeinsam durchzufilhren,
und zum andern, das Bild einer ganzheitlichen Erhebung wiederherzustellen, das bei der
Landwirtschaftszihlung in der Bundesrepublik Deutschland bis 1971 bestanden hat. Konkret
handelt es sich bei der ,Integrierten Erhebung” um eine geschlossene Erhebung und
Aufbereitung aller fir die Erfassung und Darstellung der Produktionsgrundlagen und
Betriebsstruktur in der Landwirtschaft wichtigen Merkmale. Dazu werden die Produk-
tionsstatistiken Viehzihlung und Bodennutzungshaupterhebung zeitlich in die Struktur-
erhebungen Agrarberichterstattung bzw. Landwirtschaftszihlung integriert, die Einzeler-
hebungen hinsichtlich des Erfassungsbereichs harmonisiert und zukiinftig nach einem ein-
heitlichen Konzept durchgefiihrt. In der Praxis bedeutet dies: Viehbestinde und Boden-
nutzung, Arbeitskrifte und weitere soziale sowie strukturelle Merkmale werden je nach
Mafgabe des Gesetzgebers zeitgleich erhoben. Aufgegeben wird somit das Konzept,
einzelbetriebliche Daten aus den zu unterschiedlichen Terminen stattfindenden Erhebungen
{iber Bodennutzung und Viehbestinde zusammenzufithren und mit den Strukturmerkmalen
der Agrarberichterstattung bzw. Landwirtschaftszihlung zu verkntipfen.

Die ,Integrierte Erhebung” wird erstmals zur Landwirtschaftszihlung im Mai 1999 einge-
fuhrt, Einher geht damit eine weitgehende Umstellung des agrarstatistischen Systems.
Insbesondere bei den verschiedenen Viehz&hlungen werden Einzelerhebungen wie die repri-
sentative Schweinezihlung im August eingespart oder die Periodizitit verschiedener
Zihlungen deutlich verindert: Das Konzept einer ,Integrierten Erhebung® macht eine
Verlegung der allgemeinen Viehzihlung vom Dezember des Vorjahres auf den Monat Mai
im Jahre der Agrarstrukturerhebung, die bisher als Agrarberichterstattung bezeichnet wurde,
und die Durchfithrung einer reprisentativen Erhebung der Rinder, Schweine und Schafe im
November erforderlich. Mit diesem Konzept ist auch eine Verlagerung der Zwischen-
zihlungstermine filr Schweine vom April auf den Mai und fir Rinder vom Juni auf den Mai
(Vorverlegung) verbunden. Zudem muB das Stichprobenkonzept iiberarbeitet werden: Das
Einzelstichprobenkonzept der. Viehzihlungen muBte aufgegeben werden, und der Mehr-
zweckstichprobenplan der Agrarstrukturerhebung war zu tiberarbeiten, um den Erforder-
nissen der Viehzihlungen gerecht zu werden, die bisher {iber Einzelstichproben tiberaus
exakt abgebildet wurden. ‘

Im Zentrum der , Integrierten Erhebung“ steht der landwirtschaftliche Betrieb. Bei den
Vorarbeiten zu ihrer Einfithrung war es daher unumgénglich, den fir diese Erhebungen aus-
kunftspflichtigen Berichtskreis zu untersuchen und eindeutig abzugrenzen. Die bislang
unterschiedlichen Erfassungsgrenzen der Einzelerhebungen mufBten einander angepaBt und
vereinheitlicht werden. Diese liberaus enge Verzahnung von Produktions- und Strukturstati-
stiken, die den Vorgaben der Rationalisierung und Harmonisierung gleichermaflen ent-

*) Dr. Peter Gurrath, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Berlin.
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spricht, 148t sich allerdings nur dann verwirklichen, wenn sich das Produktionspotential an
Flichen und Viehbestdnden nahezu ausschlieBlich in den land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben befindet. Das ist in Deutschland praktisch der Fall: Lediglich 1 % der Rinder,
1,1 % der Schweine und 4,2 % der Hithner wurden 1995 in Bestinden gehalten, die nach
dem derzeit giiltigen Agrarstatistikgesetz keine Betriebseigenschaft besitzen. Erhebungs-
einheiten ohne Betriebseigenschaft bewirtschaften nach diesen Untersuchungen 0,4 % der
landwirtschaftlich genutzten Fldche (LF), 1,1 % der Waldfliche, 0,9 % des Dauergriinlands
und 0,1 % des Ackerlands.

Mit der Neufassung des Agrarstatistikgesetzes war die politische Zielsetzung verbunden, die
Auskunftspflichtigen zu entlasten und wesentliche Rationalisierungen in der Agrarstatistik
zu erzielen. Aus diesem Grund wurde untersucht, inwieweit es moglich ist, die unteren
Erfassungsgrenzen in der Agrarstatistik anzuheben, um die Masse der hinsichtlich der Pro-
duktionsgrundlagen weniger bedeutsamen Betriebe auszuschlieBen. Diese Moglichkeit wird
durch das europiische Recht eréffnet und geregelt. Nach systematischen Untersuchungen ist
man iiberein gekommen, nach der Novellierung des Agrarstatistikgesetzes die unteren Erfas-
sungsgrenzen von 1 Hektar (ha) auf 2 ha landwirtschaftlich genutzte Fliche (LF) bzw. von
1 ha auf 10 ha Waldfliche anzuheben und die natiirlichen Erzeugungseinheiten geringfiigig
zu veréindern.

Welche Informationsverluste sind mit der Anhebung der unteren Erfassungsgrenzen verbun-
den? Mit den neuen Abschneidegrenzen wiirden gegeniiber der Viehzahlung 1994 in
Deutschland 191 000 Rinder und 308 000 Schweine (jeweils 1,2 %) sowie 4,6 Mill. Hilhner
(4,6 %) weniger erfaBt; zudem wiirden im Vergleich zur Bodennutzungshaupterhebung 1995
142 000 ha LF (0,8 %), 508 000 ha Waldfliche (5,3 %), 92 000 ha Dauergriinland (1,7 %)
und 39 000 ha Ackerfliche (0,3 %) weniger erhoben (siehe Tabellen 1und 2, S.76). Der
Gesetzgeber hilt diese Informationsverluste im Hinblick auf die politische Vorgabe
»Beschrinkung der Statistik auf das absolut Notwendige* flir vertretbar. Die Rationalisie-
rungseffekte hierdurch sind fiir die amtliche Statistik insbesondere in den Léndern betracht-
lich: Bei der Agrarberichterstattung 1995 wiren 177 000 Betriebe (24 %), darunter 53 000
landwirtschaftliche Betriebe und 124 000 forstwirtschaftliche Betriebe, weniger zu befragen
gewesen; bei der Bodennutzungshaupterhebung 1995 hitten in Deutschland 249 000 Ein-
heiten (31 %) und bei der Viehzihlung 1994 nach Hochrechnung rund 109 000 Einheiten
(16 %) nicht zum Kreis der Auskunftspflichtigen gehort (siche Tabelle 3, S. 77).

Vorbehalte bestanden anfangs gegeniiber der ,Integrierten Erhebung vor allem bei den
Vertretern/-innen der Linder, die eine weit iiber dem Bundesdurchschnitt liegende Anzahl
von Betrieben in die Agrarstrukturerhebung einzubeziehen haben. Diese Vorbehalte konnten
mittlerweile ausgeriumt werden. Zukiinftig wird es allgemein méglich sein, Daten iber
Bodennutzung und Viehbestinde aus dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem
(InVeKoS) der Agrarverwaltung zu Ubernehmen und in die ,Integrierte Erhebung® einzu-
bringen. Gleichwohl wird ihre Einfiihrung zu einer Konzentration der mit Erhebung und
Aufbereitung zusammenhéngenden Arbeiten filhren. Doch mit dem neuen Datenver-
arbeitungsverfahren der Agrarstatistik mit dem Namen AGRA ist ein wertvolles Werkzeug
vorhanden, um diese Arbeitsspitzen zu entzerren. Mit der Einfihrung von AGRA bei der
Agrarberichterstattung 1997 wurde nicht nur das Ziel verfolgt, die Aufbereitung umfas-
sender und effizienter zu gestalten, sondern auch die Ergebnislieferung zu beschleunigen.
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Tabelle I: Viehbestiinde vor und nach der Novellierung des Agrarstatistikgesetzes*)
Dcutschland

Viehbestinde Differenz
vor | nach
Tierarten der Novellierung des absolut relativ
Agrarstatistikgesetzes
Anzahl %
Rinder ...oooovvvviiiiiiie e, 15962237 15771227 191 010 1,2
Milchkithe ......ccocovvniviiiieiee 5273295 5232597 - 40 698 0,8
SChWEINE ..o 24698117 . 24 389919 308 198 1,2
darunter:
Zuchtsauen ............ccceeeeveeevennnnn.n. 2613362 2593159 20203 08
Trichtige Sauen ..o, 1769976 1757073 12 903 0,7
Mastschweine ..........cccooccvinnnnnnn. 15932 826 15696614 236212 1.5
HUbhner .......ccccooevniii e, 101 138 990 96 522 436 4616554 4,6
darunter: - ‘
Legehennen ......ocooooeeiiiiininnnnl, 43 763 427 40 714 097 3049330 7,0
Junghthner .......c.c.ooovvvieniiiiin, 16 689 730 16 134 662 555068 3,3
Schlacht-/Masthihne...................... 40 685 833 39673 677 1012156 2,5
Sdnstiges Geflugel .......... SN 8 738 862 8386373 352489 4,0

*) Aus den Daen der Viehzihlung 1994 und der Agrarberichterstattung 1995 ermittelt.
Gesetz Gber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1992 (BGBI. 1
S. 1632) und in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1998 (BGBI. I S. 1626)

Tabelle 2: Landwirtschaftlich genutzte Flichen vor*und nach der Novellierung
des Agrarstatistikgesetzes )
Deutschland

Hauptnutzungsarten Differenz
vor nach
Hauptnutzungsarten der Novellierung des absolut relativ
Agrarstatistikgesetzes
ha %
~Landwirtschaftlich genutzte Fliche .. 17 344 292 17 202 022 142 270 0,8
darunter:
Dauergrinland .............coooeee, 5282009 5189592 92417 1,7
Ackerland .........ccoooiiiiiiiiiin, 11834534 11795116 39418 0,3
Rebland ..o, 101 687 99 026 2661 2,6
Obstanlagen ..........c..ooveveeiirennnnnn, 68977 67 700 1277 1,0
Baumschulen .........cccovvrinninnnna, 27 831 27756 75 03
Waldfliche ......ooccoovvennnnnns v 9 602 642 9094 186 508 456 53

*) Aus den Daten der Bodennutzungshaupterhebung 1995 und der Agrarberichterstattung 1995 ermittelt.

Gesetz iber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1992 (BGBI. I
S. 1632) und in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1998 (BGBI. 1 S. 1626)

v
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Tabelle 3: Anzahl der Auskunftspflichtigen vor ul:d nach der Novellierung
des Agrarstatistikgesetzes '
Deutschland

, Auskunftspflichtige : Differenz
vor I nach
Auskunftspflichtige der Novellierung des absolut relativ
Agrarstatistikgesetzes
Anzah! . Y%
Bereich der Agrarberichterstattung .. 736 407 559200 177 207 24,1
darunter:
Landwirtschaftliche Betricbe ........ 587 142 533671 53471 9,1
Forstwirtschaftiiche Betriebe ........ 149300 25529 123 771 -82,9
Bodennutzungshaupterhebung‘) ...... 809 244 560 603 248 641 30,7
Viehzhlung 2 ....ooovnrivccincicninn. 667875 559200 108 675 16,3

*} Aus den Daten der Viehzihlung 1994, Bodennutzungshaupterhebung 1995 und der Agrarberichterstattung 1995 ermittelt.
Gesetz {iber Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23, September 1992 (BGBI. 1
S.1632)und in der F g der Bek hung vom 25. Juni 1998 (BGBL. 1 §. 1626)

1) In der Bod gshaupterhebung werden neben land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Einheiten ohne Betriebseigenschaft
(z. B. Bewintschafter von Flichen) mitgezihlt.

2) Angaben sind hochgerechnet; hierzu wurden die Differenzen 2wischen Haltern und Betrieben mit Rindem, Schweinen und
Schafen gebildet und aufsummiert.

Daher kann im Grundsatz davon ausgegangen werden, dal nach Einfihrung der ,Integrier-
ten Erhebung® und den damit verbundenen iblichen Anlaufschwierigkeiten mit wesent-
lichen Rationalisierungseffekten zu rechnen sein wird.

Das Konzept der ,Integrierten Erhebung” bietet €inige entscheidende Vorziige: Die Vielzahl
der gegenwirtig existierenden Datensétze wird eingeschrankt und eine weitgehende Anglei-
chung an den EG-Datensatz wird erreicht. Das Erhebungsgeschift und die Ergebnisaufbe-
reitung werden erleichtert und vereinfacht, da der Betrieb als Ganzes zeitgleich erfafit, kon-
trolliert und plausibilisiert wird. Zudem werden aktuelle Ergebnisse iiber BestandsgroBen der
Viehhaltung geliefert. Die Viehhaltung ist durch jahreszeitliche Zyklen gekennzeichnet, ins-
besondere bei der Ferkel- und Schafproduktion sowie bei Weidemastrindern. Eine Stichtags-
erhebung wie die Viehzshlung kann daher nur eine Abbildung der zum Zeitpunkt der Erhe-
bung gehaltenen Bestinde liefern. Mit Jahresdurchschnittswerten lieBen sich zwar die
Bestandsstrukturen gut beschreiben, doch Stichtagserhebungen sind fir Zwecke der
Prognose weitaus besser geeignet, da hierbei die jahreszeitlichen Schwankungen eingehen.

Praktische Erfahrungen wurden mit der ,Integrierten Erhebung® bereits gesammelt: In den
neuen Lindern und Berlin-Ost wurde nach bundeseinheitlichem Konzept erstmals die
Landwirtschaftszihlung 1991 durchgefihrt und die vergleichsweise geringe Zahl von Betrie-
ben bei den einzelnen Erhebungsteilen Viehzihlung, Bodennutzung und Arbeitskréfte ein-
schlieBlich weiterer Strukturmerkmale zu einem Zeitpunkt und mit einer einheitlichen Ab-
schneidegrenze, der Betriebsabgrenzung, erfafit. Simtliche Merkmale wurden allgemein
erfragt. Verzichtet wurde in diesem Zusammenhang in den neuen Li#ndern und Berlin-Ost
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auf die reprisentativen Zshlungen der Schweine im April sowie der Rinder und Schafe im
Juni; allerdings fand eine allgemeine Viehzihlung im Dezember 1990 statt. Bei der Land-
wirtschaftszihlung 1999 wird es eine weitere Besonderheit geben: Die Weinbauerhebung,
die ein Bestandteil der Landwirtschaftszdhlung ist, wird in die Haupterhebung der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe integriert, und die Merkmale der Grunderhebung der Rebfld-
chen werden aus der Weinbaukartei ilbernommen.

Zusammenfassend waren fir den Einsatz des Erfassungs- und Aufbereitungssystems der
,Integrierten Erhebung* verschiedene Vorarbeiten zu leisten: Zum einen muBiten die recht-
lichen Rahmenbedingungen geschaffen werden; dazu war es erforderlich, das Agrarstatistik-
gesetz zu novellieren und auf der europdischen Ebene entsprechende Vereinbarungen hin-
sichtlich des Wegfalls von Einzelerhebungen bzw. der Verdnderung von Erhebungsterminen
zu treffen. Zum anderen muBten technische Moglichkeiten der modernen Datenverarbeitung
wahrgenommen werden; so wurde das Datenverarbeitungsverfahren AGRA projektiert und
realisiert. Fir den Einsatz der ,,Integrierten Erhebung* kamen verschiedene Entwicklungen
beglinstigend hinzu: Der strukturelle und soziale Wandel in der Landwirtschaft setzte sich in
der letzten Dekade beschleunigt fort; so nahm die Zahl der auskunftspflichtigen Betriebe im
fritheren Bundesgebiet deutlich ab, und die neuen Lander und Berlin-Ost besitzen eine
weitaus groBflichig strukturiertere Landwirtschaft. Weiter wurden mittlerweile die recht-
lichen und in einzelnen Bundeslindern die technischen und organisatorischen Voraussetzun-
gen fiir die Ubernahme von Daten aus dem InVeKoS der Agrarverwaltung geschaffen.
Resiimierend zielt der Einsatz der ,,Integrierten Erhebung® darauf ab, den sich dndernden
politischen Rahmenbedingungen und finanziellen Erfordernissen Rechnung zu tragen und
die Weichen fiir zukiinftige Entwicklungen in der Agrarstatistik richtig zu stellen.
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Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewihite Zahlen fiir die Agrarwirt-
schaft

Die jéhrlich erscheinende Querschnittsveréffentiichung enthélt zu-
sammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der
Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten (ber Betriebe
der Land- und Forstwirtschaft, tiber Arbeitskréfte, Bodennutzung,
Ertrage, Viehhaltung und tierische Erzeugnisse verdffentlicht. An-
gaben aus anderen Bereichen, z.B. Uber Diingemittel, Preise und
Léhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch,
runden das Bild ab.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommens-
verhiltnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: BetriebsgréBenstruktur

Bis 1999 erschien dieser Bericht jéhrlich; kinftig wird er zweijéhr-
lich herausgegeben. Er enthélt Daten Uber die GréBenstruktur von
landwirtschaftiichen Betrieben und Forstbetrieben sowie Uber Ver-
anderungen in der zeitlichen Entwicklung.

In nachstehend aufgefiihrten Ergebnisberichten werden Ergebnis-
se der zweijdhrlich stattfindenden Agrarstrukturerhebung (bis 1997
Agrarberichterstattung) versffentlicht. In Jahren mit einer Landwirt-
schaftszihiung (1979, 1991, 1999) ist die Agrarstrukturerhebung
Teil dieser GroBzahlung. Entsprechend werden alle im Rahmen der
Landwirtschaftszdhlung erhobenen Daten auch als Ergebnisse der
Landwirtschaftszdhlung verdffentlicht.

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Boden-
nutzung)

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkom-
men

2.1.5: Sozialokonomische Verhiltnisse

2.1.6: Eigentums- und Pachtverhiitnisse

Bis einschlieBlich 1995 ,Besitzverhéitnisse in den landwirtschaftli-
chen Betrieben®, ab 1997 unter Einbeziehung der ehemaligen Rei-
he 2.1.8 ,Pachtflachen und Pachtentgelte“.

2.1.7: AuBBerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhdit-
nisse fiir ausgewihite Betriebsgruppen

2.1.8: Arbeitskrifte

Bis 1995 wurden Angaben lber Arbeitskréfte in der Reihe 2.2 ver-
offentlicht. Ab 1997 erfolgt die Herausgabe entsprechender Ergeb-
nisse in der Reihe 2.1.8. Die Reihe 2.2 wird seitdem nicht mehr
foﬁgefﬁhrt.

2.1.9 Ausstattung mit und Einsatz von landwirtschaftli-
chen Maschinen '

In Auswertung der Antridge auf Gasélverbilligung erschienen in
Reihe 2.3 bis einschlieBlich 1993 dreijdhrlich Nachweisungen tiber
technische Betriebsmittel. Fiir 1995 wurden einmalig Angaben -
ber die Ausstattung mit und den Einsatz von landwirtschaftlichen
Maschinen im Rahmen der Agrarberichterstattung erhoben und
verdffentlicht. Diese Reihe wird nicht fortgesetzt.

2.4: Kaufwerte fiir landwirtschaftliche Grundstiicke

Diese Statistik wertet jdhriich die Meldungen der Finanzémter (iber
die VerauBerungsfille flir Flachen landwirtschaftlicher Nutzung
aus.

2.S.: Sonderbeitrage (unregelmiBige Folge)
Bisher erschienen:

2.S.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichter-
stattung (Ausgabe 1979)

Methodische Grundlagen der Agrarberichter-
stattungen / Landwirtschaftszdhlung (Haupter-
hebung) 1991 bis 1997

Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und
pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit
den Emtefeststellungen Gber landwirtschaftiiche Feldfriichte und
Griinland, Gemise, Obst und Weinmost ausgewiesen. Aufierdem
finden sich Angaben (iber Baumschulgehdlze, Weinbesténde und -
erzeugung.

3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtflichen (erscheint ab 1989
als Reihe 5.1)

3.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Landwirtschaftlich
genutzte Fldchen)

In einem jdhrlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirt-
schaftlich genutzte Flache nach Kultur- und Fruchtarten aufge-
gliedert.

3.1.3: Gemiiseanbaufldchen

Diese Reihe berichtet jahriich iiber die Anbauflachen von Gemiise
und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflachen

Aus den fiinfidhriichen Obstanbauerhebungen werden Strukturan-
gaben iiber Betriebe, Anbauflichen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5: Rebflichen

Dieser jéhrliche Bericht enthilt eine sachlich und regional geglie-
derte Bestandsaufnahme der mit Keltertrauben bestockten Rebfla-
chen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpfianzen

Diese Veréffentlichung berichtet in vierjéhrlicher Periodizitdt (ber
den Anbau von Blumen und Zierpflanzen fiir den Verkauf.

3.1.7: Baumschulen, Baumschulflichen und Pflanzenbe-
stiande

Die vierjéhrliche Verdffentlichung enthilt Angaben Uber die Baum-
schulfliche und die Bestande an Forstpflanzen sowie Obst- und
Ziergehdlzen.

3.1.8: Bodennutzung der Betriebe (Anbau von landwirt-
schaftlichen Zwischenfriichten)

In diesem zweijdhrlich erscheinenden Bericht werden die Anbau-
flichen landwirtschaftlicher Zwischenfriichte nach Pflanzenarten
sowie dem Nutzungszweck nachgewiesen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1: Wachstum und Ernte - Feldfriichte, Gemiise, Obst,
Trauben -

In unregelméaBiger Folge erscheinen jihrlich 14 Berichte mit An-
gaben (iber den Wachstumstand, die Emtevorschéitzungen und die
endgultigen Emtefeststellungen.

Fortsetzung siehe folgende Seite



3.2.2: Weinerzeugung

Jahrlich ein Bericht Uber die erzeugte Wein- und Mostmenge in der
Unterteilung nach Lé&ndern, Regierungsbezirken und Anbaugebie-
ten sowie nach Qualitatsstufen.

3.2.3: Weinbestinde

Jahrlich ein Bericht Gber die Bestande an Wein- und Traubenmost
nach Herkunft und Betriebsart in der Unterteilung nach Lindern
und Regierungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahresheft enthélt Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der
-Statistiken (iber Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen
und -Fleischerzeugung, Erzeugung von Gefliigel und Eiern sowie
Fleisch- und Geflligelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Diese Berichte informieren Uber die Viehbestiande der Betriebe:

als Ergebnisse der allgemeinen (totalen) Viehzihlungen (Rinder,
Schweine , Schafe, Pferde , Gefliigel) vom Mai jeweils der ,un-
geraden“ Jahre bzw. der reprasentativen Viehzihiungen (Rinder,
Schweine, Schafe) vom Mai jeweils der ,geraden* Jahre

als Ergebnisse der reprisentativen Viehzahlungen (Rinder,
Schweine) vom November jeden Jahres.

4.2: Tierische Erzeugung
Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veréffentlichungen

4.2.1: Schlachtungen und Fleischerzeugung (vierteljihr-
lich)

4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (jahrlich)
4.2.3: Erzeugung von Gefliigel (halbjéhrlich)

4.3: Fleischuntersuchung (jahrlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Kﬁstenﬁs;cherei

Die Vierteljahres- und Jahresberichte enthalten Angaben liber An-
landeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten
und Anlandeplétzen.

Reihe 5: Allgemeine Flachennutzung

5.1: Bodenfliache nach Art der tatsiichlichen Nutzung
(bis 1985 als Reihe 3.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in vierjdhrlichem Abstand bis zur Kreis-
ebene (lber die tatsdchliche Nutzung der Bodenfliche. Daten-
grundlage sind die Liegenschaftskataster.

§.2: Bodenflidche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 vierjahriich bis zur Kreisebene die ge-
plante Nutzung der Bodenfliche, wie sie in der gemeindlichen
Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungs-
grundlage dienen die Flachennutzungsplane der Gemeipden.

Einzelverdffentlichungen im Rahmen der Land-
wirtschaftszdhlung ‘

- Landwirtschaftszahlung (Haupterhebung) 1999
Auier den in der Reihe 2.1.2 - 2.1.8 veréffentlichten Ergebnissen
der Agrarstrukturerhebungen, die in Jahren mit einer Landwirt-
schaftszéhlung Bestandteil dieser GroBzahlung sind, werden zu-
sétzlich folgende Verdffentlichungen vorgesehen:
¢ Landwirtschaftliche und auBerlandwirtschaftliche Berufsbil-

dung

¢ Vermietung von Unterkiinften in landwirtschaftlichen Betrieben
* Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben.

- Gartenbauerhebung 1994, Teil | und Teil Il

- Weinbauerhebung 1999
(Veroffentlichung der Ergebnisse ist fiir das zweite Halbjahr 2000
vorgesehen.) _ .

- Binnenfischereierhebung 1994

Klassifikation

Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erlauterungen, Ausgabe
1993;

Systematisches Gliterverzeichnis fur Produktionsstatistiken, Aus-

- gabe 1995.

Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
- 65189 Wiesbaden

Veréffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZ-
LER-POESCHEL; Veriagsauslieferung SFG-Servicecenter Fach-
verlag GmbH, Postfach 43 43, 72774 Reutlingen, Tel. 0 70 71 / 93
53 50, erhltlich



	lnhalt
	Textteil
	Vorbemerkung
	1 Hlnweise zur Methodlk
	1. Allgemeines
	1.2 Veränderungen in der Agrarstatistik ab 1999
	1.2.1 Landwirtschaftszählung 1999
	1.2.2 Agrarstruhuerrhebungen 1999 und 2001
	1.2.3 Ab 1999 geltende Rechtsvorschriften
	2 Betrieb als Erhebungs- und Därstellungseinheit
	2.1 Allgemeines
	2.2 Erhebungs-und Darstellungsbereich 
	2.3 Betriebsort
	3 Merkmale(Erhebungs)Programm
	4 Verwendete Begrifle und Definitinitionen
	5 Erläuterung zum Verfahren der Betriebsklassilizierung
	5.1 Verfahren
	5.2 Hinweise zu den Berechnungsunterlagen und zu methodischen Änderungen
	6 Hinweise zur Stichprobenerhebung
	6.1 Grundlagen
	6.2 Auswahlplan
	6.3 Hochrechnung
	6.4 Genauigkeit
	7 Vorbereitung der Erhebung
	8 Aufbereitung
	8.1 Technische Voraöeiten für die Aufbereitung
	8.2 Kontrollarbeiten
	8.3 Tabellenprogramm 
	9 Veröffentlichung der Ergebnisse
	9.1 Veröffentlichung durch das Statistiche Bundesamt (StBA)
	9.2 Veröffentlichungen durch die Statistischen Landesämter
	10 Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus totalen und aus repräsentativen Zählungsteilen lür gleiche Sachverhalte
	11 EG-Agrarstrkturerhebung
	Überslchten innerhalb der Hlnwelse zur Methodlk
	Übersichten1: Strukturerhebungen in land- und lorstwirtschaftlichen Betrieben 1999-2007
	Übersichten2: Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung 1999-Integrierte Erhebbung 
	Übersicht3: Schematische Übersicht über die Agrarstrukturerhebung 2001
	Übersicht4: Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Eigentums- und Pachtverhältnissen
	Übersicht5: Zuordnung von Merkmalen der Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung 1999 zu den Merkmalsgruppen und Betriebszweigen der Betriebssystematik lür die Landwirtschaft 
	Übersicht6: Auswahlplan für die Agrarstruhurerhebung/Landwirtschattszählung 1 999(zugleich EG-Agrarstrukturerhebung)
	Übersicht7: Einlache relative Standardfehler für die Merkmale "Landwirtschaftliche Betriebe"und,landwirtschaft lich genutzte Fläche" der Landwi rtschaft szählung/Agrarstrukturerhebung 1999
	Übersicht8: Vergleich der Ergebnisse über Besitzverhältnisse der landwirtschaftlichen Betriebe aus den total und den repräsentativ erhobenen Angaben 1999

	Anhang
	Anlage1 Gesetz über die Statistik lür Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)vom 22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBI. I S. 1300
	Anlage2 Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz-AgrSatG)in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juni(BGB.I S. 1635) 
	Anlage3: Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 zur Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struhur der landwirtschaftlichen Betriebe (ABl. EG Nr. L 56 vom 02. Mäz 1988, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2467196 vom 17. Dezember 1996 (ABl. EG Nr. L 335 vom 24. Dezember 1996, S. 3). Anhang l, ersetzt durch die Entscheidung der Kommission (9ü377lEGl vom 18. Mai 1998 (ABl. EG Nr. L 168 vom 13. Juni 1998, S. 29) und 4561Anhang ll, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2467196 des Rates vom 17.Dezember 1996 (ABI.EG Nr.L 335 vom 24.Dezember 1996,S.3)
	Anlage4: Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genuzter Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBI. I S.91
	Anlage5: Verordnung vom 03. Mäz 1999 zur Aussetzung von Erhebungsmerkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz (Agrstatc AussV) (BGBI. I S. 300)
	Anlage6: Merkmalskataloge zur ASE/LZ 1999 und ASE 2001
	Anlage7: Erhebungsvordrucke zur ASUIZ 1999 und ASE 2001
	Anlage8: Anleihrngen zur Durchführung der ASE/IZ 1999 und ASE 2001
	Anlage9: Vezeichnis der Sachgebietstabellen zur ASBI2 1999 und ASE 2001
	Anlage10: Gesamtüberblick über die Vorspalten-Größenklassenschemata für LF, WF,SIBE, Altersgruppen und Arbeitskräfte in den Aufbereitungstabellen zur ASUIZ 1999und ASE 2001
	Llteraturhlnwelse
	Ausgewählte Beiträge zur Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung 1999
	1 Programm und Organisation der Landwirtschaftszählung 1999 (Wirtschaft und Statistik,Heft 3, 1999)
	2 Das Aulbereitungsverlahren der Produktions- und Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Agrarberichterstattung und Agrarstrukturerhebung - AGRA) (Wirtschaft und Statistik,Heft1,2000)
	3 Die ,lntegrierte Erhebung" in der Agrarstatistik (FORUM der Bundesstatistik, Band 33)


